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Vorwort

Als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Men-
schen ist es meine Aufgabe, für das uneingeschränkte Recht auf Teilhabe 
und ein selbstbestimmtes Leben einzutreten. Dabei ist es mir ein beson-
deres Anliegen, die Vielfalt der Fähig  keiten und Möglich  keiten von Men-
schen mit Behinderung in das öffent  liche Bewusstsein zu bringen.

Auch die Autor_innen und vor allem die Herausgeberinnen des vorlie-
genden Bandes haben diese Aufgabe zu ihrem Thema gemacht.  Bewusstsein 
zu schaffen heißt Menschen mit ihren Bedürfnissen und Her aus forderungen 
ins Blickfeld der Öffentlich  keit zu rücken und hierbei verschiedene Perspek-
tiven zu berücksichtigen. 

Ich möchte als Frau mit Behinderung in einer Gesellschaft leben, in der 
jeder Mensch, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Behinde-
rung oder sonstigen Eigenschaften, die gleichen Rechte hat und ein Leben 
ohne Barrieren führen kann.

Es ist nicht der Mensch, der behindert ist, sondern es ist die Gesellschaft, 
welche die Menschen daran hindert, gleichberechtigte Mitglieder zu sein, 
und sie damit »be-hindert«.

Ein Meilenstein für die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit 
Behinderung ist die Behindertenrechtskonven  tion der Vereinten Na  tionen 
(UN-BRK). Einer der Kontrollmechanismen in Deutschland für deren 
Umsetzung, die »Staat  liche Koordinierungs stelle«, ist angesiedelt bei der 
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. 
Hier wird die Beteiligung der Zivilgesellschaft am Prozess der Umsetzung 
gewährleistet. »Nichts über uns ohne uns«, so entspricht es der Konven  tion.

Die uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft ist ein Menschenrecht, 
Menschen mit Behinderung haben in allen Lebensbereichen das gleiche Recht 
wie alle anderen Menschen auch. Ein Recht auf die gleiche Bildung, die glei-
che Arbeit, die freie Wahl des Wohnortes und die Art der Lebensführung. 

Für mich liegt darin ein klares Bekenntnis zur polit ischen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung. Es heißt, dass alle Menschen selbst bestim-
men können, wo und mit wem sie leben oder wie sie mit ihrem selbst 
erwirtschafteten Geld umgehen möchten. In einer gleichberechtigten 
Gesellschaft sollte sich Arbeit für jeden Menschen lohnen.
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Jeder Mensch mit Behinderung muss die Möglich  keiten haben, außer-
halb von geschützten Orten zu arbeiten, zu wohnen – und gleichzeitig 
ganz selbstverständ  lich die für seine individuellen Bedürfnisse notwendige 
Unterstützung zu erhalten. 

Auch die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien 
und in der Literatur war und ist abhängig vom Welt- und Menschenbild 
einer Gesellschaft – und damit ein Spiegel der gesellschaft  lichen Debatte. 
Als Filmliebhaberin wage ich im Vorwort dieses Buches einmal den Blick 
über das polit ische Feld hinaus in die Kunst. 

Besonders augenfällig in den letzten Jahren ist das Bild von positiven, 
dynam ischen und selbstbestimmten Protagonisten mit Behinderung im 
interna  tionalen Kino. Gleich mehrere Filme haben das Recht von Men-
schen mit Behinderung auf ein selbstbestimmtes Leben zu ihrem Thema 
gemacht, und zwar in vielfältiger Weise, sei es das Recht auf Abenteuer 
(Ziem  lich beste Freunde, Frankreich 2011), das Recht auf Selbstbestimmung 
(Vincent will Meer, Deutschland 2010) oder auch das Recht auf eine selbst-
bestimmte Sexualität (The Sessions, USA 2012, und Hasta la Vista, Belgien 
2011). Allen Filmen gemeinsam ist eine Hauptfigur mit Behinderung, die 
zwar durch ihre Behinderung geprägt ist, aber nicht von ihr eingeschränkt 
wird. Wenn jemand wie Vincent, ein junger Mann Ende zwanzig mit 
Tourette-Syndrom, sich von der Bevormundung seines Vaters und gegen 
den Aufenthalt in einer therapeut ischen Wohneinrichtung entscheidet, so 
ist das die Emanzipa  tion des Individuums von gesellschaft  licher Fremd-
bestimmung. Für die Rezipient_innen ist dies eine absolut nachvollzieh-
bare Handlung der sympath ischen Hauptfigur, deren Erkrankung zwar ein 
wichtiger, aber nicht alles entscheidender Faktor in ihrem Leben ist. 

Der vielfach und zuletzt auch mit dem Deutschen Hörfilmpreis 2013 
ausgezeichnete Film Ziem  lich beste Freunde kreist ebenfalls um das Thema 
Teilhabe. In der Filmkomödie, die auf der wahren Geschichte des ehema-
ligen Unternehmers Philippe Pozzo di Borgo basiert, ist der infolge eines 
schweren Unfalls querschnittsgelähmte gleichnamige Protagonist zunächst 
sich selbst genauso fremd wie seinem neuen Pf leger. Dann jedoch taucht 
das Publikum in das Leben des querschnittsgelähmten Mannes ein, der 
zwar täg  lich auf Assistenz angewiesen ist, mit der Hilfe seines Pf legers 
jedoch zunehmend zu sich selbst findet und sein selbstbestimmtes Leben 
führt – ganz anders und trotzdem völlig »normal«.

Und hier liegt der Kern der Kinobotschaften und auch der Grund, 
warum ich diese Beispiele gewählt habe: Die Bedürfnisse jedes einzelnen 
Menschen mit Behinderung mögen verschieden sein und zunächst ein-
mal fremd, die Gruppe der Menschen mit Behinderung ist so heterogen 
wie alle anderen Gruppen von Menschen. Allen gemeinsam ist aber das 
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Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Dafür müssen Wissen und Informa -
tionen in alle Bereiche des öffent  lichen Lebens, in Politik und Gesellschaft 
gebracht werden.

Mit dem vorliegenden Buch ist es den Herausgeberinnen gelungen, 
Expert_innen aus verschiedenen Fachbereichen, Politik, Wissenschaft und 
Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderung zusammenzu-
bringen. Ein Werk, das Theorie und Praxis miteinander vereint, in dem 
es einen Bogen spannt von der histor ischen Entwicklung über den Wen-
depunkt der UN-Behindertenrechtskonven  tion bis hin zu heutigen Rah-
menbedingungen und Entwicklungen in Deutschland und darüber hinaus. 
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, das Thema Inklusion in der 
Öffentlich  keit zu verankern und mit Inhalt zu füllen.

Verena Bentele
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 
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Vorwort der Herausgeberinnen

Sechs Jahre nach Inkrafttreten der Behindertenrechtskonven  tion der Ver-
einten Na  tionen (UN-BRK) in Deutschland soll dieses Handbuch über 
wesent  liche Inhalte der Konven  tion und ihre Anforderungen an Staat 
und Gesellschaft aufklären. Verbunden damit ist zugleich die Inten  tion, 
zur Bewusstseinsbildung hinsicht  lich der Menschenrechte von behinder-
ten Personen sowie deren gleichberechtigter Partizipa  tion in allen Berei-
chen der Gesellschaft beizutragen. Nicht zuletzt ergibt sich die notwendige 
 Sensibilisierung hierfür aus der Konven  tion selbst: Mit ihr wurde das ver-
pf lichtende Versprechen verabschiedet, Vorurteile und Kl ischees in einem 
interaktiven Prozess zu überwinden sowie diskriminierenden Praktiken 
gegenüber Menschen mit Behinderungen wirksam entgegenzutreten. 

Wie keine andere Menschenrechtsquelle hat die UN-BRK den öffent -
lichen Diskurs geprägt. Wie ein Lauffeuer hat sich die Erkenntnis ver-
breitet, dass die UN-BRK die Inklusion behinderter Kinder im deut-
schen Bildungs system einfordert und Sonderwelten wie Förderschulen und 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen prinzipiell mit dem Geist 
der UN-BRK nicht vereinbar sind. Weder die Kinderrechts- noch die 
Frauenrechtskonven  tion der Vereinten Na  tionen haben eine vergleichbare 
Aufmerksam  keit in der deutschen Öffentlich  keit erlangt. Gleichwohl sind 
viele Fragen immer noch offen: Was verstehen wir unter Inklusion? Wer ist 
behindert? Was ist Behindertendiskriminierung? Woher kommt die UN-
BRK und wohin führt sie uns? Wer ist mit ihrer Umsetzung betraut? Wel-
che Akteur_innen haben welche Rolle? Welche Anforderungen stellt die 
UN-BRK an Behindertenpolitik und Behindertenhilfe? Wir hoffen, dass 
wir mit diesem Handbuch Antworten auf einige dieser und anderer Fragen 
geben und zur weiteren Diskussion anregen. 

Um die überwiegend theoret isch orientierten Fachaufsätze mit der 
gelebten Wirklich  keit anschau  lich zu verbinden, wurden sie dort, wo es 
sich themat isch anbot, mit Beiträgen aus der Praxis ergänzt. Dabei han-
delt es sich um unterschied  liche Textsorten, zum einen in Form von »Best-
Practice-Beispielen«, die stellvertretend für eine Vielzahl anderer guter 
Beispiele stehen und in denen auch krit ische Anmerkungen zu finden sind, 
zum anderen in Form persön  licher Erfahrungs berichte und Gesprächsauf-
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zeichnungen. Alle Beiträge enthalten am Schluss eine Zusammenfassung. 
Der interdisziplinär angelegte Band ist inhalt  lich in drei Teile gegliedert:

Teil I (»Histor ische Entwicklung, Begriff lich  keit und Paradigmen-
wechsel«) umfasst für das Verständnis der Gesamtthematik grundlegende 
Abhandlungen. Nach einem histor ischen Rückblick, an den sich das Pra-
xisbeispiel eines Ausstellungs projekts über Menschen mit Behinderungen in 
der Vormoderne anschließt, folgt eine Annäherung an den vielschichtigen 
Begriff der Inklusion und das ihm innewohnende Spannungs verhältnis. Ein 
weiterer Fachbeitrag beleuchtet neben der Entstehung der UN-BRK deren 
zentrale Inhalte und Prinzipien sowie den damit verbundenen Paradigmen-
wechsel; mit abschließenden Ausführungen zur Arbeitsweise des UN-Aus-
schusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen leitet er auf den 
nächsten Teil des Bandes über. 

Teil II hat »die innerstaat  liche Durchsetzung« der UN-BRK zum Inhalt 
und stellt die damit befassten Institu  tionen vor. Den Aufgaben und der 
Arbeitsweise der staat  lichen Anlaufstelle (Focal Point), der unabhängigen 
Monitoring-Stelle sowie der Einbindung der Zivilgesellschaft (»Nichts 
über uns ohne uns«) in diesen Prozess der Umsetzung und Überwachung 
ist je ein Beitrag gewidmet.

In Teil III, der sich mit den »Rahmenbedingungen« nach der UN-BRK 
auf dem »Weg in eine inklusive Gesellschaft« befasst, werden zwölf ausge-
wählte Themenfelder aufgegriffen, die von der Umsetzung der UN-BRK 
betroffen sind. Es sind strukturelle, institu  tionelle und mitunter auch legis-
lative Änderungen notwendig, um den Zweck der UN-BRK nach Arti-
kel 1 zu erreichen, »(…) den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfrei  heiten durch alle Menschen mit Behin-
derungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung 
der ihnen innewohnenden Würde zu fördern«. Wie weit diese Verände-
rungen gehen müssen, darüber bestehen angesichts des kontrovers geführ-
ten gesellschaft  lichen und fachpolit ischen Diskurses auch unter den Autor_
innen dieses Handbuchs divergierende Ansichten. 

Die Themenkomplexe des dritten Teils, in dem den Fachaufsätzen 
jeweils Beiträge aus der Praxis zugeordnet sind, beschäftigen sich mit den 
Bereichen Arbeit, Bildung, Barrierefrei  heit, Gesund  heit, selbstbestimm-
tes Leben, mehrdimensionale Diskriminierung, Teilhabe am polit ischen 
und kulturellen Leben, Medien und Sprache sowie den Disability  Studies 
als interdisziplinäres Forschungs feld. Mit Blick auf die interna  tionale Di -
mension der Konven  tion schließen sich Beiträge zu den Themenfeldern 
Europä ische Union, interna  tionale Zusammenarbeit – mit der Darstellung 
eines weiteren Praxisbeispiels – und ein Exkurs über die Arbeit der Welt-
verbände von Menschen mit Behinderungen an. Den Abschluss des  dritten 
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Teils bildet ein Essay, der die Thematik über den Kreis der Menschen mit 
Behinderung hinaus in einen breiteren Kontext rückt und sich krit isch mit 
Inklusion als sozialpolit ischem Leitbegriff auseinandersetzt.

Der Anhang des Bandes enthält zur themenübergreifenden Orientie-
rung eine Zeittafel einzelner Sta  tionen und Ereignisse in der Menschen-
rechts- und Behindertenpolitik seit 1948, weiterführende Literatur- und 
Linkhinweise, einen Überblick zum Thema Medien und Behinderung 
sowie eine Zusammenstellung ausgewählter Adressen. Zu finden ist hier 
außerdem der Volltext der UN-BRK mit Verweisen auf weitere Versionen 
wie die Schattenübersetzung, den verbind  lichen Wortlaut der engl ischen 
Fassung sowie die Übersetzung in Leichte Sprache und Gebärden sprache. 

Ergänzend enthält eine DVD-ROM die barrierefreie Version  dieses 
Handbuchs sowie – jeweils nach einer kurzen Einleitung – die Zusam-
menfassungen aller Beiträge in Leichter Sprache und auf Video-Clips in 
Gebärdensprache.

Auch wenn in diesem Buch vor dem Hintergrund der UN-BRK der 
Fokus auf Menschen mit Behinderung gerichtet ist, so stellt Inklusion kein 
Thema dar, das nur behinderte Menschen betrifft. Die Diskussionen um 
Inklusion in der Migra  tions gesellschaft, um Geschlechtergerechtig  keit 
oder über Exklusion durch Armut deuten die Bandbreite der Inklusions-
debatte an. Einige Überschneidungen – etwa der Intersek  tionalitätsansatz 
(in dem Beitrag über »Mehrdimensionale Behinderung«), der die verschie-
denen Merkmale und unterschied  lichen Gründe für Benachteiligungen 
einschließ  lich ihrer Wechselwirkungen in den Blick nimmt, sowie die 
Öffnung der Thematik auf andere von Exklusion betroffene Gruppen in 
dem Beitrag »Inklusion als sozialpolit ischer Leitbegriff« – werden gleich-
wohl aufgegriffen. 

Hinsicht  lich Begriffswahl und Schreibweise haben wir uns einerseits für 
Toleranz und anderseits für Einheitlich  keit entschieden. Einheit  lich wird 
in diesem Handbuch die gendergerechte Schreibweise durch Einfügung 
des Gender Gap-Unterstriches (z. B. Autor_innen) verfolgt. Mit ihm soll 
Raum für alle sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten geschaf-
fen werden. Auch in der Frage bezüg  lich des Kürzels für die Vereinten 
Na  tionen haben wir uns einheit  lich für das von der engl ischsprachigen 
Bezeichnung (United Na  tions  ) abgeleitete Kürzel »UN« entschieden.

Toleranz wird gegenüber der Beschreibung von behinderten Personen 
als Menschen mit Behinderungen (UN-BRK-Schreibweise), als behinderte 
Menschen, als Menschen mit Beeinträchtigungen oder als beeinträchtigte 
Menschen und auch gegenüber weiteren Terminologien geübt. Hierfür 
haben wir uns entschieden, weil es gute Gründe gibt, die eine oder andere 
Bezeichnung zu wählen. Wer »Menschen mit Behinderungen« schreibt, 
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möchte sich vielleicht an der UN-BRK orientieren oder den Menschen 
in den Mittelpunkt stellen. Wer hingegen die Formulierung »behinderte 
Personen« verwendet, möchte vielleicht darauf hinweisen, dass Behinde-
rung ein soziales Konstrukt ist, das gleichwohl Identitäten formt. Die Plu-
ralität in der Schreibweise ref lektiert hier auch die Pluralität in der Autor_
innenschaft.

Dieses Handbuch soll jenen ein Wegweiser sein, die mit der Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonven  tion befasst sind oder sich mit 
ihr befassen wollen: ob als Akteur_innen im Öffent  lichen Dienst oder 
im Sektor der Sozial- und Gesund  heits wirtschaft, ob als Mitglied der 
Zivilgesellschaft, als Arbeitgeber_in oder als Wissenschaftler_in oder 
Kulturschaffende_r. Daneben richtet es sich an Multiplikator_innen und 
polit isch Interessierte. Das Ziel dieses Handbuches besteht darin, die 
UN-Behindertenrechtskonven  tion in der Mitte der Gesellschaft ankom-
men zu lassen. Dafür braucht es mehr als dieses Buch – wir hoffen aber, 
dass es einen nicht unwesent  lichen Beitrag dazu liefert.

Wir danken allen Autor_innen für ihre fundierten Beiträge aus den 
jeweiligen Fachgebieten und Praxisfeldern sowie darüber hinaus für ihre 
kooperative Zusammenarbeit ebenso wie für die zahlreichen informati-
ven und bereichernden Gespräche während des Entstehungs prozesses. 
Dank für ihre offene Gesprächsbereitschaft und Unterstützung besonders 
in der Anfangsphase des Buchprojektes gilt Ulf-D. Schwarz und Maik 
 Nothnagel sowie Antje Welke, Ottmar Miles-Paul und Ina  Döttinger. 
Danken möchten wir auch den Mitgliedern des Inklusionsbeirates, die 
sich dem Konzeptentwurf des Buches auf ihrer Sitzung gewidmet haben, 
und dem Deutschen Behindertenrat für wertvolle Hinweise sowie allen 
nicht nament  lich genannten Gesprächspartner_innen für ihre Anregun-
gen, die in die Entstehung des Bandes eingef lossen sind. Besonderer Dank 
gilt Reinhard Markowetz für seine fachkundige und konstruktive Beglei-
tung sowie Ingo Bosse für seine weiterführenden Hinweise zum Thema 
Medien. Der Beratung durch Rainer Wallbruch sind wichtige Empfeh-
lungen zur Barrierefrei  heit des Bandes zu verdanken. Ebenfalls besonde-
rer Dank gebührt Yvonne Paris für das sorgfältige und umsichtige Lektorat 
der Printfassung sowie Franziska Witzmann für das fachkundige Textlek-
torat der DVD-ROM.

Bochum und Berlin im Januar 2015

Theresia Degener und Elke Diehl 
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Der lange Weg zur Selbstbestimmung.
Ein historischer Abriss

Wenn heute von behinderten Menschen die Rede ist, fallen wie selbstver
ständ lich die Worte Selbstbestimmung, Integra tion und Inklusion. Das war 
nicht immer so. Bis vor nicht allzu langer Zeit wurde Behinderung zuerst 
mit Begriffen wie Sorgenkind1 und Hilfsbedürftig keit assoziiert. Und zum 
histor ischen Abriss gehören die Erfahrungen von Demütigung und Aus
grenzung, von Verletzungen und Lebensbedrohung, dazu zählt aber auch die 
langsame Wandlung vom entmündigten Objekt zum handelnden Subjekt.

Philosophie und Bedrohung in der Antike –  
»… besser, nicht zu leben«

Der griech ische Schriftsteller Plutarch lebte von etwa 45 bis 120 n. Chr., vor 
allem in Athen. Er unterrichtete an einer platon ischen Akademie, beklei
dete polit ische Ämter und schrieb die ersten Biografien berühmter Grie
chen und Römer, so unter anderem über Lykurg, den sagenhaften König 
im antiken Sparta (um 900 v. Chr.). Auf Lykurg geht nach Plutarch die fol
gende gesetz liche Anordnung zurück: »Das zur Welt Gekommene aufzu
ziehen unterlag nicht der Entscheidung des Erzeugers, sondern er hatte 
es an einen Ort zu bringen, Lesche (Sprechhalle) genannt, wo die Ältes
ten der Gemeindegenossen saßen und das Kind untersuchten und, wenn 
es wohlgebaut und kräftig war, seine Aufzucht anordneten und ihm eins 
der neuntausend Landlose zuwiesen; war es aber schwäch lich und missge
staltet, so ließen sie es zu der so genannten Ablage (Apothetai) bringen, 
einem Felsabgrund am Taygetos. Denn sie meinten, für ein Wesen, das von 
Anfang an nicht fähig sei, gesund und kräftig heranzuwachsen, sei es bes
ser, nicht zu leben, sowohl um seiner selbst wie um des Staates willen.«2 Es 
gibt namhafte Interpreten, die betonen, dass solche überlieferten Textstel
len von Plutarch – oder auch von Platon und Aristoteles – philosoph ische 
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Betrachtungen gewesen seien und keine gängige Praxis beschrieben hät
ten. Zudem sei der spartan ische König Agesilaos II. (um 400 v. Chr.) selbst 
von Geburt an teilweise gelähmt gewesen.3 Aber auch Philosoph isches 
kann bedroh lich wirken. Prägend für die Antike »ist die Verknüpfung des 
Lebenswertes mit seinem Nutzen für die Gesellschaft«4.

Im Mittelalter war dann die Verf lechtung von Behinderung und Krank
heit mit Schuld, Sünde und Strafe vorherrschend. Kranke und behinderte 
Menschen wurden einerseits als »Narren« Opfer von Zurschaustellun
gen und Exorzismen,5 andererseits pauschal zum zwar namenlosen, aber 
»beliebten Objekt der Wunderheilung«6. 

Schon von Homer, dem berühmten Dichter vom Ende des 8. Jahrhun
dert v. Chr., heißt es, dass man nichts von seiner Person und Lebensge
schichte kenne, aber wisse, dass er blind war.7 Diese Art der anekdot ischen 
Reduzierung auf die Behinderung ist charakterist isch – und nimmt den 
entsprechenden mittelalter lichen Umgang mit vielen »Hofnarren« vorweg. 

Dagegen geht es bei der folgenden Lebensgeschichte von Magdalena 
Emohne aus der Frühen Neuzeit um die kaum bekannte Überlieferung 
einer konkreten Darstellung einer Person mit Behinderung. Doch auch 
deren Möglich keiten stehen unter der verhängnisvollen Macht der Ver
hältnisse.

»Wundergeburt« und Dämonisierung in Flugblättern der 
Frühen Neuzeit

Mit illustrierten Flugblättern begann im 16. Jahrhundert das Zeitalter der 
Massenmedien. Diese Flugblätter wurden auf den Jahrmärkten verkauft. 
Sie machten mit prägnanten Holzschnitten und Texten ungewöhn liche 
Ereignisse bekannt, berichteten von Unwettern, Himmelserscheinungen 
oder Verbrechen. Auffallend viele Flugblätter stellten »Wundergeburten« 
dar, vor allem von Personen mit körper lichen Behinderungen.

In einem erhaltenen Flugblatt wird ausdrück lich für »jedermann« ange
kündigt, dass ein Mann angekommen sei, welcher eine »Wundergeburt 
und Schöpfung Gottes« mitbringe, eine »Jungfrau«, die so noch nie gese
hen wurde: Magdalena Emohne, geboren am 12. September 1596, in Ost
friesland unweit der Stadt Emden, im Dorf Engerhave (Engerhafe). Das 
Flugblatt bildet Magdalena Emohne in einer dunklen, reich verzierten 
Tunika ab. Sie sitzt auf einem Kissen mit großen Troddeln an den vier 
Enden. In der linken und rechten oberen Ecke des Bildes wird ein Vorhang 
angedeutet, der die Wirkung einer Bühnenvorstellung erzeugt. Magda
lena Emohne schaut ernst und in die Ferne. Sie macht einen sympath ischen 
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Eindruck. Der Text gibt an, dass Magdalena Emohne von Geburt an keine 
Arme habe, nur ein kleines Bein mit vier Zehen, mit dem sie selbst trinken 
könne. Auf dem Flugblatt ist dieser Fuß zu erkennen, der nach einem Glas 
greift. Der Text erläutert weiter, dass sie mit diesem einen Bein und Fuß 
auch viele andere Sachen verrichten könne. Zudem beherrsche sie mehrere 
Sprachen, sie könne Deutsch, Niederländ isch, Italien isch und Französ isch 
sprechen und lesen. Lieder singe sie auf Niederländ isch und Französ isch, 
sie sei bescheiden und unterhaltsam. Der Flugblatttext schließt mit dem 
Satz: »Wer nun die Jungfrau Lust hat anzusehen, der wolle sich verfügen.«8

Auf einem anderen Flugblatt wird Magdalena Emohne in gleicher Pose 
auf einem Kissen sitzend ohne Tunika dargestellt. Dieses Flugblatt zeigt 
sie, wie sie mit einem Schlüssel in ihrem Fuß dabei ist, eine kleine Truhe 
zu öffnen. Ihr nackter Körper wird im Bild verding licht. Dieses Flugblatt 
dient der Sensa tions lust des Publikums. 

Magdalena Emohne starb qualvoll. Auf der Rückseite eines Flugblattes 
hat ein Zeitgenosse zu ihrem Tod notiert: »Diese Junckfraw hat ein Stup
rum (= Unzucht) begang vnd ist darumb verprandt worden mit sambt ihrer 
Frucht wie M. Hieron(ymus) Schultheß gesagt hat.«9 Als »Hexe« dämoni
siert, erhielt sie die Rolle des Sündenbocks, man übertrug auf sie »Gottes 
Zorn«, denn die »Wundergeburten« oder »Monster« wurden als Hinweis 
auf die Apokalypse gedeutet.

Aussonderung und Zurschaustellung im 19. Jahrhundert

Spätestens mit Beginn der industriellen Revolu tion um 1830 und den 
damit einhergehenden veränderten Arbeits und Wohnbedingungen zer
fielen die familiären Hausgemeinschaften. Behinderte oder alte Familien
mitglieder wurden zur Last, um die sich kaum noch jemand kümmern 
konnte. Um diesen »Störfaktor« aus den von der Arbeit erschöpften Fami
lien zu entfernen, entstanden in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche 
Heil und Pf legeanstalten. Diese Phase des Beginns der umfassenden orga
nisierten Aussonderung gilt gleichzeitig als Anfang der »sozialen Frage«, 
zu deren Lösung im nationalsozialist ischen Regime die »Euthanasie« 
Aktionen dienen sollten.

Im 19. Jahrhundert wurden außergewöhn liche Körper in der Medizin 
als »Monstrositäten« bezeichnet und populär als »Freaks«10, als »Laune der 
Natur«, vorgestellt. Dabei harmonierte wissenschaft liches Denken mit kul
turellen Vorstellungen des Normalen. Andererseits weckten die Menschen 
mit körper lichen Besonder heiten bei den Betrachtern Neugier und Faszina
tion sowie gleichzeitig Abwehr und Distanzierung. Als Resultat mussten 



2828  –––––  Teil I  Christian Mürner / Udo Sierck

diese Menschen zwei Varianten des Umgangs ertragen. Die Humanwis
senschaften begannen, sie dem öffent lichen Raum zu entziehen und die 
Anstaltsunterbringung zu begründen: Ihre Körperteile wurden vermes
sen, die Befunde aufgezeichnet und interpretiert. Die Körper wurden zu 
Objekten der Wissenschaft. Die Darstellungen in fach lichen Abhandlun
gen dienten als Beleg für die Vorstellung von »dem Anderen«. Gleichzei
tig erblühten die Freakshows und Kolonialausstellungen in europä ischen 
und nordamerikan ischen Städten als profitorientierte Massenunterhaltung. 
Der aus Verfilmung und Literatur als »Elefantenmensch« bekannt gewor
dene Brite Joseph Merrick (1862 – 1890) verdingte sich als »Monster« auf 
Jahrmärkten, ein Beleg dafür, dass die Sensa tions lust des Publikums zum 
Broterwerb taugte. Das Bestaunen des Exot ischen bekam zusätz lich eine 
rassist ische Komponente, denn mit der kolonialen Eroberung wurden auch 
Angehörige fremder Völker mit ungewöhn lichem Aussehen als Trophäen 
präsentiert. Nach dem Ersten Weltkrieg funk tionierten die Freakshows in 
Deutschland nicht mehr, weil die zahlreichen Kriegsopfer Teil des Straßen
bilds geworden waren. 

»Krüppelfürsorge« und Selbsthilfe um 1920

Im preuß ischen »Krüppelfürsorgegesetz« von 1920, das als die  weltweit 
erste gesetzmäßige Vorkehrung und Verpf  lichtung zu medizin ischer, 
schul ischer und beruf  licher Rehabilita tion von behinderten Kindern, 
Jugend lichen und Erwachsenen gilt, findet sich folgender Satz in der »Aus
führungs anweisung«: »Jede körper liche Abweichung vom Normalen wirft 
auf das Bewusstsein des Verunstalteten einen Schatten, trübt sein Selbstge
fühl und bringt den Willen ins Stocken und Schwanken.«11 

Neben dem Orthopäden Konrad Biesalski (1868 – 1930) hatte der 
»Krüppelpädagoge« Hans Würtz (1875 – 1958) maßgebenden Einf luss auf 
die Ausgestaltung des »Krüppelfürsorgegesetzes«. Sowohl Biesalski als auch 
Würtz gelten als Pioniere der Krüppelfürsorge, weil sie behinderte Jugend
liche und Erwachsene in Ausbildung und Beruf bringen wollten. Gleich
zeitig schufen sie neue Stigmatisierungen. So kommentierte Würtz das 
Gesetz in  seinem 1921 veröffent lichten Buch Das Seelenleben des Krüppels. 
Er betonte, dass eine »Defini tion des Krüppels, die sich einseitig auf körper
liche Gebrechen« stütze, nicht ausreiche, denn der »Bewegungs gehemmte 
ist auch im Gebrauch seiner Seelenkräfte behindert«.12 Jedes »schulfähige 
Krüppelkind« sei nach den speziellen Methoden der »Krüppelseelenkunde« 
in »Krüppelschulen« oder »Krüppelheimen« zu unterrichten und zu erzie
hen. Allerdings stellte Würtz fest, dass sich »alle typ ischen Krüppelseelen
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mängel (…) in irgend welchen Formen auch bei Gesunden [finden]. Sie sind 
bei Krüppeln nur oft stärker betont, treten bei ihnen leichter bevor, neh
men bei ihnen leichter dauernde Gestalt an. (…) Man muss hier vorsich
tig verfahren, muss sich stets vor Verallgemeinerungen sorg lichst hüten.«13 
Die Würtz’sche »Krüppelseelenkunde« gilt als die histor ische Wurzel der 
weitreichenden »Sondererziehung«, sie geht konform mit dem gesetz lich 
festgelegten »Sonderschulzwang« und der vermeint lichen »Sonderstellung« 
behinderter Menschen. Gleichzeitig verfestigte das »krüppelpsycholo
gische« Konzept »die Behauptung eines monokausalen Zusammenhangs 
zw ischen körper licher Konstitu tion und seel ischer Verfassung« und »die 
›Krüppelseelenkunde‹ bestimmte Menschen mit Körperbehinderung zu 
Objekten wissenschaft licher Beobachtung.«14

Eine andere Perspektive entwarf der behinderte Schriftsteller Otto Perl 
(1882 – 1951). Er hatte in Berlin Philosophie und Volkswirtschaft studiert, 
bevor er 1926 sein Buch Krüppeltum und Gesellschaft im Wandel der Zeit pub
lizierte. Darin verneint Perl die Frage, ob der Arzt, wie das die  Behörden be 
vorzugten, stets »die zureichende Autorität« besitze, um selbstständig tätige, 
erwachsene »Krüppel« beurteilen zu können. Seel ische Störungen träten 
zudem nicht häufiger auf als bei Gesunden. Zuvor hatte Otto Perl bereits 
1919 in Berlin zusammen mit Hans Förster und Dr. Hermann Rassow den 
bis 1931 bestehenden »Bund zur Förderung der Selbsthilfe der körper lich 
Behinderten (PerlBund)« gegründet. Seither beanspruchte Perl für sich 
die Urheberschaft des Begriffs »Körperbehinderter« anstelle von »Krüppel«. 
Perls Ansichten beinhalteten neben dem Streben nach Selbstbestimmung 
aber auch die Forderung der Abgrenzung von schwerer  behinderten Perso
nen: Die »Notwendig keit der Auslese der Strebsamen und Begabten aus der 
Masse derjenigen, die wesent lich Objekt der Fürsorge sind und bleiben müs
sen, bedarf noch der eifrigsten Ausbreitung unter den Gebrech lichen und 
unter denen, die die Vernunft oder das Herz der Mitarbeit an den Bestre
bungen des Selbsthilfebundes der Behinderten drängt.«15 Dieser Satz doku
mentiert ein behindertenhierarch isches Denkmuster, in das die »guten« und 
die »schlechten« behinderten Menschen eingefügt werden. Es spielte der 
Behauptung, es gäbe »unwertes Leben«, für das jeder Aufwand vergebens 
sei, eine wesent liche Argumenta tion zu.

Die »Euthanasie« in der Zeit des Na tionalsozialismus

Im Jahr 1920 erschien das Buch Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten 
Lebens, verfasst von dem renommierten Juristen Karl Binding (1841 – 1920) 
und dem angesehenen Psychiater und Neuropathologen  Alfred E. Hoche 
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(1865 – 1943). Die Publika tion der beiden Freiburger  Professoren erregte 
große Aufmerksam keit, weil es angesichts der Menschenverluste im Ers
ten Weltkrieg die Furcht vor dem Niedergang der »wertvollen« Deutschen 
berührte und ein nebulöses Gemeinwohl vor den Interessen des Einzelnen 
in den Vordergrund rückte. Vor diesem Hintergrund plädierte der Rechts
wissenschaftler Binding für die straffreie Tötung von Menschen, die erstens 
wegen Krank heit oder Verwundung den Wunsch nach »Erlösung« besäßen, 
zweitens von »unheilbar Blödsinnigen« und drittens von Bewusstlosen, die 
nur zu einem »namenlosen Elend« erwachen würden. Den »Blödsinnigen« 
sprach Binding grundsätz lich einen Lebenswillen ab: »Sie haben weder den 
Willen zu leben noch zu sterben. So gibt es ihrerseits keine beacht liche Ein
willigung in die Tötung, andererseits stößt diese auf keinen Lebenswillen, 
der gebrochen werden müßte.«16 Für das Tötungs verfahren schlug Bin
ding eine Gutachterkommission vor, bestehend aus je einem Arzt, Psychia
ter und Juristen, die einstimmig über Leben oder Tod entscheiden sollten. 
Die Vorschläge Bindings wurden aus medizin ischer Sicht von Hoche unter
stützt, der sich vornehm lich den »unheilbar Blödsinnigen« widmete. Diese 
bezeichnete er wahlweise als »Ballastexistenzen«, »geistig Tote«, »Viertel 
und Achtelkräfte« oder als »Defektmenschen«. Für Hoche war »es eine 
pein liche Vorstellung, dass ganze Genera tionen von Pf legern neben diesen 
leeren Menschenhülsen dahinaltern, von denen nicht wenige 70 Jahre alt 
und älter werden.«17 Als Kriterien für eine zu rechtfertigende Tötung ver
sammelte Hoche Merkmale wie den »Zustand völliger Hilf losig keit und 
der Notwendig keit der Versorgung durch Dritte«, das »Fehlen des Selbstbe
wusstseins« sowie das »Fehlen irgendwelcher produktiver Leistungen« oder 
ein intellektuelles Niveau, »das wir erst tief unten in der Tierreihe wieder 
finden«.18 Letztend lich lassen sich bei Binding und Hoche alle Gedanken 
und Formulierungen finden, die dann der nationalsozialist ischen Propa
ganda gegen »unwertes« Leben dienten.

Als ein Resultat der rasse und sozialhygien ischen Debatten von Medi
zinern, Pädagogen, Juristen und Verwaltungs fachleuten in der Weimarer 
Republik ist das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« einzu
ordnen, das das nationalsozialist ische Regime bereits 1933 verabschiedete. 
Auf der Grundlage dieses Gesetzes wurden an die 400 000 Menschen mit 
unterschied lichen Behinderungen oder sozial auffällige Personen zwangs
sterilisiert. Weite Teile der Medizin, der Justiz, der Lehrerschaft und der Sozi
alämter beteiligten sich direkt oder indirekt an dieser Selek tions maßnahme. 
Auf der Basis dieses allgemeinen Einverständnisses begannen im Septem
ber 1939 die »Euthanasie«Ak tionen: Der Tötung von mehr als 5 000 Kin
dern in Kliniken angegliederten sogenannten Fachabteilungen folgte ab 
1940 die »Ak tion T4«19, bei der nach einer nationalsozialist ischen Statistik 
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70 27320 Anstaltspatienten in den Tötungs anstalten  Hadamar, Grafeneck, 
Sonnenstein, Brandenburg, Hartheim und Bernburg ermordet wurden. 
Ab August 1941 begann die »wilde Euthanasie«, das dezentrale Töten von 
behinderten und (psych isch) kranken Personen in den Heil und Pf lege
anstalten durch Hungerkost oder Injek tionen. Den »Euthanasie« Aktionen 
fielen an die 250 000 Personen zum Opfer. Proteste blieben selten. Nur 
wenige kümmerte Schicksale wie die des Spastikers Rolf Pfunfke, über den 
es im Entwicklungs bericht hieß: »Rolf ist jetzt in der Lage, einzelne Worte 
schlecht artikuliert, mit leiser tonloser Stimme herauszuhauchen. Seine sel
tenen Äußerungen sind sinnvoll (…). Kleine Vorgänge in seiner Umge
bung hat er aufgefasst, Neues aber nicht dazugelernt. Charakter lich stehen 
die guten, gemüt lichen Fähig keiten Rolfs im Vordergrund. Er ist anhäng
lich, freudefähig, dankbar. Rolf ist empfind lich und will beachtet sein. 
Seine Stimmungs lage ist sorglosunbekümmert, kind lich  heiter.«21 Drei
zehn Tage nach dieser Beurteilung wurde Rolf Pfunfke am 28. Oktober 
1940 in der Gaskammer von Brandenburg ermordet. Neuere Forschun
gen stützen die Behauptung des ärzt lichen Leiters der »Ak tion T4«, Wer
ner Heyde (1902 – 1964), Professor für Neurologie und Psychiatrie, im April 
1941: »In 80 Prozent der Fälle sind die Angehörigen einverstanden, 10 Pro
zent protestieren, 10 Prozent sind gleichgültig.«22

Das »rehabilitative Heilregime« der DDR

Walter Ulbricht (1893 – 1973) der spätere Staatsratsvorsitzende der DDR, 
sagte 1945: »Es ist doch klar. Es muss demokrat isch aussehen, aber wir 
 müssen alles in der Hand haben.«23 Galt dieses vielzitierte, zugleich ver
schleiernde wie bevormundende Diktum auch für den Umgang mit behin
derten Menschen in der DDR? Betrachtet man die Frage unter dem Ansatz 
der Inklusion und Exklusion, ist sie zu bejahen, denn die Zugangsbedingun
gen für eine Teilhabe an der Gesellschaft wurden zentralist isch festgelegt. 
Folgenschwer war der Ausschluss von schwerbehinderten Kindern aus dem 
Erziehungs system, sie wurden als »schulbildungs unfähig« dem Gesund heits
system, also der Medizin und Psychiatrie, zugeordnet. Die Fachterminologie 
der DDR sprach nicht von behinderten, sondern von »geschädigten« Men
schen und war damit biomedizin isch ausgerichtet und an der »Abweichung 
von der Norm« orientiert. Die »Förderunfähigen« wurden in psychiatr ischen 
Anstalten als »Pf legefälle« auf die körper lichen Funk tionen reduziert, deper
sonalisiert »gefangen, gequält, vergessen«.24

Für den Bereich von der medizin ischen zur beruf  lichen Rehabilita tion 
stellt sich die Situa tion differenzierter dar. Die Arbeitstherapie galt hier 
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als Bindeglied. In den sogenannten Rodew ischer Thesen – den Empfeh
lungen des Interna tionalen Symposiums über psychiatr ische Rehabilita
tion, das in Rodewich (Vogtland) stattfand und das in der Folge offi
zielle Entwicklungs grundlage für die Psychiatrie in der DDR von 1963 
war – hieß es: »Dringend erforder lich sind Übergangslösungen zw ischen 
kontinuier lichen arbeitstherapeut ischen Einsätzen auf der einen und der 
vollen Erwerbsarbeit andererseits, zw ischen der ambulanten Krankenbe
treuung und der sta tionären Krankenbetreuung bisheriger Art.«25

Die »Rodew ischer Thesen« enthielten für den Bereich der Psychiat
rie fortschritt liche Forderungen, zum Beispiel nach »offenen Krankensta
tionen«, in denen ein »rehabilitatives Heilregime« überwiegt, das hieß, 
Zwangsmaßnahmen »auf das nur unbedingt erforder liche Minimum zu 
beschränken«.26

Die Verfassung der DDR proklamierte den staat lichen Schutz der Ar beits
kraft und verbürgte das Recht auf Arbeit. In einer Anordnung von 1969 
wurde definiert: »Geschützte Arbeit ist eine von phys isch schwerstgeschä
digten oder psych isch schwergeschädigten Bürgern in einem  besonders aus
gestalteten Arbeitsrechtsverhältnis unter spezif ischen Bedingungen ausge
übte Tätig keit. Sie ist mög lich auf Geschützten Einzelarbeitsplätzen in 
Be    trieben, in Geschützten Abteilungen in Betrieben, in Geschützten Werk
stätten und in Heimarbeit.«27 Damit wurde behinderten  Erwachsenen die 
Möglich keit geboten, entsprechend ihrem Leistungs vermögen und angepass
ten Arbeitsbedingungen »gesellschaft lich nütz liche Arbeit« zu verrichten.

In seinem Referat auf dem X. Kongress der »Gesellschaft für Rehabilita
tion« stellte der von 1971 bis 1989 amtierende Minister für Gesund heits
wesen der DDR, Ludwig Mecklinger (1919 – 1994), einen populären 
moral ischen Maßstab vor: »Sage mir, wie du zu diesem Schwerstgeschä
digten stehst und ich sage dir, ob du in deinem Handeln und Verhalten den 
Prinzipien sozialist ischer Moral und Ethik gerecht wirst.«28 Dahingestellt 
bleibt die Behauptung, dass der Sozialismus die einzige Gesellschaftsord
nung sei, die dem »Geschädigten« ein erfülltes Leben bieten könne. 

Von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmt-Leben- 
Bewegung

Behinderten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland drohte nach 
1945 eine »Karriere« der Fremdbestimmung, die im Sonderkindergarten 
und in der Sonderschule begann, in den Sonderarbeitsplätzen der Werk
stätten für behinderte Menschen mündete und in Heimen und  Anstalten 
endete. 
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Als erstes Lebenszeichen der polit ischen Behindertenbewegung gegen 
dieses System der Aussonderung gilt die Frankfurter Straßenbahnblockade 
im Mai 1974: Der Volkshochschulkurs »Bewältigung der Umwelt« um dem 
Publizisten Ernst Klee (1942 – 2013) und den rollstuhlfahrenden Sozialar
beiter Gusti Steiner (1938 – 2004) brachte in einer Ak tion den Innenstadt
verkehr zum Erliegen, um gegen die Behindertenfeindlich keit von Bussen 
und Bahnen zu demonstrieren. Klee machte sich im gleichen Jahr mit sei
nem Buch Behinderten-Report einen Namen als engagierter Journalist,  Steiner 
stellte mit dem provokativen Satz »Behindertsein ist schön!« das Behinder
tenbild auf den Kopf und ermutigte zur Kritik an der Aussonderung von der 
»Wiege bis zur Bahre«.

Nachdem das Frankfurter Landgericht 1980 in einem Urteil Klägern 
Schadenersatz zugebilligt hatte mit der Begründung, dass die Anwesen heit 
behinderter Menschen den Urlaubsgenuss mindern könne, versammelten 
sich 5 000 behinderte und nicht behinderte Personen vor dem Gerichtsge
bäude zum Protest. 

Und die bundesdeutsche Öffentlich keit staunte nicht schlecht, als die 
zentrale offizielle Eröffnungs feier zum UNOJahr der Behinderten in 
Deutschland 1981 in der Dortmunder Westfalenhalle empfind lich gestört 
wurde, weil Behinderteninitiativen mit einer Bühnenbesetzung das ohne 
krit ische Anmerkungen geplante Spektakel der selbsternannten Behinder
tenexperten anprangerten. Sie setzten dem offiziellen Motto »Einander 
verstehen – miteinander leben!« ihre Plakate entgegen, auf denen zu lesen 
stand: »Jedem Krüppel seinen Knüppel!«.

Die erste »Krüppelgruppe« hatte sich 1977 in Bremen gegründet, die 
in Hamburg ein oder zwei Jahre später. Ein Diskussionsforum bildete die 
seit 1979 bundesweit vertriebene »KrüppelZeitung«, eine Publika tion, die 
schon aufgrund des Namens Aufsehen erregte. Bis dahin war es völlig 
selbstverständ lich gewesen, dass in Initiativen mit behinderten und nicht 
behinderten Mitgliedern die Nichtbehinderten den Ton angaben und von 
außen als Ansprechpartner gesucht wurden. Diese immer wiederkehrende 
Situa tion forcierte die Entstehung von weiteren Krüppelgruppen: Jetzt 
mussten die Nichtbehinderten draußen bleiben. Die Selbstbezeichnung 
»Krüppel« wirkte als Provoka tion. Sie erregte Aufmerksam keit, ohne die 
über das tradi tionell geprägte Verhältnis zw ischen behinderten und nicht 
behinderten Personen kein Disput mög lich gewesen wäre.

Als 1981 in Bremen die Krüppelgruppe im Foyer des Rathauses mit 
einem Hungerstreik begann, um der Forderung nach Umrüstung des 
öffent lichen Personennahverkehrs Nachdruck zu verleihen, schwankte die 
Reak tion auf das Aufbegehren behinderter Frauen und Männer zw ischen 
Verblüffung und Faszina tion, ging aber in Unverständnis über, als der Pub
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lizist Franz Christoph (1953 – 1996), provokanter Thesengeber der Krüp
pelszene, auf einer Rehabilita tions messe in Düsseldorf 1981 dem damaligen 
Bundespräsidenten Karl Carstens die Krücke an das Schienbein schlug. Der 
Hieb zielte auf die Wohltäter, die zwar von Integra tion und Miteinander 
redeten, die offene und versteckte Diskriminierung behinderter Personen 
aber nicht wahrhaben wollten. Kurz darauf prangerte das KrüppelTribu
nal ein Wochenende lang mit Erfahrungs berichten, Referaten und Spiel
szenen Menschenrechtsverletzungen im Sozialstaat an. Zur Sprache kamen 
damals bereits Forderungen und Ideen, die sich fast dreißig Jahre später in 
der UNBehindertenrechtskonven tion wiederfinden lassen.

Die SelbstbestimmtLebenBewegung initiierte Mitte der 1980erJahre 
eigene Beratungs zentren nach dem Grundsatz »Behinderte Menschen wis
sen am besten, was behinderte Menschen benötigen«. Daneben entstan
den Assistenzgenossenschaften, die die Kompetenz über die individuelle 
Pf lege sichern und als Alternative zur Heimeinweisung stehen. Selbstver
waltete Betriebe bewiesen, dass Arbeit nicht zwangsläufig die Beschäfti
gung in einer Werkstatt für behinderte Menschen bedeuten muss. Und 
viel Engagement wurde überdies auch auf Veränderungen der gesetz lichen 
Ebene verwandt.

Na tionale und interna tionale rechtspolit ische Erfolge

Großer Jubel brach bei den SelbstbestimmtLebenInitiativen aus, als Ende 
1994 im Artikel 3 des Grundgesetzes der Satz eingefügt wurde: »Nie
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.« Die Selbst
bestimmtLebenInitiativen sowie alle etablierten Behindertenorganisa
tionen feierten den Zusatz als großen polit ischen Erfolg. Es waren dann 
wesent liche Teile der SelbstbestimmtLebenBewegung, die sich nach 
amerikan ischem Vorbild für ein Antidiskriminierungs gesetz erfolgreich 
engagierten. 

Das Diskriminierungs verbot des 2006 in Kraft getretenen Allgemei
nen Gleichbehandlungs gesetzes hinterließ allerdings wenig Spuren im 
Alltag. Im Gegenteil muss die SelbstbestimmtLebenBewegung sich 
spätestens seit den 1990erJahren gegen Stimmen behaupten, die behin
derten Menschen das Existenzrecht abspricht. Die mit dem Namen des 
austral ischen Bioethikers Peter Singer29 verknüpfte Debatte führte zu 
nachhaltigen Protesten, erinnert behinderte Menschen aber auch daran, 
dass Selbstbestimmung nicht mit grundlegender Akzeptanz zu verwech
seln ist. Der Öffentlich keit eigenen Stolz und gewonnene Würde zu prä
sentieren, war ein Ziel der »Pride Parade«, die im Sommer 2013 in Berlin 
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das neue Selbstbewusstsein behinderter Menschen demonstrierte. In die
sem Sinne neue Hoffnung weckt bei der SelbstbestimmtLebenBewe
gung die Ratif izierung der UNKonven tion für die Rechte behinder
ter Menschen (UNBRK). Die Perspektiven der angestrebten Inklusion, 
also die vorbehaltlose Zugehörig keit und gleichberechtigte Teilhabe 
aller behinderter Personen in der Gesellschaft, sehen im Kontext realer 
Sozial und Wirtschaftspolitik indes weniger rosig aus. Doch zweifels
frei schreibt die UNKonven tion allgemein gültige Menschenrechte für 
behinderte Personen fest. Von diesem Ansatz aus betrachtet sind behin
derte Menschen nicht länger Objekte von Wohltätig keit und Fürsorge, 
sondern Menschen mit selbstverständ lichen Rechten.

f Zusammenfassung

Bei dem Wort Behinderung denken viele Menschen an ein Sorgenkind und 
an Hilf losig keit. Die Geschichte zeigt: Seit vielen hundert Jahren nahm man 
behinderte Frauen und Männer nicht ernst. Man hatte Angst vor ihnen, weil 
sie anders aussahen. Man baute für sie besondere Häuser, die Heime und 
Anstalten heißen. Vor hundert Jahren gab es das preuß ische »Krüppelfürsor
gegesetz«. In ihm stand, dass behinderte Kinder und Erwachsene unterstützt 
werden müssen. Das Gesetz sagte aber auch: Wer behindert ist, der benimmt 
sich sonderbar.
Ebenfalls vor hundert Jahren begann das Nachdenken über die Tötung behin
derter Menschen. Es hieß: Das Leben mit einer Behinderung sei nichts wert. In 
der Zeit des Na tionalsozialismus wurden ungefähr 250 000 behinderte Men
schen getötet.
Heute wollen behinderte Menschen leben wie andere auch. Deshalb gründe
ten sie die SelbstbestimmtLebenBewegung. Das heißt: Behinderte Menschen 
wissen am besten, was behinderte Menschen brauchen.

Anmerkungen

 1 »Sorgenkind« ist ein Begriff, mit dem die Heilpädagogik der 1930er und 1950er
Jahre ihre Schüler_innen umschrieb, die »Ak tion Sorgenkind« führte diesen 
Namen bis ins Jahr 2000, als sie sich in »Ak tion Mensch« umbenannte.

 2 Plutarch, Lykurgos, in: Ders., Große Griechen und Römer, Bd. 1, Zürich 1954, 
S. 146; siehe dazu auch Christian Mürner, Philosoph ische Bedrohungen, Frankfurt 
am Main 1996, S. 60.

 3 Siehe Ernst Klee, Deutsche Medizin im Dritten Reich, Frankfurt am Main 2001, 
S. 41.
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 4 Wiebke Schär, »Wir sind bunt und frech – mutig und laut!«, Ein GeschichtsLese
Buch über Scham, Aussonderung, Stolz und Emanzipa tion!, Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V. – ISL, Berlin 2014, S. 37.

 5 Siehe ebd., S. 39.
 6 HansWerner Goetz, »Debilis«, in: Cordula Nolte, Homo debilis. Behinderte – 

Kranke – Versehrte in der Gesellschaft des Mittelalters, Korb 2009, S. 46.
 7 Siehe Süddeutsche Zeitung vom 06.05.2006.
 8 Zitiert nach Eugen Holländer, Wunder, Wundergeburt und Wundergestalt, Stuttgart 

1921, S. 126. Als »Fig. 63. Flugblatt vom Jahre 1596« ist hier Magdalena Emohne abge
bildet, als Aufbewahrungs ort des Blattes wird angegeben: »Nürnberg, German isches 
Museum«.

 9 Zitiert nach Hans Scheugl, Showfreaks & Monster, Köln 1974, S. 52. Auf S. 54 wer
den zwei andere Darstellungen von Magdalena Emohne gezeigt, zitiert als »Flug
blatt von 1616«, ohne Angabe des Aufbewahrungs ortes.

10 Die Bezeichnung »Freak kommt aus dem Engl ischen und bedeutet in der Grund
übersetzung ›abnorme Gestalt‹ oder ›Monstrum‹ (lat.: ›Ungetüm‹). Dementsprechend 
wurden Menschen mit sichtbaren Behinderungen im engl ischen Sprachraum als 
›Freaks‹ bezeichnet. In so genannten ›Freak Shows‹ stellten behinderte Menschen ihre 
körper lichen Eigenarten zur Schau. Verbreitet waren sie vor allem in Amerika und 
England im 18. und 19. Jahrhundert.«, aus: Integra tion: Österreich/Beate Firlinger 
(Hrsg.), Das Buch der Begriffe. Sprache, Behinderung, Integra tion, Wien 2003, S. 25 
(Anm. d. Red.). 

11 Zitiert nach Arthur Schloßmann, Die öffent liche Krüppelfürsorge, Berlin 1920, S. 58.
12 Hans Würtz, Das Seelenleben des Krüppels, Leipzig 1921, S. 27.
13 Ebd., S. 78.
14 Petra Fuchs, »Körperbehinderte« zw ischen Selbstaufgabe und Emanzipa tion, Neu

wied 2001, S. 64 und S. 156.
15 Otto Perl, »Krüppeltum und Gesellschaft im Wandel der Zeit« [zuerst Gotha 1926, 

S. 55], zitiert in: H.Günter Heiden/Gerhard Simon/Udo Wilken, Otto Perl und 
die Entwicklung von Selbstbestimmung und Selbstkontrolle in der Körperbehin
dertenSelbsthilfeBewegung, Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V., 
Krautheim 1993.

16 Karl Binding/Alfred Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, 
Leipzig 1920, 1922 (2. Auf l.), S. 31.

17 Ebd., S. 55.
18 K. Binding/A. Hoche, wie Anm. 16, S. 55 ff.
19 Das Kürzel »T4« leitet sich ab aus dem organisator ischen Sitz der Anstaltsmorde, 

einer Villa in der Tiergartenstraße 4 in BerlinMitte.
20 Siehe Ernst Klee, »Euthanasie« im Dritten Reich, Frankfurt am Main 2010, S. 25. 
21 Zitiert in Götz Aly, Die Belasteten, Frankfurt am Main 2013, S. 133.
22 Zitiert nach ebd., S. 283.
23 Zitiert nach Wolfgang Leonhard, Die Revolu tion entlässt ihre Kinder, Leipzig 

1955/1990, S. 406.
24 Siehe dazu Uta König, Gefangen, gequält, vergessen. Behinderte Kinder in der 

DDR, in: stern, Heft 24 vom 07.06.1990, S. 26 – 36.
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25 Zitiert nach Christian Mürner, Werktätige in geschützter Arbeit, Frankfurt am 
Main 2000, S. 26.

26 Zitiert nach ebd., S. 27
27 Zitiert nach Ch. Mürner, wie Anm. 25, S. 21.
28 Zitiert nach Ch. Mürner, wie Anm. 25, S. 109.
29 Peter Singer, Prakt ische Ethik, Stuttgart 1984.
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�� Swantje Köbsell

LeibEigenschaften – eine barrierefreie 
Ausstellung über den Umgang mit 
Beeinträchtigungen in der Vormoderne

Entstehungs hintergrund

Menschen mit ›besonderen‹ Körpern gab es zu allen Zeiten – wie jedoch 
wurde mit ihnen in früheren Epochen umgegangen, welche Rollen hatten 
sie in den jeweiligen Gesellschaften, welche Möglich keiten der Teilhabe?

Diese Fragen beschäftigen seit 2007 die Mitarbeiter_innen des interdis
ziplinären Geschichtsprojekts »Homo Debilis« an der Universität Bremen, 
in dem Geschichtswissenschaftler_innen, Anthropolog_innen, Archäo
log_innen, Kunsthistoriker_innen und Literaturwissenschaftler_innen 
gemeinsam der Frage nachgehen, »ob und in welchem Sinne die Katego
rie ›Behinderung‹ vor der Moderne, das heißt im Mittelalter und in der 
Frühen  Neuzeit bis etwa 1800, existierte.«1 

Entwickelt wurde das Projekt auf der Basis des in Deutschland noch 
wenig bekannten Ansatzes der Disability History, ein ›Ableger‹ der Disa-
bility Studies, die auf dem Hintergrund polit ischer Behindertenbewegun
gen in den 1980erJahren in den USA und Großbritannien entstanden 
und sich seit dem Jahr 2000 auch in Deutschland zunehmend etablieren. 
Grundlage der Disability Studies ist ein Verständnis von Behinderung, das 
diese nicht als medizin ische Tatsache begreift, sondern als eine aus dem 
Zusammenspiel von persön lichen Voraussetzungen (Beeinträchtigungen) 
und gesellschaft lichen Antworten darauf hergestellte Konstruk tion, die 
von den jeweiligen histor ischen und kulturellen Bedingungen abhängig 
und somit veränderbar ist. Das Anliegen der Disability Studies ist die Erfor
schung der gesellschaft lichen, kulturellen und wissenschaft lichen Diskurse, 
in denen diese Konstruk tion erfolgt.

Disability History betrachtet diese Fragen in ihrer histor ischen Geworden
heit und versucht so, eine neue Geschichtsschreibung zu entwickeln, die 
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sich damit befasst, wie Gesellschaften jeweils ›Normalität‹ und ›Abweichung‹ 
definieren und herstellen, wie sie mit Abweichung umgehen, aber auch, wel
che Rolle dabei jeweils Machtverhältnisse und das verfügbare Wissen (bei
spielsweise über den mensch lichen Körper) spielen.2 Der krit ische Blick der 
Disability History ist dabei vor allem auch auf Konzepte von Nicht_Behin
derung gerichtet, »die für die späte Moderne fundamental sind: Gesund heit 
und körper liche Unversehrt heit, Normalität und Abweichung, Individuali
tät und Subjektstatus, Identität und Autonomie, Vernunft und Menschen
würde, Gleich heit und Solidarität.«3 Diese Herangehensweise wird als 
Chance gesehen, »nicht nur eine Geschichte der Behinderung, sondern auch 
die allgemeine Geschichte neu zu schreiben.«4 Geschichte – und damit auch 
die Geschichte verkörperter Differenz – beginnt jedoch nicht erst mit der 
Moderne. Der Forschungs verbund »Homo Debilis« will diesbezüg lich Licht 
in die Geschichte der Vormoderne bringen, in der Menschen mit einer Beein
trächtigung noch nicht als ›Behinderte‹, sondern entsprechend ihren Beein
trächtigungen als ›Lahme‹,  ›Krüppel‹, ›Tobsüchtige‹ etc. bezeichnet wurden 
(siehe dazu auch den Beitrag von Christian Mürner/Udo Sierck  S. 25 ff.).

Idee und Umsetzung

Der Gedanke, die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Forschungs er geb
nisse mit ihren Bezügen zu aktuellen gesellschafts und gesundheits poli
ti schen Fragestellungen im Rahmen einer Ausstellung der  interessierten 
Öffentlich keit zugäng lich zu machen, entstand im Wintersemester 
2009/2010 an der Universität Bremen. Die Idee war, durch den geziel
ten Blick auf Vergangenes die Besucher_innen dazu anzuregen, sowohl 
über eigene Einstellungen und Ansichten zum Thema Behinderung nach
zudenken als auch gängige Kl ischees über die Vormoderne auszuräumen, 
die sich vielfach zw ischen den Polen ›finster‹ und ›gute alte Zeit‹ bewegen.5 

Wichtig war den Ausstellungs organisator_innen, mög lichst viele Men
schen aus unterschied lichsten Lebenszusammenhängen und Altersstufen 
anzusprechen, denn das Thema Disability (Behinderung) ist ein universelles 
Phänomen: Jede_r kann jederzeit davon betroffen sein – entweder mittel
bar, wenn andere Menschen eine Beeinträchtigung erwerben, oder unmit
telbar am eigenen Leibe. Auch ist durch die UNBehindertenrechtskonven
tion die Inklusion bzw. die umfassende gesellschaft liche Teilhabe von 
 Menschen mit Beeinträchtigungen festgeschrieben. Dies bedeutet, dass sich 
Menschen in allen gesellschaft lichen Bereichen mit dem Thema Nicht_
Behinderung auseinandersetzen werden müssen – mittels der histor ischen 
Perspektive wird dies aus einer gewissen Distanz ermög licht. 
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Von Anfang an klar war auch, dass die Ausstellung barrierefrei sein musste 
und sollte, um allen Interessierten den Besuch zu ermög lichen. Ein Bau
stein in der Umsetzung umfassender Barrierefrei heit war der weitgehende 
Verzicht auf die klass ische museale Präsenta tions form, bei der die Objekte 
in Vitrinen oder hinter Absperrungen ausgestellt sind und in Erklärungs
texten beschrieben werden, was die Teilhabe zahlreicher Menschen aus
schließt: zum Beispiel Kinder und Rollstuhlfahrer_innen, Blinde oder 
Menschen mit Lernschwierig keiten. Dagegen setzten die Ausstellungs
organisa   tor_innen ein Konzept, das mög lichst viele der Objekte mit meh
reren Sinnen erfahrbar machte.

An der Umsetzung der Ausstellungs idee waren neben der Projektleiterin 
Cordula Nolte und der Kuratorin Sonja Kienzler das ›Bremer Atelier zur 
Erforschung und Entwicklung visueller Botschaften‹ »ZwoAcht«, Studie
rende und Mitarbeiter_innen des Fachbereichs Geschichte an der Univer
sität Bremen sowie eine Gruppe Studierender der Hochschule für Künste 
Bremen beteiligt, die im Rahmen eines Blockseminars das gestalter ische 
Konzept der Ausstellung entwickelten und auch prakt isch umsetzten. 
Begleitet wurde die Planungs phase von einem Beirat, in dem Vertreter_
innen zahlreicher Initiativen und Verbände behinderter Menschen, die 
überwiegend selbst mit einer Beeinträchtigung leben, das Planungs team 
im Hinblick auf Barrierefrei heit berieten und an der Entwicklung geeig
neter Darbietungs methoden entscheidend beteiligt waren.

Die Ausstellung

Gezeigt wurde die Ausstellung unter dem Titel »LeibEigenschaften« vom 
1. März bis 30. April 2012 im Bremer Haus der Wissenschaften, das die 
zentrale Voraussetzung der bau lichen Barrierefrei heit erfüllte. Inhalt lich 
war die Ausstellung in vier Bereiche unterteilt, die jeweils verschiedene 
Aspekte des Lebens mit einer Beeinträchtigung in der Vormoderne thema
tisierten. Unter der Überschrift »Das Bett« wurden Versorgung und Pf lege 
beeinträchtigter Menschen angesprochen, im Ausstellungs bereich »Die 
Straße« ging es um Alltagsbewältigung, Teilhabe am Arbeitsleben sowie 
Hilfsmittel und ärzt liche Kunst. »Der Wallfahrtsort« illustrierte die dama
lige Lebenssitua tion von Menschen mit Beeinträchtigungen anhand von 
Berichten über Wunderheilungen, die wichtige Quellen hinsicht lich der 
Fragestellung der Ausstellung waren, und »Die Wunderkammer« schließ
lich widmete sich vormodernen Sichtweisen auf das ›Andere‹. 

Barrierefrei heit war in allen Bereichen der Ausstellung konsequent 
umgesetzt: Die elektr ischen Türöffner am Eingang, das dreidimensio
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nale Modell der Ausstellung, das Leitsystem am Boden und die Sound
duschen für Blinde und Sehbehinderte, die gebärdeten Begleittexte in 
Endlosschleifen auf Monitoren sowie die Texte in Leichter Sprache waren 
dabei ebenso zentrale Elemente wie die Nachbauten histor ischer Hilfs
mittel sowie andere Gegenstände, die zum Begreifen im wahrsten Sinne 
des Wortes einluden und von den Besucher_innen überwiegend positiv 
bewertet wurden. 

Die Ausstellung »LeibEigenschaften« hat zum einen gezeigt, dass die 
vormoderne Zeit durchaus Unterstützung und Teilhabe von Menschen 
mit Beeinträchtigungen, auch schweren, kannte. So finden sich Zeugnisse 
über die Versorgung und Pf lege beeinträchtigter Familienangehöriger,6 
und auch in sogenannten Wunderberichten ist von beeinträchtigten Men
schen und der Unterstützung durch das soziale Umfeld zu lesen7. Neben 
den Schriftquellen gibt es bild liche Darstellungen, aus denen sich zum 
Beispiel ersehen lässt, dass Menschen mit psych ischen Erkrankungen ver
sorgt wurden8 oder – wie der armlose Stadtschreiber Thomas Schweickert 
(1542 – 1602) – durchaus beruf  lich Karriere machen konnten9. Zeugnisse 
dieser Art regen zum Nachdenken über das Thema Behinderung allgemein 
und den heutigen Umgang mit beeinträchtigten Menschen im Besonderen 
an. Zum anderen wurde durch die Umsetzung der Ausstellungs idee deut
lich, dass es mög lich ist, wissenschaft liche Erkenntnisse barrierefrei und 
somit für jede_n Besucher_in zu präsentieren. Barrierefrei heit, die mit 
Engagement, Kreativität, Fantasie, Lernbereitschaft und Lust am Neuen 
umgesetzt wird, wird zu einem ästhet ischen und sinn lich erfahrbaren 
Erlebnis für alle Besucher_innen, das – ganz nebenbei – für das Thema 
Barrierefrei heit sensibilisiert und den Horizont aller Beteiligten erwei
tert. Die Umsetzung der Barrierefrei heit funk tionierte jedoch nur, weil 
Menschen mit unterschied lichsten Beeinträchtigungen als Expert_innen 
in eigener Sache von Anfang an in die Ausstellungs planung aktiv einge
bunden waren. Die Ausstellung hat damit in mehrfacher Hinsicht für wei
tere Projekte dieser Art Maßstäbe gesetzt.

Praxisbeitrag
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f Zusammenfassung

Die Ausstellung »LeibEigenschaften«, die im Frühjahr 2012 im Bremer Haus 
der Wissenschaften gezeigt wurde, beleuchtete die Frage, wie im Mittelal
ter und in der frühen Neuzeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen umge
gangen wurde. Die Idee zu der Ausstellung hatte eine Forscher_innengruppe 
der Universität Bremen. Um sicherzustellen, dass kein_e Besucher_in ausge
schlossen wurde, gab es bei der Planung der Ausstellung einen Beirat, in dem 
Menschen mit verschiedensten Beeinträchtigungen die Organisator_innen der 
Ausstellung berieten und so dafür sorgten, dass die Barrierefrei heit in allen 
Bereichen konsequent umgesetzt werden konnte und somit für alle Besucher_
innen die Inhalte der Ausstellung erfahrbar wurden. 

Anmerkungen

 1 Cordula Nolte, Aus der Forschung in die Öffentlich keit – LeibEigenschaften als 
Beispiel für die Verwirk lichung einer Ausstellungs idee, in: Cordula Nolte/Sonja 
Kinzler, Wissenschaft für Alle   –  in Ausstellungen barrierefrei präsentieren. Das 
Beispiel LeibEigenschaften, Kiel 2012, S. 17 – 25, hier S. 17.

 2 Siehe Elisabeth Bösl/Anne Klein/Anne Waldschmidt, Disability History: Einlei
tung, in: Dies. (Hrsg.), Disability History. Konstruk tionen von Behinderung in der 
Geschichte. Eine Einführung, Bielefeld 2010, S. 7 – 10, hier S. 8.

 3 Anne Waldschmidt, Warum und wozu brauchen die Disability Studies die Disabil
ity History? Programmat ische Überlegungen, in: Elisabeth Bösl/Anne Klein/Anne 
Waldschmidt (Hrsg.), wie Anm. 2, S. 13 – 27, hier S. 25.

 4 A. Waldschmidt, wie Anm. 3, S. 26.
 5 Siehe C. Nolte, wie Anm. 1, S. 19.
 6 Siehe Bianca Frohne, »Mit Wüschen, Wäschen, Wachen und aller anderen gebüh

renden Pf leg …« – Häus liche Krankenversorgung im 16. Jahrhundert, in: 
C. Nolte/S. Kinzler (Hrsg.), LeibEigenschaften. Der beschädigte Körper im Blick 
der Vormoderne, Bremen 2012, S. 35 – 38, hier S. 37. 

 7 Siehe KlausPeter Horn, Die Wundertaten des heiligen Willehad in Bremen, in: 
C. Nolte/S. Kinzler (Hrsg.), wie Anm. 6, S. 91 – 93.

 8 Siehe Sarah Harms, Visuelle Repräsenta tionen ›behinderter‹ Menschen, in: 
C. Nolte/S. Kinzler (Hrsg.), wie Anm. 6, S. 42 – 48, hier S. 45 f.

 9 Siehe Ivette Nuckel, »Der ist ohn Arm von Mutterleib geboren: Mit den Füssen 
schreib (…)« – Körper liche Beeinträchtigung in der städt ischen Arbeitswelt des 
Spätmittelalters, in: C. Nolte/S. Kinzler (Hrsg.), wie Anm. 6, S. 55 – 58, hier S. 55 f.
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Gudrun Wansing

Was bedeutet Inklusion?
Annäherungen an einen vielschichtigen Begriff

Der Inklusionsbegriff in der UN-Behindertenrechtskonven tion

Der Begriff Inklusion1 ist im deutschen Sprachgebrauch bis vor  wenigen 
Jahren außerhalb des Wissenschaftskontextes kaum verwendet worden. 
Inzw ischen hat er jedoch Einzug in eine breite Öffentlich keit gehalten 
und wird in Deutschland gegenwärtig insbesondere im Zusammenhang 
mit Reformen des Bildungs  systems diskutiert. Die zunehmende Verbrei
tung des Inklusionsbegriffs lässt sich wesent lich auf das  Übereinkommen 
der Vereinten Na tionen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UNBehindertenrechtskonven tion) zurückführen, das seit 2009 auch für 
Deutschland Gültig keit hat. Inklusion zählt dabei neben weiteren Grund
sätzen wie Nichtdiskriminierung, Chancengleich heit, Zugänglich keit und 
Teilhabe zu den Schlüsselbegriffen, die zentral sind für das Verständnis und 
die Interpreta tion der Konven tion.

Trotz seiner raschen Verbreitung ist der Inklusionsbegriff bislang nicht 
eindeutig definiert. Es gibt vielmehr sehr unterschied liche Auslegungen und 
Akzentsetzungen in verschiedenen wissenschaft lichen Disziplinen, Politik
bereichen und prakt ischen Handlungs feldern. Auch die UNBRK liefert 
keine eindeutige Begriffsbestimmung, jedoch verleiht ihr menschenrecht
licher Hintergrund dem Inklusionsbegriff einen deut lich normativen, das 
heißt wertebasierten und richtungweisenden Charakter. So finden sich in 
der UNBRK verschiedene Textpassagen, die den Begriff auf unterschied
lichen Ebenen inhalt lich füllen (vgl. Tab. 1): Als allgemeiner Grundsatz der 
Einbeziehung in die Gesellschaft (Artikel 3), als Verpf  lichtung zur vollen 
Einbeziehung in die Gemeinschaft (Artikel 19), als Maßgabe für die Aus
richtung des Bildungs systems (Artikel 24) und für die Ausformung des 
Arbeitsmarktes und des Arbeitsumfeldes (Artikel 27) sowie als Ziel und 
Zweck von Diensten und Programmen der Habilita tion und Rehabilita
tion (Artikel 26). 

Was bedeutet Inklusion? Annäherungen 
an einen vielschichtigen Begriff
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Tab. 1:  Übersicht über (ausgewählte) Textstellen zum Inklusionsbegriff in der UN-BRK 

Artikel 
der UN-
BRK

Inhalt-
licher 
Kontext 

Deutsche Übersetzung Originaltext (engl isch)

Artikel 3 Allgemeine 
Grundsätze 

c) »die volle und  wirksame 
Teilhabe an der Gesellschaft 
und Einbeziehung in die 
 Gesellschaft;«

c. »Full and effective 
participa tion and inclu-
sion in society;«

Artikel 19 Recht auf 
unabhängi
ge Lebens
führung 
und Ein
beziehung 
in die Ge
meinschaft 

»Die Vertragsstaaten (…)  treffen 
wirksame und  geeignete 
Maß nahmen, um Men
schen mit  Behinderungen (…) 
ihre  volle Einbeziehung in 
die Gemein schaft und Teil
habe an der Ge meinschaft zu 
 erleichtern (…)«

»States Parties (…) 
shall take effective and 
 appropriate meas ures 
to  facilitate full enjoy
ment by persons with 
disabilities of this right 
and their full  inclusion 
and participa tion in the 
 community (…)«

Artikel 
24

Recht auf 
Bildung

(1) »(…) gewährleisten die Ver
tragsstaaten ein  integratives 
Bildungs system auf  allen 
 Ebenen und lebenslanges 
 Lernen (…)«

1. »(…) States Parties 
shall ensure an inclusive 
educa tion system at all 
levels and life long learn
ing (…)«

Artikel 
26

 Habilita tion 
und 
Rehabilita
tion 

(1) »Die Vertragsstaaten  treffen 
wirksame und geeignete Maß
nahmen (…), um  Menschen mit 
Behinderungen in die Lage zu 
versetzen, (…) die  volle Ein-
beziehung in alle  Aspekte 
des Lebens und die  volle 
 Teilhabe an allen Aspekten des 
 Lebens zu erreichen und zu 
 bewahren. (…)« 

1. »States Parties shall 
take effective and 
 appropriate measures 
(…) to  enable persons 
with  disabilities to attain 
and  maintain (…) full 
 inclusion and participa
tion in all  aspects of 
life. (…)«

Artikel 
27

Recht auf 
Arbeit und 
Beschäfti
gung

(1) »(…) dies beinhaltet das 
Recht auf die Möglich keit, den 
 Lebensunterhalt durch  Arbeit 
zu verdienen, die in  einem 
 offenen, integrativen und 
für Menschen mit Behin-
derungen zugäng lichen 
 Arbeitsmarkt und Arbeits-
umfeld frei gewählt oder ange
nommen wird. (…)«

1. »(…) this includes the 
right to the  opportunity 
to gain a living by work 
 freely chosen or accepted 
in a  labour market and 
work environment that 
is open, inclusive and 
accessible to persons 
with disabilities. (…)«

Eigene Darstellung, vgl. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
 Behinderungen 2 
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Die Problematik der Übertragung des Begriffs ins Deutsche

Fakt ist, dass der Begriff Inklusion in der offiziellen deutschen Überset
zung der UNBRK tatsäch lich nicht vorkommt, sondern nur in der eng
lischsprachigen Version zu finden ist, und zwar als Substantiv inclusion sowie 
als Adjektiv inclusive. Die Richtig keit und Angemessen heit der deutschen 
Übersetzung ist denn auch Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Insbeson
dere die Übersetzung des Adjektivs inclusive mit »integrativ« im Zusammen
hang mit dem Recht auf Bildung (Artikel 24) und auf Arbeit (Artikel 27) 
wird von verschiedenen Seiten heftig kritisiert. 

Entscheidend für das Verständnis und die recht liche Verbindlich keit der 
UNBRK ist jedoch nicht die deutsche Übersetzung, sondern wie der 
Inhalt der Begriffe nach der Auslegung der authent ischen Sprachfassungen 
(zu denen die deutsche nicht gehört) bestimmt werden kann.3 Auch um 
den Anschluss der deutschen Auseinandersetzung an interna tionale Ent
wicklungen und Diskussionen zu gewährleisten, sollte sich der deutsche 
Sprachgebrauch enger an die engl ische Terminologie anlehnen und die 
Begriffe Inklusion und inklusiv verwenden.4 

Inklusion als pädagog isches Prinzip im Bildungs system

Im engl ischsprachigen Kontext ist die Bedeutung des  Inklusionsbegriffs 
wesent lich beeinf lusst durch bildungs polit ische und pädagog ische Ent
wicklungen auf interna tionaler Ebene. Inspiriert durch Diskussionen in 
den USA und Großbritannien fand der engl ische Begriff inclusion Mitte der 
1990erJahre Eingang in die viel zitierte sogenannte Salamanca Erklärung 
über Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik für besondere Bedürf
nisse5 und verbreitete sich in der Folge weltweit.6 Das Prinzip der  Inklusion 
bzw. der inklusiven Bildung meint gemäß der Erklärung, »dass Schulen alle 
Kinder, unabhängig von ihren phys ischen, intellektuellen, sozialen, emo
tionalen, sprach lichen oder anderen Fähig keiten aufnehmen sollen. Das 
soll behinderte und begabte Kinder einschließen, Kinder von entlegenen 
oder nomad ischen Völkern, von sprach lichen, kulturellen oder ethn ischen 
Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligten Randgruppen oder 
gebieten«7. Während der tradi tionelle Ansatz der Integra tion zuvor die 
Aufnahme einzelner (ausgewählter) behinderter Kinder in die – weitge
hend unveränderte – Regelschule vorsah, setzt das Prinzip der inklusiven 
Schule das gleiche Recht auf Bildung von allen Kindern voraus und zielt 
auf entsprechend grundlegende Schulreformen. Alle Regeleinrichtungen 
sollen so umgestaltet werden, dass die Verschieden heit aller Kinder aner
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kannt und wertgeschätzt wird. Organisa tionen und Arbeitsweisen sollen 
von vornherein den unterschied lichen Voraussetzungen und Bedürfnis
sen aller Schüler_innen gerecht werden. »Inklusion wird als Prozess (nicht 
Ergebnis) des Eingehens auf die Verschieden heit des Bedarfs aller Ler
nenden gesehen, durch Erhöhung der Teilhabe an Lernprozessen, Kul
turen und Gemeinschaften und die Reduzierung von Ausschlüssen aus 
dem Bildungs wesen und innerhalb des Bildungs wesens.«8 Dieses Prinzip 
inklusiver Bildung findet inzw ischen auch breite Anwendung im Kontext 
frühkind licher Bildung, zum Beispiel in Kindertagesstätten. Darüber hin
aus wird es als wirksames Mittel gesehen, um diskriminierende Einstellun
gen insgesamt zu bekämpfen und eine inklusive Gesellschaft zu gestalten. 
Die interna tionalen Entwicklungen im Bildungs bereich und die hierauf 
bezogene inhalt liche, vor allem pädagog ische Bestimmung des engl ischen 
Begriffs inclusion liefern wichtige Orientierungen für die Auslegung des in 
der UNBRK verwendeten Inklusionsbegriffs. Dessen Bedeutung reicht 
jedoch weit über den Bildungs bereich hinaus in alle Dimensionen des so 
zialen Zusammenlebens hinein. 

Inklusion als universelles Prinzip einer demokrat ischen 
 Gesellschaft

Inhalt lich am weitreichendsten greift der Inklusionsbegriff der UNBRK 
als allgemeiner Grundsatz der »Einbeziehung in die Gesellschaft« (inclusion 
in society, Artikel 3 c). In diesem Sinne ist Inklusion zunächst als ein unbe
stimmter, wertneutraler Prozessbegriff zu verstehen, der seine qualitative 
Bedeutung erst mit der inhalt lichen Bestimmung gesellschaft licher Ver
hältnisse entfaltet, wenn also beschrieben wird, von welcher Art und von 
welcher Qualität »Gesellschaft« ist oder sein soll. 

In welcher Gesellschaft leben wir eigent lich?9

Auf diese (soziolog ische) Frage gibt es aus unterschied lichen Gründen 
keine einfache Antwort, weil »Gesellschaft« ein vielschichtiges und dyna
m isches soziales Gebilde darstellt, das nur schwer zu greifen ist. Gesellschaft 
verändert sich im Zeitverlauf und im Wandel der sozialen, polit ischen, 
wirtschaft lichen und kulturellen Verhältnisse. Entsprechend vielfältig sind 
die verschiedenen Gesellschaftsbeschreibungen der Soziologie mithilfe von 
Zuordnungen wie »Wissensgesellschaft«, »Risikogesellschaft« oder »Erleb
nisgesellschaft«. Charakterist isch für die moderne Gesellschaft ist, dass sie 
sich nicht als »großes Ganzes« im Sinne einer sozialen Ein heit denken lässt, 
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zu der man in allen Aspekten des Lebens entweder vollständig dazuge
hört oder von der man ausgeschlossen ist. Vielmehr stellt sich die Gegen
wartsgesellschaft als eine (funk tional) ausdifferenzierte Gesellschaft dar mit 
vielen unterschied lichen Teilsystemen wie Bildung, Arbeit, Gesund heit, 
soziale Beziehungen, Recht, Politik oder Sport. Inklusion als Einbezie
hung in die Gesellschaft ist vor diesem Hintergrund stets  mehrdimensional 
zu denken, als eine Art MehrfachInklusion in verschiedene Aspekte des 
Lebens (gleichzeitig), die sich über unterschied liche Rollen des Individu
ums verwirk licht, zum Beispiel als Schüler_in, als Konsument_in oder 
Erwerbstätige_r, als Elternteil, Sportfan, Bürger_in usw. Neben dieser aus
differenzierten Struktur lässt sich Gesellschaft anhand ihrer sozialen Ord
nung beschreiben. Gemeint sind Werte und Normen, die als Richtschnur 
für das soziale Zusammenleben und als Maßstäbe für die Verteilung von 
Gütern und Lebenschancen in einer Gesellschaft gelten. 

Inklusion soll Möglich keiten zur Teilhabe und Selbstbestimmung eröffnen

In modernen Staaten ist die soziale Ordnung wesent lich geprägt von 
demokrat ischen und sozialstaat lichen Prinzipien, die umfassende 
wirtschaft liche, bürger liche, kulturelle und soziale Rechte des Einzelnen 
auf gesellschaft liche Teilhabe zusichern: Von der Teilhabe an einem als 
angemessen geltenden materiellen Lebensstandard (Einkommen, Wohnen, 
Gesund heit) über die Teilhabe an der Verwirk lichung von Rechten und 
polit ischer Mitwirkung (Partizipa tion) bis hin zur Teilhabe an kulturellen 
Errungenschaften wie Bildung und Selbstbestimmung.10 Vor diesem Hin
tergrund meint Inklusion in einem allgemeinen Sinne die Anerkennung 
von Rechten und Pf  lichten, »die jedes Mitglied der Gesellschaft nicht nur 
formal, sondern in seiner Lebenswirklich keit haben sollte. Sie erstreckt 
sich auf Chancengleich heit und öffent liche Mitsprache«11. 

Der Grundsatz der Inklusion ist in der UNBRK untrennbar mit dem 
Grundsatz der vollen und wirksamen Teilhabe verbunden (siehe Tab. 1, 
dort Artikel 3). In Deutschland gilt Teilhabe als zentrale sozialpolit ische 
Programmformel, und der Begriff ist sozialrecht lich verankert. So leitet er 
das gesamte System der »Rehabilita tion und Teilhabe« für behinderte Men
schen (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, SGB IX) und die Strategien gegen
wärtiger Behindertenpolitik im Sinne der UNBRK. Ziel ist es demnach, 
»dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam 
und umfassend am polit ischen und gesellschaft lichen Leben teilhaben kön
nen«12. Die Verwirk lichung dieses Zieles ist jedoch nicht voraussetzungs los, 
sondern abhängig von konkreten gesellschaft lichen Voraussetzungen und 
Bedingungen (Umweltfaktoren), die Teilhabe unterstützen oder behin
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dern können. So nützt zum Beispiel einem Rollstuhlfahrer die uneinge
schränkte Anerkennung des Wahlrechts wenig, wenn Wahllokale nicht 
barrierefrei zugäng lich sind, und ein Mensch mit Lernschwierig keiten 
(sogenannte geistige Behinderung) benötigt polit ische Informa tionen in 
Leichter Sprache, um sein Wahlrecht verwirk lichen zu können. Zu den 
Umweltfaktoren zählen nicht nur Gebäude, Produkte oder Technolo
gien, sondern in einem weiten Sinne auch Gesetze, Anforderungen am 
Arbeitsmarkt oder die Verfügbar keit sozialer Unterstützungs dienste. Der 
Grundsatz der Inklusion in der UNBRK setzt als »soziale Dimension des 
Genusses von individuellen Rechten«13 an diesen gesellschaft lichen Vor
aussetzungen für die Verwirk lichung von Teilhabe an. Es geht darum, 
alle Lebensbereiche (Gesetze, Infrastruktur, Kommunika tions wege, poli
t ische Beteiligungs formen usw.) so zu gestalten, dass sie allen Menschen 
gleichberechtigte Möglich keiten zur Teilhabe eröffnen und niemanden 
aufgrund von persön lichen Voraussetzungen, wie Geschlecht, Alter oder 
Beeinträchtigungen, benachteiligen und ausgrenzen.14 Für Menschen, die 
mit körper lichen, seel ischen oder kognitiven Beeinträchtigungen leben, 
bedeutet Inklusion in diesem Sinne insbesondere, Bedingungen vorzufin
den, damit sie
•	 ihren Aufenthaltsort wählen und entscheiden können, wo und mit wem 

sie leben (und sie nicht verpf  lichtet sind, in besonderen Wohnformen 
zu leben),

•	 ihre Begabungen und Fähig keiten ein Leben lang voll zur Entfaltung 
bringen können (und sie nicht vom allgemeinen Bildungs system ausge
schlossen werden) und 

•	 ihren Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene Arbeit 
verdienen können (und sie nicht etwa durch Auswahl und Einstellungs
kriterien auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt diskriminiert werden). 

Autonomie und Inklusion sind untrennbar

Es ist in einer freien Gesellschaft bedeutsam, Inklusion in diesem Sinne als 
Voraussetzung und Möglich keit zur gesellschaft lichen Teilhabe zu charak
terisieren. Geht man zum einen von der grundsätz lichen Autonomie15 des 
Menschen aus, zum anderen von einer zunehmenden Vielfalt (Diversität) 
der Bevölkerung im demograf ischen Wandel und damit unterschied lichen 
Überzeugungen, Lebensstilen und Vorstellungen eines »guten Lebens«, 
dann ist Inklusion grundsätz lich als freiheit liche Inklusion zu verste
hen. »Inklusion ist ein kategorialer Hinweis auf den menschenrecht lichen 
Schutz freier sozialer Bezüge und Beziehungen, über die gesellschaft liche 
Zugehörig keit erfahren und vermittelt wird.«16 Dies bedeutet, dass Inklu
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sion immer auch Op tionen beinhalten muss, gegebene Möglich keiten 
(freiwillig) nicht zu nutzen, zum Beispiel nicht einer bestimmten Reli
gion anzugehören, sich nicht für Sport zu interessieren oder keine beruf
liche Karriere anzustreben. 

Für behinderte Menschen ist dieser Aspekt der Selbstbestimmung 
vor dem Hintergrund einer langen Tradi tion ihrer Bevormundung und 
Fremdbestimmung von besonderer Bedeutung. Bereits in der Präambel 
der UNBRK wird die Erkenntnis formuliert, »wie wichtig die indivi
duelle Autonomie und Unabhängig keit für Menschen mit Behinderun
gen ist, einschließ lich der Frei heit, eigene Entscheidungen zu treffen«17. 
Die Frei heit des einzelnen Menschen steht keineswegs im Widerspruch 
zum Grundsatz der sozialen Einbeziehung (Inklusion), Autonomie und 
Inklusion sind vielmehr untrennbar miteinander verknüpft. »Erst in der 
wechselseitigen Verwiesen heit wird klar, dass Autonomie gerade nicht die 
Selbstmächtig keit des ganz auf sich gestellten Einzelnen (…) meint, son
dern auf selbstbestimmtes Leben in sozialen Bezügen zielt; und im Gegen
zug wird deut lich, dass soziale Inklusion ihre Qualität gerade dadurch 
gewinnt, dass sie Raum und Rückhalt für persön liche Lebensgestaltung 
bietet.«18 In dem dargestellten Sinne beschreibt Inklusion keinen besonde
ren Anspruch behinderter oder in anderer Weise benachteiligter Menschen, 
sondern es handelt sich um ein universelles, menschenrecht liches Prinzip 
des sozialen Zusammenlebens, das uneingeschränkt für die gesamte Bevöl
kerung und für alle Gesellschaftsbereiche Gültig keit hat. 

Inklusion in einer exklusiven Gesellschaft – zum krit ischen 
Potenzial des Inklusionsbegriffs

Dass die Lebenssitua tion behinderter Menschen in der UNBRK und 
in der gegenwärtigen Diskussion um das Thema Inklusion in Deutsch
land besondere Aufmerksam keit erfährt, hat berechtigte Gründe. Denn 
ihre Rechte werden weltweit in vielerlei Hinsicht missachtet und sie 
sind besonderen Risiken ausgesetzt, diskriminiert, fremdbestimmt und 
sozial ausgegrenzt zu werden.19 Auch in Deutschland zeigen sich in vielen 
Gesellschaftsbereichen nach wie vor soziale Benachteiligungen behinder
ter Menschen, zum Beispiel im Zugang zu Bildung und Beschäftigung, im 
Hinblick auf Gelegen heiten polit ischer Einf lussnahme, bezüg lich des Ein
kommens und der Gesund heit und insgesamt hinsicht lich ihrer Möglich
keiten, ein Leben nach eigenen Vorstellungen führen zu können.20 
Diese Situa tion ist keineswegs neu, aber erst mit der Anerkennung ihres 
Anspruchs auf uneingeschränkte Teilhabe und Selbstbestimmung wer
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den fakt ische »Inklusionsrückstände« von Menschen mit Behinderungen 
sichtbar und als mög liche Verletzung von Rechten wahrgenommen. Auf 
paradoxe Weise legt die Erwartung von Inklusion (der Gesamtbevölke
rung) den Blick frei auf fakt ische Prozesse der Ausschließung (Exklusion) 
bestimmter Personen und Personengruppen. So liefern sozialwissenschaft
liche Beobachtungen zum Beispiel deut liche Hinweise darauf, dass sich die 
Teilhabe an Erwerbsarbeit – entgegen aller Inklusionsrhetorik – offenbar 
für bestimmte Bevölkerungs gruppen als zunehmend schwierig erweist.21 

Dabei sein ist nicht alles

Die Probleme benachteiligter Bevölkerungs gruppen manifestieren sich weni
ger im prinzipiellen Zugang, sondern vielmehr durch begrenzte Möglich
keiten einer erfolgreichen Teilhabe. Nicht das olymp ische Motto des »Dabei 
sein ist alles« verheißt Lebensqualität und soziale Zugehörig keit, sondern 
eine Form der Teilhabe, die zum einen den eigenen Lebensvorstellungen 
entspricht und zum anderen gesellschaft lich anerkannte Ressourcen vermit
telt (wie formale Bildungs abschlüsse, materielle Absicherung, soziale Netz
werke). So ist in Deutschland über die Schulpf  licht zwar der Zugang zu 
Bildung formalrecht lich für jedes Kind verwirk licht, die Chancen, qua
lifizierte Abschlüsse zu erwerben, sind jedoch nachweis lich ungleich ver
teilt, und zwar in Abhängig keit vom Geschlecht, vom sozialen Hintergrund, 
von der na tionalen, ethn ischkulturellen Herkunft sowie von vorhandenen 
Beeinträchtigungen oder zugeschriebenen Behinderungen. Widersprüch
liche Entwicklungen werden auch auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. So ist die 
Arbeitslosenquote zwar seit einigen Jahren insgesamt rückläufig, sodass man 
rein zahlenmäßig von einer Ausweitung der Inklusion im Sinne des Zugangs 
zur Erwerbsarbeit ausgehen kann. Allerdings erweist es sich für eine zuneh
mend größere Gruppe von Menschen als schwierig, eine stabile Beschäf
tigung zu finden, die ihren Fähig keiten entspricht, den Lebensunterhalt 
(auch im Alter) sichert und mit gesellschaft licher Anerkennung einhergeht. 
Dies betrifft nicht nur Personen mit fehlender oder geringer schul ischer und 
beruf  licher Qualifika tion, sondern auch Menschen, die recht lich als schwer
behindert gelten. Türöffner zum Arbeitsmarkt wie eine hohe Qualifika
tion, körper liche, seel ische und geistige Leistungs fähig keit, kontinuier liche 
Belastbar keit, Flexibilität, Mobilität und Kommunikations fähig keit erweisen 
sich als Ausschlusskriterien für viele Menschen, die mit kognitiven, körper
lichen oder seel ischen Beeinträchtigungen leben. Ihr Ausschluss von einer 
Tätig keit »unter den üb lichen Bedingungen des Arbeitsmarktes«22 wird in 
vielen Fällen durch eine Beschäftigung auf dem separaten Ersatzarbeitsmarkt, 
so in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), kompensiert. 



51Was bedeutet Inklusion? Annäherungen an einen vielschichtigen Begriff  –––––  51

Es gibt also gegenwärtig Anlass, in Teilbereichen der Gesellschaft von 
»exklusiven« Zonen zu sprechen, zu denen nur ein bestimmter Kreis von 
Menschen Zutrittsmöglich keiten hat.23 Die Auswahlkriterien folgen dabei 
in erster Linie der ökonom ischen, auf Gewinnmaximierung ausgerichte
ten Eigenlogik des kapitalist ischen Wirtschaftssystems im globalisierten 
Wettbewerb. Die Orientierung an Maßstäben der Leistungs fähig keit und 
der ökonom ischen Verwertbar keit scheint das Postulat der Inklusion der 
Gesamtbevölkerung in gewisser Weise zu unterlaufen. Das Aufmerksam
werden für diese Diskrepanz zw ischen Anspruch (Inklusion und Teilhabe) 
und Wirklich keit (Exklusion, Benachteiligung und Ausgrenzung) lässt das 
krit ische Potenzial des Inklusionsbegriffs gegenüber sozialen Verhältnissen 
und widersprüch lichen gesellschaft lichen Entwicklungen erkennen. 

Inklusion in einer wandelbaren Gesellschaft –  
 zum Innova tions  potenzial des Inklusionsbegriffs

Es sollte deut lich geworden sein, dass der Begriff Inklusion allein noch kein 
greifbares, positiv besetztes Ziel für das soziale Zusammenleben und indi
viduelle Lebenschancen beschreibt. Die inhalt liche Qualität von Inklusion 
steht und fällt mit der Qualität fakt ischer Voraussetzungen und Bedingun
gen in den jeweiligen Gesellschaftsbereichen auf unterschied lichen Ebe
nen. Diese Voraussetzungen sind nicht stat isch, denn soziale Gebilde sind 
dynam isch, sie werden durch (polit ische) Entscheidungen und Handlun
gen gesellschaft licher Akteure immer wieder neu hervorgebracht und sind 
somit veränderbar. »Der deut liche Unterschied zw ischen dem Begriff der 
Integra tion und dem der Inklusion (…) besteht darin, dass Integra tion von 
einer gegebenen Gesellschaft ausgeht, in die integriert werden kann und 
soll, Inklusion aber erfordert, dass gesellschaft liche Verhältnisse, die exklu
dieren, überwunden werden müssen.«24 

Die UNBRK liefert erheb liche Impulse für gesellschaft liche Transforma
tionen aus der Perspektive behinderter Menschen. Sie anerkennt das Leben 
mit körper lichen, seel ischen und kognitiven Beeinträchtigungen als eine 
normale, und nicht eine abweichende oder defizitäre, Variante mensch licher 
Vielfalt und sieht beeinträchtigte Menschen als gleichwertige und gleichbe
rechtigte Mitglieder der Gesellschaft. Alle gesellschaft lichen Lebensbereiche, 
einschließ lich ihrer zugrunde liegenden Erwartungen und Maßstäbe sollen 
deshalb auf allen Ebenen so (um)gestaltet werden, dass sie die Voraussetzun
gen und Bedürfnisse beeinträchtigter Menschen berücksichtigen. Ihre Inte
ressen sollen für die soziale und wirtschaft liche Ordnung von vornherein als 
zugehörig gelten und nicht als besonders wahrgenommen werden. 
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Gegenwärtige gesellschaft liche Bedingungen aus der Sicht beeinträch
tigter Menschen zu hinterfragen und in deren Sinne zu verändern, birgt 
gewaltiges Innova tions potenzial für gesellschaft liche Veränderungen, und 
zwar »zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaft« (UN
BRK, Präambel, Buchstabe m). So profitieren zum Beispiel von öffent licher 
Informa tion und Kommunika tion in Leichter Sprache nicht nur Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen, sondern auch Menschen mit geringer 
polit ischer Bildung oder schlechten Kenntnissen der deutschen Sprache. 
Barrierefreie Verkehrsmittel erleichtern nicht nur die Mobilität für Ver
kehrsteilnehmer_innen mit Rollstühlen und Gehhilfen, sondern beispiels
weise auch mit Kinderwagen. Ein Schulunterricht, der unterschied lichen 
individuellen Lernvoraussetzungen gerecht wird, könnte den Bildungs
erfolg jedes einzelnen Kindes und das Bildungs potenzial für die Gesell
schaft insgesamt erhöhen. Ein Arbeitsmarkt, der die Vielfalt von Beschäf
tigten schätzt und auch jenen Personen Beschäftigung und Anerkennung 
ermög licht, die nicht allzeit mobil, f lexibel, kontaktfreudig und zu jeder 
Zeit leistungs fähig sind, erweitert das Spektrum an zu nutzenden Bega
bungen und Fähig keiten. Die »üb lichen Bedingungen des Arbeitsmarktes« 
in diese Richtung zu verändern, könnte einen Beitrag zur Humanisierung 
des Arbeitslebens insgesamt liefern. Zugleich wäre darüber nachzudenken, 
wie materielle Sicher heit, Persönlich keits entfaltung und gesellschaft liche 
Anerkennung auch jenseits von Erwerbsarbeit verwirk licht werden könn
ten, um Menschen auch fern von ökonom ischen Verwertungs interessen 
tragfähige Lebensperspektiven zu eröffnen. 

Grundsätz lich bedeutet Inklusion im Sinne der UNBRK, gesell schaft
liche Teilhabe für alle Menschen in allen Lebensbereichen auf der Basis gleicher 
Rechte zu ermög lichen. Dies erfordert an erster Stelle, die  Verschieden heit 
von Menschen (Diversität) einschließ lich ihrer unter schied lichen körper
lichen, kognitiven und seel ischen Voraussetzungen als gleichwertig anzu
erkennen, und überdies, gesellschaft liche Be din gungen, Maßstäbe und 
Standards so weiterzuentwickeln, dass sie der Vielfalt der Bevölkerung im 
Rahmen eines erweiterten »Normalitäts spektrums« gerecht werden kön
nen. Damit die notwendigen Veränderungen die Interessen und Bedürfnisse 
beeinträchtigter Menschen von vornherein berücksichtigen, ist deren aktive 
Mitwirkung (Partizipation) an der Umgestaltung – einschließ lich der poli
t ischen Entscheidungs  und Planungs prozesse – unverzichtbar. Ohne diese 
Voraussetzungen  verkommt das Prinzip der Inklusion zu einer Strategie der 
Anpassung behinderter Menschen an vorhandene Bedingungen. 
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f Zusammenfassung

Inklusion bedeutet als Grundsatz der UNBehindertenrechtskonvention (UN
BRK) in einem allgemeinen Sinne die Einbeziehung in die Gesellschaft. Es han
delt sich um ein universell gültiges menschenrecht liches Prinzip mit dem Ziel, 
allen Menschen auf der Basis gleicher Rechte ein selbstbestimmtes Leben und 
die Teilhabe an allen Aspekten des gesellschaft lichen Lebens zu ermög lichen. 
Unter den gegenwärtigen wirtschaft lichen, sozialen und kulturellen Bedingun
gen erfahren Menschen mit körper lichen, kognitiven und seel ischen Beeinträch
tigungen häufig immer noch soziale Benachteiligungen und Ausgrenzungen 
sowie eingeschränkte Möglich keiten, ein Leben nach eigenen Vorstellungen zu 
führen. Der Inklusionsbegriff trägt dazu bei, diese Unrechtserfahrungen wahr
zunehmen, und er liefert Impulse für die Veränderung gesellschaftl icher Bedin
gungen, bei der Menschen mit einer Behinderung aktiv einbezogen werden 
müssen, um ihren Interessen und Bedürfnissen gerecht zu werden. 
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Theresia Degener

Die UN-Behindertenrechtskonven tion –  
ein neues Verständnis von Behinderung

Die Verabschiedung der UNBehindertenrechtskonven tion (UNBRK) im 
Dezember 2006 durch die UNGeneralversammlung in New York leitete 
eine neue Ära in der interna tionalen Behindertenpolitik ein. Erstmals in der 
Geschichte der Vereinten Na tionen (VN/UN) wurden die Menschenrechte 
für behinderte Menschen verbind lich festgeschrieben. Tradi tionelle Kon
zepte der Fürsorge und der Schonraumpolitik wurden normativ endgültig 
abgelöst. Die UNBRK bricht viele Rekorde: 
•	 Sie ist die erste Menschenrechtskonven tion im neuen Jahrtausend. 
•	 Sie ist in der Geschichte der Vereinten Na tionen die in kürzester Zeit von der 

größten Anzahl von Staaten unterzeichnete  Menschenrechtskonven tion. 
•	 Sie etabliert ein neues System na tionaler Überwachung und erklärt die 

Entwicklungs politik zur Menschenrechtsfrage. 
•	 Sie kodifiziert erstmalig ein neues Modell von Behinderung: das 

menschenrecht liche Modell. 
Dieser Beitrag stellt die Entstehungs geschichte und den Inhalt der UNBRK 
dar, ordnet sie in die Geschichte der Vereinten Na tionen ein und begründet 
den neuen Charakter des menschenrecht lichen Modells von Behinderung. 
Die damit verbundenen Konsequenzen für die 151 Mitgliedsstaaten (Stand 
Ende September 2014) wurden bisher kaum verstanden.

Hintergrund und Entstehungs geschichte der UN-BRK

Auf Initiative Mexikos beschloss die Generalversammlung der Vereinten 
Na tionen am 19. Dezember 2001 mit der Resolu tion 56/168 die Errich
tung eines AdhocAusschusses, dem aufgegeben wurde, Vorschläge für 
eine Behindertenrechtskonven tion zu erarbeiten. Dem waren vielfältige 
Forderungen von Organisa tionen der Behindertenbewegung nach einer 
Konven tion vorausgegangen.1 Fast zeitgleich veröffent lichte das Hohe 
Kommissariat für Menschenrechte eine Hintergrundstudie zum Stand der 

Die UN-BRK –  
ein neues Verständnis von 
Behinderung
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Anwendung der damals existierenden sechs KernMenschenrechtsver
träge2 auf die Situa tion behinderter Menschen. Diese Studie enthielt auch 
die Empfehlung zur Erarbeitung einer neuen Menschenrechtskonven
tion für Menschen mit Behinderung.3 Sowohl die Resolu tion 56/168 als 
auch die Hintergrundstudie waren der Startschuss für die Entstehung der 
Behindertenrechtskonven tion. 

In der Folge kam der AdhocAusschuss in den Jahren 2002 bis 2006 
zu insgesamt acht jeweils mehrwöchigen Arbeitssitzungen zusammen. 
Mitwirken konnten alle 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Na tionen, 
deren Organisa tionen, zum Beispiel das Büro des Hohen Kommissars für 
Menschen rechte (OHCHR), die Weltgesundheits organisa tion (WHO), das 
Kinderhilfswerk (UNICEF), aber auch na tionale Menschenrechtsinstitute 
und Nichtregierungs organisa tionen (NRO). Als Beraterin der deutschen 
Bundesre  gierung nahm die Verfasserin an den meisten dieser Sitzungen 
teil, bei denen mehr als 100 Regierungs delega tionen und über 400 NRO 
(zumeist Behindertenorganisa tionen) zusammenkamen. 

Die UNBRK wurde unter schwierigen Bedingungen verhandelt. Zum 
einen befanden sich zuletzt über 900 Teilnehmende im Verhandlungs raum 
in New York – die jeweils eigene polit ische, kulturelle und religiöse Vor
stellungen in die Auseinandersetzung einbrachten. Zum anderen – und das 
war ein Novum in der Geschichte der Menschenrechte – partizipierten die 
Vertreter_innen der Zivilgesellschaft in einem Ausmaß, dass sie nahezu 
parität isch mit den Staaten agierten. Formell waren zwar nur die Staaten
vertreter_innen stimmberechtigt, in der Sache galt jedoch das Credo der 
Behindertenbewegung: »Nichts ohne uns über uns.« 

Vier Konfliktlinien

Bereits während der Erarbeitung des ersten Entwurfs der UNBRK zeich
neten sich vier Konf liktlinien ab,4 die alle weiteren Sitzungen des Adhoc
Ausschusses beherrschen sollten.5 

Der erste Konf likt kreiste um die Frage der recht lichen Handlungs
fähig keit von Menschen mit Behinderung. Während die Arbeitsgruppe 
des AdhocAusschusses, die den ersten Entwurf der UNBRK im Januar 
2004 vorlegte, mehrheit lich darin übereinstimmte, dass ein Paradigmen
wechsel von der Stellvertretung zur assistierten Entscheidungs findung 
bitter nötig sei, konnte dagegen zunächst kein Konsens über die Frage 
erzielt werden, ob für Ausnahmefälle recht liche Stellvertretung zulässig 
sein sollte. 

Die zweite Konf liktlinie betraf das Thema Zwangsbehandlung und 
Institu tionalisierung. Während weitgehende Einig keit darüber bestand, 
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dass die Unterbringung in Heimen und Sondereinrichtungen mit einer an 
den Menschenrechten orientierten Behindertenpolitik nicht vereinbar ist, 
gab es Dissens in der Frage, wie explizit Zwangsbehandlung und Institu
tionalisierung verboten werden sollten. Insbesondere die Staatenvertre
ter_innen argumentierten für rechtsstaat lich abgesicherte Ausnahmetat
bestände zur Zwangsbehandlung vermeint lich gefähr licher Menschen mit 
Behinderung. Expert_innen aus der Zivilgesellschaft plädierten hingegen 
für ein absolutes »Folterverbot«. 

Die dritte Konf liktlinie betraf die Frage des Umgangs mit unterschied
lichen sozialen, religiösen und kulturellen Werten. Die Herausforderung 
bestand darin, einerseits behindertenspezif ische Diskriminierungen, wie 
Zwangssterilisa tion, Heiratsverbote oder andere Einschränkungen der 
sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung, zu verbieten und ande
rerseits die unterschied lichen Wertvorstellungen in den Mitgliedsstaaten 
zu respektieren. 

Das vierte Konf liktthema lässt sich mit den Stichwörtern Inklusion ver
sus Segrega tion umschreiben. Während bei den meisten Beteiligten Einig
keit darüber herrschte, Inklusion im Allgemeinen als das anzustrebende 
Ziel zu sehen, gab es im Hinblick auf die Bereiche Bildung und Arbeit 
viel Dissens. So stritten beim Thema Bildung insbesondere die Blinden, 
Taubblinden und Gehörlosenverbände für ein Menschenrecht auf Son
derschulen zur Sicherung qualitativ hochwertiger Bildung und der eige
nen kulturellen Identität, während es beim Thema Arbeit vornehm lich 
um die Frage ging, ob Werkstätten für Menschen mit Behinderungen als 
mög liche Alternativen zum ersten Arbeitsmarkt angesehen werden sollten. 

Während der Verhandlungen wurde der anvisierte Paradigmenwech
sel immer wieder infrage gestellt und mühevoll um Konsens gerungen. 
Schließ lich wurde die UNBRK zusammen mit dem Fakultativprotokoll 
nach dritter Lesung des Entwurfs am 25. August 2006 verabschiedet und  – 
nach redak tioneller Überarbeitung – von der UNGeneralversammlung 
am 13. Dezember 2006 einstimmig verabschiedet. 

Der Erfolg der Arbeit des AdhocAusschusses lässt sich nicht nur am 
Text der Behindertenrechtskonven tion ausmachen, der insgesamt einen 
klaren menschenrecht lichen Paradigmenwechsel in der Behindertenpo
litik postuliert und in vielerlei Hinsicht innovativ ist. Er lässt sich auch 
an der Zahl der Unterzeichnerstaaten am 30. März 2007 ablesen. Über 
80 Staaten – darunter auch Deutschland – unterzeichneten das Überein
kommen am ersten Tag der Auslegung zur Signatur. Damit ist die UN
BRK die am schnellsten verhandelte Menschenrechtskonven tion mit der 
höchsten Anzahl von Erstunterzeichnerstaaten in der Geschichte der Ver
einten Na tionen.
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Der Inhalt der UN-BRK 

Die UNBRK besteht aus zwei völkerrecht lichen Verträgen: dem Über
einkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) 
und einem Fakultativprotokoll (FP),6 das besondere Verfahrensarten im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Konven tion enthält. 

Artikel 1 bestimmt als Zweck der UNBRK »den vollen und gleichbe
rechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfrei heiten durch alle 
Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleis
ten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.« 

Wie die UNKinderrechtskonven tion (UNKRK) verfolgt die UNBe
hindertenrechtskonven tion einen ganzheit lichen Ansatz des Menschen
rechtsschutzes mit staat lichen Achtungs , Schutz und Gewährleistungs 
pf lichten. Daneben enthält die Konven tion auch Ziel und Förderpf  lichten 
sowie Empfehlungen für staat liche und interna tionale Behindertenpolitik. 
Wie alle Menschenrechtsverträge ist auch die UNBRK für die Vertrags
staaten bindend und hat somit zunächst öffent lichrecht liche Wirkung. Dar
über hinaus wirkt sie jedoch auch in den privatrecht lichen Bereich. Denn die 
Mitgliedstaaten sind gemäß Artikel 4 Absatz 1 e) verpf  lichtet, »alle geeig
neten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung durch Personen, Organisa tionen oder private Unternehmen 
zu ergreifen«.

In personaler Hinsicht gilt die UNBRK für alle Menschen mit Behin
derung. Der Personenkreis wird nicht abschließend definiert, sondern in 
Artikel 1 beispielhaft beschrieben. Zur Gruppe zählen »Menschen, die 
langfristige körper liche, seel ische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
hindern können.« 

Der Geist der UNBRK ergibt sich neben ihrer Zweckbestimmung ins
besondere aus den acht allgemeinen Prinzipien, die in Artikel 3 enthalten 
sind. Zu ihnen gehören das Prinzip der Autonomie und der damit verbun
denen Achtung der Menschenwürde,7 die Grundsätze der Nichtdiskrimi
nierung, Chancengleich heit und Barrierefrei heit,8 der Partizipa tion und 
Inklusion9 sowie das Prinzip der Diversität behinderter Menschen und der 
Akzeptanz dieser Menschen als Teil mensch licher Vielfalt10. Die beiden 
letzten Grundsätze »die Gleichberechtigung von Mann und Frau«11 und 
»die Achtung vor den sich entwickelnden Fähig keiten von Kindern mit 
Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identi
tät«12 unterstreichen die Bedeutung von geschlechter und alterssensibler 
Behindertenpolitik.13
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Artikel 4 definiert die allgemeinen Pf  lichten, welche die Vertragsstaa
ten bei der Umsetzung dieser Menschenrechtskonven tion zu beachten 
haben, und ist daher als das »recht liche Herzstück« für die Implementie
rung anzusehen.14 

Das Thema der Bewusstseinsbildung wird in Artikel 8 noch ein
mal gesondert aufgeführt. Die Staaten sind aufgerufen, mit vielfältigen 
Maßnahmen »Kl ischees, Vorurteile und schäd liche Praktiken gegenüber 
Menschen mit Behinderungen«15 zu bekämpfen und in der Gesellschaft 
 allgemein positiv über Behinderung aufzuklären. Dabei wird den Medien 
eine wichtige Rolle zugeschrieben.16 Diese Obliegen heit gehört, wie die 
objektive Pf  licht der Herstellung von Barrierefrei heit nach Artikel 9, zum 
Innova tions potenzial der Konvention.17 

Die UNBRK enthält mindestens siebzehn subjektive Menschenrechte.18 
Sie entsprechen den in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1949 
und in den beiden interna tionalen KernMenschenrechtspakten (Zivil und 
Sozialpakt von 1966)19 enthaltenen Menschenrechten weitgehend. 

Während der Verhandlungen wurde immer wieder betont, dass mit der 
Behindertenrechtskonven tion keine neuen Menschenrechte oder gar Son
derrechte geschaffen werden sollten. Vielmehr sollte der vorhandene, uni
versal anerkannte Menschenrechtskatalog auf den Kontext von Behinderung 
zugeschnitten werden. Ob die UNBRK tatsäch lich keine neuen Menschen
rechte enthält, obwohl einige ihrer Artikel keine direkten Entsprechungen in 
anderen Menschenrechtsverträgen finden,20 wird in der rechtswissenschaft
lichen Literatur bereits diskutiert.21

Lösung der Hauptkonfliktlinien

Die vier oben erwähnten Hauptkonf liktthemen wurden in der verabschie
deten Fassung der UNBRK folgendermaßen gelöst:

Das Menschenrecht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht wurde 
in Artikel 12 als klare Absage an ein System der stellvertretenden Ent
scheidungs findung formuliert. Alle Personen mit Behinderung  werden als 
rechts und handlungs fähig anerkannt.22 Staaten haben die Pf  licht, ein 
System der assistierten Entscheidungs findung zugäng lich zu machen.23 
Außerdem müssen die Vertragsstaaten dafür Sorge tragen, behinderte 
Menschen vor Missbrauch bei der Ausübung recht licher Handlungs fähig
keit zu schützen.24 

Der Konf likt um Zwangsbehandlung und Institu tionalisierung wurde 
ausgeräumt durch den Verzicht auf ein wört liches Verbot einerseits sowie 
andererseits durch die Einbringung deut licher Schutzrechte gegen derar
tige Behandlungen an verschiedenen Stellen im Übereinkommen. Neben 
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einem allgemeinen Folterverbot (Artikel 15) ist in Artikel 16 der Schutz 
gegen Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch festgeschrieben. Die körper
liche und psych ische Integrität wird durch Artikel 17 geschützt, und Artikel 
19 verpf  lichtet die Vertragsstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen 
mit Behinderungen selbstbestimmt außerhalb von Anstalten und anderen 
Sondereinrichtungen leben können.

Für die Berücksichtigung unterschied licher sozialer, kultureller und reli
giöser Werte wurden Kompromisse gefunden, die nicht hinter die Errun
genschaften zurückfielen, die beispielsweise für Frauen auf  Weltkonferenzen 
der Vereinten Na tionen zum Thema Familienplanung und reproduktive 
Selbstbestimmung erzielt worden waren.25 So sichern insbesondere Artikel 
23 (Achtung der Wohnung und der Familie) und Artikel 25 (Gesund heit) 
behinderten Menschen ein Recht auf diskriminierungs freien Zugang zu 
Partnerschaft, Elternschaft und Ehe sowie zu sexual und fortpf lanzungs
medizin ischen Gesund heits leistungen zu.

Die vierte Konf liktlinie Inklusion versus Segrega tion konnte zuguns
ten eines klaren Bekenntnisses zur Inklusion aufgelöst werden. Das Recht 
auf inklusive Bildung wurde nicht als Wahlrecht zw ischen Sonder oder 
Regelschule, sondern als Recht auf Inklusion im Regelbildungs system aus
gestaltet.26 Hinsicht lich des Rechts auf Arbeit ist von einem »allgemeinen 
Arbeitsmarkt« die Rede.27 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
werden nicht ausdrück lich verboten, sie werden aber auch nicht als mög
liche Alternativen zum ersten Arbeitsmarkt benannt.

Als Rahmenlösung aller Konf liktthemen, die sich während der Ver
handlungen zu der Konven tion ergaben, wurde eine umfassende Veran
kerung des Nichtdiskriminierungs prinzips gewählt. Dieses findet sich in 
jedem einzelnen verankerten Menschenrecht sowie ausführ lich im all
gemeinen Teil der UNBRK. Mit Artikel 5 wurde diesem Prinzip eine 
eigenständige Norm gewidmet, die jede Form von Diskriminierung auf
grund von Behinderung verbietet und Maßnahmen zur Gleichberechti
gung von Menschen mit Behinderungen fordert. In Bezug auf behinderte 
Frauen und Mädchen wird erstmals in einer Menschenrechtskonven tion 
der Vereinten Na tionen auch mehrfache Diskriminierung anerkannt (Arti
kel 6 Absatz 1). 

Verg lichen mit den anderen KernMenschenrechtskonven tionen der 
Vereinten Na tionen und im Besonderen mit dem deutschen Recht, ent
hält die UNBRK ein weitergehendes Diskriminierungs verbot, gilt doch 
in ihr bereits die »Versagung angemessener Vorkehrungen« als Diskrimi
nierung. Zu verstehen sind darunter gemäß Artikel 2 »notwendige und 
geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige 
oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimm
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ten Fall erforder lich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, 
dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Men
schenrechte und Grundfrei heiten genießen oder ausüben können«.

Auch im Umsetzungs teil (Artikel 33 ff.) enthält die Konven tion Rege
lungen mit hohem Innova tions potenzial. So wurden neben dem interna
tionalen Überwachungs system na tionale Umsetzungs  und Monito
ringStrukturen etabliert, die das Menschenrechtssystem der Vereinten 
Na tionen insgesamt weiterentwickeln werden.28 Zusätz lich zu dem in Genf 
angesiedelten Überwachungs ausschuss auf interna tionaler Ebene sieht die 
Konven tion auf na tionaler Ebene die Einrichtung sogenannter Focal Points 
und Koordina tions stellen sowie eine unabhängige MonitoringStelle vor, 
denen sowohl die allgemeine Umsetzung der UNBRK als auch deren 
Überwachung obliegt. Ebenso gibt die Konven tion vor, dass diese Prozesse 
unter Beteiligung von Behindertenverbänden erfolgen müssen.

Behinderung als Thema in der Geschichte der Vereinten 
 Na tionen 

Der mit der UNBRK erfolgte Paradigmenwechsel erschließt sich, wenn 
man sich die Geschichte der Behindertenpolitik der Vereinten Na tionen 
seit ihrer Gründung im Jahr 1945 vor Augen hält. Aus heutiger Sicht las
sen sich vier Phasen unterscheiden. 

Die vier Phasen der Behindertenpolitik 

Die erste Phase umfasst mehr als drei Dekaden von 1945 bis 1970, in der 
behinderte Menschen unsichtbare Bürger_innen waren und Objekte der 
Rehabilita tion und Präven tion. Das Thema Behinderung fiel nicht in die 
Verantwortung der Menschenrechtskommission, sondern in die der für 
Wohlfahrts und Armutsfragen zuständige Sozialkommission der Verein
ten Na tionen.29 Daneben war die Weltgesundheits organisa tion (WHO) 
als Sonderorganisa tion der Vereinten Na tionen mit dem Fokus Gesund
heit für das Thema zuständig. Die WHO legte das tradi tionelle dreiglei
sige Konzept der Defini tion, Präven tion und Rehabilita tion als Säulen 
na tionaler und interna tionaler Behindertenpolitik an.

Die Dekade von 1970 bis 1980 bildete die zweite Phase, in der Behin
derte als (Rechts)Subjekte der Rehabilita tion wahrgenommen wurden. 
Defini tion, Präven tion und Rehabilita tion blieben die tragenden Säulen 
der Behindertenpolitik, jedoch wurden nun erstmals Rechte von behin
derten Menschen formuliert und in Form von »weichen« Völkerrechts
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quellen – das heißt recht lich unverbind lichen Resolu tionen bzw. Deklara
tionen  – verabschiedet. Die Erklärung der Rechte geistig behinderter 
Menschen von 1971 (UN Declara tion on the Rights of Mentally Retarded Per-
sons) proklamierte für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen die 
gleichen Rechte wie für nicht behinderte Menschen, allerdings unter dem 
Vorbehalt des Mög lichen.30 Die vier Jahre später verabschiedete Erklä
rung der Rechte der behinderten Menschen (UN Declara tion on the Rights 
of Disabled Persons) geht etwas weiter. Neben den sozialen, wirtschaft lichen 
und kulturellen Rechten wird auch der Katalog der zivilen und bürger
lichen Rechte für anwendbar erklärt, wenn auch mit dem erwähnten 
Schrankenvorbehalt.31 

Obwohl beide Deklara tionen den Beginn einer Ära der Anerkennung 
von Rechten behinderter Menschen seitens der Vereinten Na tionen mar
kieren,32 erscheint es nicht sachgerecht, diese Dekade bereits als Beginn 
eines Menschenrechtsansatzes in der Behindertenpolitik der Vereinten 
Na tionen zu sehen.33 Dazu sind beide Deklara tionen zu sehr auf soziale, 
wirtschaft liche und kulturelle Rechte begrenzt. Auch räumt der in den 
Texten evident werdende Schrankenvorbehalt ein, eine gesundheit liche 
Beeinträchtigung als legitimen Grund für eine Vorenthaltung von Men
schenrechten anzusehen. 

Die Ära der offiziellen Anerkennung der Menschenrechte  behinderter 
Personen beginnt erst in den Dekaden von 1980 bis 2000, der dritten 
Phase, in der behinderte Menschen als Menschenrechtsobjekte wahrge
nommen und dargestellt wurden. Sie beginnt 1981 mit dem Interna tio
nalen Jahr der Behinderten, gefolgt von der UNDekade der Behinder
ten (1983 – 1992) und endet mit der Beauftragung einer Studie über die 
Anwendung und den Nutzen der existierenden  Menschenrechtsverträge 
durch das Hohe Kommissariat für Menschenrechte, die dann zwei Jahre 
später erschien.34 

Zwei wichtige Dokumente wurden in dieser Phase verabschiedet, das 
»Weltak tions programm für Behinderte« von 198 235 und die »Rahmenbe
stimmungen für die Herstellung von Chancengleich heit für Behinderte« von 
1993.36 Obwohl als sogenanntes weiches Völkerrecht recht lich nicht verbind
lich, förderten sie die Verabschiedung von Antidiskriminierungs gesetzen in 
zahlreichen Mitgliedsstaaten der Vereinten Na tionen.37 Beide Dokumente 
markieren Meilensteine auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Anerken
nung behinderter Menschen, weil sie der tradi tionellen Triade – Defini tion, 
Präven tion und Rehabilita tion von Behinderung – eine vierte Zielvorgabe, 
die Chancengleich heit behinderter Menschen, hinzugefügt haben. 

Zwar fallen in diese dritte Phase auch zwei wichtige Berichte der dama
ligen Menschenrechtskommission zum Thema Behinderung 38, doch erst 
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mit den Arbeiten an einer recht lich verbind lichen Menschenrechtskonven
tion traten Behindertenorganisa tionen, in denen behinderte Menschen 
sich selbst vertreten, massiv und auf allen Ebenen als Menschenrechtsak
teure auf.39 

Erstmals mit der UNBRK wurde der gesamte Katalog der Menschen
rechte auf den Kontext von Behinderung zugeschnitten. Und erst durch 
diese Konven tion wurde das Thema Behinderung auch institu tionell in das 
Menschenrechtssystem der Vereinten Na tionen aufgenommen, nament lich 
das Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf. Die vierte, bis heute 
geltende Phase der Behindertenpolitik der Vereinten Na tionen beginnt 
daher im Jahre 2000, dem Zeitpunkt, ab dem Menschen mit Behinderun
gen als Menschenrechtssubjekte wahrgenommen werden.

Vom medizin ischen über das soziale zum menschenrecht lichen 
Modell von Behinderung

Die UNBRK steht für einen Paradigmenwechsel im Verständnis von 
Behinderung. Sie löst das medizin ische Modell von Behinderung ab. 
Danach wird Behinderung als individuelles Phänomen betrachtet, dem 
mit medizin ischen, therapeut ischen und sonderpädagog ischen Maßnah
men zu begegnen ist. Ersetzt wurde dieses Verständnis von Behinderung 
zunächst vom sozialen Modell, welches Behinderung als sozialpolit isches, 
vorwiegend sozial konstruiertes Phänomen begreift.40 

In den vergangenen 30 Jahren ist eine Vielzahl anderer Modelle von Behin
derung entstanden.41 Das soziale Modell von Behinderung aber blieb lange 
unangefochten das Leitmodell für die Kritik an einer Behindertenpolitik, 
die auf einem rein medizin ischen Verständnis von Behinderung basiert. Die 
Kritik richtete sich gegen eine Behindertenpolitik, die Heime und andere 
Sondereinrichtungen als Schonräume legitimiert, die Barrieren als Schicksal 
deklariert und die Behinderung als legitimen Grund für Entrechtung deter
miniert. Das war auch der Anlass, warum das soziale Modell von Behinde
rung als Orientierung bei den Verhandlungen zur UNBRK diente. Daraus 
ließe sich ableiten, die Konven tion stelle die interna tionale Kodifizierung des 
sozialen Modells von Behinderung dar. Tatsäch lich aber wurde eine Wei
terentwicklung des sozialen Modells verabschiedet: das menschenrecht liche 
Modell von Behinderung. Der Begriff tauchte in den 1990erJahren in ver
schiedenen Publika tionen auf, unter anderem in der von der Verfasserin 
gemeinsam mit Gerard Quinn veröffent lichten Hintergrundstudie zur UN
BRK.42 Allerdings grenzt die Studie die beiden Modelle nicht voneinander 
ab, das soll im Folgenden anhand von sechs Thesen geschehen.
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Sechs Thesen zur Abgrenzung des sozialen und des menschenrecht-
lichen Modells von Behinderung
 – Nur das menschenrecht liche Modell kann erklären, dass Mens chen rechts

fähig keit nicht durch gesundheit liche Beeinträchtigungen be   schränkt wird.

 Während das soziale Modell erklären kann, wie die Gruppe behinderter 
Menschen sozial konstruiert wird, kann das menschenrecht liche Modell 
von Behinderung verständ lich machen, warum Menschenrechtsfähig
keit Nichtbehinderung nicht voraussetzt. Der deut lichste Ausdruck die
ser Annahme findet sich in Artikel 12 der UNBRK, wonach alle behin
derten Menschen als rechts und handlungs fähig anzusehen sind.43 Zu 
den Wesensmerkmalen unserer heutigen Menschenrechtstheorie gehört 
die Gewiss heit, dass Menschenrechte universal sind. Das heißt, sie kön
nen weder durch Leistung noch Status erworben werden; sie können 
auch nicht aufgrund persön licher oder zugeschriebener Eigenschaften 
oder Merkmale aberkannt werden.

 – Das menschenrecht liche Modell geht über Antidiskriminierung hinaus.

 Während das soziale Modell von Behinderung den Rahmen für eine 
Be  hindertenpolitik der Antidiskriminierung und Bürgerrechte  bietet, 
gewährt das menschenrecht liche Modell einen umfassenderen rechts
theo ret ischen Rahmen. Es setzt die Interdependenz zw ischen  polit ischen 
und bürger lichen Rechten auf der einen Seite sowie wirtschaft lichen, 
sozialen und kulturellen Rechten auf der anderen Seite voraus. Das so 
ziale Modell diente in vielen Ländern als  Wegbereiter für Gesetze, die 
architekto nische Barrieren als Diskriminierung und Sonderschulen als 
eine mit dem ApartheidSystem vergleichbare Segrega tion bewerten. 
Allerdings brauchen Menschen selbst in einer Gesellschaft ohne Barrieren 
und andere Diskriminierungen Schutz, Bildung, soziale Sicher heit und 
kulturelle Rechte. Das menschenrecht liche Modell von Behinderung 
setzt also nicht nur auf Rechte zum Schutz vor Diskriminierung, son
dern auch auf Rechte zur Gewährleistung sozialer Sicher heit, eines ange
messenen Lebensstandards und anderer Maßnahmen der Sozial politik. 
 Das menschenrecht liche Modell bietet hier eine Weiterentwicklung 
des sozialen Modells an, weil es den gesamten Menschenrechtskatalog 
 einfordert.

 – Das menschenrecht liche Modell wertschätzt Behinderung als Teil mensch
licher Vielfalt.

 Das soziale Modell wurde frühzeitig insbesondere von feminist ischen 
Autorinnen kritisiert wegen der Ausblendung des Aspekts der Beein



65Die UN-BRK – ein neues Verständnis von Behinderung   –––––  65

trächtigung. Gemeint sind damit negative, schmerzhafte und auch 
schicksalhafte Auswirkungen, die eine Behinderung mit sich  bringen 
kann.44 Das menschenrecht liche Modell von Behinderung, wie es 
durch die UNBRK kodifiziert ist, weist auch in diesem Punkt über 
das soziale Modell hinaus. Zwar findet sich im Text der Konven tion 
kein ausdrück licher Verweis auf Beeinträchtigung als eigenständiger 
Aspekt von Behinderung noch lässt sich eine Bezugnahme auf mög liche 
negative Auswirkungen auf die Lebensqualität durch gesundheit liche 
Beeinträchtigung ausmachen, jedoch garantieren der extensive Men
schenwürdebezug und der Diversitätsansatz (Artikel 3 d), dass alle Men
schen mit Behinderungen als Rechtssubjekte anerkannt werden. Und 
als Rechtssubjekte haben behinderte Menschen Anspruch auf Berück
sichtigung mit all ihren Lebenserfahrungen, wenn es um die Entwick
lung von Gerechtig keits theorien geht.

 – Das menschenrecht liche Modell berücksichtigt Identitätspolitik.

 Das soziale Modell von Behinderung dient der Analyse von Machtver
hältnissen, ist jedoch nicht geeignet, Behinderung als Teil der  Identität 
zu verstehen. Die Entwicklung und Pf lege einer eigenen Subkultur dient 
der Wertschätzung dieser kollektiven Identität. Die UNBRK berück
sichtigt sowohl beeinträchtigungs bezogene als auch intersek tionale 
Identität. So werden Blinde, Gehörlose und Taubblinde zum Beispiel 
im Kontext von Bildung und Kultur besonders erwähnt,45 und Frauen 
und Kinder mit Behinderungen erfahren in den Artikeln 6 und 7 der 
 Konven tion Berücksichtigung. Als zusätz liche Identitätsfaktoren wer
den – wenn auch nur in der Präambel – genannt: »Rasse«46, Haut
farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, polit ische oder sonstige Anschau
ung, na tionale, eth n ische, indigene oder soziale Herkunft, Vermögen, 
Geburt, Alter und  sonstiger Status.47

 – Das menschenrecht liche Modell bietet einen Rahmen für sensible Präven
tions programme in der Gesund heits politik.

 Mit dem sozialen Modell wird seit vielen Jahren eine präventive Gesund
heits politik kritisiert, die stigmatisierend ist oder das Lebensrecht von 
Menschen mit Behinderung grundsätz lich infrage stellt.48 Das soziale 
Modell von Behinderung bietet jedoch keine Antwort auf die Frage, ob 
die Präven tion von Beeinträchtigungen überhaupt legitim ist. Die UN
BRK verzichtet bewusst auf entsprechende Ausführungen zu Maßnah
men der primären Präven tion.49 Im Rahmen des Rechts auf Gesund
heit (Artikel 25) finden sich ledig lich Ausführungen zu Maßnahmen der 
sekundären Präven tion. Der Artikel setzt Standards für eine inklusive, 
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diskriminierungs freie und an der Menschenwürde orientierte Gesund
heits politik und enthält auch die Forderung nach »Leistungen, durch die 
(…) weitere Behinderungen mög lichst gering gehalten oder vermieden 
werden sollen;«.50 Damit stellt die Konven tion klar, dass Maßnahmen 
der primären Präven tion von Behinderung zwar Bestandteil des Rechts 
auf körper liche und geistige Gesund heit gemäß Artikel 12 des Interna
tionalen Sozialpakts (ICESCR; auch kurz: UNSozialpakt) sein kön
nen, sie aber keine Umsetzung des Menschenrechts auf Gesund heit für 
behinderte Menschen darstellen. Die in Staatenberichten immer noch 
üb liche Auf listung der Ausgaben für primäre Präven tion als Nachweis 
für die Umsetzung der UNBRK ist damit unsachgemäß.

 – Das menschenrecht liche Modell enthält den Fahrplan für eine inklusive 
 globale Armutspolitik.

 Während das soziale Modell ledig lich erklären kann, warum zwei  Drittel 
der weltweit 1 Milliarde behinderter Menschen in den Entwicklungs
län dern leben, bietet das menschenrecht liche Modell einen Fahrplan 
für Veränderungen in der interna tionalen Armutspolitik. Behinderung 
und Armut bedingen sich gegenseitig. Wer arm ist, wird eher behindert 
geboren und erwirbt früher und schneller eine Beeinträchtigung. Wer 
behindert ist, verfügt seltener über die Ressourcen, der Armutsfalle zu 
entkommen. Mit Artikel 32 verfügt die UNBRK über eine Norm, die 
sich mit inklusiver Entwicklungs zusammenarbeit beschäftigt und ent
hält damit die Weichenstellung für eine wirksame Armutsbekämpfung, 
die auch behinderte Menschen erreicht.51 Die Schlüsselbegriffe dazu lau
ten: disability mainstream ing, inklusive und behinderungs sensible interna
tionale Zusammenarbeit unter effektiver Partizipa tion von Menschen 
mit Behinderung und ihrer Interessenverbände. Das erste Spitzentref
fen der Vereinten Na tionen zum Thema Behinderung und Entwick
lung52 im September 2013 war denn auch Ausdruck der zunehmenden 
Bedeutung, die dem Thema interna tional beigemessen wird.

Der interna tionale Ausschuss zur Überwachung der 
 Umsetzung der UN-BRK

Wie alle Menschenrechtskonven tionen der Vereinten Na tionen hat auch 
die UNBRK einen interna tionalen Überwachungs ausschuss, der in Genf 
mehrere Wochen im Jahr tagt. Gewählt wird dieser von der Konferenz 
der Vertragsstaaten,53 die jähr lich in New York stattfindet. Der Ausschuss 
besteht aus 18 Expert_innen, die von den jeweiligen Regierungen vorge
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schlagen werden, aber regierungs unabhängig sein müssen. Die Zusammen
setzung des Ausschusses soll im Hinblick auf die Geschlechterzugehörig
keit und die geograf ische Herkunft ausgewogen sein. Die Mitglieder 
sollen sowohl Expert_innen in Sachen Menschenrechte als auch in Sachen 
Behindertenpolitik sein. Derzeit sind 17 der 18 Expert_innen selbst behin
dert, darunter 6 Frauen.

Der Ausschuss verfügt über drei Verfahren, mit denen er die Umset
zung respektive Einhaltung der Konven tion überprüft. Diese sind erstens 
das Staatenberichtsverfahren, zweitens das Beschwerdeverfahren und drit
tens das Untersuchungs verfahren.54 

Staatenberichtsverfahren 

Das wichtigste und häufigste Verfahren ist das Staatenberichtsverfahren. 
Jeder Vertragsstaat muss zwei Jahre nach Ratifika tion der Konven tion – und 
danach alle vier Jahre – einen Bericht über die Umsetzung der UNBRK 
im eigenen Land vorlegen. Dieser Bericht wird in einer öffent lichen Sit
zung des Ausschusses in Genf mit Regierungs vertreter_innen des betref
fenden Landes verhandelt. Die öffent liche Verhandlung, die ein bis zwei 
Tage dauert, endet mit den abschließenden Bemerkungen (concluding observa-
tions ), in denen der Ausschuss feststellt, ob das Land seine Pf  lichten aus der 
Konven tion einhält oder verletzt und welche Schritte es unternehmen sollte, 
um die Implementierung zu verbessern. Die Einhaltung dieser Empfehlun
gen wird ebenfalls vom Ausschuss überprüft. Das Staatenberichtsverfahren 
soll kein Gerichtsverfahren darstellen, sondern einen konstruktiven Dialog 
mit den Staaten ermög lichen. Der Bericht der Vertragsstaaten liefert dafür 
die Grundlage, die aber durch weitere Informa tionen ergänzt wird. Neben 
Berichten anderer Abteilungen und Organisa tionen der Vereinten Na tionen 
(zum Beispiel UNICEF) werden daher auch Berichte der Zivilgesellschaft 
(etwa Human Rights Watch) herangezogen. Besonders wichtig sind die 
sogenannten  Parallelberichte (auch »Schattenberichte« genannt), die von den 
Organisa tionen der Zivilgesellschaft erstellt werden. Sie bilden eine verläss
liche Grundlage für den Ausschuss, die Selbstdarstellung des Landes im Staa
tenbericht zu überprüfen. In der Regel sind diese Parallelberichte öffent lich, 
sie können aber auch Geheimdokumente sein, die einzelnen Ausschussmit
gliedern oder dem Hohen Kommissariat für Menschenrechte zugeleitet wer
den. Auch auf diese Geheimdokumente greift der Ausschuss im Dialog mit 
den Staatenvertreter_innen zurück und konfrontiert sie mit Fakten über 
Menschenrechtsverletzungen bei behinderten Menschen in deren Land.55

In seinen abschließenden Bemerkungen, die der Ausschuss bis Ende 
2014 für 19 Vertragsstaaten verabschiedet hat,56 werden zahlreiche Men
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schenrechtsverletzungen aufgezählt. Besonders häufig geht es dabei um 
Entmündigungen bzw. die recht liche Betreuung von Menschen mit psy
chosozialer oder kognitiver Beeinträchtigung, um Institu tionalisierung 
Behinderter in Sonderwelten wie Heimen, Sonderschulen oder Werkstät
ten für behinderte Menschen sowie um Zwangsbehandlungen. Es geht 
mithin um genau jene Bereiche, die, wie oben dargelegt, auch bei der Ent
stehung der Konven tion die zentralen Konf liktthemen waren. Indem der 
Ausschuss sich in seinen abschließenden Bemerkungen eindeutig zu diesen 
Konf liktthemen posi tioniert, leistet er eine erste recht liche Auslegung der 
einzelnen Artikel der UNBRK. Die abschließenden Bemerkungen wer
den deshalb in der Fachliteratur auch als »Rechtsprechung« der Vertrags
ausschüsse57 gesehen.58 

Beschwerdeverfahren 

Eher einem Gerichtsverfahren ähnelt das zweite Verfahren des Über wa
chungs  ausschusses, das im Fakultativprotokoll (FP) zur UNBRK geregelt 
ist59 und deshalb auch nur gegen jene Vertragsstaaten geführt werden kann, 
die auch das FP ratifiziert haben. Hierbei geht es um Einzelbeschwerden von 
Menschenrechtsverletzungen. Sie können von den Betroffenen – die zumeist 
anwalt lich vertreten sind – selbst vor dem Ausschuss erhoben werden.60 Der 
Ausschuss überprüft Zulässig keit und Begründet heit der Beschwerde, Ver
tragsstaat und Betroffene werden schrift lich angehört. Danach entscheidet 
der Ausschuss, ob eine Vertragsverletzung vorliegt und – soweit gegeben – 
welche Maßnahmen der Vertragsstaat ergreifen sollte, um die Menschen
rechtsverletzung wiedergutzumachen. Auch diese Empfehlungen werden 
vom Ausschuss überprüft. Von den über 200 eingegangenen Beschwerden 
hat der Ausschuss Ende 2014 acht entschieden; acht weitere sind anhängig. 
Anders als die Verfahren, sind die Entscheidungen des Ausschusses öffent
lich. Obwohl der Ausschuss kein Gericht im eigent lichen Sinne ist, gelten 
auch dessen Entscheidungen über Einzelbeschwerden als »Rechtsprechung«61. 
Auch hier hat der Ausschuss bereits wegweisende Auslegungs hilfen für die 
Normen der UNBRK geleistet. So entschied er in dem Fall Nuysti u. a. 
gegen Ungarn62, dass Staaten ihre Pf  lichten zur Herstellung von Barrierefrei
heit aus Artikel 9 der Konven tion verletzen, wenn sie es zulassen, dass private 
Banken ihre Bankautomaten nicht mit Braillezeichen versehen, damit auch 
blinde Kund_innen gleichberechtigten Zugang haben. In dem Fall Bujdosó 
u. a. gegen Ungarn63 entschied der Ausschuss, dass Staaten ihre Pf  licht zur 
Gewährung diskriminierungs freier polit ischer Partizipa tion aus Artikel 29 
UNBRK verletzen, wenn sie behinderten Menschen, die unter Vormund
schaft oder Betreuung stehen, das Wahlrecht verweigern. 
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Untersuchungs verfahren 

Das dritte Verfahren ist ebenfalls im Fakultativprotokoll zur UNBRK 
geregelt und ermög licht es dem Ausschuss, Untersuchungen in einem Ver
tragsstaat anzustellen, wenn zuverlässige Angaben über schwerwiegende 
oder systemat ische Menschenrechtsverletzungen vorliegen.64 

Neben diesen drei Verfahren verfügt der Überwachungs ausschuss – wie 
alle anderen Vertragssauschüsse auch – über zwei weitere  Instrumente, 
die der interna tionalen Überwachung der Umsetzung der UNBRK 
 dienen. 

So erlässt er zum einen mit den Allgemeinen Kommentaren (General 
Comments) Interpreta tionen über Inhalt und sich daraus ergebende kon
krete Staatenpf  lichten der einzelnen Normen der Konven tion. Diese All
gemeinen Kommentare sind zwar recht lich nicht verbind lich, gelten aber 
als hochrangige Auslegungen. Zwei Allgemeine Kommentare zu den Arti
keln 9 (Zugänglichkeit) und 12 (Gleiche Anerkennung vor dem Recht) 
wurden im April 2013 während der 11. Tagung des UNBRK Ausschusses 
verabschiedet 65. Drei weitere zu Artikel 6 (Frauen mit Behinderungen), 
Artikel 19 (Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemein
schaft) und Artikel 24 (Bildung) sind derzeit in Arbeit 66. 

Mit den Stellungnahmen (statements) nimmt er zu aktuellen Menschen
rechtsthemen Stellung; so gab der Ausschuss zum Beispiel eine solche 
zum Syrienkonf likt ab und machte darin auf die besondere Verletzbar keit 
behinderter Menschen in diesem Konf likt aufmerksam.67

f Zusammenfassung

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Entstehungs geschichte der UNBe
hin dertenrechtskonvention (UNBRK), die als ganzheit liche Menschen rechts
konven tion den gesamten Katalog der Menschenrechte enthält. Die Einord
nung der UNBRK in die Geschichte der Behindertenpolitik der Vereinten 
Na tionen zeigt, dass sie die letzte Etappe einer vier Phasen umfassenden Ent
wicklung darstellt. Erst in der letzten Phase, die mit der Entstehung der Konven
tion beginnt, sind behinderte Menschen zu Subjekten der Menschenrechts
politik geworden. 
Das mit der Konven tion verabschiedete neue menschenrecht liche Modell von 
Behinderung wird anhand von sechs Thesen begründet und vom sozialen 
Modell von Behinderung unterschieden. Der letzte Teil des Beitrages stellt die 
Arbeitsweise und die Instrumente des seit 2009 existierenden interna tionalen 
Überwachungs ausschusses zur Umsetzung und Einhaltung der UNBRK vor.
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Die Verantwortlich  keit der staat  lichen 
Anlaufstelle (Focal Point)

Deutschland hat bereits Ende der 1990er-Jahre in der Politik für Menschen 
mit Behinderungen einen Paradigmenwechsel vollzogen. Dabei wurde der 
bis dahin sozial- und behindertenpolit isch verfolgte Fürsorgeansatz ersetzt 
durch die Leitgedanken von Teilhabe und Selbstbestimmung. Dieser Para-
digmenwechsel hat sowohl im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
als auch im Behindertengleichstellungs  gesetz (BGG) seinen Niederschlag 
gefunden. Das Übereinkommen der Vereinten Na  tionen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)1 trat am 3. Mai. 2008 
als völkerrecht  licher, multina  tionaler Vertrag in Kraft. Deutschland  – 
das bereits 2007 zu den ersten Staaten gehörte, die das Übereinkommen 
und das Zusatzprotokoll unterzeichnet hatten – ratifizierte die UN-BRK 
schließ  lich am 24. Februar 2009. Am 26. März 2009 trat das Übereinkom-
men in Deutschland in Kraft. 

Die UN-BRK steht im Rang eines einfachen Bundesgesetzes und bin-
det Bund und Länder. Für Behörden und Gerichte ist sie Hilfsmittel bei 
der Auslegung na  tionaler Normen. Damit ist sie auch in Deutschland zum 
zentralen Maßstab und zur Impulsgeberin einer menschenrechtskonfor-
men und dem Gedanken der Inklusion verpf  lichteten Politik geworden.

Aufgaben

Um die Umsetzung der UN-BRK in den Vertragsstaaten zu unterstützen 
und zu gewährleisten, sieht das Übereinkommen in Artikel 33 die Schaf-
fung einer oder mehrerer staat  licher Anlaufstellen, eines Koordinierungs -
mechanismus sowie eines Überwachungs  mechanismus (Monitoring) vor. 

In Deutschland hat das Bundesministerium für Arbeit und  Soziales 
(BMAS) für die innerstaat  liche Durchführung die Funk  tion der zentra-
len staat  lichen Anlaufstelle, auch Focal Point genannt, übernommen.2 Zu 
deren Aufgaben gehören unter anderem die Beratung der polit ischen 
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Entscheidungs  träger_innen, die Koordinierung der Aktivitäten der ver-
schiedenen Ministerien, die Bewusstseinsbildung über die UN-BRK inner-
halb der Regierung, die Aufstellung eines Ak  tions  plans zur Umsetzung der 
UN-BRK sowie die Erstellung des turnusmäßigen Staatenberichtes.3 

Mit der Aufgabe der Überwachung wurde die unabhängige Monitoring-
Stelle4 des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin beauftragt, 
die Aufgabe eines Koordinierungs  mechanismus5 ist bei der Beauftragten 
der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
angesiedelt. 

Abb. 1:  Instanzen der interstaat  lichen Umsetzung und Überwachung der  
UN-BRK (gemäß Art.  33 UN-BRK)

 

Quelle: Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2014

Staatenbericht

Zwei Jahre nach Inkrafttreten der UN-BRK legte Deutschland seinen ers-
ten Staatenbericht6 zur Umsetzung der Konven  tion vor. In diesem Bericht 
stellte die damalige Bundesregierung den Stand der Umsetzung der UN-
BRK aus ihrer Perspektive dar und brachte dabei zum Ausdruck, dass die 
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noch bestehenden Probleme und Defizite vielfach aus der Umsetzungs -
praxis resultieren. Insofern zielen die Maßnahmen der damaligen Bun-
desregierung darauf, zunächst alle Möglich  keiten einer konven  tions -
konformen Rechtsanwendung in der Praxis auszuschöpfen, bevor – wenn 
dies nicht zum Ziel führt – auch Rechtsänderungen in Erwägung gezo-
gen werden müssen. 

Auf der Grundlage des Staatenberichtes und unter Berücksichtigung des 
»Parallelberichtes«7, der den Stand der Umsetzung der UN-BRK aus Sicht 
der Zivilgesellschaft wiedergibt, wird Deutschland am 26. und 27. März 
2015 vor dem Fachausschuss der Vereinten Na  tionen zur Umsetzung der 
UN-BRK angehört werden (siehe dazu auch den Beitrag von Theresia 
 Degener  S. 55 ff.).

Na  tionaler Ak  tions  plan

Um die Umsetzung der Konven  tion umfassend in allen Politikfeldern voran-
zutreiben, hat das federführende Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
gemeinsam mit den anderen Bundesressorts einen Na  tionalen Ak  tions  plan 
(NAP)8 zur Umsetzung der UN-BRK entwickelt, der von der damaligen 
Bundesregierung mit Kabinettsbeschluss vom 15. Juni 2011 verabschie-
det wurde. Damit wurde deut  lich gemacht, dass Politik für Menschen mit 
Behinderungen nicht nur ein Feld der Sozialpolitik ist, sondern im Sinne des 
»disability mainstreaming« in allen Ressorts als Querschnittsaufgabe ihren Platz 
finden muss. Dieses Verständnis spiegelt sich auch in den über 200 Maßnah-
men des Na  tionalen Ak  tions  plans wider, die sich auf verschiedene Politik-
felder, wie etwa die Gesund  heits     -, Bildungs   -, Beschäftigungs   -, Bau- und 
Verkehrs-, aber auch die Innen- oder Entwicklungs  politik erstrecken. Die 
Bundesressorts haben sich in ihrem jeweiligen Politikfeld mit den Belangen 
von Menschen mit Behinderungen intensiv befasst und eigene Anlaufstellen 
benannt, die als zentrale Ansprechpartner und Koordinierungs  stellen für die 
UN-BRK dienen. Auch die einzelnen Bundesländer haben entsprechende 
Anlaufstellen ins Leben gerufen.

Der auf einen Zehnjahreszeitraum angelegte Na  tionale Ak  tions  plan ist 
nicht als ein abgeschlossenes Dokument zu verstehen, sondern als ein dy  na-
m isches, lebendiges behindertenpolit isches Programm, dessen Prozesse und 
Inhalte evaluiert und regelmäßig weiterentwickelt werden müssen. 

Die Ergebnisse einer im September 2013 vom BMAS in Auftrag ge  ge-
be nen ersten wissenschaftlichen Evaluation des Aktionsplans  wurden Ende 
November im Rahmen der Inklusionstage 2014 einer  breiten Öffentlich-
keit vorgestellt. Sie liefern umfängliche Erkenntnisse zum Um  setzungs-
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stand der Maßnahmen sowie Aufschlüsse über das  Funktionieren und die 
Wirkung der Prozesse. Zur Begleitung der Umsetzung des Na  tio nalen 
Ak  tions  plans hat das BMAS überdies einen eigenen Ausschuss eingerich-
tet (NAP-Ausschuss), der auf Einladung des Ministeriums regelmäßig alle 
zwei Monate tagt.

Den Vorgaben der UN-BRK folgend, wurde der NAP in den verschie-
denen Erarbeitungs  phasen nicht nur unter breiter Beteiligung der Zivilge-
sellschaft (Auftaktveranstaltung, Visionenkongress, Maßnahmenkongress)9 
entwickelt, sondern auch durch die Einbindung von Vertreter_innen der 
Länder und weiteren relevanten Akteur_innen. Diese Vorgehensweise war 
darauf ausgerichtet, eine breite gesellschaft  liche Diskussion hinsicht  lich der 
Umsetzung der UN-BRK zu entfachen und insbesondere bis dahin nicht 
Beteiligte10 mitzunehmen. Dies ist aus Sicht des BMAS gelungen und wird 
weiterentwickelt. Alle Anstrengungen müssen deshalb darauf gerichtet 
bleiben, den Ak  tions  plan, sowohl was die verschiedenen Prozesse als auch 
den Inhalt betrifft, weiter zu verbessern und fortzuentwickeln. Die für 2014 
erwarteten Ergebnisse der Evalua  tion, die Prüfung des Staatenberichts und 
der Teilhabebericht der Bundesregierung von 2013 ( S. 81 f.) werden hier-
für wertvolle Erkenntnisse liefern.

Die Regierungs  parteien haben sich in dem im November 2013 aus-
gehandelten Koali  tions  vertrag ausdrück  lich zur Leitidee der  inklusiven 
Gesellschaft bekannt und erklärt, gemeinsam mit den Menschen mit 
Behinderungen und deren Organisa  tionen den Na  tionalen Ak  tions  plan 
weiterentwickeln zu wollen. Darüber hinaus macht die seit Dezember 
2013 amtierende deutsche Bundesregierung die Schaffung eines Bundes-
teilhabegesetzes zu einem zentralen behindertenpolit ischen Vorhaben in 
dieser 18. Legislaturperiode. 

Seit dem Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland 2009 sind zwar 
wichtige Schritte zur Verbesserung der Selbstbestimmung und Teilhabe 
behinderter Menschen unternommen worden, dennoch bleibt noch viel 
zu tun. Benötigt werden dabei die Unterstützung und das Engagement 
aller relevanten Akteur_innen auf Bundes-, Landes- und  kommunaler 
Ebene. Die Tatsache, dass sich neben den staat  lichen Akteur_innen auch 
Unternehmen und Institu  tionen, wie zum Beispiel die Deutsche Gesetz -
liche Unfallversicherung und die Deutsche Rentenversicherung, auf den 
Weg gemacht und eigene Ak  tions  pläne entwickelt haben, zeugt von den 
Anstrengungen in der Zivilgesellschaft, ihren Teil zur Umsetzung der 
Inklusion in Deutschland beizutragen. Dabei gibt es sicher nicht den 
einen Königsweg. Wichtig ist aber, dass die Menschen am Ende tatsäch -
lich Fortschritte spüren und die Umsetzung der UN-BRK in ihrer 
Lebenswirklich  keit ankommt.
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Teilhabebericht

Der 2013 veröffent  lichte Teilhabebericht der Bundesregierung hat, anders 
als die bis dahin publizierten Behindertenberichte, einen neuen Weg 
beschritten. »Die bisherigen Berichte haben sich darauf konzentriert, die in 
der jeweiligen Legislaturperiode ergriffenen Maßnahmen und Aktivitäten 
darzustellen. Die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen wurden 
hingegen nur unzureichend abgebildet.«11 Den Lebenslagen nähert sich der 
Bericht mit dem Behinderungs  begriff der Interna  tionalen Klassifika  tion 
von Funktions  fähig  keit, Behinderung und Gesund  heit (Interna  tional 
Classifica  tion of Func  tioning, Disability and Health ICF) der WHO an. Die 
ICF12 bietet mit ihrem bio-psychosozialen Modell einen Ansatz, der es er -
mög  licht, Menschen mit Behinderungen nicht mehr aus einer rein medizi-
nischen Sicht als Menschen mit Defiziten zu betrachten. Vielmehr begreift 
sie Behinderung als die Wechselwirkung von individuellen Beeinträchti-
gungen und gesellschaft  lichen Barrieren. Auch wenn die UN-BRK bewusst 
auf eine Defini  tion des Behinderungs  begriffs verzichtet, steht die ICF mit 
ihrer Defini  tion von Behinderung dem Grundgedanken der Konven  tion 
sehr nahe. So formuliert die UN-BRK: »(…) Behinderung [entsteht] aus der 
Wechselwirkung zw ischen Menschen mit Beeinträchtigungen und 
einstellungs   - und umweltbedingten Barrieren, die sie an der vollen, wirk-
samen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern«.13 

Das Lebenslagenkonzept in der Sozialberichterstattung beschreibt 
die Wechselwirkungen zw ischen den Handlungs  möglich  keiten und der 
tatsäch  lichen Lebenswirklich  keit der Menschen auf mög  lichst differenzierte 
und umfassende Art und Weise. Dabei werden nicht nur objektive Merk-
male, sondern auch subjektive Einschätzungen berücksichtigt, beispiels-
weise in Form persön  licher Einstellungen, Selbsteinschätzungen oder durch 
die Bewertung immaterieller Dimensionen wie der sozialen Einbindung. 
Miteinbezogen wird auch, dass häufig spätere Lebenslagen durch frühere 
beeinf lusst werden.14 So bedingt beispielsweise eine schlechte Schulbildung 
schlechtere Zugangsbedingungen zum regulären Arbeitsmarkt.

Ziel des Teilhabeberichts ist es, eine empir ische Grundlage zur Beschrei-
bung der Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen zu liefern. Dabei 
untersucht er, in Anlehnung an die ICF, welche Faktoren die Teilhabe ein-
schränken, und andererseits die Umstände, die sich als förder  lich für die 
Teilhabe erweisen. Damit vollzieht der Teilhabebericht einen Perspektiv-
wechsel weg von den »Defiziten« des Einzelnen hin zu gesellschaft  lichen 
Barrieren und Umweltfaktoren. Der Einzelne ist nach diesem Verständ-
nis nicht behindert, sondern wird behindert. Davon ausgehend werden 
Handlungs  notwendig  keiten für Politik und Gesellschaft abgeleitet.15
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Eine Besonder  heit bei der Erstellung des Teilhabeberichts stellte die 
Einbeziehung eines wissenschaft  lichen Beirates dar – in den auch Men-
schen mit Behinderungen durch ihre Organisa  tionen entsandt wurden –, 
der den gesamten Prozess begleitete. Der Beirat hat die Erkenntnisse aus 
dem Bericht aus seiner Perspektive kommentiert und den Lebenslagen-
ansatz dabei vor dem Hintergrund der menschenrecht  lichen Perspektive 
beleuchtet: »Behinderte Menschen sollen ihre Menschenrechte vollstän-
dig und gleichberechtigt, ebenso wie nichtbehinderte Menschen, ausüben 
können. Folg  lich ist jeweils zu fragen, ob der Grundsatz für die Lebens-
lagen behinderter Menschen eingeschränkt ist oder nicht und wie bzw. 
in welchem Maß oder mit welcher Qualität der Grundsatz eingeschränkt 
oder erfüllt ist.«16 

Der Teilhabebericht ist eine maßgeb  liche Grundlage zur Weiterent-
wicklung des Na  tionalen Ak  tions  plans, mit dem das Thema Inklusion 
auch in der 18. Legislaturperiode in der bundespolit ischen Agenda fest 
verankert werden soll.

f Zusammenfassung

Der Beitrag beschreibt den Weg vom Inkrafttreten der UN-Behind ert en-
rechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland zum Nationalen Aktionsplan
der Bundesregierung und dessen Zielsetzung als dynam isches behindertenpoli-
ti sches Programm, das im Sinne des »disability mainstreaming« alle Politikberei-
che einbezieht. Weiterhin werden ausgehend von der staat l ichen Anlaufstelle 
(Focal Point) die verschiedenen Stellen und Strukturen dargestellt, die bei der 
Umsetzung der UN-BRK in Deutschland mitwirken und für deren Überwa-
chung verantwortl  ich sind. Schließl  ich gibt der Beitrag einen ersten Ausblick 
auf die Evaluation des Nationalen Aktionsplans und dessen Weiterentwick-
lung auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Teilhabebericht 
der Bundesregierung 2013. 
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http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a729-un-konvention.pdf
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Valentin Aichele

Unabhängig und krit isch:  
die Monitoring-Stelle zur UN-BRK

Am 26. März 2009 traten in Deutschland die UN-Konven  tion über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) und ihr Fakultativ-
protokoll in Kraft.1 Die Konven  tion ist ein Meilenstein für den na  tionalen 
Menschenrechtsschutz: Sie stärkt den Anspruch, dass alle Menschen unab-
hängig von einer langfristigen Beeinträchtigung in Würde und Rechten 
gleich sind und Menschen mit Behinderungen voll und wirksam an der Ge -
sellschaft partizipieren sollen. 

Um die Rechte von Menschen mit Behinderungen im innerstaat  lichen 
Bereich zu fördern, zu schützen und um die Umsetzung der Konven  tion zu 
überwachen, schreibt die UN-BRK den Staaten, die sich dem Abkommen 
angeschlossen haben, die Einrichtung einer unabhängigen Stelle vor.2 Das 
Bundeskabinett hat 2008 beschlossen, diese Aufgabe dem Deutschen Insti-
tut für Menschenrechte zuzuweisen.3 Ein Jahr später nahm die Monitoring-
Stelle zur UN-Behindertenrechtskonven  tion ihre Arbeit auf. Wie der Name 
schon sagt, steht dabei ausdrück  lich die Aufgabe des Monitorings im Mit-
telpunkt (engl. to monitor = beobachten, kontrollieren). In Leichter Sprache 
wird Monitoring mit »genau hinschauen« und »Einf luss nehmen« übersetzt.4 

Dieser Beitrag stellt die Arbeit der Monitoring-Stelle vor, bietet einen 
Überblick über ihre Tätig  keiten und gibt einen Ausblick auf die Heraus-
forderungen in den kommenden Jahren.

Verankerung, Personalstruktur und Finanzierung

Die Monitoring-Stelle ist verankert im Deutschen Institut für Menschen-
rechte in Berlin, der Na  tionalen Menschenrechtsinstitu  tion (NMRI) 
Deutschlands. Dabei handelt es sich um einen im na  tionalen Menschen-
rechtsschutz besonderen Typ Organisa  tion5, der sich seit der Wiener Welt-
menschenrechtskonferenz 1993 auf allen Kontinenten verbreitet hat und 
nunmehr in knapp 60 Ländern anzutreffen ist. Die Gemeinsam  keit dieser 
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Einrichtungen besteht darin, dass sie die Anforderungen an einen Standard 
(»Pariser Prinzipien«6) erfüllen und, jeweils nach dem Grad der  Umsetzung 
dieser Prinzipien, von einem interna  tionalen Gremium bei den Verein-
ten Na  tionen akkreditiert sind. Nur die voll akkreditierten Einrichtungen 
erhalten den A-Status7.

Zu den Zielen des staat  lich finanzierten und unabhängigen  Instituts 
gehören die Förderung und der Schutz der Menschenrechte durch In -
forma  tion und Dokumenta  tion, Beratung von Politik und Gesellschaft, 
anwendungs  bezogene Forschung, Menschenrechtsbildung, Dialog und 
Zusammenarbeit im na  tionalen und interna  tionalen Rahmen. 

Die Monitoring-Stelle zur UN-BRK bildet im Institut eine eigene 
Abteilung. Drei der insgesamt sechs Mitarbeitenden sind wissenschaft  lich 
und beratend tätig, je eine Person ist für die Assistenz innerhalb der Abtei-
lung, die Verwaltung und die Kommunika  tion zuständig. 

Mandat, Selbstverständnis und Aufgaben

Das Mandat der Monitoring-Stelle, die Umsetzung der UN-BRK zu be- 
gleiten, fußt auf der Konvention selbst. Dass die Konvention institutionelle 
Vorkehrungen in Gestalt einer unabhängigen Stelle erforderlich macht, ist 
menschenrechtlich sehr innovativ. In Deutschland erstreckt sich der Wirkauf-
trag der Monitoring-Stelle auf das gesamte Bundesgebiet und damit auf die 
verschiedenen staat  lichen Ebenen Bund, Länder und Gemeinden. Der Fokus 
der Arbeit der Monitoring-Stelle lag von Anfang an auf Themenfeldern, die 
aufgrund der UN-BRK in Bewegung gekommen sind, beispielsweise auf 
der schul ischen Bildung von Kindern mit Behinderungen. Hinzu traten 
 allgemeine und für alle Bundesländer gleichermaßen wichtige Handlungs -
felder. So äußerte sich die Monitoring-Stelle zu den Anforderungen an ein 
inklusives Bildungs  system, zu Aktions und Maßnahmenplänen für die 
Umsetzung oder die Fortentwicklung der Landesgleichstellungs  gesetze nach 
Maßgabe der Konven  tion. Auf der Website der Monitoring-Stelle findet sich 
hierzu eine Übersicht zum Stand der Entwicklungen in den 16 Bundes-
ländern.8 Seit 2012 ermög  lichen zudem länderspezif ische Fördermittel, sich 
einzelnen Bundesländern verstärkt zu widmen.9

Im Rahmen ihres Aufgabenspektrums kommt der Monitoring-Stelle 
zunächst eine Klärungs  funk  tion in Bezug auf den Inhalt der UN-BRK zu: 
Was beispielsweise versteht die UN-BRK unter Inklusion, der Teilhabe von 
allen Menschen an der Gesellschaft? Was bedeutet das Diskriminierungs -
verbot in der UN-BRK? Welche staat  lichen Verpf  lichtungen lassen sich 
aus dem Recht auf inklusive Bildung ableiten? Menschenrechte, wie sie 
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in völkerrecht  lichen Übereinkommen anerkannt sind, bilden anerkann-
termaßen ein recht  liches Spezialgebiet. Die Fachkompetenzen zur Aus-
legung der UN-BRK hat die Monitoring-Stelle als Teil der Na  tionalen 
Menschenrechtsinstitu  tion Deutschlands. 

Diese Art Klärung hat die Monitoring-Stelle beispielsweise im The-
menfeld Bildung angestrengt. So veröffent  lichte sie 2011, in einer Zeit 
also, als sich die Kultusministerkonferenz der Länder über die Umsetzung 
der UN-BRK beriet, die »Eckpunkte zur Verwirk  lichung eines inklusiven 
Bildungs  systems (Primarstufe und Sekundarstufe I und II)«. Die recht  liche 
Basis dieser Eckpunkte bildet das Recht auf inklusive Bildung, insbeson-
dere die Verpf  lichtung aus der Konven  tion, ein inklusives Bildungs  system 
aufzubauen. Diese Verpf  lichtung gilt für alle Bundesländer; die Eckpunkte 
geben den Ländern eine Orientierung, was bei der Fortentwicklung des 
Schulrechts und in der schul ischen Praxis beachtet werden sollte.

Um die Inhalte der UN-BRK in den staat  lichen und gesellschaft -
lichen Bereich zu transportieren, nutzt die Monitoring-Stelle auch eine 
eigene Publika  tions  reihe: Die »Posi  tionen« erscheinen zwei bis drei Mal 
jähr  lich und widmen sich Themen, die aufs Engste mit der UN-BRK 
im Zusammenhang stehen. So haben die bereits erschienenen Hefte über 
Ak  tions  pläne informiert, für die polit ische Beteiligung und Mitwirkung 
von Menschen mit Behinderungen geworben, die Verpf  lichtungen sei-
tens des Staates zum Abbau von gesellschaft  lichen Barrieren und auch die 
Bedeutung der UN-BRK für Einzelfallentscheidungen durch Behörden 
und Gerichte dargelegt. Die Posi  tionen erläutern Sachverhalte so verständ -
lich wie mög  lich und zielen darauf, den Verpf  lichtungs  umfang des Staates 
gemäß der UN-BRK herauszuarbeiten. Jede Heftausgabe enthält überdies 
eine Darstellung der Inhalte in Leichter Sprache.

Die Monitoring-Stelle hat weiter die Aufgabe, aktiv für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen einzutreten. Die vielfältigen Tätig  keiten der 
Monitoring-Stelle sollen also nicht zuletzt die staat  lichen Stellen an die UN-
BRK erinnern und dahingehend motivieren, die Konven  tion vollumfäng -
lich einzuhalten und umzusetzen. 

Damit verbunden ist die Beteiligung an polit ischen Diskussionen, 
am fachwissenschaft  lichen Diskurs und an Entscheidungs  prozessen. Die 
Monitoring-Stelle tut dies, neben den bereits erwähnten Publika  tionen, 
über münd  liche oder schrift  liche Stellungnahmen – etwa zu den Themen 
Wahlrecht oder Psychiatrie und Menschenrechte –, Mitwirkung bei Ver-
anstaltungen, Medienarbeit – dazu gehören Pressemitteilungen und Pres-
segespräche – sowie die Beratung polit ischer Akteur_innen. Auch ist die 
Monitoring-Stelle in den letzten Jahren mehrfach der Einladung des Bun-
destages und der Landtage gefolgt, etwa zur öffent  lichen Anhörung zum 
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Na  tionalen Ak  tions  plan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
BRK oder zur Änderung des Bundeswahlgesetzes. 

Menschenrecht  liches Monitoring

Monitoring bedeutet die Beobachtung der recht  lichen und gesellschaft -
lichen Wirklich  keit und Entwicklungen sowie das Sammeln von Informa -
tionen und Fakten; beim menschenrecht  lichen Monitoring tritt zudem 
deren Bewertung im Lichte der UN-BRK hinzu. 

So stellt sich etwa die Frage, welche Barrieren Menschen mit Behin-
derungen bei Wahlen erfahren. Dazu hat die Monitoring-Stelle 2011 
eine eigene Anhörung durchgeführt und sich bei behindertenpolit ischen 
Verbänden ein Bild gemacht, auf welche Schwierig  keiten Menschen mit 
Behinderungen stoßen, wenn sie wählen möchten. 

Kenntnisse über die Lebenssitua  tion von Menschen mit einem  Han di cap 
zu gewinnen in Form von Datenerhebungen und  Statistiken, ist häufig 
sehr ressourcenintensiv. Eigene Datenerhebungen mittels so  zial wissen-
schaft   licher Forschung kann die Monitoring-Stelle daher nur  punktuell 
und sehr begrenzt durchführen. Die Monitoring-Stelle greift vielmehr 
auf existierende Datenbestände zu und befragt staat  liche Stellen und 
zivilgesellschaft  liche Organisa  tionen, um deren Erkenntnisse krit isch mit-
einander  abzugleichen. Sie  wendet sich auch zunehmend mit konkreten 
Anliegen an Behörden in Bund und Ländern sowie an Verbände der Zivil-
gesellschaft, um konven  tions  relevante Informa  tionen zu erheben. 

Ohne diese Informa  tionen und Auskünfte ist es der Monitoring-
Stelle nicht mög  lich, ihrem Mandat gerecht zu werden. Da die Arbeit der 
 Monitoring-Stelle dazu beiträgt, dass Deutschland seine Pf  lichten aus der 
UN-BRK erfüllen kann, besteht insoweit auch eine Kooperations  pf  licht 
staat  licher Stellen. 

Parallelberichterstattung

Ein wichtiger Tätig  keits  bereich im Zusammenhang eines menschenrecht -
lichen Monitorings besteht im Hinblick auf das interna  tionale Be -
richtsprüfungs  verfahren, dem sich Deutschland 2015 stellen muss.10 Die 
Monitoring-Stelle wird im kommenden Verfahren eine aktive Rolle über-
nehmen und dem UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, dem Vertragsorgan zur UN-BRK, eigene Informa  tionen 
in Form einer Parallelberichterstattung liefern. 
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Stellungnahmen in gericht  lichen Verfahren

Die Monitoring-Stelle äußert sich in ausgewählten Fällen auch in Ge -
richtsverfahren. Sie tritt dabei nicht als Partei selbst in Erscheinung, son-
dern in einer neutralen Rolle. Ihre Stellungnahmen (auch »Amicus-
Curiae-Stellungnahmen« genannt) dienen dazu, dem Gericht gegenüber 
menschenrecht  liche Aspekte in Bezug auf einen Fall darzustellen in der 
Absicht, die richter  lichen Grundlagen der Rechtsfindung und Entschei-
dung zu verbessern. 

So hat sie beispielsweise zusammen mit der europä ischen Gruppe der 
Na  tionalen Menschenrechtsinstitu  tionen eine Stellungnahme in einem 
Verfahren vor dem Europä ischen Gerichtshof für Menschenrechte ein-
gebracht. In diesem Fall wehrten sich fünf Frauen mit Behinderungen 
gegen den französ ischen Staat, weil sie, ohne eine Einwilligung abgegeben 
zu haben, sterilisiert worden waren. In einem weiteren Verfahren nahm 
die Monitoring-Stelle in einem Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht 
Stellung, welches über eine Arbeitsplatzkündigung eines HIV-infizierten 
Mannes zu befinden hatte.

Eine Ombudsfunk  tion nimmt die Monitoring-Stelle dagegen nicht 
wahr. Es ist also nicht die Aufgabe der Monitoring-Stelle, Beschwerden 
nachzugehen oder in Einzelfällen recht  lich zu beraten. Dies fällt in die 
Zuständig  keit anderer Institu  tionen, etwa der Antidiskriminierungs  stelle 
des Bundes, der Bundesbehindertenbeauftragten oder eben der Gerichte. 
Sie gibt jedoch Auskunft über Beratungs  stellen und verweist Hilfesu-
chende, die sich an sie wenden, entsprechend weiter. 

Arbeitsweise

Die Monitoring-Stelle arbeitet unabhängig und gleichwohl eng mit Akteur_
innen aus Staat und Gesellschaft zusammen. So kooperiert sie mit den für 
die Umsetzung der UN-BRK federführenden Ministerien in Bund und 
Ländern, mit der Bundes- und den Landesbehindertenbeauftragten sowie 
mit behindertenpolit ischen Verbänden. 

Für die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft pf legt die Moni-
toring-Stelle den Austausch in Form sogenannter Verbändekonsulta  tio-
nen.11 Ziel dieser drei Mal im Jahr stattfindenden und inklusiven Veran-
staltung ist der offene Erfahrungs   - und Informa  tions  austausch mit den 
behindertenpolit ischen Verbänden in Deutschland. Die Verbändekonsulta -
tionen bestehen seit 2009 und erfahren große Resonanz; es nehmen regel-
mäßig mehr als 30 Organisa  tionen daran teil. 
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Die Monitoring-Stelle nimmt außerdem Gremienaufgaben wahr. So 
hat sie einen Beobachterstatus im Inklusionsbeirat und fungiert als Berate-
rin im Expertenkreis Inklusive Bildung der Deutschen UNESCO-Kom-
mission. Auf interna  tionaler Ebene ist sie aktiv in der Arbeitsgruppe der 
europä ischen Na  tionalen Menschenrechtsinstitu  tionen, die sich mit der 
Umsetzung der UN-BRK befasst; deren Arbeit weist starke Bezüge zur 
Arbeit der Europä ischen Union, des Europarats und den Vereinten Na -
tionen auf.

Ziel ist die inklusive Gesellschaft

Ein halbes Jahrzehnt nach dem Inkrafttreten der UN-BRK ist Deutsch-
land bei der Umsetzung einen großen Schritt weiter. Das Bewusstsein für 
bestehende Probleme und Barrieren ist in Staat und Gesellschaft gewach-
sen, ebenso wie die Bereitschaft zu handeln seitens des Staates. Zahlreiche 
Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK sind ergriffen worden, bei-
spielsweise die Entwicklung von Ak  tions     - und Maßnahmenplänen sowie 
die Prüfung und die Änderung von Gesetzen hinsicht  lich der Vorgaben 
der UN-BRK. 

Gleichwohl ist Deutschland noch weit entfernt von der vollen Umset-
zung der UN-BRK. So stehen grundlegende Verbesserungen in zahlrei-
chen Lebensbereichen für Menschen mit Behinderungen noch aus, etwa 
im Bereich inklusive Bildung, beim gleichberechtigten Zugang zum ersten 
Arbeitsmarkt, im Bereich Wohnen in der Gemeinschaft. Im Allgemeinen 
bleibt der Abbau von strukturellen Barrieren, der systemat isch und in allen 
Bereichen vorangebracht werden muss, als große Aufgabe  bestehen, weil 
diese Hindernisse Fortbewegung, Kommunika  tion und damit gesellschaft -
liche Teilhabe eben behindern. Hinzu treten die Barrieren in den Köp-
fen, die ebenfalls zu den behindernden Faktoren gehören. Die inklusive 
Gesellschaft bleibt damit ein noch fernes, aber verbind  liches Ziel. 

Auf dem Weg zur vollen und wirksamen Partizipa  tion von Menschen 
mit Behinderungen muss immer wieder an die Bedeutung ihrer Rechte im 
Sinne der UN-BRK erinnert werden. Das staat  liche Handeln konsequent 
am Menschenrechtsansatz auszurichten ist eine Voraussetzung, damit die 
Umsetzung der Konven  tion zukünftig nicht nur ein Teilerfolg bleiben soll, 
sondern vielmehr vollständig gelingen kann. 

Die Monitoring-Stelle hat die Umsetzung der UN-BRK in den vergan-
gen Jahren krit isch und konstruktiv begleitet. Ihre Kernaufgabe liegt in der 
Klärung und Vermittlung der Inhalte der Konven  tion; dazu gehören das 
genaue Hinsehen und die fortlaufende Beobachtung und Beschreibung von 
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Entwicklungen ebenso wie die Bewertung aus menschenrecht  licher Pers-
pektive und das Eintreten für die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen. Sie wird weiterhin dazu beitragen, die dring  lichen Handlungs  bedarfe 
zu erkennen und die für die Gewährleistung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen wesent  lichen Fragen nicht aus dem Blick zu verlieren – und 
sie wird die Verantwort  lichen mit Entschlossen  heit daran erinnern.

f Zusammenfassung

Um die Rechte von Menschen mit Behinderungen im innerstaat l ichen Bereich 
zu fördern, zu schützen und die Umsetzung der Konven  tion zu ü berwachen, 
schreibt die UN-Behindertenrechtskonven  tion (UN-BRK) den Staaten vor, 
eine unabhängige Stelle einzurichten. Diese Stelle heißt in Deutschland »Moni-
toring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonven t ion« und ist beim Deutschen 
Institut für Menschenrechte in Berlin angesiedelt. 
Der Beitrag stellt die Arbeit der Monitoring-Stelle vor, bietet einen Überblick 
über ihre Tätig  keiten und gibt einen Ausblick auf die Herausforderungen bei 
der Umsetzung der UN-BRK in den kommenden Jahren.

Anmerkungen

1 Siehe BGBl. 2008 II, S. 1419 ff.
2 Wortlaut von Art. 33 Abs. 2 UN-BRK: »(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, 

bestimmen oder schaffen nach Maßgabe ihres Rechts- und Verwaltungs  systems auf 
einzelstaat  licher Ebene für die Förderung, den Schutz und die Überwachung der 
Durchführung dieses Übereinkommens eine Struktur, die, je nachdem, was ange-
bracht ist, einen oder mehrere unabhängige Mechanismen einschließt. Bei der Be -
stimmung oder Schaffung eines solchen Mechanismus berücksichtigen die Vertrags-
staaten die Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der 
einzelstaat  lichen Institu  tionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte.«

3 Der Deutsche Behindertenrat hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, dass das Insti-
tut die Monitoring-Funk  tion gemäß der UN-Behindertenrechtskonven  tion über-
nehmen solle.

4 Siehe die Fassung der »Posi  tionen«, Heft Nr. 1, in Leichter Sprache, Monitoring: 
genau hinschauen. Damit behinderte Menschen die gleichen Rechte haben, Deut-
sches Institut für Menschenrechte/Monitoring-Stelle zur UN-Behinderten-
rechtskonven  tion (Hrsg.), Berlin (3. Auf lage) Dezember 2012. Siehe auch unter 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-genau-hinschauen.html 
(Aufruf am 17.06.2014).

 5 Siehe Valentin Aichele, Na  tionale Menschenrechtsinstitu  tionen. Ein Beitrag zur 
na    tionalen Implementierung von Menschenrechten, in: Studien zum Interna  tio-

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-genau-hinschauen.html
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nalen, Europä ischen und Öffent  lichen Recht, Band 12, Frankfurt am Main 2003, 
S. 41 ff.

 6 Die »Pariser Prinzipien« regeln die Ausgestaltung von Na  tionalen Menschenrechts-
institu  tionen. Dazu gehören z. B. die Aufgaben, die Zuständig  keiten, die Zusam-
mensetzung, die Arbeitsweise und die Unabhängig  keit Na  tionaler Menschenrechts-
institu  tionen. Siehe Vereinte Na  tionen, Generalversammlung, Resolu  tion 48/134, 
UN-Dokument A/RES/48/134, 4. März 1994.

 7 Den »A-Status« erhalten Na  tionale Menschenrechtsinstitu  tionen, die die Pariser 
Prinzipien vollumfäng  lich erfüllen. 

 8 Siehe http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html 
(Aufruf am 17.06.2014).

 9 So ist die Monitoring-Stelle z. B. vom Bundesland Berlin mit einer Normprüfung 
bestehender Berliner Gesetze beauftragt worden.

10 Bei diesem Verfahren wird der Staatenbericht, der von der Bundesregierung in 
regelmäßigen Abständen über den Umsetzungs  stand der UN-BRK erstellt werden 
muss, geprüft von dem zuständigen interna  tionalen Fachausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen.

11 Siehe http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle/ver 
baendekonsulta  tionen.html (Aufruf am 17.06.2014). 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle/verbaendekonsultationen.html
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Sigrid Arnade 

»Nichts über uns ohne uns!« –  
Die Zivilgesellschaft spricht mit.
Staat  liche Koordinierungs  stelle und Parallelbericht

Die UN-Behindertenrechtskonven  tion (UN-BRK) wurde unter dem 
Motto »Nothing about us without us!« (»Nichts über uns ohne uns!«) verhan-
delt. Mit diesem Geist einer umfassenden Partizipa  tion der Zivilgesellschaft 
haben auch die Vereinten Na  tionen (United Na  tions     /UN) Neuland betre-
ten. Es verwundert nicht, dass diese neue Haltung gegenüber der Zivilge-
sellschaft in den Vertragstext eingef lossen ist, sodass sich die Vertragsstaaten 
mit der Ratifika  tion der Konven  tion zur Partizipa  tion von Menschen mit 
Behinderungen bekennen. 

Dieses Partizipa  tions  gebot kommt insbesondere in Artikel 4 (Allge-
meine Verpf  lichtungen) im Absatz 3 der UN-BRK zum Ausdruck: »Bei 
der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und polit ischen 
Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei ande-
ren Entscheidungs  prozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen 
betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderun-
gen, einschließ  lich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertreten-
den Organisa  tionen enge Konsulta  tionen und beziehen sie aktiv ein.« 
In Artikel 33 (Innerstaat  liche Durchführung und Überwachung) wird 
im Absatz 3 darüber hinaus die Beteiligung der Zivilgesellschaft beim 
Überwachungs  prozess angemahnt. Und in Artikel 35 (Berichte der Ver-
tragsstaaten) wird in Absatz 4 daran erinnert, dass auch bei der Erstellung 
der Staatenberichte besagter Absatz 3 in Artikel 4 gebührend zu berück-
sichtigen ist.

Was die Situa  tion in Deutschland anbelangt, so haben Be  hin der ten-
organisa  tionen die bislang praktizierten Formen der Partizipa  tion durch 
die Bundesregierung bei der Umsetzung der UN-BRK vielfach kriti-
siert. So wurde beispielsweise die Zivilgesellschaft bei der Übersetzung 
der Konven  tion ins Deutsche durch das federführende  Bundesministerium 
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für Arbeit und Soziales nicht einbezogen, sodass die amt  liche  deutsche 
Übersetzung eine Vielzahl von Fehlern aufweist. Am schwerwiegendsten 
ist dabei die nicht korrekte Übertragung des engl ischen inclusion ins Deut-
sche als »Integra  tion« (siehe dazu auch den Beitrag von Gudrun Wansing 
 S. 43 ff.). Obwohl es im Engl ischen wie im Deutschen beide Begriffe gibt, 
bezeichnen sie doch jeweils unterschied  liche Konzepte. Als Reak  tion auf 
die fehlerhafte amt  liche deutsche Übersetzung hat die Selbstvertretungs -
organisa  tion »NETZWERK ARTIKEL 3 – Verein für Menschenrechte 
und Gleichstellung Behinderter e. V.«1 eine eigene korrektere Übersetzung 
als »Schattenübersetzung«2 veröffent  licht. 

In diesem Beitrag soll anhand von zwei Beispielen verdeut  licht werden, 
wie Partizipa  tion gelingen kann.

Inklusionsbeirat und Fachausschüsse

Artikel 33 der UN-BRK schreibt eine staat  liche Anlaufstelle (Focal Point) zur 
Umsetzung der Konven  tion vor und regt die Bestimmung eines staat  lichen 
Koordinierungs  mechanismus an, »der die Durchführung der entsprechen-
den Maßnahmen in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebe-
nen ermög  lichen soll«. Weitere Vorgaben hinsicht  lich der Defini  tion und 
Ausgestaltung des Koordinierungs  mechanismus macht die UN-BRK nicht. 

Mit der Aufgabe wurde in Deutschland der oder die Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen3 betraut, zunächst 
war dies der bis 2013 amtierende Behindertenbeauftragte Hubert Hüppe 
mit seinem Arbeitsstab.

Hüppe nahm das Motto »Nichts über uns ohne uns!« sehr ernst. Er bil-
dete ein Gremium, das mehrheit  lich aus Menschen mit  unterschied  lichen 
Beeinträchtigungen besteht und sich selbst den Namen »Inklusions-
beirat« gab. Der Inklusionsbeirat arbeitet an der Schnittstelle zw ischen 
staat  licher Ebene und Zivilgesellschaft und gewährleistet durch regel-
mäßige Kommunika  tion den fortlaufenden Informa  tions  austausch. Er 
nimmt außerdem eine Multiplikatorenfunk  tion wahr und trägt damit 
zur Bewusstseinsbildung bei. Eine wichtige Aufgabe des  Inklusionsbeirats 
ist es weiterhin, relevante Akteur_innen der Zivilgesellschaft in den 
Umsetzungs  prozess der UN-BRK einzubinden, was durch die Bildung 
von vier Fachausschüssen realisiert wurde, die sich ab 2011 mit den ver-
schiedenen Themen feldern der UN-BRK auseinandersetzten:
•	 Fachausschuss 1: Gesund  heit, Pf lege, Präven  tion, Rehabilita  tion;
•	 Fachausschuss 2: Frei  heits     - und Schutzrechte, Frauen, Partnerschaft und 

Familie, Bioethik;
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•	 Fachausschuss 3: Arbeit und Bildung;
•	 Fachausschuss 4: Mobilität, Bauen, Wohnen, Freizeit, gesellschaft  liche 

Teilhabe, Informa  tion und Kommunika  tion.
In den Fachausschüssen arbeiteten beispielsweise Vertreter_innen von 
Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kirchen, des Deutschen Frauenrats, der 
Bundesarchitekten- und Bundesärztekammer, der  Wohlfahrtsverbände, 
der Krankenversicherungen und Medienanstalten mit. Mitglieder des 
Inklusionsbeirats wirkten in den Fachausschüssen ohne Stimmberech-
tigung mit. Es wurden gemeinsame Posi  tions  papiere, Konzepte oder 
Anschreiben erarbeitet, die Hubert Hüppe nach Zustimmung des Inklusi-
onsbeirats an die verantwort  lichen Stellen weiterleitete. Dazu gehörte der 
Appell an die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten, ihre Weih-
nachts- bzw. Neujahrsansprachen zum Jahreswechsel 2011/2012 im Fern-
sehen auch unter Einbezug von Gebärdensprachdolmetscher_innen aus-
strahlen zu lassen, was leider nicht umgesetzt wurde. 

Der Fachausschuss 2 erstellte unter anderem mit Organisa  tionen behin-
derter Frauen und dem Deutschen Frauenrat das Posi  tions  papier »Frauen 
und Mädchen mit Behinderung besser vor Gewalt schützen«, das an die 
zuständigen Bundesministerien versandt wurde und inzw ischen Eingang 
in die Arbeit weiterer Frauenorganisa  tionen gefunden hat. Als weiteres 
Beispiel für die Fachausschussarbeit ist das Konzept zur Weiterbildung von 
Journalist_innen zum Thema Behinderung zu nennen, das vom Fach-
ausschuss 4 vorgelegt und mit einer Veranstaltung des Grimme-Instituts 
bereits realisiert worden ist.4

Die Arbeit in den Fachausschüssen machte deut  lich, dass es für eine 
ergebnisorientierte Arbeit sinnvoll ist, gemeinsame Standpunkte heraus-
zuarbeiten und zu betonen, statt sich an Unterschieden abzuarbeiten. So 
können ungeahnte neue Allianzen entstehen, die durch die Bündelung der 
Kräfte verstärkt Wirkung erzielen.

Als weitere Aktivität der staat  lichen Koordinierungs  stelle bzw. des 
In klusionsbeirats ist die »Landkarte der inklusiven Beispiele«5 zu nennen. 
Hier werden vorbild  liche Maßnahmen und Projekte für Inklusion in der 
Praxis vorgestellt, die teilweise von Akteur_innen der Zivilgesellschaft, 
teilweise von staat  lichen Stellen initiiert sind. Aus der Vielzahl der Bewer-
bungen für die Inklusionslandkarte wählte eine Projektgruppe des Inklu-
sionsbeirates die inklusiven Beispiele mit Vorbildcharakter für die Land-
karte aus. Bis Ende April 2013 sind 550 Bewerbungen eingegangen, von 
denen die Projektgruppe 197 als inklusive Beispiele bewertete. 

Mit dem Regierungswechsel Ende 2013 wurde das Amt der/des Beauf-
tragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen neu 
besetzt: Seit Anfang 2014 bekleidet Verena Bentele diese Funktion, bis 
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dahin vor allem als vielfache paralympische Goldmedaillengewinnerin im 
Biathlon bekannt. Mit Verena Bentele gibt es einige Veränderungen: Der 
Inklusionsbeirat arbeitet in leicht veränderter Zusammensetzung weiter. In 
den kommenden Jahren wird es nur noch drei Fachausschüsse mit einem 
veränderten inhaltlichen Zuschnitt geben. Die Inklusionslandkarte ist zu 
einem interaktiven Format weiterentwickelt worden. So wird vermutlich 
jede_r neue Amtsinhaber_in dem Koordinierungsmechanismus eine indi-
viduelle Note verleihen.6

Parallelbericht

Ein Beispiel für gelungene Partizipa  tion und auch für erfolgreiche Zusam-
menarbeit sehr unterschied  licher Gruppierungen ist die Erarbeitung des 
Parallelberichts zum Ersten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Umsetzung der UN-BRK, den das Bundeskabinett am 3. August 
2011 beschlossen hat.

Bei den regelmäßigen UN-Überprüfungen von Menschenrechtskonven -
tionen ist es üb  lich, dass es neben dem Staatenbericht auch ein oder meh-
rere Berichte der Zivilgesellschaft gibt.7 Diese werden » Parallelbericht« 
oder gleichbedeutend auch »Schatten-« oder »Alternativbericht« genannt. 
Der zuständige UN-Ausschuss bezieht in sein Prüfverfahren neben dem 
Staatenbericht auch diese Äußerungen der Zivilgesellschaft ein. Dabei 
hat es sich als sinnvoll erwiesen, dass die Zivilgesellschaft einen koordi-
nierten Bericht und nicht eine Vielzahl von Einzelberichten verfasst und 
einreicht.

Die Zivilgesellschaft hat sich dazu mit fast 80  Verbänden in der sogenann-
ten BRK-Allianz 8 zusammengeschlossen, die im Januar 2012 gegründet 
wurde, um das Verfahren zur Staatenberichtsprüfung für Deutschland zur 
UN-BRK zu begleiten und insbesondere, um ebendiesen einen gemein-
samen Parallelbericht zu verfassen. Neben Selbstvertretungs   -, Selbsthilfe- 
und Sozialverbänden haben auch die Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, 
Elternverbände und weitere Initiativen in der BRK-Allianz mitgearbeitet. 
Koordiniert vom »NETZWERK ARTIKEL 3« einigten sich die Beteilig-
ten in zehn themenspezif ischen Gruppen auf gemeinsame Analysen, Posi -
tionen und Forderungen. Im März 2013 wurde der Parallelbericht unter 
dem Titel »Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, Barrierefrei  heit und 
Inklusion« veröffent  licht und steht inzw ischen in verschiedenen Formaten 
(als Gebärdensprachclips, in Brailleschrift, als Audio-CD etc.) zur Verfü-
gung.9 Er wird – in der UN-Amtssprache Engl isch – in das Prüfverfahren 
des UN-Ausschusses im Jahr 2015 einf ließen.
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Der Parallelbericht kritisiert zum einen die bisherige Umsetzung der 
UN-BRK in Deutschland, zum anderen zeigt er Menschenrechtsverletzun-
gen auf, denen behinderte Menschen in Deutschland immer noch ausgesetzt 
sind. Gleichzeitig werden Lösungs  ansätze thematisiert, die in konkrete For-
derungen münden.

Im Folgenden sind einige Beispiele aus dem Parallelbericht für Men-
schenrechtsverletzungen und die jeweiligen Forderungen zur Verbesserung 
der Situa  tion aufgelistet:
•	 Wahlrecht: Einige Gruppen von Menschen mit Behinderungen sind 

grundsätz  lich vom Wahlrecht ausgeschlossen. Laut Bundeswahlge-
setz (BWG) gilt das für Menschen, die in allen Angelegen  heiten unter 
Betreuung stehen, sowie für Menschen, die eine Straftat im Zustand der 
Schuldunfähig  keit oder der verminderten Schuldfähig  keit begangen 
haben und in einem psychiatr ischen Krankenhaus untergebracht sind.  
Forderung der BRK-Allianz: Diese Wahlrechtsausschlüsse im Bundes-
wahlgesetz sowie die gleichlautenden Regelungen in den Gesetzen über 
die Landtags- und Kommunalwahlen und im Europawahlgesetz (EuWG) 
der Bundesrepublik Deutschland widersprechen dem Völkerrecht und 
sind ersatzlos zu streichen.

•	 Zwangseinweisungen und -behandlungen:  Zwangseinweisungen in die 
Psychiatrie haben in den letzten Jahren stark zugenommen, Zwangsbe-
handlungen sind dort an der Tagesordnung.    
Forderung der BRK-Allianz: Die entsprechenden Gesetze sind gemäß 
den Vorgaben der UN-BRK zu überarbeiten. Das Vorliegen einer Behin-
derung darf in keinem Fall eine Frei  heits  entziehung rechtfertigen.

•	 Gewalt und Missbrauch: Behinderte Frauen sind zwei- bis dreimal häu-
figer von (sexualisierter) Gewalt betroffen als Frauen ohne Behinderun-
gen.10 Darüber hinaus weist das Gewaltschutzgesetz (GewSchG) Lücken 
auf, wenn die Gewalt ausübende Person gleichzeitig notwendige Assis-
tenzdienste erbringt oder wenn Täter und Opfer in derselben Einrich-
tung leben. 
Forderung der BRK-Allianz: Die Gewaltpräven  tion bezüg  lich behin-
derter Frauen ist zu intensivieren; das Gewaltschutzgesetz muss überar-
beitet werden.

•	 Selbstbestimmtes Leben: Viele Menschen mit hohem Assistenzbe-
darf müssen gegen ihren Willen in Institu  tionen leben, weil die not-
wendigen Un  ter stützungs  maßnahmen dort kostengünstiger erbracht 
werden können.        
Forderung der BRK-Allianz: Es muss sichergestellt werden, dass Men-
schen mit Behinderungen ihren Wohnort und ihre Wohnform unab-
hängig von der Kostenfrage ihres Assistenzbedarfs frei wählen können.
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•	 Inklusive Bildung: Der gemeinsame Unterricht von Menschen mit 
und ohne Behinderungen ist in Deutschland immer noch die Aus-
nahme. Nach wie vor werden Kinder sowohl gegen ihren eigenen Wil-
len als auch den ihrer Eltern an Förderschulen verwiesen.   
Forderung der BRK-Allianz: Das Menschenrecht auf inklusive Bildung 
muss anerkannt und umgesetzt werden. Gesetzes- und Ressourcenvor-
behalte sind zu streichen.

•	 Barrierefrei  heit: In Deutschland wird die Privatwirtschaft bislang nicht 
per Gesetz zur Barrierefrei  heit verpf  lichtet. Ledig  lich freiwillige Verein-
barungen sind vorgesehen.     .  
Forderung der BRK-Allianz: Fördermittel der öffent  lichen Hand soll-
ten generell an das Kriterium der Barrierefrei  heit gebunden werden. Pri-
vate Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste für die Öffentlich  keit 
bereitstellen, müssen per Gesetz zur Barrierefrei  heit verpf  lichtet werden.

•	 Gesund  heit und Pf lege: Im deutschen Gesund  heits  wesen treffen behin-
derte Menschen auf vielfältige Barrieren. Dazu gehören bau  liche 
 Barrieren, fehlende Orientierungs  hilfen, Kommunika  tions  probleme, ab -
leh nende Einstellungen und Wissensdefizite. Bei pf legebedürftigen Per-
sonen treten immer wieder Pf legefehler auf.     
Forderung der BRK-Allianz: Alle Zugangsbarrieren für Menschen mit 
Behinderungen zum Gesund  heits  wesen sind abzubauen. Dazu ist bei-
spielsweise das Thema Behinderung systemat isch in Aus- und Weiterbil-
dungen aller Gesund  heits  berufe einzubeziehen. Pf legefehler sind durch 
verstärkte Kontrollen und Sank  tionen gegenüber den Verantwort  lichen 
zu bekämpfen.

•	 Angemessener Lebensstandard: Eine Behinderung führt in Deutschland 
häufig zu einem Leben in Armut. Ein Grund dafür ist, dass  Assistenz- 
und Unterstützungs  leistungen zur Teilhabe am gesellschaft  lichen Leben 
nur einkommens- und vermögensabhängig bei einem Schonvermö-
gen11 von 2 600 Euro gewährt werden.     
Forderung der BRK-Allianz: Behinderungs  bedingte Nachteilsausglei-
che müssen einkommens- und vermögensunabhängig geleistet werden.

•	 Erwerbstätig  keit: Behinderte Menschen sind doppelt so häufig arbeits-
los wie Menschen ohne Behinderungen. Frauen mit Behinderungen 
sind besonders selten erwerbstätig. Für viele behinderte Menschen, die 
ohne Unterstützung nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein kön-
nen, bleibt nur eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM). 
Forderung der BRK-Allianz: Die Arbeitslosig  keit behinderter Men-
schen muss entschiedener bekämpft werden. Es müssen Alternativen zu 
einer Beschäftigung in einer WfbM geschaffen werden.
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•	 Eltern mit Behinderungen: Wenn behinderte Menschen Eltern werden, 
erhalten sie gar nicht oder erst nach langen Kämpfen die notwendige Un -
terstützung. Teilweise werden ihnen stattdessen die Kinder weggenommen.  
Forderung der BRK-Allianz: Eltern mit Behinderungen müssen durch 
die Gewährung von Nachteilsausgleichen in Form von Elternassistenz 
oder begleiteter Elternschaft dabei unterstützt werden, ihre elter  liche 
Verantwortung wahrzunehmen.

Soweit einige Details aus dem Parallelbericht. Deutschland wird 2015 vor 
dem zuständigen UN-Ausschuss in Genf geprüft, und die Zivilgesellschaft 
wird sich mit ihrem Parallelbericht in dieses Verfahren einbringen. 

Partizipa  tion sollte noch effektiver umgesetzt werden

Wie oben beschrieben, haben die Vereinten Na  tionen mit der umfassen-
den Beteiligung der Zivilgesellschaft neue Wege beschritten. Auch mit 
dem Koordinierungs  mechanismus wurden neue Strukturen geschaffen, die 
hoffent  lich von weiteren Behindertenbeauftragten fortentwickelt werden. 
Und nicht zuletzt sind so manche Organisa  tionen der Zivilgesellschaft über 
ihre Schatten gesprungen und haben sich zu Kompromissen bereit erklärt, 
um einen starken gemeinsamen Parallelbericht zu schaffen – Beispiele gelun-
gener Partizipa  tion.

Nicht unerwähnt bleiben darf dabei die Tatsache, dass Selbstvertretungs -
organisa  tionen behinderter Menschen bislang fast nur auf ehrenamt  licher 
Basis unter einem hohen Maß an Selbstausbeutung Partizipa  tion reali-
sieren können. Wenn in Deutschland Partizipa  tion von Menschen mit 
Behinderungen ernst genommen wird, dann müssen nach interna  tionalem 
Vorbild auch die notwendigen Ressourcen für Selbstvertretungs  organisa -
tionen bereitgestellt werden, um eine tatsäch  liche und qualitativ hochwer-
tige Partizipa  tion der Betroffenen zu sichern.

Außerdem ist es sinnvoll, auch bezüg  lich der Partizipa  tion das Rad nicht 
immer wieder neu zu erfinden. Deshalb ist es an der Zeit, nicht nur die 
Ressourcenfrage zu klären, sondern auch Standards für gute Partizipa  tion 
zu formulieren. Wenn dabei alle Beteiligten partizipieren können, ist zu 
erwarten, dass das Motto »Nichts über uns ohne uns!« künftig noch effek-
tiver umgesetzt werden kann.
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f Zusammenfassung

Die UN-Behindertenrechtskonvent  ion (UN-BRK), die unter dem Motto 
»Nichts über uns ohne uns!« entstanden ist, enthält die Verpf  lichtung zur Par-
ti zipa  tion von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaft  lichen Berei-
chen. Der Beitrag stellt zwei Beispiele gelungener Partizipat  ion vor: Der »staat -
liche Koordinierungs  mechanismus« bei der beziehungsweise dem Beauftragten 
der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen arbeitet mit einem 
Inklusionsbeirat und Fachausschüssen. Der Parallelbericht zum  Ersten Staaten-
bericht Deutschlands zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
wurde von fast 80 Organisa t ionen der Zivilgesellschaft gemeinsam verfasst und 
wird 2015 in das UN-Verfahren zur Staatenberichtsprüfung  einf ließen. Gute 
Partizipation braucht Ressourcen und Beteiligungsstandards.    

Anmerkungen 

1 Das NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. hat sich Ende 1996 als Nachfolger des »Ini-
tiativkreises Gleichstellung Behinderter« gegründet, der wesent  lich am Zustande-
kommen des Benachteiligungs  verbotes für behinderte Menschen im Grundgesetz 
mitgewirkt hat. Es ist ein bundesweit arbeitendes Netzwerk der Gleichstellungs -
initiativen, das sich einer menschenrechtsorientierten Sichtweise von Behinderten-
politik verschrieben hat, siehe www.netzwerk-artikel-3.de (Aufruf am 31.03.2014). 

2 Siehe www.nw3.de/index.php/vereinte-na  tionen (Aufruf am 31.03.2014).
3 Siehe www.behindertenbeauftragte.de (Aufruf am 31.03.2014).
4 Siehe www.grimme-institut.de/html/index.php?id=1763 (Aufruf am 31.03.2014).
5 Siehe www.behindertenbeauftragter.de/DE/Landkarte/Forms/Suche/Projekt 

 Suchen_formular.html (Aufruf am 31.03.2014).
6 Die jeweils aktuellen Informationen sind unter www.behindertenbeauftragte.de 

oder www.behindertenbeauftragter.de zu  finden.
7 Siehe dazu Verfahrensordnung des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, Artikel 52, online abrufbar unter: www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/f ileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konven  tionen/ monito 
ring stelle_2011/crpd_verfahrensordnung_des_ausschusses_fuer_die_rechte_von_
menschen_mit_behinderungen_2010.pdf (Aufruf am 31.03.2014), und Mitteilung 
des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zur Partizipa -
tion der Zivilgesellschaft, online abrufbar unter: www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CRPD/Pages/NoteonCivilSocietyParticipa  tion.aspx (Aufruf am 31.03.2014). 

8 Siehe www.brk-allianz.de (Aufruf am 31.03.2014), Auszug aus dem Statut der 
BRK-Allianz: »Organisa  tionen der Zivilgesellschaft in Deutschland haben sich zu 
einer Allianz für einen ›Koordinierten Parallelbericht‹ zusammengeschlossen. (…) 
Die BRK-Allianz wirkt in dem Verfahren der Staatenberichtsprüfung mit, insbe-

http://www.netzwerk-artikel-3.de
http://www.nw3.de/index.php/vereinte-nationen
http://www.behindertenbeauftragte.de
http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=1763
http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Landkarte/Forms/Suche/ProjektSuchen_formular.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/NoteonCivilSocietyParticipation.aspx
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/monitoringstelle_2011/crpd_verfahrensordnung_des_ausschusses_fuer_die_rechte_von_menschen_mit_behinderungen_2010.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/monitoringstelle_2011/crpd_verfahrensordnung_des_ausschusses_fuer_die_rechte_von_menschen_mit_behinderungen_2010.pdf
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sondere übermittelt sie rechtzeitig einen gemeinsamen Bericht (einen so genannten 
›Koordinierten Parallelbericht‹) an den UN-Fachausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen.«

 9 Siehe www.brk-allianz.de/index.php/parallel-bericht.html (Aufruf am 31.03.2014).
10 Siehe http://www.bmfsfj.de/Redak  tionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/

Lebenssitua  tion-und-Belastungen-von-Frauen-mit-Behinderungen-Langfassung-
Ergebnisse_20der_20quantitativen-Befragung,property=pdf,bereich=bmfsf j, 
 sprache=de,rwb=true.pdf (Aufruf am 31.03.2014).

11 Als »Schonvermögen« wird im deutschen Sozialrecht der Vermögensanteil bezeich-
net, den die Berechtigten nicht zur Finanzierung einer Sozialleistung einsetzen 
müssen. Es handelt sich also um den Geldbetrag, bis zu dem sie ansparen und den 
sie behalten dürfen.

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Lebenssituation-und-Belastungen-von-Frauen-mit-Behinderungen-Langfassung-Ergebnisse_20der_20quantitativen-Befragung,property=pdf,bereich=bmfsfj, sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.brk-allianz.de/index.php/parallel-bericht.html
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Peter Trenk-Hinterberger

Arbeit, Beschäftigung und Ausbildung

Teilhabe am Arbeitsleben nach Artikel 27 UN-BRK

»Soziale Zugehörig    keit und Anerkennung werden nach wie vor wesent   
lich über die Teilhabe am Arbeitsleben in der Leistungs    rolle des Erwerbs
tätigen vermittelt«, stellt Gudrun Wansing mit Recht fest.1 Menschen mit 
Behinderungen sind dabei einem besonderen Risiko ausgesetzt, von die
ser Rolle ausgeschlossen und damit marginalisiert und diskriminiert zu 
werden.2 Zu den wichtigsten Zielen der UNBRK gehört es deshalb, die 
Ausgrenzung behinderter Menschen am Arbeitsmarkt zu beseitigen und 
ihnen den prinzipiellen Zugang zu diesem Markt zu öffnen. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei der Artikel 27 UNBRK. 

Um die Bedeutung dieses Artikels für die Teilhabe behinderter Menschen 
am Arbeitsleben analysieren und bewerten zu können, müssten eigent    lich 
zunächst der gesamte Inhalt und der recht    liche Gehalt des Artikels im Ein
zelnen vorgestellt werden. Dies kann der vorliegende Beitrag schon des
halb nicht leisten, weil Artikel 27 UNBRK zu den umfangreichsten Arti
keln der Konven    tion gehört und allein sein erster Absatz elf Unterabsätze 
umfasst, die (zudem nicht abschließend, sondern nur beispielhaft) detaillierte 
Achtungs               , Schutz und Leistungs    verpf  lichtungen der Vertragsstaaten for
mulieren.3 Der Beitrag konzentriert sich deshalb auf drei zentrale Leitideen 
des Artikels 27 UNBRK in Absatz 1, deren Bedeutung für das Arbeitsle
ben von Menschen mit Behinderungen beleuchtet wird: 
•	 Erste Leitidee: »So wenig Sonderarbeitswelten wie mög    lich« (siehe 

unten  S. 107 ff.); 
•	 Zweite Leitidee: »Wenn schon Sonderarbeitswelten, dann so normal wie 

mög    lich« (siehe unten  S. 110 f.); 
•	 Dritte Leitidee: »Verwirk    lichung eines inklusiven Arbeitsmarktes« (siehe 

unten  S. 111 ff.).
Bevor auf diese drei Leitideen eingegangen wird, die im Übrigen nicht 
streng voneinander getrennt werden können, da sie sich ergänzen und 
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 teilweise überschneiden, sind einige grundlegende Klarstellungen zu 
Artikel 27 UNBRK geboten.

Recht auf Arbeit und Diskriminierungs    verbot

Nach Artikel 27 Absatz 1 Satz 1, 1. Halbsatz UNBRK  »anerkennen« die 
Vertragsstaaten »das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Arbeit«.4 Damit wird das Recht auf Arbeit aus Artikel 23 Nr. 1 der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und aus  Artikel 6 
Absatz 1 des Interna    tionalen Pakts über wirtschaft    liche,  soziale und kul
turelle Rechte (IPwskR)5 aufgegriffen, im Hinblick auf Menschen mit 
Behinderungen bekräftigt und für die Situa    tion von Menschen mit Behin
derungen konkretisiert. Allerdings besteht ein Konsens darüber, dass aus 
dieser Verpf  lichtung der Vertragsstaaten kein Anspruch auf eine bestimmte 
Arbeitsstelle und damit auch kein subjektives Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf einen konkreten Arbeitsplatz folgt. Geht es also insoweit 
nicht um einen individuellen Anspruch auf einen konkreten Arbeitsplatz, 
so liegt der Schwerpunkt der staat    lichen Verpf  lichtungen aus Artikel 27 
Absatz 1 Satz 1, 1. Halbsatz UNBRK auf einer Beschäftigungs    politik 
(und insbesondere Arbeitsmarktpolitik) für Menschen mit Behinderun
gen, die – einschließ    lich der dafür erforder    lichen Rechtsvorschriften – den 
drei genannten Leitideen verpf  lichtet ist und zugleich einem Gleich    heits   
konzept folgt, das dem Prinzip der Nichtdiskriminierung immanent ist, 
also einem Prinzip, das zu den wichtigsten der UNBRK und zugleich zu 
den fundamentalen Menschenrechtsprinzipien gehört. Insofern enthält die 
Bestimmung des Artikels 27 Absatz 1 Satz 1, 1. Halbsatz UNBRK auch 
eine Konkretisierung des allgemeinen Diskriminierungs    verbots (Artikel 5 
Absatz 2 und Artikel 2 Satz 3 UNBRK). Diese Komponente der Nicht
diskriminierung wird in einzelnen Vertragspf  lichten, die in Artikel 27 
Absatz 1 Satz 2 UNBRK genannt werden, näher ausgestaltet (zum Bei
spiel in Artikel 27 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a) UNBRK).

Arbeit und Lebensunterhalt, freie Wahl und Annahme der Arbeit

Nach Artikel 27 Absatz 1 Satz 1, 2. Halbsatz UNBRK beinhaltet das 
Recht auf Arbeit die Möglich    keit, den »Lebensunterhalt durch Arbeit zu 
verdienen«. Man wird annehmen können, dass damit nicht ein Lebensun
terhalt im Sinne eines rein phys ischen Überlebens, sondern ein angemes
sener Lebensstandard gemeint ist (unter Rückgriff auf Artikel 28 Absatz 1 
UNBRK – Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz), der zu 
weitestgehender Unabhängig    keit von staat    lichen Transferleistungen bei 
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der Existenzsicherung führt. Ferner garantiert Artikel 27 Absatz 1 Satz 1, 
2. Halbsatz UNBRK das Recht, die Arbeit frei zu wählen oder anzu
nehmen. Auf diese Weise wird der persön    liche Aspekt der Arbeit betont, 
die nicht nur einen wirtschaft    lichen, sondern auch einen eigenständigen 
Lebenszweck hat. Zudem verlangt die Regelung, dass der Arbeitsmarkt (als 
Ganzes) und das Arbeitsumfeld (als Ausschnitt aus diesem Arbeitsmarkt) 
eine bestimmte Eigenschaft aufweisen: Sie müssen offen, inklusiv6 und für 
Menschen mit Behinderungen zugäng    lich sein. Aus diesen drei Eigen
schaften, die unterschied    liche Aspekte betonen, sowie insbesondere aus 
einer Gesamtschau des Artikels 27 Absatz 1 UNBRK (und dessen Vor
gaben in den einzelnen Unterabsätzen der Buchstaben a) bis j), ferner aus 
dem Gedanken der beruf     lichen Rehabilita    tion (Artikel 27 Absatz 1 Buch
stabe k) und Artikel 26 UNBRK) und aus dem die gesamte Konven    tion 
prägenden Gleich    heits                                                                                      und Deinstitu    tionalisierungs    konzept (vgl. zum 
Beispiel Artikel 5 und Artikel 19 Buchstabe a) UNBRK) sowie schließ   
lich aus Artikel 8 und 9 UNBRK (barrierefreie Denk und Verhaltens
weisen sowie barrierefreie Umwelt) lassen sich die drei bereits genannten 
Leitideen folgern, aus denen konkrete Umsetzungs    verpf  lichtungen und 
Realisierungs    schritte abgeleitet werden können.

Erste Leitidee:  
So wenig Sonderarbeitswelten wie mög    lich

Aus dieser Leitidee folgt zunächst die Verpf  lichtung der Vertragsstaaten, 
durch geeignete Schritte dafür zu sorgen, dass es sowohl recht    lich als auch 
tatsäch    lich nicht nur ausschließ    lich institu    tionelle Sonderwege für Men
schen mit Behinderungen im Bereich von Arbeit und Beschäftigung gibt, 
also zum Beispiel ledig    lich die alternativlose Beschäftigung in »beschüt
zenden«, nur Menschen mit Behinderungen vorbehaltenen Einrichtun
gen oder den »automat ischen« (alternativlosen) Übergang von der Schule 
in eine Beschäftigung in solchen »beschützenden« Einrichtungen. Die freie 
Wahl und Annahme der Arbeit darf für Menschen mit Behinderungen 
eben nicht auf »Sonderarbeitswelten« (also auf »Sonderarbeitsmärkte« und 
»Sonderarbeitsumfelder«) beschränkt werden. Die Vertragsstaaten der UN
BRK trifft dabei die Rechtspf  licht, Rechtsordnung und Rechtswirklich   
keit auf die Vereinbar    keit mit der Leitidee »So wenig Sonderarbeitswelten 
wie mög    lich« krit isch zu überprüfen. Die Diskussion dieser Leitidee ist 
inzw ischen in vollem Gange, die in deren Rahmen gemachten Vorschläge 
und gestellten Forderungen sind frei    lich kaum mehr zu überschauen. Im 
Folgenden soll nur auf einige wenige Beispiele hingewiesen werden.
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Vorgeschlagen wird, die »beschützenden« Beschäftigungs    einrichtungen 
wie die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) gänz    lich abzu
schaffen7 oder jedenfalls ihre Laufzeit (bis zu ihrer Abschaffung) zu 
begrenzen, weil die Segrega    tion in solchen Einrichtungen als Verlet
zung der Menschenrechte einzustufen sei.8 Bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang auch die Studie des UNHochkommissariats für Men
schenrechte zur Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit Behin
derungen, in der ausgeführt wird, es sei »zwingend erforder    lich, dass 
die Vertragsstaaten die Systeme geschützter Beschäftigung aufgeben und 
den gleichberechtigten Zugang von Menschen mit Behinderungen zum 
allgemeinen Arbeitsmarkt fördern«.9 Wenn damit gemeint sein sollte, 
dass der Bereich der »geschützten Beschäftigung« (wie in den WfbM) 
vollständig beseitigt werden sollte, dann stellen sich zwangsläufig meh
rere Fragen. So etwa, ob die UNBRK tatsäch    lich die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen ausschließ    lich am allgemeinen Arbeits
markt verlangt, und zwar auch von Personen mit Fähig    keits    barrieren, bei 
denen gravierende Einschränkungen in der Einsatz und Leistungs    fähig   
keit vorliegen und die – jedenfalls unter den gegebenen Arbeitsmarkt
verhältnissen (siehe dazu den Abschnitt Dritte Leitidee   S. 112 f.)  – 
auf spezielle Strukturen angewiesen sind, um überhaupt eine Teilhabe 
am Arbeitsleben zu realisieren (siehe auch nachfolgend  S. 109). Des 
Weiteren kann man fragen, ob wirk    lich die alternativlose Teilhabe am 
 allgemeinen Arbeitsmarkt das Anliegen der UNBRK ist oder nicht viel
mehr vorausgesetzt wird, dass die unstreitig stattf indende Exklusion aus 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ledig    lich so weit wie mög    lich reduziert 
wird, ohne dass notwendige Schonräume und Schutzrechte zerschlagen 
werden.  Ferner ist zu fragen, ob die Forderung nach einer vollständigen 
Beseitigung von Sonderstrukturen nicht dankbar von denjenigen Kräf
ten aufgegriffen wird, die vorgeben, dass der »Markt« aus eigener Kraft 
die Beschäftigung behinderter Menschen bewerkstelligen könne, oder 
die sich von einer Ausdünnung oder gar einem solchen Wegfall der Son
derstrukturen ein beträcht    liches Einsparpotenzial erhoffen. Schließ    lich 
stellt sich die Frage, inwieweit eine solche Forderung mit der Interes
senlage, den Bedürfnissen und vor allem den Wünschen der Betroffenen 
vereinbar ist, etwa nach einem schützenden und fördernden Erfahrungs   
raum, in dem eine Teilhabe am Arbeitsleben auch außerhalb des allge
meinen Arbeitsmarktes mög    lich ist, also Wünschen, die Artikel 3 Buch
stabe a) UNBRK (»Frei    heit, eigene Entscheidungen zu treffen«) meint, 
damit die Betroffenen nicht einem fremdbestimmten Zwang (Teilhabe 
ausschließ    lich am allgemeinen Arbeitsmarkt) und damit einer Einschrän
kung ihrer individuellen Autonomie unterworfen werden.10
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Anstatt zw ischen der (sofortigen oder zumindest baldigen) Abschaffung 
der WfbM bis hin zum weitgehenden Bewahren der Einrichtungen in ihrer 
jetzigen Gestalt zu polarisieren, dürfte es den Vorgaben des Artikels 27 UN
BRK eher entsprechen, fakt ische Monopole im Bereich der »geschützten 
Beschäftigung« zu beseitigen, den öffent    lichen Beschäftigungs    sektor aus
zubauen und innerhalb dieses Sektors die WfbM zu sozialräum    lich orga
nisierten »Sozialunternehmen« zu entwickeln, die mit dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt (im Sinne einer Brückenfunk    tion) vielfältig vernetzt sind, 
die differenzierte Beschäftigungs    möglich    keiten organisieren und die sol
che Teilhabe am Arbeitsleben für alle behinderten Menschen bieten, die 
am allgemeinen Arbeitsmarkt ohne Chancen bleiben (und zwar auch für 
solche Menschen, die – im Gegensatz zur aktuellen Rechtslage nach § 136 
Absatz 2 Satz 1 SGB IX – kein »Mindestmaß wirtschaft    lich verwertba
rer Arbeitsleistung erbringen«). Ein solcher Prozess der Umgestaltung 
zum Sozialunternehmen erfordert frei    lich vor allem eine Änderung der 
bisherigen strukturbestimmenden Rechtsgrundlagen, die seit Jahrzehn
ten nicht wesent    lich verändert (allenfalls aus Einspargründen modifiziert) 
wurden und die institu    tionenbezogen, unf lexibel und überholt sind, wie 
etwa die Regelungen des Rentenversicherungs    rechts, die an die Tätig   
keit in der Sonderinstitu    tion und nicht an die Person anknüpfen. Wie ein 
solcher Umgestaltungs    prozess entwickelt und verwirk    licht werden kann, 
verdeut    lichen unterschied    liche Vorschläge, die unter anderem im Bereich 
der WfbM selbst entwickelt worden sind.11 

Im Rahmen des Artikels 27 UNBRK geht es, wie gesehen, nicht pri
mär um die ProundKontraDebatte hinsicht    lich der Existenz von Sonder
systemen der Beschäftigung, sondern um die Reduk    tion und Umgestaltung 
dieser Sondersysteme sowie um Alternativen, die eine Brückenfunk    tion in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt bilden können. Dazu gehören insbesondere 
die erweiterte Förderung von Integra    tions    projekten (§§ 132 ff. SGB  IX), 
beispielsweise durch zusätz    liche Investi    tionen und Steuerentlastungen, 
bevorzugte Vergabe von öffent    lichen Aufträgen und die Berufsausbildung 
in anerkannten Ausbildungs    berufen. Auszubauen wären ferner weitere 
Übergangsinstrumente wie die Unterstützte Beschäftigung (§ 38a SGB IX), 
die dauerhafte Berufsbegleitung (Assistenz) sowie die dauerhaften Entgelt 
und Mobilitätszuschüsse (»Minderleistungs    ausgleich«) an Arbeitsplätzen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes. Nicht zuletzt wäre wesent    lich intensiver als 
bisher der personenzentrierte Ansatz in Gestalt des Persön    lichen Budgets 
(siehe § 17 Absatz 2 bis 4 SGB IX) zur  Teilhabe am allgemeinen Arbeits
markt zu verfolgen, und zwar im Wesent    lichen in drei Bereichen: dem 
Leistungs    spektrum der Berufsförderung, der Eingliederung in Arbeit und 
Beschäftigung und der Sicherung von Beschäftigungs    verhältnissen.12
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Ausbildung als Schlüssel für spätere Berufschancen

Schul ische und beruf     liche Ausbildung sind der Schlüssel für die späte
ren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die UNBRK verpf  lichtet deshalb 
die Vertragsstaaten dazu, im Rahmen eines inklusiven Bildungs    systems 
 sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung 
und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Berufsausbildung 
haben (Artikel 24 Absatz 1 Satz 2, Absatz 5 Satz 1 UNBRK). Zudem wer
den die Vertragsstaaten in Artikel 27 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) UN
BRK verpf  lichtet, geeignete Schritte zu unternehmen, um Menschen mit 
Behinderungen Zugang zu allgemeiner Berufsausbildung zu ermög    lichen.

In Modifika    tion der obigen Leitidee muss deshalb für diesen Bereich 
gelten: »So wenig Sonderausbildung wie mög    lich«. Dies bedeutet unter 
anderem, dass das separierende Förderschulsystem und der fast automati
sierte Übergang von der Förderschule in Berufsbildungs    werke oder WfbM 
zu beseitigen sind. Stattdessen ist da anzusetzen, wo sich die Berufsausrich
tung entscheidet: in inklusiv strukturierten und ausgerichteten Schulen, 
die insbesondere individuelle Berufswegeplanung und beruf     liche Prak
tika (vorrangig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt) anbieten sowie die Bil
dung von Netzwerkstrukturen befördern (vor allem durch Einbindung 
von Sozialleistungs    trägern, Unternehmen, Industrie, Handels, Hand
werks und Landwirtschaftskammern, Gewerkschaften sowie des öffent   
lichen Sektors). Ferner sind im dualen System Berufsausbildungen zeit   
lich, räum    lich, inhalt    lich und organisator isch zu f lexibilisieren sowie der 
Ausbildungs    bereich des allgemeinen Arbeitsmarktes verpf  lichtend inklusiv 
zu gestalten (zu den Problemen eines inklusiven Arbeitsmarktes siehe aber 
unten Abschnitt Dritte Leitidee  S. 111 ff.). Schließ    lich muss – soweit im 
Einzelfall überhaupt erforder    lich – die außerbetrieb    liche Berufsausbildung 
(zum Beispiel in Berufsbildungs    werken) durch die Ausweitung betriebsna
her oder betrieb    licher Anteile inklusiver gestaltet werden. 

Zweite Leitidee:   
Wenn schon Sonderarbeitswelten, dann so normal wie mög    lich

Diese Leitidee beinhaltet das Postulat, diejenigen Sonderarbeitswelten, die 
aufrechterhalten werden (müssen), so auszugestalten, dass sie sich mög    lichst 
weitgehend an den normalen »regulären« Strukturen und Gestaltungen der 
allgemeinen Arbeitswelt ausrichten. Exemplar isch ist hier auf einige Vor
schläge und Forderungen hinzuweisen, die im Hinblick auf diese Leitidee 
gemacht werden.
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So könnte im Bereich der Ausbildung in der WfbM überlegt werden, 
ob nicht die bisherige Berufsbildung nach § 4 der Werkstättenverordnung 
(WVO) mit ihrem geringen Zeitbudget (als Kurzausbildung von zwei mal 
zwölf Monaten) durch eine Berufsausbildung zu ersetzen ist, die sich – ent
sprechend den Möglich    keiten und dem Zeitbedarf des Auszubildenden – 
an regulären (anerkannten) Ausbildungs    abschlüssen (auf der Grundlage 
eines novellierten Berufsbildungs    rechts) und damit an den Bedarfen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes orientiert. In gleicher Weise wäre zu prüfen, 
wie der bisherige Arbeitsbereich (§ 5 WVO) umzugestalten ist, damit – 
je nach der unterschied    lichen Leistungs    fähig    keit, Entwicklungs    möglich   
keit sowie Eignung und Neigung des behinderten Menschen – in einem 
Bereich eine Arbeitstätig    keit mit hohem Lernwert gefördert und in einem 
anderen Bereich eine Arbeitstätig    keit verrichtet wird, die derjenigen auf 
dem allgemeinen (erwerbswirtschaft    lichen) Arbeitsmarkt mög    lichst nahe 
kommt (einschließ    lich ausgelagerter Arbeitsplätze auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt).

Entsprechend dieser Leitidee wäre insbesondere der Rechtsstatus der 
Be  schäftigten in einer WfbM zu überdenken und zumindest so weit wie 
mög    lich einem regulären Arbeitsverhältnis mit tarif     licher Entlohnung 
anzunähern. Ferner müssten Menschen mit Behinderungen auf soge
nannten Außenarbeitsplätzen in Unternehmen und Behörden tarif     lich 
nach dem Grundsatz »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« entlohnt werden. 
Und schließ    lich wäre die Selbstvertretung der Werkstatträte (im Rahmen 
der WerkstättenMitwirkungs    verordnung) durch Mitbestimmungs    rechte 
(etwa im Hinblick auf Werkstattordnung, Beschäftigungs    zeiten, Arbeits
entgelte und Beendigung der Beschäftigung) zu stärken und finanziell 
abzusichern. 

Dritte Leitidee:   
Verwirk    lichung eines inklusiven Arbeitsmarktes

Die UNBRK lässt an keiner Stelle eindeutige Posi    tionen oder Festle
gungen in Bezug auf ein bestimmtes Wirtschaft und Arbeitsmarktmodell 
erkennen. Erkennbar ist immerhin ein Grundgedanke, der sich so umschrei
ben lässt: Behinderte Menschen werden durch Diskriminierung abgehal
ten, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu werden. Deshalb besteht aus 
Sicht der Konven    tion die Hauptaufgabe darin, diese Diskriminierung abzu
bauen, zum Beispiel – wie es Artikel 27 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a) bis k) 
UNBRK detailliert aufführt – durch Verbot von »Diskriminierung auf
grund von Behinderung in allen Angelegen    heiten im Zusammenhang mit 
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einer Beschäftigung gleich welcher Art«, durch »Schutz vor Belästigung«, 
durch gleichberechtigte Ausübung von Arbeitnehmerrechten, durch »ange
messene Vorkehrungen« am Arbeitsplatz, durch Bewusstseinsbildung im 
Hinblick auf die grundsätz    liche Bereitschaft zur Beschäftigung behinder
ter Menschen (Artikel 8 UNBRK: Abbau von Bereitschaftsbarrieren) und 
durch barrierefreie Arbeitsplätze (Artikel 9 UNBRK). 

Als »geeignete Schritte« (vgl. Artikel 27 Absatz 1 Satz 2 UNBRK) 
zur Beseitigung der Diskriminierung kommen unter anderem (dauerhafte 
und verläss    liche) finanzielle Anreize für Arbeitgeber und entsprechende 
Rechtsvorschriften in Betracht. Diese Schritte sind gemeint, wenn von 
Parteien, Gewerkschaften, Wohlfahrts und Behindertenverbänden bei
spielsweise gefordert wird, dass für Arbeitgeber ein staat    lich  finanziertes 
Anreizsystem zu schaffen ist, um einen mög    lichst hohen Anteil der Arbeits
plätze mit behinderten Menschen zu besetzen.13 Man könnte insofern for
mulieren, dass es hier um »marktkonforme« Schritte und um eine ent
sprechende Lesart des inklusiven Arbeitsmarkts geht, die da lautet: Die 
Vertragsstaaten der Konven    tion müssen gewährleisten, dass niemand  – 
weil er behindert ist – von der Konkurrenz um Arbeitsplätze auf dem all
gemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen und insofern zu Unrecht diskrimi
niert wird. Dieser Konkurrenz muss sich jeder stellen können – und dafür 
braucht man bei Menschen mit Behinderungen bestimmte, auf sie zuge
schnittene »marktkonforme« Maßnahmen, zu denen beispielsweise auch 
staat    liche Beschäftigungs    programme und steuerrecht    liche Vergünstigun
gen für Unternehmen gehören. 

Auf den Punkt bringen dies zwei Aussagen: Zum einen § 102 Absatz 2 
Satz 2 SGB IX, wonach durch die begleitende Hilfe im Arbeitsleben 
schwerbehinderte Menschen befähigt werden sollen, »sich am  Arbeitsplatz 
und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu  behaupten«, 
zum anderen die bereits erwähnte Studie des UNHochkommissariats, 
die betont, wie wichtig Maßnahmen für behinderte Menschen sind, »um 
sicherzustellen, dass sie – auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit 
anderen – wettbewerbsfähig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind«.14

Die Vorgaben der UNBRK wird man frei    lich nicht nur auf die  Op    tion 
der »marktkonformen« Maßnahmen begrenzen dürfen. Gerade weil sich 
die Behindertenrechtskonven    tion nicht auf ein bestimmtes Wirtschafts 
und Arbeitsmarktmodell festlegen lässt, bietet sich eine weitere Lesart an: 
Danach geht es nicht nur darum, innerhalb weiterhin  unverändert beste
hender Strukturen des Arbeitsmarkts und des Arbeitsumfelds durch Maß
nahmen, die nichts an diesen Strukturen ändern, auch Raum für Menschen 
mit Behinderungen zu schaffen, sondern es geht auch darum, Arbeits
markt und Arbeitsumfeld (zum Beispiel Arbeitsprozesse) so zu gestalten, 
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dass sie den unterschied    lichen mensch    lichen Lebenslagen gerecht werden 
und Menschen mit Behinderungen sich darin und auf die ihnen eigene Art 
mit Arbeitsleistungen einbringen können. Entscheidend ist dann nicht nur, 
Menschen mit Behinderungen wettbewerbsfähig für einen  unverändert 
vorgegebenen Arbeitsmarkt zu machen, sondern diesen Arbeitsmarkt selbst 
durch staat    liche Maßnahmen so umzugestalten, dass er seinerseits an die 
Lebenslage Behinderung angepasst wird.15 Spätestens hier muss man aber 
die Frage stellen, wie sich eine so verstandene Leitidee eines zu verwirk   
lichenden inklusiven Arbeitsmarktes zum real existierenden Arbeits
markt verhält, der vom ökonom ischen und polit ischen Neoliberalis mus 
geprägt ist und der vom Konkurrenzdenken, vom Gewinnstreben, von der 
betriebswirtschaft    lichen Effizienz und von der Tendenz zur marktgesteu
erten Selek    tion und Exklusion bestimmt wird.16 

Bejaht man indes die Leitidee eines inklusiven Arbeitsmarktes im ge  
nannten Sinne, so wird man aus Artikel 27 UNBRK die Pf  licht der Ver
tragsstaaten abzuleiten haben, aktiv in die »Frei    heit« der marktwirtschaft   
lichen Arbeitsweltstrukturen einzugreifen: Das Wirtschaftssystem und der 
von ihm geprägte Arbeitsmarkt hätten dann nicht allein (»selbstregulie
rend«) über die Teilhabechancen am Arbeitsmarkt zu entscheiden (und 
bei diesen Entscheidungen allenfalls Anregungen vor allem durch staat   
liche finanzielle Anreize für beispielhafte Initiativen, etwa für Ak    tions   
pläne der Unternehmen17, ins Kalkül zu ziehen). Dies zeigen unter ande
rem die Erfahrungen mit dem Arbeitsschutz: Ohne gesetz    liche Eingriffe 
und Verpf  lichtungen würden Unternehmen längst nicht so viel für den 
Arbeitsschutz tun, wenn überhaupt etwas tun, wie ein Blick in Länder 
der Dritten Welt lehrt. Zu Recht werden deshalb gesetz    liche Maßnah
men gefordert, beispielsweise zur Optimierung der beruf     lichen Ausbil
dung behinderter Menschen, zur Herstellung von Barrierefrei    heit am 
Arbeitsplatz, zu umfassenden angemessenen Vorkehrungen am Arbeits
platz, etwa im Hinblick auf behinderungs    gerechte Arbeitsplätze (§ 81 
Absatz 4 SGB IX), zur Erweiterung der Mitbestimmungs    möglich    keiten 
von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt, zur Erhöhung der 
Pf  lichtquote und der Ausgleichsabgabe (§§ 71 ff. SGB IX), zur Erweite
rung des Anwendungs    bereichs von Integra    tions    vereinbarungen (§ 83 SGB 
X) und zu weitergehenden Verpf  lichtungen im Hinblick auf das Betrieb   
liche Eingliederungs    management (§ 84 Absatz 2 SGB IX).
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Rechtspf licht zur Realisierung einer humaneren und 
 gerechteren Arbeitswelt

Resümierend bleibt festzustellen, dass die Vertragsstaaten die Rechts pf licht 
haben, entsprechend den zentralen Leitideen des Artikels 27 Absatz  1 
UNBRK einen Paradigmenwechsel einzuleiten und sich dabei von einer 
Vision zur Gestaltung einer humaneren und gerechteren Arbeitswelt lei
ten zu lassen, in der es – mit den Worten der Enzyklika Laborem exer
cens – dem behinderten Menschen »mög    lich wird, sich nicht am Rande 
der Arbeitswelt und in Abhängig    keit von der Gesellschaft zu fühlen, son
dern als vollwertiges Subjekt der Arbeit, nütz    lich für das Ganze, um sei
ner Menschenwürde willen geachtet und berufen, (…) nach seinen Fähig   
keiten beizutragen«.18 

f Zusammenfassung

Menschen mit Behinderung haben das Recht, einen Beruf zu lernen. Sie  sollen 
dort arbeiten können, wo Menschen ohne Behinderung auch arbeiten, zum 
Beispiel in Ämtern und Betrieben. Menschen mit Behinderung  sollen selber 
entscheiden, ob sie mit Menschen ohne Behinderung zusammen arbeiten wol
len oder ob sie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten 
wollen. Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung muss sich aber ändern. 
Sie muss ein SozialUnternehmen werden. Menschen mit Behinderung sol
len für ihre Tätig  keit eine angemessene Entlohnung erhalten. Sie müssen in 
der Werkstatt auch mehr Rechte bekommen. Deutschland soll mit Betrieben 
reden und ihnen Geld geben. Damit sie mehr Menschen mit Behinderung 
eine Arbeit geben. Und Deutschland soll dafür sorgen, dass Betriebe behin
derte Menschen tatsäch  lich beschäftigen und dass behinderte Menschen einen 
Ausbildungsplatz erhalten.   

Anmerkungen

1 Gudrun Wansing, Inklusion in einer exklusiven Gesellschaft. Oder: Wie der Arbeits
markt Teilhabe verhindert, in: Behindertenpädagogik, 51 (2012) 4, S. 381 – 396, hier 
S. 385.

2 So ist z. B. die Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen seit Jahren fast dop
pelt so hoch wie die der nicht behinderten Menschen; siehe dazu Bundesagentur für 
Arbeit (Hrsg.), Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen, Nürnberg 2013.

3 Wegen der geringen prakt ischen Bedeutung des Art. 27 Abs. 2 UNBRK – jedenfalls 
in Deutschland – erscheint es gerechtfertigt, nicht näher auf ihn einzugehen (Art. 27 
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Abs. 2 UNBRK verpf  lichtet die Vertragsstaaten sicherzustellen, dass »Men schen mit 
Behinderungen nicht in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie 
gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs und Pf  lichtarbeit ge  schützt werden«).

4 Zur »Beschäftigung« (siehe die Überschrift zu Art. 27 UNBRK sowie z. B. Art. 27 
Abs. 1 Satz 2 und Art. 27 Abs. 1 Satz 2 a UNBRK) gehört zum einen die nicht 
selbstständige und selbstständige Erwerbstätig    keit, zum anderen auch der Erwerb 
beruf     licher Kenntnisse im Rahmen einer Berufsausbildung. Ferner wird man an 
nehmen können, dass mit Beschäftigung auch das konkrete Beschäftigungs    ver hältnis 
im Rahmen einer nicht selbstständig ausgeübten Erwerbstätig    keit gemeint ist. 

5 Das Recht auf Arbeit ist auch in anderen interna    tionalen Rechtsinstrumenten ko 
difiziert, so z. B. in Art. 11 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau, in Teil II Art. 1 der Europä ischen Sozialcharta und in 
Art. 15 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europä ischen Union.

6 Im engl ischen Wortlaut der UNBRK inclusive. Art. 50 Satz 1 UNBRK legt die 
verbind    lichen Wortlaute des Übereinkommens fest, zu denen der engl ische (in 
clusive) und der französ ische Wortlaut ( favorisant l’inclusion) gehören. Die im Bun
 desgesetzblatt veröffent    lichte deutsche Übersetzung der UNBRK, die für das 
 eng  l ische inclusive den Begriff »integrativ« verwendet, wird der Inten    tion der ge 
nannten verbind    lichen Wortlaute nicht gerecht (zu dieser Problematik siehe auch 
den Beitrag von Gudrun Wansing in diesem Band  S. 43 ff.). Zum inklusiven 
Arbeitsmarkt siehe den Abschnitt Dritte Leitidee, S. 111 ff. im obigen Text; zur 
Inklusion allgemein vgl. unten Anm. 15.

7 Siehe dazu Sigrid Graumann, Assistierte Frei    heit – Von einer Behindertenpolitik 
der Wohltätig    keit zu einer Politik der Menschenrechte, Frankfurt am Main/New 
York 2011, S. 74.

8 So Uwe Frevert, Laufzeitbegrenzung für die Behindertenhilfe?, in: Der Paritä
tische Hessen (Hrsg.), Teilhabe am Arbeitsleben, Frankfurt am Main 2013, S. 8 f., 
der hinzufügt, dass die Betreiber von WfbM viel Geld verdienen und einen unver
hältnismäßig hohen Aufwand betreiben, um ihre Posi    tionen und Pfründe nicht zu 
verlieren.

9 Siehe Report of the Office of the United Na    tions                                                                                      High Commissioner for Human 
Rights – Thematic study on the work and employment of persons with disabilities, 
UNDok. A/HRC/22/25 vom 17.12.2012, S. 25 (Absatz 68), online abrufbar 
unter: www.ohchr.org): »It is imperative that States parties move away from sheltered em 
ployment schemes and promote equal access for persons with disabilities in the open labour 
market«; deutsche Übersetzung im obigen Text aus: Deutsches Institut für Men
schenrechte (Hrsg.), Informa    tion der MonitoringStelle zur UNBehindertenrechts
konven    tion anläss    lich der Veröffent    lichung der Themat ischen Studie des UN
Hochkommissariats für Menschenrechte zur Arbeit und Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen, Berlin 2013; online abrufbar unter: www. institut
fuermenschenrechte.de). Anders wohl noch UNOResolu    tion Nr. 48/96: Stan
dard Rules on the Equaliza    tion of Opportunities for Persons with Disabilities, 
Rule 7 (Employment), Nr. 7, in der es heißt: »For persons with disabilities whose needs 
cannot be met in open employment, small units of sheltered or supported employment may be 
an alternative« (»Für Menschen mit Behinderungen, deren Bedürfnissen der regu

http://www.ohchr.org
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de
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läre Arbeitsmarkt nicht gerecht wird, können kleine Ein    heiten von geschützten 
oder unterstützten Arbeitsplätzen eine Alter  native darstellen«; Übersetzung ins 
Deutsche vom Verfasser); online abrufbar z. B. unter: www.un.org.

10 Zu einem gesetz    lich verankerten Wahlrecht (von behinderten Menschen, die nicht 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können) zw ischen der Tätig    keit in 
einer WfbM und einer Beschäftigung in einem Betrieb (mit erforder    licher Unter
stützung) vgl. BRKALLIANZ (Hrsg.), Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, 
Barrierefrei    heit, Inklusion! – Erster Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung 
der UNBehindertenrechtskonven    tion in Deutschland, Berlin 2013, S. 67 (online 
abrufbar unter: www.brkallianz.de).

11 Vgl. z. B. Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e. V., Beruf     liche Teilhabe als 
SystemAngebot, Frankfurt am Main 2010 (erhält    lich über zentrale@frankfurter
verein.de); Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen in 
Niedersachsen und Bremen, »Vorschläge zur Weiterentwicklung der Werkstätten 
für behinderte Menschen« von 2012 (online abrufbar unter: www.lagwfbm 
niedersachsen.de); Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men
schen e. V. (Hrsg.), Maßarbeit – Neue Chancen mit Sozialunternehmen, Nürnberg 
2011 (online abrufbar unter: www.bagwfbm.de). 

12 Zum Persön    lichen Budget siehe z. B. Peter TrenkHinterberger, Leistungen an be 
hinderte Menschen, in: Thomas P. Stähler (Hrsg.), Inklusion behinderter Arbeit
nehmer, Köln 2013, S. 214 – 224; zu allgemeinen Informa    tionen über das Persön   
liche Budget siehe auch im Internet unter www.budget.bmas.de (Anm. d. Red.).

13 Zu solchen Vorschlägen und Forderungen zu Art. 27 UNBRK vgl. z. B. BRK
ALLIANZ (Hrsg.), wie Anm. 10, S. 58 ff. 

14 Vgl. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights (…), wie Anm. 9, Absatz 48: »to ensure that they are competitive in the open 
labour market on an equal basis with others« (deutsche Übersetzung im obigen Text wie 
bei Anm. 9 vom Deutschen Institut für Menschenrechte).

15 Zur Inklusion im Sinne der UNBRK vgl. Gudrun Wansing, Der Inklusionsbegriff in 
der Behindertenrechtskonven    tion, in: Antje Welke (Hrsg.), UNBehin dertenrechts kon
ven    tion mit recht    lichen Erläuterungen, Berlin 2012, S. 93 – 103, ferner Klaus Lachwitz, 
Erläuterungen zu Art. 3 UNBRK, in: Marcus Kreutz/Klaus Lachwitz/Peter Trenk
Hinterberger, Die UNBehindertenrechtskonven    tion in der Praxis, Köln 2013, S. 81.

16 Siehe dazu G. Wansing, wie Anm. 1, S. 388 ff. Zum akadem ischen und polit ischen 
Neoliberalismus (z. B. zur Flexibilisierung und Deregulierung des Arbeitsmarktes) 
eingehend die Monografie von Bernhard Walpen, Die offenen Feinde und ihre 
Gesellschaft, Hamburg 2004. Bemerkenswert ist auch die Einschätzung, die Fried
rich A. von Hayek, einer der wichtigsten Vertreter des Neoliberalismus, zu den 
wirtschaft    lichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten äußert: »Schon das 
kleinste Quäntchen von gesundem Menschenverstand hätte den Verfassern des 
Dokuments (Gemeint sind die Verfasser des entsprechenden Menschenrechts
pakts – TH) sagen müssen, daß das, was sie zu allgemeinen Rechten erklären, in 
der Gegenwart und für alle vorhersehbare Zukunft vollkommen unerreichbar ist.« 
(in: Recht, Gesetz und Frei    heit – Eine Neufassung der liberalen Grundsätze der 
Gerechtig    keit und der polit ischen Ökonomie, Tübingen 2003, S. 256).
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http://www.un.org
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http://www.budget.bmas.de
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17 Dazu Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.), Zusammenarbeiten  – 
Inklusion in Unternehmen und Institu    tionen. Ein Leitfaden für die Praxis, Berlin 
2013, mit zahlreichen Praxisbeispielen, darunter Boehringer Ingelheim, Ak    tions    plan 
2012 – 2020 – Umsetzung der UNKonven    tion über die Rechte von Menschen mit 
Be hinderungen, Ingelheim 2012 (online abrufbar unter: www. boehringeringelheim.
de, siehe dazu auch den Beitrag von Olaf Guttzeit in diesem Band  S. 118 ff.).

18 Vgl. Papst Johannes Paul II., Enzyklika »Laborem exercens«, Vatikan 1981, unter IV. 
Nr. 22 (»Der behinderte Mensch und die Arbeit«), ferner Papst Franziskus, Apos to
l isches Schreiben Evangelii gaudium, Vatikan 2013, S. 36 f. (»Nein zu einer Wirt
schaft der Ausschließung«), beide online abrufbar unter: www.vatican.va.
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�� Olaf Guttzeit

Inklusion in Unternehmen: Boehringer 
Ingelheim und UnternehmensForum

Angeregt durch die Politik hat Boehringer Ingelheim seit 2012 einen 
un  ternehmensspezif ischen Ak   tions   plan, der soziale Verantwortung und 
kluges unternehmer isches Handeln in neu geschaffenen Strukturen mit 
kleinen Schritten nachhaltig zusammenführt und damit den nötigen 
gesellschaft   lichen Kulturwandel unterstützt. 

Inklusion bedeutet: Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gehört 
dazu und erfährt so, wie er und sie ist, Wertschätzung. Durch die Unter
stützung von anderen kann jede_r sein bzw. ihr Bestes geben. Das ist das 
Verständnis von inklusiver Arbeitswelt bei Boehringer Ingelheim.

Boehringer Ingelheim ist ein unabhängiges, forschendes und produzie
rendes pharmazeut isches Unternehmen mit weltweit rund 46 000 Mitar
beiter_innen in 140 verbundenen Unternehmen. Das Familienunterneh
men mit Stammsitz in Ingelheim am Rhein zählt weltweit zu den zwanzig 
größten forschenden Pharmaunternehmen.

Die Motiva   tion zur Entwicklung eines unternehmenseigenen 
Ak   tions   plans

Soziale Verantwortung hat bei Boehringer Ingelheim eine lange Tradi  
tion: Seit mehr als 125 Jahren ist das Familienunternehmen eth ischen 
Prinzipien verpf  lichtet, welche die Basis für das soziale und gesellschaft  
liche Engagement bilden und fest in der Unternehmensphilosophie ver
ankert sind. Zum Beispiel gründete Albert Boehringer bereits 1902 eine 
»FabrikKrankenkasse« für seine Mitarbeiter_innen. Ein moderner Aus
druck dieser Tradi   tion ist auch die unternehmensinterne Umsetzung der 
UNBehindertenrechtskonven   tion. 

Gesellschaft   liche Verantwortung zu übernehmen bedeutet für Boehrin
ger Ingelheim, die Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt und das ge  meinsame 
Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung zu er  mög    lichen 



119Inklusion in Unternehmen  –––––  119

und zu fördern. Mit dem Ak   tions   plan zur Umsetzung der UNBehin
dertenrechtskonven   tion (UNBRK) verpf  lichtet sich das Unternehmen 
dazu, inklusive Strukturen zu schaffen und äußere Rahmen bedingungen 
zu verbessern.

Gleichzeitig geht es aber auch darum, Barrieren im Denken zu über
winden und ein neues »Grundverständnis« zu erreichen. Noch sehen viele 
Menschen ohne Behinderung vor allem das, was Menschen mit Behinde
rung nicht können. Es geht darum, diesen Defizitansatz in eine ressour
cenorientierte Grundhaltung umzuwandeln. Hier soll der Ak   tions   plan zur 
Umsetzung der UNBRK Wegweiser sein.

Die ersten Schritte

Die Landesregierung von RheinlandPfalz hat unter der Federführung 
des damaligen Landesbehindertenbeauftragten Ottmar MilesPaul im Jahr 
2010 als erstes Bundesland einen Ak   tions   plan zur Umsetzung der UN
BRK verabschiedet. Um die prakt ische Umsetzung in RheinlandPfalz 
zu fördern, trat die Landesregierung an Boehringer Ingelheim heran. In 
fruchtbaren Gesprächen konnten die Unternehmensverantwort   lichen von 
der Idee überzeugt werden, einen eigenen Ak   tions   plan zu initiieren. Mit 
diesem ManagementCommitment wurde ein Projektauftrag ins Leben 
gerufen, extern unterstützt vom Institut Mensch, Ethik, Wissenschaft 
(IMEW) unter der Leitung von Dr. Katrin Grüber. 

Ein erster Schritt beleuchtete die Relevanz eines solchen Ak   tions   plans 
für das Unternehmen. Schnell war klar, dass es hier nicht nur um das 
Thema der sozialen Verantwortung geht, sondern dass hinter der Frage 
der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auch ein betrieb  
licher Bedarf steht: Vor dem Hintergrund der demograf ischen Entwick
lung steigt die Wahrscheinlich   keit, dass Mitarbeiter_innen bei längerer 
Lebensarbeitszeit im Laufe ihres Beschäftigungs   verhältnisses eine Krank  
heit, eine Behinderung oder eine Schwerbehinderung erwerben. Schon 
aus betriebswirtschaft   lichen Gründen ist daher sicherzustellen, dass das 
Potenzial dieser erfahrenen Expert_innen nicht verloren geht.

Entwicklung und Struktur des Ak   tions   plans

Gemeinsam mit den Standortbetriebsräten, den Schwerbehindertenvertrau
enspersonen und den Arbeitgeberbeauftragten wurde eine Projektgruppe 
ins Leben gerufen. Dabei war es zunächst wichtig, ein gemeinsames Ver
ständnis des Begriffs »Inklusion« zu erarbeiten und ihn in den betrieb   lichen 
Kontext zu stellen. Was bedeutet »Inklusion« ganz konkret bei Boehringer 

Praxisbeitrag
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Ingelheim, und wo steht das Unternehmen damit? Nach einer Bestands
aufnahme über die Aktivitäten zum Abbau von Barrieren konnten Ziele 
für insgesamt sieben Handlungs   felder formuliert werden. In einem nächs
ten Schritt erarbeitete die Projektgruppe gemeinsame Vorschläge für Maß
nahmen, die geeignet scheinen, diese Ziele zu erreichen. 

Kernstück: Das Verfahren zur Umsetzung

Aus den Erfahrungen bei der internen Umsetzung anderer kulturbeein
f lussender Projektthemen wie etwa Demografie, Beruf und Familie oder 
Diversity and Inclusion entstand die Idee, die einzelnen Handlungs   felder als 
Schwerpunktthemen über mehrere Jahre zu bearbeiten. Das neu geschaffene 
Inklusionsteam, bestehend aus den Vertreter_innen der Betriebsräte, Schwer
behindertenvertrauenspersonen und Arbeitgeberbeauftragten, fungiert dabei 
als Steuerungs   team. Es bespricht Vorschläge mit den umsetzenden Fach
bereichen und legt Maßnahmen fest. Dabei kommen SMARTKriterien1 
zur Anwendung: Die Maßnahmen müssen eindeutig definiert und messbar, 
akzeptiert und realist isch sein und mit einem konkreten Zeitplan versehen 
werden. Die Geschäftsführung trägt die  Verantwortung für die Umsetzung.

Nach der Bestandsaufnahme und Planung folgt eine Umsetzungs   phase, 
die durch eine Evalua   tion im Folgejahr abgeschlossen wird. Diese Vorge
hensweise soll die Nachhaltig   keit der Umsetzung sichern.

Umsetzungs   phase und erste Erfahrungen

Das Schwerpunktthema im Jahr 2013 war »Bewusstseinsbildung und 
Öffentlich   keits   arbeit« – ein guter Auftakt, um die Inhalte der UNBRK 
und ihre Bedeutung für die Arbeit vor Ort zu kommunizieren und die Mit
arbeiter_innen und Führungs   kräfte zu sensibilisieren. Mit Werkszeitungs  
artikeln und Berichten im Intranet wurden gelungene Beispiele von 
Inklusion hervorgehoben. Besondere Aufmerksam   keit findet die jähr  
lich stattfindende Ausstellung »Behinderte Menschen malen« auf dem Fir
mengelände, die vom Landesamt für Jugend und Soziales in Rheinland
Pfalz zur Verfügung gestellt wird. Hier wird in beeindruckender Weise 
deut   lich, wie Kunst von behinderten Künstler_innen den Blick auf deren 
Potenzial lenkt. 

Zudem konnte mit den verantwort   lichen Gremien vereinbart wer
den, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen zum Beispiel 
bei Baumaßnahmen von Anfang an berücksichtigt werden. In Führungs  
kräftetrainings ist das Thema ein fester Bestandteil. Und dennoch: Immer 
wieder wurden Diskussionen geführt; in Zeiten von Effizienz und 
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Effektivitätssteigerungs   vorgaben bleibt zu vermuten, dass das Vorurteil 
»schwerbehindert = leistungs   gemindert« hierbei eine unausgesprochene 
Barriere darstellt. 

Das Resümee des ersten Jahres mit dem Ak   tions   plan2 ist aber insgesamt 
als durchweg positiv zu bewerten. Ein Beispiel dafür ist die sukzessive Ein
führung von Untertiteln bei Unternehmensvideos zum Barrierenabbau für 
Gehörlose. Daneben wurde das Unternehmen im Jahr 2013 mit dem Son
derpreis für beispielhafte Beschäftigung von Menschen mit Behinderun
gen durch das Land RheinlandPfalz ausgezeichnet. 

Inklusion ist kein Automatismus

Trotz aller positiven Entwicklungen zeigt die Erfahrung, dass Inklusion 
Zeit braucht. Ein engagiertes Inklusionsteam und die Unterstützung des 
Managements sind Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung 
des Ak   tions   plans. Trotzdem gibt es immer wieder Hürden, deren Über
windung Zeit und Energie kosten. Dass der selbstverständ   liche Umgang 
mit Behinderungen gesellschaft   lich noch nicht f lächendeckend akzeptiert 
ist, zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Anzahl der Bewerber_innen, 
die angeben, dass sie eine Behinderung haben, im Vergleich zur Gesamt
zahl aller Bewerbungen verschwindend gering ist (im Jahr 2013 circa 190 
gegenüber rund 35 000). Im Bereich der beruf    lichen Erstausbildung ist 
das Verhältnis mit 0,2 Prozent noch gravierender. Hier ist Aufklärungs  
arbeit notwendig, damit Unternehmen in der Rekrutierung die Möglich  
keit einer Personalauswahl bekommen.

Bei der Einstellung und/oder Weiterbeschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen benötigt das Unternehmen häufig auch Unterstützung 
von externen Expert_innen. Hier ist festzustellen, dass die Vernetzung 
der Partner im gegliederten System sehr stark von Einzelpersonen abhän
gig ist. Wünschenswert wäre hier eine Struktur, die eine Ansprechperson 
für den Arbeitgeber bietet, die sich um die verschiedenen Unterstützungs  
leistungen der Rentenversicherung, der Agentur für Arbeit, der Integra  
tions   ämter oder anderer Beteiligter verantwort   lich kümmert. 

Aber auch innerhalb des Unternehmens sind Strukturen notwendig, 
die Hilfestellung bieten können, wenn Arbeitsplatzanpassungen oder be 
hinderungs   bedingte Stellenprofilanpassungen notwendig sind.

Praxisbeitrag
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Gemeinsam geht es besser

In diesem Zusammenhang engagiert sich Boehringer Ingelheim seit Jah
ren unter anderem auch im UnternehmensForum3, einer unabhängigen 
Arbeitgeberinitiative zur Integra   tion von Menschen mit Behinderung. In 
diesem Netzwerk wird Inklusion regelmäßig thematisiert. Der Austausch 
über betrieb   liche Erfahrungen ist zentrales Anliegen der hier vertretenen 
Arbeitgeberbeauftragten. Engagierte Öffentlich   keits   arbeit und Präsenta  
tion von guten Beispielen aus der Praxis haben letzt   lich auch dazu geführt, 
dass andere Unternehmen sich mit der Frage eines Ak   tions   plans beschäfti
gen. Inzw ischen haben die BAHN AG, die SAP AG und der Energiever
sorgungskonzern RWE ebenfalls einen hausinternen Ak   tions   plan verab
schiedet. Weitere Unternehmen wie der Frankfurter Flughafenbetreiber 
FRAPORT arbeiten ebenfalls an einem Konzept zur Implementierung. 

Über das UnternehmensForum

Das UnternehmensForum wurde 2002 als branchenübergreifender Zusam
menschluss großer und mittelständ ischer Unternehmen mit dem Ziel 
gegründet, die Wirtschaft für das Potenzial von Menschen mit Behinde
rung zu sensibilisieren. Es setzt sich seitdem engagiert für die Ausbildung, 
Beschäftigung und Weiterbeschäftigung von Menschen mit Handicap ein. 
Die Initiative dient dabei als bundesweite Plattform, um Erfahrungen aus
zutauschen, gute Beispiele zu erarbeiten und konkrete Anregungen zu 
entwickeln. Als öffentlich   keits   wirksamer Zusammenschluss möchte das 
UnternehmensForum zu einem Perspektivwechsel in Bezug auf Menschen 
mit Behinderung anregen: Statt einer defizitorientierten Betrachtung ste
hen die Stärken im Fokus und werden als Bereicherung einer vielfältigen 
Unternehmenskultur wertgeschätzt. 

Einen besonderen inhalt   lichen Fokus setzt das UnternehmensForum 
bei seiner Arbeit auf die Ausbildung schwerbehinderter Schulabgänger_
innen, das Betrieb   liche Eingliederungs   management 4 und die Integra   tion 
von Menschen mit Behinderungen in Unternehmen. Der demograf ische 
Wandel sowie die Beschäftigung und Beschäftigungs   sicherung einer älter 
werdenden Belegschaft sind weitere zentrale Themen des Unternehmens
Forums. Weil gute Erfahrungen und erprobte Lösungen auch anderen 
Unternehmen dienen können, stellt das UnternehmensForum interessier
ten Vertreter_innen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik BestPractice
Beispiele und hilfreiche Informa   tionen zur Verfügung.
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f Zusammenfassung

Der Beitrag schildert am Beispiel des Unternehmens Boehringer Ingelheim, 
wie Inklusion von Mitarbeiter_innen mit Behinderung in Unternehmen 
erfolgreich gelingen kann. Nachgezeichnet wird dabei der Weg von der Ent
wicklung eines Akt   ions p  lans über das Verfahren zur Umsetzung bis hin zu 
ersten Erfahrungen. Zur Sprache kommen neben den Grundvoraussetzungen 
im Unternehmen selbst auch notwendige äußere Rahmenbedingungen und 
deren Verbesserungsmöglichkeiten. Inwiefern ebenfalls andere Unternehmen
von den guten Erfahrungen und erprobten Lösungen profitieren können, wird 
anhand der Arbeit des unabhängigen, branchenübergreifenden Zusammen
schlusses UnternehmensForum dargelegt.

            

Anmerkungen

 1 Die SMARTKriterien lauten: spezif isch, messbar, attraktiv, realist isch, terminiert.
 2 Zum Ak   tions   plan von Boehringer Ingelheim siehe online unter: http://www.

boehringeringelheim.de/unternehmensprofil/verantwortung.html (Aufruf am 
14.04.2014).

 3 Zum UnternehmensForum e. V. siehe online unter: http://www.unternehmensforum.
org/(Aufruf am 14.04.2014). 

 4 Die Arbeitgeberseite ist laut § 84 Abs. 2 SGB IX zu einem Betrieb   lichen Ein  glie  de
rungs   management verpf  lichtet, wenn ein_e Beschäftigte_r im Laufe eines Jahres 
länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig war.
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�� Annetraud Grote

Inklusion im Öffent   lichen Dienst:  
Beispiel Paul-Ehr   lich-Institut

Inklusion bedeutet in der Arbeitswelt, dass Menschen mit und ohne Be 
hinderung unter passenden Rahmenbedingungen beweisen können, dass 
sie einen gleichwertigen Beitrag leisten, beispielsweise im Arbeitsfeld 
von Wissenschaft und Forschung. Um erfolgreiche Inklusion Wirklich  
keit werden zu lassen, bedarf es eines Erkenntnisprozesses, dass dies keine 
Frage der Größe des Betriebs oder der Art der Branche ist, sondern bereits 
durch manchmal nur kleine Veränderungen viel erreicht werden kann. 
Ausschlaggebend ist das Bewusstsein, dass der Umgang mit Vielfalt dazu 
beiträgt, Barrieren aller Art und vor allem in den Köpfen der Menschen 
abzubauen.1

Dieser Herausforderung stellt sich das PaulEhr   lichInstitut (PEI) seit 
vielen Jahren, indem es Menschen mit – auch sehr schweren – Behinde
rungen und den unterschied   lichsten Bildungs   abschlüssen ausbildet, wei
terqualifiziert und beschäftigt. Das PEI, das als Bundesinstitut für Impf
stoffe und biomedizin ische Arzneimittel Amtsaufgaben im Rahmen der 
Arzneimittelzulassung wahrnimmt, aber auch in der Forschung weltweit 
engagiert ist, stellt sich mit seiner inklusiven Beschäftigungs   strategie sei
ner Verantwortung als öffent   licher Arbeitgeber. Es zielt darauf, nicht nur 
als arbeitsmarktpolit isches Modell wahrgenommen zu werden, sondern bei 
anderen Arbeitgebern des Öffent   lichen Dienstes, aber auch in der Privat
wirtschaft, mög   lichst viel Nachahmung zu finden.

Arbeitsmarktpolit ische Modelle zur Nachahmung empfohlen

Tandem-Projekte

Seit 1996 widmet sich das PEI verstärkt der Integra   tion (aus heutiger Sicht 
würde die Verfasserin sogar behaupten der Inklusion) behinderter Wis
senschaftler_innen. Im Rahmen mehrerer Projekte beschäftigte das PEI 
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seit dieser Zeit zunächst eine Vielzahl von Hochschulabsolvent_innen mit 
Behinderung in den Bereichen Forschung und Verwaltung. Bei Bedarf 
wurden sie im »Tandem« von einer techn ischen Arbeitsassistenz unterstützt. 
Die Arbeitsassistenz bietet die notwendige arbeitsplatzbezogene Unterstüt
zung und wird heute auch gesetz   lich durch einen Rechtsanspruch gemäß 
§ 33 Absatz 8 Nr. 3 SGB IX garantiert.2 Im PEI bestand die Besonder   heit, 
dass die eingestellten Assistenzen, die zumeist im Labor mit einer techn
ischen Ausbildung Hilfestellungen leisteten, um die körper   lichen Beein
trächtigungen eines Kollegen oder einer Kollegin mit Behinderung aus
zugleichen, teilweise selbst eine Behinderung hatten. Die Finanzierung 
dieser Assistenzen erfolgte über Eigenmittel und Zuschüsse des Integra  
tions   amtes und der Arbeitsagenturen. 

In den wissenschaft   lichen Tandems hingegen forschten und  arbeiteten 
behinderte und nicht behinderte Akademiker_innen jeweils gleichberech
tigt im Team an einem definierten Forschungs   projekt. Die akadem ische 
Unterstützungs   leistung ging hier über die rein techn ische Assistenz hin
aus: Sie lag beispielsweise bei einem sprachbehinderten Wissenschaftler in 
der Unterstützung bei Vorträgen, die nur durch eine Arbeitsassistenz nicht 
gewährleistet werden konnte. Dies stellte ein Novum dar, da sich durch 
die Schaffung von gleichberechtigten Koopera   tionen von  behinderten und 
nicht behinderten Beschäftigten sowie die Bereitstellung von barriere
freien Arbeitsplätzen neue Integra   tions                      und Qualifikations   möglich   keiten 
eröffneten.3 

Modellcharakter erhielten diese Projekte auch durch die  Bemühungen, 
durch Gebäudeumbauten weitere Arbeitsplätze barrierefrei zu gestalten, 
wofür die bereits bestehende behindertenfreund   liche Infrastruktur im 
Insti tut eine gute Voraussetzung bot. Neben der Installa   tion einer Viel
zahl von automat ischen Türöffnern und dem Einbau barrierefreier Sani
tärbereiche wurden Gehwege und Zufahrten geebnet. 

Das innovative Element bestand insbesondere darin, dass auch Menschen 
mit Rollstuhl oder anderen schweren Einschränkungen die Möglich   keit 
gegeben wurde, experimentell im Labor zu forschen. Durch manchmal 
nur geringfügige Anpassungen in den Laborräumen wurden Tätig   keiten 
in diesem Bereich bis zur Sicher   heits   stufe 3 mög   lich. So kam etwa die 
Höhenverstellbar   keit der Sterilbänke, an denen im Labor gearbeitet wird, 
dem Anspruch des selbstbestimmten und unabhängigen Arbeitens ent
gegen. Selbstverständ   lich erfolgte die Realisierung unter Einhaltung der 
Vorgaben der Arbeitssicher   heit.

Praxisbeitrag
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»Vieles ist mög   lich …« – ein EQUAL-Projekt

Von 2005 bis 2007 koordinierte das PEI im Rahmen der EQUALIni
tiative4, eines arbeitsmarktpolit ischen Programms der EU, das Projekt 
»Vieles ist mög   lich – TandemPartner in der Wissenschaft«5. Die Ziel
gruppe dieses Projekts wurde neben Wissenschaftler_innen auf Pro
movierende und Auszubildende mit Behinderung ausgeweitet. Zu den 
Projektpartner_innen zählten deutschlandweit mehrere Universitäten, 
Behörden sowie Indus trieunternehmen. Europaweit waren weitere Part
ner beteiligt. In der Projektlaufzeit beschäftigte das PEI zusätz   lich dank 
der Unterstützung des Europä ischen Sozialfonds, na   tionaler Zuschüsse 
sowie aus Eigenmitteln drei Promovierende, zehn wissenschaft   liche, sie
ben nichtwissenschaft   liche Mitarbeiter_innen und drei Auszubildende mit 
den unterschied   lichsten Behinderungen. Ein wichtiger Effekt des Projekts 
war unter anderem auch der Aufbau eines aus den Projektpartner_innen 
hervorgegangenen  dauerhaften Netzwerkes zur Förderung der Integra   tion 
schwerbehinderter Wissenschaftler_innen in Deutschland. Auf der Basis 
dieses hieraus resultierenden Erfahrungs   austauschs und Wissenstransfers 
sowie aufgrund seiner koordinierenden Rolle im EQUALProjekt hat sich 
das PEI deutschlandweit und interna   tional zu einem gefragten Ansprech
partner für interessierte Arbeitgeber aus der freien Wirtschaft, für Uni
versitäten und andere Forschungs   einrichtungen entwickelt. Dementspre
chend wurde das Institut auf na   tionaler und interna   tionaler Ebene für 
seine Netzwerkarbeit ausgezeichnet.6

Weiterqualifika   tion nach dem Bachelor-Abschluss

Bereits während des EQUALProjekts wurde für die Projektverantwort  
lichen ein neues Problemfeld der akadem ischen Ausbildung von Menschen 
mit Behinderung offenbar. Ursache ist die Umstellung vieler Studiengänge 
auf das bestehende BachelorMasterSystem. Da der BachelorAbschluss 
bereits als berufsqualifizierender Abschluss gilt, verweigern einige Sozi
alhilfeträger eine Finanzierung des behinderungs   bedingten Mehrbedarfs 
während des zweiten Teils der Ausbildung, dem »MasterStudium«. Ein 
fehlender Nachteilsausgleich führt dazu, dass Menschen mit Behinde
rung vom Erwerb weiterführender akadem ischer Qualifika   tionen aus
geschlossen werden. Um zumindest einige betroffene schwerbehinderte 
BachelorAbsolvent_innen dennoch weiter zu qualifizieren und dane
ben die Öffentlich   keit für diesen Problemkreis zu sensibilisieren, initiierte 
das PEI von 2010 bis 2013 das bundesweit einzigartige ProBAsProjekt7, 
das sowohl im wissenschaft   lichen als auch im administrativen Bereich die 
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Möglich   keit zur Weiterqualifika   tion im Sinne eines Trainings on the Job bot. 
Projekt partner_innen waren wiederum Arbeitgeber aus dem öffent   lichen 
und privaten Bereich, aber auch Universitäten, Beratungs und Selbsthilfe
verbände. Im PEI selbst wurden sieben Absolvent_innen aus verschiedenen 
Disziplinen weiterqualifiziert, sieben weitere Bachelors wurden bei den 
genannten Projektpartner_innen eingestellt. Ziel des Projekts war es, den 
14  Teilnehmer_innen im PEI und bei den Partnerorganisationen durch 
einen strukturierten Erfahrungs        und Wissenszuwachs bessere  Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. Eine Reihe von Weiterbildungs 
und Schulungs   angeboten und Hospita   tionen bei Unternehmen aus der 
Wirtschaft boten entsprechende Qualif izierungs   möglich   keiten. Nach 
Abschluss des ProBAsProjekts kann auf eine erfolgreiche Öffentlich  
keits    arbeit mit zahlreichen Veranstaltungen und einem großen Presse
echo zurückgeblickt werden. Aber insbesondere die Tatsache, dass die 
meisten der im Rahmen des Projekts Beschäftigten eine Anschlussposi  
tion gefunden haben, spricht für dessen Erfolg.

Inklusionsprojekt für Auszubildende

Ein Effekt der Netzwerkarbeit ist die seit 2009 bestehende Mitgliedschaft 
des PEI im UnternehmensForum e. V. (siehe dazu den Beitrag von Olaf 
Guttzeit  S. 122), einem branchenübergreifenden Zusammenschluss von 
Konzernen und mittelständ ischen Firmen, der sich für mehr Inklusion von 
Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben engagiert. So besteht ein 
Ziel des UnternehmensForums darin, Menschen mit Behinderung den 
Zugang zu einer dualen Ausbildung zu ermög   lichen. Daher hat das Forum 
in Zusammenarbeit mit Schulen, Unternehmen, Behörden und anderen 
Partnern das InklusionsProjekt »Inklusive Ausbildung von Jugend   lichen 
mit und ohne Behinderung« (InkA) gestartet, das vom PEI koordiniert 
wird.8 In den Jahren 2013 und 2014 werden bundesweit jeweils 20 zusätz  
liche schwerbehinderte Auszubildende in verschiedenen Berufen einge
stellt, die gemeinsam mit nicht behinderten Auszubildenden ihre Ausbil
dung absolvieren. Dabei werden vorhandene Ausbildungs   strukturen an die 
Bedürfnisse der schwerbehinderten Jugend   lichen angepasst. 

Inklusion im Arbeitsleben – ein Gewinn für alle

Während der Laufzeit der beschriebenen InklusionsProjekte wurden ver
schiedene Barrieren identifiziert, deren Abbau eine erfolgreiche Inklusion 
von Menschen mit Behinderung in das Berufsleben erleichtern. Neben 
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der Beseitigung der genannten phys ischen Barrieren sind Angebote wie 
zum Beispiel f lexible Arbeitszeitmodelle und die Einführung von Telear
beit weitere förder   liche Faktoren. Nicht zuletzt die beschriebenen Projekte 
und Maßnahmen – bau   lich, verwaltungs   techn isch, finanziell und perso
nell – haben dazu geführt, dass die Beschäftigungs   quote schwerbehinder
ter Menschen am PEI im Jahr heute bei nahezu 20 Prozent liegt. Dies ist 
eine ausgesprochen hohe Quote angesichts der Tatsache, dass nach dem 
SGB IX Arbeitgeber verpf  lichtet sind, 5 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit 
behinderten Menschen zu besetzen. 

Viele der ehemals im Zuge der Projekte befristet eingestellten  Menschen 
mit Behinderung arbeiten auch heute noch mit großem Engagement im 
Institut und zeigen ein starkes Zugehörig   keits   gefühl. Manche erlangten im 
Rahmen dieser Programme ihren Doktortitel. Andere kamen als bereits 
promovierte Forscher_innen für eine PostdocPhase und nehmen heute 
im Bereich der na   tionalen wie auch europaweiten Arzneimittelzulassung 
Aufgaben im PEI wahr. Bereits früh hat man im PEI realisiert, dass die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung eine WinwinSitua   tion 
für das Institut als Arbeitgeber und die Beschäftigten gleichermaßen dar
stellt.

f Zusammenfassung

Der Beitrag stellt verschiedene InklusionsProjekte des PaulEhr l  ichInstituts 
(PEI) vor, die Beispiele für das Gelingen von Inklusion in Ausbildung, Weiter
qualifizierung und Beschäftigung von Menschen mit – auch sehr schweren – 
Behinderungen und unterschiedlichsten Bildungsabschlüssen sind. Entschei
dend für den Erfolg der Projekte des PEI ist das gewachsene Bewusstsein für 
die Leistungs  f ähig   keit behinderter Menschen und die Erkenntnis, dass auch 
das Institut selbst erheb   lich von der Beschäftigung von Menschen mit Behin
derung profitiert. Die Inklusion behinderter Menschen fördert die interne 
Zusammenarbeit und trägt so wesentl   ich zum Erfolg sowohl des Arbeitgebers 
als auch der Beschäftigten bei. Dem PEI gelang die Entwicklung verschiede
ner arbeitsmarktpoliti scher Modelle. Dabei wurde im Institut der Weg zu einer 
behindertenfreundlichen »Institutsphilosophie« weiter geebnet.

           

      

Anmerkungen

 1 Siehe dazu auch die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) heraus
gegebene Broschüre »Zusammenarbeiten – Inklusion in Unternehmen und Institu
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tionen«, online abrufbar unter: http://www.bmas.de/DE/Service/  Publika   tionen/
a755leitfadenak   tions   plaene.html (Aufruf am 17.06.2014).

 2 Nähere Informa   tionen zur Arbeitsassistenz siehe unter http://www. integra   tions 
aemter.de/Fachlexikon/Arbeitsassistenz/77c545i1p/index.html (Aufruf am 17.06.2014).

 3 Die seinerzeit bestehende Rechtsgrundlage zur Erlangung von Zuschüssen für die
ses einzigartige Modell, das durch die damalige Zentralstelle für Arbeitsvermitt
lung (ZAV) unterstützt wurde, ist leider zwischenzeit   lich entfallen.

 4 Die aus dem Europä ischen Sozialfonds geförderte Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
endete zum 31. Dezember 2007, siehe unter http://www.equal.esf.de (Aufruf am 
17.06.2014).

 5 Siehe unter http://www.tandeminscience.de/ (Aufruf am 17.06.2014).
 6 Am 23.06.2010 wurde das Projekt »Tandem in Science – Network for Integra   tion Pro

jects« in der Kategorie »Improving transparency, accountability and responsiveness in the 
Public Service« von den Vereinten Na   tionen mit dem ersten Preis des United Na   tions 
Public Service Award 2010 (UNPSA) für die Region Europa und Nordamerika aus
gezeichnet.

 7 Das »Projekt zur Weiterqualifika   tion für schwerbehinderte BachelorAbsolventen/ 
innen« (ProBAs) startete am 1. Januar 2010. Siehe dazu http://www.projekt probas.
de (Aufruf am 14.04.2014). 

 8 Informationen dazu siehe unter http://www.unternehmensforum.org/inklusions 
projekt.html (Aufruf am 17.06.2014).
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Andrea Platte

Inklusive Bildung: Leitidee von der 
Kindertageseinrichtung bis zur Hochschule

Mit ihrem Artikel 24 zum Recht auf Bildung bewegt die UNBehin
dertenrechtskonven  tion die interna  tionale Bildungs  diskussion. Die deut
sche Schattenübersetzung, die von Menschen mit Behinderungen erarbei
tet wurde, überträgt Absatz 1 des Artikels mit folgendem Wortlaut: »Die 
Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen 
auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grund
lage der Chancengleich  heit zu verwirk  lichen, gewährleisten die Vertrags
staaten ein inklusives Bildungs  system auf allen Ebenen (…).«1 Mit diesem 
Menschenrecht auf inklusive Bildung setzt die UNBRK sowohl für den 
Aufbau eines inklusiven Bildungs  systems als auch für den Zugang dazu 
verbind  liche Maßstäbe.2

Nach einer Annäherung an den Begriff »Inklusive Bildung« erläutert 
der folgende Text, welche Konsequenzen für die pädagog ische Umsetzung 
damit verbunden sind, dies mit jeweils spezif ischem Blick auf den Elemen
tarbereich, das Schulsystem und die Hochschulbildung.

In der Folge der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
(AEMR) – auch UNMenschenrechtscharta genannt –, die am 10. De 
zember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Na  tionen in 
Paris  verkündet wurde, haben weitere, von den Vereinten Na  tionen ver
abschiedete Kon ven  tionen das Recht auf Bildung eingefordert, so etwa die 
1990 in Kraft getretene UNKinderrechtskonven  tion. Als  interna  tio nale 
 Leitidee wurde inklusive Bildung, die kein Kind und keinen  Jugend  lichen 
aus Bildungs  prozessen ausschließt, erstmals 1994 auf der Weltkonferenz 
»Päda gogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität« in Sala
manca formuliert.3

»Das Bildungs  system trägt die volle Verantwortung dafür, das Recht auf 
Bildung sicherzustellen«4, formuliert die Deutsche UNESCOKommis
sion (DUK) im Rahmen des weltweiten Programms »Bildung für Alle« 
(Educa  tion for All, EFA), mit dem sich im November 2008 die Weltbildungs 
ministerkonferenz der UNESCO in Genf das Ziel setzte, bis zum Jahr 
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2015 weltweit allen Kindern und Jugend  lichen Bildung zukommen zu las
sen: »Inclusive Educa  tion: The Way of the Future«.5 

In den deutschsprachigen »Leitlinien für die Bildungs  politik« begrün
det daran anknüpfend die Deutsche UNESCOKommission inklusive Bil
dung in dreifacher Hinsicht: Die pädagog ische Begründung verweist auf 
die Möglich  keit, in inklusiven Einrichtungen beim Spielen und Lernen 
auf individuelle Unterschiede einzugehen – zum Vorteil aller Kinder. Als 
soziale Begründung wird die Einstellung zur Vielfalt genannt, die nur im 
gemeinsamen Lernen und Spielen wachsen kann und die Basis für eine 
gerechte und diskriminierungs  freie Gesellschaft bildet. Drittens bezeich
net die ökonom ische Begründung eine Schule für alle als weniger kos
tenintensiv im Vergleich zu einem komplexen System unterschied  licher 
Schultypen.6 Interna  tional betrachtet stehen Industrie und Entwicklungs 
länder vor der gemeinsamen Herausforderung, hochwertige und gerechte 
Bildung für alle Lernenden zu gewährleisten. Inklusive Bildung gilt dabei 
als Schlüsselstrategie zur Erreichung des Zieles einer »Bildung für Alle« 
und wird als fundamentales Prinzip des Rechts auf Bildung gesehen. Die
ses Recht soll, so die »Themat ische Studie des UNHochkommissariats für 
Menschenrechte zum Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung« 
vom März 2013, verwirk  licht werden durch schrittweise angelegte Sys
temveränderungen und Transforma  tions  pläne zur Bekämpfung von Aus
grenzung und Segrega  tion und bedarf der Umgestaltung von bestehenden 
recht  lichen und polit ischen Rahmenbedingungen.7

Seit dem Inkrafttreten der UNBRK im Jahr 2009 prägt der Begriff 
der inklusiven Bildung auch die breite bildungs  polit ische Diskussion in 
Deutschland. Im Kontext der Verpf  lichtung zur Gestaltung eines inklu
siven Bildungs  systems entwickelt sich das Meinungs  spektrum bezüg  lich 
dessen Realisierung kontrovers. Die Posi  tionen reichen von der Beibehal
tung des bestehenden Förder(schul)systems bis hin zu dessen Auf lö
sung, verbunden mit einer grundlegenden Umwandlung des gesamten 
Bildungs  systems8. Wenig zur Kenntnis genommen werden dabei die im 
deutschsprachigen Raum seit den 1970erJahren bestehenden pädago
gischen Bestrebungen in Richtung des gemeinsamen Spielens und Lernens 
von behinderten und nicht behinderten Kindern, des gemeinsamen Unter
richts, der Bildung ohne Aussonderung mit wissenschaft  lichen Begleitun
gen, vor allem im Elementar und Primarbereich.9 
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Anfänge inklusiver Bildung in Deutschland: Integrative 
 Prozesse in der Elementarpädagogik

Das erste Dokument, das gemeinsames Lernen von behinderten und nicht 
behinderten Kindern vorsieht, sind die Empfehlungen des  Deutschen Bil
dungs  rates zur pädagog ischen Förderung behinderter und von Behinde
rung bedrohter Kinder und Jugend  licher aus dem Jahr 1974. Die Bildungs 
kommission des Deutschen Bildungs  rates unter Leitung von Jakob Muth 
(1927 – 1993) forderte darin eine Konzep  tion der »weitmög  lichen Einbezie
hung behinderter Kinder und Jugend  licher in den allgemeinen Unterricht« 
und eine »Vermeidung der Aussonderung«10 in den Bereichen Frühför
derung, Studium und Ausbildung der Lehrkräfte und schul ische Förde
rung11. 

2006 stellt die Erziehungs  wissenschaftlerin Maria Kron für die Entwick
lungen im Elementarbereich fest: »Nach etwa 25 Jahren der gemeinsamen 
Erziehung von Kindern mit und Kindern ohne Behinderung können wir 
im Elementarbereich auf bedeutende strukturelle Umwälzungen zurück
blicken. Die gemeinsame Erziehung vor der Schule ist in den meisten Bun
desländern Normalität geworden«12. Die Forderungen der 2008 in Kraft 
getretenen UNBRK haben einen weiteren quantitativen Ausbau der inte
grativen Bildung, Betreuung und Erziehung im Elementarbereich ange
stoßen.13 

Derzeit öffnen sich einerseits ehemals heilpädagog ische Einrichtungen 
der Aufnahme von Kindern ohne (diagnostizierte) Behinderung wie ande
rerseits auch Regeleinrichtungen vermehrt für Kinder mit zugewiesenem 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Im Jahr 2011 wurden in Deutschland 
etwa 84 600 Kinder mit besonderem Förderbedarf in Kindertageseinrich
tungen oder in der Kindertagespf lege betreut, 65,4 Prozent davon besuch
ten integrative Kindertageseinrichtungen. Im Jahr 2013 betrug dieser Anteil 
im Kindertagesbereich bereits 67 Prozent. Zum Vergleich: 39,2 Prozent der 
Kinder mit sonderpädagog ischem Förderbedarf besuchten 2013 im Primar
bereich eine integrative oder Regelschule, in der Sekundarstufe I waren es 
nur noch 21,9 Prozent.14 

Der Elementarbereich bietet – das lassen die beschriebenen Entwicklun
gen, Erfahrungen und daraus generierten Erkenntnisse erwarten – positive 
Voraussetzungen für Veränderungen in Richtung einer inklusiven Bildungs 
gestaltung. Der gegenwärtige Ausbau von Betreuungs  plätzen für 0 – 6jäh
rige Kinder sollte sich zugunsten einer weiteren Entwicklung konsequent 
auf Kindertageseinrichtungen konzentrieren, die ihre Arbeit an der Leitidee 
Inklusion ausrichten wollen, nicht zuletzt um hier ein Bewusstsein zu ent
wickeln: Die Identifizierung und Überwindung von Barrieren in Bildungs 



133Inklusive Bildung  –––––  133

prozessen von Anfang an bedeutet die Realisierung des Rechts auf Bil
dung ohne Aussonderung bereits in Institu  tionen der frühen Kind  heit; so 
werden Kinder und Eltern ermutigt, dieses auch im weiteren Verlauf ihrer 
Bildungs  laufbahn einzufordern. Abzuwarten bleibt, ob der von der UN
BRK geforderte ausstehende Paradigmenwechsel, die vollständige Änderung 
des Bildungs  systems in Richtung Überwindung der schul ischen Segrega 
tion, im Zuge der breiter werdenden Reformbewegung vollzogen wird. Fest 
steht: Ohne grundlegende Änderung der pädagog ischen Kulturen, Struktu
ren und Praktiken15 kann inklusive Bildung nicht realisiert werden.

Eine Schule für alle: Elemente eines inklusiven Schulsystems

Im Jahr 1986 wurden bundesweit 897 Kinder, davon 166 (= 19 Prozent) 
mit sonderpädagog ischem Förderbedarf, in 50 Integra  tions  klassen an 
18 öffent  lichen Schulen beschult. Die zu der Zeit in Praxis und Forschung 
generierten Erkenntnisse bewerten Frank J. Müller und Annedore Pren
gel aus aktueller Sicht wie folgt: »Die unterschied  lichen Akteure brachten 
gemeinsam ein schon Ende der achtziger Jahre ausformuliertes konsistentes 
Modell des Lernens in heterogenen Lerngruppen hervor, über das weitge
hend Konsens besteht, das nur wenige Konf liktlinien aufweist und das bis 
in die Gegenwart Bestand hat.«16 

Die langjährigen Erfahrungen in Deutschland, die sich vor allem durch 
die enge Koopera  tion von Schulpraxis und wissenschaft  licher Begleitung 
ausgezeichnet und weiterentwickelt haben, wurden jedoch im erziehungs 
wissenschaft  lichen und im sonderpädagog ischen Kontext kaum zur Kennt
nis genommen und finden auch in der aktuellen öffent  lichen Diskussion 
zum Thema Inklusion wenig Beachtung: »Die Wirk und Überzeugungs 
kraft der Konven  tion [gemeint ist die UNBRK – Anm. d. Red.] wäre 
größer, wenn alle wüssten, dass Inklusion – anders als meist vermutet – 
sehr gut erprobt ist.«17 

Der Begriff »Inklusion« taucht erst mit Beginn des neuen Jahrtausends 
in der deutschen Bildungs  diskussion auf und stellt Heterogenität als frucht
bar für gemeinsames Lernen heraus. Die Frage, ob der aus dem angelsäch
s ischen Raum stammende Begriff »terminolog isches Spiel« oder »konzep 
tionelle Weiterentwicklung« sei,18 ist seither vielfach diskutiert worden. 
Dass darüber nach wie vor Unklar  heit besteht, zeigt sich beispielsweise in 
der Übertragung des engl ischen Begriffs inclusion mit »Integra  tion« in der 
offiziellen deutschen Übersetzung der UNBRK.19 Diese Übersetzung 
wurde bereits während des Ratifika  tions  prozesses bei der Anhörung vor 
dem Arbeits und Sozialausschuss20 von Expert_innen und danach wieder
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holt kritisiert. Bindend ist die Konven  tion in der engl ischen Originalspra
che und damit der Begriff inclusive. Aktuell wird der Begriff »Inklusion« 
im deutschsprachigen Diskurs häufig reduziert auf die schulorganisato
rische und pädagog ische Praxis der Unterrichtung von behinderten Kin
dern in den Regelschulen. In der Tradi  tion von Forschung und Praxis 
des gemeinsamen Unterrichts betont der Begriff jedoch einen Perspek
tivenwechsel, der explizit ein weites und vor allem über eine Zielgruppe 
hinausgehendes Verständnis von Bildungs  prozessen ohne Aussonderung 
einfordert: »Inklusion beansprucht in der Tat einen grundsätz  lichen Wan
del der grundlegenden theoret ischen Sichtweisen und damit einen Para
digmenwechsel (…), vielmehr liegt die Zielsetzung in einem Miteinan
der unterschied  lichster Mehr und Minder  heiten«21. Artikel 24 UNBRK 
konkretisiert das Recht auf Bildung und Partizipa  tion für Menschen mit 
Behinderungen und betont gleichzeitig, dass »sich mit ›Inklusion‹ eine 
hoch anspruchsvolle pädagog ische, am einzelnen – auch dem nicht behin
derten – Menschen und gleichzeitig der heterogenen Gesamtgruppe aus
gerichtete Praxis verbindet und ein inklusives System den höchsten Qua
litätsstandards genügen muss«.22 

Die Konven  tion erforderte eine gründ  liche Überarbeitung der »Empfeh
lungen zur sonderpädagog ischen Förderung in den Schulen in der Bun
desrepublik Deutschland« der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem 
Jahr 199423, sodass im Jahr 2008 begonnen wurde, diese fortzuschreiben 
und systemat isch weiterzuentwickeln. Nach der Ratifizierung der UN
BRK im März 2009 stellte im Juni 2010 eine Fachtagung der Kultusmi
nisterkonferenz die pädagog ischen und recht  lichen Aspekte hinsicht  lich 
deren Umsetzung in den Mittelpunkt und verabschiedete am 18.11.2010 
ein entsprechendes Diskussionspapier24. Im März 2011 wurde ein Entwurf 
für Empfehlungen zur inklusiven Bildung veröffent  licht und nach einer 
Diskussionsphase im Oktober 2011 als grundlegende Empfehlungen unter 
dem Titel »Inklusive Bildung von Kindern und Jugend  lichen mit Behin
derungen in Schulen« herausgegeben.25

Die MonitoringStelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte (siehe 
dazu auch den Beitrag von Valentin Aichele  S. 85 ff.) hat am 31. März 
2011 eine Stellungnahme zu den Empfehlungen der KMK in Verbindung 
mit »Eckpunkten zur Verwirk  lichung eines inklusiven Bildungs  systems« 
veröffent  licht. Diese Veröffent  lichung der MonitoringStelle präsentiert 
einen Einblick in Hintergrund und Entwicklung inklusiver Bildung im 
deutschen Schulsystem, eine differenzierte Würdigung der positiven wie 
auch der als krit isch einzuschätzenden Aspekte der oben erwähnten beiden 
Papiere der KMK und daraus resultierende Empfehlungen an die Länder, 
die KMK und den Bund. Als positiv hebt das Eckpunktepapier der Moni
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toringStelle unter anderem hervor, dass der »Rechtscharakter inklusiver 
Bildung« in den KMKPapieren unterstrichen wird ebenso wie der damit 
verbundene »Zugang von Menschen mit Behinderungen zum allgemeinen 
Bildungs  system«. Positiv bewertet werden auch die Betonung von zieldif
ferentem Unterricht26 und Nachteilsausgleichen (zum Beispiel die Gewäh
rung zusätz  licher Zeit für das Schreiben einer Arbeit bei entsprechender 
Beeinträchtigung) sowie das Aufzeigen von Perspektiven, wie Sonderein
richtungen, etwa Sonder und Förderschulen, in Kompetenz und Förder
zentren überführt werden können; auch wird positiv bewertet, dass Kinder 
und Jugend  liche »in Bezug auf die Wahl ihrer Schule« gestärkt werden.27 

Hingegen moniert die MonitoringStelle, dass beide KMKPapiere die 
»verbind  liche Richtungs  entscheidung der Konven  tion für ein  inklusives 
Bildungs  system« nicht widerspiegeln, die Aufrechterhaltung der schu
lischen Segrega  tion als »konven  tions  konform« darstellen und die erforder 
liche zügige Anpassung der Rechtslage in den Ländern verkennen.28 Auch 
Inklusionsforscher_innen und Vertreter_innen der tradi  tions  reichen integ
rativinklusiven Praxis bedauern die Unverbindlich  keit und Unbestimmt 
heit der KMKEmpfehlungen und vermissen die klare Forderung eines 
inklusiven Bildungs  systems.29 

In ihrem Eckpunktepapier bezieht sich die MonitoringStelle des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte auf die vier Strukturelemente 
Verfügbar  keit, Zugänglich  keit, Akzeptierbar  keit und Adaptierbar  keit, 
die erfüllt sein müssen, um inklusive Bildung zu realisieren, und benennt 
da  mit klare Maßnahmen zur Erfüllung rechtspolit ischer Konsequenzen 
und Gesetzesänderungen. Damit werden Dimensionen fokussiert, die 
ursprüng  lich in den General Comments (Allgemeinen Bemerkungen) des 
UNSozialpaktausschusses30 unterschieden wurden und nach ihren eng
l ischen Ursprungs  begriffen 4AScheme (»4ASchema«) genannt werden:
•	 Verfügbar  keit (availability): Allgemeine Verfügbar  keit verlangt ge  mäß 

dem Vorrang des gemeinsamen Unterrichts von  behinderten und nicht 
behinderten Kindern, dass ausreichend funk  tions  fähige Bildungs  ein
rich tungen mit ausgebildeten Fachkräften und Materialien zur Verfü
gung stehen und dass die Schulträger gesetz  lich verpf  lichtet werden, 
zu  gunsten einer gemeinsamen Beschulung Sondereinrichtungen in 
Kom petenzzentren als »Schulen ohne Schüler«31 zu überführen.

•	 Zugänglich  keit (access): Insbesondere für die schwächsten Gruppen 
(zum Beispiel Kinder, die durch Armut, Behinderung oder Migra  tion 
benachteiligt sind) soll der diskriminierungs  freie Zugang zur Regel
schule per Rechtsanspruch auf eine inklusive, wohnortnahe und hoch
wertige allgemeine Bildungs  einrichtung garantiert sein. Dies bedeutet 
auch wirtschaft  lichen und phys ischen Zugang ohne Barrieren. Hierzu 
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gehören als »angemessene Vorkehrungen« im Sinne der Begriffsbestim
mungen von Artikel 2 Unterabsatz 4 UNBRK32 neben bau  lichen Ver
änderungen die Bereitstellung kontinuier  licher individueller Förderung 
in einer Schule für alle, die Gewährleistung von Nachteilsausgleich33 
und Hilfsmitteln sowie eine Veränderung der Unterrichtsstrukturen 
zu zieldifferentem Unterricht, Team Teaching 34 und multiprofessionel
ler Koopera  tion etc.

•	 Akzeptierbar  keit (acceptability): Die Annehmbar  keit von Bildung bezieht 
sich auf Form und Inhalt. Diese sollen sich an den Lebenslagen der Kin
der und Jugend  lichen orientieren und relevant, kulturell angemessen und 
hochwertig sein. Das bedeutet etwa, dass die Bildungs  ziele einem inklu
siven Bildungs  system entsprechen und auch die Lehrpläne in diese Rich
tung fortentwickelt werden.35

•	 Adaptierbar  keit (adaptability): In Ergänzung dazu meint Adaptierbar  keit 
die Anpassung an sich verändernde Gesellschaften und Gemeinwesen 
und damit verbundene Erfordernisse an Aufbau und Verwirk  lichung 
eines inklusiven Bildungs  systems.36

Während es bei den ersten beiden Begriffen um Fragen der äußeren Bedin
gungen und damit um die strukturelle Organisa  tion und Entwicklung von 
Bildungs  einrichtungen geht, so ist bei der Gewährung von Akzeptierbar 
keit/acceptability und Adaptierbar  keit/adaptability hinsichtlich Formen und 
Inhalten des Lernens vor allem auch die didakt ische Perspektive gefragt. 
Das Diskriminierungs  verbot bezieht sich auf alle vier Strukturelemente 
und ist nicht etwa auf diskriminierungs  freien Zugang und allgemeine 
Verfügbar  keit beschränkt, sondern verlangt auch die qualitätvolle inhalt 
liche und method ische Ausgestaltung der Bildungs  angebote für jede_n 
einzelne_n Lernende_n.

Die damit verbundene Aufforderung, die schul ische Segrega  tion zu 
überwinden, wird in den Bundesländern sehr unterschied  lich ausgelegt 
und umgesetzt: Als erstes Bundesland änderte Bremen im Jahr 2009 das 
Schulgesetz und konnte im Schuljahr 2010/11 mit 55,5 Prozent die höchste 
Anzahl von Schüler_innen mit sonderpädagog ischem Förderbedarf in 
Regelschulen aufweisen, dicht gefolgt von SchleswigHolstein (54,1 Pro
zent) und Berlin (39,1 Prozent). Zum Vergleich: Brandenburg benennt für 
das Schuljahr 2010/11 40,0 Prozent, das Saarland 39,1 Prozent,  Hessen 
17,3 Prozent und NordrheinWestfalen 11,1 Prozent. Zielmarke ist eine 
bundesweite »Inklusionsquote« von 80 Prozent bis zum Jahr 2020. Ins
gesamt ist die »Inklusionsquote«37 von Schüler_innen mit Behinderung 
in Regelschulen bundesweit von 18,4 Prozent im Schuljahr 2008/09 auf 
25 Prozent im Schuljahr 2011/12 angestiegen; allerdings hat der vermehrte 
»inklusive Unterricht« nicht zu einem Rückgang der Attestierung eines 
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sonderpädagog ischen Förderbedarfes geführt: Die »Förderquote« ist im 
genannten Zeitraum von 6,0 Prozent auf 6,4 Prozent gestiegen, was dar
auf hindeutet, dass zunehmend sonderpädagog ischer Förderbedarf diag
nostiziert wird. Auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungs  system steigt 
gegenwärtig sowohl die »Inklusionsquote« (das heißt die Zahl der Kinder 
mit attestiertem Förderbedarf im Regelsystem) wie zugleich auch die »För
derquote« (das heißt die Zahl der Kinder, denen ein sonderpädago gischer 
Förderbedarf zugewiesen wird). Das lässt die Interpreta  tion zu, dass hier 
der Versuch, Strukturen inklusiv zu gestalten, an den nicht vorhande
nen inklusiven Kulturen sc  heitert. Es zeigt auch, dass in einem inklusiven 
Bildungs  system langfristig Mittelzuweisungen nicht an die Feststellung 
individueller Bedarfe gekoppelt sein können, sondern stattdessen Res
sourcen den Bildungs  institu  tionen zugewiesen werden sollten. Die in der 
integra tions  pädagog ischen Praxis an nachgewiesene individuelle Bedarfe 
gekoppelte Zuweisung von ExtraRessourcen wird in der Literatur als 
»Etikettierungs   RessourcenDilemma« beschrieben und setzt die Klassifi
zierung und Kategorisierung fort, die eine inklusive Praxis ja gerade über
winden möchte.38 Streng genommen spiegelt sich dieses Dilemma in der 
Bezeichnung »Inklusionsquote« selbst: Die Quote benennt den Anteil der 
im Regelschulsystem »angekommenen« Kinder mit sonderpädago gischem 
Förderbedarf und macht damit eine quantitative Aussage. Ob das System 
im Sinne der Salamanca Erklärung und der UNBRK Verantwortung 
zu Veränderung und Anpassung übernommen hat, ob die aufnehmenden 
Bildungs  einrichtungen tatsäch  lich eine Orientierung in Richtung inklusi
ver Bildung vorgenommen haben – das wird durch die »Inklusionsquote« 
nicht besagt und ist schwer mess oder nachweisbar. Grundsätz  lich wäre 
zu empfehlen, der Qualitätsentwicklung inklusiver Bildung den Vorrang 
zukommen zu lassen gegenüber steigender Quantität durch Platzierungs 
änderungen, das heißt der steigenden Anzahl von Schüler_innen mit 
sonderpädagog ischem Förderbedarf im Regelschulsystem. 

(Aus-)Bildung für inklusive Bildung: Auftrag für Hochschulen, 
Lehre und Forschung

Während Kindertageseinrichtungen und Schulen durch veränderte 
Gruppenkonstella  tionen unmittelbar mit neuen Aufgaben, Unsicher  heiten 
und Koopera  tionen im Alltag konfrontiert werden, wirken durch die Leit
idee der Inklusion verursachte Veränderungen auf Hochschulen weniger 
direkt ein, fordern diese jedoch auf mehreren Ebenen (vgl. Artikel 24 
Absatz 5 UNBRK). Inklusion muss als Konzept theoret isch vermittelt 
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und zugleich als Bewusstseinshaltung ref lexiv erlebt werden. Daraus erge
ben sich folgende Fragestellungen:

 – Inwiefern ist inklusive Bildung Inhalt von Lehre und Forschung?   
Können  Studierende sich auf ein inklusives Bildungs  system vorbereiten?

Die Relevanz der inhalt  lichen Orientierung zeigt sich zum Beispiel in der 
Ausschreibung von Professuren mit dem Themenschwerpunkt Inklusion/
Inklusive Pädagogik, in der Einrichtung und Erweiterung von Studien
gängen und in der Ausweisung inklusiver Inhalte oder Module in Curri
cula und Studienverlauf. In der Lehrer_innenbildung ist die Koopera  tion 
von Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik und längerfristig die 
Verortung sonderpädagog ischer Kompetenzen innerhalb der Regelpäda
gogik erforder  lich. Auch in weiteren pädagog ischen Studiengängen ist die 
Relevanz der Inhalte hinsicht  lich des Einbezugs aller Kinder und Jugend 
lichen zu berücksichtigen.

 – Versteht die Hochschule sich selber als System, das inklusive Bildung realisiert? 
 Gibt es strukturelle und (hochschul)didakt ische Bemühungen zum Ab  bau 
von Barrieren und Benachteiligung? 

Auf der Grundlage dieser Fragen ist zu überprüfen, ob eine Hochschule 
beispielsweise in Form von Leitfäden und Beratungs  strukturen für ein 
Studium mit Behinderung, durch Nachteilsausgleich und Flexibilität oder 
durch Fortbildungen zu barrierefreier Didaktik die Voraussetzungen zu 
einer inklusiven Bildungs  einrichtung bietet oder eine entsprechende Wei
terentwicklung anstrebt.

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat 2009 die Empfehlung »Eine 
Hochschule für Alle« veröffent  licht, um gemäß § 2 Absatz 4 HRG (Hoch
schulrahmengesetz) zu gewährleisten, »dass behinderte Studierende in 
ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hoch
schule mög  lichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können«, mit 
dem übergreifenden Ziel, die »chancengleiche Teilhabe für alle Studie
renden« zu sichern39. Beratungs  strukturen für Studierende mit Behinde
rungen bieten zum einen die Deutschen Studentenwerke40, zum anderen 
die Hochschulen in unterschied  licher Differenziert  heit. 14 Prozent aller 
in Deutschland Studierenden gelten als behindert oder chron isch krank, 
wobei die Beeinträchtigungen im Alltag von den Studierenden größten
teils nicht unmittelbar als »Behinderung« wahrgenommen werden, aber 
von immerhin der Hälfte als erschwerend für das Studium erlebt wird 
(zum Thema Studium und Behinderung siehe auch den Beitrag von  Birgit 
Rothenberg  S. 162 ff.). 
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Im Sinne des Abbaus von Barrieren führen einzelne Hochschulen 
exemplar ische Projekte durch, hier sei etwa auf das Potsdamer Modell
projekt »Eine Uni für alle  – Studium und Behinderung«41 verwiesen: 
Ein gleichnamiger Qualif izierungs  baustein wurde in der Ausbildung für 
Erstsemestertutor_innen der Zentralen Studienberatung der Universität 
Potsdam verankert. Das Projekt ist darauf gerichtet, Neuimmatrikulierte 
mit Beeinträchtigung durch entsprechend geschulte Tutor_innen unter 
anderem mit den Studienanforderungen vertraut zu machen. Übergrei
fend zielt es auf die Etablierung inklusiver Strukturen im Sinne eines 
gleichberechtigten Studiums »für alle« und lädt explizit andere Hoch
schulen zum »Kopieren« dieses Modells ein. An der Universität zu Köln 
wird seit 2013 das Modellprojekt »PROMI  – Promo  tion inklusive. 
Qualif ika  tion und Promo  tion schwerbehinderter Akademikerinnen und 
Akademiker«42 wissenschaft  lich begleitet und evaluiert. Das durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderte Projekt 
hat zum Ziel, Zugangsmöglich  keiten und nachhaltige Strukturen für 
schwerbehinderte Studierende und Mitarbeitende zu etablieren. Dazu 
werden bundesweit an 15 Universitäten Promo  tions  stellen für schwer
behinderte Absolvent_innen eingerichtet.

Will eine Hochschule sich als inklusive Bildungs  einrichtung entwickeln – 
und damit Orientierung nicht nur für andere Hochschulen, sondern vor 
allem für ihre Absolvent_innen und damit deren zukünftige pädagog ische 
Tätig  keits  felder sein –, so müsste sie neben dem Abbau ziel gruppenspezi
fischer Barrieren eine umfassende Entwicklung inklusiver Kulturen, Struk
turen und Praktiken anstreben. Dazu gehört die Identifika  tion von Bar
rieren auch in anderen Bereichen, zum Beispiel durch die Erfassung der 
student ischen Heterogenität im Sinne eines Diversity Managements (vgl. 
dazu etwa das Vorgehen der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaf
ten der Fachhochschule Köln in ihrem Aktionsleitfaden »Auf dem Weg 
zur Inklusiven Fakultät«43 ).

Die inklusionspädagog ische Forschung ist durch die jähr  liche Tagung 
der Inklusionsforscher_innen im deutschsprachigen Raum geprägt. Die 
erste Tagung fand 1986 in Frankfurt am Main statt. Nannte sich die For
scher_innengruppe zur Gründungs  zeit noch »Integra  tions  forscher_innen«, 
so trägt der Tagungs  band aus dem Jahr 2004 erstmals den Titel »Inklusive 
Pädagogik«. Die seitdem erschienenen Tagungs  bände44 vermitteln Ein
blick und Überblick in die Tradi  tions  linien der Forschung, die ihren Aus
gang im gemeinsamen Spielen und Lernen behinderter und nicht behin
derter Kinder und in enger Wechselwirkung mit (oben beschriebenen) 
Praxisentwicklungen hatte und von da aus Spuren zu einer inklusiven Bil
dung aufgenommen hat. Diese versteht sich heute als normative Leitidee 
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mit dem Ziel, Diskriminierung und Benachteiligung im Kontext von Dif
ferenzlinien wie Geschlecht, Ethnizität, Begabung, soziokulturelle Her
kunft sowie deren Wechselwirkungen miteinander im Bildungs  system 
abzubauen. Wissenschaftler_innen mit ursprüng  lich sonderpädagog ischer 
Expertise wenden sich heute dem Lehr und Forschungs  feld inklusiver Bil
dung zu, ebenso Forscher_innen und pädagog ische Fachkräfte aus der All
gemeinen Pädagogik. 

Dabei stoßen unterschied  liche Perspektiven aufeinander: Inklusive Päd
agogik wird (wie in diesem Beitrag) als pädagog isch zukunftsweisende 
Reform für ein insgesamt in die Kritik geratenes Erziehungs    und Bildungs 
system vertreten oder aber in der Sorge um den Verlust sonderpädago 
gischer Kompetenzen und individueller Förderung mit Skepsis bedacht45. 
Um die Erforschung inklusiver Bildungs  prozesse weiterzuentwickeln, 
wird es in der nächsten Zeit vor allem darauf ankommen, angrenzende 
Forschungs  felder, die sich mit Benachteiligung, Aussonderung und Diskri
minierung befassen, zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend Erkennt
nisse zusammenzuführen, so zum Beispiel aus der Migra  tions  forschung.46 
Inklusionsforschung geht es dann nicht vorrangig um die Einbeziehung 
Einzelner oder konstruierter Gruppierungen, sondern um die Marginali
sierung verursachenden Mechanismen – Zuschreibungs  prozesse, tradierte 
Kategorisierungen, die Herstellung von sozialer Ungleich  heit sowie Ord
nungen zw ischen Mehr  heiten und Minder  heiten und Machtstrukturen. 
In fortlaufender Vernetzung zw ischen Forschung und pädagog ischer Pra
xis sollte zudem didakt ische Forschung sowohl für die Elementarpädago
gik als auch für die Gestaltung von Unterricht und Ganztagsbildung und 
nicht zuletzt als Hochschuldidaktik weiterentwickelt werden. Dabei kenn
zeichnet die Didaktik inklusiver Bildungs  prozesse über die individuelle 
Förderung hinaus vor allem die Gestaltung einer spezif ischen Bildungs 
gemeinschaft. Als interna  tional eingesetztes Qualitätsentwicklungs  inst ru
ment hat sich auch in deutschen Bildungs  einrichtungen inzw ischen der 
Index für Inklusion47 bewährt. Auf dem Weg zur Entwicklung  inklusiver 
Kulturen, Strukturen und Praktiken begleitet er Ref lexions und Kom
munika  tions  prozesse in Bildungs  einrichtungen, sodass sowohl  Barrieren 
»in den Köpfen« als auch notwendige Forderungen an Verwaltung, Koope
ra  tionen und Unterstützungs  systeme deut  lich werden.

Erheb  licher Nachholbedarf

Trotz der aufgezeigten Erfahrungen und Erkenntnisse in Forschung und 
Praxis ist ein inklusives Bildungs  system entsprechend der Vorgaben der 
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UNBRK in Deutschland noch nicht annähernd erreicht. Die Bonner 
Erklärung zur inklusiven Bildung in Deutschland, die im März 2014 
auf dem Bildungs  gipfel der Deutschen UNESCOKommission »Inklu
sion – Zukunft der Bildung« verabschiedet wurde, fordert  differenziert zur 
Umsetzung inklusiver Bildung auf und benennt die systemat ischen An 
strengungen, die notwendig sind, »um Exklusion im deutschen Bildungs 
wesen zu überwinden und als Leitbild für Bildungs  politik und praxis zu 
etablieren«48. Die Erklärung weist dabei auf den »erheb  lichen Nachholbe
darf bei der Schaffung inklusiver Bildungs  angebote« hin, den Deutsch
land im Vergleich zu europä ischen Nachbarn hat sowie auf die Umsetzung 
interna  tionaler inklusiver Bildung, die zeigt, »dass Inklusionsanteile von 
nahezu 100 Prozent mög  lich sind«.49 Auch der im Juni erschienene Na 
tio nale Bildungs  bericht »Bildung in Deutschland 2014«, dessen Schwer
punktthema die Analyse zur Bildung von Menschen mit Behinderungen 
bildet, weist auf strukturelle Probleme bei der Umsetzung inklusiver Bil
dung hin. Diese liegen zum Beispiel im komplexen Zusammenwirken von 
Bildungs    und Sozialsystem, in der bisher nicht einschlägigen Qualifizie
rung des Fachpersonals sowie im deut  lich abnehmenden Anteil gemeinsam 
unterrichteter Schüler_innen mit zunehmendem Alter 50. Veränderungen 
sind gefordert und stellenweise angebahnt. Im komplexen und langwie
rigen Prozess sei deswegen abschließend auf die »inklusiven Momente«51 

hingewiesen, die selbst innerhalb insgesamt segregierender Strukturen im 
pädagog ischen Alltag zu finden sind, die auch in diesem Band beschrieben 
werden52 und die eine in die Zukunft gerichtete Leitidee in der Gegen
wart realisieren.

f Zusammenfassung

Das »Recht auf Bildung« wurde bereits in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte 1948 formuliert. Inklusive Bildung, wie sie in Artikel 24 der 
UNBehindertenrechtskonven t ion (UNBRK) gefordert wird, verschärft 
den Anspruch, diese ohne Ausnahme, Ausgrenzung und Diskriminierung für 
jeden Menschen zu realisieren. Das erfordert grundlegende Veränderungen 
sowohl in recht l ichen als auch in strukturellen und pädagog ischen Rahmun
gen und Konzep  tionen. Die lange Tradi t ion gemeinsamen Spielens und Ler
nens in Deutschland ist für eine f lächendeckende Weiterentwicklung bisher 
wenig genutzt worden. Inklusion als bildungs p olit ische Leitidee bedeutet weit 
mehr als beispielsweise die Aufnahme von Schüler_innen mit zugewiesenem 
sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen, sondern weist die Rich
tung für eine grundlegende Reform des gesamten Bildungs  wesens.
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Anmerkungen

 1 Der Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter, NETZWERK 
ARTIKEL 3, hat mit seiner Übersetzung der UNBRK, der sogenannten Schat
tenübersetzung, eine Übertragung der Konven  tion ins Deutsche angestrebt, die 
enger an den Vertragstext in den verbind  lichen Vertragssprachen (darunter Eng
lisch) anlehnt. Siehe NETZWERK ARTIKEL 3 – Verein für Menschenrechte und 
Gleichstellung Behinderter e. V., Korrigierte Fassung der zw ischen Deutschland, 
Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmten Übersetzung: Überein
kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, o. O. 2009, S. 18, 
online abrufbar unter: http://www.netzwerkartikel3.de/dokum/schattenueber
setzungendgs.pdf (Aufruf am 12.06.2014). Zur deutschen Schattenübersetzung 
siehe auch den Beitrag von Gudrun Wansing in diesem Band  S. 43 ff. 

 2 Siehe dazu Markus Krajewski/Thomas Bernhard, Artikel 24 Bildung, in: Antje 
Welke (Hrsg.), UNBehindertenrechtskonven  tion mit recht  lichen Erläuterungen, 
Berlin 2012, S. 165.

 3 »Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kin
der, unabhängig von ihren phys ischen, intellektuellen, sozialen, emo  tionalen, sprach
 lichen oder anderen Fähig  keiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und be  gabte 
Kinder einschließen, Straßen ebenso wie arbeitende Kinder, Kinder von entlege
nen oder nomad ischen Völkern, von sprach  lichen, kulturellen oder  eth nischen 
Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligten Randgruppen oder ge  bieten. 
Diese Bestimmungen schaffen eine Reihe von Herausforderungen an  Schulsysteme«, 
zitiert aus: UNESCO, Die Salamanca Erklärung und der Ak  tions  rahmen zur 
 Pädagogik für besondere Bedürfnisse, angenommen von der Weltkonferenz »Päda
gogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität«, Salamanca, Spanien, 
7. – 10.  Juni 1994, 1994, online abrufbar unter: http://www.unesco.at/bildung/
basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf (Aufruf am12.06.2014). Die Resolu 
tion wurde von 92 Regierungen und 25 Nichtregierungs  organisa  tionen unter
zeichnet. Sie fordert auf, das Prinzip der Bildung und Erziehung ohne Ausgren
zung auf polit ischer und recht  licher Ebene anzuerkennen und umzusetzen. Damit 
wurde interna  tional ein Meilenstein gesetzt und ein Paradigmenwechsel in der 
Pädagogik eingeleitet. 

 4 Deutsche UNESCOKommission (DUK) e. V. (Hrsg.), Inklusion: Leitlinien für 
die Bildungs  politik, Bonn 2010, S. 15, online abrufbar unter: http://www.unesco.
de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/InklusionLeitlinienBildungs  politik.
pdf (Aufruf am 12.06.2014).

 5 Siehe dazu United Na  tions      Educa  tional, Scientific and Cultural Organiza  tion. 
Interna  tional Conference on Educa  tion, Inclusive Educa  tion: The Way of the 
Future, 2008, online abrufbar unter: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_
upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_483_English.pdf (Aufruf 
am 18.06.2014)

 6 Siehe Deutsche UNESCOKommission (DUK) e. V. (Hrsg.), wie Anm. 4, S. 11. 
 7 Siehe dazu Deutsches Institut für Menschenrechte e. V., Informa  tion der Monito

ringStelle zur UNBehindertenrechtskonven  tion anläss  lich der Veröffent  lichung 

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/InklusionLeitlinienBildungspolitik.pdf
http://www.netzwerk-artikel-3.de/dokum/schattenuebersetzung-endgs.pdf
http://www.netzwerk-artikel-3.de/dokum/schattenuebersetzung-endgs.pdf
http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_48-3_English.pdf
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der Themat ischen Studie des UNHochkommissariats für Menschenrechte zum 
Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung (UNDok.A/HRC/25/29 vom 
18. Dezember 2013), Berlin 2014, online abrufbar unter: http://www. institutfuer
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Informa  tion_der_ Monitoring_Stelle_
Studie_des_UN_OHCHR_zum_Recht_auf_inklusive_ Bildung.pdf (Aufruf am 
12.06.2014).

 8 Siehe stellvertretend für die Entwicklung der Inklusiven Pädagogik: Ines Boban/
Andreas Hinz, Der neue Index für Inklusion – eine Weiterentwicklung der deutsch
sprachigen Ausgabe, in: Zeitschrift für InklusionOnline.net 2 (2013), online abruf
bar unter: http://www.inklusiononline.net/index.php/inklusiononline/article/
view/ 11/11 (Aufruf am 23.06.2014). Des Weiteren Hans Wocken, Zum Haus der 
inklusiven Schule. Ansichten – Zugänge – Wege, Hamburg 2013; Kersten Reich 
(Hrsg.), Inklusion und Bildungs  gerechtig  keit, Weinheim 2012. – Siehe stellvertre
tend für die Bei behaltung des Förderschulsystems: Bernd Ahrbeck, Inklusion: Eine 
Kritik,  Stuttgart 2014; krit isch zum Inklusionsbegriff: JuHwa Lee, Inklusion – Eine 
krit ische Auseinandersetzung mit dem Konzept von Andreas Hinz im Hinblick auf Bil
dung und Erziehung von Menschen mit Behinderungen, Oberhausen 2012.

 9 Elementarbereich steht für Einrichtungen der frühkind  lichen Bildung, d. h. Kin
dergärten und Kindertagesstätten. Primarbereich meint die Schulen der Primar
stufe, d. h. die Grundschulen.

10 Deutscher Bildungs  rat (Hrsg.), Empfehlungen der Bildungs  kommission »Zur päda
gog ischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und 
Jugend  licher«, Stuttgart 1974.

11 Vgl. Irmtraud Schnell, Geschichte schul ischer Integra  tion. Gemeinsames Lernen 
von Schüler_innen mit und ohne Behinderung in der BRD seit 1970, Weinheim/
München 2003, S. 80 ff.

12 Maria Kron, 25 Jahre Integration im Elementarbereich – ein Blick zurück, ein Blick 
nach vorn, in: Zeitschrift für InklusionOnline.net, 1 (2006), o. S., online abrufbar 
unter: http://www.inklusiononline.net/index.php/inklusiononline/article/ view/ 
185/185 (Aufruf am 02.11.2014). 

13 Siehe dazu Artikel 7 Absatz 1 UNBRK: »Die Vertragsstaaten treffen alle erforder
 lichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleich
berechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfrei  heiten genie
ßen können«, sowie Artikel 24 Absatz 1 UNBRK, nach dem die Vertragsstaaten 
sich verpf  lichten, ein inklusives Bildungs  system »auf allen Ebenen« und »lebenslan
ges Lernen« zu gewährleisten und, gemäß Absatz 2, sicherzustellen, dass »Men
schen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen 
Bildungs  system ausgeschlossen werden«. Siehe die Übersetzung von NETZ
WERK ARTIKEL 3 – Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinder
ter e. V., wie Anm. 1.

14 Als »integrativ« werden hier im Folgenden Einrichtungen bezeichnet, die eine Tradi
 tion in der gemeinsamen Bildung behinderter und nicht behinderter Kinder haben. 
»Inklusive« Institu  tionen kann es bei konsequentem Verständnis des Begriffs in 
einem segregierenden Bildungs  system nicht geben; von daher wird in diesem Beitrag 
nicht von »inklusiven« Bildungs  einrichtungen gesprochen, sondern von Einrichtun

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Information_der_Monitoring_Stelle_Studie_des_UN_OHCHR_zum_Recht_auf_inklusive_Bildung.pdf
http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/185/185
http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/11/11
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gen, die sich zur Orientierung an der Leitidee Inklusion verpf  lichten und unter den 
gegebenen Bedingungen diese umzusetzen bemüht sind.

15 Vgl. Tony Booth/Mel Ainscow, Index for Inclusion – Developing Learning and 
Participa  tion in Schools, Bristol 2011; Ines Boban/Andreas Hinz, (Hrsg.), Index für 
Inklusion – Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln, Halle/Saale 
2003.

16 Frank J. Müller/Annedore Prengel, Empir ische Zugänge zu Inklusion in der Früh 
und Grundschulpädagogik, in: Zeitschrift für Grundschulforschung, 6 (2013) 1, S. 11.

17 Deutsches Institut für Menschenrechte e. V., Stellungnahme der MonitoringStelle 
(31. März 2011)/Eckpunkte zur Verwirk  lichung eines inklusiven Bildungs  systems 
(Primarstufe und Sekundarstufen I und II)/Empfehlungen an die Länder, die Kul
tusministerkonferenz (KMK) und den Bund, Berlin 2011, S. 5, online abrufbar 
unter: http://www.institutfuermenschenrechte.de/uploads/tx_commerce/stellung 
nahme_der_monitoring_stelle_eckpunkte_z_verwirk  lichung_eines_inklusiven_ 
bildungs  systems_31_03_2011.pdf (Aufruf am 07.02.2014).

18 Andreas Hinz, Von der Integra  tion zur Inklusion  – terminolog isches Spiel oder 
konzep  tionelle Weiterentwicklung?, in: Zeitschrift für Heilpädagogik (ZfH), 53 
(2002) 9, S. 354 – 361. Zur Diskussion des Begriffs siehe auch den Beitrag von Gud
run Wansing in diesem Band  S. 43 ff.

19 Die deutsche Schattenübersetzung verwendet dagegen den Begriff »Inklusion«. 
Siehe dazu http://www.netzwerkartikel3.de/index.php?view=article&id=93: 
interna  tionalschattenuebersetzung (Aufruf am 12.06.2014). Zur Übersetzungs 
problematik des Begriffs siehe auch den Beitrag von Gudrun Wansing �S. 43 ff. 

20 106. Sitzung des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales am 24. November 
2008, vgl. dazu Ausschussdrucksache 18(11)1186 vom 21.11.2008, online abrufbar 
unter: http://www.sozialpolitikaktuell.de/tl_files/sozialpolitikaktuell/_Politik 
felder/Arbeitsmarkt/Dokumente/neuordnung_amp_Instrumente_Anhoerung.pdf 
(Aufruf am 24.06.2014).

21 A. Hinz, wie Anm. 18, S. 354.
22 Deutsches Institut für Menschenrechte e. V., wie Anm. 17, S. 4.
23 »Empfehlungen zur sonderpädagog ischen Förderung in den Schulen in der Bundes

republik Deutschland« (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.05.1994 
[o. O.], online abrufbar unter: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffent  lichungen_
beschluesse/1994/1994_05_06EmpfehlungsonderpaedFoerderung.pdf (Aufruf 
am 23.06.2014).

24 »Pädagog ische und recht  liche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens der 
Vereinten Na  tionen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertenrechtskonven  tion  – VNBRK) in der schul ischen 
Bildung« (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.11.2010) [o. O.], online 
abrufbar unter: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffent  lichungen_beschluesse/ 
2010/2010_11_18Behindertenrechtkonven  tion.pdf (Aufruf am 12.06.2014).

25 »Inklusive Bildung von Kindern und Jugend  lichen mit Behinderungen in Schulen« 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011) [o. O.], online abrufbar 
unter: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffent  lichungen_beschluesse/2011/ 
2011_10_20InklusiveBildung.pdf (Aufruf am 12.06.2014).

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/stellungnahme_der_monitoring_stelle_eckpunkte_z_verwirklichung_eines_inklusiven_bildungssystems_31_03_2011.pdf
http://www.netzwerk-artikel-3.de/index.php?view=article&id=93:international-schattenuebersetzung
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/neuordnung_amp_Instrumente_Anhoerung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1994/1994_05_06-Empfehlung-sonderpaed-Foerderung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_11_18-Behindertenrechtkonvention.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-Inklusive-Bildung.pdf
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26 Zieldifferentes Lernen bedeutet, dass Lernende in einer gemeinsamen Gruppe/
Klasse, aber mit unterschied  lichen Zielen oder nach unterschied  lichen Lehrplänen 
unterrichtet werden. Das trifft zum Beispiel auf ein Kind mit diagnostizierter ›geis
tiger‹ Behinderung im Regelschulunterricht zu.

27 Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte e. V., wie Anm. 17, S. 7.
28 Siehe ebd., S. 8.
29 Vgl. dazu u. a. Hans Wocken, Über die Entkernung der Behindertenrechtskonven

 tion. Ein deutsches Trauerspiel in 14 Akten, mit einem Vorspiel und einem Abge
sang, in: Zeitschrift für Inklusiononline.net, 4 (2011), o.S, online abrufbar unter: 
http://www.inklusiononline.net/index.php/inklusiononline/article/view/80/80 
(Aufruf am 23.06.2014).

30 Der UNSozialpaktausschuss ist das Kontrollgremium, das verantwort  lich ist für 
die Einhaltung des am 19.12.1966 von der UNOGeneralversammlung in New 
York verabschiedeten (und 1976 in Kraft getretenen) Interna  tionalen Pakts über 
wirtschaft  liche, soziale und kulturelle Rechte (kurz: UNSozialpakt/ICESCR. 
Die deutsche Fassung des UNSozialpakts ist online abrufbar unter: http://www.
institutfuermenschenrechte.de/f ileadmin/user_upload/PDFDateien/Pakte_
Konven  tionen/ICESCR/icescr_de.pdf (Aufruf am 01.05.2014).

31 Siehe die Ausführungen unter »1) Verfügbar  keit« im Eckpunktepapier des Deut
schen Instituts für Menschenrechte e. V., wie Anm. 17, S. 11 f., hier S. 12.

32 Siehe die Ausführungen unter »2) Zugänglich  keit«, ebd., S. 13 f., hier S. 13.
33 Siehe die Erläuterungen zum Nachteilsausgleich auf S. 135 dieses Beitrags. 
34 Team Teaching meint das gemeinsame Unterrichten von zwei Pädagog_innen, das 

auf unterschied  liche Weise praktiziert werden kann und zu den Voraussetzungen 
gemeinsamen Unterrichts gehört. Vgl. Michael Schwager, Gemeinsames Unter
richten im Gemeinsamen Unterricht, in: Zeitschrift für Heilpädagogik, 62 (2011), 
S. 92 – 98, online abrufbar unter: http://gesamtschuleholweide.de/seiten/gu/
schwager_gem_unterri2011.pdf (Aufruf am 12.06.2014).

35 Siehe die Ausführungen unter »3) Akzeptierbar  keit« im Eckpunktepapier des Deut
schen Instituts für Menschenrechte e. V., wie Anm. 17, S. 15.

36 Siehe die Ausführungen unter »4) Anpassungs  fähig  keit«, ebd., S. 16.
37 Vgl. Klaus Klemm, Inklusion in Deutschland – eine bildungs  statist ische Analyse, 

Gütersloh 2013, online abrufbar unter: http://www.bertelsmannstiftung.de/cps/
rde/xbcr/SID8D09B1FAE8EC3992/bst/xcms_bst_dms_37485_37486_2.pdf 
(Aufruf am 12.06.2014).

38 Vgl. Hans Wocken, Von der Integra  tion zur Inklusion. Ein Spickzettel für Inklusion, 
in: Gemeinsam leben. Zeitschrift für integrative Erziehung, 4 (2009), S. 216 – 219.

39 HRK Hochschulrektorenkonferenz, »Eine Hochschule für Alle« – Empfehlung der 
6. Mitgliederversammlung am 21.4.2009 zum Studium mit Behinderung/chro
nischer Krank  heit, Bonn 2009, S. 3, online abrufbar unter: http://www.hrk.de/
uploads/tx_szconven  tion/Entschliessung_HS_Alle.pdf (Aufruf am 12.06.2014).

40 Siehe http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=06100 sowie http://
www.studentenwerke.de/de/behinderung (Aufruf am 23.06.2014).

41 Siehe Christoph Beier/Irma Bürger, »Eine Uni für alle – Studium und Behinde
rung«: Chancengleich  heit für Studierende mit Behinderung an Hochschulen. Pro

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICESCR/icescr_de.pdf
http://www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Entschliessung_HS_Alle.pdf
http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/80/80
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-8D09B1FA-E8EC3992/bst/xcms_bst_dms_37485_37486_2.pdf
http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=06100
http://www.studentenwerke.de/de/behinderung
http://gesamtschule-holweide.de/seiten/gu/schwager_gem_unterri2011.pdf


146146  –––––  Teil III  Andrea Platte

jektbericht und Leitfaden zur Umsetzung des Potsdamer Modellprojekts zur Qua
lifizierung von Erstsemestertutor_innen an anderen Hochschulen, hrsg. vom 
Deutschen Studentenwerk, Berlin 2010, online abrufbar unter: http://www. 
studentenwerke.de/sites/default/f iles/Tutorenprogramm%20Potsdam%20%20
Eine%20Uni%20 f%C3%BCr%20alle.pdf. Siehe auch http://www.studentenwerke.
de/sites/default/files/Tutorenprogramm.pdf (Aufruf am 12.06.2014). 

42 Zu Informa  tionen über das Projekt siehe http://www.wissenschaft.nrw.de/ fileadmin/
Medien/Dokumente/Hochschule/Diversity_Workshop/Behinderung_ Krankheit_
Gesund  heit/Uni_Koeln_Pr%C3%A4senta  tionen_Erfolgreiche_Uebergaenge_
hochqualifizierter_Menschen_mit_Behinderung.pdf (Aufruf am 12.06.2014).

43 Siehe Melanie Werner/Andrea Platte/Stefanie Vogt, Auf dem Weg zu einer Inklu
siven Fakultät, [o. O.] 2014, in: Zeitschrift für Inklusiononline.net, o. S., online 
abruf bar unter: http://www.inklusiononline.net/index.php/inklusiononline/
article/view/ 217 (Aufruf am 06.10.2014).

44 Irmtraud Schnell/Alfred Sander (Hrsg.), Inklusive Pädagogik, Bad Heilbrunn 
2004; Carmen Dorrance/Clemens Dannenbeck (Hrsg.), Doing Inclusion, Bad 
Heilbrunn 2013.

45 Vgl. stellvertretend Bernd Ahrbeck, Inklusion: Eine Kritik [Reihe Brennpunkt 
Schule], Stuttgart 2014, sowie ders., Das Gleiche ist nicht für alle gleich gut, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 08.12.2011, Nr. 286, S. 8; Rainer Winkel, Das 
neue Wunschbild: alles inklusiv, in: ebd., S. 8. Beide Artikel sind online abrufbar 
unter: http://www.waldorfnet.de/jrs/archiv/0000050.pdf (Aufruf am 12.06.2014); 
Christian GeyerHindemith, Alle einschließen, wollen wir das?, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 10.06.2014, online abrufbar unter: http://www.faz.net/
aktuell/ feuilleton/debatten/inklusionalleeinschliessenwollenwirdas 12980560. 
html (Aufruf am 23.06.2014). 

46 Vgl. Iman Attia, Rassismusforschung trifft auf Disability Studies. Zur Konstruk 
tion und Marginalisierung von »Fremd  heit« und »Behinderung« als Andere [o. O.], 
online ab  rufbar unter: http://www.ashberlin.eu/hsl/freedocs/265/Attia_ZeDiS_ 
Rassismus forschung_trifft_auf_Disability_Studies_2013.pdf (Aufruf am 12.06.2014).

47 T. Booth/M. Ainscow, wie Anm. 15.
48 Deutsche UNESCOKommission e. V., Bonner Erklärung zur inklusiven Bildung 

in Deutschland, o. O. [Bonn] 2014, online abrufbar unter: http://www.unesco.de/
gipfel_inklusion_erklaerung.html (Aufruf am 12.06.2014).

49 Vgl. ebd.
50 Siehe Autorengruppe Bildungs  berichterstattung, Bildung in Deutschland 2014. Ein 

indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur Bildung von Menschen mit 
Behinderungen [2014], online abrufbar unter: http://www.bildungs  bericht.de/
daten2014/bb_2014.pdf (Aufruf am 23.06.2014).

51 Vgl. Andrea Platte, Schul ische Lebens und Lernwelten gestalten. Didakt ische 
Fundierung inklusiver Bildungs  prozesse, Münster 2005. 

52 Siehe dazu die Beispiele inklusiver Praxis im Bereich Bildung in den Beiträgen von 
Christina LangWinter  S. 147 ff., Wiltrud Thies  S. 154 ff. und Birgit Rothen
berg  S. 162 ff. in diesem Band. 

http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/ 217
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/inklusion-alle-einschliessen-wollen-wir-das-12980560. html
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http://www.studentenwerke.de/sites/default/files/Tutorenprogramm%20Potsdam%20-%20Eine%20Uni%20 f%C3%BCr%20alle.pdf.
http://www.studentenwerke.de/sites/default/files/Tutorenprogramm.pdf
http://www.wissenschaft.nrw.de/fileadmin/Medien/Dokumente/Hochschule/Diversity_Workshop/Behinderung_Krankheit_Gesundheit/Uni_Koeln_Pr%C3%A4sentationen_Erfolgreiche_Uebergaenge_hochqualifizierter_Menschen_mit_Behinderung.pdf
http://www.waldorf-net.de/j-r-s/archiv/0000050.pdf
http://www.bildungsbericht.de/daten2014/bb_2014.pdf
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�� Christina Lang-Winter

Lern- und Lebensraum für behinderte und 
nicht behinderte Kinder am Beispiel einer 
inklusiven Grundschule

»Jeder hier ist einzigartig und das ist ein Glück!«
Schullied der Kettelerschule

Die Kettelerschule in BonnDransdorf 1, einem sozialen Brennpunkt, arbei
tet als inklusive Gemeinschaftsgrundschule und als offene Ganztagsschule 
(OGS). 

Das eingangs zitierte Schullied spiegelt den Gemeinschaftssinn der 
Schule und bringt zum Ausdruck, dass die Besonder  heit jedes Menschen 
wertgeschätzt wird, das heißt die individuelle Persönlich  keit und Lern
ausgangslage jedes Kindes, das einen eigenen Lernweg mit jeweils eigenen 
Herausforderungen mitbringt. 

Rund 200 Kinder lernen hier miteinander von 8 bis 16 Uhr in jahr
gangsgem ischten sogenannten Lernfamilien2. Etwa ein Viertel aller Kin
der hat einen sonderpädagog ischen Förderbedarf, der schwerpunktmäßig 
in den Bereichen Lernen, emo  tionale und soziale Entwicklung, Sprache 
und Kommunika  tion, aber auch geistige körper  liche und motor ische Ent
wicklung sowie Autismus liegt. Das gemeinsame Lernen von behinderten 
und nicht behinderten Kindern ist für alle Lernfamilien selbstverständ  lich. 
Grundlage hierfür bildet die Erkenntnis, dass es die Stärken aller Kinder 
zu nutzen gilt. Die Klassen und Förderschullehrer_innen sowie die Erzie
her_innen der OGS arbeiten stundenweise in Teams, je nach den Bedarfen 
der Kinder und entsprechend vorhandener Ressourcen. Der Partizipa  tion 
aller Mitglieder der Schulgemeinschaft kommt eine große Bedeutung zu. 

Eine wichtige Voraussetzung dabei ist die Verpf  lichtung aller zu gegen
seitiger Akzeptanz, Annahme und Hilfsbereitschaft. Keineswegs läuft bei 
dieser Arbeit alles glatt. Das Aufstellen und Verfolgen engmaschiger Ziel
formulierungen ist eine aufwändige und für alle Beteiligten oftmals ner



148148  –––––  Teil III  Christina Lang-Winter

venaufreibende Arbeit, die aufmerksame Beobachtungen, zahlreiche 
Gespräche im Team sowohl der Lehrkräfte/Erzieher_innen als auch mit 
den Kindern und deren Eltern erfordert. 

Rituale, Strukturen und Organisa  tionen im Schulalltag

Nach einem ihrer Leitbilder3 versteht sich die Kettelerschule als ein Lern 
und Lebensraum, an dem sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter_innen glei
chermaßen wohl fühlen. Bereits morgens bei der Ankunft in der Schule 
erleben die Kinder eine Verlässlich  keit in der eigenen Lernfamilie: Ihre 
wichtigsten Bezugspersonen des Lernens erwarten jedes Kind und ermög 
lichen ein individuelles Ankommen als guten Start in den Tag. Im Offenen 
Unterrichtsbeginn begrüßen erwachsene Begleiter_innen (Lehrer_innen, 
Erzieher_innen, Schulbegleiter_innen, ehrenamtlich Tätige) und Kinder 
sich, berichten vielleicht von ihren morgend  lichen Erlebnissen oder kom
men über einzelne Themen, Interessen oder Ziele des Tages ins Gespräch. 
Die Lehrkräfte nutzen diese Zeit, sich mit einzelnen Kindern beschäfti
gen zu können. Die Mitglieder der Lernfamilie, die das Kind den Tag über 
begleiten, kennen und unterstützen einander, sorgen gemeinsam für einen 
Zusammenhalt, der Sicher  heit schafft, und sie lernen, Konf likte zu lösen. 
Die Identifika  tion mit der eigenen Gruppe und mit den Lernthemen der 
Lernfamilie bietet die atmosphär ische Basis für erfolgreiches Lernen.

Weit über die Lernfamilie und das Tagesgeschehen hinaus sind die Leit
gedanken der Schule und das Ziel der Identifika  tion auch in allen Kon
zepten, Planungen und der Organisa  tion verankert: Offen  heit, Partizipa 
tion aller und Demokratie. So tagen wöchent  lich Klassenräte und im 
14tägigen Rhythmus das sogenannte Kinderparlament zur aktiven 
Mitbestimmungs  möglich  keit der Kinder, in dem sie bindende Entschei
dungen für alle treffen. Wöchent  liche Dienstbesprechungen der Lehrer_
innen und der Erzieher_innen dienen dem Informa  tions  austausch. In der 
Inklusionsrunde treffen sich viermal pro Jahr gewählte Vertreter_innen 
aller Gremien und Berufsgruppen, Eltern und Kinder. Mithilfe des Index 
für Inklusion4 werden sämt  liche Aspekte des Schullebens regelmäßig eva
luiert und bei Bedarf Arbeitsgruppen gebildet, um Veränderungen und 
Lösungen herbeizuführen. Ganz prakt isch bedeutet dies, dass beispiels
weise das Problem verschmutzter Toiletten immer wieder besprochen 
und ständig Lösungen in den verschiedenen Gremien, insbesondere in der 
Inklusionsgruppe, gesucht werden. Viele Lösungen, vor allem der Einsatz 
von Toilettensherrifs aus der eigenen Schülerschaft, haben viel bewirkt, 
gleichwohl steht das Thema weiterhin auf der Tagesordnung. 
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Das Schulleitungs  team plant langfristig und transparent. Absprachen 
werden frühzeitig getroffen, etablierte Strukturen konsequent umgesetzt 
unter Einbeziehung der Ergebnisse aus den Evalua  tionen. Die wöchent 
lichen Konferenzen, die dem pädagog ischen und fach  lichen Austausch 
dienen, werden im Jahreslauf ergänzt durch Entwicklungs    und För
derplankonferenzen wie auch Zeugniskonferenzen. In der zusätz  lichen 
wöchent  lichen, halbstündigen Dienstbesprechung der Lehrkräfte geht es 
um organisator ische Absprachen. Kollegiale Fallberatungen bieten allen 
Teampartner_innen zusätz  liche Unterstützung im Einzelfall an.

Alle zwei Monate kommen alle Mitarbeiter_innen der Schule in der 
sogenannten Kettelerkonferenz zusammen. Im Rahmen dieses wichtigen 
übergeordneten Austausches finden Vorstellungsrunden, die Besprechung 
grundlegender Themen oder Termine ihren Platz.

Im Lernfamilienteam der Erwachsenen wird wöchent  lich eine halbe 
Stunde verbind  lich beraten. Alle Themen können hier behandelt werden, 
alle Teammitglieder benötigen diese Absprache für eine erfolgreiche und 
transparente Koopera  tion miteinander.

Einbindung der Schulgemeinde

Vereinbarte Dienste, Rituale wie die morgend  liche Begrüßung und die 
auf geführten Strukturen tragen zum positiven Schulklima bei und  stärken 
die Verbunden  heit wie auch die Einbeziehung der Schulgemeinde in 
zahlreichen Aktivitäten: So gehören zu den jähr  lich stattfindenden Ak 
tionen beispielsweise ein lernfamilienübergreifender Lesewettbewerb, Pro
jektwoche(n), Monatstreffen und ein Fest der Begegnung.

Kitas und weiterführende Schulen sowie der Stadtteilarbeitskreis und 
seine Arbeit sind ebenso maßgebliche Koopera  tions  partner wie Eltern und 
Sponsoren, die wichtige Projekte unterstützen. Alle gemeinsam sorgen 
auch schon im Vorfeld der Einschulung für einen positiven Schulstart und 
ein wertschätzendes Miteinander im Sinne des einzelnen Kindes und einer 
tragenden Gemeinschaft.

Unterrichtsentwicklung und Handlungs  spielräume

Sukzessive hat sich der Unterricht an die Schulentwicklung und damit an 
die Kinder des Stadtteils angepasst: Frontalunterricht, in dem alle das glei
che zur gleichen Zeit erlernen, findet nur noch sehr selten statt und wurde 
ersetzt durch zieldifferentes Lernen. Dabei formulieren die Kinder selbst, 
woran sie arbeiten wollen, und werden mit ihren individuellen Zielen vor 
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die Aufgabe gestellt, diese im Blick zu haben. Damit haben sich auch die 
Aufgaben und die Verantwortung der Lehrpersonen verändert: Sie begleiten 
jedes Kind bei der individuellen Lernentwicklung, dürfen gleichzeitig die 
vielen unterschied  lichen Ziele nicht aus dem Auge verlieren und müssen den 
Überblick über die gesamte Gruppe haben sowie sie kontinuier  lich steuern. 

In Einzel, Partner oder Gruppenarbeit findet eine längere, konzentrierte 
Arbeitsphase in unterschied  lichen Fächern5 statt. Die Schüler_innen arbei
ten jeweils nach ihren Interessen, die Lehrer_innen begleiten sie dabei. Sie 
müssen den Kindern Möglich  keiten bieten, indem sie (auch) Materialien 
stellen, gezielt fragen und anregen, die Kinder herausfordern oder stärken, 
je nach Bedarf. Der Unterschiedlich  keit der Kinder, ihren Lernständen, 
den Zielvereinbarungen, ihren besonderen Bedarfen wird hiermit Rech
nung getragen. Vor der Hofpause um 10.20 Uhr präsentieren und ref lek
tieren die Kinder ihre Arbeitsergebnisse. Sie tragen vor, hören zu, fragen 
nach und geben Tipps und Lob zu den Vorträgen. Die Stunden nach der 
Pause gelten Fächern wie Engl isch, Sport, Religion, Philosophie und dem 
Förderunterricht. Im Anschluss an das Mittagessen, an dem alle Kinder 
teilnehmen, und eine Pause findet eine gemeinsame Übungs  zeit statt, in 
der die Kinder teils mit Lehrer_innen, teils mit Erzieher_innen, teils alle 
gemeinsam an ihren Zielen weiterarbeiten, die jeweils gemeinsam formu
liert wurden. Dies können inhalt  liche Aufgaben in den Fächern sein, aber 
auch Konzentra  tions  übungen. Hausaufgaben gibt es darüber hinaus keine. 
Nach 15 Uhr finden Freispiel oder Arbeitsgemeinschaften ( Trommeln, 
Musik, Sport oder Basteln) statt, wobei Kinder mit Assistenzbedarf auch 
am Nachmittag von Integra  tions  helfer_innen und Schulbegleiter_innen 
unterstützt werden.

Bei auftretenden Problemen werden Ursache und Lösung gleicherma
ßen miteinander herausgearbeitet. Für die Unterrichtspause etwa heißt 
es dann nicht mehr unbedingt, dass alle Kinder den Lernraum verlassen 
 müssen, wenn sich herausstellt, dass ein autist isches Kind die Pause besser 
in Ruhe verbringt als mit vielen Kindern draußen. 

Die notwendigen, regelmäßigen Lehrerfortbildungen und gemeinsamen 
Fortbildungs  veranstaltungen mit den Fachkräften aus den anderen Berufs
feldern ermög  lichen den Lehrkräften und Erzieher_innen den Erwerb von 
Diagnosefähig  keiten, um auch in schwierigen Phasen der Lernentwicklun
gen konstruktiv eingreifen zu können.

Materiell ist jede Lernfamilie für vier Grundschuljahre ausgestattet, 
damit alle Kinder auf ihrem jeweils individuellen Stand Lernerfolge ver
zeichnen können. Die Finanzierung dieser Voraussetzung für einen guten 
offenen Unterricht geht über die Standards einer Regelschule hinaus – etwa 
durch die Umstrukturierung der Lernmaterialen, eine alternative Schul
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buchbestellung, die akzentuierte Gestaltung der Lernumgebung u. a. – und 
macht nicht zuletzt eine Förderung durch Sponsoren erforder  lich. 

Kinder für ihr Lernen eigenverantwort  lich machen

In die Lernfamilien der Schule bringt das Kind seine Neugierde, Lern
lust und Leistungs  bereitschaft ein, an die die Lehrkräfte im Rahmen von 
Lerngesprächen anknüpfen. Lob und Anerkennung sind ständige Rück
meldungen an jedes Kind. Die Erwartung an die Kinder, sich zu betei
ligen, die Sensibilisierung aller Kinder für deren Lernfortschritte, die 
Übertragung der Verantwortung für ihr Lernen an die Kinder, die Bespre
chung ihrer Fortschritte, ihres sozialen Verhaltens sowie ihres Arbeitsver
haltens und auch ihrer Lernziele gehören dabei zum Lernentwicklungs 
konzept. Die Kinder nehmen Stellung, erklären und planen zunehmend. 
In den Jahren der Grundschulzeit erweitert sich ihre Fähig  keit zur Über
nahme der Verantwortung, entsprechend füllt sich ihr persön  licher Lern
ordner mit Diagnostiken, Lernzielkontrollen und Selbsteinschätzungen. 
Vom eigenverantwort  lichen Lernen in der Gemeinschaft profitieren alle 
Kinder. Sie erleben, dass alle Menschen Stärken und Schwächen haben, und 
lernen, diese bei sich selbst und anderen anzuerkennen. Auch der Austausch 
mit Eltern ist darin eingebunden und stärkt die kind  liche Entwicklung. 

Die Lernumgebung ist übersicht  lich und verständ  lich für die Kinder vor
bereitet. Ein individualisierter Unterricht bietet jedem Kind die Möglich 
keit, seiner Entwicklung und seinen Fähig  keiten entsprechend den ihm 
eigenen Platz für vielfältiges Handeln und lustvolles Lernen zu finden. 

Über die Jahre der Schulentwicklung lässt sich heute konstatieren, dass 
die Empfehlungen für den Übergang der Kinder auf weiterführende Schu
len sich kontinuier  lich gesteigert haben. Alle Leistungen sind durchweg 
positiver, fast drei Viertel aller abgegangenen Kinder besuchen inzw ischen 
Schulen, an denen sie mindestens einen Realschulabschluss erlangen kön
nen. Kinder mit sonderpädagog ischem Förderbedarf erleben neben echter 
Beteiligung an der Gemeinschaft die Wertschätzung von Leistung und die 
Gewiss  heit, eigene Ziele erreichen zu können. 

Bestandene und bestehende Herausforderungen

Die Kettelerschule hat eine rasante Entwicklung durchlaufen: Die Umwand
lung von zehn jahrgangsbezogenen Klassen in acht jahrgangsgem ischte 
Lern familien, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemein
sam lernen, und die Einrichtung als offene Ganztagsschule fanden im Jahr 
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2006 teilweise Unterstützung, vor allem durch die Montag Stiftungen6. Die 
Erarbeitung eines umfassenden Konzepts für gemeinsamen Unterricht, ein 
zunächst schwieriges Schulklima, unbesetzte Schulleitungs  stellen in einer 
Schule im sozialen Brennpunkt stellten hohe Anforderungen und ein hohes 
Konf liktpotenzial, die es zu bewältigen galt.

Veränderungen wurden aus der Schulgemeinde heraus entwickelt, die 
Schule passte sich den Bedürfnissen der im Stadtteil lebenden Kinder an.

So ermög  lichen ein neues und ein umgebautes Schulgebäude auch eine 
Beschulung von Kindern mit Körperbehinderung, was vor 2008 nicht 
mög  lich gewesen wäre. Die umfassende Schulentwicklung ging mit der 
Einführung des Ganztagsbetriebes einher, die notwendige bau  liche Maß
nahmen verlangte. Dank der Unterstützung durch die Montag  Stiftungen 
konnten Baumaßnahmen die Anforderungen pädagog ischer Architektur 
berücksichtigen.

Die Verpf  lichtung, Noten für alle Kinder, die nicht lernzieldifferent 
unterrichtet werden, erteilen zu müssen, stellt das individuelle Lernen auf 
eine harte Probe.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, das notwendige Fachperso
nal an der Schule anzusiedeln und zu halten und die hierfür  notwendigen 
finanziellen Ressourcen aufzubringen. 

f Zusammenfassung

Die Kettelerschule in BonnDransdorf stellt ihre inklusive Arbeit vor. Sie 
ist aus einer Schulentwicklung hervorgegangen, die sich eng an die Bedürf
nisse aller Beteiligten angepasst hat. Identifika t ion und Gemeinschaft werden 
groß geschrieben, um alle Menschen als starke Mitglieder der Gemeinschaft 
einzubeziehen. Die umfassende Unterrichtsentwicklung ging Hand in Hand 
mit demokrati schen Entscheidungen und wird gestützt von transparenter und 
umfassender Planung für das gesamte System. Im Mittelpunkt der pädagog ischen 
Arbeit stehen die Kinder und ihre individuellen Lernfortschritte, ihre Bedarfe 
und Besonder  heiten, wobei die Lösungs  suche im Team gemeinsam mit Kindern, 
Eltern, Pädagog_innen und weiteren Beteiligten selbstverständ l ich geworden ist. 
Grundkonsens ist die inklusive Haltung gegenüber allen Kindern. Herausfor
dernd bleibt für alle das Notensystem, das im Widerspruch zur Inklusion steht.
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Anmerkungen

 1 Die Kettelerschule wurde 2013 mit dem JakobMuthPreis für inklusive Schule 
ausgezeichnet; vgl. auch im Internet unter: http://www.jakobmuthpreis.de/(Aufruf 
am 05.05.2014).

 2 Kinder der Klassen 1 bis 4 lernen gemeinsam und ganztägig jahrgangsübergreifend. 
Zum Team gehören Lehrer_innen und Erzieher_innen.

 3 Zu den Leitbildern/Leitgedanken der Kettelerschule siehe im Internet unter: 
http://www.kettelerschulebonn.de/53253199b7086d201/(Aufruf am 05.05.2014).

 4 Der von Tony Booth und Mel Ainscow entwickelte Index for Inclusion (Index für 
Inklusion) ist ein Instrument zur Schulentwicklung. Er wurde von Ines Boban und 
Andreas Hinz ins Deutsche übersetzt, für deutschsprachige Verhältnisse bearbeitet 
und herausgegeben unter dem Titel »Index für Inklusion – Lernen und Teilhabe in 
der Schule der Vielfalt entwickeln«, MartinLutherUniversität HalleWittenberg/
Fachbereich Erziehungs  wissenschaften 2003, siehe unter http://www.eenet.org.
uk/resources/docs/Index%20German.pdf (Aufruf am 05.05.2014).

 5 An der Kettelerschule gehören zur ersten Unterrichtsphase bis 10.20 Uhr die Fächer 
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Kunst.

 6 Zu der Arbeit der Montag Stiftungen siehe http://www.montagstiftungen.de.
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�� Wiltrud Thies

»Sophie-Scholl-Inklusiv« – ein Transfer- 
und Fortbildungs  projekt zur inklusiven 
Schulentwicklung

Mit dem zunehmenden Bekannt  heits  grad der inklusiven SophieScholl
Schule Gießen1 stieg die Zahl der Anfragen für Hospita  tionen, Vorträge 
und Beteiligungen an Fortbildungs  veranstaltungen und Tagungen zum 
Thema Inklusive Schule. Um die Erfahrungen in der inklusiven Schul
entwicklung organisiert weitergeben zu können, Gründungen und Ent
wicklungen inklusiver Schulen konzentriert mit multiprofessioneller 
Kompetenz begleiten zu können, wurde 2010 das Projekt »SophieScholl
Inklusiv« ins Leben gerufen. Die Lebenshilfe Gießen e. V. ist als Gründerin 
der SophieSchollSchulen2 auch die Trägerorganisa  tion des inzw ischen 
auf Dauer gestellten Transfer und Fortbildungs  projekts, das in seinem 
Anfang bis zum Frühjahr 2014 durch die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
mit getragen und durch Mittel der »Ak  tion Mensch« gefördert wurde.

Im Kern geht es bei allen Angeboten von »SophieSchollInklusiv« um 
die Vermittlung und Ausdifferenzierung der Leitidee für inklusive Schul
entwicklung gemäß den Vorgaben der UNKonven  tion über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (UNBRK). Da schul ische Prozesse in 
Richtung Inklusion grundlegend eine Haltungs  änderung der Lehrkräfte 
voraussetzen, ist der Transfer positiver Erfahrungen in mög  lichst viele 
Schulen hinein hilfreich für eine Weiterentwicklung der Schullandschaft 
in Deutschland. Diejenigen Schulen, die wie die SophieSchollSchule 
Gießen den inklusiven Gedanken konsequent in die schul ische Praxis 
umsetzen, übernehmen insofern eine wichtige Aufgabe hinsicht  lich der 
Veränderung der Schullandschaft wie der Gesellschaft insgesamt: Wer 
sehen und erleben kann, dass und wie Inklusion in Schule und Unterricht 
funk  tioniert, ist eher bereit, sich selbst auf den Weg zu machen.
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Hospita  tions  workshop »Inklusive Schule erleben«

Als regelmäßiges Angebot an externe Interessierte wurde im Rahmen des 
Projekts 2011 zunächst ein Hospita  tions  workshop eingerichtet, der je nach 
Bedarf einmal pro Monat oder einmal pro Quartal montags in der Primar
stufe ( Jahrgangsstufen 1 – 4) stattfindet. Am Beginn erleben die Workshop
Teilnehmer_innen den wöchent  lich in der SophieSchollSchule Gie
ßen stattfindenden Montagmorgenkreis, der einen nahen Einblick in die 
inklusive Schulkultur ermög  licht. Hier kommen alle Schüler_innen und 
die Mitarbeiter_innen zusammen, auch Eltern und Besucher_innen sind 
willkommen. Das etwa 20minütige Programm wird wechselnd durch 
eine Lerngruppe gestaltet, die einen Beitrag aus dem Unterricht präsen
tiert und die ritualisierten Formen der DienstAbsprachen, Pausenrege
lungen und des wöchent  lichen Geburtstagsständchens selbstständig durch
führt. Erwachsene sagen im Montagmorgenkreis nur dann etwas, wenn 
etwas Wichtiges für alle mitzuteilen ist. Im Anschluss an den Montagmor
genkreis sind Schulkonzept und Organisa  tion der SophieSchollSchule 
Gegenstand von Präsenta  tion und Diskussion im Workshop. Dazu gehören 
die Vorstellung der Grundidee der Schule, von Unterrichtskonzept und 
Prinzipien der Klassenzusammensetzung ebenso wie Ausführungen zur 
Praxis der Leistungs  beurteilung, zur Teamarbeit und zur Erziehungs    und 
Bildungs  partnerschaft zw ischen Schule und Eltern. Erläuterungen zum 
Ganztagskonzept und den räum  lichen Rahmenbedingungen runden den 
inhalt  lichen Einstieg ab. Im zweiten Teil des Workshops hospitieren die 
Teilnehmenden im inklusiven Unterricht und erhalten dann die Möglich 
keit, die erlebte Wertschätzungs  kultur in Theorie und Praxis zu ref lektie
ren. Überlegungen für den Einbezug der gesammelten Erfahrungen und 
Erkenntnisse in die eigene Weiterarbeit schließen den Workshop ab. 

»Inklusive Schule – das geht!« Zweitägige Fortbildung mit 
Unterrichtsbesuch

Der Titel des ebenfalls seit 2011 angebotenen zweitägigen Fortbildungs 
formats verweist direkt auf den zu erwartenden Erfolg inklusiver Schul
entwicklung: Eine inklusive Schule, das weiß man in Gießen aus lang
jähriger Erfahrung, ist machbar und bringt letzt  lich einen Gewinn für 
alle. Fachbezogene Befürchtungen vor Überlastung durch Inklusion sind 
hier aus eigener Erfahrung bekannt und für die Bearbeitung gut aufgeho
ben. Nach einer Einführung zu Konzept und Organisa  tion der inklusi
ven SophieSchollSchule wird, im Sinne einer IstSollAnalyse, die aktu
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elle Situa  tion der Teilnehmenden in Bezug auf das Thema Inklusion in 
ihrem eigenen Arbeitsumfeld betrachtet. Davon ausgehend werden jeweils 
persön  liche Ziele für die Praxis formuliert, die in Zw ischenschritten 
erreichbar erscheinen.3 

In einem nächsten Block nehmen die Teilnehmenden die Gebäude 
der SophieSchollSchule mit ihrem Raum und  Außenf lächenangebot 
in Augenschein und erhalten so einen Eindruck über die gezielt auf die 
Bedarfe schul ischer Inklusion abgestimmte Architektur. Dazu gehören 
Kriterien wie Transparenz und eine Körper und Sinnesbehinderungen 
berücksichtigende Barrierefrei  heit, die die Möglich  keit bieten, die Schule 
nicht nur als Ort des gemeinsamen Lernens zu erleben, sondern ebenso 
als Ort des gemeinsamen Spielens, SichBegegnens, der gemeinsamen 
Feier. Fragen der Teilnehmenden zur Unterrichtshospita  tion bilden den 
Abschluss des ersten Fortbildungs  tages. 

Die Hospita  tion im inklusiven Unterricht am zweiten Tag findet in 
verschiedenen Lerngruppen der Primar und/oder Sekundarstufe (also in 
den Jahrgängen 1 – 4 bzw. 5 – 10) statt. In einem daran anschließenden 
Seminarblock wird den Teilnehmenden Raum geboten zur Ref lexion und 
Diskussion der Hospita  tions  erlebnisse auf der Basis ihrer vorab formulier
ten Fragen und in Bezug zum pädagog ischen Schulkonzept und seinen 
organisator ischen Ausformungen. Hier ergeben sich in der Regel meh
rere inhalt  liche Schwerpunkte, beispielsweise zu Inklusion und Jahrgangs
m ischung, zum pädagog ischen Konzeptzusammenhang einer inklusiven 
Schule, zu geeigneten Unterrichtsformen und methoden, zu Gelingens
bedingungen und Hemmnissen für inklusive Schulentwicklung. 

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zeigen durchweg, dass der 
vorhandene konkrete Praxisbezug den größten Gewinn der Fortbildung 
darstellt. Durch den direkten Transfer von Erfahrungen und Konzepten 
aus der inklusiven Schule und die Möglich  keit zum Abgucken und Nach
fragen entstehen Motiva  tion und eine positive Haltung zur Weiterent
wicklung der eigenen professionellen Situa  tion. Dabei kann und soll es 
nicht darum gehen, Konzept und schul ische Praxis der SophieScholl
Schule quasi als Abziehbild in anderen schul ischen Umgebungen umsetzen 
zu wollen. Grundlegend für den Erfolg eigener Bemühungen der Teilneh
menden um inklusive Schulentwicklung sind vielmehr die aus der IstSoll
Analyse ihrer eigenen Situa  tion gefolgerten mög  lichen Zw ischenschritte 
zum Erreichen eines zu definierenden nächsten Zieles.4 
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Teamfortbildungen als Impuls für inklusive Schulentwicklung

Machen sich Schulkollegien gemeinsam auf den Weg zur Auseinanderset
zung mit Inklusion, bieten sich vor allem auch Fortbildungen an, die an den 
betreffenden Schulen selbst stattfinden, meistens an »Pädagog ischen Tagen«, 
die jedes Schulkollegium zweimal jähr  lich zur pädagog ischkonzep  tionellen 
Weiterentwicklung nutzen kann. Solche Fortbildungen vor Ort schließen 
entweder ein einzelnes Kollegium ein oder auch die Kollegien benachbarter 
Schulen, etwa einer Grund und einer Förderschule, die häufig viele Jahre 
quasi »kontaktfrei« nebeneinander existiert haben. 

Ein solcher von außen gestalteter, aber auf die konkrete Situa  tion der 
jeweiligen Schule(n) vor Ort konzentrierter Pädagog ischer Tag5 bietet die 
Chance, festgefahrene Kommunika  tions  strukturen oder über Jahre fehlende 
Koopera  tionen zu beleben. Die zielgerichtete und erfahrene Modera  tion 
sichert einerseits den Einbezug der Teilnehmer_innen mit allen Bedenken, 
Fragen und Sorgen, andererseits aber auch ein  schrift  lich fixiertes Ergeb
nis mit klarer Handlungs  perspektive für die Schulen selbst. Schulleitun
gen und für die inklusive Schulentwicklung aus Kollegium und Leitung 
zusammengesetzte Steuergruppen sind dann gefordert, den gemeinsam 
entwickelten Plan in der festgelegten zeit  lichen Perspektive umzusetzen – 
oder in Absprache mit den Kollegien weitere Zw ischenschritte oder eine 
geänderte Taktung vorzusehen.

Themenbezogene Fortbildungen und individuelle Beratungen

Das Projekt »SophieSchollInklusiv« vereint Referent_innen, die alle in 
unterschied  licher Weise mit der Praxis, dem Konzept oder den wirtschaft 
lichen Aspekten der inklusiven Schule vertraut sind. Aus diesem Pool kann je 
nach Bedarf vor Ort ein speziell zugeschnittenes Angebot mit Fortbildungs 
modulen zu Themen der inklusiven Schulentwicklung,  persön  lichem 
 Coaching und wirtschaft  lichen Fragen bis hin zu einer Beratung und Be 
gleitung in einem Schulgründungs  prozess generiert werden. Die Kontakt
aufnahme erfolgt in der Regel über die Autorin oder über die Home page 
www.sophieschollinklusiv.de. 

Auf die multiprofessionelle Prozessbegleitung hat beispielsweise seit 2012 
das Behindertenwerk MainKinzig bei der Gründung der inklusiven Sophie
SchollSchule Hanau 2013 erfolgreich zurückgegriffen. Neben individuell 
vereinbarten Inhalten gibt es im Rahmen des Projekts auch Fortbildungs 
angebote, die wiederkehrende Anfragen und Interessen bündeln, so etwa 
Fortbildungen zu inklusiver Unterrichtspraxis und Schulentwicklung, zur 
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Organisa  tions  form der jahrgangsgem ischten Stufenschule, zum Arbeiten 
in multiprofessionellen Teams, zu Fragen von Hoch und Höherbegabung 
in der inklusiven Schule, zum inklusiven Musik und Sportunterricht, zur 
»Inklusion im Bilderbuch«6 oder zum Umgang mit unterstützenden Metho
den zum individualisierten Arbeiten in der heterogenen Lerngruppe. 

Geben und Nehmen: Vielseitiger Transfer

In allen Transferformaten findet ein spannender Austausch statt. In den 
beschriebenen Workshops und Fortbildungs  angeboten, die Unterrichts
besuche vor Ort in Gießen einbeziehen, hat einerseits die SophieScholl
Schule Gießen die Informa  tion und Knowhow anbietende Rolle inne und 
leitet Interessierte auf ihrem Weg zur Umsetzung inklusiver Schulentwick
lung an. Andererseits bringen auch die Teilnehmenden selbst durch ihre 
Beobachtungen und Fragen neue Impulse mit, welche die SophieScholl
Schule wiederum für ihren eigenen Entwicklungs  prozess nutzen kann. In 
dieser Weise sind inklusive Schulen im besten Sinne entwicklungs  intensive 
Schulen.7 Die abrufbaren Fortbildungs  bausteine werden nicht nur bun
desweit angeboten und sorgen somit überregional für inklusive Bewegung 
und Entwicklung, sondern durchlaufen immer auch ihren »Test« im Kol
legium der SophieSchollSchule Gießen selbst. Auch dadurch entstehen 
immer wieder neue Impulse für die eigene Schulentwicklung, für intensive 
Gespräche und neue Versuche in Unterricht und Schulleben.

Inklusion erfordert umfassende Reformen

Die UNKonven  tion über die Rechte der Menschen mit  Behinderungen 
verpf  lichtet zu inklusiver Schulbildung für alle Kinder und Jugend  lichen 
(siehe dazu auch den Beitrag von Andrea Platte  S. 130 ff.). Damit ist 
mehr verbunden als etwa eine individuelle Haltungs  änderung und ein paar 
Korrekturen am Methoden und Zielspektrum der Einzelschule. Das Ziel 
inklusive Schule verpf  lichtet die Vertragsstaaten der Konven  tion vielmehr 
zu einer umfassenden Reform für ein Schulsystem, das jedes Kind unab
hängig von seiner Herkunft, seinem Gesund  heits      oder Entwicklungs  status 
willkommen heißt und um seine bestmög  liche individuelle Förderung 
unter gleichwertiger Sozialerziehung bemüht ist. In diesem Sinne verstan
dene inklusive Schulentwicklung kommt unterschiedslos allen  Schüler_
innen zugute – und genau das macht Inklusion aus: Eine Schule ist dann 
eine Schule für alle. Für die Verwirk  lichung dieses Ziels und die sich hie
raus entwickelnden Bedarfe in der Schulpraxis stellt das Transfer und 
Fortbildungs  projekt »SophieSchollInklusiv« ein adäquates Angebot bereit.
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f Zusammenfassung

Die SophieSchollSchule in Gießen, Grund und Gesamtschule in freier 
gemeinnütziger Trägerschaft, ist eine der Leuchtturmschulen zur schul ischen 
Inklusion in Deutschland. Sie entwickelte 2010 das Projekt »SophieScholl
Inklusiv«, ein Fortbildungs  projekt für Lehrkräfte, Schulen, Schulträger und 
Schulgründungs i nitiativen. Dabei geht es um die Vermittlung und Ausdiffe
renzierung der Leitidee für inklusive Schulentwicklung gemäß den Vorgaben 
der UNBehindertenrechtskonvention (UNBRK). In diesem Beitrag wer
den Ansatz und Praxis des Projekts und die damit verbundenen Fortbildungs 
formate im Bereich inklusive Schule im Einzelnen vorgestellt.

Anmerkungen

 1 Die SophieSchollSchule Gießen ist 1998 aus einer Elterninitiative entstanden, 
arbeitete 10 Jahre als integrative Grundschule mit den Jahrgängen 1 – 6 und erhielt 
dann vom hess ischen Kultusministerium die Genehmigung zur Schulerweiterung bis 
zum Jahrgang 10. Sie ist heute eine inklusive Grund und integrierte Gesamtschule 
(IGS) mit den Jahrgängen 1 – 10. 2009 wurde die Schule mit dem JakobMuthPreis 
für inklusive Schulentwicklung ausgezeichnet. Informa  tionen über die Schule siehe 
www.sophieschollschulegiessen.de, Informa  tionen zu Fortbildungs  angeboten und 
Workshops im Bereich Inklusion unter www.sophieschollinklusiv.de. 

 2 Seit 2009 gibt es eine SophieSchollSchule in Bad Nauheim. Um beide Schulen 
in gleiche Trägerschaft zu überführen, wurde die gemeinnützige »SophieScholl
SchulengGmbH« als Tochtergesellschaft der Lebenshilfen Gießen und Wetterau 
gegründet. Seit 2013 arbeitet eine weitere SophieSchollSchule in Hanau, dort 
unter der Trägerschaft des Behindertenwerks MainKinzig (BWMK).

 3 Eine teilnehmende Grundschullehrerin beschrieb ihre IstSitua  tion wie folgt: 
»Wenn die Integra  tions  helferin fehlt, fällt die Inklusion aus. Allein schaffe ich das 
einfach nicht. Ich rufe die Eltern des Kindes mit Assistenzbedarf an: Es kann an 
diesem Tag nicht zur Schule kommen.« Als Ziel formuliert sie: »Meinen Unterricht 
möchte ich so gestalten lernen, dass alle Schülerinnen und Schüler es gewohnt sind, 
individuell zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Wenn das gelingt, ist 
auch ein Ausfall der Unterstützungs  kraft nicht bedroh  lich, sie kann dann durch die 
Mitschüler sowie durch die Lehrerin vorübergehend ersetzt werden.« Nach Dis
kussion in der Fortbildungs  gruppe legte sie für sich die folgenden Zw ischenschritte 
fest, um ihr Ziel zu erreichen:
•	  Bei der Hospita  tion am nächsten Tag der Fortbildung besonders auf beobacht

bare Unterstützungs  formen von Schüler_innen für Schüler_innen zu achten,
•	 sich mit Formen des kooperativen und des freien Lernens zu beschäftigen und hierzu 

mindestens ein Fortbildungs  angebot im laufenden Halbjahr wahrzunehmen,
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•	 sich mit der Kollegin der Parallelklasse kurzzuschließen, gemeinsam nach verän
derten Möglich  keiten der Unterrichtsgestaltung zu suchen und sich durch Auf
gabenteilung gegenseitig zu entlasten,

•	 die stundenweise anwesende Förderschulkollegin um Unterstützung hinsicht  lich 
angepasstem Arbeitsmaterial zu bitten, das die Selbstständig  keit der Schüler_
innen mit Behinderung fördert, sowie ebenso um Tipps für das PeertoPeer
Lernen, also das gegenseitige Lehren und Lernen unter den Schüler_innen.

 4 Eine Teilnehmerin meldete den persön  lichen Ertrag der Fortbildung so zurück: 
»Inspirieren lassen: Danke für das Beispiel, wie man Menschen von der Idee der Inklu
sion überzeugen kann, indem man selbst Idee und Praxis authent isch verkörpert. Ich 
fühle mich getragen von Ihrem ganz persön  lichen ›…Das geht!‹

  Abgucken: Im Unterricht einer Schule dabei sein, in der ein Viertel (!) aller Schü
ler_in nen völlig unterschied  lichen festgestellten sonderpädagog ischen Förderbedarf 
hat. Dabei kommt automat isch die Frage: Wer sind in dieser Gruppe die 5 – 6 Schü
ler_innen mit Behinderung? – und die Feststellung, dass das hier nicht so ein Thema 
ist und man als Fremde das gar nicht immer herausbekommt. Inklusion ist ein Modell 
für alle und Etikettierungen verschwinden, jedenfalls als Prozess gesehen. Bezogen 
auf die Methoden ist eigent  lich gar nichts völlig Überwältigendes dabei gewesen. 
Beeindruckend fand ich vielmehr den gelebten Respekt und die Koopera  tion. 

  Ziele finden: Die Gruppe wurde sehr gut angeleitet, im Austausch untereinander die 
eigene schul ische Situa  tion mit Blick auf eine gewünschte inklusive Entwicklung 
zu analysieren, mit dem neu Gesehenen (›… das geht!‹) zu verbinden und mit kla
ren Zielvorstellungen für das eigene Handeln wieder zu fahren.«

 5 Je nach inhalt  licher Zielsetzung und formalen Vorgaben wird der Pädagog ische 
Tag von einer oder zwei Referentinnen des Projekts »SophieSchollInklusiv« 
gestaltet. Der Ablauf eines Pädagog ischen Tages zweier benachbarter Schulen, 
einer Grund und einer Förderschule, der im Jahr 2013 stattfand, sah unter Betei
ligung zweier Referentinnen beispielsweise folgendermaßen aus:
•	 Einführungs  vortrag: »Inklusive Schule  – das geht!  – Konzept und Praxis der 

SophieSchollSchule Gießen« 
•	 Auswahl von zwei Arbeitsschwerpunkten: »Inklusive Unterrichtsentwicklung« 

und »Zusammenarbeit der beiden Schulen in einem künftigen Schulnetzwerk 
für Inklusion – Annäherung von Grund und Förderschule«, Bildung von zwei 
Arbeitsgruppen, die im Wechsel beide Themen unter Anleitung der Referentin
nen bearbeiten:
 – Inklusive Unterrichtsentwicklung 

 – Input zu Unterricht, Teamarbeit und Assistenz; Kriterien guten (inklusiven) 
Unterrichts: Was haben/tun wir? Wo gibt es Entwicklungs  bedarf?; Arbei
ten im Team: Vorteile, Vorbehalte, Möglich  keiten 

 – Ein »Schulnetzwerk Inklusion«
 – Erhebung des IstStandes von Koopera  tion und Kommunika  tion der beiden 
Schulen; Vision/Ziele, z. B.: zeitweise kooperativer Unterricht, Koopera 
tionen hinsicht  lich Freizeit/Nachmittagsgestaltung, außerschul ischer Aktivi
täten (Klas senfahrten, Museumsbesuche, Ausf lüge, Schulfeste, Veranstaltun
gen, gemeinsame Fortbildungen); Zw ischenschritte/Ressourcen (Wo kann 
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man beginnen, in welchen Schritten kann die Entwicklung geplant werden? 
Welche Mittel werden wofür benötigt, welche stehen zur Verfügung, wie viel 
und welches Personal ist wann notwendig?); Ängste, antizipierte Probleme

•	 Arbeitsphase der Schulkollegien (getrennte Kollegien, getrennte Räume): Wün
sche und Angebote an die andere Schule für ein gemeinsames »Schulnetzwerk 
Inklusion«

•	 »Tauschbörse« mit wechselnden »Boten«: »Wir hätten gern von Euch…« – »Im 
Gegenzug bieten wir an…«

•	 Arbeitsphase im Plenum
•	 Diskussion der Visionen und gegenseitigen Erwartungen; Fixierung des 

»TauschKontrakts«; Terminierung der Umsetzung (Teilschritte)
 6 Siehe dazu Wiltrud Thies, Fred, der Frosch, und eine Schule für alle, München/

Marburg 2014 [2. Auf lage]; Dies., Eine Schule für alle  – wie Kinder Inklusion 
›lesen‹ und prakt isch umsetzen können, in: Raabe Verlag (Hrsg.), Auf dem Weg zur 
inklusiven Grundschule (Sammelwerk Lehrkräfte), Stuttgart 2014.

 7 Vgl. Wiltrud Thies, Inklusive Schulen sind entwicklungs  intensive Schulen, in: 
Sabine Maschke/Gunhild SchulzGade/Ludwig Stecher (Hrsg.), Jahrbuch Ganztags
schule: Inklusion. Der Pädagog ische Umgang mit Heterogenität, Schwalbach 2014, 
S. 136 – 149.
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�� Birgit Rothenberg

Der Arbeitsansatz des Dortmunder 
Zentrums Behinderung und Studium als 
übertragbarer Weg zu einer »Hochschule 
für Alle«1

Auf hochschulpolit ischer Ebene findet die Situa  tion behinderter Studie
render in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1970erJahren Beach
tung. 1976 verpf  lichtete das Hochschulrahmengesetz die  Hochschulen, die 
»Bedürfnisse behinderter Studenten zu berücksichtigen«. 2009, gut 30 Jahre 
später, greift die Hochschulrektorenkonferenz die  Unterzeichnung der 
UNBRK für eine Selbstverpf  lichtung der angeschlossenen Hochschulen 
auf, um chancengleiche Studienbedingungen  sicherzustellen und das Kon
zept einer »Hochschule für Alle«2 zu verwirk  lichen. Das Herstellen allge
meiner Barrierefrei  heit und die Gewährung  angemessener Vor kehrungen 
sollen eine gleichberechtigte Teilhabe in den Hochschulen und Universi
täten gewährleisten. 

Aktuell liegt der Anteil an Studierenden mit gesundheit lichen Beein
trächtigungen bei 14 Prozent der Studierendenschaft.3 Die Hälfte dieser 
 Studierenden gibt an, die Beeinträchtigung wirke sich erschwerend auf 
das Studium aus. Diese 7 Prozent bilden die Gruppe der behinderten und 
chron isch kranken Studierenden – circa 2 Prozent der Studierendenschaft 
sprechen von einer (sehr) erheb  lichen Beeinträchtigung im Studium.

Gewachsene Willkommenskultur

Die Techn ische Universität Dortmund (TU Dortmund) nimmt mit dem 
Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium (DoBuS) im Komplex 
Studieren mit Behinderung und chron ischer Krank  heit seit  Jahren eine Vor
reiterrolle ein.4 Als bundesweit erste Hochschule begann sie im Jahr 1977 
mit der systemat ischen Unterstützung behinderter  Studierender, forschte 
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im Bereich Behinderung und Studium, baute Barrieren an der Hochschule 
ab und entwickelte Unterstützungs  bausteine. Das Behinderungs  verständnis 
der polit ischen Behindertenselbsthilfe der späten 1970erJahre – »Die Läh
mung ist nicht die Behinderung!«5  – prägte als Wissen, dass Behinde
rung eine Folge von Barrieren und fehlender SubjektUmweltpassung ist, 
das Beratungs  verständnis und den daraus entwickelten Arbeitsansatz.

Das DoBuS bietet heute Beratung, Dienstleistungen und Tutoriate für 
behinderte Studierende sowie Unterstützungs  angebote für Mitarbeitende 
an. Neben dem Beratungs  dienst behinderter und chron isch kranker Stu
dierender (BbS) als Kern des Angebots gehören seit einer Reihe von Jahren 
auch ein Arbeitsraum und Hilfsmittelpool für behinderte Studierende und 
der Umsetzungs  dienst zur sehgeschädigtengerechten Adap  tion von Studi
enmaterialien zum Dienstleistungs  angebot. 

Alle Unterstützungs  angebote zeichnen sich durch langjährige und viel
fältige Erfahrungen der DoBuSMitarbeitenden6 aus sowie durch ein eta
bliertes Konzept, den sogenannten Dortmunder Arbeitsansatz7.

Der Dortmunder Arbeitsansatz als etabliertes Konzept

Die Arbeit des DoBuS setzt zum einen bei der aktuell bestehenden individu
ellen Studiensitua  tion an. Behinderte Studierende werden bei der Realisie
rung ihres Studiums unterstützt, um mit ihrer jeweiligen Beeinträchtigung 
trotz grundsätz  lich behindernder Einbeziehung und segregierender Infra
struktur eine Chance auf Verwirk  lichung und Abschluss des Studiums zu 
haben. Im Fokus hierbei steht unter Einbeziehung aller beteiligten Akteure 
die Verbesserung der jeweils individuellen Studiensitua  tion. 

Zum anderen steht bei der Arbeit des DoBuS das angestrebte Ziel der 
chancengleichen Teilhabe in einer inklusiven Hochschule im Fokus. Die 
Umsetzung dieses Ziels erfordert, aussondernde Bedingungen mit dem 
damit einhergehenden Zwang zur individuellen Kompensa  tion durch 
barrierefreie Angebote zu ersetzen, das heißt durch spezif ische Bausteine 
und modifizierte Strukturen. Auf diese Weise wird die Notwendig  keit 
zur Kompensa  tion und zur individuellen Unterstützung auf das durch die 
Beeinträchtigung bedingte Maß reduziert.

Beide Bereiche sind integrale Bestandteile des Dortmunder Arbeits
ansatzes und der prakt ischen Arbeit des DoBuS. Die Aktivitäten sind in 
das Diversity Management 8 der TU Dortmund eingebunden, das die Ver
stetigung der erreichten Maßnahmen und Nachteilsausgleichsregelungen 
sichert. So ist beispielsweise der langfristige Ausbau eines Leitsystems für 
blinde und sehbehinderte Hochschulangehörige auf dem Campus durch 
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einen »Masterplan Leitsystem« verbind  lich vorgesehen. Auch der barriere
freie Neu und Umbau von Gebäuden der TU durch ein abgestimmtes 
Beteiligungs  verfahren sowie umfassende »Planungs    und Ausführungs 
hinweise« ist gesichert.

Abb. 1:  Dortmunder Arbeitsansatz 
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Quelle: Birgit Rothenberg, Das Selbstbestimmt LebenPrinzip und seine Bedeutung 
für das Hochschulstudium, Bad Heilbronn 2012, S. 305. 

Der vom DoBuS beschrittene Weg zur inklusiven Hochschule beginnt mit 
der Beratung und Unterstützung der einzelnen Studierenden bei der Rea
lisierung ihres Studiums. Dies umfasst die Sammlung, Systematisie rung 
und Analyse der dabei erkannten Probleme und in einem ersten Schritt 
die Entwicklung individueller Lösungs  modelle, die dem jeweiligen Stu
dierenden im Sinne individueller Kompensa  tion eine Bewältigung mit 
den erkannten Barrieren ermög  lichen. Auf überindividueller,  struktureller 
Ebene wird der Abbau der ermittelten Barrieren und Benachteiligungen 
vom Aufbau spezif ischer Unterstützungs  bausteine und von der Modifi
zierung bestehender behindernder Strukturen begleitet und unterstützt.

Der mit dem Dortmunder Arbeitsansatz beschrittene Weg ist ausgerich
tet an dem in der Beratung identifizierten, aktuellen Bedarf der behin
derten und chron isch kranken Studierenden; er verfolgt den Grundsatz 
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der Nutzerorientierung und Nutzerbeteiligung und führt aufgrund seines 
kontinuier  lichen Fortschreitens zu einer stetigen Annäherung an das Ziel 
einer »Hochschule für Alle«. 

Das Beispiel der TU Dortmund führt mit den Angeboten des DoBuS vor 
Augen, wie die schrittweise Annäherung an das Ziel einer »Hochschule für 
Alle« und somit an ein inklusives Hochschulsystem gelingen kann. 

Unterstützungs  angebote

Das Angebot des Beratungs  dienstes behinderter und chron isch kranker 
Studierender (BbS) umfasst die unmittelbare Unterstützung der Studie
renden mit Behinderung oder chron ischer Erkrankung. Die konkrete 
Studiensitua  tion erfordert aber nicht selten weitergehende Gespräche mit 
Lehrenden, Studienfachberatenden und Prüfungs  ausschüssen. Auch Fra
gen der Finanzierung des Lebensunterhaltes (BAFöGLeistungen u. a.), 
der Hilfe und Pf lege bedingen weitere Kontakte ins soziale Umfeld, nicht 
selten werden Bedarfsfeststellungen durch das DoBuS als unterstützende 
Stellungnahmen für die Rehabilita  tions  träger (überwiegend die Träger der 
Eingliederungs  hilfe/SGB XII) oder konkrete Interven  tionen bei Leistungs 
verzögerungen oder verweigerungen nötig. Inhalte der Beratung sind 
sowohl der Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung und deren Auswir
kungen im Studium als auch die Bewältigung  bestehender Barrieren im 
Hochschulsystem. Das erstreckt sich auf  Fragen wie den Einsatz von Hilfs
mitteln und Studienassistenz, die Erarbeitung studien(gang)spezif ischer 
Strategien, den Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleich bei Prüfungs    und 
Studienleistungen und zunehmend die Möglich  keiten einer Modifika  tion 
des Studienverlaufs, seit das Bachelor/MasterSystem mit seinem rigiden 
Modulsystem ein individualisiertes Studieren erschwert. Durchschnitt  lich 
nehmen pro Semester mehr als 300 überwiegend nicht sichtbar behinderte 
und chron isch kranke Studierende der TU Dortmund (insgesamt 30 000 
Studierende) die Beratung in Anspruch. 2013 wurden außerdem mehr als 
80 vorwiegend körper und sinnesbehinderte Studieninteressierte an ihren 
Schulen und im Rahmen der »SchnupperUni für behinderte Studieninte
ressierte« mit den Studienbedingungen vertraut gemacht. Der Übergang in 
den Beruf wird durch die Vermittlung von FirmenKontakten, Coaching
Angebote und einen speziellen AbsolvierendenInforma  tions  tag begleitet.

Der Arbeitsraum und Hilfsmittelpool für behinderte Studierende 
(AfB) ist ein Medien und Arbeitsraum für Studierende mit Bedarf an 
adaptierten Arbeitsplätzen. Zu den Nutzenden des Arbeitsraums gehö
ren insbesondere blinde und sehbehinderte sowie manuell beeinträchtigte 
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Studierende. Drei Computer mit Scanner, BrailleZeile und Sprachaus
gabe, mehrere PCs mit Vergrößerungs  software, Bildschirmlesegerät und 
Sprachausgabe, ein arbeitsplatzunabhängiges Bildschirmlesegerät sowie 
arbeitsplatzunabhängig einsetzbare Spezialtastaturen stehen dort neben 
konven  tionellen Hilfsmitteln (zum Beispiel BrailleSchreibmaschine oder 
Lupen) zur Verfügung. In der Zentralbibliothek können blinde und seh
behinderte Studierende an einem weiteren adaptierten ComputerArbeits
platz arbeiten, dieser ist netzwerktechn isch mit dem Arbeitsraum verbun
den. Transportable Hilfsmittel und zwei Notebooks mit BrailleDisplay 
bzw. Vergrößerungs  software für sehbehinderte Studierende, ein Note
book mit Spracheingabemöglich  keit für manuell beeinträchtigte Nut
zer_innen sowie eine FMAnlage9 für die Kommunika  tion mit hörbe
hinderten Studierenden können für den Einsatz in Lehrveranstaltungen 
ausgeliehen werden.

Der Umsetzungs  dienst zur sehgeschädigtengerechten Adap  tion von Stu
dienmaterialien (UD) wird von sehbehinderten Studierenden, deren in der 
Regel normalsichtigen Kommiliton_innen sowie von  Lehrenden genutzt. 
In ihrem Auftrag werden schrift  liche und graf ische Studienmaterialien, 
die schrift  lichen Unterlagen, die von allen  Teilnehmenden einer Lehrver
anstaltung gelesen werden müssen, in eine von den  visuell beeinträchtig
ten Studierenden gewünschte Medienform (BrailleSchrift, Großdruck, 
adaptierte Datei) umgesetzt. Die Adap  tion erfolgt nach wis senschaft  lichen 
Kriterien, die sich an den »EBuchStandards der Bundes fachkommission 
für die Überprüfung von Lehr und Lernmitteln für blinde Schülerinnen 
und Schüler« orientieren. Alle umgesetzten Texte werden archiviert und, 
soweit es sich um veröffent  lichte Texte handelt, an den bundesweit ver
netzten »Katalog der sehgeschädigtengerecht aufbereiteten Medien online« 
(Sehkon)10 gemeldet. Über diesen Katalog werden weitere sehbehinderte 
und blinde Studierende anderer Hochschulen auf den Umsetzungs  dienst 
des DoBuS sowie das in die Universitätsbibliothek der TU integrierte 
Angebot für sehbehinderte und blinde Bibliotheksnutzende aufmerksam, 
um die umgesetzte Literatur ausleihen zu können. 

Besondere Bedeutung haben Arbeitsraum und Umsetzungs  dienst in 
den letzten Jahren für die zahlreichen Klausuren am Ende jeden Semesters 
erhalten. Sinnes und körperbehinderte Studierende können die Klausuren 
an adaptierten PCs schreiben, für Studierende mit einer Sehbeeinträchti
gung werden die Klausuraufgaben sehgeschädigtengerecht adaptiert.

In Tutoriaten erhalten behinderte Studierende Gelegen  heit, sich in 
Kleingruppen mit den studienrelevanten Auswirkungen ihrer Behinde
rung auseinanderzusetzen und Strategien zur Kompensa  tion zu erproben 
und zu entwickeln. Im Arbeitsraum werden spezielle EDVTutoriate ange
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boten, in denen sowohl die Handhabung der jeweiligen SpezialHard 
und Software vermittelt wird als auch die Anwendung dieser Assistiven 
Technologie11 auf die geforderten hochschul und studiengangspezif ischen 
Programme.12 In Assistenztutoriaten setzen sich behinderte Studierende 
gemeinsam mit anderen, an Assistenz interessierten behinderten Studie
renden, ihren Peers, mit den formalen und prakt ischen Anforderungen des 
Einsatzes von Studienassistenz 13 auseinander, um diese Form des selbstor
ganisierten Ausgleichs von Beeinträchtigungen und zur Bewältigung von 
Barrieren im Studium umsetzen zu lernen. 

Zu den Unterstützungs  angeboten für Lehrende und Mitarbeitende aus 
Studienberatung, Zulassungs    und Prüfungs   Verwaltung gehören Fach
Beratung, Informa  tion und Weiterbildung, unter anderem zu den The
men Nachteilsausgleich und barrierefreie Hochschuldidaktik. Aktuell wer
den im Rahmen eines DoBuSProjektes weitere Informa  tions  materialien 
erstellt und Sensibilisierungs    und Qualifizierungs  module erprobt, um 
Lehrende, Tutor_innen sowie Mitarbeitende der Prüfungs  verwaltung für 
die Situa  tion behinderter und chron isch kranker Studierender zu sensibili
sieren und ihre Offen  heit und Bereitschaft, an Nachteilausgleichen mitzu
wirken, zu erhöhen.

Die »Hochschule für Alle« lebt von der Willkommenskultur, die ihre 
Mitglieder gestalten.

f Zusammenfassung

Die Techn ische Universität Dortmund begann 1977, behinderte Studierende 
in ihrem Studium zu beraten und konkret zu unterstützen. Die Entwicklung 
von Lösungs  modellen und ihre Umsetzung zu strukturell verankerten Ange
boten erfolgten schrittweise nach Bedarf. Dies ermögl  ichte eine ständige Wei
terentwicklung des Systems Hochschule unter Einbeziehung behinderter Stu
dierender sowie Absolvent_innen als qualifizierte Expert_innen ihrer eigenen 
Beeinträchtigung. Der Dortmunder Arbeitsansatz versteht ( jede) Hochschule 
als lernendes System, das sich an selbstbestimmungsf  ördernden Grundsätzen 
 orientiert und in enger Koopera t ion mit den behinderten Studierenden über 
Maßnahmen und Unterstützungs a ngebote zu einer nicht aussondernden »Hoch
schule für Alle« entwickelt.

Praxisbeitrag
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Anmerkungen

 1 »Eine Hochschule für Alle« bezieht sich auf die Empfehlung der Hochschulrekto
renkonferenz auf der 6. Mitgliederversammlung am 21.04.2009, siehe unter http://
www.hrk.de/uploads/tx_szconven  tion/Entschliessung_HS_Alle.pdf (Aufruf am 
01.03.2014). »Eine Hochschule für alle« war bereits 1999 Titel des PilotProjekts 
zur didakt ischstrukturellen Verbesserung der Studiensitua  tion behinderter Studie
render an der Uni Dortmund, siehe auch Birgit Drolshagen u. a., Eine Hochschule 
für alle, Würzburg 2002. 

 2 »Eine Hochschule für Alle« – Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz auf 
der 6. Mitgliederversammlung am 21.04.2009, siehe Anm. 1.

 3 Siehe Bundesministerium für Bildung und Forschung, Die wirtschaft  liche und 
soziale Lage der Studierendenschaft in Deutschland; Ergebnisse der 20. Sozialerhe
bung, siehe unter http://www.sozialerhebung.de/erhebung_20/soz_20_haupt 
(Aufruf am 01.03.2014).

 4 Zum Arbeitsansatz des Dortmunder Zentrums Behinderung und Studium (DoBuS)
siehe die entsprechenden Informa  tionen im Internet unter http://www.dobus.tu
dortmund.de/cms/de/home/ (Aufruf am 01.03.2014).

 5 Siehe dazu auch den Abschnitt »Von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmt
LebenBewegung« in dem Beitrag von Christian Mürner/Udo Sierck in diesem 
Band  S. 32 ff.

 6 2014 teilen sich zwei Kollegen und drei (schwer)behinderte Kolleginnen zweiein
halb unbefristete Stellen im DoBuS, zwei (schwer)behinderte Kolleginnen arbeiten 
halbtags befristet in Projekten.

 7 Für einen ausführ  lichen Überblick über das Angebot und die Arbeitsweise des 
DoBuS siehe B. Drolshagen u. a., wie Anm. 1. 

 8 Diversity Management (DIM) hat das Ziel, soziale Vielfalt innerhalb einer Orga ni sa
 tion oder eines Unternehmens konstruktiv zu nutzen. Aufgaben des DIM sind es, 
eine produktive Gesamtatmosphäre im Unternehmen zu erreichen, soziale Dis kri
minierungen von Minder  heiten (Geschlecht, Ethnie, Alter, Behinderung, sexu elle 
Orientierung, Religion) zu verhindern und die Chancengleich  heit zu verbessern.

 9 Eine FMAnlage erleichtert als Frequenzmodula  tions     Lösung Trägern von Hörge
räten das Sprachverstehen über Distanzen.

10 Siehe unter http://www.ub.tudortmund.de/sfbs/sehkon.html (Aufruf am 01.03.2014).
11 Assistive Technologien (auch Assistierende Technologien) sind der aus dem Eng

lischsprachigen entliehene Begriff für Unterstützungs  technologien, die zunehmend 
in Ausbildung und Studium sowie im Erwerbsleben an Bedeutung gewinnt. Ein 
erster Studiengang »Assistive Technologien« fokussiert assistives HightechDesign 
für das Alltagsleben und die Mobilität älterer oder kranker Menschen, siehe dazu 
http://tgm.jadehs.de/web/file/Studiengang_Assistive_Technologien/Allgemeine_
Informa  tionen.php (Aufruf am 01.03.2014).

12 Nach dem Erwerb grundlegender Kenntnisse in der Handhabung von z. B. Punkt
schriftzeile, Vergrößerungs    oder Spracheingabesystemen wird die Anwendung 
dieser Technik beim Einsatz von Textverarbeitungs, Präsenta  tions, Kalkula  tions 
oder Literaturverwaltungs  programmen erlernt.

http://www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Entschliessung_HS_Alle.pdf
http://www.sozialerhebung.de/erhebung_20/soz_20_haupt
http://www.dobus.tu-dortmund.de/cms/de/home/
http://www.ub.tu-dortmund.de/sfbs/sehkon.html
http://tgm.jade-hs.de/web/file/Studiengang_Assistive_Technologien/Allgemeine_Informationen.php
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13 So recherchieren blinde und sehbehinderte Studierende über den Einsatz von Assis
tent_innen, die sie häufig aus der Studierendenschaft gewonnen und angelernt 
haben, beispielsweise in Archiven, manuell beeinträchtigte und gehörlose Studie
rende lassen Mitschriften in Lehrveranstaltungen erstellen, und körperbehinderte 
Studierende erbringen Anforderungen in Laboren und Praktika.
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Barrierefrei  heit

Barrierefrei  heit im Sinne der UN-BRK

Barrierefrei  heit ist einer von insgesamt acht Grundsätzen der UNBehinder
tenrechtskonven  tion.1 Sie wird für die gesamte Konven  tion in einem eige
nen Artikel geregelt2, und sie ist Teil weiterer Rechte, zum Beispiel auf 
Bildung, auf Gesund  heit, auf Arbeit und auf Teilhabe am kulturellen und 
polit ischen Leben.

Während die amt  liche deutsche Übersetzung accessibility aus dem eng
l ischen und accessibilité aus dem französ ischen Vertragstext mit »Zugäng
lich  keit« übersetzt, hält die sogenannte Schattenübersetzung3 dies für eine 
Verkürzung des Inhalts und verwendet stattdessen »Barrierefrei  heit«. Für 
die recht  liche Auslegung sind allerdings gemäß Artikel 50 nur die verbind 
lichen Wortlaute maßgebend, zu denen die deutsche Übersetzung nicht 
gehört.4 Da sich der Begriff »Barrierefrei  heit« in Diskussion und Gesetz
gebung in Deutschland durchgesetzt hat, wird er auch im Folgenden ver
wendet. Eine Stellungnahme zur Frage der richtigen Übersetzung ist 
damit nicht verbunden (zur Problematik der deutschen Übersetzung siehe 
auch den Beitrag von Gudrun Wansing  S. 43 ff.).

Was bedeutet Barrierefrei  heit?

Die UNBRK definiert Barrierefrei  heit nicht explizit. Artikel 9 legt fest, 
dass Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu 
folgenden Bereichen haben müssen:5
•	 phys ische Umwelt,
•	 Beförderung6,
•	 Informa  tion und Kommunika  tion, einschließ  lich Informa  tions      und 

Kommunika  tions  technologien und systeme,
•	 Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlich  keit offenstehen oder für 

sie bereitgestellt werden.
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Barrierefrei  heit meint daher den Zugang zu diesen Bereichen, die »der 
Öffentlich  keit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden«7, und damit 
Vorbedingung für die Teilhabe am öffent  lichen Leben sind.8 Das deutsche 
Recht definiert Barrierefrei  heit in den Behindertengleichstellungs  gesetzen 
von Bund und Ländern, die im Einklang mit der UNBRK ausgelegt wer
den können und müssen.9

Daneben verwendet die UNBRK den Begriff adjektiv isch. »Barriere
frei« als Eigenschaft bedeutet die Abwesen  heit umweltbedingter Barrieren. 
Das sind solche, die aufgrund einer bestimmten bau  lichen, techn ischen 
oder anderen Gestaltung bestehen, also zum Beispiel Treppenstufen am 
Eingang, die von einem Menschen, der einen Rollstuhl nutzt, nicht über
wunden werden können, oder Internetseiten, die nur mit einer Maus navi
gierbar und damit für einen blinden Menschen nicht zugäng  lich sind, da 
dieser die aktuelle Bearbeitungs  posi  tion des Cursors auf dem Bildschirm 
(symbolisiert durch einen Pfeil oder eine Hand) nicht sehen kann.

Universelles Design

Die UNBRK definiert zwar nicht die Barrierefrei  heit, dafür aber das 
»Universelle Design«10. Hier findet sich die positive Beschreibung von 
Maßnahmen der Gestaltung, die in gleicher Weise für gestalter ische Maß
nahmen der Barrierefrei  heit verwendet werden könnte. Die Anforderun
gen an das Universelle Design entsprechen denen an eine barrierefreie 
Gestaltung. Universelles Design weist zudem über die Belange behinder
ter Menschen hinaus, berücksichtigt bei der Gestaltung der Umwelt also 
auch die geschlecht  liche, ethn ische, kulturelle, sprach  liche, altersmäßige 
etc. Verschieden  heit der Menschen.

Barrierefrei  heit und Diskriminierung

Erst allmäh  lich wird im Rechtsverständnis in Deutschland die Vorstellung 
aufgegriffen, dass im Unterlassen einer bau  lichen, techn ischen oder ande
ren Gestaltung eine verbotene Diskriminierung liegen kann. Die UN
BRK beschreibt dies mit dem Begriff des Unterlassens »angemessener Vor
kehrungen«11. Dieser aus dem brit ischen und USamerikan ischen Recht 
stammende Begriff ist zuerst über die Europä ische Gleichbehandlungs 
rahmenrichtlinie12 in das deutsche Recht gelangt, die 2006 mit dem All
gemeinen Gleichbehandlungs  gesetz (AGG) umgesetzt wurde. Der Sache 
nach ist der Gedanke des Diskriminierungs  schutzes durch angemessene 
Vorkehrungen schon früher in der Rechtsprechung zum Benachteiligungs 
schutz behinderter Menschen aufgetaucht.13
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Eine Diskriminierung bezieht sich immer auf eine konkrete Person 
oder auch eine Vielzahl konkreter Personen. Die unbestimmte Allgemein 
heit kann nicht diskriminiert werden. Barrierefreie Gestaltungen sind aber 
gerade Gestaltungen, die im Vorgriff auf spätere Nutzungen unabhängig 
von konkreten Nutzer_innen erfolgen.14 Ob die gefundene Gestaltung am 
Ende nicht diskriminierend ist, kann sich daher erst in der konkreten Nut
zung erweisen.

Sollte eine Gestaltung nicht barrierefrei sein, so liegt eine Diskrimi
nierung nur dann vor, wenn die fehlende zusätz  liche Vorkehrung, die die 
Gleichbehandlung erst herstellt, keine »unverhältnismäßige oder unbil
lige Belastung«15 darstellt. Eine fehlende barrierefreie Gestaltung ist daher 
nicht in jedem Fall auch eine verbotene Diskriminierung. Allerdings beugt 
jede barrierefreie Gestaltung einer Diskriminierung vor.

Der Abbau bestehender und die Vermeidung zukünftiger umweltbe
dingter Barrieren bleiben gleichwohl verpf  lichtend. Führt die Barriere 
zu einer individuellen Diskriminierung, ist ihre Vermeidung unmittel
bar geboten. Dagegen kann die Barrierefrei  heit als solche auch erst »nach 
und nach« hergestellt werden, wenn sie »nur« der Verwirk  lichung sozia
ler, wirtschaft  licher und kultureller Menschenrechte dient.16 Doch ist auch 
hier zu differenzieren: Barrieren zum Beispiel in Bildungs    oder Gesund 
heits  einrichtungen betreffen zwar den Bereich sozialer Menschenrechte, 
der diskriminierungs  freie Zugang zu ihnen im Einzelfall kann gleichwohl 
unbedingt geboten sein.

Maßnahmen zur Umsetzung

Allgemein verpf  lichtet die UNBRK die Vertragsstaaten, zur Umsetzung 
der Barrierefrei  heit geeignete Maßnahmen zu treffen, um den gleichbe
rechtigten Zugang zu den genannten Bereichen zu gewährleisten.17 Diese 
Verpf  lichtung wird mit weiteren Unterzielen und Maßnahmen konkre
tisiert, von denen hier nur diejenigen genannt werden, die für alle oder 
mehrere Bereiche gelten:
•	 (bestehende) Zugangshindernisse und barrieren festzustellen und zu 

beseitigen,18

•	 Schulungen zu Fragen der Barrierefrei  heit anzubieten,19

•	 Forschung und Entwicklung zu Universellem Design zu betreiben, zu 
fördern und sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für 
Universelles Design einzusetzen.20

Speziell für Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlich  keit offenste
hen oder für sie bereitgestellt werden, verlangt die UNBRK zusätz  lich:
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•	 Mindeststandards und Leitlinien für die Barrierefrei  heit auszuarbeiten, 
zu erlassen und zu überwachen,21

•	 sicherzustellen, dass private Rechtsträger alle Aspekte der Barrierefrei 
heit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.22

Zur Umsetzung der Verpf  lichtungen haben die Vertragsstaaten einen 
gewissen Spielraum.23 

Die Feststellung und die Beseitigung von Zugangsbarrieren umfassen 
alle Arten von Barrieren, also nicht nur die umweltbedingten, gestalte
rischen Barrieren, die für die Barrierefrei  heit typ isch sind, sondern auch 
recht  liche 24, finanzielle 25, einstellungs  bedingte 26 und weitere Barrieren27.

Der gleichberechtigte Zugang muss zur bestehenden wie zur neu zu 
schaffenden phys ischen Umwelt in gleicher Weise gegeben sein. Wenn 
Vertragsstaaten zunächst stärkere Anstrengungen in Bezug auf Neuge
staltungen vorsehen, etwa weil bei diesen ein gleichberechtigter Zugang 
regelmäßig kostengünstiger oder bautechn isch einfacher herzustellen ist, 
ist dies aus Sicht der UNBRK zwar nicht von vornherein zu beanstanden, 
ändert aber nichts an der Verpf  lichtung, einen gleichberechtigten Zugang 
auch im Bestand zu gewährleisten, die umso stärker ist, je mehr die Barri
eren in den gleichberechtigten Genuss der Menschenrechte durch behin
derte Menschen eingreifen.

Die UNBRK unterscheidet auch nicht danach, ob der jeweilige 
Rechtsträger dem Privatrecht oder dem öffent  lichen Recht unterliegt.28 
Allerdings werden private Rechtsträger nicht unmittelbar verpf  lichtet. 
Vielmehr müssen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen, dass auch Private alle Aspekte des gleichberechtigten 
Zugangs berücksichtigen und dieser am Ende auch erreicht wird.

Zum Stand der Umsetzung in Deutschland

Öffent  liche Gebäude und Wohngebäude

Anwendungs  bereich

Erfasst werden zum Beispiel Justizgebäude29, Rathäuser, öffent  liche 
Versammlungs  stätten, Wahllokale30, Schulen, Theater, Museen, Bibliothe
ken, Sportstätten31, Gesund  heits  einrichtungen, Einkaufsstätten, Bahnhöfe, 
Flughäfen und Kirchen. Ausdrück  lich nennt Artikel 9 UNBRK Wohn
häuser, obwohl sie ausschließ  lich privat genutzt werden. Sie werden im 
Sinne der Konven  tion »für die Öffentlich  keit bereitgehalten«, wenn sie der 
Allgemein  heit zum Kauf oder zur Miete angeboten werden. Auch alle übri
gen Gebäude können durch eine Änderung der Nutzung in den Bereich 
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der Vorschriften zur Barrierefrei  heit gelangen. Entsprechend verlangt das 
Bauordnungs  recht präventiv bei Neu und Umbauten die Barrierefrei  heit 
zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob eine Nutzung durch behinderte 
Menschen geplant ist.32

Stand der Umsetzung

Der Erlass von Mindeststandards und Leitlinien ist  – in Bezug auf das 
bloße Hineinkommen in Gebäude und in Räume innerhalb von Gebäu
den – verhältnismäßig weit fortgeschritten und institu  tionalisiert.

Ein Bedarf an weiterer Konkretisierung besteht für die Modernisierung 
von Bestandsbauten. Die Landesbauordnungen enthalten primär Rege
lungen für genehmigungs  pf  lichtige Neu und Umbauten, nicht aber für 
den Baubestand. Auch die in Bezug genommenen DINNormen sind mit 
Blick auf Neubauten formuliert.33 Die sachgerechte Übertragung der kon
kreten Neubaustandards aus den DINNormen auf Bestandsgebäude setzt 
allerdings eine entsprechend fundierte fach  liche Expertise voraus.

Ferner besteht ein Bedarf an zumindest bundesweit gültigen Mindest
standards in Bezug auf die Nutzung der in den Gebäuden vorgehaltenen 
Dienste und Einrichtungen, vor allem dort, wo deren Barrierefrei  heit – 
wie für Verwaltung und Leistungs  erbringer im Sozialrecht34  – bereits 
unmittelbar gesetz  lich geboten ist. 

Noch nicht ausreichend gewährleistet ist die Überwachung der Min
deststandards. Immer wieder werden insbesondere öffent  lich  zugäng  liche 
Gebäude neu errichtet, ohne dass die recht  lich vorgeschriebene Barrierefrei 
heit in vollem Umfang beachtet würde. Ursachen sind Planungs  prozesse, 
bei denen Barrierefrei  heit nicht von Anfang an berücksichtigt wird, zum 
Teil auch fehlende fach  liche und finanzielle Ressourcen.  Nachholbedarf 
besteht zudem bei der Aus und Weiterbildung für alle einschlägigen 
Berufe und Funk  tions  träger. Deren fehlende Kenntnis wird immer wie
der als ein Grund erkannt, warum die Vorschriften des barrierefreien Bau
ens nicht eingehalten werden.35

Obwohl nach Artikel 31 UNBRK geeignete Informa  tionen zu sam
meln sind, anhand derer die Umsetzung der BRK überprüft werden kann, 
kann nicht abschließend beurteilt werden, inwieweit in Deutschland ein 
gleichberechtigter Zugang zu den der Allgemein  heit offenstehenden 
Gebäuden für Menschen mit Behinderungen gegeben ist.36 

Am weitesten umgesetzt ist vermut  lich der gleichberechtigte Zugang 
für körperbehinderte Menschen, und zwar zu öffent  lich zugäng  lichen 
Gebäuden, die seit Inkrafttreten der entsprechenden Verpf  lichtungen vor 
etwas mehr als zehn Jahren neu gebaut wurden,37 unabhängig davon, ob 
sie in öffent  licher oder privater Trägerschaft entstanden sind.
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Die Berücksichtigung von Anforderungen anderer Formen und Ursa
chen von Behinderung, etwa der sinnesbehinderten Menschen, ist deut 
lich schlechter gewährleistet. Das hängt unter anderem damit zusammen, 
dass die zugrunde liegenden DINNormen entsprechende Anforderun
gen erst seit Kurzem berücksichtigen. Zudem hat der Erkenntnisprozess, 
welche Barrieren für bestimmte behinderte Menschen in Bezug auf den 
Zugang zu öffent  lich zugäng  lichen Gebäuden bestehen, zum Teil auch erst 
unlängst begonnen. Das gilt insbesondere für die Belange lernbehinderter 
und psych isch behinderter Menschen.38

Die Beseitigung von Barrieren bei Bestandsbauten ist schon heute unter 
anderem vorgeschrieben für die Gebäude von Sozialleistungs  trägern und 
Räume, in denen Sozialleistungen ausgeführt werden, also auch Arzt und 
Therapiepraxen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und  Bildungs  träger 
der Arbeitsförderung39 (siehe dazu auch die Beiträge von Peter TrenkHin
terberger  S. 105 ff., Andrea Platte  S. 130 ff. und Matthias Schmidt
Ohlemann   S. 204 ff.). Dem ersten Anschein nach werden hier, wie 
ebenso bei Gebäuden weiterer öffent  licher Träger, die der Allgemein  heit 
offenstehen, und solchen Gebäuden, die weitgehend öffent  lich finanziert 
werden, wie zum Beispiel Bahnhöfen, Anstrengungen zur Beseitigung von 
Barrieren bei Bestandsbauten unternommen. An systemat ischen Plänen 
zum Erreichen von Barrierefrei  heit fehlt es aber bisher. Bestandsbauten in 
privater Trägerschaft, zum Beispiel Gasthäuser, Cafés und  Einkaufsstätten, 
weisen selbst für Rollstuhlnutzende vielfach noch keinen gleichberechtig
ten Zugang auf.

Bei Wohnungen stimmen alle Schätzungen bzw. regional begrenzte 
Analysen darin überein, dass es zu wenige Wohnungen gibt, um den 
Bedarf für mobilitätseingeschränkte Personen zu decken.40 Der Bedarf 
würde auf absehbare Zeit auch dann nicht gedeckt, wenn ab sofort alle neu 
gebauten Wohnungen einen gleichberechtigten Zugang für alle Menschen 
gewährleisteten. Demnach ist erforder  lich, dass zum einen die geltenden 
Landesbauordnungen für eine größere Anzahl von neu und umgebau
ten Wohnungen Barrierefrei  heit verlangen als bisher und zum anderen 
Modernisierungen sehr viel stärker für die Herstellung von Barrierefrei 
heit genutzt werden. Dies wiederum erfordert zusätz  liche öffent  liche För
dermittel, weil sich eine Refinanzierung über Mieten angesichts der zu 
erwartenden Einkommensentwicklung nicht erwarten lässt.41 Daneben 
muss das Knowhow im Sinne des Universellen Designs für Wohnungen 
deut  lich verbessert bzw. erst entwickelt werden.42
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Beförderung und Beförderungs  mittel

Anwendungs  bereich

Flugzeuge, Personenschiffe, Eisenbahnen, Busse, Straßenbahnen und 
Taxen fallen in den Anwendungs  bereich von Artikel 9 UNBRK, Privat
f lugzeuge, Privatboote, selbst genutzte Pkw und andere für die eigene 
Nutzung bestimmte Fortbewegungs  mittel hingegen nicht, obwohl sie wie 
Wohnungen auf dem allgemeinen Markt angeboten werden, denn mit der 
Beförderung ist diejenige durch eine andere Person gemeint. Persön  liche 
Fortbewegungs  mittel sind Gegenstand von Artikel 20 UNBRK (Persön 
liche Mobilität).

Stand der Umsetzung

Neben den im Abschnitt »Maßnahmen zur Umsetzung« aufgeführten 
Maßnahmen verlangt Artikel  20 UNBRK, dass die Vertragsstaaten 
die eigene Fortbewegung von Menschen mit Behinderungen dadurch 
erleichtern, dass sie erschwing  lich wird.43 Diese Verpf  lichtung kann unter 
anderem durch einen »erschwing  lichen« öffent  lichen Personenverkehr 
gewährleistet werden.

Für einen Teil schwerbehinderter Menschen besteht im öffent  lichen 
Personennahverkehr bereits weitestgehend Kostenfrei  heit.44 Dieses Recht 
nutzt aber nur denjenigen, für deren Mobilitätsbedürfnisse ein entspre
chendes Nahverkehrsangebot zur Verfügung steht, das sie auch erreichen 
und nutzen können. Inwieweit zudem Mobilitätseinschränkungen auch 
bei (schwer)behinderten Menschen bestehen, die nicht nach dem SGB IX 
Anspruch auf Freifahrt haben, ist nicht hinreichend erforscht.

Für die Beförderungs  mittel Flugzeug, Eisenbahn, Bus und Schiff gibt 
es jeweils unmittelbar anwendbare EUVerordnungen, die die recht  liche 
Gleichbehandlung regeln.45 Umweltbedingte Barrieren werden dabei nur 
am Rande behandelt. Die Verordnungen erlauben in zwei Fällen aus
nahmsweise die Beförderung eines behinderten Menschen zu verweigern: 
zum einen, um geltenden Sicher  heits  anforderungen nachzukommen, und 
zum anderen, wenn die Beförderung wegen der Bauart des Beförderungs 
mittels oder der Infrastruktur nicht unter zumutbaren Bedingungen mög 
lich ist.

Stark diskutiert wird derzeit, in welchen Fällen die Beförderung in 
Fahrzeugen des öffent  lichen Verkehrs verweigert werden darf, zum Bei
spiel weil entweder ein Rollstuhl nicht so befestigt werden kann, dass er 
weder für die Person, die den Rollstuhl nutzt, noch für die anderen Fahr
gäste eine Gefahr darstellt, oder weil das genutzte orthopäd ische Hilfs
mittel die üb  lichen Maße von Rollstühlen überschreitet (zum Beispiel 
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bestimmte ElektroScooter).46 Teilweise wird auch das Beförderungs  recht 
wegen einer fehlenden Eigenrettungs  möglich  keit in Zweifel gezogen. 
Solche Argumente können aber nicht per se zur Aufrechterhaltung von 
umweltbedingten Barrieren gerade bei neuen Beförderungs  mitteln herhal
ten. Da die Europä ische Union als eigene Rechtspersönlich  keit der UN
BRK beigetreten ist, ist diese auch zur Auslegung des Europä ischen Rechts 
heranzuziehen47, was unter anderem dazu führt, dass die noch bestehenden 
bau  lichen Barrieren abgebaut werden müssen.

Techn ische Bestimmungen, die auch die gestalter ische, bau  lichtech
nische Barrierefrei  heit der Beförderungs  mittel regeln, bestehen in Europa 
für den Eisenbahn, Bus und Personenschiffsverkehr.48 Ledig  lich für Flug
zeuge gibt es keine Vorgaben bezüg  lich der barrierefreien Gestaltung.49 
Derzeit ist überhaupt nicht absehbar, wann und wie solche Standards auf
gestellt werden oder wenigstens das Problem behoben wird, dass es auf den 
meisten Kurz und Mittelstreckenf lügen keine barrierefreie Bord toilette 
gibt.50 Problemat isch ist im Bereich des Flugverkehrs die interna  tionale 
Organisa  tions  struktur, sodass selbst EURegelungen nur bedingt greifen 
können.

Zur Verbreitung barrierefreier Beförderungs  mittel im Schienenperso
nenverkehr sind keine verläss  lichen Daten bekannt. Noch sind ältere Fahr
zeuge in Betrieb, die zum Teil erheb  liche bau  liche Barrieren  aufweisen. 
Probleme bereiten daneben die fehlende Barrierefrei  heit gerade bei klei
neren Bahnhöfen und Haltepunkten,51 unterschied  liche Höhen von Bahn
steigen,52 die einen barrierefreien Einstieg erschweren, und das Nicht
vorhandensein von Personal außerhalb der üb  lichen Servicezeiten, 
wenn die Nutzbar  keit des Bahnsystems nur über manuell zu bedienende 
Unterstützungs  systeme hergestellt werden kann.53 (Zum Thema Mobilität 
siehe auch den Praxisbeitrag von Dirk Boenke/Heike Witsch  S. 189 ff.)

Das Personenbeförderungs  gesetz (PBefG) schreibt für Nahverkehrs
pläne54 vor, »die Belange der in ihrer Mobilität oder sensor isch einge
schränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffent  lichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine voll
ständige Barrierefrei  heit zu erreichen«.55 Während im öffent  lichen Per
sonennahverkehr die Fahrzeuge im Stadtverkehr, insbesondere aufgrund 
der europarecht  lichen Vorgaben, vielfach schon einen hohen Standard 
der Barrierefrei  heit aufweisen, ist dies im Regionalverkehr sowie bei der 
Infrastruktur – gerade auch in länd  lichen Regionen – noch häufig nicht 
der Fall.56 Eine funk  tionierende bau  liche Barrierefrei  heit ist aber nur mit 
einem aufeinander abgestimmten Zusammenspiel von Fahrzeuggestaltung 
und Infrastruktur zu erzielen.
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Informa  tion und Kommunika  tion

Anwendungs  bereich

Von Artikel 9 UNBRK umfasst sind alle Informa  tions      und Kommu
nikations  möglich  keiten, die der Allgemein  heit zur Verfügung stehen oder 
ihr eröffnet werden. Hierunter fällt auch die Eröffnung eines elektro
nischen Zugangs zur Verwaltung und zu den Gerichten, und zwar unab
hängig davon, ob dieser durch den Staat selbst oder durch private  Anbieter 
gewährleistet wird. Die individuelle Kommunika  tion in Briefen und 
EMails wird allerdings nicht von Artikel 9 UNBRK erfasst. Hier sind 
zum Teil Artikel 13 UNBRK (Zugang zur Justiz) und Artikel 21 UN
BRK (Recht der freien Meinungs  äußerung, Meinungs  frei  heit und Zugang 
zu Informa  tionen) einschlägig.

Weitere Umsetzungs  verpf ichtungen

Der Bereich der allgemein zur Verfügung stehenden Informa  tions und Kom
munika  tions  mittel wird auch durch das Recht auf freie Meinungs  äuße
rung und Meinungs  frei  heit (Artikel 21 UNBRK) angesprochen, zu dem 
das Recht auf Beschaffung und Zugang zu Informa  tionen gehört. Um dies 
zu gewährleisten, verpf  lichten sich die Vertragsstaaten unter anderem:
•	 die Verwendung von Gebärdensprachen anzuerkennen und zu fördern,57 
•	 Menschen mit Behinderungen für die Allgemein  heit bestimmte Infor

ma  tionen rechtzeitig und ohne zusätz  liche Kosten in barrierefreien 
 Formaten und Technologien, die für unterschied  liche Arten der Behin
derung geeignet sind, zur Verfügung zu stellen.58 

Stand der Umsetzung

Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist als eigenständige deutsche Spra
che, lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunika  tions  form der 
deutschen Sprache anerkannt.59 Für die individuelle Kommunika  tion mit 
Verwaltung, Gerichten und bei Sozialleistungen wird eine Dolmetschung 
finanziert.60

Ein Großteil der Verpf  lichtung öffent  licher Träger, für die Allgemein 
heit bestimmte Informa  tionen rechtzeitig und ohne zusätz  liche Kosten in 
barrierefreien Formaten zur Verfügung zu stellen, wird bislang durch bar
rierefrei gestaltete Internetportale abgedeckt (vgl. den Praxisbeitrag von 
Christian Bühler/Birgit Scheer   S. 197 ff.), wobei Übertragungen in 
Leichte Sprache61 und Gebärdenvideos auf Internetseiten in Deutschland 
für öffent  liche Träger auf Bundesebene erst seit 2011 verpf  lichtend sind. 
Obwohl die Umsetzungs  frist für die BarrierefreieInforma  tions  technik
Verordnung (BITV) 2.0. am 22. März 2014 endete,62 sind Übertragungen 
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in Leichte Sprache und Gebärdenvideos bisher noch viel zu wenig vorhan
den. In den Ländern bestehen unterschied  liche Standards.

Öffent  liche Träger lassen ihre Veranstaltungen vereinzelt in Deut
sche Gebärdensprache übersetzen. Es ist aber nach wie vor keineswegs 
selbstverständ  lich, dass ein entsprechendes kostenfreies Angebot vorgehal
ten wird.

Soweit der elektron ische Zugang zur Verwaltung des Bundes über das 
Internet ermög  licht wird, gelten die Anforderungen der BITV 2.0. Sie gel
ten aber nicht, wenn die Behörde einen Zugang über andere elektron ische 
Möglich  keiten unabhängig vom Internet wählt. Die qualifizierte elektro
n ische Signatur, DeMail, das Elektron ische Gerichts und Verwaltungs 
postfach (EGVP), elektron ische Bezahlverfahren und die Einsichtnahme in 
elektron ische Akten sind dementsprechend derzeit nicht barrierefrei nutzbar.

Daran ändert auch das seit dem 1. August 2013 geltende EGovern
mentGesetz des Bundes (EGovG) nichts.63 Danach ist jede Behörde, die 
Bundesrecht ausführt, verpf  lichtet, einen elektron ischen Zugang für die 
Übermittlung elektron ischer Dokumente und zusätz  lich den Zugang 
durch eine DeMailAdresse zu eröffnen.64 Eine barrierefreie Ausgestal
tung der elektron ischen Kommunika  tion und der Verwendung elektro
nischer Dokumente »(…) in angemessener Form (…)«65 wird dabei aber 
nur von den Bundesbehörden verlangt, nicht also von den Behörden der 
Länder und Kommunen, die Bundesrecht ausführen. Auch gilt die Bar
riere  frei  heit nicht für den elektron ischen Identitätsnachweis, elektron ische 
Be zahlmöglich  keiten und die Einsicht in elektron ische Akten.

Besser ist die Situa  tion beim elektron ischen Zugang zu den Gerich
ten.66 Unter Anwendung der jeweils geltenden Standards der BITV sind 
blinden oder sehbehinderten Personen ab dem 1. Juli 2014 elektron ische 
Formulare barrierefrei zugäng  lich zu machen, soweit sie eingeführt sind.67 
Ab dem 1. Januar 2018 sind elektron ische Dokumente für blinde oder seh
behinderte Personen barrierefrei zu gestalten, soweit sie in Schriftzeichen 
wiedergegeben werden. Erfolgt die Übermittlung eines elektron ischen 
Dokuments auf einem sicheren Übermittlungs  weg, ist dieser barrierefrei 
auszugestalten.68

Wie der vorhandene Bestand an Informa  tionen in Bibliotheken und 
Archiven nach und nach in barrierefreien Formaten und Technologien zur 
Verfügung gestellt werden kann, ist nur in Ansätzen absehbar.

Barrierefreie Formate fehlen insbesondere auch bei verschiedenen Not
rufsystemen. So gibt es bislang noch keine Möglich  keit für einen Teil der 
hör und sprachbehinderten Menschen, einen eigenen Notruf abzusetzen, 
der den Bedingungen eines Notrufes genügt.69 Die zuständigen Behörden 
entwickeln derzeit eine entsprechende NotrufApp.70
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Den größten Nachholbedarf gibt es bei den für die Allgemein  heit 
bestimmten Informa  tionen und Kommunika  tions  diensten privater Anbie
ter. Hier werden nur in seltenen Fällen barrierefreie Formate zur Verfü
gung gestellt.

(Massen-)Güter und Dienstleistungen

Anwendungs  bereich 

Produkte wie Waschmaschinen, Telefone, Fernsehgeräte und alle weite
ren Massengüter gehören zur »phys ischen Umwelt«, zu der die UNBRK 
ebenfalls einen gleichberechtigten Zugang verlangt, sofern sie nicht auf 
Bestellung für eine konkrete Person hergestellt werden.71 Manche die
ser Produkte, wie zum Beispiel Bankautomaten, können zugleich Dienste 
sein, die für die Öffentlich  keit bereitgehalten werden.72

Stand der Umsetzung

Seit 2006 gilt das allgemeine zivilrecht  liche Benachteiligungs  verbot wegen 
einer Behinderung bei der Begründung, Durchführung und Beendigung 
zivilrecht  licher Schuldverhältnisse, die typ ischerweise ohne Ansehen der 
Person zustande kommen.73 Damit sind zumindest bei Dienstleistungen 
erheb  liche Teile des Marktgeschehens dem Grunde nach erfasst. 

Ausnahmen gelten für diejenigen Bereiche, in denen zivilrecht  liche 
Schuldverhältnisse ein besonderes Nähe und Vertrauensverhältnis vor
aussetzen, zum Beispiel bei der Vermietung von Einliegerwohnungen.74 
Weitere Ausnahmen sind bei Vorliegen eines sach  lichen Grundes, nament 
lich der Vermeidung von Gefahren, vorgesehen.75 Doch kann das Gebot 
angemessener Vorkehrungen auch gebieten, die Gefahrenquellen zu mini
mieren, die zum Beispiel bei Fahrgeschäften oder in Schwimmbädern als 
Begründung dafür angeführt werden, dass behinderte Menschen hierzu 
keinen gleichberechtigten Zugang haben.

Ansatzweise wird der Markt für Massengüter und Dienstleistungen für 
Menschen ab 50 Jahre entdeckt, weil diese Kundengruppe aufgrund des 
demograf ischen Wandels wächst und verhältnismäßig zahlungs  kräftig ist. 
Da körper  liche Einschränkungen mit dem Alter vermehrt auftreten, gibt 
es einen Zusammenhang zu barrierefreien Produkten. Daneben wird ver
mehrt über den Ansatz des Universellen Designs versucht, Produkte zu 
entwickeln und anzubieten, die von allen Kunden unabhängig von einer 
Behinderung genutzt werden können.76

Von einem gleichberechtigten Zugang zu den Massengütern des täg 
lichen Lebens kann jedoch bisher nicht gesprochen werden. Sofern es über
haupt geeignete Produkte gibt, besteht selten eine Auswahlmöglich  keit, 
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wie es für die konven  tionellen Waren zutrifft. Bei einer nachträg  lichen 
Anpassung sind die Produkte häufig auch teurer und anfälliger für Mängel.

Zukunftsaufgaben

Barrierefrei  heit ist in Deutschland unterschied  lich weit realisiert. Sie funk 
tioniert dort noch vergleichsweise gut, wo sie recht  lich abgesichert ist, sei 
es über unmittelbare gesetz  liche Vorschriften, sei es über Bedingungen für 
Fördergelder. Auch dort, wo Institu  tionen öffent  liche Aufgaben wahrneh
men, besteht zumindest teilweise schon Sensibilität für die Notwendig  keit 
gleichberechtigter Teilhabe behinderter Menschen. 

Die Forderung der Barrierefrei  heit zum gleichberechtigten Zugang 
für Menschen mit Behinderungen zu den der Allgemein  heit offenstehen
den Bereichen des öffent  lichen Lebens ist vergleichsweise jung. Bei ihrer 
Weiterentwicklung sind vor allem der verstärkte Aufbau und die Syste
matisierung von Grundlagen und anwendungs  orientiertem Wissen ent
scheidend. Derzeit fehlen insbesondere verläss  liche Zahlen zum  erreichten 
Stand in Deutschland, in einigen Bereichen immer noch Standards oder 
Leitlinien, ebenso wie wissenschaft  liche Untersuchungen zu bestehenden 
Standards und praxisnahe Umsetzungs  hilfen. Die Verbände von Men
schen mit Behinderungen fordern daher eine unabhängige Fachstelle für 
Barrierefrei  heit77, eine Forderung, die auch aus der Wissenschaft unter
stützt wird.78 Damit einhergehen muss ein Prozess der weiteren Profes
sionalisierung und der Bewusstseinsbildung über die recht  lichen Ver
pf lichtungen und die gesellschaft  liche Relevanz, die aus den Forderungen 
der UNBRK ableitbar sind.

Das Behindertengleichstellungs  gesetz auf Bundesebene ist gerade von 
der Bundesregierung auf seine Vereinbar  keit mit der UNBRK geprüft 
worden.79 Für die auf Bundesebene geltenden verkehrsrecht  lichen Rege
lungen ist eine vergleichbare Evalua  tion geplant. Entsprechende Bemühun
gen der Länder, Kommunen und Sozialleistungs  träger sind zum Teil noch 
erforder  lich.80 Problemat isch könnte aber vor allem sein, ob das Niveau der 
derzeitigen finanziellen Förderungen zur Verbesserung der Barrierefrei 
heit gehalten werden kann. So finanziert der Bund zum Beispiel eine Viel
zahl von Leistungen der einzelnen Länder auf dem Gebiet des öffent  lichen 
Personennahverkehrs.81 Hier werden die bis zum Jahr 2019 abzuschlie
ßenden Verhandlungen über den Finanzausgleich zw ischen Bund und 
Ländern eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus sollte die Vergabe 
öffent  licher Mittel konsequent an die Berücksichtigung von Barrierefrei 
heit gebunden werden, und zwar nicht nur im Verkehrswesen.
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Der größte Nachholbedarf besteht im privatwirtschaft  lichen Bereich. 
Hier dürfte ein breiteres Bewusstsein dafür, dass fehlende Barrierefrei  heit 
im Einzelfall eine verbotene Diskriminierung aufgrund der Versagung 
angemessener Vorkehrungen sein kann, zu mehr Barrierefrei  heit führen. 
Die Standards zur Konkretisierung des bestehenden Benachteiligungs 
verbots nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs  gesetz (AGG) könnten 
entweder durch privatrecht  liche Vereinbarungen oder unmittelbar gesetz 
lich geregelt werden.

f Zusammenfassung

Barrierefrei h eit wird in der UNBehindertenrechtskonvention (UNBRK) 
in einem doppelten Sinn verstanden. Sie bedeutet zunächst den gleichberech
tigten Zugang für Menschen mit Behinderungen zu den für die Nutzung der 
Allgemein h eit bestimmten Bereichen der phys ischen Umwelt, der Beförde
rung, der Informa t ion und Kommunika t ion sowie der sonstigen Einrichtungen 
und Dienste. Daneben bedeutet »barrierefrei« eine Gestaltung der Umwelt, die 
Menschen mit Behinderungen nicht von einer gleichberechtigten Nutzung aus
schließt. Der erreichte Stand der Barrierefrei he it ist in den einzelnen gesellschaft 
lichen Bereichen unterschied l ich. Dasselbe gilt für die zur Weiterentwicklung 
der Barrierefrei h eit notwendigen Maßnahmen. Sie reichen von recht l ichen 
Regelungen (und der Anwendung geltenden Rechts) über die ZurVerfügung 
Stellung finanzieller Förderprogramme bis hin zu wissenschaft  licher Expertise 
und gesellschaftlicher Bewusstseinsbildung.    
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23 Siehe Theresia Degener, Welche legislativen Herausforderungen bestehen in Be  zug 

auf die na  tionale Implementierung der UNBehindertenrechtskonven  tion, Erst ver
öf fent  lichung, in: behindertenrecht 2 (2009), S. 34 ff. Siehe http://www. netzwerk
artikel3.de/attachments/095_Degener%202009Legislative%20 Herausforderungen.
pdf (Aufruf am 15.11.2013).

24 Vgl. Art. 30 Abs. 3.
25 Vgl. Art. 20 b), 21 a), 28 Abs. 2 a).

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody external/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1400420812657&uri=CELEX:32000L0078
http://www.netzwerk-artikel-3.de/attachments/095_Degener%202009-Legislative%20Herausforderungen.pdf
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26 Vgl. Präambel e).
27 Dazu gehört z. B. auch das Fehlen von fachspezif ischem Knowhow. Damit ist das 

Kennen aller Grundlagen und Beherrschen aller Fertig  keiten gemeint, die notwen
dig sind, um Barrierefrei  heit sachgerecht umzusetzen. Vgl. Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities, wie Anm. 8, Abs. 16.

28 Vgl. Art. 9 Abs. 2 b).
29 Art. 13. Vgl. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, wie Anm. 8, 

Abs. 37.
30 Art. 29 Abs.1 a), Nr. (i).
31 Art. 30. 
32 Für öffent  lich zugäng  liche Gebäude gilt dies allerdings nur für den allgemein zu gän

 lichen Bereich. Einzel  heiten dazu siehe unter www.wegweiser barrierefrei heit. de 
(Aufruf am 17.06.2014). 

33 Alle Bundesländer, mit Ausnahme von NordrheinWestfalen, haben die DIN 
18040 – 1 – Barrierefreies Bauen – Planungs  grundlagen – Teil 1: Öffent  lich zugäng
 liche Gebäude. Oktober 2010; DIN 18040 – 2 – Barrierefreies Bauen – Planungs 
grund lagen – Teil 2: Wohnungen. September 2011 – allerdings in  unterschied  lichem 
Umfang – als techn ische Regeln rechtsverbind  lich in Bezug genommen. NRW geht 
davon aus, dass die DINNormen zum barrierefreien Bauen als anerkannte Regel der 
Technik anzuwenden sind. Einzel  heiten dazu siehe unter www.wegweiserbarriere 
freiheit .de (Aufruf am 17.06.2014).

34 § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB I.
35 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.), 

Auswirkungen des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) und 
zur Änderung anderer Gesetze auf die Bereiche Bau und Verkehr. FE 70.0703/2000, 
Köln/Mainz 2004, S. 429; Markus Rebstock, Instrumente zur Umsetzung der Ba  r
rierefrei  heit im öffent  lichen Personennahverkehr. Fallstudie zur Anwendbar  keit in 
länd  lich geprägten Tourismusregionen, Erfurt/Trier 2009, S. 139.

36 Vgl. BMVBS (Hrsg.), ebd., S. 118: Obwohl keine konkrete Aussage getroffen wird, 
wird darauf verwiesen, dass »Anforderungen an die Barrierefrei  heit […] bei neuen bau
 lichen Maßnahmen des Bundes […] überwiegend erfüllt […] [werden]. Dabei ist eine 
deut  liche Abstufung […] von Neubauten über große Um und Er  weiterungs  bauten bis 
hin zu sonstigen (z. B. kleineren) Bauten und bau  lichen Anlagen zu verzeichnen.«

37 Vgl. Anm. 36.
38 Vgl. Bundeskompetenzzentrum Barrierefrei  heit e. V. (Hrsg.), Barrierefrei  heit für 

Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Kriterienkatalog, Berlin 2011.
39 § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB I.
40 Vgl. z. B. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 

(Hrsg.), Wohnen im Alter. Marktprozesse und wohnungs  polit ischer Handlungs 
bedarf, Bearbeiter: Kuratorium Deutsche Altershilfe, Schriftenreihe Forschungen, 
Heft 147, Berlin 2011, S. 11; Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr (Hrsg.), Wohnungs  marktbericht Thüringen. Beobachtung und Aus
blick, Erfurt/Berlin 2012, S. 56 f. u. S. 86 f.

41 Vgl. dazu den 2. Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs    und Immobi
lienwirtschaft in Deutschland vom 17.10.2012, online abrufbar unter: http://www.

http://www.wegweiser-barrierefreiheit.de
http://www.wegweiser-barrierefreiheit .de
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/wohnungs-und-immobilienbericht-2.html
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bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/wohnungs   undimmobilienbericht2.
html (Aufruf am 20.12.2013).

42 Ein diesbezüg  licher Ansatz ist das in der Schweiz etablierte Konzept des »anpass
baren Wohnungs  baus«. Vgl. Gerhard Loeschke, Wohnen im Alter – oder was lässt 
sich aus dem Rätsel der Sphinx von Theben ableiten? Online abrufbar unter: 
http://nullbarriere.de/loeschckewohnenimalter.htm (Aufruf am 07.05.2014).

43 Art. 20 a).
44 § 145 Abs. 1 Satz 1 SGB IX. Nutzungs  berechtigt sind nur schwerbehinderte Men

schen, bei denen im Schwerbehindertenausweis eines der nachfolgend genannten 
Merkzeichen eingetragen ist: »G« (erheb  liche Gehbehinderung), »H« (Hilf losig  keit), 
»Bl« (Blind  heit), »Gl« (gehörlos). Voraussetzung ist ein Beiblatt mit Wertmarke zum 
Schwerbehindertenausweis, das beim zuständigen Versorgungs  amt i. d. R. gegen eine 
Gebühr erhält  lich ist. 

45 Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden 
und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität, online abrufbar unter: http://
eurlex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=CELEX:32006R1107 (Aufruf 
am 01.06.2014); Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pf  lichten 
der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, online abrufbar unter: http://eurlex.europa.
eu/legalcontent/DE/ALL/?uri=CELEX:32007R1371 (Aufruf am 01.06.2014); 
Verordnung (EU) Nr. 181/2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, online abrufbar unter: 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1401635329761&uri= 
CELEX:32011R0181 (Aufruf am 01.06.2014); Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 
über die Fahrgastrechte im See und Binnenschiffsverkehr und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, online abrufbar unter: http://eurlex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/?qid=1401635442196&uri=CELEX:32010R1177 (Aufruf 
am 01.06.2014).

46 Vgl. Deutsche Bahn AG, Leitfaden für die Mitnahme orthopäd ischer Hilfsmittel, S. 12, 
online abrufbar unter: http://www.bahn.de/p/view/mdb/bahnintern/zielgruppen__
msc/handicap/zugangsregeln_leitfaden/mdb_124435_leitfaden_fuer_die_mit
nahme_orthopaed ischer_hilfsmittel_august_2013.pdf (Aufruf am 18.05.2014). Das 
SGB IX macht die kostenfreie Mitführung sonstiger orthopäd ischer Hilfsmittel davon 
abhängig, ob »die Beschaffen  heit des Verkehrsmittels dies zulässt« (§ 145 Abs. 2).

47 Siehe z. B. das Urteil des EuGH vom 11.04.2013 in den verbundenen Rechtssachen 
C 335/11 und C 337/11 (Ring und Skouboe Werge), Rn. 28 – 30, auf Deutsch 
online abrufbar unter: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:62011CJ0335:DE:HTML (Aufruf am 01.06.2014). Anläss  lich zweier däni
scher Kündigungs  rechtsstreitig  keiten stellte der Europä ische Gerichtshof fest, dass 
die UNBRK integrierender Bestandteil der Unionsrechtsordnung ist und Rechts
akte der Europä ischen Union nach Möglich  keit in Übereinstimmung mit der UN
BRK auszulegen sind.

48 Richtlinie 2008/57/EG über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der 
Gemeinschaft, online abrufbar unter: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/DE/
ALL/?uri=CELEX:32008L0057 (Aufruf am 01.06.2014); Entscheidung 2008/164/
EG der Kommission vom 21.12.2007 über die techn ische Spezifika  tion für die 

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/wohnungs-und-immobilienbericht-2.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401635329761&uri= CELEX:32011R0181
http://www.bahn.de/p/view/mdb/bahnintern/zielgruppen_-_msc/handicap/zugangsregeln_leitfaden/mdb_124435_leitfaden_fuer_die_mitnahme_orthopaedischer_hilfsmittel_august_2013.pdf
http://nullbarriere.de/loeschcke-wohnen-im-alter.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006R1107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32007R1371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401635442196&uri=CELEX:32010R1177
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Interoperabilität bezüg  lich »eingeschränkt mobiler Personen« im konven  tionellen 
transeuropä ischen Eisenbahnsystem und im transeuropä ischen Hochgeschwindig 
keits   bahnsystem, online abrufbar unter: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ 
TXT/? qid=1401636551578&uri=CELEX:32008D0164 (Aufruf am 01.06.2014); 
Richt linie 2009/45/EG über Sicher  heits  vorschriften und normen für  Fahrgastschiffe, 
online abrufbar unter: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=14016
36872870&uri=CELEX:02009L004520100629 (Aufruf: 01.06.2014); Richtlinie 
2006/87/EG über die techn ischen Vorschriften für Binnenschiffe und zur Aufhebung 
der Richtlinie 82/714/EWG des Rates, online abrufbar unter: http://eurlex.europa.
eu/legalcontent/DE/ALL/?uri=CELEX:32006L0087 (Aufruf am 01.06.2014).

49 Vgl. §§ 19d, 20b LuftVG.
50 Vgl. Allianz der deutschen Nichtregierungs  organisa  tionen zur UNBehinderten

rechtskonven  tion (BRKAllianz) (Hrsg.). Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, 
Barrierefrei  heit, Inklusion! Erster Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der 
UNBehindertenrechtskonven  tion in Deutschland, S. 23, online abrufbar unter: 
http://www.brkallianz.de/index.php/parallelbericht.html (Aufruf am 20.12.2013). 
Der Bundesregierung liegen Daten dazu nicht vor, vgl. Antwort der Bundesregie
rung vom 13.12.2011 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Tressel u. a., 
BundestagsDrucksache 17/8126, Antwort auf Frage 18, online abrufbar unter: 
www.bundestag.de (Aufruf am 17.06.2014).

51 Nach Angaben der Deutschen Bahn AG werden im Jahr 2016 4 169 von 5 427 Ver
kehrssta  tionen stufenfrei sein, also 77 %, vgl. Antwort der Bundesregierung vom 
06.09.2013 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Ilja Seifert u. a., Bundes
tagsDrucksache 17/14719, online abrufbar unter: www.bundestag.de (Aufruf am 
17.06.2014). Nach Angaben der BRKAllianz, wie Anm. 50, sind nur 50 % der 
Bahnhöfe barrierefrei nutzbar. Die BRKAllianz gibt dazu keine Zeitangabe.

52 Vgl. hierzu die Angaben in der Antwort der Bundesregierung vom 22.08.2013 auf 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulrike Gottschalck u. a., BundestagsDruck
sache 17/14608, Antworten auf die Fragen 1. bis 5., online abrufbar unter: www.
bundestag.de (Aufruf am 17.06.2014). 

53 Vgl. BRKAllianz (Hrsg.), wie Anm. 50, S. 23.
54 In einem Nahverkehrsplan sollen »… Anforderungen an Umfang und Qualität des 

Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die verkehrs
mittelübergreifende Integra  tion der Verkehrsleistungen …« festgelegt werden (§ 8 
Abs. 3 Satz 2 PBefG). Ob ein Nahverkehrsplan aufzustellen ist, richtet sich nach 
dem jeweiligen Landesrecht.

55 § 8 Abs. 3 PBefG, Ausnahmen sind demnach nur zulässig, wenn sie im Nahver
kehrsplan konkret benannt und begründet werden.

56 Dazu Hartmut ReinbergSchüller, Barrierefreier ÖPNV als Element der Daseins
vorsorge und der Servicekette. Derzeitiger Stand und zukünftige Entwicklung. 
Un  veröffent  lichter Impulsvortrag. 6. Sitzung des Fachausschusses »Mobilität, Bauen, 
Wohnen, Freizeit, gesellschaft  liche Teilhabe, Informa  tion und Kommunika  tion« 
des Inklusionsbeirates, Berlin, 12.06.2012; Verband Deutscher Verkehrsunterneh
men (VDV) – VDV Förderkreis e. V. (Hrsg.), Barrierefreier ÖPNV in Deutschland, 
Düsseldorf 2012, S. 230.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/? qid=1401636551578&uri=CELEX:32008D0164
http://www.brk-allianz.de/index.php/parallel-bericht.html
http://www.bundestag.de
http://www.bundestag.de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401636872870&uri=CELEX:02009L0045-20100629
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32006L0087
http://www.bundestag.de
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57 Art. 21 e).
58 Art. 21 a).
59 § 6 Abs. 1 u. 2 BGG.
60 Im Verwaltungs  verfahren (§ 9 BGG und entsprechende Regelungen in den 

Landesbehindertengleichstellungs  gesetzen, § 19 Abs. 1 Satz 2 SGB X), im Gerichts
verfahren (§ 186 GVG; Nr. 9005 Absätze 3 und 4 des KostV zum GKG [Anlage 1]), 
bei der Ausführung von Sozialleistungen, insbesondere bei ärzt  lichen Untersu
chungen und Behandlungen (§ 17 Abs. 2 SGB I). Darüber hinaus »aus besonderem 
Anlass« (§ 57 SGB IX). Für eine gleichberechtigte Teilhabe gehörloser Menschen 
an der Gesellschaft fehlt es insbesondere an der Finanzierung entsprechender Dol
metschungen im ehrenamt  lichen und im Freizeitbereich.

61 Die Leichte Sprache stellt eine Weiterentwicklung der Sprachstufe A1 nach dem 
Gemeinsamen Europä ischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) dar, um Texte 
auch für Menschen mit Lernbehinderungen verständ  lich zu machen. Regeln der 
Leichten Sprache sind für Deutschland erstmals vom Verein »Mensch zuerst« im 
Jahr 1999 veröffent  licht worden. Demnach kann insbesondere nur dann von »Leich
ter Sprache« gesprochen werden, wenn Übertragungen von Menschen mit Lernbe
hinderungen abschließend auf ihre Verständlich  keit geprüft werden. Die Regeln 
werden mittlerweile vom »Netzwerk Leichte Sprache« weiterentwickelt. Empir ische 
Untersuchungen zur Leichten Sprache sind den Verfassern nicht bekannt.

62 § 4 Abs. 2 BITV 2.0.
63 Gesetz zur Förderung der elektron ischen Verwaltung (EGovernmentGesetz) vom 

25.07.2013 (BGBl. I S. 2749), online abrufbar unter: http://www.gesetzeiminternet.
de/egovg/index.html (Aufruf: 19.05.2014). Auf Landesebene gibt es entsprechende 
Gesetzesvorhaben in Berlin und Sachsen. Beide Gesetzesentwürfe enthalten zwar 
Re  gelungen zur Barrierefrei  heit, die aber vergleichbar der bun des  gesetz  lichen 
Regelung unvollständig sind.

64 § 2 Absätze 1 und 2 EGovG.
65 § 16 EGovG.
66 Vgl. Gesetz zur Förderung des elektron ischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten 

(EJusticeGesetz) vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786), online abrufbar unter: http:// 
www1.bgbl.de/(Aufruf am 19.05.2014)

67 § 191a Absatz 3 Gerichtsverfassungs  gesetz (GVG) in der ab dem 01.07.2014 gelten
den Fassung.

68 § 191a Absatz 3 Gerichtsverfassungs  gesetz (GVG) in der ab dem 01.01.2018 gelten
den Fassung.

69 Eine SMS genügt dem beispielsweise nicht, weil nicht innerhalb weniger Sekun
den sichergestellt werden kann, ob der Notruf angekommen ist. Sie kann daher nur 
für eine Übergangszeit eine Notlösung darstellen.

70 Vgl. http://www.notfalltelefax112.de/ak  tionnotfalltelefax112/notrufappkommt/ 
index.html (Aufruf am 20.12.2013).

71 So auch Committee on the Rights of Persons with Disabilities, wie Anm. 8, Abs. 13.
72 Vgl. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Communica  tion No. 

1/2010, online abrufbar unter: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/
Pages/Jurisprudence.aspx (Aufruf am 20.01.2014).

http://www.notfall-telefax112.de/aktion-notfall-telefax-112/notruf-app-kommt/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/egovg/index.html
http:// www1.bgbl.de/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Jurisprudence.aspx
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73 § 19 Abs. 1 Nr. 1 AGG.
74 § 19 Abs. 5 AGG.
75 § 20 Abs. 2 Nr. 1 AGG.
76 Vgl. IDZ DesignPartner Berlin GmbH u. a., Impulse für Wirtschaftswachstum und 

Beschäftigung durch Orientierung von Unternehmen und Wirtschaftspolitik am 
Konzept Design für Alle, Berlin 2009; Zentralverband Sanitär Heizung Klima, 
Pressemeldung vom 04.02.2013: ZVSHK freut sich über hohe Resonanz auf den 
interna  tionalen ProduktAward »Badkomfort für Genera  tionen«, online abrufbar 
unter: http://www.zvshk.de/presse/mediencenter/pressemitteilungen/details/
artikel/6444manfredstatherprsidentzentralverbandsanitrheizungklima/
(Aufruf am 10.01.2014).

77 Vgl. http://www.deutscherbehindertenrat.de/ID147481 (Aufruf am 01.06.2014).
78 Siehe M. Rebstock, wie Anm. 35, S. 127 ff. Ähnlich fordern die Autor_innen der 

Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) des Bundes, dass eine zu 
gründende Agentur Verbänden, Behörden und Unternehmen die »erforderliche 
soziale, medizinische, technische und rechtliche Fachkompetenz« zur Verfügung 
stellen sollte. Siehe Felix Welti (Leitung) und Henning Groskreutz/Daniel Hlava/
Diana Ramm/Tonia Rambausek/Johanna Wenckebach (wissenschaftliche Mitar
beit), Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes im Auftrag des Bundesmi
nisteriums für Arbeit und Soziales. Abschlussbericht, Kassel, 31. Mai 2014, S. 505, 
online abrufbar unter: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF
Publikationen/Forschungsberichte/f b445.pdf ?__blob=publicationFile (Aufruf 
am 07.10.2014).

79 Hierzu ist ein Evaluationsbericht erstellt worden: Siehe F. Welti u. a., wie Anm. 78. 
Bei der Vorstellung des Berichts am 16.09.2014 wurde angekündigt, dass die Bun
desregierung eine Änderung des BGG erarbeiten und vorlegen will und ein 
Inkrafttreten zum 01.01.2016 anstrebt.

80 Das Land Berlin z. B. hat die MonitoringStelle zur UNBRK damit beauftragt, 
den recht  lichen Handlungs  bedarf zu prüfen, vgl. Projekt »MonitoringStelle 
 Berlin«, siehe unter: http://www.institutfuermenschenrechte.de/aktuell/news/
meldung/article/gesetzgeber ischerhandlungs  bedarf.html (Aufruf am 19.05.2014). 
Andere Bundesländer führen in unterschied  licher Art und Weise hausinterne 
Normprüfungs  verfahren durch. 

81 Gemäß Art. 106a, 125c Abs. 2 Satz 2 GG.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/gesetzgeberischer-handlungsbedarf.html
http://www.zvshk.de/presse/medien-center/pressemitteilungen/details/artikel/6444-manfred-stather-prsident-zentralverband-sanitr-heizung-klima/
http://www.deutscher-behindertenrat.de/ID147481
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb-445.pdf?__blob=publicationFile
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Mobilität ohne Barrieren –  
regionale Beispiele

Die folgende Auswahl regionaler Beispiele stellt keinen Anspruch auf 
Vollständig   keit, sondern ist eine exemplar  ische Auswahl aus unterschied 
lichen Städten und Regionen in Deutschland. Sie soll das Spektrum der 
mög  lichen Maßnahmen zeigen, die zur Verbesserung der Zugänglich  keit 
des öffent  lichen Personennahverkehrs umgesetzt werden.1

Region Frankfurt am Main: Auskunft für barrierefreie 
 Reiseketten

Wollen Menschen mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen Bus 
oder Bahn fahren, dann ist es für sie wichtig, genau über die Ausstattung 
von Haltepunkten und Fahrzeugen Bescheid zu wissen: Kann ich ohne 
Stufen ins Fahrzeug einsteigen? Gibt es eine Rampe oder einen Aufzug 
zum Bahnsteig? Ist ein Blindenleitsystem im Bahnhof vorhanden? Informa 
tionen zu diesen und anderen Fragen können Menschen mit Einschrän
kungen in der Region Frankfurt am Main (derzeit Frankfurt, Offenbach 
und SBahnVerkehre) im Vorfeld zuhause am Computer abfragen.2 

Eingegeben werden können dazu Ausgangsort und Zielort der Reise, 
entweder Haltestellen oder auch Adressen. Auch kann etwa der  Benutzer 
seine Informa  tions   abfrage weiter eingrenzen, indem er eingibt,  welche 
Einschränkung er hat, etwa eine Seh oder Gehbehinderung, ob er auf 
einen Fahrstuhl am Bahnsteig oder Rampen am Bus angewiesen ist. Die 
Auskunft berücksichtigt diese Angaben bei der Auswahl einer geeig
neten Verbindung mit Bus und Bahn. Das Programm weiß beispiels
weise, ob an einer Haltstelle kein Aufzug vorhanden ist oder ob dieser 
gerade außer Betrieb ist. Ebenso werden Verspätungen von Bussen oder 
 Bahnen berücksichtigt. Dann bietet die Auskunft eine andere Fahr
strecke oder eine Fahrt zu einem anderen Zeitpunkt an. Informa  tions  
systeme wie das in der Region Frankfurt am Main wurden auch in 
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anderen Städten bzw. Regionen (beispielsweise in Hamburg, Berlin und 
München) umgesetzt und weiter ausgebaut. 

Nürnberg: Barrierefreie Fahrkartenautomaten

Nicht alle Menschen mit Behinderungen dürfen kostenlos öffent  liche 
Busse und Bahnen benutzen oder haben eine Jahres oder Monatskarte. 
Beim individuellen Fahrkartenkauf ist nicht immer jemand vor Ort, der 
einem bei der Bedienung des FahrkartenAutomaten assistieren kann. Frü
her trafen viele Menschen mit einer Behinderung auf unüberwind  liche 
Hürden, da der Schlitz für den Geldeinwurf für sie nicht zu erreichen war 
oder die richtigen Tasten nicht aufgefunden werden konnten. 

Neue Fahrkartenautomaten, wie sie in Nürnberg an den stärker frequen
tierten Haltestellen von Bus und Bahn stehen, wurden in der Zusammen
arbeit mit Menschen mit unterschied  lichen Behinderungen entwickelt.3 
Bei diesen Automaten sind alle wichtigen Funk  tions  elemente so ange
ordnet, dass zum Beispiel Rollstuhlbenutzer_innen einen  problemlosen 
Zugang dazu haben. An der Vorderseite der Automaten sind zudem Leit
linien angebracht, die man ertasten kann. Die angebrachte Punkt und 
Pyramidenschrift4 ermöglicht es blinden und sehbehinderten Menschen, 
den Geldeinwurf oder die Fahrkartenausgabe zu finden. Außerdem lenken 
helle, kleine Lampen die Aufmerksam  keit immer auf die jeweils richtige 
Stelle am Automaten, indem sie dort blinken, wo zum Beispiel das Geld 
eingeworfen werden muss oder die Fahrkarte ausgegeben wird. Dies macht 
den Fahrkartenkauf auch für nicht behinderte Menschen schneller und ein
facher. Die Automaten verfügen des Weiteren über eine  Sprachfunk  tion: 
Diese lässt sich über eine Schaltf läche auf dem Bildschirm aktivieren. Über 
einen Lautsprecher kann man so beispielsweise die Informa  tion erhalten, 
welche Fahrkarte man für eine Verbindung kaufen muss und wie viel sie 
kostet. Diese Funk  tion ist aus Gründen der Lärmvermeidung so eingestellt, 
dass die Lautstärke der Sprachausgabe nachts verringert ist. Alternativ steht 
ein Kopfhörer zur Verfügung. 

Die Automaten sind auch mit Bildschirmen ausgestattet, auf denen die 
jeweiligen Informa  tionen in großer Schrift und mithilfe starker Kontraste 
dargestellt sind. Wahlweise kann man durch Berühren des Bildschirms in 
einer Ecke einen besonderen Modus einschalten, bei dem statt des üb  lichen 
Auswahlmenüs nur noch vier Symbole angezeigt werden (»VierEcken
Modus«). Mit diesen Symbolen kann man, unterstützt durch die Sprachaus
gabe, die Auswahl steuern und eine Fahrkarte kaufen. In diesem Modus ste
hen die Funk  tionen »Vorwärts«, »Zurück«, »Ja« und »Nein« zur Verfügung. 
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Diese Steuerung vereinfacht blinden und stark sehbehinderten Menschen, 
aber auch älteren Menschen und Kindern die Bedienung. 

Zudem enthalten die Automaten einen Scanner, der den Strichcode auf 
einem bereits gekauften Fahrschein lesen kann. Nachdem der Automat die 
Informa  tion über den gewünschten Fahrschein eingelesen hat, ist ledig  lich 
die Betätigung einer weiteren Taste erforder  lich, um den Fahrschein der 
gleichen Preisstufe erneut zu kaufen. 

Reutlingen: Ein Orientierungs  system für den Busverkehr

In der badenwürttemberg ischen Großstadt Reutlingen gibt es 17 Bus
linien. Damit sich alle Menschen, die mit dem Bus fahren möchten, bes
ser orientieren können, wurde in Reutlingen für den Stadtbusverkehr ein 
besonderes Orientierungs  system entwickelt und umgesetzt.5 An der Ent
wicklung dieses Systems waren auch Menschen mit unterschied  lichen 
Behinderungen beteiligt. 

Jede Buslinie und die dazugehörigen Informa  tions  elemente haben 
jeweils ein unterschied  liches Symbol und eine andere Farbe. Dabei sind 
die Symbole nicht willkür  lich gewählt: So fährt beispielsweise die Bus linie 
mit einem Ball auf der Fahrtzielanzeige zum Fußballstadion, die Linie mit 
einem Kreuz zum Krankenhaus. Fahren die Busse in die Stadtmitte zum 
Busbahnhof, dann zeigt die Anzeige das Tübinger Tor, ein Stadttor mit 
Turm von der mittelalter  lichen Stadtbefestigung in der Innenstadt. 

An einem zentralen Umsteigepunkt in der Stadtmitte treffen sich alle 
Buslinien des Stadtverkehrs. Damit man dort unter den vielen Halte
stellen die richtige findet, steht an jeder Haltestelle eine große Figur aus 
Metall. Ihre Farbe entspricht derjenigen der jeweiligen Buslinie. Jede 
Figur hält zudem jeweils das Symbol der Buslinie hoch. An der Seite der 
digitalen Anzeigetafeln und an den Informa  tions  vitrinen an den Halte
stellen sind ebenfalls die Farbe und das Symbol der jeweiligen Linie ange
bracht. Die Informa  tions  vitrinen enthalten neben dem Linienplan, auf 
dem die Haltestellen der jeweiligen Buslinie dargestellt sind, einen Plan 
mit einer Übersicht über alle Buslinien (mit Farben und Symbolen) des 
Stadtverkehrs, den sogenannten Linienstern. Als zusätz  liche Hilfe kann 
jeder Fahrgast an den Informa  tions      und Verkaufsstellen der Verkehrsge
sellschaft einen kostenlosen Satz »Merkkärtchen« erhalten. Dabei handelt 
es sich um faltbare Linienpläne für die Jacken oder Handtasche. Auch die 
Merkkärtchen tragen das Symbol der jeweiligen Buslinie und sind in der 
entsprechenden Farbe gekennzeichnet. Das Symbol auf dem Merkkärt
chen für eine Buslinie kann der Fahrgast mit dem Symbol auf der Fahrt

Praxisbeitrag
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zielanzeige des Busses vergleichen und so die Linie, mit der er fahren 
möchte, leichter finden.

Das Reutlinger Orientierungs  system wurde im Jahr 2007 offiziell einge
führt und hilft seitdem hauptsäch  lich Menschen mit kognitiven Beeinträch
tigungen sowie Menschen mit Seh und Leseschwächen dabei, selbstständig 
mit dem Bus zu fahren. Aber auch Kindern, älteren Menschen und Besu
chern der Stadt hilft es, sich im Reutlinger Busverkehr schneller zurecht
zufinden.

Dresden: Ein Bordstein für den barrierefreien Einstieg in Bus 
und Bahn

Zur Vermeidung von langen Umwegen beim Umsteigen von einem Ver
kehrsmittel in ein anderes sollten Busse und Bahnen an einer gemeinsamen 
Bahnsteigkante halten können. In der Regel ist dabei ein bequemer Ein
stieg ohne Stufe und Spalt in beide Fahrzeugarten nicht einfach zu realisie
ren, insbesondere dann, wenn Niederf lurLinienbusse und Niederf lurStra
ßen/Stadtbahnen aufgrund techn ischer Gegeben  heiten unterschied  liche 
Einstiegshöhen haben. Während bei Bussen die Einstiegsstufe durch ein 
Absenken des Busses zur Bordsteinkante der Haltestelle (Kneeling) verringert 
 werden kann, ist bei Straßenbahnen ein  solches Absenken nicht mög  lich. Bei 
Straßenbahnen liegt die Einstiegsstufe durch eine Anrampung des Zugangs
bereichs zwar etwas niedriger als der übrige Fußboden im Fahrzeug, sie liegt 
aber dennoch höher als beim abgesenkten Bus. Um diesen Unterschied wei
testgehend auszugleichen, muss der Bordstein an einer Haltestelle mög  lichst 
an die Einstiegshöhe der Straßenbahn angepasst sein. Bei so hohen Bord
steinen besteht jedoch die Gefahr, dass die Karosserie des Busses anstößt und 
das Fahrzeug beschädigt wird. Busse und Bahnen haben zudem unterschied 
liche Spurweiten, sodass der Abstand zw ischen Bordsteinkante und Fahr
zeug ebenfalls unterschied  lich ausfällt: Die Straßenbahn fährt auf Schienen 
und hat daher in etwa immer denselben Abstand zum Bordstein. Der Bus 
dagegen braucht eine Hilfe, um mit mög  lichst wenig Abstand zum Bord
stein zum Halten zu kommen. Dafür sind die Bordsteine oftmals besonders 
geformt, sodass auch der Bus sehr nah an die Bordsteinkante heranfahren 
kann, ohne dass das Fahrzeug Schaden nimmt.

Um sowohl den Höhenunterschied zw ischen Einstiegsstufe und Bord
steinkante als auch den Abstand zw ischen Fahrzeug und Bordsteinkante 
mög  lichst gering zu halten, wurde vor einigen Jahren in Dresden ein 
besonderer Bordstein entwickelt.6 Dieser und ähn  liche Bordsteine werden 
in vielen anderen Städten (so in Kassel, Stuttgart und Berlin) an gemeinsa
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men Haltestellen von Bus und Bahn verbaut. Von den üb  lichen Bordstei
nen, die an Haltestellen verwendet werden, unterscheidet sich ein solcher 
Bordstein durch seine besondere Höhe (bis zu 23 cm), sodass ein Einstieg 
mit geringen Stufen in Bahnen wie in Busse mög  lich wird. Die spezif ische 
Form der Steine erlaubt ein sehr nahes Heranfahren an den Bordstein, 
was gleichzeitig eine größtmög  liche Verringerung des Abstandes zw ischen 
Fahrzeug und Bordsteinkante beim Einstieg bedeutet. 

Schleswig-Holstein: Barrierefrei  heit im Schienennahverkehr – 
die Nord-Ostsee-Bahn

Barrierefreie Verkehrsmittel helfen behinderten Menschen, ihren Ak  tions 
radius zu erweitern, um die individuellen Möglich  keiten der Teilhabe am 
gesellschaft  lichen Leben wahrnehmen zu können.

Im Jahr 2003 gewann die NordOstseeBahn (NOB) GmbH in 
SchleswigHolstein die Ausschreibung für den Betrieb auf der Strecke 
Hamburg – Westerland/Sylt. Eine zentrale Aufgabe bei der Umsetzung 
wurde für das Unternehmen die in der Ausschreibung des Landes gefor
derte Barrierefrei  heit in den Zügen. In Zusammenarbeit mit den Behin
dertenverbänden und dem Fahrgastbeirat in SchleswigHolstein nahm 
die NOB die Planung für barrierefreien Fahrzeuge im Schienennah
verkehr in Angriff, und seit Dezember 2005 werden die lokbespannten 
Züge mit Niederf lureinstieg auf der Strecke Hamburg – Westerland ein
gesetzt.7 

Bereits vor der Betriebsaufnahme wurde der Fahrgastbeirat Schleswig
Holstein mit Vertreter_innen des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbe
hinderter e. V. und des Blinden und SehbehindertenVerbandes e. V. bei 
der Planung der Züge beteiligt. Unmittelbar nach der Betriebsaufnahme 
am 15.12.2005 erarbeitete die NOB gemeinsam mit mehreren Behin
dertenverbänden und einer auf das Thema Barrierefrei  heit spezialisierten 
Agentur aus Flensburg ein Programm zur Barrierefrei  heit. Dazu sind alle 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gesetz  lich verpf  lichtet.8 

Diese intensive Zusammenarbeit von NOB und Verbänden besteht wei
terhin. Sie wird zum Beispiel deut  lich in der Schulung des NOBZugper
sonals durch die Expertin für barrierefreien ÖPNV des Bundesverbandes 
Selbsthilfe Körperbehinderter. Da alle Reisezugwagen bei einer Bahnsteig
höhe von 76 cm über Schienenoberkante einen höhengleichen Einstieg 
haben, ist für alle Fahrgäste der Ein und Ausstieg bequem. Sehbehinderte 
und ältere Menschen sowie Fahrgäste mit Rollator, Gehstützen, Kinderwa
gen und schwerem Gepäck wissen das sehr zu schätzen. 

Praxisbeitrag
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Im sogenannten Steuerwagen gibt es eine mobile Rampe, die vom Zug
begleiter ausgelegt wird und auf der Menschen im Rollstuhl sicher in den 
Wagen fahren können. Fahrgästen mit handbetriebenem Elektrorollstuhl 
helfen die Zugbegleiter_innen auch ohne Rampe in jeden anderen Wagen 
des Zuges. Dadurch ist es mög  lich, dass Gruppen mit Menschen mit und 
ohne Rollstuhl zusammen in einem Zug fahren können. Gruppen sollten 
die Fahrt vorher anmelden, einzelne Fahrgäste müssen dies nicht. Das ist 
im Verkehrsvertrag zw ischen dem Land SchleswigHolstein und der NOB 
so festgelegt.

Im Steuerwagen stehen auch ein NOBStreckenplan, der Schleswig
HolsteinÜbersichtsplan und die SitzplatzPlaketten in Punkt, Prismen 
und Schwarzschrift9 zur Verfügung. Ein weiteres Informa  tions  blatt für 
sehbehinderte Fahrgäste ist beim Zugpersonal erhält  lich. Im Außenbe
reich gibt es kontrastreiche Taststreifen, damit sehbehinderte Menschen 
den Türöffner am Zug leicht finden können.

Ein barrierefreies WC gibt es selbstverständ  lich auch. Leider ist es mit 
großen Elektrorollstühlen nicht immer nutzbar. Bereits bei der Planung der 
Züge haben die Behindertenverbände das für die Nutzung mit Elektro
rollstühlen zu kleine Format kritisiert. Der Hersteller konnte jedoch 2003 
keine größere Version anbieten. Inzw ischen ist ein WC nach den der
zeit gültigen Richtlinien der TSI PRM10 erhält  lich. Das Land Schles
wigHolstein will die NOBZüge jetzt zwar grundsätz  lich umgestalten – 
das WC soll aber aus finanziellen Gründen erst einmal im derzeitigen 
Zustand verbleiben. Die Verbände haben daraufhin ihre Zustimmung zu 
den Umgestaltungs  plänen versagt. 

Das Unternehmen NOB hat auch an die Belange hörbehinderter Fahr
gäste gedacht, etwa durch die entsprechende opt ische Aufbereitung der 
Fahr gast informa  tionen im Zug, die gut lesbar sind. Auch sind die Laut
sprecheransagen gut zu verstehen.

Überdies wurden Lokführer_innen und Zugbegleiter_innen durch den 
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. (BSK) im Umgang mit 
behinderten Menschen geschult, sodass sie deren Bedarfe erkennen.
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f Zusammenfassung

Für viele Menschen mit einer Behinderung oder Einschränkung ist der öffent 
liche Personennahverkehr die einzige Möglich  keit, auch weitere Strecken 
selbstständig zurückzulegen. Die Verkehrsunternehmen haben in den letzten 
Jahren viel dafür getan, die Benutzung der öffent l ichen Verkehrsmittel für 
Menschen mit Einschränkungen zu vereinfachen. Immer öfter wird das Kon
zept eines »Design für Alle« verfolgt, da diese Lösungen allen Menschen hel
fen, öffent l iche Verkehrsmittel leichter zu benutzen. Es gibt beispielsweise im 
Internet Auskunftssysteme, die bei der Wegeplanung helfen. Fahrkartenauto
maten erfüllen inzw ischen die Erfordernisse von Menschen mit unterschied 
lichen Behinderungen. Informa  tions  systeme erleichtern durch eine einfache 
und einprägsame Gestaltung die Orientierung. Barrierefreie öffent l iche Ver
kehrsmittel ermögl  ichen Menschen mit Behinderungen durch Erweiterung 
ihres Aktionsradius gesellschaftliche Teilhabe.      

Anmerkungen

 1 Weitere Beispiele und Informa  tionen zum barrierefreien ÖPNV siehe Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) – VDV Förderkreis e. V. (Hrsg.), Barriere
freier ÖPNV in Deutschland/Barrierfree Public Transport in Germany, Bearbei
tung: Studiengesellschaft für unterird ische Verkehrsanlagen e. V. (STUVA), Meer
busch 2012, online abrufbar unter: http://www.albapublika  tion.de/oxid.php/ sid/
01c77bde88849a10 f1953a1198260326/cl/details/cnid/200/anid/a7c50 2 4 b 7 b 7 8 9 5 d d7. 
95915084/BarrierefreierOePNVinDeutschland_BarrierfreePublic Transport  
inGermany/ (Aufruf am 17.06.2014).

 2 Informa  tionen siehe unter http://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn 
(Aufruf am 29.05.2014).

 3 Informa  tionen siehe unter http://www.vag.de/mod/pressearchiv/view/cpm106/
pressemeldung1735/FahrkartenautomatenbekommenneueBedienoberf laeche 
(Aufruf am 27.05.2014).

 4 Punktschrift (oder Brailleschrift, benannt nach ihrem Erfinder Louis Braille) ist 
eine Schrift, die Buchstaben, Zahlen und andere Zeichen mit Punkten darstellt. 
Die Punkte sind erhaben und können daher mit den Fingern ertastet (»gelesen«) 
werden. Brailleschrift wird in der Regel von geburtsblinden Menschen erlernt. 
Pyramidenschrift wird mit Großbuchstaben und einem prismenartigen  Querschnitt 
umgesetzt und ist daher ebenfalls zu ertasten. Sie verfügt über die üb  lichen Schrift
zeichen und Zahlen, ergänzt um einige Sonderzeichen, weshalb sie von allen Men
schen, die lesen können, gelesen werden kann (sehend oder taktil).

 5 Informa  tionen siehe unter https://www.stadtwerkereutlingen.de/rsv/leitsystem.
php?current=2 (Aufruf am 29.05.2014).
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 6 Siehe http://www.dvb.de/de/OePNVfueralle/(Aufruf am 29.05.2014).
 7 Siehe www.nordostseebahn.de (Aufruf am 07.06.2014). 
 8 Gesetz  liche Grundlagen hierfür sind: §§ 4 und 8 BGG (Behindertengleichstellungs

ge setz/2002), § 2 Abs. 3 EBO (EisenbahnBau und Betriebsordnung/1967). Siehe 
dazu auch im Internet unter: http://www.bmas.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Service 
suche_Formular.html?nn=5328&resourceId=6604&input_=6416&pageLocale = de 
& tem plateQueryString=zielvereinbarungs  register+nordostseebahn& sort String 
=score_&sortString.HASH=8acd158288b6c9e0da46&searchArchive=0&search 
Archive. HASH= 326829 b 0361405 ca 46e4&searchIssued=0&searchIssued.HASH=f3
427ca2961450d8e0e4&searchbutton.x=16&searchbutton.y=7; http://www.bmvit.
gv.at/verkehr/gesamtverkehr/barrierefrei  heit/downloads/leitfaden_eisenbahnfahr 
zeuge.pdf (Aufruf für alle Links am 07.06.2014).

 9 Siehe Anm. 4.
10 TSI (Techn ische Spezifika  tionen für die Interoperabilität) sind Spezifika  tionen für 

die Interoperabilität im Schienenverkehr innerhalb der Europä ischen Union.
  PRM (engl. Abk. für People with Reduced Mobility): Personen mit Mobilitäts ein

schränkungen.

http://www.bmas.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Service suche_Formular.html?nn=5328&resourceId=6604&input_=6416&pageLocale=de&templateQueryString=zielvereinbarungsregister+nord-ostsee-bahn&sortString=-score_&sortString.HASH=8acd158288b6c9e0da46&searchArchive=0&searchArchive.HASH=326829b0361405ca46e4&searchIssued=0&searchIssued.HASH=f3427ca2961450d8e0e4&searchbutton.x=16&searchbutton.y=7
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/barrierefreiheit/downloads/leitfaden_eisenbahnfahrzeuge.pdf
http://www.dvb.de/de/OePNV-fuer-alle/
http://www.nord-ostsee-bahn.de
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Barrierefreie Informa  tions  technik

Im Folgenden wird dargestellt, wie Barrierefrei  heit in digitalen Angeboten 
in der Praxis bisher umgesetzt ist. Dazu gehört ein Überblick über die Richt
linien in Deutschland und das Aufzeigen von Beispielen für Testtools, mit 
denen Barrieren im eigenen Angebot gefunden und beseitigt werden kön
nen. Häufig werden in der Praxis auch digitale Angebote Dritter genutzt, 
für deren Beschaffungs  vorgang ebenfalls prakt ische Tipps gegeben werden. 
Verweise auf prakt ische Handlungs  empfehlungen ergänzen den Beitrag.

Gesetz  liche Grundlagen

Barrierefreie Informa  tions  technik wird häufig zwar auf den Bereich »Bar
rierefreies Internet« reduziert, sie umfasst aber viel mehr, so unter ande
rem auch die barrierefreie Nutzung von Software, Intranetangeboten, 
Selbstbedienungs  automaten mit graf ischer Benutzeroberf läche, digitalen 
Dokumenten (zum Beispiel PDF, eBooks) und Apps für mobile Endgeräte. 

Barrierefrei  heit bedeutet, dass Menschen mit unterschied  lichsten Behin
derungen die digitalen Angebote nutzen können.1 Blinde Menschen  surfen 
beispielsweise im Internet mithilfe einer Sprachausgabe, einem sogenann
ten Screenreader, den sie auf ihrem Computer installiert haben, und ggf. 
einer Braillezeile zur Ausgabe von Texten per Brailleschrift. Daher müssen 
alle NichtTextInhalte für diese Nutzergruppe Alternativtexte besitzen, 
damit die Sprachausgabe diese vorlesen kann. Das Gleiche gilt für Apps auf 
mobilen Endgeräten: Alle Inhalte müssen, in diesem Fall über die häufig 
bereits in die Geräte integrierte Sprachausgabe (zum Beispiel  VoiceOver 
bei iOS, TalkBack bei Android), vorgelesen werden. Da blinde Menschen 
mit der Tastatur durch die Webinhalte navigieren bzw. bei mobilen Gerä
ten mithilfe bestimmter Gesten auf dem Touchscreen von einem Element 
zum nächsten gehen, müssen alle Inhalte einer Webseite, einschließ  lich 
programmierter Inhalte, auf diesem Weg erreichbar und auch in einer 
sinnvollen Reihenfolge angeordnet sein. Dies ermög  licht gleichzeitig auch 
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Menschen mit einer manuellmotor ischen Einschränkung die Bedienung 
der Webseiten mithilfe anderer angeschlossener Eingabegeräte. Für Men
schen mit einer Sehbehinderung ist es zum Beispiel wichtig, dass die Inhalte 
vergrößert werden können. Das graf ische Zoomen wird inzw ischen von 
vielen Browsern und mobilen Geräten standardmäßig angeboten. Trotzdem 
ist es hilfreich, wenn zusätz  lich eine Möglich  keit für die Schriftvergröße
rung innerhalb der Webseiten angeboten wird (Abb. 1). Die Wahrnehmbar 
keit muss grundsätz  lich durch ausreichende Kontraste sichergestellt werden.

Abb. 1:   Ausschnitt Schriftvergrößerung auf der Webseite www.imhplus.de (hier im 
Firefox-Browser); die Vergrößerung ist auf allen Seiten des Webauftritts sichtbar.

Insbesondere bei Apps muss bei der Programmierung darauf geachtet wer
den, dass die eingebaute Zoomfunk  tion der mobilen Geräte nicht aufgrund 
von Designfragen blockiert wird. Es sollten mög  lichst die Gestaltungs 
prinzipien2 des Universellen Designs berücksichtigt werden, um allen 
Menschen den Zugriff auf die digitalen Angebote zu ermög  lichen.

Auf Bundesebene gilt die Barrierefreie Informa  tions  technikVerordnung 
(BITV) 2.0. Diese basiert auf den interna  tionalen Web Content Accessibility 
 Guidelines (WCAG) 2.0, die in Anlage 1 der BITV abgebildet sind. Die barri
erefreie Gestaltung der genannten digitalen Medien und Angebote zusätz  lich 
zu den Webangeboten ist entsprechend der BITV nicht für alle Bereiche der 
öffent  lichen Verwaltung verpf  lichtend. Intranets und Software des Bundes fal
len nur unter die Regelung, wenn es »öffent  lich zugäng  liche« Lösungen sind.3 

Apps für Smartphones und Tablets fallen ebenfalls unter die Richtli
nien der BITV. Auch Bundesbehörden geben immer häufiger Apps heraus. 
Beispiele sind die Apps »Bundestag« und »Bundesrat« mit Informa  tionen 
zu den jeweiligen Gremien oder die RatgeberApp »Erste Schritte – Ihr 
Baby« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Da die Kriterien der BITV 2.0 technologieunabhängig formuliert sind, 
lassen sie sich auch auf Apps gut übertragen.

http://www.imhplus.de
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Eine Besonder  heit der BITV 2.0 gegenüber den interna  tionalen Stan
dards ist die Forderung nach Grundinforma  tionen zu einem Webange
bot in Leichter Sprache und Deutscher Gebärdensprache (DGS). Dies soll 
Menschen mit Lernschwierig  keiten und gehörlosen Menschen die Teil
habe erleichtern, auch wenn nicht alle Informa  tionen der Webangebote so 
bereitgestellt werden müssen (BITV Anlage 2).

Private Anbieter von digitalen Angeboten sind in Deutschland bisher 
nur indirekt über die UNBehindertenrechtskonven  tion (UNBRK) zur 
Barrierefrei  heit verpf  lichtet, wenn die Inhalte zum Beispiel für die poli
tische oder beruf   liche Teilhabe relevant sind.4 Auf europä ischer Ebene 
wurde im Rahmen des Mandates 376 eine Beschaffungs  richtlinie erarbei
tet.5 Dies wird mög  licherweise auch Auswirkungen auf die Privatwirtschaft 
haben, wenn beispielsweise von der öffent  lichen Verwaltung eingekaufte 
Software oder Informa  tions  terminals zukünftig barrierefrei sein müssen.

In den einzelnen Bundesländern bestehen unterschied  liche Regelungen 
sowohl hinsicht  lich der anzuwendenden Standards als auch in Bezug auf 
den Geltungs  bereich der barrierefreien Informa  tions  technik. So müssen 
etwa in NordrheinWestfalen auch die Intranets der Dienststellen und Ein
richtungen des Landes, der Gemeinden und anderer dem Land unterstehen
den Einrichtungen barrierefrei gestaltet sein, was die Chancen der beruf 
lichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen erhöht. Eine Übersicht 
der Landesgesetze und Verordnungen einschließ  lich der teilweise verfügba
ren Ak  tions  pläne der Länder zur Umsetzung der Richtlinien der UNBRK 
hinsicht  lich der Barrierefrei  heit ist online verfügbar 6 (Abb. 2).

Abb. 2:  Übersicht zum Stand der gesetz  lichen Regelungen in den Bundesländern 
http://www.di-ji.de/r/laender bzw. www.di-ji.de/r/nrw

(a) Übersicht drei Bundesländer (b) Detailansicht NordrheinWestfalen
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Stand der Umsetzung und Möglich  keiten der Überprüfung

Um eine uneingeschränkte Teilhabe zu ermög  lichen, müssen  insbesondere 
eGovernmentAngebote einschließ  lich der Angebote zur  ePartizipa  tion, 
bei denen sich Bürger_innen aktiv beteiligen können, barrierefrei gestal
tet werden. Unterstützung dabei bietet der »BITVLotse des Bundes«, 
der online frei verfügbar ist7. Er enthält zahlreiche Praxishilfen und 
Umsetzungs  beispiele für die Kriterien der BITV 2.0 sowie Hilfen bei der 
Umstellung eines BITV1.0konformen Webangebots auf die aktuellen 
Standards der BITV 2.0.

Positive Umsetzungs  beispiele für Angebote zur Bürgerbeteiligung fin
den sich im »Leitfaden Bürgerbeteiligung barrierefrei erfolgreich«8. Diese 
lassen sich teilweise auch auf andere Angebote  übertragen, deren zent
rale Aufgabe eine Interak  tion mit den Nutzer_innen ist. Weitere Un 
terstützungs  angebote in Form von Beratung, Testdurchführung, On  line
Informa  tionen und Schulungen sind durch die Projekte und  Initiativen 
im Bereich Inklusive Informa  tions  technik gegeben (u. a. AbI9, BIENE10, 
BIK11, DiJi12, einfach für alle13, Incobs14).

Die Kriterien für eine Barrierefreie Informa  tions  technik lassen sich den 
vier Grundprinzipien Wahrnehmbar  keit, Bedienbar  keit, Verständlich  keit 
und technolog ische Robust  heit zuordnen. Angebote der öffent  lichen Ver
waltung erfüllen diese Kriterien aufgrund der gesetz  lichen Verpf  lichtung 
häufig besser als private Anbieter bzw. Angebote der Privatwirtschaft.15 
Diese Tendenz hat eine Anfang 2013 gemachte Untersuchung des Di
JiProjekts zur Barrierefrei  heit der Websites von Bundestagsabgeordneten 
und der Bundestagsfrak  tionen bestätigt.16 Doch auch einige private Unter
nehmen haben eigene Ak  tions  pläne zur Umsetzung der Barrierefrei  heit 
nach der UNBRK erstellt.17 So konnten die Behindertenverbände im 
Rahmen von Zielvereinbarungen mit Unternehmen wie dem Pharma
konzern Pfizer oder der Kreishandwerkerschaft Rureifel Barrierefrei  heit 
für deren Webangebote herstellen. Hierzu hat das AbIProjekt eine Mus
terzielvereinbarung entworfen.18

Da in Deutschland erst ab März 2014 die Anforderung gilt, dass einige 
grundlegende Informa  tionen auch in Deutscher Gebärdensprache und 
Leichter Sprache vorliegen müssen, ist dies bisher nur in wenigen Angebo
ten umgesetzt.19 Ein Beispiel für ein Webangebot, in dem bereits jetzt mehr 
Inhalte als gesetz  lich gefordert für Menschen mit Lernschwierig  keiten 
und gehörlose Menschen zur Verfügung werden, ist das Portal des Bundes 
www.einfachteilhaben.de. Hinweise zur Umsetzung der Barrierefrei  heit 
finden sich unter anderem im BITVLotsen und in der Dokumenta  tion des 
DiJiKongress »Verständ  lich informiert – im Job integriert«.20

http://www.einfach-teilhaben.de
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Der Stand der Barrierefrei  heit kann während der Entwicklung eines 
digitalen Angebots unter Anwendung verschiedener Werkzeuge gut durch 
den Entwickler selbst überprüft werden. Abschließende Tests sollten mög 
lichst von externen Prüfern durchgeführt werden. Einen Überblick über 
die verschiedenen verfügbaren Testtools für Webangebote, PDFDoku
mente, verständ  liche Sprache usw. bietet das Webangebot des DiJiPro
jekts.21 Automat ische Testtools können zwar unterstützend genutzt werden, 
sie können aber nicht alle Aspekte der Barrierefrei  heit prüfen.22

Hilfreich für Entwickler oder Redak  tionen, die ihre Webangebote selbst 
überprüfen möchten, ist insbesondere das Dokumenta  tions     Werkzeug 
»BaNu – Barrieren finden, Nutzbar  keit sichern« des Bundesverwaltungs 
amtes.23 Dieses kann online nach einer Registrierung kostenfrei genutzt 
werden und führt schrittweise durch die Prüfung eines Angebots.

Ein erster Schritt zur nachhaltigen Sicherstellung der Barrierefrei  heit ist 
die Auswahl eines autorenunterstützenden Systems, häufig Content Manage
ment System (CMS), das die Erstellung barrierefreier Angebote unterstützt und 
mög  lichst auch selbst barrierefrei nutzbar ist.24 Diese Systeme sollten vor der 
Beschaffung ebenfalls mit entsprechenden Checklisten überprüft werden.

Meldestelle für digitale Barrieren

Im DiJiProjekt ist eine Meldestelle für digitale Barrieren bei der Bundes
arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe eingerichtet worden. Trifft eine Nutzerin 
oder ein Nutzer beispielsweise im Internet auf eine Barriere, so kann diese 
direkt der Meldestelle mitgeteilt werden, und zwar auf den »klass ischen« 
Wegen sowie per OnlineFormular, EMail oder mithilfe einer Webcam 
in Gebärdensprache.25 Gemeldet werden können alle Arten digitaler Bar
rieren, zum Beispiel bei (Fahrkarten)Automaten ebenso wie bei PDF 
oder anderen digitalen Dokumenten oder auch Apps.

Dabei steht ein BrowserAddon26 zur Verfügung, das nach der Installa 
tion den Meldeprozess beim Surfen erleichtert. Ein Beispiel für eine häu
fig gemeldete Barriere sind sogenannte graf ische CAPTCHAs. Hierbei 
handelt es sich um Buchstaben und Zahlen in schlecht lesbaren Grafi
ken, die beispielsweise bei einem Anmelde oder Bestellvorgang in ein 
Formular eingegeben werden müssen, um etwa den Erhalt von Werbung 
zu verhindern. Steht alternativ keine andere Möglich  keit zur Verfügung, 
beispielsweise ein AudioCAPTCHA, ist dies für Menschen mit einer 
Sehbehinderung oder blinde Menschen eine unüberwindbare Barriere. 
Die Meldestelle nimmt in solchen Fällen Kontakt zum Anbieter auf und 
unterstützt diesen bei der Suche nach barrierefreien Lösungen. 

Praxisbeitrag
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f Zusammenfassung

Digitale Barrierefrei h eit ist in Deutschland für die Webangebote des Bun
des und der meisten Bundesländer verpf  lichtend geregelt. Um eine uneinge
schränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermögl  ichen, müs
sen aber auch andere digitale Angebote barrierefrei gestaltet sein. Dazu zählen 
zum Beispiel digitale Dokumente, Automaten und Apps. Bisher sind die digi
talen Angebote der öffent  lichen Verwaltung barrierefreier gestaltet als private 
Angebote, für die keine direkte Verpf  lichtung zur Barrierefrei h eit besteht. Der 
Beitrag stellt unterstützende Angebote vor, die dabei helfen, digitale Medien 
und Angebote barrierefrei für alle zu gestalten. Dazu zählt zum Beispiel der 
BITVLotse des Bundes.
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Matthias Schmidt-Ohlemann

Gesund  heit und Rehabilita  tion in einem 
inklusiven Gemeinwesen

Artikel 25 der Behindertenrechtskonven  tion artikuliert die Rechte von 
Menschen mit Behinderung auf ein Höchstmaß an Gesund  heit,  Artikel 26 
auf staat  liche Vorkehrungen für ein Höchstmaß an Unabhängig  keit, um 
fassende Fähig  keiten und volle Einbeziehung und Teilhabe. In der Arbeits
gruppe zur Erarbeitung der UNBRK1 war die Zuordnung des Themas 
Habilita  tion und Rehabilita  tion zunächst strittig. Die Diskussion drehte 
sich um die Frage, ob es nicht dem Artikel Gesund  heit eingegliedert wer
den sollte. Die Entscheidung ging jedoch schließ  lich zugunsten eines 
eigenständigen Artikels als Querschnittsartikel aus, da »Habilita  tions      und 
Rehabilita  tions  dienste und einrichtungen in ein weites Spektrum von 
Lebensfeldern (…) hineinwirken«, so etwa die Bereiche Bildung, Beratung, 
Transport, Arbeit usw.2 

Damit wird auch der Unterscheidung von Krank  heit und Behinderung 
Rechnung getragen: Kranke Menschen werden im Gesund  heits  system 
behandelt (Therapie), behinderte Menschen erhalten Unterstützung für ihre 
Selbstständig  keit und Teilhabe (Rehabilita  tion). Auch wenn einer Behinde
rung eine gesundheit  liche Beeinträchtigung (Krank  heit, Unfall) zugrunde 
liegt, gilt, dass Behinderung keine Krank  heit ist und ebenso umgekehrt, 
dass Menschen mit Behinderung gesund oder krank sein können. 

Gesund  heit nach Artikel 25 UN-BRK

Die Vertragsstaaten anerkennen mit Artikel 25 UNBRK »das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesund 
heit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung«, das heißt, Men
schen mit Behinderungen dürfen bei der Gesund  heits  versorgung nicht 
benachteiligt werden, und sie haben Anspruch auf Gesund  heits  leistungen, 
die sie ggf. in besonderer Weise speziell aufgrund ihrer Behinderungen 
benötigen. Dazu gehört auch die Op  tion, aber eben nicht die Ver pf lich
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tung, die der Behinderung zugrunde liegenden Gesund  heits  pro bleme zu 
beseitigen. 

Die Forderungen in Artikel 25 UNBRK fokussieren drei zentrale 
Bereiche:
•	 Gleichbehandlung aller Menschen, unabhängig vom Vorliegen einer 

Behinderung bei der Gesund  heits  versorgung. Dies bedeutet: Die Ge 
sund  heits  versorgung für Menschen mit Behinderungen darf sich in all 
ihren Leistungen nicht von der nicht behinderter Menschen unterschei
den, sie soll eine »unentgelt  liche oder erschwing  liche« Versorgung sein 
und von den Angehörigen der Gesund  heits  berufe in gleicher Qualität 
erbracht werden (Buchstaben a) und d).

•	 Barrierefrei  heit aller Zugänge und Dienstleistungen im Gesund  heits 
wesen. Sie sollen so gestaltet sein, dass sie von Menschen mit Behinde
rungen gleichermaßen genutzt werden können (vgl. auch Artikel 2, 3 
und 9 UNBRK), und »so gemeindenah wie mög  lich« angeboten wer
den, »auch in länd  lichen Gebieten« (Buchstabe c). 

•	 Bereitstellung besonderer Gesund  heits  leistungen, die »von Menschen 
mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt wer
den (…) einschließ  lich Früherkennung und Frühinterven  tion«, und 
auch solcher Leistungen, durch die, »auch bei Kindern und älteren Men
schen, weitere Behinderungen mög  lichst gering gehalten oder vermie
den werden sollen« (Buchstabe b). 

Anders als oft in der polit ischen Diskussion behauptet, akzeptiert die 
UNBRK das Recht von Menschen auf die Bereitstellung spezif ischer 
Gesund  heits  leistungen, die aufgrund einer Behinderung erforder  lich 
sind, um den Bedürfnissen und Bedarfen von Menschen mit Behinde
rungen gerecht zu werden. Diese können spezielle Settings erfordern, 
beispielsweise mit deut  lich größeren Zeitbedarfen für die Untersuchung 
und Behandlung, Unterstützung bei der wechselseitigen Kommunika 
tion zw ischen medizin ischem Personal und Patient_in, zum Beispiel 
durch Nutzung von Unterstützter Kommunika  tion oder Gebärdendol
metschung und Einbeziehung enger Bezugs und Vertrauenspersonen. 
Zur Vermeidung von Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen ist bei der 
 Diagnostik und Therapie der Einsatz speziell ausgebildeter und besonders 
 erfahrener Expert_innen erforder  lich, die mit den entsprechenden Frage
stellungen häufig befasst sind. So sollte ein Mensch mit schwerer Mehr
fachbehinderung beispielsweise die Chance haben, von einem Arzt oder 
einer Ärztin behandelt zu werden, der bzw. die bereits andere Menschen 
mit schwerer Mehrfachbehinderung behandelt hat. Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn mithilfe der medizin ischen Behandlungs  konzepte nicht 
die körper  liche Beeinträchtigung selbst, sondern die Auswirkungen der 
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Behinderung auf die Aktivitäten und die Teilhabe positiv beeinf lusst wer
den können. Das heißt, spezielle gesund  heits  bezogene Leistungen soll
ten auch von Menschen mit bestimmten Behinderungen in Anspruch 
genommen werden können, wenn die Leistungen der Förderung ihrer 
Teilhabe und nicht der Behandlung einer Krank  heit dienen. Auch geht 
es oft darum, die ärzt  liche Behandlung so zu gestalten, dass sie sich mög 
lichst wenig einschränkend auf den Alltag auswirkt. Dies erfordert oft 
behinderungs  spezif ische Modifika  tionen der herkömm  lichen ärzt  lichen 
und medizin ischen Behandlungs  methoden. 

Aspekte der Gesund  heits  versorgung für behinderte 
 Menschen in Deutschland

Das Postulat der Gleichbehandlung im Bereich der Gesund  heits  leistungen, 
wie es Artikel 25 UNBRK erhebt, ist in Deutschland nicht durchgängig 
verwirk  licht: So ist nach wie vor noch ungelöst, wie Menschen mit Behin
derungen eine Chance erhalten können, gleichberechtigt in eine private 
Krankenversicherung aufgenommen zu werden oder auch eine Lebensver
sicherung abzuschließen.

Das Vorliegen einer schweren Behinderung ist häufig mit einem erhöh
ten Armutsrisiko verbunden. Eigenbeteiligungen, Zuzahlungen und Auf
zahlungen für Gesund  heits  leistungen, die bei Menschen mit Behinde
rungen deut  lich häufiger anfallen, können von diesen oft nicht oder nur 
unter Verzicht auf andere lebensnotwendige Güter aufgebracht werden. 
Hierin liegt eine Benachteiligung, die durch angemessene Vorkehrungen 
des Staates beseitigt werden muss.

Die Angebote im Gesund  heits  wesen, etwa in Arztpraxen, sind nicht 
durchgängig barrierefrei. So bestehen mannigfache Zugangsbarrieren bau 
licher Art, durch das Fehlen von Orientierungs  hilfen, durch ungelöste 
Kommunika  tions  probleme, Stigmatisierungen, bei der Hilfsmittelversor
gung usw.3 Inzw ischen gibt es zahlreiche Ansätze und Bemühungen, die 
Barrierefrei  heit im Gesund  heits  wesen zu verbessern, beispielsweise im Na 
tionalen Ak  tions  plan zur Inklusion, in den Ak  tions  plänen der Bundeslän
der sowie zahlreicher Organisa  tionen und auch Unternehmen.4

In einzelnen Landstrichen sehen sich Menschen mit Behinderung 
vor erheb  liche Schwierig  keiten gestellt, die notwendigen Gesund  heits 
leistungen zu erreichen, insbesondere schwerbehinderte und in ihrer 
Mobilität eingeschränkte Menschen. Dies gilt in einigen Landstrichen 
sogar für die hausärzt  liche Versorgung, durchgängig aber für die spezielle 
fachärzt  liche Versorgung in länd  lichen Gebieten.
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Spezialisierte Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen sind 
unzureichend verfügbar, insbesondere für Erwachsene. Während behin
derte Menschen bis zum 18. Lebensjahr durch die Sozialpädiatr ischen Zen
tren und Frühförderstellen in der Regel gut versorgt sind, fehlt es ihnen im 
Erwachsenenalter jedoch an spezialisierten Fachkräften und auch an qua
lifizierten Einrichtungen. Der im November 2013 ausgehandelte Koali 
tions  vertrag sieht hier Abhilfe vor, so unter anderem durch die Einrichtung 
Medizin ischer Zentren für erwachsene Menschen mit Behinderung.5 

Ein Weg zu einem inklusiven Gesund  heits  wesen ist die Stärkung der 
Patientenrechte und ihrer Vertretungen. Deshalb ist es erfreu  lich, dass in 
einigen Entscheidungs  gremien Vertreter_innen von Patientenorganisa 
tionen zumindest einbezogen sind, so beim Gemeinsamen Bundesaus
schuss (GBA), bei den Zulassungs  ausschüssen der Kassenärzt  lichen Verei
nigungen etc. Dennoch reichen diese Beteiligungs  rechte nicht aus. 

Bei der individuellen Stärkung der Menschen mit Behinderung hin
sicht  lich ihrer Gesund  heits  versorgung gewinnen zunehmend die Orga
nisa  tionen und Verbände der Selbsthilfe, die Interessenvertretungen be 
hinderter Menschen und nicht zuletzt auch die Selbsthilfegruppen, die 
PeerSupport6 organisieren, an Bedeutung. 

Insgesamt ist festzustellen, dass § 2a im Fünften Buch Sozialgesetzbuch / 
SGB V (»Den besonderen Belangen behinderter und chron isch kranker 
Menschen ist Rechnung zu tragen«), der erst 2003 in das SGB V ein
gebracht wurde, noch weitgehend folgenlos geblieben ist. Deshalb sollte 
sich der Gesetzgeber verstärkt zu konkreten Vorschriften durchringen, um 
sicherzustellen, dass die Forderungen aus Artikel 25 UNBRK tatsäch  lich 
umgesetzt werden.

Habilita  tion und Rehabilita  tion nach Artikel 26 UN-BRK

Die in Artikel 26 UNBRK (Habilita  tion und Rehabilita  tion) formulier
ten Postulate sollen gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen in 
die Lage versetzt werden, ein »Höchstmaß an Unabhängig  keit, umfassende 
körper  liche, geistige, soziale und beruf   liche Fähig  keiten sowie die volle 
Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen 
Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren« (Absatz 1). 

Rehabilita  tion und Habilita  tion werden in der UNBRK nicht defi
niert. Der erste Weltbericht zu Behinderung, der von der Weltgesundheits 
organisa  tion gemeinsam mit der Weltbank als Beitrag zur Umsetzung der 
UNBRK 2011 veröffent  licht wurde, enthält hilfreiche Defini  tionen7. 
Danach ist Rehabilita  tion zu verstehen als Bündel von Maßnahmen zur 
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Unterstützung von Menschen, die – mög  licherweise – Schwierig  keiten 
haben, eine optimale Interak  tion mit ihrer Umwelt zu erreichen bzw. 
aufrechtzuerhalten. Im Hinblick auf die Entstehung der Beeinträchti
gung wird bei den Maßnahmen zw ischen Habilita  tion und Rehabilita 
tion unterschieden. Das heißt: Besteht die Beeinträchtigung von Geburt 
an oder ab der frühen Kind  heit, spricht man von Habilita  tion, ansonsten 
von Rehabilita  tion. Letztere gilt allerdings als Oberbegriff. Rehabilita  tion 
zielt auf die Verbesserungen der individuellen Funktions  fähig  keit ab, so 
sollen beispielsweise die Fähig  keiten von Menschen mit Behinderungen 
verbessert werden, etwa bei der selbstständigen Nahrungs    und Flüssig 
keits  aufnahme. Überdies erstreckt sich Rehabilita  tion auch auf Anpassun
gen in der direkten Umgebung von Menschen mit Behinderungen, etwa 
das Montieren eines Toilettenhaltegriffs.8 

Fußend auf dem Grundgedanken der UNBRK, dass alle Menschen für 
ihre Handlungs  möglich  keiten so viele Frei  heiten haben sollen wie mög 
lich – wobei die Konven  tion den Schwerpunkt auf die Teilhabe und die 
Zugehörig  keit, also die Inklusion legt –, bezieht sich Artikel 26 – im Sinne 
eines Querschnittsartikels – auf alle Bereiche des gesellschaft  lichen Lebens. 
Demnach sind auch die Bereiche Wohnen, Freizeit, Arbeit, Bildung, 
Gesund  heits  wesen u. a. unter dem Gesichtspunkt der Förderung der umfas
senden und selbstbestimmten Teilhabe behinderter Menschen zu gestalten: 
Habilita  tion und Rehabilita  tion werden nicht als ausschließ  lich auf das Sys
tem der Gesund  heits  versorgung beschränkte Aufgaben verstanden.

Andererseits aber wird in der UNBehindertenrechtskonven  tion durch
aus die Notwendig  keit spezieller Habilita  tions      und Rehabilita  tions  dienste 
und programme als eigenständige Leistungs  angebote festgestellt. Alle 
Programme und Maßnahmen sollen die Selbstbestimmung behinderter 
Menschen fördern, ihre Menschenwürde wahren und ihre »Einbeziehung 
in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten sowie 
die Teilhabe daran unterstützen« (Artikel 26, Buchstabe b), das heißt, sie 
sind so zu organisieren, dass sie Inklusion tatsäch  lich fördern. Dies bedeu
tet, dass immer auch geprüft werden muss, ob Rehabilita  tions  dienste und 
programme aufgrund ihrer Organisa  tions  trukturen oder ihrer Inhalte 
dies vielleicht erschweren.

So kann es im Einzelfall sinnvoll sein, dass ein behinderter Mensch seine 
beruf   liche Bildung selbst organisiert, während es anderen wiederum entge
genkommen mag, in speziellen Einrichtungen mit den entsprechend vor
handenen Kompetenzen Unterstützung zu erhalten. Das ist zum Beispiel 
der Fall, wenn ein junger Erwachsener mit einer schweren körper  lichen und 
Sinnesbehinderung sich von seinem Elternhaus lösen will und etwa in ein 
Internat mit angeschlossener Berufsfachschule für Menschen mit Behinde
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rung wechseln möchte, da er sich eine eigenständige Lebensführung noch 
nicht zutraut und eine spezif ische Förderung beim Lernen in Anspruch 
nehmen möchte, um einen entsprechenden Berufsabschluss zu erlangen.

Die UNBRK gibt insofern im Artikel 26 nicht eine bestimmte Orga
nisa  tions  form von Habilita  tions      und Rehabilita  tions  diensten und pro
grammen vor, sieht aber vor, alle Angebote strikt auf das Ziel der Teilhabe 
hin auszurichten und »so gemeindenah wie mög  lich« (Buchstabe b) anzu
bieten. Zudem akzentuiert der Artikel die Freiwillig  keit dieser Leistun
gen und Programme.9 

Im Einzelnen fordert Artikel 26 für die Habilita  tions      und Rehabili
ta  tions  angebote:

Leistungen und Programme müssen »im frühestmög  lichen Stadium 
einsetzen« (Buchstabe a), das heißt, die Beeinträchtigung der Teilhabe soll 
nach Möglich  keit von vornherein verhindert werden. 

Da die Teilhabebeeinträchtigung viele Facetten aufweisen kann, sol
len die Angebote auf einer »multidisziplinären Bewertung der individu
ellen Bedürfnisse und Stärken beruhen« (Buchstabe a). Das bedeutet, dass 
zum Beispiel nicht allein durch ein ärzt  liches Gutachten Teilhabechan
cen bestätigt oder verneint werden können und ledig  lich eine Disziplin für 
die Bestimmung von Bedarfen zuständig ist: Die Multidisziplinarität trägt 
der Vielgestaltig  keit der Problemstellungen bei der Förderung der Teil
habe Rechnung. Dies schließt die entsprechende Aus und Fortbildung der 
Fachkräfte in Habilita  tions      und Rehabilita  tions  diensten ein (Absatz 2).

Systemat ische Aufgabe der Vertragsstaaten ist es, die Umgebungs  fak
toren inklusionsfördernd zu gestalten, das heißt, »die Verfügbar  keit, die 
Kenntnis und die Verwendung unterstützender Geräte und Technolo
gien (…) für die Zwecke der Habilita  tion und Rehabilita  tion« zu fördern 
(Absatz 3). Dies geht über die Notwendig  keit der Versorgung des Einzel
nen mit den entsprechenden Techniken weit hinaus.

Das System der Rehabilita  tion in Deutschland

In Deutschland ist das Recht zur Teilhabe behinderter Menschen am Leben 
in der Gesellschaft im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) veran
kert.10 Obwohl das SGB bereits viele Aspekte der UNBRK antizipiert 
hat, ist es bislang in Deutschland nicht gelungen, die zahlreichen Schnitt
stellen im System der Rehabilita  tion zu überwinden und die Zusammen
arbeit der Rehabilita  tions  träger und der Leistungs  erbringer so zu gestal
ten, dass die Verzahnung der verschiedenen Leistungen zur Ermög  lichung 
der Teilhabe durchgängig funk  tioniert.
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Positiv ist jedoch zu vermerken, dass es Elemente einer sozialen Reha
bilita  tion, also zum Beispiel der Förderung der Teilhabe an der Ge 
meinschaft, gibt, und zwar in der sogenannten Eingliederungs  hilfe11 mit 
ihrem grundsätzlich offenen, wenngleich praktisch begrenzten Leistungs 
katalog. Nachteilig, und mit der UNBRK letztend  lich nicht vereinbar, 
ist jedoch, dass diese Art der Rehabilita  tion recht  lich im System der Für
sorge angesiedelt ist. Damit sind zahlreiche Leistungen vermögens und 
einkommensabhängig. Dies wird dem Geist der Konven  tion nicht gerecht, 
deren Forderungen darauf abzielen, dass alle Menschen mit Behinderun
gen Unterstützungen zur Teilhabe staat  licherseits ohne Barrieren erhalten. 
Hier ist nicht einsehbar, warum Leistungen der Eingliederungs  hilfe von 
Einkommen/Vermögen abhängig sein sollen.

Auch ist es bislang nicht gelungen, eine wirksame Unterstützung für 
den einzelnen Menschen mit Behinderung bei der Durchsetzung seiner 
Ansprüche zu organisieren. Im Dschungel der verschiedenen  Vorschriften 
der einzelnen Sozialgesetzbücher etc. und in der oftmals im Alltag vorfind 
lichen prakt ischen Hilf losig  keit wäre es unbedingt erforder  lich, dass Men
schen mit Behinderung und ihren Bezugspersonen eine individuelle Fall
unterstützung, Coaching, Management oder Ähn  liches zur Verfügung 
stehen würden. Dies ist aber bislang nur in einigen wenigen Bereichen 
umgesetzt, zum Beispiel im Rahmen der gesetz  lichen Unfallversiche
rung und einzelner Fallmanagementprojekte anderer Sozialleistungs    und 
Rehabilita  tions  träger. 

Auch der Zugang zu Angeboten der medizin ischen Rehabilita  tion, die 
ja unmittelbar der Teilhabeförderung dienen sollen, ist für Menschen mit 
Behinderung erschwert, die Hürden für die Inanspruchnahme vieler Leis
tungen sind aufgrund der gesetz  lichen Regelungen (zum Beispiel § 40 
SGB V 12) und ihrer verwaltungs  mäßigen Umsetzung zu hoch. 

Insbesondere wird dem Postulat der Gemeindenähe sowohl bei der 
medizin ischen als auch der beruf   lichen Rehabilita  tion nicht regelhaft und 
ausreichend Rechnung getragen. Dies gilt insbesondere auch für Maß
nahmen der medizin ischen Rehabilita  tion der Rentenversicherung, die 
oft wohnortfern erfolgen.13 So werden diese vorwiegend in sogenann
ten Kurorten in anderen Bundesländern durchgeführt, und zwar aus der 
Tradi  tion der Kurortmedizin heraus und mit der Begründung, dass eine 
Distanzierung vom alltäg  lichen Umfeld für den Erfolg einer Rehabilita 
tions  maßnahme notwendig sei.

Besonders nachteilig für Menschen mit Behinderungen ist aber, dass 
die inzw ischen erprobte und bewährte Form der mobilen, also der aufsu
chenden Rehabilita  tion bislang nur an wenigen Standorten in Deutschland 
angeboten wird, obwohl 2007 dazu eine eindeutige gesetz  liche Grund
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lage in § 40 SGB V geschaffen worden ist14. Gerade für Menschen mit 
Beeinträchtigungen im Bereich der Mobilität, der Kogni  tion, der see
lischen Gesund  heit und der Sinnesfunk  tionen, die konstant auf Assistenz 
anderer angewiesen sind, bieten sich sehr gute Chancen auf unmittelbare 
Förderung der Teilhabe im vorhandenen familiären Kontext oder in der 
eigenen Wohnung. Denn Mobile Rehabilita  tion wird mit einem vollstän
digen Rehabilita  tions  team zu Hause (oder auch im Wohnheim) durch
geführt, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder nach der Opera  tion 
eines schwer mehrfachbehinderten Erwachsenen, der schon vorher umfas
send auf Hilfe im Alltag angewiesen war und für den eine fremde Umge
bung hochgradig angstbesetzt ist. Auch Hilfsmittelversorgung, fördern
der Umgang und Teilhabemöglich  keiten, etwa bei Fahrten der Familien, 
können hier optimiert bzw. entwickelt werden. Diese Behandlungs  form 
unterstützt also auch diejenigen, die die täg  liche Versorgung  übernehmen. 
Dies gilt sowohl für jüngere Menschen mit Behinderung als auch für ältere 
Menschen, die ja ebenfalls aufgrund von Krank  heiten und im Laufe ihres 
Alterungs  prozesses auf Fremdunterstützung angewiesen sind. So wird die 
Chance vertan, den Menschen mit Behinderung, insbesondere auch im 
höheren Lebensalter, ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermög 
lichen. Hier könnte in Deutschland mit einem relativ geringen finanzi
ellen Aufwand – Schätzungen gehen von circa 50 Millionen Euro (ohne 
Berücksichtigung mög  licher Einsparungen) aus15 – eine optimal barrie
refreie und wirksame medizin ische Rehabilita  tion gemeindenah ange
boten werden. Dies gilt beispielsweise besonders auch für sehbehinderte 
Menschen und die Gruppe der nicht lautsprach  lich kommunizierenden 
 Menschen.16

In Deutschland ist die Forderung nach Nutzung und Verbreitung inklusi
onsfördernder Technologien auch unabhängig vom Einzelnen bislang noch 
nicht ausreichend umgesetzt; dazu gehören beispielsweise technolog ische 
Veränderungen in der Wohnung zur selbstständigen Bedienung von Haus
halts und Kommunika  tions  geräten, die Nutzung des Internets mit spe
ziellen erleichternden Softwareprogrammen, Hilfsmittel zur Unterstützten 
Kommunika  tion oder zur Ansteuerung bei schweren körper  lichen Behinde
rungen, die elektron ische Steuerung von Rollstühlen einschließ  lich mobi
ler Beatmungs  technologie. So gibt es zwar Förderprogramme zur Entwick
lung neuer Technologien17, jedoch fehlt bisher die systemat ische Evalua  tion 
der Versorgung mit solchen techn ischen Hilfen. Insbesondere steht hier seit 
vielen Jahren die Hilfsmittelversorgung im Bereich der gesetz  lichen Kran
kenversicherung und der Eingliederungs  hilfe in der Kritik, bei der lange 
Wartezeiten, unsachgemäße Entscheidungen sowie Unter und Fehlversor
gungen beklagt werden. Auch Überversorgungen sind zu beachten.18 
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Zurzeit sind Menschen mit Kommunika  tions  beeinträchtigungen von 
Maßnahmen der medizin ischen Rehabilita  tion, abgesehen von weni
gen Spezialangeboten in der postakuten neurolog ischen Rehabilita  tion19, 
weitgehend ausgeschlossen, da sie als nicht rehafähig angesehen wer
den.20 Für nicht sprechende und in der Nutzung der Kulturtechniken zur 
Kommunika  tion beeinträchtigte Menschen – sowohl aufgrund angebo
rener als auch erworbener Beeinträchtigung, zum Beispiel infolge spezi
fischer Erkrankungen – fehlt weitgehend eine entsprechende Beratungs    
und Versorgungs  struktur, etwa durch Beratungs  stellen für Unterstützte 
Kommunika  tion und techn ische Hilfen21 (siehe dazu auch den Praxisbei
trag von Kathrin Lemler  S. 217 ff.).

Auch im Bereich des Wohnens bestehen zahlreiche offensicht  liche und 
allgemein auch anerkannte Defizite.22 So ist der Anteil derjenigen Men
schen mit Behinderungen, die in großen sta  tionären Wohneinrichtun
gen wohnen, noch zu groß. Kleingliedriges, gemeindenahes Wohnen bei 
gleichzeitiger Bereitstellung entsprechender Fachdienste wären sinnvolle 
Alternativen. Hier hat jedoch bereits ein Umbruchprozess begonnen. Aller
dings ist nicht durchgängig sichergestellt, dass in den dezentralen Wohnfor
men auch die Fach und Rehabilita  tions  dienste und programme bereitste
hen, von denen in Artikel 26 UNBRK die Rede ist. Deshalb liegt hier die 
wesent  liche Herausforderung: Zum einen die Wohnformen bedürfnisge
recht zu gestalten, zum anderen die fach  lichen Dienste entsprechend dem 
multidisziplinär festgestellten Bedarf auch tatsäch  lich bereitzuhalten, damit 
im Bedarfsfall auf diese zurückgegriffen werden kann. Bei den Rehabilita 
tions  trägern und vor allem auch bei Ländern und Bund liegt die Verant
wortung, eine entsprechende Infrastruktur zu gewährleisten. Dazu bedarf 
es auch entsprechender Angebote der Leistungs  erbringer. Diese können 
sich nicht nur kleingliedrig auf Dörfer oder Quartiere beziehen, sondern 
müssen auch überregionale Dienste und Einrichtungen umfassen, wenn 
diese wegen besonderer Spezialisierung notwendig sind.

Die medizin ische Rehabilita  tion sollte sich verstärkt an der beruf 
lichen Inklusion orientieren. Wichtiges Ziel, gerade in den Rehabilita 
tions  maßnahmen der Rentenversicherung, ist auch für Menschen mit auf 
Dauer bestehenden gesundheit  lichen Beeinträchtigungen, dass der Ver
bleib im Erwerbsleben oder die Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes im 
ersten Arbeitsmarkt gelingt. Hier stehen medizin ische Rehabilita  tions 
maßnahmen und konkrete teilhabefördernde Maßnahmen am Arbeits
platz oft unverbunden nebeneinander. So beklagen zum Beispiel insbeson
dere kleine und mittlere Unternehmen, wenig Unterstützung zu erfahren, 
wenn sie Menschen mit Behinderungen beschäftigen wollen. Zum ande
ren bemängeln Menschen mit Behinderungen, dass ihnen zu wenig zuge
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traut wird und dass zu wenige Arbeitsplätze angeboten werden, die ihrem 
Leistungs  stand entsprechen.

Solange inklusive Arbeitsplätze, auch für Menschen mit erheb  licher 
Beeinträchtigung der Leistungs  fähig  keit, nicht ausreichend zur  Verfügung 
stehen und ihre Beschäftigung nicht finanziell gefördert wird, und solange 
nicht sichergestellt ist, dass sich Menschen mit Behinderungen zum Betrieb 
und den Kolleg_innen tatsäch  lich zugehörig fühlen und sie zugleich die 
notwendige rehabilitative Unterstützung, insbesondere auch gesund 
heits   bezogene fachdienst  liche Leistungen, bekommen können, wird man 
spezif ische Beschäftigungs  angebote nicht vermeiden können.

Die aufgeführten Aspekte verdeut  lichen die zahlreichen bestehenden 
Herausforderungen, nicht nur hinsicht  lich der Umsetzung individuel
ler Rehabilita  tions  maßnahmen, sondern auch hinsicht  lich der Gestaltung 
einer inklusiven Gesellschaft insgesamt, gemäß den Postulaten in Arti
kel 26 UNBRK. 

Eine umfassende Gesund  heits  versorgung und ein leistungs  fähiges Sys
tem der Rehabilita  tion sind nicht nur Mittel zur Inklusion, sondern selbst 
Ausdruck von Inklusion in einer Gesellschaft, die ihren Mitgliedern das 
bereitstellt, was sie brauchen, und die sie befähigt, ihr Recht auf Teilhabe 
wahrzunehmen. Dabei soll gelten: Alles, was der Befähigung zur Teilhabe 
dient, soll auch der Inklusion dienen. 

f Zusammenfassung

Artikel 25 und 26 nehmen in der UNBehindertenrechtskonvention eine 
zentrale Stellung ein. Denn gesundheit  liche Beeinträchtigungen können im 
Zusammenwirken mit der Umwelt Behinderung bedingen. Eine umfassende 
barrierefreie Gesundheitsversorgung ohne Diskriminierung, einschließlich
spezieller Angebote, ist für Menschen mit Behinderung ein besonderes Anlie
gen. Sie ist jedoch in Deutschland noch unzureichend verwirk  licht. Auch das 
in Deutschland umfassend ausgebaute System der Rehabilita t ion lässt noch 
viele Forderungen der Konven t ion offen und bedarf der Weiterentwicklung 
in Richtung Inklusion in allen Lebensbereichen ohne Begrenzung auf spezi
elle Einrichtungen.

           

Anmerkungen

 1 Zur Erarbeitung der UNBRK siehe auch den Beitrag von Theresia Degener in 
diesem Band  S. 55 ff.
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 2 Marcus Kreutz/Klaus Lachwitz/Peter TrenkHinterberger, Die UNBehinderten
rechtskonven  tion in der Praxis, Köln 2013, S. 269 f.; zur recht  lichen Interpreta  tion 
von Art. 25 und 26 der UNBRK vgl. auch Felix Welti, Artikel 25 und 26  – 
Gesund  heit, Habilita  tion und Rehabilita  tion, in: Antje Welke (Hrsg.), UNBehinder
ten rechtskonven  tion mit recht  lichen Erläuterungen, Berlin 2012, S. 176 ff.

 3 Siehe dazu Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 
(Hrsg.), Dokumenta  tion der Abschlusstagung »Gesund  heit für Menschen mit Behin
derung« am 21.11.2011, online abrufbar unter: http://www.behindertenbeauftragte.
de/SharedDocs/Publika  tionen/DE/AbschlussdokumentationGesund  heits  tagung_
cm.pdf?__blob=publica  tionFile; zur Tagungs  dokumenta  tion 2010 – 2011 siehe unter: 
http://www.behinder tenbeauftragte.de/SharedDocs/Publ ika  t ionen/DE/
Dokumenta  tion Tagungs  reihe.pdf?__blob=publica  tionFile (Aufruf für beide links 
am 24.06.2014).

 4 Zu den Ak  tions  plänen siehe den Überblick auf der Website der Bundesbehinderten
beauftragten, online abrufbar unter: http://www.einfachteilhaben.de/DE/Service/
UN_BRK/UN_BRK_Teaser/UN_BRK_node.html (Aufruf am 06.07.2014).

 5 Der Koali  tions  vertrag der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages vom 
27.11.2013 sieht die Einrichtung von Medizin ischen Zentren für erwachsene Men
schen mit Behinderung durch eine Ergänzung von § 119 SGB V vor.

 6 Unter PeerSupport wird die Unterstützung durch »gleichartig« Betroffene bzw. 
»Gleichgestellte« (peers) verstanden, die gleiche Lebenserfahrungen gemacht haben. 
Die professionalisierte Form als Beratung wird als Peer Counseling bezeichnet. Sie 
wird in Art. 24 und 26 UNBRK ausdrück  lich gefordert. Vgl. dazu die »Fachinforma
 tion Peer Counseling« des Zentrums selbstbestimmt Leben Gießen e. V. (ZsL), 
online abrufbar unter: http://www.zslgiessen.de/sites/default/f iles/Peer%20
Counseling%20Darstellung%20ZsL%20G.pdf (Aufruf am 16.07.2014).

 7 World Health Organiza  tion (WHO)/The World Bank, Weltbericht Behinderung, 
Genf 2011, deutsche Fassung, online abrufbar unter: http://www.brkallianz.de/
attachments/article/74/WeltberichtBehinderung2011D.pdf, S. 92 ff., hier S. 96 
der deutschen Fassung (Aufruf am 16.07.2014).

 8 Siehe ebd.
 9 Artikel 19 UNBRK legt darüber hinaus fest, dass diese Unterstützungs  dienste im 

Sinne einer selbstbestimmten Lebensführung behinderte Menschen nicht ver
pf lich ten, in bestimmten Wohnformen zu leben (vgl. auch den Beitrag von Alb
recht Rohrmann/Erik Weber in diesem Band  S. 226 ff.).

10 Hier insbesondere die §§ 1 und 4 SGB IX, siehe unter http://www.gesetzeim
internet.de/sgb_9/ (Aufruf am 06.07.2014).

11 Siehe SGB IX: § 5 Nr. 4; §§ 55 ff., SGB XII: § 8, §§ 53 ff., siehe unter http://www.
gesetzeiminternet.de/sgb_9/und http://www.gesetzeiminternet.de/sgb_12/
(Aufruf am 06.07.2014).

12 § 40 SGB V Abs. 1 – 3. Bestimmungen, die Hürden bei der Inanspruchnahme von 
Leistungen für medizin ische Rehabilita  tion für Menschen mit Behinderung bedeu
ten, sind insbesondere die »Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
Leistungen zur medizin ischen Rehabilita  tion (Rehabilita  tions     Richtlinie)« vom 16. 
März 2004, online abrufbar unter: https://www.gba.de/downloads/62492882/
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https://www.g-ba.de/downloads/62-492-882/RL-Reha_2014-04-17.pdf
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http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/
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RLReha_20140417.pdf (Aufruf am 16.07.2014) sowie die »Begutachtungs 
richtlinie Vorsorge und Rehabilita  tion« des Medizin ischen Dienstes des Spitzenver
bandes Bund der Krankenkassen e. V., Essen, vom Februar 2012, online abrufbar 
unter: http://www.mdsev.de/media/pdf/2012_02_06_BGR_final.pdf (Aufruf am 
16.07.2014). Barrieren bestehen insbesondere für Menschen, bei denen bereits 
Pf legebedürftig  keit vorliegt.

13 Daten zur sta  tionären wohnortnahen Rehabilita  tion liegen nicht vor. Ambulante 
wohnortnahe Rehabilita  tions  maßnahmen machten 2013 nur circa 13 % aller Reha
maßnahmen aus. Siehe dazu http://forschung.deutscheRentenversicherung.de/
ForschPortalWeb/contentAc  tion.do?stataktID=CE7F61C1C01C03C5C1257CFA00
283384&chstatakt_Rehabilita  tionRehaLeistungen=WebPagesIIOP1421&open&vi
ewName=statakt_Rehabilita  tionRehaLeistungen#WebPagesIIOP1421 (Aufruf am 
06.07.2014). – Zur ambulanten Rehabilita  tion siehe Sachverständigenrat zur Begut
achtung der Entwicklung im Gesund  heits  wesen, Bedarfsgerechte Versorgung – Per
spektiven für länd  liche Regionen und ausgewählte Leistungs  bereiche, Gutachten 
2014, BT Drucksache 18/1940, Teil I, Kap. 4. – Zu Konzepten der wohnortnahen 
beruf   lichen Rehabilita  tion siehe das Posi  tions  papier »Wohnortnahe Beruf   liche 
Rehabilita  tion. Ein Konzept der Zukunft« der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnort
nahe Beruf   liche Rehabilita  tions  einrichtungen (BAG WBR), Erfurt, online abrufbar 
unter: http://www.bagwbr.de/daten/posi  tions  papier_03.11.08.pdf (Aufruf am 
16.07.2014).  – Exemplar isch zu Schlaganfallpatienten siehe Wolfgang Fries/Paul 
Reuther/Uwe Meier, Ambulante wohnortnahe Rehabilita  tion von Schlaganfallpati
enten  – Aufgaben  – Möglich  keiten  – Grenzen [o. O o. J.], online abrufbar unter: 
http://neurotherapie.de/pdf/schlaganfall_reha.pdf (Aufruf am 06.07.2014).

14 Bei der Reform des SGB V im Jahr 2007 wurde § 40 Abs. 1 so gefasst: »Reicht bei 
Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung nicht aus, um die in § 11 Abs. 2 
beschriebenen Ziele zu erreichen, erbringt die Krankenkasse aus medizin ischen 
Gründen erforder  liche ambulante Rehabilita  tions  leistungen in Rehabilita  tions 
einrichtungen, für die ein Versorgungs  vertrag nach § 111 besteht, oder, soweit dies 
für eine bedarfsgerechte, leistungs  fähige und wirtschaft  liche Versorgung der Ver
sicherten mit medizin ischen Leistungen ambulanter Rehabilita  tion erforder  lich ist, 
durch wohnortnahe Einrichtungen.« Vgl. dazu Matthias SchmidtOhlemann, Der 
gesetz  liche Auftrag zur Mobilen Rehabilita  tion: Chance zur Integrierten Versor
gung älterer Pf legebedürftiger mit TeilhabeFörderbedarf, in: Uwe Egner/Paul 
W. Schönle (Hrsg.), Rehabilita  tion und integrierte Versorgung, Bd. 16, Ulm 2008, 
S. 79 – 86. Zur Gesetzesbegründung siehe BT 16/3100 S. 211, online abrufbar unter: 
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/16/031/1603100.pdf (Aufruf am 16.07.2014). 

15 Eigene Berechnung: Bei Umsatz von circa 500 000 Euro je Mobilem Rehabilita 
tions  dienst und einer Gesamtzahl von 100 Einrichtungen in der BRD. 

16 Siehe Matthias SchmidtOhlemann/Carola Schweizer, Mobile Rehabilita  tion: 
Eine Innova  tion in der ambulanten medizin ischen Rehabilita  tion, in: Rehabilita 
tion 47 (2008), S. 1 – 11.

17 Vgl. z. B. das Vorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), 
»Innovative Hilfen in der Rehabilita  tion und für Behinderte«, online abrufbar unter: 
http://www.gesund  heits  forschungbmbf.de/de/4349.php (Aufruf am 16.07.2014). 

https://www.g-ba.de/downloads/62-492-882/RL-Reha_2014-04-17.pdf
http://forschung.deutsche-Rentenversicherung.de/ForschPortalWeb/contentAction.do?stataktID=CE7F61C1C01C03C5C1257CFA00283384&chstatakt_RehabilitationReha-Leistungen=WebPagesIIOP1421&open&viewName=statakt_RehabilitationReha-Leistungen#WebPagesIIOP1421
http://www.bag-wbr.de/daten/postionspapier_03.11.08.pdf
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/4349.php
http://www.mds-ev.de/media/pdf/2012_02_06_BGR_final.pdf
http://neuro-therapie.de/pdf/schlaganfall_reha.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/16/031/1603100.pdf
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18 Siehe dazu die entsprechenden Stellungnahmen der Deutschen Vereinigung für 
Rehabilita  tion (DVfR) 2006 und 2009, online abrufbar unter: www.dvfr.de/
stellungnahmen/(Aufruf am 24.06.2014).

19 Siehe BRKAllianz (Hrsg.), Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, Barrierefrei 
heit, Inklusion! Erster Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN Be 
hinder tenrechtskonven  tion in Deutschland, Berlin [Februar 2013], online ab  ruf  bar 
unter http://www.brkallianz.de/attachments/article/93/beschlossene_fassung_ 
final_ endglogo.pdf (Aufruf am 02.11.2014).

20 Siehe Anm. 13 und 19.
21 Siehe dazu Matthias SchmidtOhlemann, Die Bedeutung der Unterstützten Kom

mu nika  tion in Medizin und Therapie, Vortrag auf dem Fachtag Unterstützte Kom
munika  tion, Stuttgart 2012, online abrufbar unter: http://www.dvfr.de/fileadmin/ 
download/Veranstaltungen/120616_UK/Vortrag_ Stuttgart_ 16_6_2012 _UK_
Medizin_SO.pdf (Aufruf am 06.07.2014).

22 Siehe dazu den Beitrag von Albrecht Rohrmann/Erik Weber in diesem Band 
 S. 226 ff. 

http://www.brk-allianz.de/attachments/article/93/beschlossene_fassung_final_endg-logo.pdf
http://www.dvfr.de/fileadmin/download/Veranstaltungen/120616_UK/Vortrag_Stuttgart_16_6_2012_UK_Medizin_S-O.pdf
http://www.dvfr.de/stellungnahmen/
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�� Kathrin Lemler

Unterstützte Kommunika  tion – 
mein Sprungbrett zur Selbstbestimmung

Mit dem Ziel, Ende 2014 meinen Master in Rehabilita  tions  wissenschaften 
zu beginnen, verfasse ich derzeit meine BachelorArbeit zum Thema 
Unterstützte Kommunika  tion (UK). Aufgrund einer Infantilen Cerebral
parese (Athetose) sitze ich im Rollstuhl, bin auf 24hAssistenz angewiesen 
und kann nicht über Lautsprache kommunizieren. 

In diesem Beitrag möchte ich an meinem eigenen Beispiel verdeut  
lichen, dass eine Partizipa  tion an der Gesellschaft für Menschen ohne 
Laut sprache nur mög  lich ist, wenn ihnen bereits im Kleinkindalter auf ihre 
individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Methoden der Unterstützten 
Kom munika  tion in alltagsrelevanten Situa  tionen vermittelt werden. Dies 
fordert bereits die UNBehindertenrechtskonven  tion (UNBRK), die das 
Recht auf »(…) die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer 
Formen, Mittel und Formate der Kommunika  tion (…)«1 einschließt. Eine 
angemessene Kommunika  tion ist für alle Kinder nicht nur zwingende 
Voraussetzung, um am Bildungs  system partizipieren zu können, sondern 
Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft. 

Sta  tionen meiner sprach  lichen und kommunikativen 
 Entwicklung

Sich mit anderen Menschen zu verständigen, bedeutet weit mehr als Informa 
tionen auszutauschen und Bedürfnisse zu äußern, »Kommunika  tion ist ein 
mensch  liches Grundbedürfnis und eine wichtige Bedingung für das subjek
tive Erleben von Lebensqualität«2. Durch aktives Kommunizieren entwickelt 
sich die Persönlich  keit, wodurch gesellschaft  liche Partizipa  tion erst mög  lich 
wird. In meinem Fall führte die gezielte, auf meine individuellen Bedürf
nisse abgestimmte UKFörderung zur Herausbildung meiner sprach  lichen 
und kommunikativen Fähig  keiten und damit zu meiner Partizipa  tion am 
regulären Bildungs  system und letztend  lich zur Inklusion in die Gesellschaft.
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Kind  heit

Geboren wurde ich 1985 in Lahnstein. Bei meiner Geburt erlitt ich einen 
Sauerstoffmangel und bekam kurz darauf eine Hirnhautentzündung. Den
noch wurde meine Entwicklung von medizin ischer Seite zunächst als 
unauffällig charakterisiert, ledig  lich von einer motor ischen Entwicklungs 
verzögerung war die Rede. Erst als ich etwa anderthalb Jahre alt war, kon
frontierte der Arzt meine Familie mit der Diagnose einer schweren irrepa
rablen Hirnschädigung und mit der Perspektive, dass ich nie Laufen und 
Sprechen lernen würde. 

Dennoch war ich ein sehr fröh  liches, aufgewecktes und lebhaftes Kind. 
Ich lachte viel, und meine Augen schauten neugierig umher. Ich gluckste, 
wenn meine Mutter mich dazu animierte, und hörte ihr aufmerksam zu, 
wenn sie mir Geschichten erzählte. So gab ich ihr das Gefühl, dass ich gro
ßes Interesse am kommunikativen Austausch mit ihr hatte. Aus meinem 
Blick, aus der wachen Art und Weise, wie ich die Dinge in meiner Umge
bung betrachtete, schlossen meine Eltern, dass ich sie verstehe. Vielleicht 
war es am Anfang nur die Hoffnung, die besonders meine Mutter antrieb. 
Jedenfalls setzte sie kurzer Hand voraus, dass ich dazu in der Lage war, mit 
ihr zu kommunizieren. Bereits im Alter von zwei Jahren konnte ich über 
das JaNeinKonzept kommunizieren, das heißt durch Kopfschütteln oder 
Nicken zu antworten. 

Mit zweieinhalb Jahren begann ich im Rahmen der Logopädie eine 
umfassende Schluck und Esstherapie, gleichzeitig sollte durch Artikula 
tions  training meine Sprachfähig  keit verbessert werden. Doch diese Übun
gen führten zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, und meine Logopä
din begann bald mit einer systemat ischen UKFörderung auf der Grundlage 
der Symbolsprache BLISS. Diese wurde von Charles K. Bliss (1897 – 1985) 
entwickelt, der ursprüng  lich eine Weltsprache mit eigener grammatikal
ischer Struktur entwickeln wollte.3 Ein BlissSymbol besteht aus einer 
Aneinanderreihung mehrerer graf ischer Zeichen (piktograf ischen oder 
ideograf ischen Symbolen). Durch das Lernen dieser Symbole erfasste ich 
auch, dass zweidimensionale Zeichen eine sprach  liche Bedeutung haben – 
eine zentrale Vorläuferfähig  keit zum Erlernen von Schriftsprache. Meine 
Sammlung wuchs im Laufe von vier Jahren auf circa 150 Symbole an. Nun 
konnte ich auch über Dinge sprechen, die nicht in meiner unmittelbaren 
Umgebung waren. Dazu zeigte ich mit meiner rechten Faust auf die Sym
bole, die man mir in einer Mappe anbot. Dennoch reichte die begrenzte 
Anzahl an Symbolen häufig nicht aus, denn ich wollte viel mehr mittei
len und wissen.

Einen ersten Ansatz von Integra  tion erlebte ich im Jahr 1989, als meine 
Mutter durchsetzte, dass ich an zwei Nachmittagen in der Woche mit 
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Begleitung einen regulären Kindergarten besuchen durfte. Ich kommu
nizierte dort hauptsäch  lich über meine körpereigene, individuelle Mimik 
und Gestik und über das Dirigieren mit Blicken. Zusätz  lich wurden mir 
auch im Kindergarten meine BlissSymbole zur Verfügung gestellt. Auch 
wenn mir dadurch erste Kontakte mit Gleichaltrigen ermög  licht wur
den, reichten die zwei Nachmittage kaum aus, um die Bindung zu den 
anderen Kindern zu festigen. Interak  tionen und Kommunika  tion mit der 
Gleichaltrigengruppe waren eher selten, weil es den Erzieherinnen an 
einer förderpädagog ischen Vorbereitung und Schulung fehlte. Damit hätte 
man mir den Raum schaffen können, als gleichwertige Teilnehmerin der 
Gruppe akzeptiert zu werden.

Schulzeit

1992 wurde ich in die Regelklasse der Förderschule NeuwiedEngers mit 
dem Förderschwerpunkt körper  liche und motor ische Entwicklung einge
schult. Für meine Eltern war zu diesem Zeitpunkt eine integrative Beschu
lung noch unvorstellbar. In den ersten Monaten verständigte ich mich wei
terhin mit meinen BlissSymbolen. Doch da es für UK weder genügend 
personelle noch zeit  liche Ressourcen gab, initiierte meine Mutter auch 
weiterhin meine UKFörderung, was meine Schule letztend  lich tolerierte. 

Das Schreiben lernte ich, indem ich mit Unterstützung der Lehrerin 
Buchstaben auf riesige Blätter malte. Mir wurde dazu ein Wachsmalklotz 
in die Hand geklemmt und ich schrieb geführt. So begriff ich die Ent
stehung der Buchstaben hapt isch. Zusätz  lich verbalisierte die Lehrperson 
durch langsames, gedehntes Sprechen die Entstehung der Wörter während 
des Schreibprozesses. Dies fördert die Entwicklung der phonolo gischen 
Bewusst  heit, das heißt einer inneren Stimme, die Buchstaben im Kopf zu 
Wörtern verbindet. Erst ab der zweiten Klasse schrieb ich dann am PC, 
und der Schriftspracherwerb wurde durch eine synthet ische Sprachaus
gabe unterstützt.

1993 bekam meine Mutter Kontakt zur Interna  tionalen Gesellschaft für 
Unterstützte Kommunika  tion e. V. (ISAAC)4 und besuchte zahlreiche Ver
anstaltungen und Fortbildungen. Dort lernte sie ein Buchstabiersystem 
kennen (siehe Abb.1).

Dieses System stellt auch heute noch mein effizientestes nicht elektron
isches Kommunika  tions  mittel dar. Die Buchstaben werden über zwei 
gezielte Kopfbewegungen kodiert. Mit der ersten Kopfbewegung wähle 
ich einen der sechs eingezeichneten Blöcke, mit der zweiten wähle ich 
einen Buchstaben innerhalb dieses Blockes aus. Häufig kann mein_e 
Gesprächspartner_in nach einigen Buchstaben das Wort kokonstruieren, 
das heißt aus dem Kontext unserer Interak  tion das Wort oder den gesam

Praxisbeitrag
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ten Satz vervollständigen. Etwas Übung vorausgesetzt, beschleunigt dieses 
System meine Kommunikations  geschwindig  keit enorm. Es findet in allen 
alltäg  lichen Situa  tionen, in denen es schnell gehen muss, seinen Einsatz, 
in einem Seminar ebenso wie im Badezimmer. Allerdings müssen meine 
Gesprächspartner_innen diese Methode erst erlernen, daher ist sie für eine 
Interak  tion mit fremden Personen ungeeignet. 

Abb. 1:  Nicht elektron isches Kommunika  tions  system, bei dem Buchstaben über gezielte 
Kopfbewegungen ausgewählt werden. 
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Darstellung: Kathrin Lemler

Aus diesem Grund wollte ich im Alter von zehn Jahren eine techn ische 
Alternative nutzen, die mir im Gegensatz zu dem vom Gesprächspart
ner abhängigen Buchstabiersystem eine völlig eigenständige Kommunika 
tion ermög  licht. Diesem Wunsch entspricht der Ansatz der multimodalen 
Kommunika  tion, bei dem unterschied  liche UKMethoden in verschiede
nen Alltagssitua  tionen parallel angeboten werden. 

Im Juli 1995 bekam ich meinen ersten Sprachcomputer, den sogenann
ten DeltaTalker. Dieser Computer verfügte über eine synthet ische Sprach
ausgabe sowie ein stat isches Display. Auf 184 Feldern befanden sich Sym
bole, die mithilfe der Wortstrategie Minspeak® zu Wörtern kombiniert 
wurden. Da es mir motor isch nicht mög  lich war, ein solches Gerät direkt 
per Hand zu bedienen, lief die Ansteuerung über zwei Kopfschalter, mit 
denen ich das gewünschte Feld auslösen konnte. Über Symbole zu Wör
tern zu gelangen, bedeutete für mich zwar einen erheb  lichen Lernauf
wand, war aber gleichzeitig eine gute Möglich  keit, mit nur wenigen Klicks 
Wörter auszuwählen. Der DeltaTalker ermög  lichte mir erstmals eine 
unabhängige Kommunika  tion. 

Obwohl ich zum Ende meiner Grundschulzeit eine Gymnasialempfeh
lung erhielt, stellte sich die Suche nach einer geeigneten Schule zunächst als 
schwierige Angelegen  heit heraus. Das integrative WilhelmRemyGymna
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sium Bendorf lehnte mich nach einer Vorstellung vor dem gesamten Leh
rerkollegium ab, da man mir aufgrund meiner fehlenden Lautsprache nicht 
zutraute, dem gymnasialen Leistungs  niveau gewachsen zu sein. Ein 14tägi
ger Probeschulbesuch an der KonradAdenauerRegionalschule in Vallendar 
verlief überraschenderweise sehr viel positiver, obwohl man an dieser Schule 
bislang noch keinerlei Erfahrungen mit Schüler_innen mit Behinderungen 
gesammelt hatte. Der grundsätz  lichen Bereitschaft des Lehrerkollegiums, 
vor allem aber der Entschlossen  heit der Direktorin ist es zu verdanken, dass 
ich 2002 einen sehr guten Realschulabschluss an dieser Schule absolvieren 
konnte. Voraussetzung für meinen schul ischen Erfolg war die Genehmigung 
und Finanzierung einer pädagog ischen Fachkraft, das heißt eines sogenann
ten Integra  tions  helfers – in meinem Fall ein ausgebildeter Sozialarbeiter, der 
mich während der gesamten Schulzeit begleitete. Der Integra  tions  helfer war 
sowohl mit meiner körpereigenen Kommunika  tion und meinem Buchsta
biersystem als auch mit meiner elektron ischen Kommunika  tions  hilfe ver
traut. Auch im Unterricht verständigte ich mich hauptsäch  lich über mein 
Buchstabiersystem. Anfangs fungierte mein Integra  tions  helfer als Dol
metscher, später beherrschten auch einige Mitschüler_innen diese Art der 
Kommunika  tion. Den DeltaTalker hatte ich weiterhin, allerdings nutzte ich 
ihn mehr zum Schreiben und Referieren als zur spontanen Kommunika  tion.

Allmäh  lich stellte sich heraus, dass der DeltaTalker meinen sprach 
lichen Fähig  keiten nicht mehr genügte. Bereits zum damaligen Zeitpunkt 
war ich sehr schriftsprach  lich orientiert und wusste, dass Schreiben mir 
die größtmög  liche Flexibilität in meiner Sprache bot. Deshalb suchte ich 
ein elektron isches, auf Schriftsprache basierendes Kommunika  tions  system. 
Meine sehr eingeschränkten motor ischen Fähig  keiten waren dabei eine 
Herausforderung. Die zentrale Frage war: Wie kann man mit mög  lichst 
wenigen Klicks effektiv schreiben? Diese Anforderung erfüllte eine spe
zielle Software namens ERIC (Efficient Reduced Input Communica  tion, siehe 
Abb. 2), die ein Informatikstudent der Universität KoblenzLandau 2001 
im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickelt hatte. 

Die Software stellte eine mehrdeutige Tastatur dar. Auf ledig  lich drei 
Feldern waren alle Buchstaben des Alphabets angeordnet. Erst durch eine 
dem T9System5 bei Handys ähn  liche Texteingabe wurde die Reihenfolge 
der eingegebenen Buchstaben eindeutig, und ein Wort entstand. ERIC 
ermög  lichte mir das freie und zügige Schreiben mittels nur dreier Kopf
schalter. Im Gegensatz zur Wortstrategie Minspeak® war ich nun nicht 
mehr auf festgelegte Symbole angewiesen. Durch den Einsatz von Schrift
sprache stand mir nun ein unbegrenzter Wortschatz zur Verfügung.

Da ich an der Realschule meine Leistungs  fähig  keit unter Beweis gestellt 
hatte, startete ich 2002 einen neuen Versuch am integrativen Gymnasium 

Praxisbeitrag
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in Bendorf. Trotz intensiver Unterstützung durch ein engagiertes Team, 
das sich um die besonderen Bedürfnisse der Schüler_innen mit Körper
behinderung kümmerte, brachte mich das erste Schulhalbjahr bereits an 
meine körper  lichen Grenzen. Dabei sc  heiterte ich nicht an meinen indivi
duellen Fähig  keiten, vielmehr waren es die strukturellen Gegeben  heiten, 
die mich an einem erfolgreichen Schulbesuch hinderten. So waren etwa 
die Pausen zu kurz, um mit dem Aufzug rechtzeitig in den nächsten Klas
senraum zu gelangen. Ein Antrag auf Nachteilsausgleich beim Schulmi
nisterium brachte die von mir benötigten individuellen Anpassungen der 
schul ischen Rahmenbedingungen. 2008 konnte ich dann nach insgesamt 
fünf Jahren die Oberstufe mit der Abiturprüfung abschließen.

Abb. 2:  Benutzeroberfläche der schriftbasierten Kommunika  tions  software ERIC.  
Entwickler: Jörn Garbe 

Bereits 2005 hatte ich über die Universität KoblenzLandau Kontakt auf
genommen zu COGAIN, einem Netzwerk von Einrichtungen, Firmen 
und Universitäten, die Augensteuerungen für Menschen mit Behinderun
gen testen und entwickeln. Auf einer Konferenz probierte ich verschie
dene Augensteuerungen aus und entdeckte diese Technik als optimale 
Ansteuerungs  möglich  keit für mich. Heute bediene ich das komplette 
Windows Betriebssystem über die Augen. 

Studium

Bereits lange vor meinem Abitur war für mich klar, dass ich einmal im 
UKBereich arbeiten werde. Mehrere Schulpraktika in Beratungs  stellen für 
UK und zahlreiche Vorträge, in denen ich meine persön  lichen Erfahrun
gen als »Expertin in eigener Sache« schilderte, bestärkten mich darin, mein 
prakt isches Wissen im Rahmen eines Studiums theoret isch zu fundieren 
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und somit meine Möglich  keiten zu potenzieren, andere  Menschen bei ihrer 
Suche nach geeigneten Kommunika  tions  alternativen zu unterstützen. Aus 
diesem Grund schrieb ich mich zum Wintersemester 2008/2009 im Stu
diengang Erziehungs  wissenschaften an der Universität zu Köln ein. Die 
gleichzeitige Eröffnung des Forschungs    und Beratungs  zentrums für Unter
stützte Kommunika  tion (FBZ UK) erleichterte mir diese Ent scheidung. 

Vor Aufnahme des Studiums hatte ich Zeit, eine barrierefreie  Wohnung 
zu suchen, meine 24hAssistenz über das Persön  liche Budget zu sichern 
und mir ein Netzwerk von Assistent_innen aufzubauen. Über das Arbeit
gebermodell beschäftige ich derzeit sieben Mitarbeiter_innen, darun
ter eine qualifizierte Fachkraft in Vollzeit und sechs student ische Kräfte. 
Gerade zu Studienbeginn war die Organisa  tion meiner Assistenz eine 
große Herausforderung, und es dauerte eine ganze Weile, in die Rolle 
der Arbeitgeberin hineinzuwachsen. Heute suche ich mir neue Mitarbei
ter_innen eigenständig aus, arbeite sie ein, organisiere die Dienstplange
staltung selbstständig und traue mir zu, das Arbeitsverhältnis zu beenden, 
wenn die Mitarbeit nicht funk  tioniert (siehe dazu auch den Beitrag von 
Matthias Vernaldi  S. 241 ff.). Gleich zu Beginn müssen meine Assistent_
innen alle meine Wege der Kommunika  tion sicher erlernen. Dies ist die 
zentrale Voraussetzung dafür, mich im Alltag zu unterstützen und mir ein 
höchstmög  liches Maß an Selbstbestimmung zu ermög  lichen. 

Die Universität zu Köln berücksichtigt bis heute meine individuellen 
Bedürfnisse bezüg  lich der Gestaltung des Studiums. Sie bietet mir inner
halb der geltenden Studien und Prüfungs  ordnung einige Nachteilsaus
gleiche, beispielsweise durch Verlängerung der Regelstudienzeit oder 
die Möglich  keit, anstelle von Klausuren Hausarbeiten zu verfassen. Dies 
erleichtert mir den Studienalltag. Solche individuelle Anpassung eines Sys
tems führt zu mehr Teilhabe an Bildung.

Meine eingangs erwähnte BachelorArbeit verfasse ich über das Pro
jekt »UKScout«.6 Im Rahmen dieses Projektes begleite ich über einen 
Zeitraum von einem Jahr zwei unterstützt kommunizierende Grundschü
lerinnen und berate das gesamte Team (Eltern, Lehrer_innen, Assistent_
innen, Therapeut_innen) auf der Grundlage des Partizipa  tions  modells 
nach Beukelman und Mirenda bei der UKFörderung.7 Da eine erfolgrei
che UKFörderung nur in alltäg  lichen Kommunikations  situa  tionen statt
finden kann, leite ich die Teams der Schüler_innen dazu an, die Me  thoden 
der UK systemat isch in ihren bekannten Tagesablauf zu integrie ren, um 
ihnen so mehr eigenständige Entscheidungen zu ermög  lichen. Bei meiner 
Arbeit setze ich – neben meiner Erfahrung – mein im Studium gewonne
nes, fachspezif isches Wissen ein, um andere Menschen ohne Lautsprache 
davon profitieren zu lassen.

Praxisbeitrag
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Gesellschaft  liche Partizipa  tion durch alternative 
 Kommuni ka  tions  mittel

Mit den vielfältigen Möglich  keiten Unterstützter Kommunika  tion konnte 
ich mich zunehmend differenzierter ausdrücken. Dies trägt bis heute in 
hohem Maß dazu bei, dass ich ein selbstbestimmtes Leben führen kann: 
Ich entscheide, wo ich wohne und wie ich meine Wohnung einrichte. Ich 
bestimme, ob ich eine Hausarbeit lieber jetzt schreibe oder doch noch ein 
Semester aufschiebe. Ich lege fest, wer mich im Alltag unterstützt. Ich ent
scheide, was ich wann koche oder mit welcher Freundin ich in welchen 
Kinofilm gehe.

Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne Unterstützte 
Kommunika  tion verlaufen wäre. Was wäre wohl gewesen, wenn meine 
Mutter nicht von Anfang an von meiner Kommunikations  fähig  keit über
zeugt gewesen wäre? Wenn ich nicht immer wieder kompetente Menschen 
getroffen hätte, die für mich nach individuellen Lösungen gesucht hät
ten? Hätte ich eines Tages resigniert und frustriert aufgegeben? Vermut 
lich würde ich heute in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung 
leben und in einer Werkstatt anderen dabei zusehen, wie diese Schrauben 
sortieren. 

Doch es kam anders: Heute bin ich eine junge Frau, die ihr Leben 
selbstverständ  lich in die Hand nimmt. Ich stehe kurz vor meinem ersten 
universitären Abschluss, strebe eine Karriere an der Universität an und 
möchte mich in meiner Arbeit auch weiterhin dafür einsetzen, dass es mehr 
Menschen ohne Lautsprache durch alternative Kommunika  tions  methoden 
gelingt, besser an unserer Gesellschaft zu partizipieren. Das Maß und die 
Art der Teilhabe und Selbstbestimmung fallen dabei sehr unterschied  lich 
aus, verändern sich im Laufe des Lebens und sollten von den individuel
len Voraussetzungen und Bedürfnissen jedes Einzelnen bestimmt werden. 
Für die eine Person bedeutet Selbstbestimmung die Entscheidung, ob die 
Musik an oder ausgeschaltet oder ob das Brötchen mit Wurst oder Käse 
belegt werden soll. Für andere steht sie für eine freie Wahl des Arbeitsplat
zes oder des Wohnortes. Ein individuell zugeschnittenes Angebot an UK
Methoden eröffnet die Möglich  keit, Selbstbestimmung und Teilhabe von 
Beginn an zu erfahren, ein Grundbedürfnis, das jedem Menschen unein
geschränkt ermög  licht werden muss. 
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f Zusammenfassung

Dieser Beitrag zeigt anhand der persön l ichen Erfahrungen der Verfasserin, 
wie Menschen ohne Lautsprache durch Unterstützte Kommunika  tion Selbst
bestimmung und Teilhabe ermögl  icht werden kann. Die Verfasserin beschreibt 
die unterschied  lichen Hilfsmittel, durch die sie während ihres Umgangs mit 
den auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Methoden der Unter
stützten Kommunikation zunehmend differenziertere kommunikative Fähig 
keiten entwickelte. Dies war ausschlaggebend für eine freie Entfaltung ihrer 
Persönlich  keit, der gleichberechtigten Teilhabe am regulären Bildungs  system 
und der vollständigen gesellschaftlichen Partizipation.     

Anmerkungen

 1 Zitiert nach Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Men
schen (Hrsg.), Die UNBehindertenrechtskonven  tion, Bonn 2010, S. 37.

 2 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs  forschung München (ISB), Kommunika
 tion und Sprache, München 2003, online abrufbar unter: http://www. isb. bayern.de/
download/8918/kommunika  tion_und_sprache.pdf (Aufruf am 18.06.2014).

 3 Siehe dazu Vera Klein, Das Symbolsystem BLISS, München 2013.
 4 Die Abkürzung ist abgeleitet aus dem Englischen und steht für International Society 

for Augmentative and Alternative Communication. ISAACGSC (German Speaking Coun
tries) gehört als deutschsprachiger Verband diesem internationalen Netzwerk an. 

 5 Patentiertes System zur Eingabe von Texten auf den Tasten eines Mobiltelefons 
(Text on 9 keys; dt.: Text auf 9 Tasten). 

 6 Siehe dazu auch Martin Baunach/Kathrin Lemler, UKScouts am Start, in: Unter
stützte Kommunika  tion isaac’s zeitung, 3 (2013), S. 28 f.

 7 Zu dem Partizipa  tions  modell siehe Ursula Braun/Ursi Kristen, Woran hakt es? 
Ana  lysehilfe durch das Partizipa  tions  modell nach Beukelman/Mirenda, in: Unter
stützte Kommunika  tion, 1 – 2 (2001), S. 6 – 10.
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Selbstbestimmt leben

Artikel 19 der UNBehindertenrechtskonven  tion (UNBRK) nimmt in 
der engl ischsprachigen Überschrift den Ansatz des Independent Living der 
interna  tionalen Behindertenbewegung auf (Living independently and being 
included in the community). In der offiziellen deutschen Übersetzung ist Living 
independently mit »Unabhängige Lebensführung« wiedergegeben. Die eben
falls mög  liche Übersetzung »Selbstbestimmt leben« verdeut  licht nicht nur 
den programmat ischen Gehalt dieses Artikels treffender (zur Problematik 
der Übersetzung ins Deutsche vgl. auch den Beitrag von Gudrun Wansing 
 S. 43 ff.). Unabhängig von der Art und Schwere ihrer Beeinträchtigungen 
oder einer chron ischen Erkrankung, fordern auch die Betroffenen unter 
diesem Motto die gleichen Chancen einer selbstbestimmten Lebensfüh
rung, wie sie für alle anderen Mitglieder einer Gesellschaft üb  lich ist. Die 
Herausforderungen, die sich aus diesem Artikel für die Organisa  tion von 
Hilfen zur alltäg  lichen Lebensführung ergeben, sind sehr weitreichend. 

Der Beitrag erläutert im Folgenden die aus Artikel 19 UNBRK ableit
baren Rechte und Gestaltungs  aufgaben und stellt sie der tatsäch  lichen 
Lebensrealität von Menschen gegenüber, die im Alltag auf Unterstützung 
angewiesen sind. Zudem werden Ansätze zur Verbesserung der Möglich 
keiten eines selbstbestimmten Lebens vorgestellt.

Die Bedeutung von Artikel 19 der UN-BRK

Mit Artikel 19 der UNBRK anerkennen die  Unterzeichnerstaaten, »das 
gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahl
möglich  keiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben«. In 
den Ausführungen des Kommissars für Menschenrechte des  Europarates1 
wie auch in den Leitlinien der Expertenkommission zur Deinstitu 
tionalisierung der EU2 wird deut  lich, dass dieses Recht nicht neu,  sondern 
in allen grundlegenden Menschenrechtsdokumenten verankert ist. Wie die 
UNBRK insgesamt formuliert Artikel 19 im Besonderen, welche Maß
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nahmen die Unterzeichnerstaaten ergreifen müssen, um das  grundlegende 
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben auch für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung sicherzustellen. Dabei formuliert der Artikel unter dem 
Buchstaben a), dass Menschen mit Behinderungen »gleichberechtigt die 
Möglich  keit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, 
wo und mit wem sie leben, und nicht verpf  lichtet sind, in besonderen 
Wohnformen zu leben«. Dies lässt sich nicht anders als ein individuell ein
klagbares Recht verstehen. 

Artikel 19 nennt im Weiteren unter den Buchstaben b) und c)  not wendige 
Maßnahmen zur Umsetzung dieses Zieles. Die erste lässt sich dabei als 
Gestaltungs  auftrag verstehen, der sich an die polit isch Ver ant wort  lichen im 
Bund, in den Ländern und in den Kommunen, aber auch an die Rehabili
ta  tions  träger und die Anbieter von Hilfen  richtet. Es soll sichergestellt 
 werden, dass Menschen mit Behinderungen eine Vielfalt von Unterstüt
zungs  angeboten zur Verfügung stehen, die ihnen ein selbstbestimmtes 
Leben ermög  lichen, sie sollen »Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen 
Unterstützungs  diensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen 
gemeindenahen Unterstützungs  diensten haben, einschließ  lich der persön 
lichen Assistenz (…)« (Artikel 19 Buchstabe b) UNBRK).

Als weiterer Punkt wird gefordert, dass geeignete Maßnahmen ergrif
fen werden, damit »gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für 
die Allgemein  heit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rech
nung tragen« (Artikel 19 Buchstabe c) UNBRK). So wird der Bezug 
zur Inklusion hergestellt, da ein selbstbestimmtes Leben nur mög  lich ist, 
wenn auch die öffent  liche Infrastruktur für alle zugäng  lich ist. Dies unter
streicht, dass alle öffent  lichen Stellen und Institu  tionen geeignete Maßnah
men ergreifen und nachweisen müssen, um Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt ein selbstbestimmtes Leben zu ermög  lichen.

Bedingungen der Unterstützung im Alltag

Menschen, die in ihrer alltäg  lichen Lebensführung auf Unterstützung 
angewiesen sind, haben in der Bundesrepublik Deutschland in erster Linie 
einen Anspruch auf Eingliederungs  hilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) 
XII3, die eine Teilhabe in allen Lebensbereichen ermög  lichen soll. Besteht 
ein pf leger ischer Bedarf, so können auch Leistungen der Pf legeversiche
rung (SGB IX) und der Hilfe zur Pf lege nach dem SGB XII in Anspruch 
genommen werden. In beiden Leistungs  bereichen bestehen jedoch gesetz 
liche Regelungen, die der Selbstbestimmung von Menschen mit Behin
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derungen entgegenstehen. So müssen sie vor der Inanspruchnahme von 
Leistungen nach dem SGB XII – der Sozialhilfe – zunächst ihr eigenes 
Einkommen und Vermögen einsetzen, um die Unterstützung zu finanzie
ren. Ihre Wahlmöglich  keiten bezüg  lich der eigenen Wohnung und ihre 
Teilhabe sind durch diese materielle Belastung erheb  lich eingeschränkt. 
Des Weiteren gilt aus Gründen der Kosteneinsparung der Vorrang ambu
lanter Hilfen nicht, wenn »eine Leistung für eine geeignete sta  tionäre Ein
richtung zumutbar und eine ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen 
Mehrkosten verbunden ist« (§ 13 SGB XII). Aufgrund dieses sogenannten 
Mehrkostenvorbehalts werden insbesondere Menschen mit einem hohen 
Unterstützungs  bedarf häufig gezwungen, in besonderen Wohnformen zu 
leben, was einer freien Wahl des Aufenthaltsortes entgegensteht.

Auch die Leistungen der Pf legeversicherung reichen in den meisten 
Fällen nicht aus, um den tatsäch  lichen Unterstützungs  bedarf zu realisie
ren. Die Leistungs  berechtigten müssen die benötigten Hilfen dann selbst 
finanzieren oder sind auf Sozialhilfe angewiesen. Sie unterliegen so den 
oben dargestellten diskriminierenden Regelungen.

Obwohl es mittlerweile genügend Beispiele dafür gibt, dass Menschen, 
unabhängig von dem Ausmaß ihres Unterstützungs  bedarfes, mit Assis
tenz in ihrer eigenen Wohnung leben können (vgl. den Praxisbeitrag von 
 Matthias Vernaldi  S. 241 ff.), hält sich die Annahme eines ›sta  tionären Hil
febedarfes‹ für bestimmte Menschen hartnäckig. Die Hilfsleistungen orien
tieren sich daher häufig nicht an den Bedürfnissen eines selbstbestimmten, 
privaten Lebens, sondern an der funk  tionalen Organisa  tion von  Leistungen 
im Rahmen einer sta  tionären Versorgung. Die für die Eingliederungs  hilfe 
prägende Unterscheidung zw ischen ›ambulanten‹ und ›sta  tionären‹ Hil
fen orientiert sich an der Versorgung von kranken Menschen. Während 
bestimmte Krank  heiten ambulant behandelt werden, erfordern andere 
einen Krankenhausaufenthalt. Hier zeigt sich in gravierender Weise die 
fortdauernde Wirkung des medizin ischen Modells von Behinderung, das 
durch die UNBehindertenrechtskonven  tion überwunden werden soll (vgl. 
hierzu auch den Beitrag von Theresia Degener  S. 63 ff.).

So wird in der Eingliederungs  hilfe häufig auch bei der Unterstützung 
in der eigenen Wohnung von ›Plätzen im Betreuten Wohnen‹ gesprochen. 
Durchaus krit isch stellt der Bundesverband evangel ische Behindertenhilfe 
(BeB) daher fest, dass »selbst Anbieter von Wohnhilfen und ambulanten 
Dienstleistungen, die in den letzten Jahren radikal umgesteuert haben, (…) 
bei selbstkrit ischer Bewertung feststellen müssen, dass Artikel 19 (…) noch 
nicht die Gegenwart der Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung 
in ihrem Alltag« beschreibt4. Immer noch fehlen in vielen Regionen in 
Deutschland f lexible und inklusionsorientierte Unterstützungs  dienste, die 
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für ein selbstbestimmtes Leben notwendig sind. In der kommunalen Pla
nung sind die ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen 
und deren Pf legebedarf nicht hinreichend im Blick: Ihre Bedürfnisse wur
den und werden im Wohnungs  bau, bei der Planung des öffent  lichen Ver
kehrs und einer öffent  lichen Infrastruktur nicht genug berücksichtigt. So 
sc  heitern alternative Modelle einer Unterstützung häufig daran, dass zum 
Beispiel eine den individuellen Bedürfnissen entsprechende Wohnung ent
weder nicht gefunden werden kann oder nicht das für eine selbstbestimmte 
Lebensführung notwendige Umfeld bietet. Für die Allgemein  heit uneinge
schränkt zugäng  liche inklusive Einrichtungen, wie die UNBRK sie for
dert, sind nur selten vorhanden.

Zur Lebenslage von Menschen mit alltäg  lichem 
Unterstützungs  bedarf

Die Lebenssitua  tion von Menschen mit einer Beeinträchtigung ist von 
einem sehr hohen Risiko der Armut geprägt. Die Benachteiligung am 
Arbeitsmarkt und die Heranziehung zu den Kosten der Unterstützung 
führen dazu, dass die meisten Menschen mit einem hohen Hilfebedarf 
auf dem Niveau der Grundsicherung leben. Da es in der  Bundesrepublik 
kein Grundeinkommen gibt, das ein angemessenes Maß an materieller 
Sicher  heit und Teilhabe bietet, sind die Teilhabemöglich  keiten für diesen 
Personenkreis stark eingeschränkt. Gleichzeitig sind die Anforderungen, 
die etwa an eine für Menschen mit Behinderungen geeignete Wohnung 
gestellt werden, deut  lich weitergehender als für andere Bürger_innen. Die 
Wohnung stellt in viel höherem Maße den Lebensmittelpunkt dar. Von ihr 
aus müssen die für den Alltag wichtigen Orte in der Regel nahräumig oder 
mit öffent  lichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Die Wohnung muss den 
Erfordernissen der Unterstützung entsprechen, was im Einzelfall eine bar
rierefreie Ausstattung, die eine schnelle Erreichbar  keit von Krisendiensten 
oder generell den Einsatz von Unterstützungs  kräften in der eigenen Woh
nung (Assistenz) bedeutet. 

Den erhöhten Anforderungen stehen begrenzte materielle Ressourcen 
gegenüber, die Menschen mit Behinderungen zu benachteiligten Perso
nen am Wohnungs  markt machen. Sie sind daher stärker als andere auf 
den öffent  lich subven  tionierten Wohnungs  bau angewiesen. Gab es im Jahr 
2002 noch 2,5 Millionen solcher Wohnungen, so waren es Ende 2010 nur 
noch 1,7 Millionen.5 Gar keine verläss  lichen Angaben gibt es über die 
Anzahl barrierefreier Wohnungen in Deutschland. Im aktuellen »Teilha
bebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit 
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Beeinträchtigungen« wird jedoch davon ausgegangen, dass barrierefreie 
Wohnungen in erheb  lichem Umfang fehlen.6 

Die oben dargestellten strukturellen und fach  lichen Rahmenbedingun
gen führen dazu, dass gegenwärtig etwa 1 Million Menschen in Deutsch
land in sta  tionären Pf legeeinrichtungen oder sta  tionären Einrichtungen 
der Eingliederungs  hilfe leben. Das entspricht in etwa einem  Prozent 
der Bevölkerung. Die Platzkapazitäten in sta  tionären Wohneinrichtun
gen für Pf legebedürftige wurden erheb  lich erweitert. In den zehn Jahren 
von 1999 bis 2009 wurden insgesamt 2 785 neue Pf legeheime mit etwa 
200 000 Plätzen geschaffen.7 Ausweis  lich der Sozialhilfestatistik8 erhielten 
am 31.12.2009 insgesamt 190 263 erwachsene Menschen Eingliederungs 
hilfe in einer Wohneinrichtung. Es ist davon auszugehen, dass der Umzug 
in ein Heim in den meisten Fällen nicht aus einer freien Entscheidung 
heraus, sondern aus einem Mangel an Alternativen geschieht. Auch bezo
gen auf einen mög  lichen Unterstützungs  bedarf im Alter wünscht nur eine 
sehr kleine Gruppe den Wechsel in eine sta  tionäre Wohneinrichtung, die 
Mehr  heit hingegen bevorzugt den Verbleib in der eigenen Wohnung.9 
Die aufgezeigte Entwicklung macht somit deut  lich, dass die Realität den 
Forderungen von Artikel 19 Buchstabe a) UNBRK nach den gleichen 
Wahlmöglich  keiten noch entgegensteht.

Die Einrichtungen der Pf lege weisen Durchschnittsgrößen von 64 Pf le
geplätzen auf, während im Bereich der Eingliederungs  hilfe zumindest 
bei Neubauten eine Orientierung an 24 Plätzen beobachtet werden kann. 
Immer noch leben viele Menschen in diesen Einrichtungen unter Verlet
zung ihrer Privatsphäre in Doppelzimmern. Sie haben zudem keinen Ein
f luss darauf, wer mit ihnen in einer solchen Gemeinschaft lebt, was explizit 
im Widerspruch zu den Forderungen in Artikel 19 UNBRK steht.

Nach dieser Vorschrift scheidet ebenfalls die Unterbringung in einer sta 
tionären Einrichtung aus, sofern sie nicht dem ausdrück  lichen Wunsch der 
Leistungs  berechtigten entspricht. Von einer Wahlfrei  heit, wie sie die UN
BRK fordert, kann jedoch nur ausgegangen werden, wenn die Alternative 
des Lebens in einer eigenen Wohnung mit der benötigten Unterstützung 
gegeben ist. Dies entspricht aber wie dargelegt aufgrund der vorrangigen 
Orientierung an sta  tionären Einrichtungen bislang in Deutschland nicht 
der Realität. Vor diesem Hintergrund verwundert es sehr, dass die Proble
matik nicht nur des Vorhandenseins, sondern des Ausbaus von sta  tionären 
Einrichtungen im »Ersten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutsch
land« zur Umsetzung der UNBehindertenkonven  tion10 nicht behandelt 
wird. Dies wiederum unterstreicht den oben herausgestellten bestehenden 
gesellschaft  lichen und fach  lichen Konsens über die Notwendig  keit einer 
sta  tionären Versorgung von Menschen mit einem hohen Unterstützungs 



231Selbstbestimmt leben  –––––  231

bedarf im Alltag. Krit ische Anmerkungen zur Umsetzung von Artikel 19 
UNBRK sowie zum Staatenbericht finden sich im Parallelbericht der 
Zivilgesellschaft (BRKAllianz).11 Angesichts seiner Bedeutung mangelt 
es jedoch noch an einer Skandalisierung des Themas in der Gesellschaft.

Die Wahrnehmung der Möglich  keit eines  
selbstbestimmten Lebens

Die Lebenssitua  tion von Menschen, die für die Bewältigung ihres Alltags 
auf Hilfen angewiesen sind, ist durch ein Mehr an Abhängig  keit geprägt. 
Der »Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Men
schen mit Beeinträchtigungen« enthält die Auswertung der Daten einer 
repräsentativen Bevölkerungs  umfrage, an der sich ablesen lässt, dass Men
schen mit Beeinträchtigungen deut  lich häufiger die Erfahrung machen, 
dass andere über ihr Leben entscheiden.12 Der Anteil ist dabei besonders 
hoch bei jüngeren Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Diese Ergeb
nisse werden bestätigt durch eine in neun europä ischen Ländern in den 
Jahren 2010 und 2011 durchgeführte Untersuchung zur Erfahrung des 
selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Lernschwierig  keiten und 
Menschen mit chron isch psych ischen Erkrankungen. Demnach machen 
Menschen mit Lernschwierig  keiten, die in großen Einrichtungen leben, 
sehr häufig die Erfahrungen, dass sie keine Wahlmöglich  keiten haben, 
keine oder nur eine eingeschränkte Privatsphäre. Sie fühlen sich abhän
gig vom Personal und sehen sich Gewalt und Missbrauchserfahrungen 
ausgesetzt.13 Bei der Durchsetzung des Rechts auf ein selbstbestimmtes 
Leben muss insbesondere der Situa  tion von Menschen mit starken kogni
tiven Beeinträchtigungen Rechnung getragen werden, die ihre Ansprü
che nur schwer artikulieren können und dabei beispielsweise eine recht 
liche Unterstützung benötigen, damit wichtige Entscheidungen über ihr 
Leben nicht von anderen getroffen werden.

Auch Menschen mit psych ischen Erkrankungen machen entgegen den 
Grundsätzen der UNBRK (wie sie etwa auch in Artikel 17 und 19 formu
liert sind) in sta  tionären Einrichtungen häufig die Erfahrung eines Man
gels an Privatsphäre, reglementierter Abläufe in der Organisa  tion und eines 
Machtungleichgewichts zw ischen den Bewohner_innen auf der einen 
und den Mitarbeiter_innen auf der anderen Seite14 bis hin zu Zwangs
maßnahmen (vgl. dazu auch den Erfahrungs  bericht von Bettina Jahnke 
 S. 248 ff.). Insbesondere bei einer Behandlung über einen längeren Zeit
raum oder gegen den Willen der Betroffenen, wirft dies nicht nur Fragen 
der Einschränkung eines selbstbestimmten Lebens, sondern auch Fragen der 
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Rechtmäßig  keit einer Zwangsbehandlung auf. Der Sonderberichterstatter 
der UN über Folter und andere grausame unmensch  liche oder erniedri
gende Behandlung oder Strafe, legt die UNBehindertenrechtskonven  tion 
zu Recht so aus, dass sie eine Zwangsbehandlung verbietet15. Er empfiehlt, 
»Dienstleistungen in der Gemeinschaft an die Stelle von Zwangsbehand
lung und Unterbringung treten zu lassen. Diese Dienstleistungen müs
sen den von Menschen mit Behinderungen zum Ausdruck gebrachten 
Bedürfnissen entsprechen, die Autonomie, Entscheidungen, Würde und 
Privatsphäre des Betroffenen achten und das Gewicht auf Alternativen zu 
dem medizin ischen Modell der psych ischen Gesund  heit legen«16. Auch das 
Deutsche Institut für Menschenrechte geht in seiner Stellungnahme zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der betreuungs  recht  lichen Einwil
ligung in eine ärzt  liche Zwangsmaßnahme17 davon aus, »dass die Men
schenrechte zu den Grundlagen der Psychiatrie in Deutschland gehören«18 
und dass »eine psychiatr ische Behandlung ohne freie Zustimmung der 
betroffenen Person« menschenrecht  lich fragwürdig ist19.

Perspektiven

Die Überwindung einer institu  tions  zentrierten Versorgung von behinder
ten und älteren Menschen ist in vielen Ländern ein Problem. Daher hat 
die Europä ische Union eine Expertengruppe zum Übergang von institu 
tioneller Betreuung zur Betreuung in der lokalen Gemeinschaft einberu
fen. Diese hat eine Arbeitshilfe erarbeitet, in der Schritte der Deinstitu 
tionalisierung vorgeschlagen werden, an der sich auch der notwendige 
Prozess in der Bundesrepublik Deutschland orientieren kann.20

Teilhabebericht der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat mit dem ersten »Teilhabebericht« einen neuen 
Weg der Berichterstattung zur Lebenssitua  tion von Menschen mit Behin
derungen eingeschlagen. Der Bericht macht zugleich deut  lich, dass wesent 
liche Daten fehlen. So geben die Pf legestatistik, die Sozialhilfestatistik und 
die Statistiken der überört  lichen Sozialhilfeträger zwar Auskünfte über 
Leistungs  berechtigte in ambulanten und sta  tionären Settings, sie enthalten 
allerdings keine Anhaltspunkte, ob und inwiefern in diesen Settings ein 
selbstbestimmtes Leben mög  lich ist. Für die zukünftigen Teilhabeberichte 
wird daher eine Erhebung angestrebt, »inwieweit das in der UNBRK 
festgelegte Wunsch und Wahlrecht von Menschen mit Beeinträchtigun
gen hinsicht  lich der Wohnform und des Wohnortes berücksichtigt wird«21. 
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Darüber hinaus ist es angesichts der hohen Risiken von Menschenrechts
verletzungen unerläss  lich, die Lebenssitua  tion von älteren und behinderten 
Menschen in Heimen zu einem Schwerpunktthema zukünftiger Teilhabe
berichte zu machen.

Entwicklung einer Strategie und eines Ak  tions  planes

In Ak  tions  plänen auf allen Ebenen muss das Thema der Deinstitu  tio na
lisierung22 und der Entwicklung inklusiver Strukturen für ein selbstbe
stimmtes Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen thematisiert wer
den. Hier sind auch Ak  tions  pläne der Leistungs  träger und der in ihren 
Planungen weitgehend autonomen Anbieter von Alltagshilfen notwen
dig. Für jede einzelne sta  tionäre Einrichtung muss ein Ak  tions  plan ent
wickelt werden, wie diese aufgelöst oder so umgestaltet werden kann, 
dass die Wohnmöglich  keiten dort der Logik des privaten Wohnens folgen 
und damit dem Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben entsprechen. 
Dazu gehörten mindestens ein eigener, abgeschlossener Wohnbereich 
und ein Mietvertrag, der nicht an die Erbringung von Unterstützungs 
leistungen gekoppelt ist.

Diese Entwicklung kann jedoch nicht allein von den Trägern der sta 
tionären Einrichtungen und den für die Finanzierung der  Leistungen 
zuständigen Sozialleistungs  trägern in Deutschland gestaltet werden. Viel
mehr müssen auf kommunaler Ebene partizipative Prozesse zur Entwick
lung eines inklusiven Gemeinwesens und inklusiver  Sozialräume ange
stoßen werden, sodass öffent  liche Räume und Einrichtungen für alle 
Menschen – behinderte wie nicht behinderte – zugäng  lich und nutz bar 
sind. Viele Kommunen haben sich bereits intensiv mit der UN Be hin
dertenrechtskonven  tion auseinandergesetzt, Beschlüsse zur Planung eines 
inklusiven Gemeinwesens gefasst und mit deren Umsetzung begonnen. 
Dabei ist jedoch häufig die Lebenssitua  tion von Menschen mit einem 
hohen Hilfebedarf, die in sta  tionären Einrichtungen leben, noch nicht 
hinreichend im Blick.

Schaffung eines geeigneten Rechtsrahmens

Der Gesetzgeber ist gefordert, die Benachteiligungen bei der Unterstüt
zung im Alltag zu überwinden. Teilhabeleistungen wie Eingliederungs 
hilfe und Hilfe zur Pf lege sollten daher in einem aus der Sozialhilfe her
ausgelösten und verbesserten eigenen Teilhabegesetz geregelt werden. In 
diesem Gesetz muss die Unterstützung, unabhängig von Einkommen und 
Vermögen, als Nachteilsausgleich verstanden werden. Die Ausgestaltung 
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der Leistungen muss sicherstellen, dass alle Menschen mit Unterstützungs 
bedarf ihren Wohnsitz frei wählen können. Der oben dargestellte soge
nannte Mehrkostenvorbehalt muss ersatzlos gestrichen werden. Das Forum 
behinderter Juristinnen und Juristen hat dazu bereits einen Gesetzesent
wurf vorgelegt.23

Das Baurecht und die Bauförderung müssen so ausgestaltet werden, dass 
in viel größerem Umfang als bisher barrierefreie Wohnungen entstehen 
und bestehende Wohnungen dem individuellen Bedarf angepasst werden 
können. Die Subven  tionierung des Neubaus von sta  tionären Einrichtun
gen durch öffent  liche Stellen muss hingegen gestoppt werden.

Entwicklung flexibler und inklusionsorientierter Dienste

In den vergangenen Jahren hat sich das Angebot an Unterstützungs  diensten 
sehr dynam isch entwickelt. Es orientiert sich in der Finanzierung aber 
immer noch sehr stark an der Unterscheidung ›ambulant‹ und ›sta  tionär‹ 
und an Pauschalbeträgen, die dem individuellem Bedarf nicht gerecht wer
den. Notwendig ist aber die Orientierung an der individuell benötigten 
Hilfe. Leitend muss dabei das Modell der Assistenz werden. Eine solche 
Unterstützung geschieht im Sinne eines selbstbestimmten Alltags. Soweit 
dies mög  lich und gewünscht ist, verbleiben die Kompetenzen zur Lebens
führung und Ausgestaltung der Hilfen bei den  Assistenznehmer_innen. 
Der Erschließung von Ressourcen im Lebensumfeld der Nutzer_innen 
kommt eine wichtige Bedeutung zu.

Die Unterstützung nach dem Modell der Assistenz kann in vielen Fäl
len durch ein Persön  liches Budget, bei dem die Leistungs  berechtigten statt 
Sachleistungen einen Geldbetrag erhalten, mit dem sie ihre Hilfe selbst, 
mit oder ohne Unterstützung, organisieren können. Wenngleich die Ge  
währung eines Persön  lichen Budgets mög  lich ist, bleibt dessen Inan
spruchnahme aber bislang deut  lich hinter den Erwartungen zurück. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung von Artikel 19 UNBRK ist es notwen
dig, die Inanspruchnahme Persön  licher Budgets zu vereinfachen und für 
Leistungs  berechtigte attraktiver zu gestalten.

Wenngleich es zahlreiche Beratungs  angebote für Menschen mit Behin
derung und Pf legebedarf gibt, werden diese von den Betroffenen oft als 
unüberschaubar und verwirrend empfunden. Vor diesem Hintergrund 
ist es häufig von zufälligen oder willkür  lichen Bedingungen abhängig, 
ob Menschen mit Behinderung und Pf legebedarf ein verläss  liches Hil
fearrangement für ein selbstbestimmtes Leben entwickeln können. Es ist 
daher sinnvoll, wenn bei den Reformbemühungen zum Teilhaberecht 
eine gemeinsame Planungs  verpf  lichtung der beteiligten Akteure und eine 
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Federführung auf kommunaler Ebene hinsicht  lich des Planungs  prozesses 
verankert werden könnten.

Weiterentwicklung der Verfahren der individuellen Teilhabeplanung

Die Zersplitterung des Rehabilita  tions  rechts drückt sich auch darin aus, 
dass jeder Leistungs  träger eigene Verfahren der Bedarfsfestellung und der 
individuellen Teilhabeplanung entwickelt hat. Die im SGB IX geforder
ten Ansätze zu einer Gesamtplanung greifen bislang nur unzureichend. Im 
Bereich der Pf legeversicherung sind die Verfahren der Feststellung einer 
Pf legestufe und eines freiwilligen Fallmanagements (Pf legeberatung) 
vollständig getrennt. Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen 
brauchen frühzeitig eine intensive professionelle Begleitung, die Alterna
tiven zur sta  tionären Versorgung aufzeigt und den Unterstützungs  prozess 
insbesondere hinsicht  lich der Wahrung der Selbstbestimmungs  rechte 
ref lektiert. Auch hier ist anzustreben, dass dazu entsprechende einheit 
liche Regelungen im Rehabilita  tions  recht und im Recht der Pf lege veran
kert werden. Dem Aspekt der Beratung, die qualifiziert und von Interessen 
der Leistungs  erbringer weitestgehend unabhängig gestaltet werden sollte, 
ist in diesem Kontext eine besondere Bedeutung zuzumessen.

Sicherung der Qualität und Qualifizierung des Personals

Im Bereich der Eingliederungs  hilfe und im Bereich der Pf lege haben sich 
sehr unterschied  liche Verfahren der Qualitätssicherung entwickelt. Diese 
orientieren sich bisher ledig  lich am Verbraucherschutz und an Expertenstan
dards; zukünftig sollten sie jedoch auch die Frage der Selbstbestimmungs 
möglich  keiten und die Kontrolle von Diensten und Einrichtungen durch 
die Nutzer_innen mit einbeziehen.

Die Ausbildung des Personals ist sowohl im Bereich der Pf lege als auch 
im Bereich der Eingliederungs  hilfe (insbesondere  Heilerziehungs  pf lege) 
tradi  tionell an der Arbeit in sta  tionären Einrichtungen orientiert. Für die 
Tätig  keit der Assistenz fehlen anerkannte Ausbildungen bislang weitge
hend. Wenngleich Themen wie Selbstbestimmung und Assistenz in der 
Ausbildung wie auch in den Studiengängen zu sozialen Berufen zuge
nommen haben, fehlt den in diesem Feld professionell Tätigen häu
fig die Möglich  keit, ihr Handeln im Spannungs  feld von Unterstützung 
und Machtausübung zu ref lektieren. Die Einbeziehung von Menschen 
mit Behinderungen in die Aus und Fortbildungen würde deren Quali
tät erhöhen.
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Psychiatr ische Einrichtungen

Eine große Anzahl von Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigun
gen lebt in Deutschland in psychiatr ischen Einrichtungen. Nicht selten 
wurden sie zwangseingewiesen und werden zwangsbehandelt. Artikel 12 
und 17 der UNBRK setzen hier wichtige Menschenrechtsstandards für 
die Behandlung. So sind nach Artikel 12 behinderte Menschen gleich
berechtigt als Rechtspersonen mit voller recht  licher Handlungs  fähig  keit 
anzuerkennen. Systeme der ersetzenden Entscheidungs  findung sind durch 
Systeme der assistierten Entscheidungs  findung zu ersetzen. Artikel 17 UN
BRK schützt die körper  liche und seel ische Unversehrt  heit von Menschen 
mit Behinderungen. Das Bundesverfassungs  gericht 24, der Bundesgerichts
hof25 und weitere höhere Gerichte haben mit Blick auf die UNBehinder
tenrechtskonvention bereits die gesetz  lichen Grundlagen der Zwangsbe
handlung für  rechtswidrig erklärt. 

Das weite Feld der Psychiatrie kann im Rahmen dieses Beitrags nicht 
beleuchtet werden (siehe aber den Praxisbeitrag von Bettina Jahnke 
 S. 248 ff.). Es sei an dieser Stelle ledig  lich darauf hingewiesen, dass auch 
hier ein Bedarf der Deinstitu  tionalisierung besteht.

Die UN-Behindertenrechtskonven  tion:  
Appell und Auftrag zugleich

Die UNBRK hat den Blick dahingehend geschärft, auch in der Behin
dertenhilfe Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und zu analysie
ren. Auf der behindertenpädagog ischen und polit ischen Agenda steht 
die intensiv zu führende Auseinandersetzung mit der Annahme, dass die 
»(…) Institu  tionalisierung in Heimen und anderen Sondereinrichtungen 
selbst und die damit verbundene Ghettoisierung und Isolierung behinder
ter Menschen«26 bereits »als strukturelle Menschenrechtsverletzung«27 ein
zuordnen ist. 

Dies ist Appell und Auftrag zugleich und setzt eine ›schonungs  lose 
Offen  heit‹ unter allen beteiligten Akteur_innen voraus, wie es Franz 
Christoph, einer der Protagonisten der Krüppelbewegung, bereits in den 
1980erJahren formuliert hat.28
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f Zusammenfassung

Der Beitrag führt in die Aufgaben ein, die sich aus der Umsetzung der For
derungen in Artikel 19 der UNBehindertenrechtskonven  tion ergeben. Das 
Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung bedeutet, dass niemand auf 
grund seines Unterstützungs b edarfes verpf  lichtet werden darf, in besonderen 
Wohnformen zu leben. Dazu sind sehr f lexible Unterstützungs  dienste wie auch 
inklusive Dienste und Einrichtungen für die Allgemein  heit notwendig. Neben 
den Änderungen der recht  lichen Rahmenbedingungen und der Weiterent
wicklung von Unterstützungs  angeboten sollte nach Meinung der Autoren für 
jede sta t ionäre Einrichtung ein Akt  ions pl an entwickelt werden, wie diese auf
gelöst werden kann oder wie sie durch Umgestaltung zu einem Angebot des 
privaten Wohnens werden kann, das ein selbstbestimmtes Leben ermög  licht. 
Auch die Psychiatrie ist unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestimmung so zu 
reformieren, dass sie menschenrecht  lichen Anforderungen entspricht.
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alhilfeleistung näm  lich nur, wenn diese Leistung nicht mit ›unverhältnismäßigen 
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wählbare Wohnform und verstößt damit gegen die UNBRK. Auch die Monito
ringStelle ist der Auffassung, dass einer Behörde kein Ermessen mehr zusteht, 
einen Antrag auf Wohnen mit ambulanter Unterstützung abzulehnen. (…) 

  Ein fehlendes Angebot an Informa  tion, Beratung und Unterstützung und sich dar
aus ergebende Ängste vor unzureichender Versorgung außerhalb einer Einrich
tung, zudem auch Scheu vor oder fehlende Kraft für langwierige, auch gericht  liche 
Auseinandersetzungen verstärken vielfach den Effekt, in sta  tionäre Wohnformen 
gedrängt zu werden. Wenn sich Menschen mit Behinderungen, insbesondere 
Menschen mit hohem Unterstützungs  bedarf, im Rahmen ihres Wunsch und 
Wahlrechts für eine sta  tionäre Wohnform entschieden haben, so ist darauf zu ach
ten, dass sowohl die personelle als auch die räum  liche Ausstattung der Einrichtung 
den Bedarfen der BewohnerInnen entspricht. (…)

  Das Persön  liche Budget könnte eine Leistungs  form sein, die Menschen mit Behin
derungen ein selbstbestimmtes Leben erleichtert, gerade auch bei trägerübergrei
fenden Sachverhalten. Oftmals wird es aber von Leistungs  trägern in erster Linie als 
Einsparmöglich  keit missbraucht, so dass entgegen der gesetz  lichen Konzep  tion in 
Budgetkonferenzen um Einzelleistungen gerungen werden muss. Ohnehin sind 
trägerübergreifende Budgets die Ausnahme: Von allen Persön  lichen Budgets sind 
nur 1% trägerübergreifend. (…) Auch unabhängig vom Persön  lichen Budget sind 
die Verfahren zur Bedarfsermittlung kompliziert und von Einsparungs  druck ge 
prägt, insbesondere im Falle von umfassenden oder speziellen Bedarfslagen. (…)

  Die Eingliederungs  hilfeleistungen sind leistungs  recht  lich im SGB XII verortet, es 
gilt also das Bedürftig  keits  prinzip des Sozialhilferechts. Das bedeutet, dass Men
schen mit Behinderungen bei der Inanspruchnahme von Teilhabeleistungen in der 
Regel vorrangig ihr Arbeitseinkommen und Vermögen aufbrauchen müssen. (…)

  Forderungen der BRKAllianz:
•	  Die Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen sind in einem aus der 

Sozialhilfe herausgelösten, eigenständigen Leistungs  gesetz zu regeln. Teilhabe
leistungen sind für Menschen mit Behinderungen vollständig unabhängig von 
Einkommen und Vermögen zu gewähren.

•	  In den Sozialräumen sind f lächendeckende, inklusive Angebote zu schaffen, die 
selbstbestimmtes Wohnen und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft 
ermög  lichen. Dazu gehören Wohnangebote, Angebote (u. a.) persön  licher Assis
tenz sowie unabhängige Beratungs    und Informa  tions  angebote inklusive der 
jeweiligen Finanzierung. Den spezif ischen Bedarfen von Gruppen wie taubblin
den Menschen oder Autisten ist Rechnung zu tragen.

•	  Der Mehrkostenvorbehalt in SGB XII, § 13, Absatz 1, Satz 3 ist zu streichen.
•	  Die Deckelung der Pf legesachleistungen nach § 43a SGB XI ist aufzuheben.«
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�� Matthias Vernaldi

Durch Persön  liche Assistenz zu einem 
selbstbestimmten Leben – ein Erfahrungs -
bericht

So viel vorweg: Meine Assistenten verwirk  lichen nicht meine Selbstbe
stimmung. Das muss ich selbst tun. Aber ihre Arbeit stellt die Grundlage 
dafür dar. Bevor ich das an meinem Beispiel aufzeige, zum besseren Ver
ständnis kurz etwas zur Entstehung und zu einigen Rahmenbedingungen 
dieser Hilfeform.

Historie

In den 1970erJahren adaptierte die in Westeuropa sich gerade formierende 
emanzipator ische Behindertenbewegung die Idee der Persön  lichen Assis
tenz von der SelbstbestimmtLebenBewegung in den USA (Independent 
Living Movement) und realisierte sie mit Zivildienstleistenden. Das Hilfe
verhältnis wurde hier erstmals umgekehrt: Nicht mehr die helfenden Per
sonen machten als Fachleute die Vorgaben, sondern die Menschen, die die 
Hilfe benötigten.

Bald musste diese Arbeit von bezahltem Personal geleistet werden. 
Es entstanden Assistenzgenossenschaften und dienste. Fast gleichzeitig 
bildete sich Ende der 1980erJahre ein Modell heraus, in welchem der 
behinderte Mensch als Arbeitgeber fungiert, der seine Assistenten bei sich 
anstellt. Persön  liche Assistenz kann also von einem Dienst angeboten wer
den, oder der Assistenzbedürftige organisiert sie sich in Form der Arbeit
geberschaft selbst.

Mit der Einführung der Pf legeversicherung musste die Hilfe zur Pf lege, 
über die Persön  liche Assistenz zu großen Teilen finanziert wird, nach 
Leistungs  komplexen abgerechnet werden, in denen die Verrichtungen 
dezidiert beschrieben wurden. Das stellte die Persön  liche Assistenz infrage. 
Es gab bundesweit Proteste und auch Bemühungen, eine Lösung zu finden. 
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So entstand im Land Berlin in der Zusammenarbeit der Senatsverwaltung 
für Gesund  heit und Soziales und den Betroffenen ein neuer Leistungs 
komplex – der LK 32 »Persön  liche Assistenz für behinderte Menschen«.

Die Kompetenzen der Menschen, die Assistenz benötigten

Der LK 32 listet nicht auf, welche Verrichtungen mit wie viel Punkten1 
abgerechnet werden. Somit wird nicht vorgeschrieben, wie mit den behin
derten Menschen und ihrem Alltag umzugehen ist. Vielmehr wird die Zeit 
bezahlt, die der Assistent vor Ort ist und dem Assistenzbedürftigen zur 
Verfügung steht. Im Zentrum stehen dabei die Kompetenzen des behin
derten Menschen, die die Persön  liche Assistenz kennzeichnen:
•	 Personalkompetenz (Bestimmung darüber, wer arbeitet),
•	 Orts und Zeitkompetenz (Bestimmung darüber, wo und wann gear

beitet wird),
•	 Anleitungs  kompetenz (Bestimmung darüber, was getan wird und wie 

es getan wird),
•	 Finanzkompetenz (Bestimmung darüber, wie das Geld, das für die 

Assistenz zur Verfügung steht, konkret angewendet wird). 
Kompetenz wird hier also eher im ursprüng  lichen Sinne als Befugnis und 
Zuständig  keit und nicht als Fähig  keit verstanden.

Arbeitgeberschaft und Persön  liches Budget

Ich nehme seit 1995 Persön  liche Assistenz in Anspruch. Seit dem 1. April 
2000 organisiere ich sie als Arbeitgeber. In Form des Persön  lichen Bud
gets erhalte ich die Leistungen der Hilfe zur Pf lege des Sozialamtes und 
der Pf legeversicherung seit August 2006. Jeden Monat bekomme ich eine 
Summe überwiesen, die in etwa dem Betrag entspricht, der für mich an 
einen Assistenzdienst gezahlt würde. Ich habe eine Kalkula  tion vorgelegt, 
die darstellt, wie diese Summe zustande kommt: Mein anerkannter Bedarf 
an Assistenzstunden zuzüg  lich weiterer bezahlter Stunden wie Dienstbe
sprechungen, Urlaub und Krank  heit, daraus abgeleitet Löhne, Zuschläge, 
Versicherungen, Steuern, Kosten für Beratung und Begleitung, Verwal
tung und Sachkosten. Mit der Bewilligung schließt das Sozialamt eine 
Zielvereinbarung mit mir ab, die festlegt, wie das Geld einzusetzen und 
wie das gegenüber dem Amt zu dokumentieren ist.

»Leistungs  berechtigt«  – so das Amtsdeutsch  – bin ich, weil ich eine 
Krank  heit habe, die von Geburt an die Nerven absterben lässt, welche 
Impulse an die Muskelfasern geben. Meine Muskulatur konnte sich nicht 
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hinreichend entwickeln. Bald begann sie sogar, sich zurückzubilden. Ich 
lernte nie laufen. Heute bin ich fakt isch bewegungs  unfähig. Wenn nicht 
ständig jemand in meiner Nähe ist, der mir hilft, bekomme ich sehr bald 
Schmerzen und kann sogar in Lebensgefahr geraten.

Im klass ischen Hilfeverhältnis ist eine solche extreme Abhängig  keit 
ziem  lich einseitig gewichtet: Ich bin grundsätz  lich der Empfangende, das 
Personal hat grundsätz  lich die Funktion der Gebenden. Zudem gibt es 
 Arbeitsverträge, Stellenbeschreibungen, Anweisungen und verschiedene 
inner und außer be trieb  liche Standards, die vorgeben, was sie mit mir zu 
tun haben. In der Assistenz gibt es hingegen eine stärkere Ausgewogen 
heit, auch wenn meine existenzielle Abhängig  keit natür  lich immer noch 
ungleich  schwerer wiegt. Aber ich gebe hier vor, was zu tun ist. Als Arbeit
geber hängt die Möglich  keit des Assistenten, seinen Lebensunterhalt zu 
bestreiten, wesent  lich von mir ab.

Personalkompetenz

Mein Alltag gestaltet sich kaum anders als der meiner nicht behinderten 
Nachbarn und Freunde, die keine Behinderung haben, wenn es darum 
geht, über welche Bereiche ich verfüge und wo meine Verantwortungen 
liegen. Ich wohne in einem Altbau in BerlinNeukölln. Wie aufgeräumt 
meine Wohnung wirkt und wie sauber die Küche ist, liegt an mir. Wann 
ich am Morgen aufstehe, wenn ich einen Termin am Vormittag wahr
nehmen muss, ob ich am Abend vorher zeitiger zu Bett gehe und ob ich 
mich ohne Frühstück auf den Weg mache, entscheide allein ich. Ich lade 
Gäste ein und bereite ihnen einen ganzen Tag lang ein 7GängeMenü. 
Ich kann spontan in einem Café um die Ecke einen Espresso trinken oder 
kurz vor 22 Uhr noch schnell den Einkauf erledigen. Wie leistungs  fähig 
mein Laptop ist oder wie gut der Wein, den ich bei einem Rendezvous 
anbiete, hat damit zu tun, wie viel Geld ich dafür erübrigen kann. Wenn 
meine Schwester mit ihren Kindern zu Besuch kommt, übernachten sie 
in meiner Wohnung, auch wenn diese eigent  lich zu klein dafür ist. Ich 
bin im behindertenpolit ischen Bereich und in der Beratung ehrenamt  lich 
tätig –  ziem  lich umfangreich sogar. Die dafür erforder  lichen Absprachen 
und Terminierungen nehme ich vor, ohne mich mit den Personen, von 
denen ich meine Hilfen erhalte, absprechen zu müssen.

All das stellt für Menschen mit umfangreichen Behinderungen keine 
Selbstverständlich  keit dar. Wer in einer Einrichtung untergebracht ist, wer 
seine Hilfen von einer Sozialsta  tion oder Angehörigen erhält, kann nicht 
sechs Freunde unvermittelt über Facebook abends zum Whisky einladen. 
An heißen Tagen nachmittags zur Erfr ischung unter die Dusche? Es gibt 

Praxisbeitrag
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Duschzeiten. Toilettenzeiten gibt es vielerorts auch. Wer sie nicht ein
halten kann, wird gewindelt. Menschen werden durch das Hilfesystem 
entwürdigt und ihrer elementarsten Rechte als Person beraubt. Hier von 
Inklusion zu reden, wäre zyn isch.

Assistenz hingegen lässt mich teilhaben, weil ich ähn  lich einem nicht 
behinderten Menschen leben kann. In einem unterscheidet sich mein All
tag jedoch deut  lich von dem anderer. Es ist immer ein Assistent in meiner 
Nähe. Wenn der eine seine Schicht beendet und nach Hause geht – in seine 
Privat  heit und Intimität –, beginnt die Schicht des anderen. Privat  heit und 
Intimität sind für mich überhaupt erst mit Assistenten herzustellen. Ich bin 
rund um die Uhr sieben Arbeitsplätze.

Meine Assistenten wissen fast alles über mich: wie ich meinen Tag ein
teile, welche Websites ich besuche, wie hoch die letzte Rechnung für den 
Reifenwechsel an meinem Kleinbus war, wie viel und was ich esse, welche 
Konsistenz mein Kot hat, wie ich morgens rieche, wie oft ich die Socken 
wechsele, wie die Sauerstoffsättigung meines Blutes ist und ob ich mit der 
schönen Frau, die ich zum Abend eingeladen habe, wirk  lich nur den guten 
Wein trinke. Diese engste Verwoben  heit mit meiner Privatsphäre gehört 
zu ihrer Arbeit, ebenso dass ihre Bedürfnisse gegenüber den meinen hin
tenanstehen.

Es ist wichtig, dass ich mir diese Menschen aussuchen kann. Sie waschen 
mich und w ischen mir den Hintern. Sie geben mir mein Essen in den 
Mund und setzen mir die Getränke an. Wenn ich husten muss, drücken 
sie den Brustkorb oder setzen ein medizin isches Gerät zur Abhusthilfe ein, 
putzen mir die Nase, w ischen Schweiß und Tränen ab.

Dazu ist keine vorherige Qualifika  tion nötig. Wichtig ist, dass wir uns 
miteinander halbwegs wohlfühlen. Es gibt einige Leute, die mir sympa
th isch sind. Doch den ganzen Tag mit ihnen zusammen sein möchte ich 
nicht, geschweige denn, sie meine Nägel schneiden lassen. Eine grundsätz 
liche Eignung als persön  licher Assistent gibt es nicht. Wer für den einen 
passt, kann bei einem anderen durchaus Abwehr auslösen.

Bevor ich einen neuen Assistenten einstelle, finde ich heraus, ob er in 
der Lage ist, mit meinem Körper umzugehen. Ich merke das an der Art 
und Weise, wie er mich anfasst, zieht und hebt. Selbstverständ  lich kommt 
es auch darauf an, dass man, was polit ische Ideen, religiöse Vorstellungen 
und den Lebensstil betrifft, nicht allzu weit auseinander liegt. Für mich ist 
das allerdings gegenüber der körper  lichen Ebene und der des alltäg  lichen 
Umgangs zweitrangig.

Natür  lich ist es auch wichtig, sich von einem Assistenten trennen zu 
können. Mit größerer Vertraut  heit kommt es mitunter zu Distanzlosig 
keit, (meist gut gemeinter) Bevormundung oder Verweigerung gewisser 
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Arbeiten. Die Möglich  keit zur Konf liktlösung – selbst unter Hinzuzie
hung einer Supervision, gar einer Media  tion – ist auf diesem sensiblen 
Feld begrenzt. Oft geht es nicht einmal darum, dass ein schwerer Fehler 
gemacht wurde oder ständig Teile des Arbeitsvertrags nicht erfüllt wur
den. Es kann passieren, dass man gegen Menschen, gerade wenn sie Teil 
der eigenen Banalität sind, Abneigungen entwickelt. An einem solchen 
Punkt das Assistenzverhältnis zu beenden, ist legitim. Als Arbeitgeber 
muss mir allerdings bewusst sein, was es für meinen Mitarbeiter bedeutet, 
erwerbslos zu werden.

Orts- und Zeitkompetenz

Mein Leben erfordert einen ziem  lich hohen Organisa  tions  aufwand. Trotz
dem gibt es Spontaneität und unvorhergesehene Ereignisse. Es kann und 
soll nicht ausschließ  lich nach Plan laufen – auch nicht nach Dienstplan. Den 
gibt es natür  lich. Ich lege ihn regelmäßig zusammen mit meinen Assisten
ten fest. Dienstanfang und ende richten sich nach meinem Alltagsrhyth
mus. Manchmal, wenn ich verreise oder wichtige Termine habe, kann 
sogar der Dienstumfang davon betroffen sein. Aber auch meine Assistenten 
können ihre Interessen in die Planung einbringen. Selbstredend muss ich 
auch am Heiligen Abend oder zum CSD Assistenz haben. Der Dienstplan 
darf keine Lücken aufweisen. Das ist für mich überlebensnotwendig. Auch 
wenn bei einer Grippewelle zwei Mitarbeiter krank werden und einer in 
den Alpen Winterurlaub macht, kann die Arbeit nicht ruhen.

Wenn ich kurzfristig auf eine Party gehen möchte, muss das mög  lich 
sein, selbst wenn das den Dienstplan verändert – genauso wie der spontane 
Ausf lug nach Potsdam oder der Nothilfebesuch beim Schulfreund in Hil
desheim, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat.

Anleitungs  kompetenz

Genauso wichtig wie die Personalkompetenz ist die Anleitungs  kompetenz.
Ich habe keine andere Möglich  keit, meinen Alltag zu strukturieren, 

als detailliert anzusagen, was zu tun ist. Wenn ich koche, stehe ich mit in 
der Küche und gebe die Arbeitsschritte, Zutaten und Mengen genau vor. 
Gelingt das Gulasch, ist es mein Erfolg, misslingt es, mein Versagen. Ich 
entscheide, wann Staub gew ischt oder die Toilette gesäubert wird. Es ist 
meine Sache, im Spätherbst an den Reifenwechsel zu denken. Und wenn 
ich im Aquarium eine neue Bepf lanzung vornehmen möchte, geschieht 
das, selbst wenn der Assistent der Meinung ist, dass es dring  licher wäre, die 
Wäsche der letzten drei Wochen zu sortieren und die Küche aufzuräumen.

Praxisbeitrag



246246  –––––  Teil III  Matthias Vernaldi

Was für die meisten Menschen so selbstverständ  lich ist, dass sie kaum 
darüber nachdenken, wird für mich zu einem Prozess, der die Einbin
dung eines anderen Menschen erfordert. Das ist die einzige Möglich  keit, 
selbstbestimmt mit meiner Leiblich  keit umzugehen. Wenn es mich am 
linken Oberarm juckt, muss ich meinen Assistenten bitten, mich zu krat
zen und seine Finger zu der Stelle leiten. Ich muss es ansagen, dass ich 
mein Gesicht sehr dünn und mit kleinen Kreisbewegungen eingecremt 
haben möchte. Es gibt sehr viele alltäg  liche, zunächst einmal nebensäch 
lich erscheinende Dinge, die Individualität und Intimität herstellen. Als 
Beispiele seien die Rasur genannt, vor allem die Intimrasur, oder die Art, 
den Waschlappen zu durchfeuchten, ob der Kaffee heiß geschlürft oder 
lau getrunken wird. Solche Dinge finden in der üb  lich definierten Pf lege 
kaum einen Platz. Wenn sie von Pf legebedürftigen eingefordert werden, 
werden sie eher als Zumutung empfunden. Meine Assistenten sind dage
gen ausdrück  lich dafür da, auch so etwas für mich umzusetzen.

Ein Körper wie der meine, einer, der sich schon über Jahre hin nur noch 
ansatzweise selbst bewegen kann, ist meist auch sehr schmerzempfind  lich. 
Ich muss nachts beim AufdieSeiteDrehen auf eine spezielle Art an der 
Hüfte gefasst werden. Mein Knie darf nur bis zu einem gewissen Winkel 
gestreckt werden. Damit ich stabil auf der Toilette sitze, muss meine rechte 
Hand auf einem bestimmten Bereich meines Oberschenkels liegen. All das 
lässt sich auf keinem noch so gut aufgestellten Pf legeseminar lernen, nur bei 
mir direkt. Es dauert etwa ein dreiviertel Jahr, bis ein Assistent bei mir so 
viel Routine und Sicher  heit entwickelt hat, dass wir mit weniger Anspan
nung miteinander umgehen können und ich zum Beispiel beim Anziehen 
nicht jeden Handgriff benennen muss.

f Zusammenfassung

Persön l iche Assistenz ermög l icht Menschen mit umfangreichen Behinderun
gen, einen von ihnen geprägten Nahbereich entstehen zu lassen, Privat h eit 
und Intimität zu beanspruchen und Selbstbestimmung zu verwirk  lichen. Dazu 
bedarf es ausreichender Hilfen, die mehr als nur Satt  heit und Sauber  keit garan
tieren. Vor allem aber muss das Hilfeverhältnis insofern umgekehrt werden, 
dass die Person, die die Hilfe bekommt, auch vorgibt, wer sie ausführt, zu wel
chen Zeiten und an welchen Orten sie erfolgt, was wie getan wird und wie die 
zur Verfügung gestellten finanziellen Ressourcen konkret angewendet wer
den.
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Anmerkungen

 1 Einzelne Verrichtungen werden in Leistungs  komplexen zusammengefasst (zum 
Beispiel Waschen, Ankleiden, Zähneputzen in der kleinen Morgentoilette). Diese 
sind mit Punktwerten hinterlegt. Die Leistungs  erbringer (Pf legedienste) handeln 
mit den Pf legekassen und dem überört  lichen Sozialhilfeträger aus, welcher Ent
geltbetrag pro Punkt gezahlt wird.

  Es gibt ein klass isches Dreieck: Der Leistungs  berechtigte (Pf legebedürftige) erhält 
die Leistung vom Leistungs  erbringer (Pf legedienst), den er selbst auswählt. Das 
Entgelt zahlt der Leistungs  träger. Das ist die Versicherung (Pf legekasse) und oft 
ergänzend das Sozialamt (näm  lich dann, wenn der Pf legebedürftige nicht in der 
Lage ist, den Betrag, der über den Höchstbetrag der Pf legeversicherungs  leistung 
hinausgeht, selbst aufzubringen).

Praxisbeitrag
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Einmal Psychiatrie und zurück –  
ein Erfahrungs  bericht

»Für Deutschland gibt es derzeit keine belastbaren Zahlen  darüber,  
wie viele Menschen in Deutschland ohne freie und informierte 

 Zustimmung behandelt wurden1. Die Anzahl insbesondere der ärzt 
lichen Zwangsbehandlungen (pharmakolog ische Behandlung,  Fixierung 
und Isolierung) pro Jahr ist unbekannt; es gibt ledig  lich  Schätzungen. 

Ein Überblick über die bundesweite Anzahl der gericht  lichen 
 Entscheidungen, mit denen sich Betroffene zur Wehr setzen, fehlt (…).«

Valentin Aichele, Deutsches Institut für Menschenrechte e. V.,  
auf der Jahrestagung der »Ak  tion Psych isch Kranke« (APK), 20122

Meine Wegstrecke durch das System Psychiatrie

Insgesamt sieben psychot ische Episoden habe ich im Zeitraum von 2008 
bis 2010 durchlebt. Gegen meinen Willen musste ich mich in der Kli
nik behandeln lassen. Daher kenne ich »die Geschlossene« nicht nur von 
außen, sondern auch von innen recht gut. 

Glück  licherweise habe ich das System Psychiatrie in Deutschland wei
testgehend unbeschadet überstanden. Das ist keine Selbstverständlich  keit. 
Ich fühle mich im Jahr 2014 sogar gesünder als im Jahr 2007. 

Aber diese Wegstrecke g  lich mitnichten einem Spaziergang. Es fühlte 
sich eher an wie eine mehrspurige Achterbahnfahrt mit Steilkurven, nicht 
ausgeschilderten Weggabelungen und unverhofftem Gegenverkehr. 

Ein Blick zurück.
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Rückblicke

Herbst 2007

Im Zuge einer Trennungs  krise stellen sich bei mir anhaltende Schlafstörun
gen ein. Meine Wahrnehmung verändert sich. Traum und  Wacherleben 
verm ischen sich wieder und wieder. Ich leide unter extremen Anspannungs 
zuständen. 

Schließ  lich suche ich einen niedergelassenen Psychiater auf, der sich 
von mir meine Lebensumstände schildern lässt, um zu schlussfolgern: 
»Frau Jahnke, das ist sehr beacht  lich, was Sie leisten. Hut ab. Aber auf 
Dauer sind Sie mit den Belastungs  faktoren, wie ich sie hier ausmachen 
kann, nicht durchhaltefähig. Sie sind alleinerziehende Mutter. Sie stehen 
als freiberuf   liche Journalistin unter permanentem Existenzdruck. Sie sind 
ständig unterwegs auf Dienstreisen. Sie befinden sich in einer schweren 
Beziehungs  krise. So ein Leben ist auf Dauer nicht lebbar. Für niemanden. 
Darum mein ärzt  licher Rat für Sie: Lenken Sie Ihr Leben in andere Bah
nen. Als Unterstützung empfehle ich eine Gesprächstherapie und ein Neu
roleptikum als Bedarfsmedika  tion.«

Jahreswende 2007/2008

Die räum  liche Trennung von meinem Freund ist vollzogen. Da unklar ist, 
ob dies nur eine Zw ischenlösung ist, bleibt vorerst das gemeinsame Konto. 

Ich beginne eine Gesprächstherapie. 

Februar 2008

Meine Familienangehörigen veranlassen eines Abends die erste Zwangs
einweisung, nachdem ich immer wieder in Parallelwelten abdrifte und 
kaum mehr ansprechbar bin.

Am nächsten Tag werde ich in der Klinik aus dem Schlaf gerissen und 
einem Richter vorgeführt. Da sitze ich in Unterwäsche auf meinem Bett, 
umringt von drei Männern und einer Frau. 

Der Vater meiner Tochter möchte, dass ich mir im Krankenhaus einmal 
eine Auszeit nehme, um neue Kraft zu schöpfen. 

Der Oberarzt drängt darauf, mich wenigstens vier Wochen in der Kli
nik beobachten zu dürfen, um eine vernünftige Diagnose fällen zu können. 

Der Sta  tions  arzt verfolgt schweigend das ganze Geschehen. 
Immer wieder falle ich schaftrunken in mich zusammen. Erst lang

sam realisiere ich, dass da gerade über meinen Kopf hinweg ein Frei  heits 
entzug verhandelt wird. Ich schalte mich in die Diskussion ein: »Ich will 
unbedingt nach Hause! Ich fühle mich auf der Sta  tion äußerst unwohl und 
halte dies für keinen angemessenen Ort, um zu genesen. Zu Hause warten 

Praxisbeitrag
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meine beiden Töchter auf mich. Außerdem stecke ich mitten in den Dreh
arbeiten zu einem wichtigen Filmprojekt.« 

Am Ende verfügt die Richterin längstens einen einwöchigen Zwangs
aufenthalt. 

Und zum ersten Mal in meinem Leben ist mein Rechtsstaatsempfinden 
nachhaltig erschüttert. 

War ich allen Ernstes alternativlos und ohne Vorabsprache mit Arz
neidrogen sediert und ohne anwalt  lichen Beistand einem Richter vor
geführt worden? Reichten vage Spekula  tionen um meine Eigen und 
Fremdgefährdung in einem richter  lichen Beschluss auf der Basis juris
tischer Allgemeinplätze und ärzt  licher Interpretations  frei  heit tatsäch  lich 
aus, um mich einzusperren?

Sommer 2008

Mein nerv  licher Zusammenbruch im Hochsommer markiert die end
gültige Trennung zu meinem Exfreund, nachdem ich einen Riesenberg 
Schulden und eine Liebschaft in der halbjähr  lichen Trennungs  zeit bilan
zieren musste. 

Im sich anschließenden vierwöchigen Klinikaufenthalt schottet mich 
das Klinikpersonal von der Außenwelt ab. Die Väter meiner beiden Töch
ter beschließen daraufhin, die Kinder zu sich zu nehmen. 

Als ich nach meinem Zwangsaufenthalt nach Hause zurückkehre, 
stehe ich mit dem Rücken zur Wand. Die Wohnung ist für mich allein 
f inanziell nicht länger zu halten. Ich bin plötz  lich zweifach unterhalts
pf  lichtig. Ich weiß nicht, ob ich weiterhin für meinen Arbeitgeber tätig 
sein darf. 

Mein Gesprächstherapeut will die in der Klinik angesetzte Akutmedika 
tion beibehalten, ohne Rücksicht auf die von mir geschilderten Neben
wirkungen, wie zum Beispiel Behinderungen beim Autofahren durch 
extreme Lichtempfindlich  keit, Beklemmungen durch ein eingeschränk
tes Sichtfeld, über Stunden anhaltende massive Einschlafschwierig  keiten 
durch kribbelnde Füße nach abend  licher Medikamenteneinnahme …

Er stellt mich vor die Wahl: Entweder, ich akzeptiere die in der Klinik 
angesetzte Medikamentendosis, oder er breche die Behandlung ab. Mein 
Argument, dass ich mich mit dem Medikament außerstande sehe, weiter
hin zu arbeiten, ignoriert er. 

Als ich mich für den Behandlungs  abbruch entscheide, gibt mir der 
Therapeut eine Negativprognose mit auf den Weg, die fast einem Fluch 
gleicht: »Und übrigens, ich kenne Ihren Krank  heits  verlauf. Erst verlieren 
Sie Ihren Führerschein, danach Ihren Job, und dann sind Sie ganz unten.« 
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Februar 2009

Die Abstände meiner psychot ischen Schübe werden länger, die Schübe 
schwächen sich ab. Es folgt ein weiterer kurzer Klinikaufenthalt, der für 
mich inzw ischen an Schrecken verloren hat. Ein wesent  licher Grund hier
für: Den mich behandelnden Oberarzt kenne ich inzw ischen näher aus 
Begegnungen außerhalb des sta  tionären Settings durch mein Engagement 
in der Gemeindepsychiatrie.3 

Nach dem Abbruch der Gesprächstherapie im Sommer 2008 hat er mich 
bei meinen Versuchen einer eigenverantwort  lichen Medika  tion immer 
wieder bestärkt. Er gibt mir Ausgang von der »Geschlossenen«, damit ich 
an den Auswahlgesprächen für eine neue EXINPeerausbildung teilneh
men kann. EXIN bedeutet ExperiencedInvolvement, zu Deutsch: Einbezie
hung PsychiatrieErfahrener. Dahinter steckt eine systemat ische, angelei
tete Hilfe zur Selbsthilfe.4 

Sommer 2010

Inmitten meiner EXINAusbildung erleide ich einen Rückfall, als ich 
mich im Rahmen meiner Biografiearbeit zu einem schweren Trauma aus 
Kinderzeiten vorarbeite. Ich baue einen Autounfall mit Totalschaden und 
lande diesmal nicht auf der Sta  tion des mir bekannten Oberarztes. Den
noch gewährt er mir im Rahmen seiner Möglich  keiten Beistand. Er ist mit 
anwesend, als die richter  liche Anhörung erfolgt. Er unterstützt die von mir 
gewählte niedrige Medikamentendosis. Erstmals darf ich erleben, wie die 
Psychose langsam abf lacht, statt dass sie gewaltsam abgeschnitten wird. Ich 
habe den Eindruck, die Krank  heit eigenständig zu bewältigen, indem ich 
mir Stück für Stück einen Weg zurück in die Realität bahne.

Sank  tioniert wird dieser Genesungs  erfolg von einem Machtkampf. 
Im Sachverständigengutachten für das Gericht behauptet die Assistenz
ärztin, ich sei »krank  heits  uneinsichtig« und habe das Medikament in der 
Vergangen  heit willkür  lich halbiert oder verdoppelt. Ich interveniere, 
zunächst mit Erfolg. Nachdem die verantwort  liche Oberärztin auf Sta  tion 
mir in meiner Rechtsauffassung beigepf  lichtet hat und einen Friedens
schluss mit der Assistenzärztin empfiehlt, bei dem beide Seiten ihr Gesicht 
wahren können, entschwindet sie in den Urlaub. Die Assistenzärztin geht 
daraufhin auf Konfronta  tions  kurs und zieht alle Register. Diesmal hat sie 
Erfolg. Mein Einspruch wird in zweiter Instanz abgelehnt. 

Aus der Klinik entlassen, verliere ich zunächst meinen Führerschein. 
In meiner Not wende ich mich an den niedergelassenen Psychiater, bei 
dem ich im Jahr 2007 zuletzt vorstellig war, weil er auch Sachverständiger 
für verkehrspsychiatr ische Gutachten ist. Wir treffen eine Behandlungs 
vereinbarung über den Zeitraum von zwei Jahren. In dieser Zeit setzen wir 

Praxisbeitrag
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gemeinsam und sehr, sehr kleinschrittig das Neuroleptikum ab. 
Seit 2010 bin ich seither psychosefrei. Seit 2012 bin ich arzneidrogenfrei. 
Das psychiatr ische System in Deutschland hat mir diesen Weg zurück in 

die Frei  heit und in ein selbstbestimmtes Leben NICHT geebnet. Vielmehr 
waren es vom System emanzipierte Menschen, auf die ich vertrauen durfte. 

Meine Bilanz lautet darum: Die Psychiatrie in Deutschland gleicht einer 
Blackbox. Auf das bestehende System ist gegenwärtig kein Verlass. Im 
Zweifel schützt es sich selbst wirkungs  voller als die Menschen darin. 

Darum pf  lichte ich auch Valentin Aichele und seiner Forderung bei: 
»Menschenrechte müssen weitaus stärker zum Ausgangspunkt und zur Leit
linie für die Entwicklung der psychiatr ischen Versorgung gemacht werden.«5 

f Zusammenfassung

Der Erfahrungs  bericht handelt von einer Journalistin, die – ausgelöst durch 
eine Trennungs k rise – psych isch schwer erkrankt. Aufgrund wiederkehren
der Psychosen ist sie gezwungen, sich sowohl in ambulante als auch in klini 
sche Behandlung zu begeben. Nicht alle Hilfsangebote sind geeignet, den 
Genesungs  prozess zu unterstützen. Im Gegenteil. Weit verbreitetes Schubla
dendenken unter Fachpersonal wirkt als Hemmschuh. Einige Interven  tionen 
sind zu weitgehend und gefährden eine autonome Lebensführung. 

Anmerkungen

 1 Vgl. Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Antwort der Bundesregierung; Druck
sache 17/10712 vom 17.09.2012.

 2 Valentin Aichele, Vortrag »Konsequenzen aus der UNKonven  tion – auch in der 
Psychiatrie«, in: Ak  tion Psych isch Kranke/Peter Weiß/Andreas Heinz (Hrsg.), 
Gleichberechtigt mittendrin – Partizipa  tion und Teilhabe, Tagungs  dokumenta  tion 
Berlin, 6./7. Novem ber 2012, S. 109, online abrufbar unter: http://www.apkev.
de/publika  tionen/Band%2039.pdf (Aufruf am 17.06.2014).

 3 Mit Gemeindepsychiatrie werden Angebote der Sozialpsychiatrie bezeichnet, jenseits 
der großen Kliniken und Praxen niedergelassener Psychiater_innen. Dies können 
etwa Kontakt und Beratungs  stellen sein oder Dienste des Betreuten Wohnens.

 4 EXIN ist hervorgegangen aus einem europä ischen Pilotprojekt, in dessen Rah
men 2005 – 2007 ein Curriculum, Methoden und Lehrmaterialien entwickelt wur
den. Zertifizierte EXINErfahrungs  expert_innen arbeiten im Bereich der sozia
len Rehabilita  tion zum Beispiel als Genesungs  begleiter_innen, Dozent_innen oder 
Referent_innen, in der Lehre und Forschung, als Konzeptentwickler_innen und 
Berater_innen.

 5 V. Aichele, wie Anm. 2, S. 106.

http://www.apk-ev.de/publikationen/Band%2039.pdf
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Gisela Hermes 

Mehrdimensionale Diskriminierung

Das Leben eines gesellschaft  lich benachteiligten Menschen wird nicht nur 
durch ein Merkmal, beispielsweise Behinderung, bestimmt, sondern durch 
zahlreiche unterschied  liche Faktoren, die sich in ihrer Gesamt  heit diskrimi
nierend auswirken können. So gehören Menschen immer mehreren Merk
malsgruppen gleichzeitig an, wie behindert/weib  lich oder Migrantin/alt 
oder türk isch/homosexuell. Andreas Merx stellt fest, dass sich der zent
rale Grund für eine Diskriminierung nicht immer genau bestimmen lässt, 
da gerade die Kombina  tion verschiedener Merkmale ein Motiv für eine 
Diskriminierung sein kann. Menschen, die mehrere Diskriminierungs 
merkmale in sich vereinen, sind besonders stark von Benachteiligungen 
betroffen.1 Laut Julia Zinsmeister bildet das weib  liche Geschlecht hier
bei die größte Schnittmenge; sie schreibt: »In der Geschichte und in der 
Gegenwart wurden weib  liche Mitglieder bestimmter Minder  heiten stets 
in spezif ischer Form diskriminiert und verfolgt.«2

Dem Problem der mehrfachen Diskriminierung aufgrund der Ge 
schlechtszugehörig  keit trägt die UNBehindertenrechtskonven  tion (UN
BRK) Rechnung, indem konkrete Regelungen für behinderte Mäd chen 
und Frauen geschaffen wurden. 

Mehrfachdiskriminierung von Mädchen und Frauen mit 
 Behinderung

Die UNBRK erkennt grundsätz  lich an, dass sich die Lebenssitua  tion 
behinderter Frauen und Männer aufgrund ihrer Geschlechtszugehörig  keit 
unterscheidet, wobei Frauen eine stärkere gesellschaft  liche Benachteiligung 
erfahren. Artikel 6 UNBRK Absatz 1 nimmt explizit Bezug auf die mehr
fache Diskriminierung von Frauen mit Behinderungen: »Die Vertragsstaa
ten an erkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher 
Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnah
men, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfrei 
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heiten voll und gleichberechtigt genießen können.« Zusätz  lich wird in wei
teren Bestimmungen der Konven  tion ausdrück  lich auf genderbezogene 
Aspekte hingewiesen. Referenzen finden sich in der Präambel3 sowie in 
den Artikeln 3 (Allgemeine Grundsätze) und 8 (Bewusstseinsbildung).

Wie sich das gemeinsame Auftreten von Geschlecht und Beeinträchti
gung auf die Lebenschancen behinderter Frauen und Männer auswirkt, soll 
im Folgenden näher beleuchtet werden. 

»Ist es ein Junge oder ein Mädchen?« Diese Frage wird üb  licherweise als 
erste nach der Geburt eines Kindes gestellt, und sie verweist darauf, dass unsere 
Gesellschaft durchgängig zweigeschlecht  lich strukturiert ist. Ob ein Mensch 
männ  lichen oder weib  lichen Geschlechts ist, hat Auswirkungen auf seinen 
gesamten Lebensverlauf und auf seine Bildungs    und Teilhabechancen.4 

Frauen und Männer werden in unserer zweigeschlecht  lich konstruierten 
Gesellschaft an unterschied  lichen gesellschaft  lichen Normen gemessen. So 
steht bei der Bewertung von Frauen die Übereinstimmung ihres Körpers 
mit vorherrschenden Schön  heits  idealen im Vordergrund, mit der zugleich 
sexuelle Attraktivität und Fortpf lanzungs  fähig  keit verbunden werden. 
Des Weiteren beinhaltet die weib  liche Geschlechtsrolle, trotz steigender 
Berufstätig  keit von Frauen, noch immer das Bild von der Frau als Versor
gerin, als Hausfrau und Mutter, und auch heute noch werden Frauen auf
grund ihres Geschlechtes benachteiligt, wie unter anderem Zahlen zur 
ungleichen Entlohnung von Frauen und Männern bei gleicher Arbeit (bis 
zu 22 Prozent Unterschied) belegen.5 Bei der männ  lichen Geschlechtsrolle 
dominieren dagegen in fast allen Gesellschaften und Epochen Stereotype 
wie Erfolg, Überlegen  heit und Macht.

Das vorherrschende starre Geschlechtersystem ist jedoch zunehmend 
einer krit ischen Hinterfragung ausgesetzt. So wird das Geschlecht heute 
nicht mehr als etwas gesehen, das uns von Natur aus gegeben ist und 
das deshalb zwangsläufig unsere Verhaltensweisen und Rollen bestimmt. 
Vielmehr werden die Zweigeschlechtlich  keit und die damit verbundenen 
Geschlechterrollen als gesellschaft  liche Konstruk  tion verstanden. 

Bereits seit den 1970erJahren haben sich zur Unterscheidung des biolo 
gischen und des sozialen/kulturellen Geschlechts die engl ischen Begriffe 
sex und gender in der Geschlechterforschung (Gender Studies)  durchgesetzt. 
 Gender  – das soziale und kulturelle Geschlecht – wird  demzufolge im alltäg 
lichen Handeln und durch Kommunika  tion immer wieder neu hergestellt 
(doing gender).6 Mit dem Genderbegriff soll die angeb  liche Selbstverständlich 
keit bzw. Naturgegeben  heit von Geschlechtsrollenunterschieden infrage 
gestellt und das hierarch ische Macht und Herrschaftsgefälle zw ischen 
Mann und Frau, das zu großen sozialen Ungleich  heiten führt, krit isch 
betrachtet werden. Die zunächst als hilfreich bewertete Unterscheidung 
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zw ischen sex und gender wird jedoch in der Geschlechterforschung proble
matisiert, seit Judith Butler auch das biolog ische Geschlecht (sex) zur sozialen 
Konstruk  tion erklärt hat.7 Franziska Bergmann u. a.  schreiben hierzu: »Ent
scheiden vornehm  lich Naturwissenschaften wie Biologie und Medizin dar
über, welche körper  lichen Merkmale für welches anatom ische Geschlecht 
bedeutsam sind, so reproduzieren diese Disziplinen (…) herrschende kul
turelle Normen und zementieren die geltenden Geschlechterverhältnisse. 
Nach Judith Butler ist selbst die Anatomie ein soziales Konstrukt, das die 
gesellschaft  lichen Machtverhältnisse und damit die Geschlechterordnung 
festschreibt.«8 Seither wird die Frage kontrovers diskutiert, ob auf die Kate
gorie »Geschlecht« als analyt ische Kategorie in der Gendertheorie über
haupt verzichtet werden kann.9 

Ähn  lich wie »Geschlecht« ist auch »Behinderung« ein gesellschaft  liches 
Konstrukt, das von Menschen gemacht und somit veränderbar ist. Da 
Behinderung immer im Verhältnis zu den aktuell geltenden Normvor
stellungen in einer Gesellschaft steht und sich Normalitätsvorstellungen 
verändern, ist auch das Verständnis von Behinderung stetig im Wandel. 
Eine klare Defini  tion des Begriffs Behinderung erweist sich deshalb auch 
als grundsätz  lich schwierig. Seit den 1970erJahren wird zunehmend die 
von behinderten Menschen selbst entwickelte soziale Sichtweise10 disku
tiert: Demnach entsteht eine Behinderung erst durch die Wechselwirkung 
zw ischen einer individuellen Beeinträchtigung und gesellschaft  lichen Bar
rieren. Zwar wird das soziale Modell auf polit ischer Ebene immer stärker 
anerkannt – und auf ihm fußt auch die UNBehindertenrechtskonven 
tion –, auf gesellschaft  licher Ebene konnte sich diese Sichtweise jedoch 
bisher nicht durchsetzen. So dominiert in der konkreten Alltagspraxis, in 
Institu  tionen, im Sozialraum und in den Köpfen der meisten Menschen 
nach wie vor der medizin ische Blick, der Behinderung als individuelles 
Merkmal, als negative körper  liche, psych ische oder kognitive Abweichung 
eines Menschen von einem gesellschaft  lich definierten gesundheit  lichen 
Normalzustand und daher als Defizit versteht.11 Die Beeinträchtigung 
wird zum Hauptmerkmal des Individuums erhoben, hinter dem alle ande
ren Merkmale des betroffenen Menschen verschwinden. Deut  lich wird 
dieses unter anderem durch die gängige Benutzung des reduk tionist ischen 
Begriffs »der Behinderte«, unter dem Menschen mit jeg  licher Art von Beein
trächtigung, unabhängig von ihrer Religionszugehörig  keit, ihrem Famili
enstand, ihrem ethn ischen Hintergrund oder ihrer Geschlechtszugehörig 
keit zu einer vermeint  lich homogenen Gruppe zusammengefasst werden. 
Der Behinderte ist nach diesem Verständnis ein geschlecht  liches Neutrum. 

Obwohl behinderte Menschen in der Öffentlich  keit als geschlecht  liche 
Neutren, als Behinderte, und eben nicht als Frauen und Männer wahrge
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nommen werden, wirken sich die weib  lichen und männ  lichen Geschlechts
rollenstereotypen dennoch grundlegend auf ihre sozialen Teilhabechan
cen aus, das heißt, behinderte Frauen und Männer finden aufgrund ihrer 
Geschlechtszugehörig  keit sehr unterschied  liche Lebenschancen vor.12

Der Zusammenhang zw ischen Geschlecht und Behinderung wird 
seit Beginn der 1980erJahre in wissenschaft  lichen Publika  tionen und in 
Schriften von betroffenen Frauen untersucht.13 Einig  keit herrscht bei allen 
Autor_innen hinsicht  lich der Feststellung, dass sich das Zusammentref
fen von behindertenfeind  lichen und geschlechtsspezif ischen Gesellschafts
strukturen insbesondere für behinderte Frauen benachteiligend auswirkt. 
So kommen auch die Autor_innen des ersten GenderDatenreports der 
Bundesregierung aus dem Jahr 2005 zu folgendem Ergebnis: »Mehrfachdis
kriminierung behinderter Frauen ist in vielen Lebensbereichen nachweisbar 
(Anerkennung der Schwerbehinderung, Bewertung von Berufs und Fami
lienarbeit, ökonom ische Situa  tion, Pf lege u.a.).«14

Während in den vergangenen Jahren einige, wenn auch nicht sehr zahl
reiche, Studien Erkenntnisse zu verschiedenen Lebenslagen behinderter 
Frauen gebracht haben, ist die Forschung in Bezug auf behinderte Män
ner noch immer »genderblind« (zur Forderung einer gendersensiblen Erhe
bung statist ischer Daten vgl. auch  S. 261). Ähn  lich wie im Bereich der 
allgemeinen Genderforschung zeigt sich auch in Bezug auf Behinderung 
und Geschlecht eine eher einseitige Beschäftigung der Literatur mit der 
Lebenssitua  tion von Frauen. Die allgemeine Behindertenforschung hat 
sich bisher nicht mit geschlechtsdifferenzierten Betrachtungen befasst und 
die Krit ische Männerforschung fokussiert auf das Thema der Nichtbehin
derung.15 Es gibt deshalb keine Studien und somit kaum Wissen über die 
Situa  tion von behinderten Jungen und Männern. 

Wo und wie sich geschlechtsspezif ische Diskriminierungen bei behin
derten Mädchen und Frauen konkret zeigen, wird im Folgenden beispiel
haft anhand der zentralen Aspekte Schön  heits  normen, Sexualität und 
Mutterschaft sowie Ausbildung und Arbeit dargestellt. 

Weib  liche Schön  heits  normen und tradi  tionelle Geschlechterrolle

Wie nicht behinderte Frauen so werden auch Frauen mit Beeinträchti
gung an patriarchalen Normen der körper  lichen Schön  heit und Attraktivi
tät und an ihrer Fähig  keit gemessen, die tradi  tionelle Geschlechterrolle der 
attraktiven Geliebten, Hausfrau und Mutter erfüllen zu können. Weichen 
Frauen von den vorherrschenden Schön  heits  normen ab, so wird ihnen die 
Fähig  keit zur Erfüllung dieser weib  lichen Rolle und somit ihre gesamte 
Weiblich  keit abgesprochen. Frauen, die mit einer Beeinträchtigung auf
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gewachsen sind, hat sich häufig von klein auf vermittelt, dass sie nicht den 
weib  lichen Schön  heits  normen entsprechen und die klass ische Frauenrolle 
als Partnerin und Mutter für sie nicht infrage kommt.16 Dieses trifft insbe
sondere auf Mädchen und Frauen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu. 

Behinderte Frauen werden aber nicht nur an Weiblich  keits  normen 
gemessen, sie sind gleichzeitig von der ganzen Bandbreite gesellschaft  licher 
Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber behinderten Menschen all
gemein betroffen. Das kl ischeehafte Bild von »den Behinderten« als schwa
che, abhängige, entscheidungs  unfähige und unattraktive Menschen trifft 
sie noch stärker als behinderte Männer. Die weib  liche Rolle als Partnerin, 
Versorgerin und Mutter steht behinderten Frauen seltener als Op  tion zur 
Verfügung, und der Anpassungs  druck an gesellschaft  liche Idealvorstellun
gen vom weib  lichen Körper und der damit verbundenen sozialen Akzep
tanz ist daher für behinderte Mädchen und Frauen besonders groß.17 

Sexualität, Mutterschaft und Behinderung

Hinter der Vorstellung, dass behinderte Menschen geschlechtsneutrale 
Wesen ohne Sexualität und Kinderwunsch sind, verbirgt sich laut Ulrike 
Schildmann ein gesellschaft  lich tief verwurzeltes eugen isches Denken, 
näm  lich die Vorstellung, dass sich behinderte Menschen mög  lichst nicht 
fortpf lanzen sollen, weil sie ihre Behinderung vererben oder der Gesell
schaft durch zusätz  liche Kosten bei der Erziehung ihrer Kinder zur Last 
fallen könnten.18 Da behinderten Frauen eine Mutterschaft grundsätz  lich 
nicht zugetraut wird und diese auch nicht erwünscht ist, ist es ihnen leich
ter mög  lich, einen Schwangerschaftsabbruch oder eine Sterilisa  tion durch
führen zu lassen, als angemessene Unterstützung für das Austragen einer 
Schwangerschaft zu erhalten.19

Das gesellschaft  lich produzierte Bild des partner und kinderlosen 
Behinderten stimmt jedoch nicht, denn viele behinderte Menschen werden 
Mütter und Väter wie nicht behinderte Menschen auch. Dieses trifft vor 
allem auf behinderte Menschen zu, die nicht in einer Sondereinrichtung 
leben (müssen). Weil bei behinderten Frauen nicht mit einer Mutterschaft 
gerechnet wird, sind alle Bereiche, die mit der Geburt und auch der Erzie
hung/Freizeitgestaltung von bzw. mit Kindern zu tun haben, nicht auf 
deren Bedürfnisse eingerichtet. So gibt es kaum barrierefreie Frauenarzt
praxen, die insbesondere für Rollstuhlfahrerinnen zugäng  lich sind. Auch 
gynäkolog ische Abteilungen in Krankenhäusern sind selten auf behinderte 
Mütter eingerichtet (siehe auch den Beitrag von Matthias SchmidtOhle
mann  S. 204 ff.). Krabbelgruppen, Kindergärten, Schulen und Orte mit 
weiteren Kontakt und Freizeitangeboten sind für  körper und sinnesbe
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hinderte wie etwa gehörlose Eltern meist  unzugäng  lich. Mütter, die auf
grund ihrer Beeinträchtigung persön  liche Assistenz im Alltag benötigen, 
erhalten diese oft nicht, da hierfür die gesetz  liche Grundlage fehlt.20 Nicht 
nur die behinderten Frauen selbst, sondern auch deren Familien werden so 
durch mangelnde Barrierefrei  heit und fehlende Hilfen ausgegrenzt. Zwar 
sind auch behinderte Väter von vielen dieser Schwierig  keiten betroffen. 
Da die Verantwortung für die Versorgung der Kinder jedoch noch immer 
überwiegend bei den Frauen liegt, trifft sie die gesellschaft  liche Ausgren
zung besonders stark.21 

Insbesondere für Männer und Frauen mit einer kognitiven Beeinträch
tigung ist es dagegen fast unmög  lich, Sexualität und Elternschaft zu leben. 
Dieses wird durch fremdbestimmende Strukturen in Wohneinrichtun
gen und Heimen verhindert; dazu zählen die Unterbringung in Mehr
bettzimmern, gleichgeschlecht  liche (Wohn)Gruppen, fehlende private 
Rückzugsmöglich  keiten und ebenso die negative Haltung der (oft kirch 
lichen) Heimträger gegenüber Sexualität, Elternschaft und Behinderung. 
Und wenn Frauen mit kognitiver Beeinträchtigung ein Kind bekommen, 
dann sind ihre Möglich  keiten, gemeinsam als Familie zu leben, äußerst 
begrenzt.22 Sie werden in den meisten Fällen entweder von den Kin
dern getrennt oder leben in speziellen MutterKindWohneinrichtun
gen23, deren Konzepte in der Regel an der tradi  tionellen Rollenvertei
lung zw ischen den Geschlechtern orientiert sind: Väter kommen darin 
selten vor. 

Laut Artikel 23 Absatz 1 UNBRK müssen die Vertragsstaaten »wirk
same und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der  Diskriminierung« 
von behinderten Menschen in allen Fragen ergreifen, die »Ehe,  Familie, 
Elternschaft und Partnerschaften betreffen«. Damit behinderte Frauen 
und Männer das in der Konven  tion geforderte Recht auf freie und 
verantwortungs  bewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder 
wahrnehmen können, sind zahlreiche Maßnahmen erforder  lich. Sexual
aufklärung bzw. sexuelle Bildung und menschenwürdige strukturelle Be 
dingungen in Einrichtungen und Heimen, die das Recht auf Intimität 
und Privatsphäre achten, sind hierfür erste grundlegende Bedingungen. 
Um die Benachteiligungen gegenüber nicht behinderten Müttern (und 
Vätern) abzubauen, müssten alle Bereiche, welche die Geburt und die 
Erziehung von Kindern betreffen, umfassend barrierefrei gestaltet sein. 
Eine gesetz  lich verankerte Elternassistenz, die insbesondere von behin
derten Müttern benötigt wird, ergibt sich aus Artikel 23 Absatz 2 UN
BRK, in dem sich die Vertragsstaaten dazu verpf  lichten, »Menschen mit 
Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elter 
lichen Verantwortung« zu unterstützen. 
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Sexuelle Gewalt

Obwohl sie in der Öffentlich  keit nicht als sexuelle Wesen wahrgenommen 
werden, erleben behinderte Mädchen und Frauen einer Studie des Bun
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zufolge zwei 
bis dreimal häufiger sexuelle Gewalt als andere Personengruppen, da sie als 
machtlose Wesen und somit als wehrlose Opfer gelten. In besonders hohem 
Maße sind psych isch erkrankte Frauen, die in sta  tionären Einrichtungen 
leben, und gehörlose Frauen betroffen. Zwar besteht auch bei beeinträch
tigten Männern ein höheres Risiko für sexuelle Übergriffe, jedoch sind sie 
insgesamt wesent  lich seltener betroffen als Frauen.24 

Neben den Risikofaktoren, die für alle Mädchen und Frauen bestehen, 
Opfer sexueller Gewalt zu werden, gibt es bei behinderten Mädchen und 
Frauen darüber hinaus weitere Faktoren, die das Risiko sexueller Über
griffe begünstigen: Dazu gehören die Erziehung behinderter Mädchen 
zur Anpassung, das Verdrängen und die Reglementierung ihrer sexuellen 
Bedürfnisse und ihr oft mangelndes Wissen über den eigenen Körper. Da 
die sexuellen Übergriffe häufig im Rahmen der Pf lege geschehen, stellen 
die äußeren Gegeben  heiten in Sondereinrichtungen weitere Risikofakto
ren dar; so fehlen dort Einzelzimmer, Wasch sowie Toilettenräume sind 
oft nicht abschließbar25 und das Recht auf Privatsphäre wird meist nicht 
geachtet.

Artikel 16 Absatz 1 UNBRK legt fest, dass die Vertragsstaaten sowohl 
gesetz  liche wie auch sonstige Maßnahmen zum Schutz behinderter Men
schen vor Gewalt und Missbrauch treffen. Hingewiesen wird auch auf 
geschlechtsspezif ische Aspekte, also auf die besondere Situa  tion von Mäd
chen und Frauen. Zur Veränderung der beschriebenen Situa  tion ist eine 
umfassende Gewaltpräven  tion notwendig, die auf verschiedenen Ebenen 
ansetzt: zum einen individuell bei den behinderten Mädchen/Frauen, zum 
anderen an den strukturellen Bedingungen. Die recht  liche Verankerung 
gleichgeschlecht  licher Pf lege wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt zum 
Schutz pf legebedürftiger Mädchen und Frauen. Im Sinne des Inklusionsge
dankens sollten außerdem Frauenberatungs  stellen, Notrufe und Zuf luchts
stätten barrierefrei gestaltet und Berater_innen speziell für die Arbeit mit 
behinderten Mädchen und Frauen qualifiziert werden. 

Ausbildung und Arbeit

Von Kind  heit an lernen Mädchen und Frauen mit einer Körper oder 
Sinnesbehinderung, dass eine Berufstätig  keit für sie eine besonders hohe 
Bedeutung hat, weil sie sich selbst versorgen und von staat  licher Hilfe 
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unabhängig sein sollen. Diese Auffassung spiegelt sich in einer Festschrift 
der großen Rehabilita  tions  einrichtung Lichtenau e. V., wo es heißt, »(…) 
dass der männ  liche Körperbehinderte leichter in der Lage ist, einen gesun
den Ehegatten zu finden wie das körperbehinderte Mädchen«; damit »ist 
für dieses der Beruf nicht nur die Grundlage der wirtschaft  lichen Exis
tenz, sondern darüber hinaus die Erfüllung ihres Lebens schlechthin.«26 
Zwar stammt diese Aussage aus dem Jahr 1954, jedoch findet sich die 
beschriebene Einstellung hinsicht  lich der beruf   lichen Ausbildung behin
derter Mädchen/Frauen auch nachweis  lich in späteren Zeiten.27

Die beruf   liche Selbstverwirk  lichung und finanzielle Unabhängig 
keit behinderter Frauen sc  heitern oft bereits am bestehenden Rehabilita 
tions   system. Dort werden sie in besonderem Maße benachteiligt, denn 
die Angebote der Einrichtungen orientieren sich überwiegend an männ 
lichen Erwerbsbiografien. Ausbildungs  berufe, die über das enge Berufs
spektrum tradi  tionell »männ  licher« Berufe  hinausgehen, Be  rufe mit 
Auf stiegsmöglich  keiten, Teilzeitausbildungen oder auch Kinder be treu
ungs  angebote fehlen weitgehend. »Trotz stärkerer  Beachtung der Be 
lange behinderter Frauen durch das SGB lX zeigt sich, dass Frauen mit 
Behinderungen in den Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zur 
beruf   lichen Erst und Wiedereingliederung deut  lich unterrepräsen tiert 
sind. Sowohl bei Erst als auch Wiedereingliederungen stellen Frauen 
nur 37 bis 38  Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 
Eingliederungs  maßnahmen«.28 Obwohl sie bessere Schulabschlüsse vor
weisen können, sind behinderte Frauen auf dem Arbeitsmarkt deut  lich 
stärker in Teilzeitbeschäftigungs  verhältnissen oder Niedriglohngruppen 
zu finden.29 Sie arbeiten besonders häufig in Berufen des privaten und 
öffent  lichen Dienstleistungs  sektors.30 Staat  liche Hilfen für behinderte 
Menschen, wie etwa zur beruf   lichen Rehabilita  tion, sind häufig an eine 
vorherige Berufstätig  keit oder Ausbildung geknüpft, die viele behinderte 
Frauen aber nicht vorweisen können. Der Teilhabebericht der Bundes
regierung dokumentiert denn auch, dass Frauen mit Beeinträchtigun
gen wesent  lich häufiger in armutsgefährdeten Haushalten leben als Män
ner mit Beeinträchtigungen.31 Die geschlechterspezif ische Ungleich  heit 
ist in diesem Bereich wesent  lich stärker ausgeprägt als bei nicht behin
derten Menschen. 

Artikel 27 UNBRK (Arbeit und Beschäftigung) beschreibt das »glei
che Recht von Menschen mit Behinderungen«, den Lebensunterhalt 
durch Arbeit zu verdienen (siehe auch den Beitrag von Peter TrenkHin
terberger  S. 105 ff.). Dieses gilt somit auch für behinderte Frauen. In 
der konkreten Ausgestaltung würde dies insbesondere eine Anpassung 
des Berufsbildungs  systems an die Bedürfnisse behinderter Mädchen und 
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Frauen und die Ermög  lichung einer breiteren Berufswahl bedeuten. Wei
tere erforder  liche Maßnahmen zum Abbau von Benachteiligungen behin
derter Frauen auf dem Arbeitsmarkt sind die Evalua  tion bestehender 
Arbeitsmarkt und Förderprogramme im Hinblick auf ihre Auswirkun
gen für behinderte Frauen und die Schaffung spezieller Förderprogramme. 

Gender Mainstreaming in der Behindertenpolitik

Zur Bekämpfung geschlechtsspezif ischer Benachteiligungen müssen die 
Vertragsstaaten der UNBRK die Genderperspektive künftig bei ihren 
Maßnahmen zur Umsetzung der Konven  tion grundsätz  lich mit berück
sichtigen. Dies macht zunächst die geschlechtsspezif ische Erhebung aller 
Daten über Behinderung erforder  lich, da die jeweils spezif ische Situa  tion 
behinderter Frauen und Männer bisher nur sehr unzureichend erfasst ist. 
Daten und Fakten sind jedoch grundlegende Voraussetzungen, um eine 
gendergerechte Behindertenpolitik planen und umsetzen zu können. Des 
Weiteren muss im Sinne des Gender Mainstreaming 32 in Zukunft bei allen 
Maßnahmen, die behinderte Menschen betreffen, bedacht werden, wel
che Auswirkungen diese jeweils auf behinderte Frauen und auf behinderte 
Männer haben. Sigrid Arnade und Sabine Häfner 33 fordern dazu unter 
anderem die Erstellung eines speziellen Ak  tions  planes zur systemat ischen 
Verbesserung der Situa  tion behinderter Frauen. Dieser soll gemeinsam mit 
den betroffenen Frauen erarbeitet und fester Bestandteil von GesamtAk 
tions  plänen zur Umsetzung der UNBRK sein. 

Auch der UNBRKAusschuss, der die Staatenberichte prüft, misst 
dem Thema Gender große Bedeutung bei und erwähnt dieses in jeder 
»Abschließenden Bemerkung« (Concluding observa  tion) zu den einzelnen 
Staatenberichten. So wurde beispielsweise dem Land Österreich im Jahr 
2013 geraten, spezif ische und effiziente Maßnahmen zur Gleichstellung 
behinderter Mädchen und Frauen zu verabschieden, die Genderperspek
tive in der Behindertengesetzgebung und politik zu verankern und bar
rierefreie Angebote für behinderte Mädchen und Frauen zu schaffen.34 

Die hohe Bedeutung, die dem Thema Gender im BRKAusschuss 
zukommt, zeigte sich auch an der Durchführung eines halben Tages der 
allgemeinen Diskussion (half day of general discussion) zum Thema Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen im April 2013. Im Rahmen dieser Ver
anstaltung referierten Expert_innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft 
und Organisa  tionen der Vereinten Na  tionen und diskutierten mit den 
Staatenvertreter_innen.35 



262262  –––––  Teil III  Gisela Hermes 

Mehrdimensionale Diskriminierung und Intersek  tionalität

In der Wissenschaft wird zunehmend versucht, den Menschen nicht nur 
auf ein Merkmal, etwa eine Beeinträchtigung, zu reduzieren, sondern ihn 
ganzheit  lich zu betrachten, indem mehrfache Benachteiligungen in den 
Blick genommen werden. 

Der recht junge Intersek  tionalitätsansatz, der Menschen als Träger_innen 
verschiedener Merkmale versteht und der die unterschied  lichen Gründe 
für Benachteiligungen gemeinsam und nicht getrennt betrachtet, schafft 
die Möglich  keit, die Auswirkungen vielfältiger Diskriminierungs  aspekte 
in der Gesamtsicht zu untersuchen. Ausgrenzungs    und Diskriminierungs 
erfahrungen werden dabei im intersek  tionalen Ansatz nicht einer Rechen
logik folgend addiert, sondern die Wechselwirkungen verschiedenster 
Diskriminierungs  kategorien werden in die Analyse einbezogen, die wiede
rum zu neuen Formen der Benachteiligung führen.36 

Wie und ob es jedoch überhaupt mög  lich ist, verschiedenste Diskriminie
rungs  tatbestände in all ihren Facetten zu erfassen, ist frag  lich. Jürgen 
 Homann und Lars Bruhn machen auf diese grundsätz  liche  Schwachstelle 
des Intersek  tionalitätsansatzes aufmerksam und fragen, wie dieser Ansatz 
die zu erfassenden Wirkungs  zusammenhänge in ihrer Gesamt  heit erforscht 
und abbildet, »(…) ohne in einen Erkenntnistotalitarismus zu verfallen, der 
die Selbstvertretung und Selbstbestimmung von Behinderung betroffener 
Menschen unterwandert.«37 Es ist sicher schwierig, in einer Analyse alle 
Diskriminierungs  merkmale gleichberechtigt zu berücksichtigen. Jedoch ist 
es sinnvoll, die Auswirkungen, die durch die Überschneidungen zentra
ler Diskriminierungs  merkmale entstehen, gemeinsam zu betrachten. Die 
Europä ische Union hat acht Kerndimensionen entwickelt, die zu sozialer 
Benachteiligung führen und die in ihren Überschneidungen untersucht 
werden sollten. Diese sind: das Geschlecht, die Rasse, die ethn ische Her
kunft, die Religion, die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter und 
die sexuelle Orientierung.38 

Anhand der beiden Merkmale »Migra  tions  hintergrund« und »Behin
derung« soll im folgenden Abschnitt die Notwendig  keit der Berücksichti
gung intersek  tionaler Aspekte bei der Umsetzung einer inklusiven Gesell
schaft aufgezeigt werden. 

Migra  tions  hintergrund und Behinderung

In Deutschland leben schätzungs  weise 1 Million behinderte Migrant_in nen39, 
über die kaum Wissen existiert. In verschiedenen gesellschaft  lichen Berei
chen wird jedoch offensicht  lich, dass behinderte Menschen mit Migra  tions 
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hintergrund aufgrund beider Merkmale erheb  liche mehrfache Benach
teiligungen erfahren. So sind beispielsweise muttersprach  liche und leicht 
verständ  liche Informa  tions  materialien über Hilfsmöglich  keiten kaum 
zugäng  lich, Beratungs  einrichtungen sind selten interkulturell geschult und 
mehrsprachige Mitarbeiter_innen in beratenden Institu  tionen kaum zu fin
den.40 Wichtige Informa  tionen über Rechte und Unterstützungs  angebote 
erreichen diese Zielgruppe deshalb nicht. Behinderte Kinder mit Migra 
tions  hintergrund werden aufgrund von Sprachdefiziten überdurchschnitt 
lich oft an Förderschulen verwiesen.41 Anschließend wechseln sie meistens in 
eine Werkstatt für behinderte Menschen, wo sie für einen so geringen Stun
denlohn arbeiten, dass sie zum Leben auf ergänzende Sozialleistungen ange
wiesen sind.42 

Die Zugangsbarrieren zu Bildung und Arbeit, und damit verbunden 
zu Selbstbestimmung und gesellschaft  licher Teilhabe sind in Deutschland 
für behinderte Migrant_innen wesent  lich höher als für Herkunftsdeutsche 
mit Behinderung. Besonders stark benachteiligt sind behinderte Frauen 
mit Migra  tions  hintergrund. Sie zeigen in der Gruppe der in Deutschland 
lebenden behinderten Menschen insgesamt das niedrigste Bildungs  niveau. 
Nur etwas mehr als die Hälfte von ihnen hat überhaupt einen beruf   lichen 
Abschluss.43 Die Autor_innen des Gender Datenreports der Bundesregie
rung aus dem Jahr 2005 stellen fest, dass die Erwerbsbeteiligung schwer
behinderter nichtdeutscher Frauen am geringsten ist. Nur jede vierte Frau 
mit Migra  tions  hintergrund hat demnach einen Arbeitsplatz.44 Die hohe 
Erwerbslosenquote der Migrantinnen mit einer Behinderung führt vor 
Augen, dass diese noch schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben 
als alle anderen behinderten Menschen45 und besonders stark von Ausgren
zung betroffen sind.

Die UNBRK gilt für alle behinderten Menschen. Die Bedarfe von 
Migrant_innen mit Behinderung sind daher – auch vor dem Hintergrund, 
dass ihre Zahl stetig ansteigt – bei der Umsetzung der Konven  tion drin
gend zu berücksichtigen. Wünschenswert sind in diesem Kontext Studien 
zum Zusammenwirken der Diskriminierungs  merkmale »Behinderung« 
und »Migra  tions  hintergrund«, die einen Einblick in Diskriminierungs 
lagen ermög  lichen und Änderungs  bedarfe konkret aufzeigen. 

Benachteiligungen perspektiv isch abbauen

Die Auseinandersetzung mit mehrdimensionaler Diskriminierung macht 
deut  lich, dass viele Menschen nicht nur wegen ihrer Beeinträchtigung, son
dern aufgrund weiterer Merkmale benachteiligt werden. Die Benachteili
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gungen, die aus den Überschneidungen verschiedener Diskriminierungs 
merkmale entstehen, müssen künftig stärker als bisher erforscht werden 
und in die Debatte zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonven  tion 
einf ließen, um perspektiv isch Diskriminierungen abzubauen und Verbes
serungen für alle behinderten Menschen zu schaffen. 

f Zusammenfassung

Die UNBehindertenrechtskonven t ion erkennt an, dass behinderte Mädchen 
und Frauen mehrfach diskriminiert werden. Die Konven  tion fordert die Ver
tragsstaaten auf, deshalb besondere Maßnahmen zum Schutz dieser Gruppe zu 
ergreifen. Behinderte Frauen treffen zum Beispiel im Falle einer Schwanger
schaft oder Mutterschaft auf große Hindernisse, sie erleben wesent l ich häufiger 
sexuelle Gewalt als nicht behinderte Frauen, sie werden auf dem Ausbildungs    
und Arbeitsmarkt stark benachteiligt und sind besonders oft von Armut bedroht. 
Es gibt viele weitere Gründe für Mehrfachdiskriminierungen behinderter Men
schen wie etwa ihre Zugehörig k eit zu einer Religion, ihre sexuelle Orientierung 
oder die Tatsache, dass sie einen Migra  tions  hintergrund haben. Die Benachtei
ligungen, die aus den Überschneidungen der verschiedenen Diskriminierungs 
merkmale entstehen, müssen besser erforscht und bei der Umsetzung der 
UNBehindertenrechtskonven t ion dringend berücksichtigt werden. 
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Einbindung von Frauen mit Behinderungen 
als Expert_innen in eigener Sache

Grundproblematik

Mehrdimensionale Diskriminierung kommt bei Menschen mit Behinde
rungen relativ häufig vor; denn sie sind Frau oder Mann, trans oder in 
ter geschlecht  lich; sie sind heterosexuell, bisexuell, lesb isch oder schwul, 
jünger oder älter; sie kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten 
und Herkunftsländern, haben verschied  ene Hautfarben, sind alleinste
hend, verwitwet, geschieden, verheiratet oder leben in einer Partner_
innenschaft.

Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen legen ihren 
Arbeitsschwerpunkt auf die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund von 
Behinderung. Die meisten der Organisa  tionen arbeiten eher behinderungs 
spezif isch (beispielsweise zu Körper oder Sinnesbehinderung); nur eine 
kleinere Zahl von Organisa  tionen arbeitet behinderungs  übergreifend. Eine 
kontinuier  liche Berücksichtigung weiterer Diskriminierungs  merk male, 
wie Genderfragen oder Migra  tions  hintergrund, ist in der Mehr  heit der 
Behindertenorganisa  tionen recht selten gegeben. Häufig fehlt es zum Bei
spiel an genderspezif ischem Wissen.

Frauenverbände konzentrieren ihren Arbeitsschwerpunkt auf die 
Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund des biolog ischen und 
sozialen Geschlechts (sex bzw. gender), zum Teil unter Berücksichtigung 
weiterer Diskriminierungs  merkmale. Eine kontinuier  liche Berücksichti
gung spezi f ischer behinderungs  bedingter Belange ist in der Regel jedoch 
nicht gegeben – und wenn doch, so beschränkt sich diese meist auf die 
bekannteren Formen von Behinderung, etwa die Belange von Rollstuhl
fahrerinnen oder von sehbehinderten und blinden Frauen. Hier fehlt es 
an Wissen um behinderungs  spezif ische Diskriminierungen.
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Praxisbeispiele gelungener Berücksichtigung der Belange von 
Frauen mit Behinderung

Frauen mit Behinderung und ihre Interessenvertretungen setzen sich seit 
vielen Jahren für die gleichwertige Berücksichtigung von gender und 
behinderungs  spezif ischen Belangen ein. Im Folgenden wird anhand eini
ger Beispiele die gelungene Verankerung jeweils frauenspezif ischer oder 
behinderungs  spezif ischer Belange durch Frauen mit Behinderung – als 
Expertinnen in eigener Sache – beschrieben.

Na  tionale Ebene

Die meisten Rehabilita  tions  angebote waren bis in die 1990erJahre  – 
sowohl von der Struktur (Wohnortferne) als auch von den Inhalten – so 
etwa bei den Berufsangeboten – in erster Linie an männ  lichen Erwerbstä
tigen als Zielgruppe ausgerichtet. Trotz der recht  lichen Zusicherung ver
zichteten Frauen mit dem Eintritt einer Behinderung daher häufig auf eine 
beruf   liche Umschulung – und somit auf einen beruf   lichen Wiedereinstieg 
mit entsprechenden langfristigen finanziellen Konsequenzen. 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch 

1998 sahen Frauen mit Behinderung in der Neustrukturierung der gesetz 
lichen Regelungen zur Rehabilita  tion im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch 
(SGB IX) – »Rehabilita  tion und Teilhabe behinderter Menschen« – die 
Möglich  keit, die Berücksichtigung der unterschied  lichen Belange und 
Lebenssitua  tionen von Frauen und Männern bei der Gestaltung der 
Rehabilita  tions  maßnahmen in einem Gesetzestext zu verankern. Sie tra
ten mit entsprechenden Forderungen an die Politik heran. Diese bezo
gen sich unter anderem auf die Verbesserung der RehaLeistungen unter 
Berücksichtigung frauenspezif ischer Belange, die Beteiligung der Inter
essenvertretungen behinderter Frauen bei der Planung von Rehabilita 
tions angeboten, den Schutz vor sexualisierter Gewalt in Einrichtungen, 
das Wahlrecht auf gleichgeschlecht  liche Pf lege oder  Assistenzpersonen 
oder die Finanzierung von RehaLeistungen, unabhängig von einer Er 
werbstätig  keit.

Das zuständige Referat im Bundesministerium für Arbeit war dem
gegenüber aufgeschlossen – es wurde eine Arbeitsgruppe »Frauenbelange 
im SGB IX« eingerichtet, mittels der Frauen mit Behinderungen bei der 
Formulierung des Gesetzestextes des SGB IX eingebunden wurden. So 
gelang die Verankerung der Berücksichtigung der Belange von Frauen 
mit Behinderung als Grundauftrag in § 1, in dem festgeschrieben wurde, 
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den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter 
Frauen Rechnung zu tragen. Als Beispiele für konkrete Regelungs  bereiche 
des Sozialgesetzbuches, in denen Frauenbelange berücksichtigt wurden, 
können genannt werden: § 9 Wunsch und Wahlrecht – mit Bezug auf 
die besonderen Bedürfnisse behinderter Mütter und Väter –, § 33 glei
che Chancen im Erwerbsleben – auch durch wohnortnahe und in  Teilzeit 
nutzbare Angebote – sowie in § 44 die ergänzte Leistung der Übungen 
zur Stärkung des Selbstbewusstseins behinderter Frauen im Rahmen des 
Rehabilita  tions  sports.

Um den Mitarbeiter_innen im Rehabilita  tions  system die spezif ischen 
Belange von Frauen mit Behinderung zu verdeut  lichen, wurden nach dem 
Inkrafttreten des SGB IX bundesweit Schulungen – so etwa von der Bun
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilita  tion (BAR) – zu dem Thema durchge
führt; Frauen mit Behinderung waren dabei als Referentinnen einbezogen.

Die Verankerung der spezif ischen Belange von Frauen mit Behinderung 
in einem Bundessozialgesetzbuch war 2001 ein großer Erfolg. Aus heutiger 
Sicht bedarf es allerdings eines breiteren Ansatzes, um der Mehrdimensio
nalität von Diskriminierung gerecht zu werden.1 Die UNBRK geht hier 
mit sehr gutem Beispiel voran.

Interna  tionale Ebene

Menschenrechte sind universell, sie gelten für alle Menschen. Langjährige 
Erfahrungen in der gesellschaft  lichen Wirklich  keit weltweit haben jedoch 
gezeigt, dass bei der konkreten Umsetzung der Menschenrechte nicht alle 
Menschen gleichermaßen berücksichtigt werden.

Aus dieser Erkenntnis heraus sind sowohl die Frauenrechts als auch die 
Behindertenrechtskonven  tion der Vereinten Na  tionen entstanden. In bei
den Konven  tionen werden die allgemeinen Menschenrechte noch einmal 
speziell mit Blick auf diese Zielgruppen – Frauen sowie Menschen mit 
Behinderungen – formuliert.

Die UN-Frauenrechtskonven  tion 

Die am 18. Dezember 1979 von der Generalversammlung der  Vereinten 
Na  tionen verabschiedete UNFrauenrechtskonven  tion2 benennt nicht 
ausdrück  lich die Berücksichtigung der spezif ischen Situa  tion von Frauen 
mit Behinderung. Na  tionale Maßnahmen zur Umsetzung der Konven 
tion erreichten Frauen mit Behinderung wenig oder gar nicht. So waren 
bzw. sind bis heute beispielsweise Hilfs und Unterstützungs  angebote für 
Frauen nach Gewalterfahrungen nicht nur in Deutschland zumeist nicht 
barrierefrei.

Praxisbeitrag
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Erst 1995, auf der 4. Interna  tionalen Frauenrechtskonferenz in Peking, 
gelang es Frauen mit Behinderung durch ihren persön  lichen Einsatz vor 
Ort, die Berücksichtigung ihrer spezif ischen Situa  tion in der Pekinger Ak 
tions  plattform in immerhin 10 der 12 benannten krit ischen Problemberei
che zu verankern.3

Sicher hat dies in hohem Maß dazu beigetragen, dass die spezif ischen 
Probleme von Frauen und Mädchen mit Behinderung bei der Wahrneh
mung ihrer Menschenrechte im Handlungs  bereich der Umsetzung der 
Frauenrechtskonven  tion erheb  lich bekannter sind als noch vor 20 Jahren. 

Die UN-Behindertenrechtskonven  tion 

Zw ischen 2002 und 2006 wurde bei den Vereinten Na  tionen die 
Behindertenrechtskonven  tion (UNBRK) erarbeitet. Aufgrund der Erfah
rungen mit allgemeinen na  tionalen Gesetzgebungen und Verordnun
gen für Menschen mit Behinderung wie auch bei der Umsetzung der 
Frauenrechtskonven  tion war es Frauen mit Behinderung wichtig, dass 
diesmal ihre sich von den Männern unterscheidende Lebenssitua  tion 
ausdrück  lich benannt und in den Handlungs  vorgaben entsprechend be 
rücksichtigt wurde.

Zu Beginn sah die Mehr  heit der an der Erarbeitung der Konven  tion 
beteiligten Staatendelegierten allerdings keinerlei Handlungs  bedarf in diese 
Richtung.4 Die Konven  tion gelte doch für alle. Frauen mit Behinderung 
extra zu benennen, käme vielmehr einer Diskriminierung gleich – so als sei 
nicht selbstverständ  lich, dass Frauen mit Behinderung auch Menschen sind.

Innerhalb der Organisa  tionen behinderter Menschen wurde die Pro
blematik zwar teilweise anerkannt, doch es bestand die Befürchtung, die 
gesamte Konven  tion könne in Gefahr geraten, wenn die Frauen die Be 
rücksichtigung von »Extra«Wünschen einforderten. Es mussten daher 
so wohl die Staatendelegierten als auch die in New York anwesenden Mit
streitenden aus den Organisa  tionen behinderter Menschen überzeugt 
werden, dass eine geschlechtersensible Formulierung der Konven  tion aus 
menschenrecht  licher Sicht notwendig und zum Nutzen aller ist.

Frauen mit Behinderungen aus unterschied  lichen Ländern der Erde 
erarbeiteten Informa  tions  blätter sowie umfangreiche Arbeitspapiere und 
formulierten entsprechende Ergänzungs  vorschläge zu verschiedenen 
Artikeln der Konven  tion. Auf den Sitzungen der Vereinten Na  tionen zur 
Schaffung der UNBRK führten sie sowohl mit den Staatendelegierten 
als auch mit den Vertreter_innen der Nichtregierungs  delega  tionen unzäh
lige Gespräche. Außerdem gelang es den Frauen innerhalb der kurzen, den 
Nichtregierungs  organisa  tionen zugestandenen Redezeiten, ihre Belange 
zu den relevanten Artikeln darzulegen.
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Diese Überzeugungs  arbeit war erfolgreich: Die UNBRK ist (neben 
der Frauenrechtskonven  tion) die erste Menschenrechtskonven  tion, die auf 
geschlechtsspezif ische Unterschiede eingeht und deren Berücksichtigung 
einfordert. Gerade auch mit diesen Vorgaben gilt sie als zukunftsweisend 
für künftige Menschenrechtskonven  tionen.

Beispiel Forschung

In der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) in Auftrag gegebenen, von März 2002 bis September 2004 
durchgeführten repräsentativen Studie zum Ausmaß von Gewalt gegen 
Frauen in Deutschland5 hatte die Gruppe der Frauen mit Behinderung trotz 
frühzeitiger Interven  tion ihrer Interessenvertretungen aus unterschied 
lichen Gründen keine Berücksichtigung finden können. 

Um für die Situa  tion dieser Gruppe repräsentative Zahlen zu erhal
ten, wurde von 2009 bis 2011, erneut im Auftrag des Bundesministeri
ums, eine umfangreiche eigene Studie6 durchgeführt. Die Zielgruppe der 
Studie – Frauen mit den unterschied  lichsten Behinderungen – war bereits 
seit Beginn der Konzep  tion der Studie mit ihrem Fachwissen eingebun
den; auch im Verlauf der Studie wurden sie bei aufkommenden Fragen als 
Expertinnen in eigener Sache gefragt.

Die Beteiligung von Frauen mit Behinderung sowie die Berücksichti
gung ihrer Kenntnisse haben sicher  lich mit zu der ausgesprochen hohen 
Qualität dieser Studie beigetragen (vgl. zur Partizipation von Menschen 
mit Behinderung in der Forschung auch den Praxisbeitrag von Petra 
 Flieger/Volker Schönwiese  S. 345 ff.).

f Zusammenfassung

Frauen mit Behinderung müssen immer wieder erfahren, dass ihre Belange 
nicht oder nur zum Teil Berücksichtigung finden – entweder als Frau oder 
als Mensch mit Behinderung. Von einer Berücksichtigung  weiterer Dis
kriminierungs m erkmale ganz zu schweigen. Anhand von Beispielen  – 
dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs, der UNFrauenrechts und der 
UNBehindertenrechtskonven  tion sowie einer Forschungs  studie – wird dar
gestellt, wie Frauen mit Behinderung als Expert_innen in eigener Sache eine 
erfolgreiche Verankerung ihrer Belange gelungen ist. 

Praxisbeitrag
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Anmerkungen

 1 Siehe dazu Antidiskriminierungs  stelle des Bundes (Hrsg.), Mehrdimensionale Diskrimi
nierung – Begriffe, Theorien und jurist ische Analyse, Berlin 2010, online abrufbar unter: 

  http://www.antidiskriminierungs  stelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publika  tionen/
Expertisen/Expertise_Mehrdimensionale_Diskriminierung_jur_Analyse.html (Auf
ruf am 01.10.2014).

 2 Die offizielle Bezeichnung der Konven  tion lautet: Conven  tion on the Elimina  tion of 
All Forms of Discrimina  tion Against Women (CEDAW), auf Deutsch: Übereinkom
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Die Konven  tion 
wurde bisher von 186 Staaten ratifiziert.

 3 Die 12 krit ischen Bereiche sind: A. Frauen und Armut, B. Bildung und Ausbildung 
von Frauen, C. Frauen und Gesund  heit, D. Gewalt gegen Frauen, E. Frauen und 
bewaffnete Konf likte, F. Die Frau in der Wirtschaft, G. Frauen in Macht und 
Entscheidungs  posi  tionen, H. Institu  tionelle Mechanismen zur Förderung der Frau, 
I. Menschenrechte der Frauen, Frauen und die Medien, J. Frauen und die Medien, 
K. Frauen und Umwelt, L. Mädchen. – Die Berücksichtigung jeweils spezif ischer 
Belange von Frauen mit Behinderungen wird in 10 Bereichen, ausgenommen E. 
und J., ausdrück  lich benannt.

 4 Zur Erarbeitung der UNBRK siehe auch den Beitrag von Theresia Degener in 
diesem Band  S. 55 ff.

 5 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), 
Lebenssitua  tion, Sicher  heit und Gesund  heit von Frauen in Deutschland. Eine 
repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, Berlin 2004, 
online abrufbar unter: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publika  tionen/
publika  tionen,did=20560.html (Aufruf am 20.06.2014).

 6 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), 
Lebenssitua  tion und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträch
tigungen in Deutschland, Berlin 2012, Kurzfassung online abrufbar unter: http://
www.bmfsf j.de/BMFSFJ/Service/Publika  tionen/publika  tions  liste,did=186150.
html; Langfassung: http://www.bmfsf j.de/BMFSFJ/Service/Publika  tionen/
publika  tionen,did=199822.html (Aufruf jeweils am 20.06.2014).

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publika��tionen/Expertisen/Expertise_Mehrdimensionale_Diskriminierung_jur_Analyse.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=20560.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=186150.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=199822.html
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Inklusion als gesellschaft  liche Zugehörig  keit – 
das Recht auf Partizipa  tion am  politischen 
und kulturellen Leben

Eine Gesellschaft kann nur dann für sich in Anspruch nehmen, inklusiv zu 
sein, wenn grundsätz  lich alle ihre Mitglieder nicht nur auf dem Papier dazu
zählen, sondern tatsäch  lich dazugehören – das heißt, nicht nur mitreden und 
mitmachen, sondern auch mitbestimmen und mitgestalten können. Ob dies 
der Fall ist, entscheidet sich im Großen wie im Kleinen: angefangen von 
der grundlegenden demokrat ischen Mitwirkung als Wählerin oder Wähler, 
über das eigene Engagement in öffent  lichen Ämtern bzw. Funk  tionen oder 
in polit ischen Parteien, bis hin zur Tätig  keit oder Mitgliedschaft in Verei
nen und Verbänden.

Die Wichtig  keit dieser gesellschaft  lichen Dimension von Zugehörig 
keit unterstreicht die UNBRK bereits in ihrer Präambel, indem sie unter 
anderem den Zusammenhang zw ischen einem verstärkten Zugehörig  keits 
gefühl des Individuums und der mensch  lichen, sozialen und wirtschaft 
lichen Entwicklung einer Gesellschaft betont.2 Außerdem widmet die 
Konven  tion den verschiedenen Facetten gesellschaft  licher Teilhabe zwei 
recht ausführ  liche Artikel: Artikel 29 gilt der Partizipa  tion am polit ischen 
und öffent  lichen Leben, Artikel 30 der Teilhabe am kulturellen Leben 
sowie an Erholung, Freizeit und Sport.

Im Hinblick auf die Partizipa  tion von Menschen mit Behinderungen 
am polit ischen und öffent  lichen Leben lautet der  Kernsatz der Kon ven
 tion: »Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen 
die polit ischen Rechte sowie die Möglich  keit, diese gleichberechtigt 
mit anderen zu genießen«.3 In diesem Satz, so selbstverständ  lich er in 
einem demokrat ischen Rechtsstaat wie der Bundesrepublik scheinen 
mag, steckt ein sehr anspruchsvoller polit ischer Auftrag an alle 
 Vertragsstaaten. Er zwingt dazu, die gesamten polit ischen Wi llens
bildungs  prozesse ebenso zu hinterfragen wie  bestehende Verwaltungs
 abläufe und die Arbeits,  Kommunika  tions     und Ent schei dungs 
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strukturen in  Parteien,  Verbänden, Kommunen, Vereinen und sonstigen 
gesellschaft  lich  relevanten Organisa  tionen. 

Das Recht zu wählen und gewählt zu werden

Die Pf  licht zum Tätigwerden beginnt bereits beim grundlegendsten poli
tischen Mitwirkungs  recht eines demokrat ischen Gemeinwesens: dem 
Recht zu wählen und gewählt zu werden. Dieses Recht muss für alle Men
schen mit Behinderungen, unabhängig von der individuellen Ausprägung 
der Behinderung, gleichberechtigt mit anderen Menschen gewährleistet 
sein. Leider gilt diese demokrat ische Selbstverständlich  keit in Deutsch
land nach geltender Rechtslage für einige Menschen mit Behinderun
gen nicht, näm  lich für diejenigen, bei denen man unterstellt, sie besäßen 
nicht die nötige Einsicht in die Tragweite einer Wahlentscheidung. Davon 
sind Menschen betroffen, für die eine Betreuung in allen Angelegen  heiten 
angeordnet worden ist oder die straffällig geworden sind und im Rahmen 
des sogenannten Maßregelvollzugs in einem psychiatr ischen Kranken
haus untergebracht sind. Sie sind, obwohl volljährig, von Gesetzes wegen 
automat isch vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen 4 und dür
fen damit nicht mitbestimmen, wer sie regiert. Ein solcher pauschaler Aus
schluss einer bestimmten Bevölkerungs  gruppe vom Wahlrecht ist, auch 
wenn diese Gruppe noch so klein sein mag, mit Artikel 29 UNBRK nicht 
in Einklang zu bringen.5 Hier sind die Gesetzgeber in Bund und Ländern 
gefordert, diesen Menschenrechtsverstoß schnellstmög  lich zu beenden, 
indem sie die diskriminierenden Ausschlusstatbestände aus den Wahlge
setzen streichen. Dies ist umso dringender geboten, als die Beseitigung die
ser rein recht  lichen Barriere vergleichsweise leicht zu bewerkstelligen ist.6

Eine weitaus größere Herausforderung ist der prakt ische Aspekt des 
Wahlrechts: näm  lich dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderungen 
nicht nur wählen dürfen, sondern auch Bedingungen vorfinden, die sie in 
die Lage versetzen, von ihrem Wahlrecht tatsäch  lich selbst und wo nötig 
mit Assistenz7 Gebrauch zu machen. Die UNBRK macht insoweit eine 
klare Vorgabe: Wahlverfahren, einrichtungen und materialien müssen 
geeignet, zugäng  lich und leicht zu verstehen und zu handhaben sein8. Ziel 
dieser Regelung ist es, die unterschied  lichen Barrieren, die Menschen mit 
Behinderungen davon abhalten können, von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen, in ihrer gesamten Breite anzugehen und abzubauen. Derartige 
Barrieren reichen von mangelndem Wissen über das eigene Wahlrecht und 
darüber, wie man wählt, bis hin zu unzugäng  lichen Wahlinforma  tionen 
oder Wahllokalen.9
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In Deutschland sind in dieser Hinsicht in den vergangenen  Jahren 
einige Verbesserungen zugunsten von Menschen mit Behinderungen 
erzielt  worden. So können sich Wähler_innen mit Behinderungen etwa 
bei der Stimmabgabe einer Hilfsperson bedienen oder mithilfe einer 
Stimmzettelschablone wählen.10 Erst unlängst wurde die Bundeswahl
ordnung im  Vorfeld der letzten Bundestagswahlen11 nochmals  geändert, 
um die Stimmzettel und Briefwahlunterlagen auch für sehbeeinträchtigte 
Wähler_innen lesbarer zu machen.12 Außerdem soll seit  Inkrafttreten 
der Änderungs  verordnung im Mai 2013 aus den Wahlbenachrichtigun
gen hervorgehen, wo Informa  tionen über barrierefreie Wahllokale und 
Hilfsmittel erhält  lich sind.13 Auch im Hinblick auf die Zugänglich  keit 
von Wahlinforma  tionen hat sich einiges getan, etwa indem immer mehr 
Wahlprogramme der Parteien auch in Leichter Sprache zur Verfügung 
stehen.

Gleichwohl gibt es noch immer viele Wahllokale, die für Menschen mit 
Behinderungen unzugäng  lich sind, noch immer sind die Wahlunterlagen für 
viele auch nicht behinderte Menschen zu kompliziert und noch immer haben 
nicht alle Menschen mit Behinderungen gleichermaßen die Möglich  keit, sich 
umfassend über die zur Wahl stehenden Alternativen zu informieren.

Mitgestaltung der öffent  lichen Angelegen  heiten

So wichtig und elementar das Wahlrecht ist, so unzureichend wäre es 
jedoch, die polit ischen Teilhaberechte darauf zu beschränken. Ebenso wie 
jede_r andere Bürger_in haben Menschen mit Behinderungen das Recht, 
nicht nur über gewählte Repräsentant_innen an der Gestaltung der öffent 
lichen Angelegen  heiten mitzuwirken, sondern dies auch ganz unmittel
bar selbst zu tun.

Artikel 29 UNBRK beschreibt insoweit mehrere Aufgaben für den Staat 
als Verantwortungs  träger, die allesamt darauf zielen, die nötigen Rahmen
bedingungen zu schaffen, damit Menschen mit Behinderungen in gleicher 
Weise, das heißt insbesondere auch gleich wirksam wie nicht behinderte 
Menschen, polit isch und gesellschaft  lich aktiv sein können. Zum einen geht 
es darum, öffent  liche Ämter ausüben und öffent  liche Aufgaben auf allen Ebe
nen staat  licher Tätig  keit – in Bund, Ländern und Kommunen – wahrnehmen 
zu können.14 Zum anderen sollen aktiv Bedingungen geschaffen werden, 
damit Menschen mit Behinderungen sich in das gesellschaft  liche Leben in 
seiner gesamten Bandbreite einbringen können. Dies schließt auch eine kol
lektive Komponente ein, näm  lich funk  tionierende Vereins und Organisa 
tions  strukturen zur Gewährleistung wirkungs  voller Selbstvertretung.15
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Menschen mit Behinderungen sollen also als Teil der polit isch verfassten 
Gesellschaft begriffen werden und diese dort mitgestalten können, wo sie 
mitgestalten möchten, ohne dabei auf größere Barrieren zu stoßen als andere 
Menschen. Wenn die UNBRK in Artikel 29 von der »Teilhabe am polit
ischen und öffent  lichen Leben« und von der »Gestaltung der öffent  lichen 
Angelegen  heiten« spricht, dann ist das jeweils in einem weiten Sinn gemeint: 
Umfasst sind die Partizipa  tion an polit ischer Macht in Form von Gesetzge
bung und Verwaltung auf allen Ebenen16 ebenso wie die Teilhabe am öffent 
lichen Diskurs, die Mitwirkung in Bürgerinitiativen oder bei Volksbegeh
ren sowie sonstige Formen gesellschaft  licher Aktivität.17 Die Konven  tion 
knüpft hier an ein Rechtsverständnis an, das sich bereits im Zusammen
hang mit anderen UNMenschenrechtsverträgen durchgesetzt hat.18 Von 
einer »wirksam[en] und umfassend[en]« Teilhabe behinderter Menschen am 
polit ischen und öffent  lichen Leben – so die Forderung in Artikel 29 der 
UNBRK – kann also kaum gesprochen werden, solange Menschen mit 
Behinderungen in polit ischen Parteien, in den Volksvertretungen und in der 
Verwaltung unterrepräsentiert sind, solange ihre Stimme nur zu sozialen oder 
»behindertenpolit ischen« Themen gefragt ist und nicht auch zu allen anderen 
innen und außenpolit ischen Fragen, und solange Organisa  tionen, in denen 
sich Menschen mit Behinderungen zur Wahrnehmung ihrer Interessen enga
gieren, größtenteils aufs Ehrenamt angewiesen sind. Um einen wesent  lichen 
Schritt in Richtung eines wahrhaft inklusiven polit ischen Gemeinwesens 
voranzukommen, muss daher auf mehreren  Ebenen umgesteuert werden. 
So braucht es etwa barrierefrei ausgestaltete Formen der Bürgerbeteiligung, 
die eine wirksame Mitsprachemöglich  keit auch dann eröffnen, wenn man 
zum Beispiel nicht persön  lich präsent sein kann, Assistenzbedarf hat, andere 
Kommunika  tions  formen nutzt oder kognitiv eingeschränkt ist. Unter die
sem Blickwinkel haben beispielsweise OnlinePartizipa  tions  verfahren eine 
wichtige Ergänzungs  funk  tion.19 Neben inklusiveren Beteiligungs  formaten 
braucht es ernsthafte Anstrengungen auch in anderer Hinsicht, zum Beispiel 
den größtmög  lichen Verzicht auf Amtsdeutsch und polit ische Herrschafts
sprache, barrierefreie Parteibüros und Versammlungs  räume, eine an Vielfalt 
orientierte Diskussionskultur – um nur einige Aspekte der breit gefächerten 
Herausforderungen zu benennen.

Kulturelle Partizipa  tion

Anfang 2014 versammelten sich Menschen mit und ohne Rollstuhl vor 
der Treppe der Hamburger Kammerspiele zu einer Demonstra  tion. Anlass 
war die Premiere des Theaterstücks Ziem  lich beste Freunde, in dem es um 
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das enge Arbeitsverhältnis zw ischen Philippe, der im Elektrorollstuhl 
sitzt, und seinem Assistenten Driss geht. Doch ausgerechnet potenziel
len Zuschauer_innen im Rollstuhl blieb der Zutritt verwehrt, da der Saal 
nur über Treppen zu erreichen war. Die Veranstaltungs  leitung wich einem 
persön  lichen Gespräch aus und verwies auf die Aufführung des Stücks in 
barrierefreien Gebäuden im Jahr 2015. Dieses Argumenta  tions  verhalten 
nahmen viele behinderte Menschen als Affront wahr, da keine aktive Aus
einandersetzung mit ihrer Kritik stattfand.20 Hier zeigt sich ein typ isches 
Beispiel für die Missachtung des Rechts auf kulturelle Partizipa  tion, die in 
Artikel 30 der UNBehindertenrechtskonven  tion verankert ist. 

Da der Begriff »Kultur« sich als sehr vielschichtig erweist, bietet es sich 
an, von »Kulturbegriffen« im Plural zu sprechen. Zurückgehend auf die 
latein ischen Wörter colere (pf legen, urbar machen) bzw. cultura (Land
bau, Bebauung) bezeichnet Kultur das »gestaltend Hervorgebrachte«, sie 
umfasst somit »die vom Menschen durch die Bearbeitung der Natur mit
hilfe von planmäßigen Techniken selbst geschaffene Welt der geistigen 
Güter, materiellen Kunstprodukte und sozialen Einrichtungen«21. Das 
Wort »Partizipa  tion« lässt sich auf das latein ische Nomen pars, partis (Teil) 
und das Verb capere (nehmen, fassen)22 zurückführen. Kulturelle Partizipa 
tion im Sinne der UNBehindertenrechtskonven  tion meint damit die 
Teilhabe an von Menschen geschaffenen und gestalteten Produkten der 
abstrakt geistigen und der greifbaren Ebene im öffent  lichen Raum. Dazu 
gehören beispielsweise der Besuch von Theatern, Kinos, Museen, Biblio
theken, tourist ischen Stätten und Sehenswürdig  keiten wie auch die Teil
nahme an sonstigen öffent  lichen Freizeit und Sportaktivitäten.

Zugang zu Medien und kulturellen Einrichtungen

Für die kulturelle Teilhabe spielen die Massen und Printmedien eine 
wesent  liche Rolle.23 Bislang existieren nur inoffizielle Statistiken zu Video
textUntertitelungen und Audiodeskrip  tionen im deutschen Fernsehen. So 
waren die ARD mit einem Anteil von 93 Prozent und das ZDF mit 77 Pro
zent an untertitelten Filmen im Februar 2014 führend, während andere 
TVSender deut  lich seltener untertiteln.24 Erheb  lich ungünstiger fällt die 
Quote bei der Gebärdensprachdolmetschung 25 aus, und 2010 wurden im 
Schnitt ganze zwei Filme je Tag mit Audiodeskrip  tion gesendet 26. Waren 
viele Menschen mit Behinderung bislang von der Rundfunkgebühren
pf licht befreit, müssen sie seit Januar 2013 eine ermäßigte Rundfunkge
bühr zahlen. Taubblinde Menschen sind von dieser neuen Regelung ausge
nommen. Die Beitragshöhe wird von Behindertenorganisa  tionen kritisiert, 
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da sie in keiner Rela  tion zum bestehenden Angebot stehe.27 Auch in Bezug 
auf das Internet sind Bemühungen um Barrierefrei  heit als ungenügend zu 
werten. So stellen beispielsweise – trotz Frist bis zum März 2014 – noch 
nicht alle Bundesministerien gemäß BITV 2.0 28 ein Internetangebot in 
Leichter Sprache zur Verfügung.29 Auch Gebärdenvideos standen im April 
2014 bei ledig  lich 12 Prozent aller Bundesbehörden im Internet zur Ver
fügung.30 Jedoch ist positiv zu werten, dass Leichte Sprache gegenwärtig 
zunehmend ins öffent  liche Bewusstsein rückt.

Seit dem Inkrafttreten neuer Richtlinien der Filmförderungs  anstalt 
sind in Deutschland nur noch Kinofilme zu fördern, die in der Endfas
sung mit Untertiteln für hörbehinderte Menschen und Audiodeskrip  tion 
für blinde und sehbehinderte Menschen versehen sind.31 Nach einer Stu
die der Filmförderungs  anstalt 2011 boten ledig  lich jeweils 0,4 Prozent der 
deutschen Kinos Filme mit Untertiteln und Audiodeskrip  tion und 4 Pro
zent Hörhilfen wie Induk  tions  schleifen an.32

Im Bereich Museen und Ausstellungen gibt es seit etwa 15 Jahren kon
krete Aktivitäten zur Umsetzung von Barrierefrei  heit.33 So gaben der 
Deutsche Museumsbund, der Bundesverband Museumspädagogik und 
das Bundeskompetenzzentrum Barrierefrei  heit 2013 einen Leitfaden für 
inklusive Museen heraus (siehe dazu den Beitrag von Ursula Wallbrecher 
 S. 299 f.).34 Grundsätz  lich ist festzuhalten, dass für blinde Menschen das 
Berührungs  verbot von Exponaten aufzuheben ist (siehe dazu den Beitrag 
von Siegfried Saerberg  S. 302 ff.) und Zusatzangebote wie Museums
führungen in Leichter Sprache und Gebärdensprache vonnöten sind. 

Disability Pride und Crip Culture35

Am 13. Mai 2013 fand in Berlin das Symposium »Behinderte auf der Bühne – 
Künstler oder Exponate?« statt.36 Im Zentrum stand das  Theaterstück »Dis
abled Theater«, das durch Stegreifdarstellungen von Menschen mit dem 
sogenannten DownSyndrom polarisierte und in den Medien eine Diskus
sion zur Inklusion im Theaterspiel auslöste.37 Der Autor und Schauspie
ler Peter Radtke hat darauf verwiesen, dass behinderten Menschen in der 
Regel eine Schauspielkarriere verwehrt bleibe, ihre Verkörperung von nicht 
behinderten Schauspieler_innen indes beim Publikum auf Irrita  tion stoße.38

Am 13. Juli 2013 fand in Berlin erstmals nach amerikan ischem Vorbild die 
»Mad & Disability Pride«Parade statt, bei der »Verrücktheit« und Behinde
rung unter dem Motto »Küsst den Wahnsinn wach, liebt Krummbeine und 
Spasmus, begehrt Krücken und Katheter!« zelebriert wurden.39 Während 
die Parade sich gegen gesellschaftliche Etikettierungen wendet, konzentrie
ren sich dagegen Events von gehörlosen Menschen auf die Darstellung der 
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Gehörlosenkultur und der Gebärdensprache, hier stehen die Aspekte Identi
tät, Kultur und Ästhetik im Vordergrund. Das gipfelt unter anderem in den 
Gehörlosenkulturtagen, in Deaf Poetry Slams 40, im Deutschen Gebärden
sprachfestival 41 und im Festival »Clin d’Œil«.42 Außerhalb dieser Events sind 
gehörlose und auch schwerhörige Menschen jedoch von vielen kulturellen 
Angeboten ausgeschlossen.43 So bemängelte der Deutsche Schwerhörigen
bund in einer Stellungnahme von 2013, dass auf gesellschaft  licher Ebene die 
Interessen hörbehinderter Menschen, die keine Gebärdensprache nutzen, zu 
wenig Beachtung finden würden.44 

Barrierefrei  heit im Tourismus

Zwei Studien im Auftrag der Bundesregierung aus den Jahren 200345 und 
200846 zur Bedeutung eines barrierefreien Tourismus lieferten für den Ers
ten Staatenbericht Deutschlands zur UNBRK die Grundlage für die ent
sprechenden Kriterien der Qualitätsverbesserung.47 Infolgedessen entstand 
2008 die Arbeitsgemeinschaft »Barrierefreie Reiseziele in Deutschland«, 
ein Verbund aus acht Tourismusregionen und Städten.48

Eine zentrale Anlaufstelle für barrierefreien Tourismus ist in Deutschland 
die Na  tionale Koordina  tions  stelle Tourismus für Alle e. V.49 2011 startete sie 
in Koopera  tion mit dem Deutschen Seminar für Tourismus Berlin e. V. ein 
bis Juni 2014 laufendes Projekt, in dem verschiedene Angebote des öffent 
lichen Raums im Hinblick auf Barrierefrei  heit untersucht werden, zum Bei
spiel Bahnhöfe, Verkehrsmittel, Hotels, kulturelle Einrichtungen wie Thea
ter, Museen, Parks und Sehenswürdig  keiten.50 Dabei kommen differenzierte 
Qualitätskriterien zum Einsatz, die zw ischen den Kategorien »teilweise bar
rierefrei« und »vollständig barrierefrei« unterscheiden. Eine krit ische Sich
tung der Mindestanforderungen zeigte allerdings, dass die Defini  tion 
»vollständig barrierefrei« subjektiv geprägt ist. So gilt etwa in Bezug auf 
»Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen«, dass neben Piktogrammen 
entweder Leichte Sprache oder akust ische Sprachausgabe  angeboten werden 
sollte.51 Dennoch sind derartige Projekte weitreichende, wichtige Aktivitä
ten für die Weiterentwicklung eines barrierefreien Tourismus.

Integra  tion und Inklusion im Sport

Die frühesten BehindertenSportgruppen waren im 19. Jahrhundert von 
der Sonderpädagogik geleitet mit dem Ziel, die Leistungs    und Bildungs 
fähig  keit von Kindern zu fördern. Vorreiter für den ErwachsenenSport 
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waren gehörlose Menschen, die 1888 den ersten eigenen Sportverein grün
deten.52 1924 fanden in Paris erstmals die vom Interna  tional Committee 
of Sports for the Deaf (ICSD) ausgetragenen Deaf lympics mit gehörlo
sen  Sportler_in nen statt.53 Aufgrund der Kommunika  tion in der Gebär
densprache besteht bis heute eine Abgrenzung von den Paralympics, bei 
denen Sportler_innen mit verschiedenen Behinderungen gegeneinander 
antreten. Die Paralympics haben ihren Ursprung im Jahr 1948 und sind 
nach den Olymp ischen Spielen die weltweit zweitgrößte Sportveranstaltung. 
1990 wurden erstmals Strategien zur Aufnahme einzelner paralymp ische 
Wettbewerbe in die Olymp ischen Spiele entwickelt, doch nach zahlreichen 
Debatten 2003 für gesc  heitert erklärt. Dafür werden seit 2008 die Olym
pischen und die Paralymp ischen Spiele (Paralympics) von einem gemeinsa
men Organisa  tions  komitee ausgerichtet.54 Als ein Meilenstein ist zu werten, 
dass die Medaillenprämien bei den paralymp ischen Winterspielen in Sotchi 
2014 erstmals denen der bei den Olymp ischen Spielen vergebenen Medail
len entsprachen.55

Eine weitere weltweite Sportbewegung sind die Special Olympics, 
die sich an Menschen mit »geistiger und mehrfacher Behinderung« rich
ten56 und ihre Wurzeln im Jahr 1968 in den USA haben. 1991 gründete 
sich Special Olympics Deutschland (SOD).57 Mitte der 1980erJahre ent
wickelte SOD als Zusatzangebot das Konzept UnifiedSports®, das den 
gemeinsamen Wettkämpfen von Menschen mit und ohne Behinderung 
gilt.58 Krit isch zu hinterfragen ist, warum – so wie auch in wissenschaft 
lichen Kreisen  – am Begriff »geistige Behinderung« festgehalten wird, 
während das Netzwerk People First Deutschland e. V. als Interessenvertre
tung von Menschen mit Lernschwierig  keiten seit Jahren die Bezeichnung 
»Lernschwierig  keiten« fordert.59 

Wenngleich Special Olympics, Paralympics, Deaf lympics und die 
Olymp ischen Spiele nicht wirk  lich Beispiele für inklusiven Sport darstel
len, existieren Aktivitäten in diese Richtung. So entwickelte Anfang 2013 
der Deutsche Olymp ische Sportbund (DOSB) gemeinsam mit dem Deut
schen Behindertensportverband, dem Deutschen GehörlosenSportver
band und mit Special Olympics Deutschland ein Informa  tions  papier zur 
Inklusion im Sport.60 Der DOSB verabschiedete schließ  lich im Dezember 
2013 ein Posi  tions  papier, in dem unter anderem auf die Notwendig  keit der 
finanziellen, staat  lichen und polit ischen Unterstützung für die »Inklusion 
im und durch Sport« hingewiesen wird.61 

BehindertenSport bietet zwar die Möglichkeit, kulturelle  Identität nach 
Artikel 30 UNBRK zu leben, aber das Ziel der Gesellschaft sollte es sein, 
Sportangebote durch stetigen Abbau von Barrieren und  Lockerung von 
Regelungen für alle Menschen zu öffnen. Das erfordert die Bereitschaft für 
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Veränderungen im System Sport. Gerade Sport bietet die Chance, Inklu
sion fernab vom schul ischen und beruf   lichen Leistungs  druck zu erfahren 
und zu »erlernen«.

f Zusammenfassung

Der Beitrag thematisiert politi sche und kulturelle Teilhabe als Kernelemente 
gesellschaft  licher Zugehörig  keit. Polit ische Teilhabe umfasst zum einen das 
aktive Wahlrecht für alle Menschen mit Behinderungen und die fakt ische 
Möglich k eit, davon Gebrauch zu machen. Zum anderen müssen alle die 
Möglich  keit haben, an der Gestaltung der öffent  lichen Angelegen  heiten mitzu
wirken oder sich entsprechend zu organisieren. Dazu müssen die nötigen Rah
menbedingungen geschaffen, Barrieren abgebaut und bestehende S trukturen 
grundsätz  lich überdacht werden. Ähn  liches gilt für den Bereich der k ulturellen 
Teilhabe. Dazu gehören beispielsweise der Besuch von Kultureinrichtungen 
wie Theater, Kino und Museen, tourist ischen Stätten sowie die Teilnahme an 
Sportangeboten. 

Anmerkungen

 1 Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder.
 2 Vgl. Buchstabe m) der Präambel: »in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den 

Menschen mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer 
Gemeinschaften leisten und leisten können, und in der Erkenntnis, dass die Förde
rung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grundfrei  heiten durch Men
schen mit Behinderungen sowie ihrer uneingeschränkten Teilhabe ihr Zugehörig
 keits  gefühl verstärken und zu erheb  lichen Fortschritten in der mensch  lichen, 
sozialen und wirtschaft  lichen Entwicklung der Gesellschaft und bei der Beseiti
gung der Armut führen wird«.

 3 Art. 29 Satz 1 UNBRK.
 4 Vgl. § 13 Bundeswahlgesetz, § 6a Europawahlgesetz sowie gleichlautende Regelun

gen in den Landeswahlgesetzen.
 5 Im Einzelnen dazu: Leander Palleit, Gleiches Wahlrecht für alle? Menschen mit 

Behinderungen und das Wahlrecht in Deutschland, Berlin 2011; ders., Deutsch
land braucht end  lich ein inklusives Wahlrecht, Berlin 2012.

 6 Diesbezüg  liche Versuche blieben bislang erfolglos. Im Bundestag gab es dazu zwar 
bereits Ende der vergangenen Legislaturperiode einen entsprechenden Gesetzent
wurf, dieser fand jedoch keine Mehr  heit (siehe das Protokoll der Plenarsitzung vom 
21.02.2013: BTPlPr 17/222, S. 27590D – 27606A), online abrufbar unter: http://
dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17222.pdf (Aufruf am 17.07.2014). Auf die 
Dringlich  keit einer polit ischen Überprüfung hat auch der Bundesrat in einer Ent

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17222.pdf
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schließung vom 22.03.2013 (BRDrs. 49/13) hingewiesen und die Bundesregie
rung zum zügigen Tätigwerden aufgefordert, online abrufbar unter: http://dipbt.
bundestag.de/dip21/brd/2013/004913.pdf (Aufruf am 17.07.2014). 

 7 Siehe Art. 29 a) iii) UNBRK.
 8 Siehe Art. 29 a) i) UNBRK.
 9 Siehe dazu Vereinte Na  tionen, Thematic Study by the Office of the United Na  tions 

High Commissioner for Human Rights on participa  tion in political and public life by 
persons with disabilities (UNDok. A/HRC/19/36), New York 2011, Absatz Nr. 52, 
online abrufbar in engl ischer Sprache (auch in engl ischer Leichter Sprache) unter: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/Thematic  Studies.aspx (Aufruf 
am 17.07.2014); zu weiteren Einzel  heiten siehe Peter TrenkHinterberger, Erläute
rungen zu Art. 29, in: Markus Kreutz/Klaus  Lachwitz/Peter TrenkHinterberger 
(Hrsg.), Die UNBehindertenrechtskonven  tion in der Praxis, Köln 2013, S. 304 f.

10 § 57 Bundeswahlordnung (BWO), online abrufbar unter: http://www.gesetzeim
internet.de/bwo_1985/__57.html (Aufruf am 17.07.2014).

11 Zehnte Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung (BWO) vom 13. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1255), online abrufbar unter: http://www.bgbl.de/banzxaver/
bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_
id%3D%27bgbl113s1255.pdf%27]__1405584110161 (Aufruf am 17.07.2014) 

12 § 45 Absatz 5 Bundeswahlordnung (BWO), online abrufbar unter: http://www.
gesetzeiminternet.de/bwo_1985/__45.html (Aufruf am 17.07.2014).

13 § 19 Absatz 1 Nr. 7 Bundeswahlordnung (BWO), online abrufbar unter: http://
www.gesetzeiminternet.de/bwo_1985/__19.html (Aufruf am 17.07.2014).

14 Siehe Art. 29 a) ii) UNBRK.
15 Siehe Art. 29 b) UNBRK.
16 Vgl. dazu den Praxisbeitrag von Katrin Grüber und Martin Marquard in diesem 

Band  S. 289 ff.
17 Siehe dazu Vereinte Na  tionen, wie Anm. 9, Absätze Nr. 9 und 10.
18 Vgl. z. B. Art. 25 des Interna  tionalen Pakts über bürger  liche und polit ische Rechte 

oder Art. 7 und 8 der UNFrauenrechtskonven  tion; siehe hierzu Vereinte Na 
tionen, wie Anm. 9, Absätze Nrn. 3 – 6.

19 Zu den Erfolgsfaktoren, Gestaltungs  möglich  keiten und Grenzen von Online
Beteiligungs  verfahren anhand verschiedener Beispiele, siehe Stiftung Digitale 
Chancen/Institut für Informa  tions  management Bremen (Hrsg.), Leitfaden Bürger
beteiligung barrierefrei erfolgreich, Bremen 2011, online abrufbar unter: http://
www.digitalechancen.de/transfer/downloads/md1005.pdf (Aufruf am 17.07.2014).

20 Siehe Ottmar MilesPaul, Keine ziem  lich besten Freunde, in: kobinet Nachrich
ten, veröffent  licht am 31.03.2014, online abrufbar unter: http://www.kobinet
nachrichten.org/de/1/nachrichten/29104/Keineziem  lichbestenFreunde.htm 
(Aufruf am 09.07.2014).

21 Ansgar Nünning, Dossier Kulturelle Bildung. Vielfalt der Kulturbegriffe (veröffent
licht am 23.07.2009), online abrufbar unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/
kulturellebildung/59917/kulturbegriffe?p=all (Aufruf am 02.11.2014).

22 Siehe Fritz Oser/Manuela Ullrich/Horst Biedermann, Partizipa  tions  erfahrungen 
und individuelle Kompetenzen. Literaturbericht und Vorschläge für eine empi

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/__57.html
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl113s1255.pdf%27]__1405584110161
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/__45.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/__19.html
http://www.digitale-chancen.de/transfer/downloads/md1005.pdf
http://www.kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/29104/Keine-ziemlich-besten-Freunde.htm
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/59917/kulturbegriffe?p=all
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2013/0049-13.pdf
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rische Untersuchung im Rahmen des Projekts »Educa  tion à la Citoyenneté Demo
cratique (ECD)« des Europarats, Fribourg (Schweiz) 2000, S. 13.

23 Siehe hierzu auch die Beiträge von Rebecca Maskos und Christian Rathmann/
Ralph Raule in diesem Band  S. 308 ff. bzw. S. 320 ff.

24 Siehe dazu die Statistik »TVSendungen in Deutschland, Österreich und Schweiz 
mit Untertitel (nach Monate) – Jahr 2014«, Privatinitiative von Marco Strauß, on 
line abrufbar unter: http://untertitel.superdeaf.de/download/Statistik_Untertitel
DeutschlandTV_2014.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

25 Vgl. die Übersicht »UntertitelTechnik aller TVSender in Deutschland, Öster
reich und Schweiz«, Privatinitiative von Marco Strauß, online abrufbar unter: 
http://untertitel.superdeaf.de/download/UTTechnik_Feb2014.pdf (Aufruf am 
14.05.2014).

26 Siehe die Stellungnahme des Deutschen Blinden und Sehbehindertenverbandes 
e. V. (DBSV) zur Novellierung des Filmförderungs  gesetz (FFG) vom 16.01.2012, 
online abrufbar unter: http://www.ffa.de/downloads/ffg2014/Deutscher Blinden 
und Sehbehindertenverband.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

27 Die TVSender kündigten allerdings im Zuge der Einführung der Rundfunkge
bühr den Ausbau barrierefreier Sendungen an. Siehe hierzu http://www1.wdr.de/
unternehmen/ausbau_barrierefrei  heit100.html (Aufruf am 01.05.2014). – Zur Be  freiung 
von der Rundfunkbeitragspf licht oder Ermäßigung des Rundfunkbeitrags, siehe unter 
http://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/ ermaessigung _ und_
befreiung/index_ger.html (Aufruf am 22.06.2014).

28 Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informa  tions  technik nach dem 
Behindertengleichstellungs  gesetz, online abrufbar unter: http://www.gesetzeim
internet.de/bitv_2_0/(Aufruf am 14.05.2014).

29 Siehe dazu den Artikel »Bundesministerien versäumen ihre Frist bei Internetange
boten für Menschen mit Behinderung«, in: Der Spiegel, online abrufbar unter: 
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/fristversaeumnisbeiinternetangebotenfuer
menschenmitbehinderunga967395.html (veröffent  licht am 04.05.2014).

30 Siehe Franz Schmahl, BITV und Gebärdensprache, in: kobinet Nachrichten, veröffent
 licht am 14.04.2014, online abrufbar unter: http://www.kobinetnachrichten.org/
de/1/nachrichten/29197/BITVundGeb%C3%A4rdensprache.htm/?search= 
geb%C3%A4rdensprache (Aufruf am 09.07.2014).

31 Dies gilt für Filme, für die ab dem 1. Mai 2013 ein Förderungs  antrag gestellt wurde. 
Siehe Filmförderungs  anstalt – Bundesanstalt des öffent  lichen Rechts – Richtlinie für 
die Projektfilmförderung (§ 32 Abs. 1 Filmförderungs  gesetz/FFG), Richtlinie »D. 2 
RL Projektfilmförderung«, Fußnote auf S. 6, online abrufbar unter: http://www.ffa.
de/downloads/ffg_regelsammlung/richtlinien/D02.pdf (Aufruf am 01.05.2014).  – 
Siehe auch Bundeskompetenzzentrum Barrierefrei  heit e. V., Filmförderungs  anstalt 
fördert nur noch barrierefreie Filme (02.05.2013), online abrufbar unter: http://
www.barrierefrei  heit.de/newsdetails/filmfoerderungs  anstalt_foerdert_nur_noch_
barrierefreie_filme.html (Aufruf am 14.05.2014). 

32 Siehe Filmförderungs  anstalt, Struktur der Kinosäle in der Bundesrepublik 
Deutschland 2003 bis 2011. Analyse zu Größe, Programm, Lage, Ausstattung, Ser
vice und Investi  tionen (2011), online abrufbar unter: http://www.ffa.de/start/

http://www.ffa.de/downloads/ffg2014/Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband.pdf
http://www1.wdr.de/unternehmen/ausbau_barrierefreiheit100.html
http://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/ermaessigung_und_befreiung/index_ger.html
http://www.barrierefreiheit.de/news-details/filmfoerderungsanstalt_foerdert_nur_noch_barrierefreie_filme.html
http://www.ffa.de/start/download.php?file=publikationen/kinosaele_brd_2003_2011.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/fristversaeumnis-bei-internetangeboten-fuer-menschen-mit-behinderung-a-967395.html
http://www.kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/29197/BITV-und-Geb%C3%A4rdensprache.htm/?search=geb%C3%A4rdensprache
http://www.ffa.de/downloads/ffg_regelsammlung/richtlinien/D02.pdf
http://untertitel.superdeaf.de/download/Statistik_Untertitel-DeutschlandTV_2014.pdf
http://untertitel.superdeaf.de/download/UT-Technik_Feb2014.pdf
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download.php?f ile=publika  tionen/kinosaele_brd_2003_2011.pdf (Aufruf am 
14.05.2014).

33 Vgl. dazu diverse Beiträge in dem Sammelband von Anja Tervooren/Jürgen Weber 
(Hrsg.), Wege zur Kultur. Barrieren und Barrierefrei  heit in Kultur und Bildungs
 einrichtungen, Wien/Köln/Weimar 2012.

34 Deutscher Museumsbund e. V./Bundesverband Museumspädagogik e. V./Bundes
kompetenzzentrum Barrierefrei  heit e. V., Das inklusive Museum – Ein Leitfaden 
zu Barrierefrei  heit und Inklusion (2013), online abrufbar unter: http://www.
barrierefrei  heit.de/das_inklusive_Museum_ein_leitfaden_zu_barrierefrei  heit_
und_inklusion.html (Aufruf am 01.05.2014).

35 Frei zu übersetzen mit »KrüppelSelbstbewusstsein und KrüppelKultur«. Disability 
wird eigent  lich korrekterweise mit »Behinderung« übersetzt, meint aber im Sinne 
von Disability Studies vielmehr das BehindertWerden durch Barrieren, Vorurteile 
und Regelungen. Der Begriff »Krüppel« wurde in den 1970er und 1980erJahren 
bewusst von den sogenannten Krüppelgruppen der Behindertenbewegung verwen
det, um auf Diskriminierungen durch die Gesellschaft hinzuweisen. 

36 Archiv Theatertreffen; Behinderte auf der Bühne – Künstler oder Exponate?, siehe 
unter https://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/theatertreffen/archiv_
tt/archiv_tt13/tt13_programm/tt13_veranstaltungs  detail_64534.php (Aufruf am 
11.07.2014)

37 Siehe zum Beispiel Benjamin Wihstutz, … und ich bin der Schauspieler (Mai 
2013), online abrufbar unter: http://bit.ly/1jqRDZk (Aufruf am 01.05.2014).

38 Vgl. Peter Radtke, Als behinderter Künstler auf dem Staatstheater, in: Angela 
 Müller/Jutta Schubert (Hrsg.), Weltsichten – Beiträge zur Kunst behinderter Men
schen, Hamburg 2001, S. 156 – 169, online abrufbar unter: http://www.peterradtke.
de/artikel/kuenstler.php (Aufruf am 01.05.2014). Radtke war 1980 auch Mitinitiator 
des »Münchner Crüppel Cabarets«, in dem behinderte Schauspieler_innen die Situa
 tion behinderter Menschen in der Gesellschaft persif lieren.

39 Im Juli 2014 fand die zweite Parade statt. Die erste wurde von behinderten, psychisch 
erkrankten und nicht behinderten Aktivist_innen (bestehend aus den Gruppen »ak 
moB/Arbeitskreis mit_ohne Behinderung«, »Arbeitskreis Psychiatriekritik«, »Das 
GENeth ische Netzwerk«, »Krit ische Feministinnen« sowie Einzelpersonen, die 
schon länger in den Bewegungen organisiert sind) initiiert, es nahmen über 1 000 
Menschen teil, bei der zweiten Parade über 2 000. Siehe dazu »immer wieder behin
dert und verrückt feiern« 2014, online abrufbar unter: http://www.prideparade.de/
text.html (Aufruf am 01.05.2014).

40 Deaf Poetry Slam lässt sich sinngemäß mit »GebärdensprachpoesieWettkampf« 
übersetzen. Hier treten vor einem Publikum verschiedene gehörlose Menschen auf, 
die kurze Beiträge in Gebärdensprache vorführen, welche anschließend bewertet 
werden. Dabei kommt es u. a. auf sprach  liche Ästhetik, Sprachspiel und Wortwitz 
an. Siehe hierzu http://deafpoetryslam.wordpress.com/(Aufruf am 17.07.2014).

41 Informa  tionen dazu siehe unter http://www.gebaerdensprachfestival.de/(Aufruf 
am 01.05.2014).

42 Interna  tionales, alle zwei Jahre stattfindendes europä isches GehörlosenkulturFes
tival in Reims/Frankreich, bei dem gehörlose Menschen aus aller Welt verschie

http://www.ffa.de/start/download.php?file=publikationen/kinosaele_brd_2003_2011.pdf
http://www.barrierefreiheit.de/das_inklusive_Museum_ein_leitfaden_zu_barrierefreiheit_und_inklusion.html
https://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/theatertreffen/archiv_tt/archiv_tt13/tt13_programm/tt13_veranstaltungsdetail_64534.php
http://www.peter-radtke.de/artikel/kuenstler.php
http://www.pride-parade.de/text.html
http://www.gebaerdensprachfestival.de/
http://bit.ly/1jqRDZk
http://deafpoetryslam.wordpress.com/
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dene künstler ische Werke mit Bezug zur Gehörlosengemeinschaft präsentieren. 
Informa  tionen siehe unter http://www.clindoeil.eu/ (Aufruf am 17.07.2014); 
Bericht über das zweite Festival im Jahr 2007 siehe unter http://www.kugg.de/ 
kultur/Clindoeil2007_Bericht_HVogel.htm (Aufruf am 17.07.2014). Zahlreiche 
weitere Beispiele für kulturelle Aktivitäten gehörloser Menschen finden sich unter 
http://www.kugg.de/ (Aufruf am 01.05.2014).

43 Siehe dazu BRKAllianz (Hrsg.), Allianz der deutschen Nichtregierungs  organisa 
tionen zur UNBehindertenrechtskonven  tion, Für Selbstbestimmung, gleiche 
Rechte, Barrierefrei  heit, Inklusion! Erster Bericht der Zivilgesellschaft zur Umset
zung der UNBehindertenrechtskonven  tion in Deutschland (2013), online abrufbar 
unter: http://www.brkallianz.de/attachments/article/87/beschlossene_fassung_
final_endglogo.pdf (Aufruf am 01.05.2014).

44 Siehe Deutscher Schwerhörigenbund e. V.  – Bundesverband der Schwerhörigen 
und Ertaubten, Stellungnahme zum Teilhabebericht der Bundesregierung über die 
Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen, online abrufbar unter: http://
www.schwerhoerigennetz.de/DSB/AKTUELL/stel lung/2013/201303.pdf 
(veröffent  licht am 14.10.2013).

45 Die Studie wurde von einer Projektgemeinschaft durchgeführt, bestehend aus dem 
Institut für Geographie und dem Institut für Verkehrswissenschaft der Universität 
Münster und den Unternehmen NeumannConsult in Münster und Reppel + Lorenz 
Tourismusberatung GmbH in Karlsruhe. Siehe Peter Neumann/Paul  Reuber 
(Hrsg.), Ökonom ische Impulse eines barrierefreien Tourismus für alle, Langfassung 
einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit,  Münster 
2004, online abrufbar unter: https://www.wwumünster.de/imperia/ md/ content/
geographie/pr/publika  tionen/mga/mga47.pdf (Aufruf am 01.05.2014). 

46 Die Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno
logie (seit Dezember 2013 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie/BMWi), 
vom Institut für Geographie der Westfäl ischen WilhelmsUniversität Münster und 
von PROJECT M GmbH durchgeführt. Siehe Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (Hrsg.), Barrierefreier Tourismus für Alle in Deutschland  – Er 
folgsfaktoren und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung, Berlin, August 2008. 

47 Siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Erster Staatenbericht der Bun
desrepublik Deutschland zum Übereinkommen der Vereinten Na  tionen über 
Rechte von Menschen mit Behinderungen [2011], S. 78, online abrufbar unter: 
www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht2011.pdf (Aufruf am 
01.05.2014).

48 Siehe http://www.barrierefreiereiseziele.de/index.php?id=44 (Aufruf am 01.05.2014).
49 Siehe http://www.natko.de/index.php/wir_ueber_uns (Aufruf am 01.05.2014).
50 Siehe http://www.deutschlandbarrierefreierleben.de/index.php/teilnahme/

(Aufruf am 01.05.2014).
51 Siehe Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e. V., Reisen für Alle. Das 

neue Kennzeichnungs  system für Alle, Orte und Betriebe der Tourismusbranche, 
online abrufbar unter: http://www.deutschlandbarrierefreierleben.de/wp content/ 
uploads/ 2014/ 03/140303_gesamt_Version1.2.4_Anforderungen_Reisen fuer Alle.
pdf (Aufruf am 01.05.2014).

http://www.kugg.de/kultur/Clin-d-oeil-2007_Bericht_HVogel.htm
https://www.wwu-m�nster.de/imperia/md/content/geographie/pr/publikationen/mga/mga47.pdf
http://www.deutschland-barrierefrei-erleben.de/wp-content/uploads/2014/03/140303_gesamt_Version1.2.4_Anforderungen_Reisen-fuer-Alle.pdf
http://www.clin-doeil.eu/
http://www.kugg.de/
http://www.brk-allianz.de/attachments/article/87/beschlossene_fassung_final_endg-logo.pdf
http://www.schwerhoerigen-netz.de/DSB/AKTUELL/stellung/2013/2013-03.pdf
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf
http://www.barrierefreie-reiseziele.de/index.php?id=44
http://www.natko.de/index.php/wir_ueber_uns
http://www.deutschland-barrierefrei-erleben.de/index.php/teilnahme/
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52 Siehe dazu Sabine Radtke, Inklusion von Menschen mit Behinderung im Sport, in: 
Politik und Zeitgeschichte (APUZ 16 – 19, 2011), online abrufbar unter: http://
www. bpb.de/apuz/33347/inklusionvonmenschenmitbehinderungimsport? 
p=all (veröffent  licht am 12.04.2011).

53 Interna  tional Committee of Sports for the Deaf (ICSD), History, online abrufbar 
unter: http://www.deaf lympics.com/icsd.asp?history (Aufruf am 01.05.2014).

54 Siehe Jana Eisenstein/Birte Steven, Integra  tion  – Inklusion  – Interak  tion: Leit
ideen paralymp ischer Bestrebungen in olymp ische Strukturen, in: Florian Kiuppis/
Stefan KurzkeMaasmeier (Hrsg.), Sport im Spiegel der UNBehinderten rechts
konven  tion. Interdisziplinäre Zugänge und polit ische Posi  tionen, Stuttgart 2012, 
S. 153 – 161. 

55 So beträgt die Prämie für den Gewinn einer GoldMedaille 20 000 Euro; im Jahr 
2012 lag sie bei den Paralympics noch bei 7 500 Euro und im Jahr 2000 bei 1 350 Euro, 
während die bei den Olymp ischen Spielen errungene GoldMedaille hingegen seit 
2000 konstant mit 15 000 Euro prämiert wurde; siehe Deutscher Behindertensport
verband – Na  tional Paralympic Committee Germany, MedaillenPrämien  angehoben, 
online abrufbar unter: http://www.dbsnpc.de/leistungs  sportnachrichten/items/
sporthilfebringtolympiaundparalympicspraemienaufdieselbehoehe.html 
(veröffent  licht am 03.02.2014).

56 Siehe dazu http://specialolympics.de/wasistsod/organisa  tion/ (Aufruf am 17.07.2014).
57 Siehe Wiebke Curdt/Saskia Schuppener, Integrative Erfahrungen und inklusive 

Perspektiven am Beispiel von Special Olympics Unified Sports, in: F. Kiuppis/ 
 St. KurzkeMaasmeier (Hrsg.), wie Anm. 54, S. 162 – 180.

58 Siehe Sven Albrecht/Sonja Schmeißer, Umsetzung der UNBehindertenrechts
konven  tion im Sport am Beispiel von Special Olympics, in: F. Kiuppis/St. Kurzke
Maasmeier (Hrsg.), wie Anm. 54, S. 181 – 188.

59 Siehe Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V., Dafür kämpfen 
wir: Wir wollen »Menschen mit Lernschwierig  keiten« genannt werden! Online 
abrufbar unter: http://www.people1.de/was_mensch.html (Aufruf am 01.05.2014).

60 Deutscher Olymp ischer Sportbund u. a., Informa  tions  papier. Bewegung leben  – 
Inklusion leben. Wege und Beiträge des organisierten Sports in Deutschland zu 
einer inklusiven Gesellschaft ( Januar 2013), online abrufbar unter: http://www.
dosb.de/de/sportentwicklung/inklusion/ueberinklusion (Aufruf am 01.05.2014).

61 Deutscher Olymp ischer Sportbund, Inklusion leben – gemeinsam und gleichbe
rechtigt Sport treiben. Grundsatzpapiere zur Inklusion (verabschiedet am 
13.12.2013), online abrufbar unter: http://www.dosb.de/fileadmin/fmdosb/
arbeitsfelder/Breitensport/Inklusion/Downloads/DOSBPosi  tions  papier_zur_
Inklusion.pdf (Aufruf am 01.05.2014).

www.bpb.de/apuz/33347/inklusion-von-menschen-mit-behinderung-im-sport?p=all
http://www.dbs-npc.de/leistungssport-nachrichten/items/sporthilfe-bringt-olympia-und-paralympics-praemien-auf-dieselbe-hoehe.html
http://specialolympics.de/was-ist-sod/organisation/
http://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/Breitensport/Inklusion/Downloads/DOSB-Positionspapier_zur_Inklusion.pdf
http://www.deaflympics.com/icsd.asp?history
http://www.people1.de/was_mensch.html
http://www.dosb.de/de/sportentwicklung/inklusion/ueber-inklusion
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Partizipa  tion und Barrierefrei  heit am 
Beispiel der Arbeitsgruppen in den 
Senatsverwaltungen in Berlin

Im Dezember 2012 wurde Berlin mit dem Access City Award 2013 der 
Europä ischen Kommission1 »für seinen umfassenden und strateg ischen 
Ansatz«, die Stadt »barrierefrei und so für alle zugäng  lich zu machen«, 
ausgezeichnet.2 Tatsäch  lich hat Berlin in den letzten zwanzig Jahren große 
Fortschritte auf dem Weg zu einer barrierefreien Stadt gemacht. Dies zeigt 
sich unter anderem im Öffent  lichen Nahverkehr, in dem die Busse seit 
Dezember 2009 zu 100 Prozent barrierefrei sind. Auch die von der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt veröffent  lichten Handbücher 
zum Thema barrierefreie Stadtgestaltung sind für Bau und Verkehrsplaner 
in   zwischen zu Standardwerken geworden.3

Am Anfang dieser Entwicklung standen Protestak  tionen der Selbstbe
stimmtLebenBewegung4 ab Ende der 1980erJahre gegen eine Senats
politik, die ursprüng  lich auf Barrierefrei  heit gänz  lich verzichten und die 
daraus sich ergebenden Probleme mithilfe sozialer Dienste (Fahrdienste, 
Treppenhilfen u.a.) lösen wollte. Erst allmäh  lich erkannten sowohl das 
Abgeordnetenhaus als auch der Senat die Expertise der Menschen mit 
Behinderung an, wie sich beispielsweise an dem Beschluss des Abgeord
netenhauses von Berlin vom 26. Oktober 1990 ablesen lässt, in dem der 
Senat ersucht wird, »in Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden 
bis zum 1. September 1991 Leitlinien zum Ausbau Berlins als behinder
tengerechte Stadt vorzulegen«.5 

Dieser Beschluss war der offizielle Beginn einer systemat ischen Beteili
gung von Menschen mit Behinderung an den sie betreffenden polit ischen 
Entscheidungen in Berlin bis heute in Arbeitsgruppen, Kommissionen, 
Ausschüssen oder anderen Gremien. 

Partizipa  tion und 
Barrierefrei  heit am 
Beispiel Berlin
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Aktive Beteiligung in Arbeitsgruppen

Entsprechend richtete die damalige Senatsverwaltung für Soziales Anfang 
1991 unter ihrer Federführung eine Kommission ein, die in der Mehr  heit 
aus behinderten Menschen bestand. Die von diesem Gremium erarbeite
ten »Leitlinien zum Ausbau Berlins als behindertengerechte Stadt« wur
den am 15. September 1992 vom Senat beschlossen und gelten bis heute.6

Auch an der Erarbeitung des Berliner Landesgleichberechtigungs  gesetzes 
(LGBG)7 vom 17. Mai 1999, dem in Deutschland ersten Gleichstellungs 
gesetz für Menschen mit Behinderung, waren diese und ihre Verbände 
aktiv beteiligt. Es definiert Behindertenpolitik als Querschnittsaufgabe 
und verpf  lichtet gemäß Artikel 11 der Verfassung von Berlin alle Senatsres
sorts zur »Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen von Menschen 
mit und ohne Behinderung«8. Als Instrument zur Umsetzung dieses Zie
les sollten deshalb auf Vorschlag der Verbände in allen Senatsverwaltun
gen Arbeitsgruppen eingerichtet werden mit Vertreter_innen der jeweili
gen Verwaltung und von Menschen mit Behinderung. Dies wurde 2001 
tatsäch  lich in die Koali  tions  vereinbarung zw ischen den Berliner Lan
desverbänden von SPD und (damals) PDS aufgenommen9, in den Jahren 
2002 bis 2004 umgesetzt und im Koali  tions  vertrag von 2006 noch ein
mal erneuert.10 Die jetzige, seit Ende 2011 regierende Große Koali  tion 
von SPD und CDU hat zwar keinen entsprechenden Beschluss gefasst, die 
Arbeitsgruppen werden aber fortgeführt. 

Struktur und Aufgaben der Arbeitsgruppen  
»Menschen mit  Behinderung«

Die Arbeitsgruppen, die nun schon seit gut 10 Jahren bestehen, haben alle 
die gleiche Struktur: Die jeweilige Senatsverwaltung benennt eine Leitung, 
die für Tagesordnung, Einladungen, Modera  tion und Protokoll verantwort 
lich ist. Ständige Mitglieder sind der oder die Landesbeauftragte für Men
schen mit Behinderung (LfB), eine Reihe von engagierten fach und sach
kundigen Menschen mit Behinderung vor allem aus dem Landesbeirat für 
Menschen mit Behinderung ein Vertreter oder eine Vertreterin aus dem 
Kreis der Bezirksbehindertenbeauftragten sowie ein Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin der Senatsverwaltung für Gesund  heit und Soziales, Abteilung 
Soziales. Außerdem werden je nach Thema häufig weitere Fachleute einbe
zogen, bei der AG Bauen beispielsweise Architekt_innen oder bei der AG 
Verkehr Vertreter_innen der Berliner Verkehrsbetriebe.

Die Arbeitsgruppen »Menschen mit Behinderung« gründen auf der 
Idee, dass in jeder Verwaltung polit ische Vorhaben anstehen, die auch Aus
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wirkungen auf die Lebenssitua  tion von Menschen mit Behinderung haben 
können. Damit wird das Prinzip des Disability Mainstreaming umgesetzt, 
das bedeutet, dass Behinderung alle angeht. Gewährleistet wird dies unter 
anderem dadurch, dass vor jeder polit ischen Entscheidung grundsätz  lich 
nach den mög  lichen Folgen für die Menschen mit Behinderung zu fra
gen ist. Jede Senatsverwaltung ist daher angehalten, ihre Vorhaben recht
zeitig vor Beschlussfassung in ihre jeweilige Arbeitsgruppe einzubringen 
und zur Diskussion mit den Betroffenen zu stellen. Gerade zu Fragen der 
Barrierefrei  heit können die Expert_innen in eigener Sache oft wichtige 
Hinweise geben, wodurch Fehler und Folgekosten vermieden werden. 

Funk  tions  weise der Arbeitsgruppen am Beispiel  
»Bauen und Verkehr«

Das Thema Barrierefrei  heit war ursprüng  lich bei der für Gesundheit und 
Soziales zuständigen Senatsverwaltung angesiedelt, seit Juni 2002 sind die 
Arbeitsgruppen »Bauen und Verkehr – barrierefrei« der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt zugeordnet. Sie tagen im themat ischen 
Wechsel nach Möglich  keit monat  lich. Die Protokolle sind öffent  lich über 
das Internet zugäng  lich.11

Konkrete Auswirkungen der Partizipa  tion behinderter Menschen in 
den Arbeitsgruppen sind unter anderem ablesbar an der Prioritätenliste 
für den Einbau von Aufzügen in der Berliner UBahn, an der Festle
gung der Innenausstattung des Doppeldeckerbusses und der neuen Fle
xityStraßenbahn mit vergrößerter Stell und Rangierf läche für Roll
stuhlfahrer_innen, an der Beschaffen  heit von Blindenleitsystemen, an der 
Einbeziehung bei Großbauten wie Hauptbahnhof oder Flughafen, an der 
Überprüfung der Barrierefrei  heit bei öffent  lichen Neubauten wie auch 
histor ischen Gebäuden und Vielem mehr. Auch die Erarbeitung der oben 
erwähnten Handbücher fand in enger Abstimmung mit den Arbeitsgrup
pen »Bauen und Verkehr – barrierefrei« statt.12 

So ist es für die Berliner Verkehrsbetriebe und auch für öffent  liche, aber 
auch private Bauherr_innen immer selbstverständ  licher geworden, die 
Anschaffung und Ausstattung von Fahrzeugen bzw. die Planung von grö
ßeren Bauvorhaben frühzeitig in den Arbeitsgruppen zu diskutieren, sodass 
die Expertise von Menschen mit Behinderung einf ließen kann. Der Senator 
für Stadtentwicklung und Umwelt, Michael Müller, würdigte die Tätig  keit 
der Arbeitsgruppen folgendermaßen: »Erfolgreiche Arbeit braucht ein kom
petentes Netzwerk. Mit Behindertenverbänden, Sachverständigen, Landes 
und Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderung, des Landesbeirates 
für Behinderte und weiterer Experten und Fachgremien arbeitet die Senats

Praxisbeitrag
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verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt seit 2001 in der Arbeitsge
meinschaft ›Bauen und Verkehr – barrierefrei‹ zusammen. Kontinuität und 
sach  liche Zusammenarbeit haben zu unübersehbarem Erfolg geführt.«13 

Partizipa  tion soll »proaktives Instrument« werden

Die wirksame Einbeziehung der Menschen mit Behinderung in die sie betref
fenden Entscheidungs  prozesse wird in Zukunft immer wichtiger. Schließ  lich 
fordert die auch von Deutschland ratifizierte UNBehindertenrechtskonven 
tion die Partizipa  tion von Menschen mit Behinderung ausdrück  lich.14 Die 
Arbeitsgruppen bei den Berliner Senatsverwaltungen, die es in dieser Form 
in den anderen Bundesländern weder auf Landes noch auf kommunaler 
Ebene gibt, können dafür einen Vorbildcharakter haben und ein »wichtiger 
Beitrag zum Disability Mainstreaming« sein.15 

Das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW)16 hat die Arbeits
weise der Arbeitsgruppen »Menschen mit Behinderung« untersucht und 
einen Katalog mit einer Vielzahl von Vorschlägen zu deren Weiterent
wicklung vorgelegt, um sie zu einem proaktiven Instrument zu machen 
und so die Partizipa  tion zu stärken, etwa durch eine recht  liche Veranke
rung im Landesgleichberechtigungs  gesetz (LGBG). 

Um die Partizipa  tion von Menschen mit Behinderung zu gewährleis
ten, ist aber auch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen erforder 
lich. So ist es beispielsweise für die Behindertenverbände zunehmend 
schwieriger, dem eigenen Anspruch auf Partizipa  tion, wie in der UN
BRK vorgesehen, personell gerecht zu werden. Es muss Menschen mit 
Behinderung, die überwiegend ehrenamt  lich tätig sind, mög  lichst ein
fach gemacht werden – unter anderem durch eine bessere personelle und 
säch  liche Unterstützung. 

Es sollte aber auch überlegt werden, inwieweit es mög  lich ist, die »wich
tige Betroffenenperspektive durch erweiterte Fachkenntnisse zu ergän
zen«, beispielsweise durch entsprechende Qualifizierung zu einzelnen 
Themen.17 Denn so wie es für die Mitarbeitenden der Senatsverwaltun
gen wichtig ist, die Perspektive von Menschen mit Behinderung nachvoll
ziehen zu können, so wichtig ist es auch für Menschen mit Behinderung, 
das Verwaltungs  handeln zu verstehen, um so eine aktive und insbeson
dere proaktive Rolle einnehmen zu können. Dies gilt es zu fördern und 
zu festigen.
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f Zusammenfassung

In Berlin gibt es bei allen Senatsverwaltungen Arbeitsgruppen, in denen Men
schen mit Behinderung an der polit ischen Diskussion teilnehmen. Vor allem zu 
Problemen der Barrierefrei h eit sind ihre Kenntnisse und Erfahrungen gefragt. 
Sie haben bereits bei vielen Entscheidungen auf dem Weg Berlins zu einer 
barrierefreien Stadt mitgewirkt. Die Arbeitsgruppen können ein Vorbild sein 
für die Umsetzung der Forderungen der UNBehindertenrechtskonven  tion 
hinsicht  lich der Partizipa  tion von Menschen mit Behinderung: Die Verwal
tungen lernen die Sicht der Menschen mit Behinderung und diese ihrerseits 
das Verwaltungs  handeln besser kennen.

Anmerkungen

 1 Der 2010 von der Europä ischen Kommission ins Leben gerufene Access City Award 
gilt der Auszeichnung von Städten in der Europä ischen Union für ihre vorbild  liche 
Arbeit bei der Schaffung barrierefreier Umgebungen in allen Lebensbereichen. Der 
Preis soll Städte in ganz Europa anregen, zugäng  licher zu werden. Weitere Informa
 tionen dazu siehe die Broschüre der Europä ischen Kommission, Access City Award. 
Die EUStädte dazu anregen, zugäng  licher zu werden; Luxemburg 2013, online 
abrufbar unter: http://ec.europa.eu/justice/events/accesscityaward2014/files/
accesscityaward2013brochure_de.pdf (Aufruf am 10.07.2014).

 2 Presseerklärung der Europä ischen Kommission vom 03.12.2012, siehe unter http://
www.presseportal.de/pm/35368/2375780/barrierefreiestaedteberlinmitaccesscity
awarddereuropae ischenkommissionausgezeichnet (Aufruf am 10.07.2014)  – 
 Umfassende Informa  tionen zur Barrierefrei  heit in Berlin auch unter http://www.
albatrosggmbh.de/datenbankgestuetzteberatung/mobidat/beschreibung.html (Auf
ruf am 10.07.2014).

 3 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Handbuch: Berlin – Design 
for all – öffent  lich zugäng  liche Gebäude (2. Auf lage), Berlin 2012; Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt, Handbuch: Berlin – Design for all – öffent  licher 
Freiraum, Berlin 2011, online abrufbar unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.
de/bauen/barrierefreies_bauen/de/handbuch.shtml (Aufruf am 10.07.2014) 

 4 Anfang 1987 führten in Berlin drast ische Kürzungen beim Sonderfahrdienst 
»Telebus« zu anhaltenden Protesten der betroffenen Menschen mit Behinderung. 
Es entstand der »Spontanzusammenschluss Mobilität für Behinderte«, der in den 
Folgejahren unter der Losung »Bus und Bahn für alle« für einen barrierefreien 
öffent  lichen Nahverkehr als Alternative zu Sonderdiensten eintrat.

 5 Beschluss des Abgeordnetenhauses (AH) von Berlin, Drucksache Nr. 11/1259 
(II.A.8) – 47. Sitzung des AH vom 26.10.1990. – Es handelt sich um die Erneue
rung des nicht umgesetzten Beschlusses des AH, Drucksache Nr. 11/482 (II.A.8) – 
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http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/files/access-city-award-2013-brochure_de.pdf
http://www.albatrosggmbh.de/datenbankgestuetzte-beratung/mobidat/beschreibung.html
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/de/handbuch.shtml
http://www.presseportal.de/pm/35368/2375780/barrierefreie-staedte-berlin-mit-access-cityaward-der-europaeischen-kommission-ausgezeichnet
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21. Sitzung des AH vom 8. Dezember 1989 mit gleichem Wortlaut und Bezugsda
tum 1. September 1990. Das Plenarprotokoll der Sitzung des Abgeordnetenhauses 
vom 26.10.1990 siehe unter http://130.73.102.69/eld/fedora/abghaus/Abge_
Berl_1990_XI_47.pdf (Aufruf am 10.07.2014).

6 Siehe Leitlinien zum Ausbau Berlins als behindertengerechte Stadt vom 15.09.1992, 
online abrufbar unter: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sensoziales/
menschenmitbehinderung/barrierefrei  heit/leitlinien.pdf?start&ts=1187850724&fi
le=leitlinien.pdf (Aufruf am 10.07.2014).

7 Gesetz zu Art. 11 der Verfassung von Berlin (Herstellung gleichwertiger Lebensbe
dingungen von Menschen mit und ohne Behinderung) vom 17. Mai 1999, Artikel 
I Landesgleichberechtigungs  gesetz (LGBG), siehe unter http://www.berlin.de/sen/
soziales/berlinersozialrecht/land/rv/lgbg.html (Aufruf am 01.10.2014).

8 Vgl. Art. 11 der Verfassung von Berlin 1995, siehe unter http://www.nw3.de/rechts 
archiv/3verfassungs  recht/lvv.html#Berlin (Aufruf am 10.10.2014).

9 Siehe Koalitionsvereinbarung von 2001 zwischen SPD, Landesverband Berlin, und 
PDS, Landesverband Berlin, Kapitel II 14 (Soziales), Abschnitt 4.3, S. 43, online 
ab   rufbar unter: http://archiv.spdberlin.de/w/files/spdpositionen/ koalitionsvertrag  
2002.pdf (Aufruf am 10.07.2014).

10 Siehe Koali  tions  vereinbarung 2006 – 2011 zw ischen SPD, Landesverband  Berlin, 
und PDS (Die Linke), Landesverband Berlin, Kapitel II 15 (Gesund  heit), S. 66, 
online abruf bar unter: http://archiv.spdberlin.de/w/f iles/spdposi  tionen/  
koalitionsvertrag2006_entwurf_gesamt.pdf (Aufruf am 10.07.2014).

11 Die Ergebnisprotokolle der Arbeitsgruppen »Bauen und Verkehr – barrierefrei« sind 
online abrufbar unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/ barrierefreies_
bauen/de/ag_bauverkehr.shtml (Aufruf am 10.07.2014).

12 Vgl. Anm. 3. 2007 veröffent  lichte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt erstmals ein Handbuch »Barrierefreies Planen und Bauen in Berlin  – 
Öffent  lich zugäng  liche Gebäude/Grundlagen und Beispiele«, das 2010 durch ein 
weiteres für den öffent  lichen Freiraum ergänzt wurde. Beide Publika  tionen sind 
entstanden in enger Abstimmung mit den Arbeitsgruppen »Bauen und Verkehr – 
barrierefrei« bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, in denen 
zahlreiche Menschen mit Behinderung mitarbeiten.

13 Zitiert nach Handbuch Berlin – Design for all – Öffent  lich zugäng  liche Gebäude, 
Vorwort wie Anm. 3, S. 5.

14 Siehe Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 
13. Dezember 2006. Quelle: Bundesgesetzblatt (BGBl.) 2008 II, S. 1426, Art. 4 
Abs. 3, siehe unter http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106
dbgbl.pdf (Aufruf am 10.07.2014).

15 Siehe dazu Katrin Grüber/Stefanie Ackermann/Michael Spörke, Disability Main
streaming in Berlin  – das Thema Behinderung geht alle an, IMEW (Institut 
Mensch, Ethik und Wissenschaft) PROJEKT, Berlin 2011.  – Die anläss  lich des 
zehnjährigen Bestehens des Berliner Gleichberechtigungs  gesetzes in den Jahren 
2010/11 durchgeführte Studie des IMEW geht der Frage nach, inwieweit das Prin
zip des Disability Mainstreaming in die Praxis der Berliner Verwaltung Eingang 
gefunden hat. Im Fokus der Untersuchung stehen die seit 2002 bei allen Senatsver

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-soziales/menschenmitbehinderung/barrierefreiheit/leitlinien.pdf?start&ts=1187850724&file=leitlinien.pdf
http://www.nw3.de/rechtsarchiv/3verfassungsrecht/lvv.html#Berlin
http://archiv.spd-berlin.de/w/files/spd-positionen/koalitionsvertrag2002.pdf
http://archiv.spd-berlin.de/w/files/spd-positionen/koalitionsvertrag2006_entwurf_gesamt.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/de/ag_bauverkehr.shtml
http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rv/lgbg.html
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
http://130.73.102.69/eld/fedora/abghaus/Abge_Berl_1990_XI_47.pdf
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waltungen eingerichteten Arbeitsgruppen »Menschen mit Behinderung« und ihre 
Bedeutung für die Umsetzung des Partizipa  tions  gedankens im Sinne der 
UNBehindertenrechtskonven  tion. Siehe auch unter http://www.imew.de/file  
admin/Dokumente/Volltexte/ProjektDMinBerlinweb.pdf (Aufruf am 01.10.2014).

16 Das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) wurde im Jahr 2001 von 
neun Behinderten und Sozialverbänden gegründet. Es sieht seine Aufgabe darin, 
die Perspektive von Menschen mit Behinderung und chron ischer Krank  heit in 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft nachhaltig zu verankern (Disability Main
streaming). Die Arbeit des IMEW erfolgt interdisziplinär. Zu seinen Aufgaben 
gehört nicht nur der Transfer zw ischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik, son
dern auch deren Beratung. Ein Tätig  keits  schwerpunkt des IMEW in den letzten 
Jahren ist die Erstellung und Begleitung von Ak  tions  plänen zur Umsetzung der 
UNBehindertenrechtskonven  tion (UNBRK). Siehe auch unter http://www.
imew.de/

17 Vgl. K. Grüber/St. Ackermann/M. Spörke, wie Anm. 15, S. 36.

Praxisbeitrag

http://www.imew.de/fileadmin/Dokumente/Volltexte/Projekt-DM-in-Berlin-web.pdf
http://www.imew.de/


296

�� Ursula Wallbrecher

Barrierefrei  heit im Landesmuseum Mainz

Als im Jahr 2004 der Umbau des Landesmuseums Mainz begann, war 
in Deutschland von Inklusion noch keine Rede  – genauso wenig wie 
von dem dazugehörigen Gedankengut1: Wir – die Mitarbeiter_innen des 
Museums – sprachen von Barrierefrei  heit, und wir unterschieden dabei 
zw ischen den Menschen mit unterschied  lichen Behinderungen – Roll
stuhlfahrer_innen, Blinden, Gehörlosen  – und definierten sie als zu 
berücksichtigende Zielgruppen. Durch die Konzentra  tion auf rein bau 
liche Barrieren im Zusammenhang mit dem Umbau stand dabei vor allem 
die Gruppe der Rollstuhlfahrer_innen im Fokus.2 Darüber hinaus soll
ten aber auch seh und hörbehinderte Besucher_innen Angebote erhalten, 
mit deren Hilfe sie das Museum und seine Inhalte kennenlernen können.3

Barrierefrei  heit ist ein wichtiger Baustein der Inklusion. Mit seiner 
umfassenden Barrierefrei  heit ist das Landesmuseum Mainz daher ein Bei
spiel für die Umsetzung von Inklusion in einem öffent  lichen Museum. 

Zugang für alle

Der Zugang zum Landesmuseum erfolgt stufenlos mittels einer kraftver
stärkten (motorisierten) Tür. Das Mitführen von Blindenführhunden ist 
erlaubt. Alle Räumlich  keiten sind barrierefrei erreichbar durch Rampen 
mit einer Neigung von höchstens 6 Prozent und Aufzüge mit Sprach
ausgabe. Zwei der Aufzüge sind so groß, dass mehrere Straßenrollstühle 
hineinpassen. Wie am Eingang, so sind auch alle Türen im Haus kraft
verstärkt. Ein Glasanbau zum Innenhof ermög  licht eine stufenlose Ver
bindung der Gebäudeteile, die aus verschiedenen Jahrhunderten stam
men und unterschied  liche Geschosshöhen haben. Die vorhandenen zwei 
Behindertentoiletten sind nach DINNorm4 angelegt.5 

Die Präsenta  tion der Objekte in den Vitrinen ist nach Möglich  keit 
so gestaltet, dass die ausgestellten Exponate auch aus einer Sitzposi  tion 
betrachtet werden können; T ischvitrinen sind meist unterfahrbar. Tak



297Barrierefrei  heit im Landesmuseum Mainz  –––––  297

til erfassbare Elemente, sogenannte HandsOn, sollen es allen Besu
cher_innen ermög  lichen, Werkstoffe, Formen und Vieles andere mehr 
zu »begreifen«. In fast jeder Abteilung gibt es Touchscreens (Berührbild
schirme), die anfahr und unterfahrbar für Rollstuhlfahrer_innen und im 
Neigungs  winkel verstellbar sind; die Schrift lässt sich zweistufig vergrö
ßern, der Bildschirm auf InversDarstellung (kontrastreich) umstellen.

Für sinneseingeschränkte Menschen gibt es folgende Angebote: Es ste
hen Audioguides zur Verfügung, die neben den »normalen« Führungen 
zu den Highlights des Hauses auch eine Führung mit Beschreibungen der 
Sammlungen und einzelner Kunstwerke speziell für Besucher_innen mit 
einer Sehbehinderung anbieten6. Diese Führung wird durch Sender an den 
wichtigsten Punkten des Hauses ausgelöst und leitet nicht zuletzt zu den 
HandsOn, den begreifbaren Objekten des Hauses. Auch das Museumsper
sonal leistet sehbehinderten Besucher_innen Unterstützung, etwa durch 
Begleitung oder andere Hilfestellungen. Für Menschen mit Hörbehinde
rung stehen PDAs (Personal Digital Assistants) bereit, auf denen Videos in 
Deutscher Gebärdensprache zu den Highlights des Hauses7 abgerufen wer
den können und die mit »native signern« hergestellt worden sind.8

Im ersten Obergeschoss der sogenannten Arkade, dem Glasanbau, gibt 
es Hörsta  tionen, die für Rollstuhlfahrer_innen anfahrbar und barrierefrei 
bedienbar gestaltet sind.

Über die oben genannten ständigen Angebote des Landesmuseums an 
seine sinneseingeschränkten Besucher_innen hinaus gibt es Angebote mit 
Projektcharakter, mit denen sich das Museum gezielt an bestimmte Grup
pen von Menschen mit Behinderung wendet: spezielle Führungen für 
blinde und sehbehinderte Menschen mit Beschreibungen (Audiodeskrip 
tionen), für gehörlose Menschen mit Gebärdensprachdolmetschung, Füh
rungen für Menschen mit Lernschwierig  keiten sowie speziell für Rollstuhl
fahrer_innen, die besondere Rücksicht auf die Sichtbarkeit der Objekte aus 
der Sitzposi  tion nehmen.

Nicht zuletzt ist auch die Internetseite des Landesmuseums nach der 
BITV 2.09 weitgehend barrierefrei gestaltet, beispielsweise durch einen 
AlternativText für Blinde und Sehbehinderte.

Folientastbücher

Das Konzept für diese Bücher wurde von einer Projektgruppe erarbeitet, 
die aus zwei Mitarbeiterinnen des Museums und drei Betroffenen – einer 
Geburtsblinden, einer Späterblindeten und einer Sehbehinderten – bestand. 
Mit dem Entwurf und der Produk  tion war die Deutsche Blindenstudienan
stalt Marburg (blista) betraut.

Praxisbeitrag
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Das erste Folientastbuch, das im März 2010 erschienen ist, bildet als Relief 
auf dem Deckblatt das »Goldene Ross« ab, das über der Fassade des ehema
ligen kurfürst  lichen Marstalls aufragt, der heute das Landesmuseum Mainz 
beherbergt10. Im Inneren des Buches befinden sich eine als Relief gestal
tete Abbildung der Fassade und des Eingangs sowie mehrere Seiten Text in 
Braille und in Großschrift über das Museum und seine Sammlung.

Das zweite Folientastbuch ( Juni 2010) wagt sich an ein ganz neues 
Thema heran: die Beschreibung und Erläuterung eines Gemäldes. Für 
dieses Projekt wurde bewusst ein Bild gewählt, das nicht zu viele und im 
Relief nicht zu schwer darstellbare Informa  tionen enthält: das Gemälde 
Frauenkopf von Pablo Picasso aus dem Jahr 1908, das der Künstler in seiner 
frühkubist ischen Phase schuf. Es zeichnet sich durch einfache geometr ische 
Formen und eine sehr zurückhaltende Farbgebung aus.

Auch Picassos Kunstwerk erscheint zunächst auf dem Deckblatt im 
Ganzen als Relief und farbig so eng wie mög  lich am Original orientiert. 
Im Inneren des Buches wird es mithilfe beschreibender Texte in Braille 
und Großschrift sowie didakt isch aufgearbeiteten Folien für Menschen mit 
einer Sehbehinderung erfahrbar gemacht: Die Kunstpädagog_innen der 
blista haben dazu Folien geschaffen, auf denen die geometr ischen Formen 
des Gemäldes einzeln ertastbar sind.11

Das dritte Folientastbuch (Februar 2011) widmet sich dem Gemälde 
Madonna mit Christuskind des italien ischen Renaissancemalers Lorenzo di 
Credi, das um 1480/90 entstanden ist. Die Raumtiefe, die Fein  heit der Figu
ren und Gegenstände, die Menge an Informa  tionen und nicht zuletzt die 
Intensität der Farben – beispielsweise das Blau des Mantels der Madonna –
für Menschen mit einer Sehbehinderung erfahrbar zu machen, war für alle 
beteiligten Projektmitarbeiter_innen eine echte Herausforderung. Es wur
den einzelne Folien einmal für die Madonna, sodann für das Christuskind, 
schließ  lich für den Hintergrund geschaffen; darüber hinaus gibt es noch 
eine Folie mit einem Einzelelement aus dem Gemälde, einer Blumenvase, 
die einmal in ihrer Originalgröße, einmal zur besseren Ertastbar  keit ver
größert ausgeführt ist.12 Erklärende und beschreibende Texte in Braille 
und in Großschrift ergänzen das Buch. Besonders dieses Folientastbuch 
löst bei sehbehinderten Menschen große Freude aus und wird als Vorbild 
für solche Vorhaben in der Museumslandschaft ganz Deutschlands wahr
genommen. Am Ende des Buches befindet sich ein Text des Bischofs von 
Mainz, Karl Kardinal Lehmann, der sich dem Thema der Farben atmo
sphärisch nähert. 
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Leitfaden des Deutschen Museumsbundes13

Der Deutsche Museumsbund e. V. hat 2013 die Reihe seiner Leitfäden, die 
seinen Mitgliedern und allen Interessierten in gedruckter Form zur Ver
fügung stehen, um einen Band zu Barrierefrei  heit in Museen erweitert. 
Dazu holte er sich zwei starke Partner an die Seite: das Bundeskompetenz
zentrum Barrierefrei  heit e. V. und den Bundesverband Museumspädagogik 
e. V. Wie die anderen Leitfäden sollte auch dieser Empfehlungen enthal
ten, die es Museen jedweder Organisa  tions  form erlauben, einen eigenen 
Weg des Umgangs mit dem Thema zu finden und dabei an Standards ori
entiert zu arbeiten.

Eine große Arbeitsgruppe traf sich seit Januar 2012 mehrfach in Berlin 
und anderen Orten. Sie bestand aus Museumsfachleuten und Betroffenen 
aus verschiedenen Behinderungs  gruppen. Aus dieser großen Runde wurde 
schließ  lich eine Kerngruppe gebildet, die sich regelmäßig traf und die 
Publika  tion schnell vorantrieb, sodass der Leitfaden zur MuseumsMesse 
EXPONATEC in Köln im November 2013 vorgelegt werden konnte.

In seiner Einführung gibt der Leitfaden die Richtung vor: Er ist 
darauf angelegt, das Thema Barrierefrei  heit in Museen tatsäch  lich im 
Geist der UNBehindertenrechtskonven  tion zu behandeln, das heißt, 
ohne Trennung nach Behinderungs  gruppen alle Menschen im Blick 
zu haben. Einerseits die Barrieren definierend, die es grundsätz  lich bei 
einem Museumsbesuch (auch dessen Vor und Nachbereitung betref
fend) geben kann, werden andererseits Möglich  keiten zu deren Abbau 
aufgezeigt. Dabei werden die Bedarfe der unterschied  lichen Behinde
rungen ausführ  lich thematisiert. Grundlage der Angaben sind immer die 
maßgeb  lichen DINNormen14.

Den Autor_innen des Leitfadens, darunter auch die Verfasserin die
ses Beitrags, war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wenn nicht immer 
gleich alles, so doch immer etwas mög  lich ist – und Mut zu machen, damit 
auch tatsäch  lich zu beginnen. Die »Philosophie der kleinen Schritte« war 
Maxime aller Angaben zu Gestaltungs  möglich  keiten, ohne dabei je die 
»optimale« barrierefreie Gestaltung aus dem Blick zu verlieren. Es ging 
den Herausgebern nicht zuletzt darum, Ängste in Bezug auf die Machbar 
keit abzubauen und damit auch die berühmten »Barrieren in den Köpfen«.

Für Sonderausstellungen, die jeweils neu entworfen und geplant wer
den, besteht eine besonders große Chance, zumindest immer einige 
Aspekte der Barrierefrei  heit zu verwirk  lichen. Diese Möglich  keit greift 
der Leitfaden auf und bietet prakt isch und punktgenau Informa  tionen zu 
den Grundlagen barrierefreier Gestaltung, die auch Ausstellungs  architekt_
innen an die Hand gegeben werden können.15 

Praxisbeitrag
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Gestaltung und Druck des Leitfadens wurden durch eine Förderung des 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) ermög
licht.

Abschließend sei mir ein persönliches Statement gestattet: Es tut sich 
zwar gerade in neuerer Zeit ziem  lich viel in der Museumslandschaft. Den
noch gilt: Egal ob Dauerausstellung oder Sonderausstellungen, ob Museen 
in Trägerschaft des Bundes, Landes oder der Kommune oder auch kleine, 
ehrenamt  lich geführte Häuser, es muss allen Verantwort  lichen – von wissen
schaft  licher, polit ischer und von Verwaltungs  seite – klar sein, dass mit der 
UNBehindertenrechtskonven  tion Ansprüche formuliert worden sind, 
die nicht umsonst als »Recht« benannt werden. Das kann – da, wo die 
Möglich  keit besteht – durchaus auch bedeuten, dass zur Verwirk  lichung 
der Barrierefrei  heit f inanzielle Mittel in die Hand genommen werden 
müssen. Hier muss vor allem die Politik Verantwortung übernehmen. 
Auf jeden Fall ist ein grundsätz  lich anderes Denken erforder  lich: Weg 
von der Frage, ob sich das Engagement denn auch lohnt, hin zu dem 
grundsätz  lichen Wollen, allen Menschen (und das ist durchaus wört  lich 
gemeint) den Zugang zu und das Verständnis von Kunst und Kultur zu 
ermög  lichen.

f Zusammenfassung

Das Landesmuseum Mainz hat seit seinem Umbau Barrierefrei  heit für Men
schen mit Mobilitäts und Sinneseinschränkungen in einem sehr umfassenden 
Sinn umgesetzt. Das Haus hat Barrierefrei h eit zu einem eigenen Merkmal ent
wickelt und ist ständig mit der Weiterentwicklung dieses Themas befasst. Der 
vom Deutschen Museumsbund gemeinsam mit dem Bundeskompetenzzentrum 
Barrierefrei  heit und dem Bundesverband Museumspädagogik herausgegebene 
Leitfaden zur Barrierefrei  heit in Museen bietet Informa t ionen, um mög  liche 
Barrieren zu erkennen, und Lösungen, um diese zu beseitigen, sodass die Teil
habe aller an den Inhalten eines Museums mög l ich wird.

Anmerkungen
 1 Hier ist vor allem der Gedanke gemeint, dass eine Gesellschaft nicht aus Menschen 

besteht, die entweder einer Norm entsprechen oder von dieser abweichen, sondern 
aus einer Vielfalt verschiedener Menschen, die alle von vornherein dasselbe Recht 
haben, an allen gesellschaft  lichen Angeboten teilzuhaben. 

 2 Die damals gültige DIN 18024.2 hatte tatsäch  lich außer Mobilitätseinschränkun
gen keine andere Behinderung im Blick. Dies hat sich mit der DIN 18040 geän
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dert: Hier stehen nun über die Mobilitätseinschränkungen hinaus auch sensor ische 
Behinderungen im Fokus.

 3 Die zu dieser Zeit noch so genannten »geistig Behinderten« waren nicht Teil des 
Konzepts.

 4 DIN 18024.2, also noch ohne Berücksichtigung anderer Behinderungs  arten als der 
Mobilitätseinschränkung.

 5 Eine davon ist mit einem höhenverstellbaren Toilettenbecken ausgestattet; ein 
Ausstattungs  merkmal, das auch die neuere DINNorm 18040 leider nicht fordert.

 6 Mit diesem Service, Audiodeskrip  tion genannt, werden sehbehinderten und blin
den Menschen visuelle Vorgänge mittels akust ischer Bildbeschreibungen vermittelt.

 7 Diese Führung entspricht, was Auswahl und Menge der beschriebenen Exponate 
betrifft, der Highlightführung auf den Audioguides.

 8 Bei der Planung dieses Angebots wurde dem Museum von Seiten des Deutschen 
Gehörlosenbundes, der im Vorfeld dazu befragt worden war, die Wichtig  keit der 
Zusammenarbeit mit gehörlosen Darsteller_innen deut  lich gemacht. An dieser 
Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass grundsätz  lich Betroffenenverbände in die 
Planung von Angeboten einbezogen werden sollten.

 9 Siehe www.landesmuseummainz.de; zur BITV 2.0 siehe auch den Praxisbeitrag 
von Christian Bühler/Birgit Scheer in diesem Band  S. 197 ff.

10 Gleichzeitig ist diese wie alle anderen Folien auch in Farbe ausgeführt, sodass nicht 
sehende und sehende Besucher in ein Gespräch über die Abbildung eintreten können.

11 Alle Folien gibt es jeweils auch noch einmal in Papierform mit den entsprechen
den Darstellungen in kontrastreicher Auf lösung für Menschen mit einer Sehbehin
derung oder auch »normalsichtige« Besucher_innen: Es soll damit ermög  licht wer
den, dass ein Austausch zw ischen verschiedenen Besuchergruppen mög  lich ist.

12 Auch für dieses Folientastbuch gilt, dass alle in Relief gestalteten Elemente auf einem 
 anderen Blatt auch in Farbe ausgeführt sind.

13 Deutscher Museumsbund e. V./Bundesverband Museumspädagogik e. V./Bundes
kompetenzzentrum Barrierefrei  heit e. V. (Hrsg.). Das inklusive Museum  – Ein 
Leitfaden für Barrierefrei  heit und Inklusion, Berlin 2013, online abrufbar unter: 
http://www.barrierefrei  heit.de/das_inklusive_Museum_ein_leitfaden_zu_
barrierefrei  heit_und_inklusion.html (Aufruf am 30.06.2014). Ziel des Leitfadens 
ist es, die 2009 von Deutschland ratifizierte UNBehindertenrechtskonven  tion im 
Bereich der Museen in die prakt ische Anwendung zu bringen.

14 Beispielsweise DIN 18040 Barrierefreies Bauen  – Planungs  grundlagen  – Teil 1: 
Öffent  lich zugäng  liche Gebäude; DIN 32975 Gestaltung visueller Informa  tionen 
im öffent  lichen Raum zur barrierefreien Nutzung.

15 So enthält der Leitfaden (siehe Anm. 13) neben einem ausführ  lichen Begriffsglos
sar zum Beispiel auch hilfreiche Literaturangaben und Links sowie eine Liste von 
Organisa  tionen, die sich als Koopera  tions  partner anbieten.

Praxisbeitrag
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»Art Blind« – ein multisensor isch 
erfahrbares Kunsterlebnis außerhalb des 
klass ischen Museumsbetriebs
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Der Verein Blinde und Kunst e. V. präsentierte im Mai/Juni 2013 im Rah
men des »Sommerblut Kulturfestivals« im Stapelhaus, den Räumlich  keiten 
des BBK (Berufsverband bildender Künstler) Köln e. V., die Ausstellung 
»Art Blind« mit Werken 16 interna  tionaler blinder und sehbehinderter bil
dender Künstler_innen aus neun Na  tionen.

Die Philosophie des Vereins und seiner Projekte ruht auf zwei Säulen. 
Zum einen zielt sie darauf, den vorwiegend auf Visualität beruhenden 
Ausstellungs  betrieb blinden und sehbehinderten Kunstrezipient_innen 
zugäng  lich zu machen, so durch die Entwicklung von Audiodeskrip  tionen1 
und Tastausstellungen. Zum anderen richtet sie sich auf die Förderung der 
Fähig  keiten blinder und sehbehinderter Menschen zur Kunstproduk  tion, 
unter anderem durch Workshops. Mit diesen Initiativen wird ein hervor
stechendes Wesensmerkmal des Ausstellungs  betriebs konterkariert, wie er 
sich seit dem 19. Jahrhundert in Europa herausgebildet hat.
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Anfassen verboten! Das Regime des Visuellen

Constance Classen und David Howes2 haben die histor ische Entwicklung 
des Tastverbotes in Museen nachgezeichnet. Bis zum frühen 19. Jahrhundert 
war das Anfassen und Bewegen der Exponate durch die Museumsbesucher_
innen durchaus üb  lich. So beschrieb beispielsweise die deutsche Schriftstel
lerin Sophie von La Roche (1730 – 1807) in ihrem Reisetagebuch, wie sie 
im Brit ischen Museum in London die Ausstellungs  gegenstände betasten 
konnte,3 darunter ein karthag ischer Helm und ein röm ischer Spiegel. Die
ser Möglich  keits  raum veränderte sich jedoch im Laufe des 19. Jahrhun
derts. Nach Fiona Candlin4 setzte hier allmäh  lich eine klassenspezif ische 
Distink  tion ein: Die Museen öffneten sich für breite Publikumsschich
ten. Da Arbeiter und Kleinbürger als ungebildet und schmutzig etikettiert 
wurden, war der enge Kontakt zw ischen Exponaten und Besucher_innen 
nun verpönt. So beklagte etwa die Kunstkritikerin Anna Jameson5 in den 
1840erJahren die »vulgären Besucher«, die im Museum herumplapperten, 
f lirteten und alle Kunstwerke berührten.

Heute ist Tasten professionsspezif  isch geregelt: Ledig  lich Konserva
tor_in nen und Kurator_innen dürfen Exponate anfassen. Visualität domi
niert heute noch im herkömm  lichen Ausstellungs  betrieb. Sie beginnt am 
augen und hautfälligsten beim individuellen Verhalten. Tastberaubung 
herrscht. An  fassen verboten! Wer es dennoch wagt, seine Hand nach einem 
 Exponat auszustrecken, wird von den Museumswächtern gemaßregelt.

Aber auch in der Dingwelt der Inszenierung wird Visualität konstruiert: 
»natür  liches« Licht durchf lutet den Museumsbau und wird mit »künst  lichen« 
Beleuchtungen verstärkt. Vitrinen schotten die Exponate wie gläserne Pan
zer von den Besucher_innen ab. 

Kataloge arbeiten bei der Vermittlung von Wissen mit sichtbaren, ge 
druckten Texten und Bildern. Exponate werden aufgrund ihrer visuellen 
Merkmale gezeigt: Wenn sie näm  lich das, wofür sie stehen, deut  lich sicht
bar machen. Daher wird beim Sammeln und Bewahren genau auf visuelle 
Merkmale geachtet.

Insgesamt ist der Ausstellungs  betrieb ein mobiles Panoptikum. Kritik
würdig ist nicht diese Erscheinungs  form, sondern ihre Einseitig  keit. Deren 
prakt ische Folgen sind:
•	 ein Habitus der Distanzierung von vielen sinn  lichen Qualitäten des 

Lebens,
•	 das Sehen wird als der intellektuellste der Sinne hoch »angesehen«, 
•	 der distanzierte, dekontextualisierte Blick wiederum schließt leib  liche 

Präsenta  tion aus, somit ist die Partizipa  tion von Menschen mit (Seh)
Behinderungen extrem eingeschränkt.

Praxisbeitrag
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Soziokulturelle Praktiken in Bezug auf die Produk  tion und Rezep  tion 
von »blinder Kunst« unterstützen diese einseitige Ausrichtung: 
•	 Bildende Kunst wird üb  licherweise visuell präsentiert.
•	 Der Kunstunterricht an Blindenschulen findet zumeist ohne Flankie

rung durch angemessene Wissensvermittlung in öffent  lichen Institu 
tionen wie Museen statt.

•	 Blinde und sehbehinderte Künstler_innen und Studierende werden an 
Kunsthochschulen oder Kunstakademien kaum gefördert.

•	 Die Öffentlich  keit weiß Werke blinder Künstler_innen nicht einzu
schätzen, da Bewertungs  maßstäbe für nicht visuelle Kunst unterentwi
ckelt sind. Auch gibt es keine Sammler_innen blinder Kunst oder noch 
kaum blinde Sammler_innen, daher auch keinen Handel damit.

Wege zum barrierefreien Kunsterlebnis

Barrierefrei  heit beginnt schon vor dem Ausstellungs  besuch. Dies hat auch 
die Ausstellung »Art Blind« umgesetzt. Eine AudioWegbeschreibung, die 
den von einem Blinden gegangenen Weg vom Kölner Hauptbahnhof zum 
Stapelhaus aufzeichnete und die auf der Webseite zur Ausstellung abrufbar 
war, wies sehbehinderten und blinden Interessierten den Weg zur Ausstel
lung. Überdies stellte die Website auch Fotos und Audiodeskrip  tionen der 
Kunstwerke bereit sowie eine Beschreibung eines mög  lichen Ausstellungs 
rundgangs.6 

Am Infot isch eingangs der Ausstellung befand sich ein Tastrelief des 
Ausstellungs  raumes. Dort begann ein Leitsystem abwechselnd auf dem 
Boden mittels Taststreifen und an der Wand mittels Tastleiste, das mit 
Hand oder Fuß/Stock erfahrbar war.

Das Design des Katalogs vertauscht Barrieren von sehenden und nicht 
sehenden Menschen: Im Logo des Designers Bernd Hartwig (siehe am 
Beginn dieses Beitrags) gibt die Brailleschrift die Form für die Buchstaben 
in der sogenannten Schwarzschrift der Sehenden vor. Das so geschriebene 
Wort »Art_Blind« spiegelt sich in den neun Punkten des BrailleWorts 
»Art«. Formgebend ist die Brailleschrift. Der Lesef luss des Sehenden wird 
dadurch mit einer Barriere versehen. Die SchwarzWeißVertauschung im 
Druck spielt auf den Perspektiventausch der Ausstellung an. Ebenso die 
BrailleElemente im Katalog, wie etwa die Namen der Künstler_innen.

Im Innenteil können zunächst nur die Konturen der Kunstwerke durch 
ReliefLack ertastet werden. Erst dahinter liegen die BildSeiten, die, mit
tels Haftpunkten aneinander »gefesselt«, ihren visuellen Inhalt erst einmal 
verbergen. Diesen müssen sich die sehenden Leser_innen selber zugäng 
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lich machen durch das Lösen der aneinander haftenden Seiten. Der Kata
log war also provozierend bewusst nicht barrierefrei für das sehende Pub
likum gestaltet. Dem Katalog lag zudem eine CD bei, auf der alle Texte 
sowohl auf Deutsch vorgelesen als auch über PC zweisprachig Engl isch/
Deutsch digital lesbar waren.

Beschilderungen mit erklärenden Texten zu Ausstellungs  exponaten müs
sen allen Besucher_innen zugäng  lich sein. Grundsätz  lich haben Braille und 
Schwarzschrift dieselben Informa  tionen zu enthalten. In der Ausstellung 
»Art Blind« waren beide Schriften auf den Beschilderungen angebracht: 
Die auf eine transparente Folie gedruckte Brailleschrift lag dabei über dem 
Schwarzschrifttext in einer für Sehbehinderte geeigneten Schriftgröße.

Berühren durften die Besucher_innen, ob blind oder nicht, sämt  liche 
Kunstwerke, Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Objekte und Installa 
tionen – wobei sie aufgefordert waren, ihre Hände vorher zu reinigen, 
Ringe und Armbänder abzulegen und die Werke langsam, vorsichtig, 
zärt  lich und sorgfältig zu berühren. 

Da Zeichnungen und Gemälde schwer nicht visuell zugäng  lich sind, 
konnten 33 Audiodeskrip  tionen auf einem Audioguide angehört werden. 
Hier ein Ausschnitt der Beschreibung eines Kunstwerks: 

»Barbara Romain: Bad Eye on the good Foot, 2005, Acrylfarben auf Lein
wand, 183 x 183 cm – Kontrastreich und in knalligen Farben ist die groß
formatige Leinwand übersät mit Formen und Symbolen, die in einen hell
gelben Hintergrund eingebettet sind. Ein auffälliges, großes weißes X 
links unten und ein ebenfalls großes weißes Kreuz rechts oben, beide rot 
umrandet, bilden zwei markante Pole in dem wirren Gefüge. Stilisierte 
Augen und Schnecken in verschiedenen Farben sowie rund  liche Gebilde, 
die jeweils einen roten und einen grünen Fleck umschließen, tauchen über 
das Bild verteilt mehrfach auf. Schlanke, schwarze organ ische Formen zie
hen sich wie vereinzelte Wegabschnitte über die Bildf läche. Darauf sind 
mit weißer Farbe Symbole aneinandergereiht. Auch hier tauchen mehr
fach das X, das Kreuz und die Schnecke auf, aber auch Kreise, Dreiecke 
und drei Pünktchen. Links oben ist eines dieser schwarzen Gebilde mit 
Spinnenbeinen und bedroh  lich leuchtenden Augen ausgestattet. Farb  lich 
ist neben dem gelben Hintergrund und den schwarzen Akzenten die Farbe 
Rot dominant. Begleitet wird das Rot von einem leuchtenden Pink, das 
einen knalligen, lebensfrohen Effekt für sich verbuchen kann.«7

Bestandteile des Rahmenprogramms der Ausstellung waren zahlreiche 
Workshops, die von blinden und sehbehinderten Künstler_innen geleitet 
wurden, sowie ein Symposium »Visualität und Blind  heit für die Kunst«, 
das, bewusst an den etablierten Hochschulbetrieb anknüpfend, in der 
Aula der Kunsthochschule für Medien Köln stattfand, um »blinde Kunst« 
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in diesen einzufügen. Das Symposium beschäftigte sich mit Themen 
wie »blinde« versus visuelle Kunst und den Möglich  keiten  blinder und 
sehbehinderter Künstler_innen zur Aufnahme und Durchführung des 
Kunststudiums Weitere Themen waren soziale und ästhet ische  Chancen 
 blinder und sehbehinderter Künstler_innen sowie alternative ästhet ische 
Möglich  keiten visueller Kunst – aufgedeckt durch blinde und sehbehinderte 
Künstler_innen.

Um besondere Leistungen zu würdigen und die Aufmerksam  keit der 
Öffentlich  keit zu erregen, wurden zwei BlindeundKunstPreise verliehen: 
Den Publikumspreis, für den die Besucher_innen in Braille, in Schwarz
schrift oder per Diktieren eine Stimme für ein Kunstwerk abgeben konnten, 
erhielt der brit ische Künstler Jonathan Huxley (* 1965) für seine Installa  tion 
A Boy’s own Story. Der Künstler Flavio Titolo (1960 – 1999) erhielt posthum 
den BlindeundKunstEhrenpreis für sein Lebenswerk. 

Der Ausstellungs  betrieb erfordert sensor ische Alternativen

Die vom Ausstellungs  betrieb ausgeschlossenen Bevölkerungs  gruppen zei
gen dessen Defizite. Daher muss er radikal kritisiert und reformiert werden:
•	 Sammlungen müssen nicht visuelle Eigenschaften von Kunst ins Licht 

rücken.
•	 Konservator_innen müssen diese Eigenschaften pf legen und erhalten.
•	 Pädagog ische Inhalte der Vermittlung müssen gestenreich, erzähler isch, 

anschau  lich, fühlbar sein.
•	 Taktile Ausstellungs  präsenta  tionen müssen die Regel werden.
•	 Inszenierung von Kunst muss von der sakralen Huldigung zum wert

schätzenden Umgang mit Kunst geändert werden.

Im Katalog zur Ausstellung »Art Blind« resümiert Marcus Weisen, Juror 
und Berater der Ausstellung und Accessibilityberater der European Blind 
Union (EBU): »Auf der Art Blind können wir die vielseitigen Qualitä
ten der Werke von Jonathan Huxley, Flavio Titolo und der anderen aus
gestellten, professionellen Künstler bewundern. Wir sollten uns also daran 
erinnern, dass solches Talent die weiterführenden Schulen in die Pf  licht 
nimmt, ihre Schüler künstler isch zu fördern und den Kunstakademien die 
zwingende eth ische Verpf  lichtung auferlegt, ihre Tore behinderten Stu
dierenden zu öffnen.«8
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f Zusammenfassung

Die Ausstellung »Art Blind« zeigte 2013 in Köln die Werke blinder und seh
behinderter bildender Künstler_innen. Der Autor dieses Textes, selbst blind, 
kuratierte die Ausstellung. Anders als im gewohnten Ausstellungs b etrieb, in 
dem Exponate nicht berührt werden dürfen, war es in der Kölner Ausstellung 
den Besucher_innen erlaubt, alle Kunstwerke zu betasten. Für blinde Besu
cher_innen standen zahlreiche unterstützende Mittel zur Verfügung, um die 
Ausstellung barrierefrei zu erleben. Dazu gehörten unter anderem ein Leitsys
tem, Audiodeskrip  tionen und der auf CD erhält  liche Katalog. 
Der Autor postuliert ein Umdenken im Ausstellungs b etrieb, aber auch an 
Kunstakademien und Kunsthochschulen, sodass blinde und sehbehinderte 
Menschen nicht von der Kunstproduk t ion und dem Ausstellungs b etrieb aus
geschlossen bleiben.

Anmerkungen

 1 Audiodeskrip  tionen sind akust ische Beschreibungen von Visuellem, die in Museen 
über Audioguides zu hören sind.

 2 Constance Classen/David Howes, The museum as sensescape: Western sensibilities 
and indigenous artifacts, in: Elizabeth Edwards/Chris Gosden/Ruth Phillips 
(Hrsg.), Sensible Objects, Oxford 2005, S. 199 – 222.

 3 Siehe Sophie von La Roche, Sophie in London 1786; being the diary of Sophie v. 
La Roche, translated from the German: Clare Williams, London 1933.

 4 Siehe Fiona Candlin, Don’t touch! Hands off ! Art, blindness and the conserva  tion 
of expertise, in: Body and Society, 10 (2004) 1, S. 71 – 90.

 5 Siehe Anna Jameson, Companion to the Most Celebrated Private Galleries of Art 
in London, London 1844.

 6 http://www.blindeundkunst.de/2013/05/17/artblind/ weiterführender Link: 
http://www.siegfriedsaerberg.com/? Art_Blind (Aufruf am 24.07.2014).

 7 Barbara Romain, Bad Eye on the good Foot, Audiodeskription auf der CD zum 
Aus stellungskatalog: Blinde und Kunst e. V. (Hrsg.), Art Blind, Köln 2013; erhält
 lich über info@blindeundkunst.de.

 8 Marcus Weisen, Blinde und Kunst, in: Blinde und Kunst e. V. (Hrsg.), wie Anm. 7, 
o. S., erhält  lich über info@blindeundkunst.de. 
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Rebecca Maskos

Bewundernswert an den Rollstuhl gefesselt – 
Medien und Sprache in einer noch nicht 
inklusiven Gesellschaft

Wir führen es fast täg  lich im Mund, das Wörtchen »blind«. Ohne dabei 
wirk  lich über Sehbehinderung zu sprechen, zumindest nicht direkt. Blind 
heit ist eine beliebte Metapher, überall. Da gibt es die blinde Liebe, das 
blinde Vertrauen, aber auch den blinden Hass und den blinden Gehor
sam. Es gibt Blindtexte, Blindf ische, Blindgänger und den Blinden mit 
dem Krückstock. Aber auch andere Körperteile – ob funk  tions  fähig oder 
nicht  – kommen im Deutschen immer wieder in Redewendungen zu 
Wort. Wir stoßen auf taube Ohren, stehen mit dem falschen Fuß auf, fah
ren einer lahmen Ente hinterher oder machen jemandem Beine, dass ihm 
Hören und Sehen vergeht. Uns kann die bucklige Verwandtschaft den 
Buckel runterrutschen. Und sonst noch? Besser Arm ab als arm dran! Na, 
der Vergleich hinkt jetzt aber.

Ob jeder »Blindtext« gleich eine Diskriminierung darstellt, ist frag  lich. 
Auch wird es von blinden Menschen meist nicht als ausgrenzend emp
funden, wenn ihnen jemand »Auf Wiedersehen« oder »Wir sehen uns« 
sagt. Die meisten Rollstuhlfahrer_innen werden die Frage »Wo gehst du 
hin?« nicht krummnehmen. Fest steht allerdings, dass sich viele Men
schen ärgern, wenn ihre Behinderung zur gängigen Metapher wird – etwa 
Blindheit als Symbol für Ignoranz allgemein.

Sprach  liche Assozia  tionen prägen unser Denken. Auch wenn es uns 
nicht immer bewusst ist: Die Begriffe und Redewendungen, mit denen 
wir die Welt benennen und etikettieren, sind Ausdruck unserer Kultur 
und Gesellschaft. In ihnen drücken sich Bewertungen und Urteile aus, 
sie lassen manche Informa  tionen aus oder fassen sie nur einseitig. Als sol
che kann Sprache behindern – Barrieren aufbauen, die es erst einmal zwar 
nur gedank  lich gibt, die aber dennoch nicht weniger wirkmächtig sind als 
phys ische Barrieren. Denn Sprache ist auch Gewohn  heit und prägt Nor
malitäten. Und Sprache selbst ist wiederum geprägt von einem sich fort
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während verändernden gesellschaft  lichen und kulturellen Kontext. Ihre 
Begriffe sind ständig im Wandel, können ihre ursprüng  lichen Bedeutun
gen verlieren oder sie auf andere Bezeichnungen übertragen.1

So wurden die Worte »Behinderung« und »behindert« nach dem Ersten 
Weltkrieg propagiert als euphemist ische Oberbegriffe und Alternativen zu 
einst sehr gebräuch  lichen Benennungen wie »Krüppel«, »Idiot«, »Fallsucht« 
oder »Schwachsinn«. Das Wort »Behinderung« sollte den abwertenden 
Charakter einebnen in eine scheinbar neutrale Kategorie.2 Unter Jugend 
lichen ist »behindert« indes heute ein neues Schimpfwort in Sachen Bloß
stellung und Beschämung anderer, mit denen sie ein großes Abgrenzungs 
bedürfnis gegenüber vermeint  lich Schwachen und Unfähigen teilen. Das 
brachte das Wort generell in Verruf – immer wieder wird unsicher gefragt, 
ob es denn in Ordnung sei, Menschen als »behindert« zu bezeichnen. Dabei 
sehen viele behinderte Menschen selbst den Begriff tatsäch  lich als neutral 
an – mit dem kleinen Unterschied, dass nach ihrem Verständnis sie behin
dert werden – durch Barrieren und die Einstellungen anderer Menschen. 
»Polit isch korrekte« Alternativen wie »beeinträchtigt«, »gehandicapt« oder 
»andersfähig« halten viele von ihnen deshalb für nicht nötig.

(Nicht-)Behinderung in Medien und Journalismus

Zeitungen, Zeitschriften, das Internet, Hörfunk, Fernsehen und Kino 
haben einen großen Einf luss auf Einstellungen, Meinungen, Urteile und 
Vorurteile. Nicht nur, dass die von den Medien gewohn  heits  mäßig ver
wendeten Sprachbilder zum Allgemeingut werden, viele Rezipient_innen 
übernehmen die Herangehensweisen der Medien und deren Blick auf die 
Gesellschaft oft kritiklos. Denn alternative Informa  tions  quellen sind rar, 
besonders beim Thema Behinderung. So stammt auch in Deutschland der 
überwiegende Teil aller öffentlichen Informa  tionen über das Thema Behin
derung aus den Medien.

Das liegt hauptsäch  lich an den bislang weitgehend getrennten Lebenswel
ten behinderter und nicht behinderter Menschen. In Deutschland verlaufen 
die Lebenswege von behinderten Menschen – so sie einmal als solche einge
stuft werden – in der Regel innerhalb von »Sonderwelten«: Vom Sonderkin
dergarten bis zur Sonderschule, vom Berufsbildungs  werk bis zur Werkstatt, 
von der Wohngruppe des Einrichtungs  trägers bis zur Disco für Behinderte. 
Aber auch außerhalb von Einrichtungen wird es behinderten Menschen 
durch Barrieren, Vorbehalte und Vorurteile zuweilen schwer gemacht, einen 
»normalen« Job zu bekommen, ins Kino oder in einen Club zu gehen. Aktu
elle Studien belegen, dass Inklusion hierzulande noch sehr am Anfang steht.3
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Wer nie mit behinderten Menschen in Kontakt kommt, der weiß kaum 
etwas über sie, höchstens das, was in Filmen, Büchern und TVSerien 
vermittelt wird. Oft sind nicht behinderte Menschen nach einer Begeg
nung mit einem behinderten Menschen erstaunt, wie »normal« dieser ist. 
Denn nur wenige haben jemanden mit Behinderung im Freundes oder 
Kolleg_innenkreis oder in der Familie.

Bei Journalist_innen ist das nicht anders. Bislang sind die Hürden des 
Zugangs zu journalist ischen Berufen für Menschen mit Behinderungen recht 
hoch, vor allem wenn es um bezahlte Stellen oder dauerhafte Honorarauf
träge geht. Viele Arbeitgeber_innen sehen uneingeschränkte Flexibilität und 
Mobilität als Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit in den Medien an – 
auch wenn Journalist_innen mit Behinderungen zeigen, dass guter Journalis
mus ebenso mit Rollstuhl oder Lesegerät mög  lich ist. Fehlt die Begegnung mit 
solchen Kolleg_innen in den Redak  tionen, wird beim Thema Behinderung 
mög  licherweise häufiger zum sprach  lichen Kl ischee oder zum stereotypen 
Bild gegriffen. Und so spiegelt sich in Medienberichten über behinderte Men
schen fast ausschließ  lich die Perspektive nicht behinderter Menschen wider.

»Tatsäch  lich aber steckt der nichtbehinderte Journalist nicht in der Haut 
des Menschen mit Behinderung«, schreibt Peter Radtke, selbst behin
dert und Gründer der »Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien«. 
»Folg  lich trifft auch seine Schlussfolgerung nur in den seltensten Fällen 
zu. Nachdem auch die Leser, Radiohörer oder Fernsehteilnehmer in der 
Regel nichtbehindert sind, halten sie die Projek  tion des Außenstehenden 
für durchaus nachvollziehbar und machen sie sich für ihr Menschenbild 
von Personen mit Behinderungen zu eigen. Hieraus ergibt sich die para
doxe Situa  tion, dass die Berichterstattung zu Behindertenthemen mitunter 
eher der Vorstellung der Nichtbetroffenen vom Alltag behinderter Men
schen entspricht als der tatsäch  lichen Situa  tion.«4

Von »Sorgenkindern« zu »Superkrüppeln«:  
Berichterstattung über Menschen mit Behinderung

Dass der Alltag behinderter Menschen von Mühsal und Leid geprägt sei, 
diese Vorstellung ist in den Medien immer noch fest verankert.5 Plast isch 
wird sie in der Wendung: »Er/sie ist an den Rollstuhl gefesselt.« Sie sugge
riert, dass eine Behinderung ein normales, freies, aktives Leben unmög  lich 
mache, als sei der Rollstuhl ein Gefängnis, das zum Stillstand verurteilt. 
Ein unzutreffendes Bild, denn die meisten Rollstuhlfahrer_innen empfin
den es genau umgekehrt: Der Rollstuhl ermög  licht ihnen Bewegungs  frei 
heit und Mobilität.
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Als »Sorgenkinder« und »Schützlinge« betitelt, sehen manche Medien 
behinderte Menschen auch nicht als erwachsene Subjekte, die für sich 
selbst sprechen können. Eine solche »Verkind  lichung« zeigt sich besonders, 
wenn es um Menschen mit Lernschwierig  keiten bzw. sogenannten geisti
gen Behinderungen geht. Oft werden sie auch im fortgeschrittenen Alter 
von Journalist_innen geduzt oder mit dem Vornamen angesprochen. Oder 
sie werden gar nicht erst selbst angesprochen, sondern nur indirekt über 
ihre nicht behinderten Angehörigen oder Betreuer_innen.

Behinderte Menschen werden in der Regel als dauerhaft abhängig von 
der Hilfe anderer wahrgenommen. Viel zu oft dreht sich alles darum, was 
jemand nicht kann – statt um das, was jemand kann. Der medizin ische Blick, 
der Menschen in »krank« und »gesund« einteilt, bestimmt immer noch 
viele Medien. Er sieht in einer Behinderung ein rein persön  liches Defizit, 
blendet behindernde Umstände und Barrieren weitgehend aus. So werden 
behinderte Menschen zu dauerhaft Leidenden gemacht, zu »Opfern«. Ihre 
Krank  heit wird zum »trag ischen Schicksal«. Mitleid ist der Subtext, auch bei 
stehenden sprach  lichen Wendungen, die das Leiden an etwas, zum Beispiel 
einer Querschnittlähmung oder an Kleinwüchsig  keit, zum Ausdruck brin
gen. Die Formulierung »leidet an« ist so gängig, dass die dahinterstehende, 
oft irrige Annahme eines dauerhaften Leidens nicht hinterfragt wird.

Bei allen Schwierig  keiten, Schmerzen und Verlusten, die eine Behinde
rung mit sich bringen kann, sehen viele Menschen ihre Behinderung jedoch 
nicht als permanentes Leiden an, sondern eher als eine Lebensform, mit der 
sie sich arrangiert haben und die für sie eine organisator ische Herausforde
rung darstellt: Barrieren müssen überwunden, Assistent_innen bezahlt und 
der Umgang mit sozialen Vorbehalten ihnen gegenüber gemanagt wer
den. Es ist also meist eher ein Leiden an den von der Umwelt gesetzten 
Barrieren als ein Leiden an der Beeinträchtigung selbst. Doch solche Per
spektiven fehlen noch oft – selten thematisieren Medien Fragen nach dem 
Umgang mit und der Bewältigung von Barrieren.

Andererseits ernten Menschen mit Behinderung wiederum Bewun
derung dafür, wie sie ihren normalen Alltag leben, dass sie alltäg  liche 
Dinge tun – arbeiten, einkaufen, Autofahren, ihren Hobbys nachgehen, 
feiern, Partner_innen, Freund_innen und Kinder haben. All das wird vor 
allem in Boulevardmedien vielfach als »mutige« und unvorstellbare Leis
tung eingeordnet: Behinderte Menschen »meistern« dann ihr »Schicksal« – 
mit viel »Lebensfreude«, und »trotz« der Behinderung. Beliebt sind in die
ser Mediensparte vor allem auch behinderte »Macher_innen«, die sich von 
ihrer Behinderung »nicht aufhalten« lassen und scheinbar Übermensch 
liches leisten: der behinderte Firmenchef, die ParalympicsAthletin, der 
Bergsteiger mit Beinprothese. Sie sollen den Nichtbehinderten zeigen: 
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Lasst Euch mal nicht so hängen, strengt Euch an  – »sogar« behinderte 
Menschen »schaffen es«. Gleichzeitig wirken diese Protagonist_innen wie 
ein Beruhigungs  mittel gegen die Befürchtung, mit einer Behinderung 
wäre das Leben vorbei.

So vermitteln die Medien ein Bild, in dem es für behinderte Men
schen nur zwei akzeptierte Rollen gibt: Die des Opfers auf der einen 
Seite und auf der anderen die des Helden oder der Heldin, des »Trotz
demMenschen«6, der »Elitebehinderten«7 oder des »SuperKrüppels«, wie 
zum Beispiel die USamerikan ische Behindertenbewegung den ehema
ligen SupermanDarsteller und später querschnittgelähmten Christopher 
Reeve spött isch nannte. Manchmal tauchen auch beide Bilder gleichzeitig 
auf. So schrieb etwa der »Bild«Kolumnist Franz Josef Wagner über Samuel 
Koch, der seit seinem verunglückten Sprung in der TVSendung »Wetten 
dass ‥?« vom Hals abwärts querschnittgelähmt ist. Wagner begegnete ihm 
auf einer ProminentenParty: »Der Star waren Sie. (…) Ich bewundere 
Sie, lieber Samuel Koch, dass Sie auf einer Party sind und nicht in der 
Finsternis Ihrer Behinderung bleiben. Sie können nicht tanzen. (…) Sie 
haben nicht die Kraft, anderen Menschen Ihre Hand zu geben. Alles ist 
gelähmt. Was nicht gelähmt ist, sind Ihre Träume.«8 Koch ist der »Star«, 
aber »alles« an ihm »ist gelähmt«, und Kochs Behinderung setzt Wagner 
gleich mit »Finsternis«. Für die sicher komplexen Lebensrealitäten Kochs 
bleibt in diesem einfachen Schema Glorif izierung/Abwertung kein Platz. 
»Batman oder Bettler«, wie es Peter Radtke formuliert, »zw ischen diesen 
beiden Polen scheint es nichts zu geben«.9 Beide Varianten individuali
sieren Behinderung: Das Problem liegt allein im Körper.10

Menschen, Monstren, Sensa  tionen – Hintergründe von 
 Stigmatisierung und kl ischeehafter Darstellung

Das einfache Schema ist verlockend, denn es schafft Distanz. Die US 
amerikan ische Autorin Rosemarie GarlandThomson11 legt dar, wie die 
gängigen Perspektiven auf Behinderung selten eine Augenhöhe mit behin
derten Menschen erreichen: So ist der bewundernde Blick von unten nach 
oben gerichtet – hoch zu den behinderten »Held_innen«, die er auf einen 
Sockel stellt. Und ebenso wandert der entwertende Blick von oben auf sie 
herab – entweder aus Mitleid, »Verkind  lichung« oder Verachtung.12

Autor_innen wie Volker Schönwiese, Tom Shakespeare und Rosema
rie GarlandThomson, allesamt Vertreter_innen der Disability Studies (zu 
Letzteren siehe auch den Beitrag von Anne Waldschmidt   S. 334 ff.), 
sehen die Vermeidung von Angst und Unsicher  heit dabei als Hauptmo
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tiv für diese Formen von distanzierender Darstellung.13 »Behinderung pas
siert um uns herum öfter, als wir es erkennen und beachten, und wir 
hegen unausgesprochene Ängste vor der Möglich  keit, behindert zu wer
den – wir selbst oder eine uns nahestehende Person«, formulierte der 2012 
verstorbene behinderte Historiker und Medienkritiker Paul K. Longmore. 
»Wovor wir uns ängstigen, das stigmatisieren und meiden wir häufig, und 
manchmal wollen wir es zerstören. Populäre Medienbeiträge spielen auf 
diese Ängste und Vorbehalte an, behandeln sie dabei nur schräg und bruch
stückhaft, bemüht, dass wir uns unserer selbst vergewissern können.«14

Selbstvergewisserung – das heißt in diesem Fall, sich selbst zu  bestätigen, 
nicht behindert, »normal« zu sein –, dabei helfen jene Darstellungen, die 
scheinbar eindeutige Bilder von behinderten Menschen produzieren, ent
weder als Opfer oder als Held_in. Ein klares Bild von »den  Behinderten« 
zu haben, beruhigt die heim  liche Angst, man könnte mög  licherweise selbst 
»nicht ganz normal« oder »krank« sein. Kl ischeeDarstellungen von Behin
derung vermitteln so auch ein Gefühl von Kontrolle und vermeintlicher 
Sicher  heit, dass man selbst ja »gesund« ist. Auf der einen Seite das »Wir«, 
auf der anderen »die Anderen« – ähn  liche Zweiteilungen kennen Wis
senschaftler_innen auch aus Forschungen über Rassismus und Sexismus.15

Das kann besonders bedeutsam werden in Zeiten, in denen unklar ist, wer 
oder was überhaupt als »normal« gilt. Rosemarie GarlandThomson zeigt am 
Beispiel der USamerikan ischen Freakshows (siehe hierzu auch den Beitrag 
von Christian Mürner/Udo Sierck  S. 27 ff.) des 19. und frühen 20. Jahr
hunderts, wie die Zurschaustellung behinderter Menschen half, das Bild des 
»normalen Amerikaners« überhaupt erst herzustellen. Bei den »Freak« oder 
»Sideshows«, eine neuzeit  liche Version der europä ischen Wunderkammern 
und Kuriositätenkabinette des 17. und 18. Jahrhunderts, wurden Menschen 
mit körper  lichen Besonder  heiten auf Jahrmärkten  vorgeführt: »Das armlose 
Wunder«, »die bärtige Lady«, »der Schlangenmensch«, »der kleinste Mann 
der Welt«, »die siames ischen Zwillinge«. Die Freakshow ebnete die Unter
schiede der aus vielen unterschied  lichen Ländern und Kulturen des US 
amerikan ischen Melting Pot stammenden Gaffenden ein: »Die Freak Shows 
präsentierten ein Verhältnis, in dem exotisierte behinderte und schwarze 
Menschen als phys ische Gegenstücke zum idealisierten Amerikaner fungier
ten. (…) Die immense Popularität dieser Shows (…) zeigt das Bedürfnis der 
Schaulustigen, fortwährend den Unterschied zw ischen ›denen‹ und ›uns‹ zu 
beteuern, in einer Zeit, in der Immigra  tion, die Emanzipa  tion der Sklaven 
und das Wahlrecht für Frauen frühere verläss  liche Indikatoren für Status und 
Privilegien durcheinanderbrachten (…)«16.

Heute ist die Verunsicherung darüber, welchen körper  lichen Standards 
man genügen muss, um als gesund, fit und leistungs  fähig zu gelten, grö
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ßer denn je. Und die »Freakshow« lebt weiter – zum Beispiel in Boulevard
TVShows und Dokumenta  tionen, die sich um »außergewöhn  liche Men
schen« drehen.17 In solchen Formaten geraten die vielfältigen Charaktere 
der vorgestellten Menschen, ihre Anliegen, Projekte und Wünsche aus dem 
voyeurist ischen Blickfeld. 

Zw ischen Holzbein und Heiligenschein:  
»Narrative Prothesen« in Literatur und Film

Auch in fik  tionalen Formaten tauchen behinderte Menschen tradi  tio
nellerweise auf als eindimensionale, f lache Charaktere. »Narrative Prothe
sen« nennen das die Literaturwissenschaftler David Mitchell und Sharon 
Snyder.18 Sie zeigen anhand vieler Beispiele, wie behinderte Charaktere in 
Erzählungen oft nicht für sich selbst, sondern als Metapher für etwas Drit
tes stehen und für bestimmte Wendungen im Plot instrumentalisiert wer
den. Sie werden zu »Vehikeln«, die kulturelle Vorstellungen von Normalität 
stützen sollen, und erscheinen dabei weniger als aktiv handelnde Subjekte, 
sondern als Objekte, die etwas symbolisieren sollen.19 Wir sehen zum Bei
spiel »böse« behinderte Charaktere, die Monstren gleichkommen und sich 
an der Welt für ihr erlittenes Unglück rächen wollen. Man denke etwa an 
die Grimm’sche Märchenfigur Rumpelstilzchen, Shakespeares Richard III. 
oder auch den Serienmörder Freddy Krueger aus der USamerikan ischen 
HorrorfilmReihe A Nightmare on Elm Street. Arm oder Beinprothesen 
sind Symbole für den klass ischen Bösewicht – berühmt ist das Holzbein des 
Kapitäns Ahab aus Herman Melvilles Moby Dick oder die Handprothese des 
Dr. No aus dem gleichnamigen JamesBondFilm.

Auf der anderen Seite finden wir behinderte »Engel« und »Heilige« – 
unschuldige Wesen, die ihr Leiden tapfer ertragen, um den anderen Men
schen den richtigen Weg zu weisen. Berühmte Beispiele aus der Litera
tur sind der Glöckner von NotreDame in Victor Hugos gleichnamigem 
Roman, die gelähmte Klara in Johanna Spyris Kinderbuchklassiker Heidi, 
im Kinofilm Die fabelhafte Welt der Amélie der Maler Raymond Dufayel, 
der Glasknochen hat, oder der kleinwüchsige Tiny Tim Cratchit in der 
Verfilmung von Charles Dickens’ A Christmas Carol. 

Neben solch holzschnittartigen Bildern lassen sich viele weitere ste
reotyp erzählte Bilder ausmachen. Der brit ische Sozialwissenschaftler 
Colin Barnes unterscheidet insgesamt elf verschiedene mediale Bilder von 
behinderten Menschen: Der behinderte Mensch als »bemitleidenswert«, als 
»Opfer von Gewalt«, als »böse und hinterhältig«, als »seltsame Kuriosität«, 
als »Superkrüppel«, als »Objekt des Spotts«, als »sein eigener schlimmster 
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Feind«, als »Last für die Gesellschaft«, als »sexuell abnorm«, als »unfähig zur 
gesellschaft  lichen Teilhabe« und – als »normal«.20

Auf dem Weg zu einer Normalität der Vielfalt

Was allerdings unter dem von Colin Barnes ausgemachten »normalen« Bild 
zu verstehen ist, bleibt schwer zu fassen. Sicher gehört dazu, dass behinderte 
Menschen in ihrer ganzen Vielfalt abgebildet werden – in derselben Viel
falt, in der auch Menschen ohne Behinderung in den Medien präsent sind. 
Und dazu gehört, dass nicht immer die Behinderung selbst im Vordergrund 
steht, sondern sie nur eine von vielen Eigenschaften ist. Eine solche Nor
malität verbreitet sich zunehmend in aktuellen Medienbildern behinder
ter Menschen. Größer angelegte Studien, die den Wandel der Darstellung 
behinderter Menschen in den Medien untersuchen, sind zwar noch selten. 
Doch einige aktuelle Studien weisen zumindest darauf hin, dass das medi
ale Bild behinderter Menschen pluraler geworden ist.21 Zum einen tauchen 
sie öfter auf – und nicht immer nur als »Symbol« oder »narrative Prothese«, 
sondern als Charaktere mit vielschichtigen Eigenschaften.22 Und einseitige 
Abziehbilder, wie das des bösen Krüppels, der sentimentalen Mitleidsfigur 
oder der medizin ischen Kuriosität, werden seltener. Besonders im Kinofilm 
kann man diese Entwicklung beobachten. Filme wie Ziem  lich beste Freunde 
(2011) aus Frankreich, der span ische Film Me, too – Wer will schon normal sein? 
(2009), die USamerikan ische Komödie The Sessions – Wenn Worte berüh
ren (2012) und die deutschen Produk  tionen Verrückt nach Paris (2002) und 
Auf den zweiten Blick (2013) zeigen behinderte Protagonist_innen, deren 
Behinderung entweder nur eine untergeordnete Rolle spielt oder die in der 
Handlung nicht auf diese reduziert werden. Auch in USamerikan ischen 
Fernsehserien werden behinderte Menschen als attraktiv und als norma
ler Bestandteil der abgebildeten Realität gezeigt, oft ohne die Schwierig 
keiten eines Lebens mit Behinderung auszublenden. Prominente Beispiele 
sind hier die seit Anfang 2011 auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlte 
Serie Glee, die sich um den Schulchor einer fiktiven High School dreht, zu 
dessen Mitgliedern auch ein querschnittgelähmter Schüler gehört, oder die 
seit 2013 auch im deutschen digitalen Spartenkanal Sixx gesendete Doku
Soap Push Girls, in der vier rollstuhlfahrende Frauen die Protagonistinnen 
sind. Im deutschen Fernsehen ist Behinderung vor allem in den TVSerien 
Lindenstraße und Marienhof, aber auch in anderen Vorabendformaten ein 
 Dauerbrenner – mit wechselnden Konnota  tionen und teilweise auch alt
hergebrachten Kl ischees. Formate wie der Münsteraner Tatort mit der Figur 
der kleinwüchsigen Pathologin Silke Haller alias »Alberich«, deren Behin
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derung mit viel Witz und eher nebenbei in die Handlung einf ließt, sind in 
Deutschland indes immer noch selten.

Auch wenn die Tendenzen in der Darstellung behinderter Menschen 
in den Medien derzeit in die verschiedensten Richtungen gehen – das 
von ihnen vermittelte mediale Bild befindet sich in einem Umbruch. 
Das hat zum Beispiel die normalisierend bis provokante und oft inklu
sive brit ische Berichterstattung über die Paralympics 2012 gezeigt. Ein 
Umbruch ist nötig und auch polit isch gewollt: Denn seit des  Inkraft tretens 
der UNBehindertenrechtskonven  tion 2008 sind auch die Medien in der 
Pf  licht zur Inklusion. Artikel 8 der Konven  tion fordert sie dazu auf, »Men
schen mit Behinderungen in einer dem Zweck dieses  Übereinkommens 
entsprechenden Weise darzustellen« (Absatz 2 Buchstabe c). Die Vertrags
staaten sind des Weiteren dazu angehalten, »Kl ischees, Vorurteile und 
schäd  liche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen, einschließ 
lich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereichen zu 
bekämpfen« (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) und deshalb auch auf »alle 
Medienorgane« (Absatz 2 Buchstabe c) entsprechend einzuwirken.

Das hat sicher erst einmal wenig konkrete Auswirkungen auf Zeitungs 
redak  tionen, die ihre Inhalte immer noch unter großem Zeitdruck und mit 
entsprechenden Vorgaben der Chefredak  tionen erstellen müssen. Doch die 
UNBehindertenrechtskonven  tion ist eine gute Grundlage für Inter ven 
tionen durch Rundfunkräte oder für die Arbeit behinderter Autor_in nen 
und Aktivist_innen, von denen sich eine Vielzahl in der Blogger_innen welt 
des Internets versammelt. Sie können durchaus auch größere Medienhäuser 
zum Umdenken bewegen. Beispiel Autismus: Als im Dezember 2012 Spie
gel Online den Attentäter in einer Grundschule der USamerikan ischen 
Stadt Newtown als vermeint  lich »autist isch« entlarvt hatte und damit seine 
erhöhte Aggressivität erklären wollte, traten autist ische Blogger_innen 
einen Shitstorm los 23. Spiegel Online veröffent  lichte daraufhin die Reak 
tionen unter der Überschrift »NewtownBerichterstattung: Autisten ver
urteilen Stigmatisierung«.24

Manche Netzaktivist_innen bieten auch prakt ische Aufklärungs  arbeit 
und sind damit sehr erfolgreich: So zum Beispiel die Webseite Leidmedien.
de des Berliner Vereins »Sozialhelden«, die 2013 für den GrimmeOnline
Award nominiert war. Initiator und »Sozialhelden«Vorstand Raúl Kraut
hausen, selbst kleinwüchsig und Rollstuhlfahrer, startete mit Leidmedien.
de einen OnlineRatgeber für Journalist_innen und andere Medienschaf
fende mit prakt ischen Tipps, wie sie Floskeln und Kl ischees in ihrer Spra
che und im Herangehen an das Thema Behinderung ausweichen können. 

Bis zur Verwirk  lichung von Inklusion in den Medien ist es noch ein 
langer Weg. Schließ  lich sind noch nicht einmal die meisten Medien 
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selbst barrierefrei – Angebote für gehörlose, blinde und sehbehinderte 
Menschen sowie für Menschen mit Lernschwierig  keiten (siehe dazu die 
 Praxisbeiträge von Christian Rathmann/Ralph Raule und Susanne Göbel 
 S. 320 ff. bzw. S. 327 ff.) sind immer noch rar. Doch der Weg kann 
beginnen mit einem neuen Bewusstsein von Sprache, mit einem Interesse 
für die Lebensrealitäten behinderter Menschen, jenseits von  Medizin, 
Therapie, Drama, Sensa  tion und Leistungs  sport. Und er beinhaltet die 
Inklusion behinderter Menschen in den Alltag der Medienproduk  tion, 
sei es als OTonGeber_in bei einer Straßenumfrage, als Talkshowgast zu 
einem Thema, das mit Behinderung nichts zu tun hat, oder als gleichbe
rechtigt Mitarbeitende in Redak  tionen.

f Zusammenfassung

»Trotz ihres schweren Schicksals leisten sie Unglaubl  iches« – Sätze wie diese sti
lisieren Menschen mit Behinderungen in den Medien oft zu Held_innen und 
Opfern. Für alltäg  liche Lebensrealitäten behinderter Menschen jenseits von 
Wunder und Tragödie bleibt in TV, Hörfunk, Print oder Onlinemedien oft 
kein Platz, sei es in fikt  ionalen oder in journalisti schen Formaten. Schon in der 
Sprache selbst dient der beeinträchtigte Körper als Metapher für Abwertendes 
oder Absurdes, und bereits das einst neutral gemeinte Wort »behindert« wird auf 
Schulhöfen zum Schimpfwort. Und wenn im BoulevardFernsehen behinderte 
Menschen noch immer als Sensa t ionen gezeigt werden, scheint ein Ausweg weit 
entfernt. Doch die UNBehindertenrechtskonven t ion enthält eine klare Bot
schaft, auch an die Medien: Enthindert euch und eure Bilder! Und tatsäch l ich 
scheint das mediale Bild behinderter Menschen allmäh l ich pluraler zu werden.
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�� Christian Rathmann / Ralph Raule1

Medien und Gebärdensprache –  
bestehende Angebote und 
Zukunftsperspektiven

Wenn man von Medien und deren Nutzung spricht, dann denken die 
meisten Menschen heutzutage unwillkür  lich an Radio, Fernsehen, Print
medien und inzw ischen auch an das Internet. Diese Medien haben sich 
etabliert und sind feste Bestandteile in unserem alltäg  lichen Leben.

Gehörlose Menschen haben allerdings eingeschränktere Möglich  keiten 
der Nutzung dieser Medien und demzufolge auch andere Nutzungs 
gewohn  heiten, als man sie üb  licherweise kennt und erwartet.

Die Zielgruppe der gehörlosen Menschen

Wenn wir hier von gehörlosen Menschen sprechen, dann konzentrieren 
wir uns auf die Gruppe der Menschen mit Hörbehinderung, welche unge
achtet ihres Hörgrades primär in der Gebärdensprache kommunizieren 
und die sich daher der Sprach und Kulturgemeinschaft gehörloser Men
schen zugehörig fühlen. Im Vordergrund der Kommunika  tion steht ent
sprechend die visuelle Wahrnehmung, während auditiven Informa  tionen 
(fast) keine Bedeutung beikommt. In diesem Zusammenhang hat sich 
die Bezeichnung »visuell orientierte Personen« herausgebildet für Men
schen, deren Kommunika  tion, trotz einer Versorgung durch techn ische 
Hilfsmittel, überwiegend visuell erfolgt und bei denen techn ischen Hilfs
mitteln ledig  lich eine unterstützende, aber keine tragende Rolle in der 
Kommunika  tion zukommt. Das Bundesamt für Sicher  heit in der Informa 
tions  technik (BSI) geht in seinem EGovernmentHandbuch2 von etwa 
200 000 Menschen aus, welche Gebärdensprache als Erstsprache benutzen.

Gebärdensprachen sind regional gewachsene Sprachen mit allen linguis
t ischen Eigenschaften und somit nicht universal. Dennoch können viele 
Gehörlose trotz der regionalen Unterschiede interna  tional übergreifend 
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kommunizieren. Diese Eigenschaft ist mit ein Grund für eine weltweite 
Verbunden  heit der Sprach und Kulturgemeinschaft gehörloser Menschen.

Funk  tionaler Analphabetismus

»Gehörlose können zwar nicht hören, aber sie können lesen« – die
ser Ausspruch repräsentiert die gängige Meinung vieler Menschen über 
Gehörlosig  keit. Mit einer visuellen Kommunika  tion geht jedoch einher, 
dass viele Gehörlose nicht nur erheb  liche Schwierig  keiten im Umgang mit 
der Lautsprache, sondern auch oft mit der Schriftsprache haben, die nichts 
anderes darstellt als eine Codierung der Lautsprache und für Gehörlose 
entsprechend schwer zugäng  lich ist.

Für gehörlose Menschen besteht wie für alle anderen Menschen auch eine 
Schulpf  licht, und sie lernen Lesen und Schreiben. Dennoch  bekommen sie 
keinen vollständigen Zugang zur Schriftsprache. Hinzu kommt, dass nur 
wenige Lehrkräfte in der Lage sind, in Gebärdensprache zu kommunizieren 
und zu unterrichten. So zeigt eine Untersuchung, dass ledig  lich 4 Prozent 
aller gehörlosen Schulabgänger_innen ein altersangemessenes Lese niveau 
erreichen, während sich 40 Prozent auf dem Niveau von Zweit bis Dritt
klässlern bewegen und mehr als 50 Prozent als NichtLeser_innen gelten.3

Man spricht hier von einem »funk  tionalen Analphabetismus«, welcher 
die Unfähig  keit beschreibt, im Alltag die Schriftsprache so anzuwenden, 
»wie es im sozialen Kontext als selbstverständ  lich angesehen wird«.4 Ent
sprechend können Gehörlose zwar Buchstaben erkennen und sind auch 
in der Lage, ihren Namen und Sätze zu schreiben, aber sie verstehen den 
Sinn längerer Texte entweder nicht oder nicht schnell und mühelos genug, 
um Schriftsprache für sich im Alltag zu nutzen und an der schrift  lichen 
Kommunika  tion in der Gesellschaft entsprechend teilzunehmen.5

Nutzung der Medien aus der Sicht gehörloser Menschen

Wie aufgezeigt, gestaltet sich der Zugang zu Informa  tionen für viele 
gehörlose Menschen nicht einfach, was sich auch auf die Nutzung von 
Medien auswirkt. Im Nachfolgenden wollen wir eine Nutzung der ver
schiedenen Medien durch Gehörlose vorstellen, wie sie derzeit vorkommt.

Printmedien

Printmedien zählen zu den Medien, welche aufgrund der hierfür erforder 
lichen Schriftsprachkompetenz nur von wenigen gehörlosen Menschen 

Praxisbeitrag
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vollumfäng  lich genutzt werden können. Da Printmedien in gedruckter 
Schriftsprache erscheinen, ist deshalb eine Gestaltung mit Gebärdenspra
che nicht mög  lich, und sie sind daher für gehörlose Menschen nur einge
schränkt zugäng  lich.

Während mit Informa  tionen in Leichter Sprache oftmals auch eine 
inhalt  liche Reduzierung der Informa  tionen einhergeht, können mittels 
Gebärdensprache Inhalte grundsätz  lich auf jedem Niveau präsentiert wer
den. Leichte Sprache wird bewusst von Menschen mit Lernschwierig 
keiten gefordert, nicht aber von gehörlosen Menschen. 

Fernsehen – Untertitel und Gebärdensprache

Untertitel sind Textzeilen, welche am unteren Rand des Film bzw. Fern
sehbildes eingeblendet werden.Sie dienen dazu, akust ische Informa  tionen, 
die in einem Film vorkommen, visuell zugäng  lich zu machen und stellen 
daher für viele hörbehinderte Menschen eine Lösung dar, um den akust
ischen Barrieren in Filmen und Fernsehen zu begegnen.6 Allerdings fühlen 
sich viele Menschen mit Hörbehinderung überfordert, wenn sie neben den 
wechselnden Bildinhalten zusätz  lich Untertitel mitlesen müssen. Hinzu 
kommt auch, dass gehörlose Menschen aufgrund ihrer Schwierig  keiten 
mit der Schriftsprache große Probleme im Verfolgen der Untertitel haben. 
Letzt  lich ergibt sich daraus, dass eine vollständige Barrierefrei  heit für sie 
nur dann gegeben ist, wenn die Inhalte in Gebärdensprache dargestellt 
werden.

Verdolmetschung der »Tagesschau«-Inhalte in Gebärdensprache 

Täg  lich wird in dem vom ARD und ZDF betriebenen Spartensender Phö
nix die »Tagesschau« in Gebärdensprache verdolmetscht. Im Sommer 2013 
wurde vonseiten der Fernsehsender der Versuch unternommen, diese Ver
dolmetschung in Gebärdensprache aus dem Programm zu nehmen. Dies 
führte zu erheb  lichen Protesten der Betroffenen wie auch aus den Rei
hen der Selbsthilfeorganisa  tionen, sodass dieses Vorhaben nicht weiter ver
folgt wurde. Die daraus resultierenden Gespräche zw ischen den Fernseh 
Sendern und den SelbsthilfeOrganisa  tionen führten dazu, dass seitdem 
die GebärdensprachDolmetscher_innen in der Sendung im Vordergrund 
stehen und es gehörlosen Menschen durch den damit vergrößerten Bild
ausschnitt leichter gemacht wird, die Gebärden zu verstehen. Auch wurde 
das Hauptbild in leicht angeschrägter Form verändert, was dem Raum 
opt isch mehr Tiefe verleiht. Neben diesen techn ischen Änderungen wer
den zunehmend gehörlose GebärdensprachDolmetscher_innen einge
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setzt, weil diese von der Adressatengruppe als Muttersprachler_innen bes
ser verstanden werden. 

Das Wochenmagazin »Sehen statt Hören« und weitere Angebote der Dritten 
Programme 

Im deutschen Fernsehen gibt es ledig  lich eine Sendung, die sich direkt an 
gehörlose Menschen wendet. Es handelt sich um das 30minütige Magazin 
»Sehen statt Hören«, das einmal wöchent  lich in den regionalen Dritten Pro
grammen ausgestrahlt und vom Bayer ischen Rundfunk produziert wird. 
Die Sendung befasst sich mit vielen Themen, die das kulturelle Leben gehör
loser Menschen betreffen und wird über die gesamte Sendezeit von gehörlo
sen Moderatoren in Gebärdensprache begleitet. Zudem wird sie vertont und 
mit Untertiteln versehen, sodass auch nicht mit der Gebärdensprache ver
traute Personen die Sendung verfolgen können. 

Über die genannten Angebote hinaus bieten die Dritten Programme 
vereinzelt auch weitere Sendungen im Internet auf ihren Webseiten an, 
welche nachträg  lich in Gebärdensprache verdolmetscht wurden. Zumeist 
handelt es sich um regionale Nachrichten, welche zuvor schon ausgestrahlt 
wurden und zeitversetzt in der Mediathek abrufbar sind. Das gilt übrigens 
auch für das Wochenmagazin »Sehen statt Hören«.

Darstellung von gehörlosen Menschen und Gebärdensprache im Fernsehen

Auch wenn behinderte Menschen im Fernsehen noch nicht oft dargestellt 
werden, fällt schon eine gewisse Zunahme auf, und man erkennt auch 
beim Fernsehen das Bemühen um Realität.

Dennoch werden gehörlose Menschen im deutschen Fernsehen bis
lang fast immer von hörenden Schauspieler_innen dargestellt, die von den 
Lebensrealitäten gehörloser Menschen wenig wissen. Gehörlose erkennen 
anhand der Nutzung der Gebärdensprache sofort, ob es sich um Gehörlose 
handelt oder nicht, und sind empört, wenn sie von Hörenden gespielt wer
den. Das gilt auch für die inhalt  liche Ausrichtung in Filmproduk  tionen, in 
denen gehörlose Personen dargestellt werden. Hier ist das Thema häufig 
einseitig darauf fokussiert, wie man diese »bemitleidenswerten« Menschen 
von ihrem Leiden befreit und wieder zum Hören bringen kann.

Wer Gehörlose kennt, weiß, dass Taub  heit für viele keine schlimme 
Krank  heit ist und sie entsprechend auch nicht davon »erlöst« werden wol
len. Diese Erkenntnis hat sich bei vielen Drehbuchautoren und Filmpro
duzenten offenbar noch nicht durchgesetzt. So gesehen bedient man sich 
eingefahrener Muster und Kl ischees und behält sie weiter bei, was zur 

Praxisbeitrag
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Manifestierung dieses vermeint  lichen Wissens über Gehörlose in der brei
ten Bevölkerung führt.

Zieht man an dieser Stelle ein Resümee, dann ist festzuhalten, dass 
Gebärdensprache im deutschen Fernsehen bislang nur ein Randthema ist 
und mehr als stiefmütter  lich behandelt wird. Nachrichtensendungen wer
den suboptimal produziert. Spezielle Sendungen für Menschen mit Hör
behinderung wie das Magazin »Sehen statt Hören« werden nur einmal 
wöchent  lich und zu ungünstigen Sendezeiten ausgestrahlt. Inhalt  lich sowie 
auch darsteller isch werden gehörlose Menschen in herkömm  lichen Fernseh 
und Filmproduk  tionen jedoch bislang einseitig präsentiert bzw. nicht mitein
bezogen. Das ist in Ländern wie den USA, Großbritannien oder Skandina
vien anders. Dort ist im Unterschied zu Deutschland die Einbeziehung und 
auch die aktive Mitarbeit von gehörlosen Menschen ausdrück  lich gewollt. 
Dagegen findet sich hierzulande bei einzelnen TVVerantwort  lichen auch 
die Ansicht, dass die Gesellschaft in Deutschland noch nicht so weit sei und 
Gebärdensprache für das deutsche Publikum nicht zumutbar wäre.

Das Internet und seine Bedeutung für gehörlose Nutzer_innen

Das Internet mit seinem interaktiven Charakter ist ein anderes Medium als 
das Fernsehen. Denn während nur wenige Einrichtungen als Sendeanstal
ten fungieren können und dadurch in ihren jeweiligen SendeKanälen die 
Inhalte vorgeben, kann im Internet prakt isch jeder seine Inhalte veröffent 
lichen und auch zeit  lich unbegrenzt zur Verfügung stellen. 

Betrachtet man die Entwicklung des Internets, stellt man fest, dass sich 
das Internet mit zunehmender Bandbreite vom früher stark textlastigen 
Charakter hin zu einem immer mehr bildhaften, visuellen Medium verän
dert hat. Diese Entwicklung kommt gehörlosen Menschen sehr entgegen, 
denn der vermehrte Einsatz von visuellen Elementen und die Übertragung 
von bewegten Bildern entspricht eher ihren Bedürfnissen als das mühsame 
Lesen von Texten.

Nach einer Studie der »Ak  tion Mensch«7 erleben gehörlose Internetnut
zer_innen nicht etwa techn ische Barrieren bei der Bedienung von Websei
ten, sondern Verständnisprobleme als größtes Problem. So  nutzen Gehör
lose das Internet auch eher zur Kommunika  tion untereinander (etwa 
mittels Skype) als zur Informa  tion: Sie sind nicht mehr passive Konsu
ment_innen von Informa  tionen, sondern aktive Teilnehmer_innen im 
weiten Feld des Internets.

Viele Gehörlose bleiben hingegen nur rezeptive Nutzer_innen, wenn 
es darum geht, eigene Texte oder Kommentare zu verfassen. So zeigen sie 
sich in der Benennung von Problemen sehr zurückhaltend. Das gilt auch, 
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wenn Texte in Form von Videos in Gebärdensprache übersetzt werden 
und dabei keine andere Möglich  keit besteht, als schriftsprach  lich zu kom
munizieren. Hier würde sich anbieten, dass gehörlose Nutzer_innen in 
Gebärdensprache kommunizieren könnten. Doch noch gibt es nur wenige 
Möglich  keiten, in Gebärdensprache auch Fragen zu hinterlassen. So bleibt 
als beliebtes Nutzungs  element die FacetoFaceInterak  tion via Video. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Internet als Kommunika  tions  tool eine 
große Bedeutung für gehörlose Menschen hat bzw. unter allen genannten 
Medien das wichtigste ist.

Eine Op  tion für die Zukunft: Hybrid-Fernsehen

Die Fokussierung auf Fernsehen und Internet führen zum  Verständnis, 
dass die Erfüllung der Bedarfe gehörloser Menschen aufgrund ihrer 
Kommunika  tion mittels Gebärdensprache im visuellen Bereich liegt. In 
diesem Kontext ist auch zu erkennen, dass das Zusammenschmelzen von 
Fernsehen und Internet zu einem eigenen Medium neue Möglich  keiten 
und Chancen für gehörlose Menschen eröffnet.

Die Zukunft wird sicher  lich im HybridFernsehen liegen, da hier die 
Möglich  keit besteht, die verschiedenen vorhandenen Programme mit wei
teren Dienstleistungen aus dem Internet zu verknüpfen. So ist denkbar, 
dass in Sendungen öffent  lichrecht  licher Sender beispielsweise die dazu
gehörigen Untertitel von einem privaten Anbieter und die Einblendung 
gebärdensprach  licher Übersetzung von einem anderen privaten Anbieter 
per Mausklick eingebunden werden können.

Der interaktive Charakter des Internets in Kombina  tion mit den Fern
sehprogrammen eröffnet neue Möglich  keiten und auch Dienstleistungen, 
um gehörlosen Zuschauer_innen das Fernsehen so zu ermög  lichen, dass es 
ihre speziellen Bedarfe erfüllen kann. 

f Zusammenfassung

»Gehörlose können zwar nicht hören, aber sie können lesen« – dieser Aus
spruch, der oft zu hören ist, repräsentiert die gängige Vorstellung vieler Men
schen von Gehörlosig k eit. Nach dieser Auffassung stellen beispielsweise Print
medien für Gehörlose keine Barrieren dar. Dies ist jedoch ein Trugschluss, da 
gehörlose Menschen in Gebärdensprachen kommunizieren und diese anders 
strukturiert sind als Laut und Schriftsprache. Der Beitrag befasst sich mit 
bestehenden Medienangeboten für gehörlose Menschen und zeigt zukünftige 
Perspektiven auf.

Praxisbeitrag
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Anmerkungen

 1 Beide Autoren sind hörbehindert und verwenden sowohl Deutsche Lautsprache 
wie auch Deutsche Gebärdensprache. Sie sind bilingual.

 2 Siehe Bundesamt für Sicher  heit in der Informa  tions  technik (BSI) (Hrsg.), EGovern
mentHandbuch, Bonn 2005, S. 9.

 3 Vgl. Beate Krausmann, Schriftsprachkompetenz Gehörloser – eine Untersuchung 
anhand der Faxkommunika  tion. Wissenschaft  liche Hausarbeit zur Ersten Wissen
schaft  lichen Staatsprüfung für das Amt des Lehrers an Sonderschulen, unveröffent 
lichte wissenschaft  liche Hausarbeit, Berlin 1997, S. 3 f.

 4 Siehe dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Analphabetismus (Aufruf am 27.06.2014). 
Anm. d. Red.: Zu weiteren Informa  tionen zur Def ini  tion des Begriffs »Funk 
tionaler Analphabetismus« siehe z. B. die Website des Bundesverbands Alpha
betisierung und Grundbildung e. V.: http://www.alphabetisierung.de/infos/
analphabetismus. html (Auf ruf am 27.06.2014).

 5 Anders ist es bei gehörlosen Schüler_innen, die bilingual unterrichtet werden, d. h. 
in Laut und Gebärdensprache. Forschungen aus den USA und Deutschland zei
gen, dass es ihnen in einem bilingualem Unterrichtsmodell durchaus mög  lich ist, 
ein altersgemäßes Leseniveau zu erreichen, wobei dem Einsatz von Gebärdenspra
che im Unterricht eine wesent  liche Rolle zukommt – dies zeigt, dass weder 
Gehörlosig  keit per se als Grund für Leseschwierig  keiten gelten kann noch Lese
kompetenz für gehörlose Menschen generell als utop isch anzusehen ist. – Siehe 
dazu Birkan Guldenoglu u. a., A Comparison of the LetterProcessing Skills of 
Hearing and Deaf Readers: Evidence from Five Orthographies, in: Journal of Deaf 
Studies and Deaf Educa  tion, 19 (2013), 2, S. 220 – 237; siehe unter http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24193771 (Aufruf am 17.07.2014). Des Weiteren Susan 
Mather/André Thibeault, Creating an involvementfocused style in bool reading 
with deaf and hardof hearing students. The visual way, in: Charlene  Chamberlain/
Jill P. Morford/Rachel I. Mayberry (Hrsg.), Language acquisi  tion by eye.  Mahwah/
New Jersey 2000, S. 191 – 219; Klaus B. Günther (Hrsg.), Bilingualer Unterricht mit 
gehörlosen Grundschülern. Zw ischenbericht zum Hamburger Bilingualen Schulver
such, Hamburg 1999.

 6 UntertitelSymbol: In diesem Zusammenhang haben sich die Hörbehindertenver
bände 2010 auf ein neues Untertitelsymbol verständigt, weil das bis dahin  ver wendete 
Symbol als defizitorientiert empfunden wurde. Hinzu kommt auch eine Öff nung 
hin zu anderen Nutzergruppen, die nicht als hörbehindert gelten und den  noch von 
Untertiteln profitieren können. Zu den Untertitelrichtlinien im deutschsprachigen 
Raum siehe die Website www.untertitelrichtlinien.de/index.html (Aufruf am 
27.06.2014).

 7 Ak  tion Mensch (Hrsg.), Web 2.0/barrierefrei. Eine Studie zur Nutzung Web 2.0. 
Anwendung durch Menschen mit Behinderung, Bonn 2010; siehe unter http://
publika  tionen.ak  tionmensch.de/barrierefrei/Studie_Web_2.0.pdf (Aufruf am 
27.06.2014).

http://publikationen.aktion-mensch.de/barrierefrei/Studie_Web_2.0.pdf
http://www.alphabetisierung.de/infos/analphabetismus.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24193771
www.untertitelrichtlinien.de/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Analphabetismus
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�� Susanne Göbel

Leichte Sprache öffnet Türen –  
Menschen mit Lernschwierig  keiten im 
Interview
Die Autorin im Gespräch mit Anette Bourdon, Nils  Caßelmann, Stefan 
 Göthling,  Petra Groß,  Anita  Kühnel, Susanne Scholtes, Josef Ströbl und   
Rainer Werner

Barrierefrei  heit ist vielfältig. So sind für Menschen, die einen Rollstuhl 
nutzen, Rampen eine Form der Barrierefrei  heit, für blinde Menschen spie
len Leitsysteme eine wichtige Rolle. Wie sehen jedoch die Bedarfe von 
Menschen mit Lernschwierig  keiten aus? Josef Ströbl, einer der Gründer 
der polit ischen Interessenvertretung von Menschen mit Lernschwierig 
keiten, »Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V.«1, bringt 
es auf den Punkt: »Für Menschen im Rollstuhl sind Treppen im Weg. Mir 
ist schwere Sprache im Weg. Ich brauche Leichte Sprache!«

Wo spielt Leichte Sprache 2 für Menschen mit Lernschwierig  keiten eine 
Rolle? Welche Erfahrungen machen sie mit unterschied  lichen Medienan
geboten in Leichter Sprache? Was wünschen sie sich von Medien?

Susanne Göbel befragte acht Frauen und Männer mit Lernschwierig 
keiten im Alter zw ischen 24 und 59 Jahren über deren Erfahrungen im 
Umgang mit Medien und Sprache. Sie sind entweder bei »Mensch zuerst 
e. V.« aktiv oder treten für ihr Selbstbestimmungs  recht als Menschen mit 
Lernschwierig  keiten ein.

Leichte Sprache, das bedeutet unter anderem kurze Sätze, keine Fachwörter, 
große Schrift und Bilder.3 Wem hilft Leichte Sprache? 

Scholtes:   Menschen mit Lernschwierig  keiten, damit sich alle verstehen.
Ströbl:  Eigent  lich für alle Menschen ist das sehr, sehr wichtig.
Göthling:   … jedem Mensch, der auf dem Gebiet, worüber man redet, 

nicht so viel weiß (…), da wo ich noch kein Experte bin oder 
wo ich gar keiner werden will. (…) Ich möchte behaupten, 
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es gibt viele hunderttausend Menschen, die in ganz norma
len Firmen und Betrieben arbeiten, die auch Leichte Spra
che benötigen und brauchen, die es aber nie in ihrem Leben 
zugeben würden, weil der Mensch ist so: Ich muss kom
pliziert sprechen, ich muss kompliziert tun, dann wirke ich 
intelligenter.

Warum ist Leichte Sprache für Sie wichtig? 

Göthling:   Ich will nicht, dass man über mich redet, man soll mit mir 
reden. Und das geht schon im Gespräch miteinander los. Im 
täg  lichen Leben. Ich bin ein Bürger der Gesellschaft, und ich 
möchte mich mit der Gesellschaft unterhalten …

Kühnel:   Wenn ich Post kriege, Mietvertrag ist auch wichtig (…) 
damit ich’s verstehe, vielleicht kann ich’s dann mal selber 
beantworten, brauche keine Betreuung dazu.

Welche Informa  tionen hätten Sie gerne in Leichter Sprache?

Ströbl:   Als Erstes natür  lich, schweres Wort, Kultur, möchte ich wis
sen, was in meiner Gemeinde, Stadt los wär’ (…). Oder die 
Nachrichten, welche Apotheke, welcher Arzt, welche Ärz
tin immer am Wochenende Bereitschaft hat – das heißt ja so. 
Und das Programm der Volkshochschule.

Caßelmann:   Betriebsanleitungen für den Fernseher lesen, für den Com
puter, für Handys, für alle elektr ischen Geräte (…). Auch am 
Bahnhof manchmal, Fahrpläne oder Änderungen. Da wird 
unten so eine Seite hingeschrieben, wann Bauarbeiten sind, 
das könnte man auch besser erklären. Und Konservendosen 
in Großschrift, die Zutaten für die, die nicht so gut lesen 
können.

Was machen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen, zum Beispiel einen Text, in 
einem Gespräch oder bei einem Vortrag?

Groß:   Ich frage nach, was sie gemeint haben (…), so können sie ja 
gleich noch mitlernen, die Personen.

Bourdon:   … ich [heb] schon die Rote Karte4 hoch. Aber manchmal, da 
reden die einfach weiter, aber dann fange ich an: ›Aber Halt 
hier! Ich habe es nicht verstanden. Ich möchte wissen, was 
Sie gesagt haben.‹ Da muss man ein bisschen mut[ig] sein. 
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Groß:   Oder ich sage das gleich von Anfang an: ›Hier, ich bin eine 
Person, Mensch mit Lernschwierig  keiten, tun Sie die Sätze 
so einfach wie mög  lich übersetzen.‹

Lassen Sie uns jetzt über Medien sprechen: Zeitungen, Radio, Fernsehen, 
Bücher, Internet. Was nutzen Sie am meisten?

Groß:   Ich benutze am meisten Computer und Internet. 
Bourdon:   Ich nehm’ Fernsehen, Internet hab ich zwar auch, aber Inter

net kann ich nicht so gut benutzen (…), wenn man in einer 
Internetseite etwas suchen tut, weiß man nicht genau, wie 
man in eine Seite reinkommt. Das müsste noch ein bisschen 
besser beschrieben sein.

Ströbl:   Also [mich] interessiert natür  lich alles, aber (…) Zeitungen, 
Bücher (…) tu ich seit Jahren nicht mehr benutzen. Warum? 
Weil alleine die Schrift und Wortwahl (…), einfach: Ich hab 
aufgegeben.

Scholtes:   Radio, Kassetten, Filme und so, so tolle Filme wie »Nemo«.
Groß:   Ich kucke Fernsehen und kucke aber auch meistens bei 

Internet (…) bei kobinet5. Und die Nachrichten in Leichter 
Sprache.6

Welche Informa  tionen in den Medien sollten in Leichter Sprache sein?

Göthling:   … mehr die Tageszeitung so online. Eben Infos, die andere 
sogenannten normalen Menschen auch interessiert: Mal das, 
mal das. (…) Und Sachfragen, um etwas zu verstehen oder 
anderen erklären zu können.

Bourdon:   Die Beschreibungen vom Internet, vom Computer: Wie 
geht man Schritt für Schritt weiter.

Caßelmann:   Fachbücher über den Ersten und Zweiten Weltkrieg oder 
über die Kasseler Geschichte. Was mir auch Spaß machen 
würde: Wenn man auch mal ein Buch über Radtourpläne in 
Leichter Sprache. 

Haben Sie schon Bücher in Leichter Sprache gelesen? 

Kühnel:   »Ziem  lich beste Freunde« – was dem Mann passiert ist.
Göthling:   Das war so ein Buch, was da auch eine Barriere durchbro

chen hat, weil das war ein großer Kinoerfolg.
Groß:   Ich fand es nicht gut. Steht ja drauf Einfache Sprache, das 

Praxisbeitrag
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ist nicht Leichte Sprache, und du musst dann immer diese 
[Wörter lesen – Anm. d. Verf.], was unterstrichen ist, was ist 
da eigent  lich gemeint. Die Leute, die das gemacht haben, 
die hätten mehr Betroffene fragen sollen, bevor sie das Buch 
gemacht haben. 

Welche Bücher lesen Sie gerne? 

Werner:   Ich lese eigent  lich sehr viel. Bücher über Pferde und Tiere. 
Auch Bücher über Kultur allgemein. Sport, Gesellschaft und 
so was.

Göthling:   Ich würde mir auch manches Sachbuch nutzen, weil manch
mal will man auf einem gewissen Gebiet, Erde oder Welt 
oder Tiere, mehr wissen … 

Caßelmann:   Ich würde ja auch gerne mal Krimis lesen, aber mir wäre 
wichtig, dass man die auch dann zum Beispiel als Hörspiel 
in Leichter Sprache übersetzt.

Wie dick dürfen für Sie Bücher in Leichter Sprache sein?

Göthling:   Das kommt darauf an, wie spannend, wie interessiert es mich. 
Ich habe schon Bücher gelesen, da habe ich mich selber er   
wischt, da habe ich gedacht: Das hättest du vorher nie gedacht, 
dass du das durchliest. Und Tagesform hat bei mir sehr viel 
damit zu tun.

Bourdon:   50 Seiten. Mehr wie ein Ringbuch, mit einzelnen Heften, 
dass man weiß, welche Themen das sind.

Ströbl:   Die Einzelhefte in Farben [ jede Farbe steht für ein Thema – 
Anm. d. Verf.]. Und wenn’s um Bücher gehen tut, dann ist 
die Seitenzahl offen. Mir ist dann sehr wichtig, Buchsta
ben in welcher Größe, wo es was geben tut [ein gutes und 
übersicht  liches Inhaltsverzeichnis – Anm. d. Verf.], und Bil
der dazu. 

Was hilft Ihnen bei dicken Büchern? Oder bei Büchern in schwerer Sprache?

Kühnel:   Am besten eine Wörterliste oder eine Seite schwer, eine 
leicht gegenüber …

Göthling:   Was ich total Quatsch finde, wenn bei einem schweren Text 
die schweren Wörter dann irgendwo erklärt sind, blättere 
vor und zurück. Dann muss ich mich wieder durchquälen, 
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wo warst du jetzt, das mache ich ein, zweimal, und dann 
schmeiße ich es in die Ecke.

Bourdon:   Eine Zusammenfassung. Und Beispiele dabei.
Caßelmann:   Ganz wichtig, wenn man das teilweise mit Bildern, Fotos 

(…) macht.
Werner:   Inhaltsverzeichnis wäre auch gut mit Wörtern. Dass man 

hinterher nachlesen kann: Das ist das.

Wie wichtig ist das Thema Politik für Sie? Und etwas darüber zu lesen?

Groß:   Ich sage bei Politikern und Politikerinnen gleich Bescheid: 
›Hier, macht doch mal das Wahlprogramm auf Leichte 
Sprache.‹

Ströbl:   Bestimmte Parteien haben das schon gemacht. Und natür 
lich wäre es schön, wenn im Fernsehen die genauer in leicht 
sagen: Was haben die Parteien genau gesagt. Ich war selber 
mit Kollegin und Kollegen einmal unterwegs und hab die 
Politiker und Politikerinnen gefragt. Das gibt es auf Film.

Bourdon:   Ich würde mir wünschen in der Politik, dass auch Men
schen mit Lernschwierig  keiten dabei sind, dass die [Politi
ker_innen – Anm. d. Verf.] nicht selber entscheiden … 

Welche Internetseiten in Leichter Sprache kennen Sie? Welche Internetseiten in 
Leichter Sprache nutzen Sie? 

Groß:   Bei mir nach Thema: Lebenshilfe, Mensch zuerst, Meine 
Rechte. Ab und zu gehe ich auf Google und gebe ein: 
Leichte Sprache. Aber da kommt nicht immer das raus, was 
ich haben will. Da kommen diese ganzen Netzwerke oder 
wer Leichte Sprache anbietet.

Caßelmann:   Ich chatte mit Freunden auf Facebook. Aber da muss man 
ganz dolle aufpassen, auf der Seite, wenn man Spiele spielt: 
Das Kleingedruckte. Das sollten deut  licher machen.

Wie finden Sie Bücher oder Internetseiten in Leichter Sprache?

Göthling:   Wenn’s viel mehr Sachen in leicht gäbe, das wird nicht nur 
von uns genutzt und gekauft (…), so viele Menschen mit 
Lernschwierig  keiten kann es gar nicht geben. Denn »Sendung 
mit der Maus« oder »Logo« kucken nicht nur Kinder und Men
schen mit Lernschwierig  keiten, das kuckt die Gesellschaft.

Praxisbeitrag
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Groß:   Für mich ist das schon wichtig, dass zum Beispiel das Persön 
liche Budget auf leicht erklärt wird. (…) Mir ist auch wich
tig, dass ich das anhören kann und auf CD gibt.

Wie finden Sie die Idee Kinofilme in Leichter Sprache?

Kühnel:   Wäre gut, aber [es kommt darauf an – Anm. d. Verf.], um was 
der Film sich handelt.

Bourdon:   Im Kino schon, aber bitte keine Kindersprache. Ich brauche 
Leichte Sprache, ich möchte alles verstehen.

Wie berichten Medien über Menschen mit Lernschwierig  keiten? Was fällt Ihnen 
auf?

Göthling:   Ich habe manchmal das Gefühl, als ob die denken, wir sind 
andere als wie die Gesellschaft. Aber so sehe ich mich nicht. 
Ich bin ein Mensch der Gesellschaft, der vielleicht auch 
durch seinen Job gelernt hat, damit umzugehen.

Kühnel:   Wir wollen (…) nicht geistig behindert genannt werden, 
(…) das finden wir nicht gut. Wir wollen Menschen mit 
Lernschwierig  keiten genannt werden.

Ströbl:   Ich bin nicht was Besonderes. Ich will nicht besonders behan
delt werden. Ich will nur gleich behandelt werden.

Werner:   … wir sind doch keine Kinder, wir sind doch erwachsene 
Menschen. Dieses Wort ›geistig behindert‹ schmeckt mir 
genauso wenig.

Scholtes:   [Ich will – Anm. d. Verf.] mit meinem Nachname genannt 
werden. Das ist ein wichtiger Name.

Haben Sie noch andere Ideen: Was könnten Medien anders machen?

Caßelmann:   Die Nachrichten im Radio. Es wäre nicht schlecht, wenn 
auch Behinderte einmal eine eigene Radiosendung aufneh
men. Dass auch mal einer von uns sagen kann: ›So sieht für 
uns die Welt aus.‹ Interviews mit Politikern, Sport und und 
und, dann kann man das alles in Leichter Sprache erklären, 
dann können wir es besser verstehen.

Bourdon:   Wir schreiben zusammen. Das wäre eine gute und wich
tige Sache. Die Betroffenen, das ist das Wichtigste. Dass wir 
sagen, was uns fehlt, was hilft uns.
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f Zusammenfassung

Egal, ob Briefe von Ämtern, Bedienungs  anleitungen, medizini sche Begriffe, 
Nachrichten in Zeitungen und im Fernsehen, im Radio oder Informa  tionen 
im Internet: Die Sprache ist oft sehr schwer verständ  lich und für viele ein Hin
dernis. Acht Vertreter_innen von »Mensch zuerst e. V.«, der Interessenvertre
tung von Menschen mit Lernschwierig k eiten, sprechen unter anderem darüber, 
welche Informa  tionen und Medien in Leichter Sprache sie sich wünschen, um 
im Alltag besser klarzukommen und ihr Leben selbstbestimmter gestalten zu 
können. Dabei denken sie nicht nur an sich, sondern machen deut  lich: Leichte 
 Sprache hilft vielen Menschen. 

Anmerkungen

 1 Weitere Informa  tionen zu der polit ischen Interessenvertretung von und für Men
schen mit Lernschwierig  keiten siehe unter www.menschzuerst.de.

 2 Der Begriff »Leichte Sprache« wurde erstmals Ende der 1990erJahre von Men
schen mit Lernschwierig  keiten (»Wir wollen nicht geistig behindert genannt wer
den!«) selbst geprägt. Im Gegensatz zur Einfachen (deutschen) Sprache gibt es für 
die Leichte Sprache ein Regelwerk, das Menschen mit Lernschwierig  keiten und 
Übersetzer_innen der Leichten Sprache zusammen entwickelt haben und weiter 
verfeinern. Mehr Informa  tionen zu dem Unterschied von Leichter Sprache und 
Einfacher Sprache siehe unter http://de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Sprache 
(Aufruf  am 14.07.2014). – Im Zusammenhang mit der UNBehindertenrechtskon
ven  tion (UNBRK) taucht der Begriff der Leichten Sprache vermehrt auf. Leichte 
Sprache ist eine Möglich  keit, Menschen mit Lernschwierig  keiten einen barriere
freien Zugang zu Informa  tionen zu ermög  lichen. 

 3 Mehr Informa  tionen siehe unter www.leichtesprache.org (Aufruf am 29.06.2014).
 4 Auf der Roten Karte steht: »Halt! Leichte Sprache« Die Idee zur Roten Karte ent

stand in Anlehnung an die aus dem Sport bekannte Rote Karte Ende der 1990er
Jahre durch Mitarbeiter_innen der Interessenvertretung »Mensch zuerst e. V.« 
(siehe Anm. 1). Durch das Hochhalten der Karte signalisieren Menschen mit 
Lernschwierig  keiten (aber nicht immer nur diese) den jeweiligen Redner_innen, 
zum Beispiel bei öffent  lichen Veranstaltungen, Vorträgen, Podiumsdiskussionen 
oder Tagungen, dass ihre Sprache nicht verstanden wird. Manche Veranstalter sind 
dazu übergegangen, die Rote Karte bereits zu Beginn einer Veranstaltung dem 
gesamten Publikum zur Verfügung zu stellen.

 5 www.kobinetnachrichten.org (Aufruf am 29.06.2014).
 6 www.nachrichtenleicht.de (Aufruf am 29.06.2014).

Praxisbeitrag

http://www.leichtesprache.org
http://www.kobinet-nachrichten.org
http://www.nachrichtenleicht.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Sprache
http://www.menschzuerst.de
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Anne Waldschmidt 

Disability Studies als interdisziplinäres 
Forschungs  feld

Behinderung neu denken – darum geht es den Disability Studies als inter
disziplinäres Forschungs  feld.1 Diese Zielsetzung schließt Kritik an den 
tradi  tionellen, bislang vorherrschenden Ansätzen mit ein. Hergebrachte 
›Behindertenwissenschaften‹ sind allzu sehr auf Problemlösung fixiert und 
können die Komplexität von Behinderung in ihrem Verhältnis zu Nicht
behinderung nicht hinreichend erfassen. Ausgeblendet wird zumeist, dass 
›Anderssein‹ auf körper  licher, kognitiver, psych ischer oder psychosozialer 
Ebene eine weitverbreitete Lebenserfahrung darstellt. Im Grunde ist Behin
derung nicht die Ausnahme, die es zu kurieren gilt, sondern die Regel, 
die aus Sicht der Disability Studies in ihren vielfältigen Erscheinungs 
weisen zunächst einfach zu akzeptieren wäre. Schließ  lich gibt es auch in 
modernen, techn ischzivilisierten Gesellschaften immer die Möglich  keit 
von Verletzbar  keit, einfach weil der Mensch einen verletz  lichen, mit Sin
nen ausgestatteten Körper hat.2

Aus gesellschaftspolit ischen und kulturellen Gründen gilt ›Behinderung‹ 
dennoch als Ausnahmestatus. Anscheinend wird sie, auch in fortgeschrit
tenen, modernen, durch Pluralität und Heterogenität gekennzeichneten 
Gesellschaften, als Abgrenzungs  kategorie zur ›Normalität‹ gebraucht. Für 
eine in diesem Sinne gesellschaftskrit ische Perspektive auf Behinderung ist 
folg  lich ein grundlagentheoret ischer Blickwinkel notwendig. Genau um 
diesen geht es den neuen Studien zu Behinderung. 

Im Folgenden wird zunächst das Forschungs  feld skizziert, seine Grund
annahmen sowie die interna  tionalen und deutschsprachigen Netzwerke, 
um daran anschließend die beiden für das wissenschaft  liche Profil der Disa
bility Studies zentralen Modelle von Behinderung darzustellen: das soziale 
und das kulturelle Modell. Der Schluss des Beitrages gilt dem Ansatz der 
emanzipator ischpartizipativen Forschung, der ebenfalls zum Profil der 
Disability Studies gehört.



335Disability Studies als interdisziplinäres Forschungs  feld  –––––  335

Grundannahmen der Disability Studies

Im Wesent  lichen sind es drei Grundannahmen, die dem interna  tionalen 
Forschungs  feld seine Konturen verleihen: Erstens verstehen sich die Disa
bility Studies als krit ischer Kontrapunkt zum (medizin isch, psycholog isch 
und pädagog isch orientierten) Rehabilita  tions  paradigma, das ihnen als die 
Opera  tionalisierung eines individuellen Modells von Behinderung gilt. Die
ses Modell setzt Behinderung mit der Schädigung oder funk  tionalen Beein
trächtigung gleich und deutet sie als schicksalhaftes, persön  liches Leid, das 
medizin ischtherapeut ischer Behandlung oder sonderpädagog ischer För
derung bedarf. Dabei haben die Expert_innen die Defini  tions  macht inne 
und bestimmen die jeweiligen (Be)Handlungs  programme, denen sich die 
von Behinderung Betroffenen unterziehen müssen. Behinderte Menschen 
erhalten Sozialleistungen, für die sie dankbar sein sollen, deren Gewährleis
tung jedoch an soziale Disziplinierung gekoppelt ist. Als Kontrastfolie zu 
diesem Ansatz haben die Disability Studies das soziale Modell von Behin
derung entwickelt, auf das an späterer Stelle noch eingegangen wird.

Zweitens begreifen die Disability Studies Behinderung als Konstruk  tion, 
wobei dieses sehr allgemeine, in den Sozial wie auch in den Geistes und 
Kulturwissenschaften benutzte Analysekonzept die unterschied  lichsten 
Theorieansätze umfasst. Im konstruktivist ischen Sinne handelt es sich 
bei Beeinträchtigungen letzt  lich um gesellschaft  liche Differenzierungs 
merkmale und nicht um vermeint  lich objektiv vorhandene, medizin isch
biolog isch definierbare (kognitive, psych ische oder körper  liche) Abwei
chungen; umgekehrt sind medizin ische Diagnosen eher ›Ankerpunkte‹ für 
Prozesse sozialer Ungleich  heit und nicht (natur)gegebene Kausalitäten. 
Ausgangspunkt ist die These, dass (Nicht)Behinderung im Gesellschafts
system hergestellt wird – konstruiert und produziert in wissenschaft  lichen 
und alltagswelt  lichen Diskursen sowie in polit ischen und bürokrat ischen 
Verfahren, hergestellt in alltäg  lichen Umgangsweisen und persön  lich 
›verinner  licht‹ in der eigenen Identität. Somit gilt es, die verschiedenen 
Ebenen des Gesellschaft  lichen in den Blick zu nehmen. Insbesondere sind 
die vielfältigen Inszenierungen von Normalität in Gesellschaft und Kul
tur, die Machtmechanismen in und durch Organisa  tionen und die eben
falls mächtigen Wissenschaftsdiskurse zu analysieren, um genauer zu ver
stehen, wie in und durch die Gesellschaft (Nicht)Normalität hergestellt 
und abgesichert wird.

Nicht zuletzt wird – drittens – in den Disability Studies  Behinderung 
als strukturelles Gewaltverhältnis angesehen, näm  lich als Effekt von 
ableism. Diese Wortneubildung, die sich von dem engl ischen Adjektiv able 
(fähig, talentiert) ableitet, wird im deutschen Diskurs zumeist mit Behin
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dertenfeindlich  keit bzw. behindertenspezif ischer Diskriminierung gleich
gesetzt. Präziser und allgemeiner formuliert ist damit eine Kritik an dem 
zentralen Stellenwert von Funk  tions      und Leistungs  fähig  keit in unserer 
Kultur und Gesellschaft gemeint. Das Leistungs  prinzip, die normative 
Erwartung von Funktions  fähig  keit übt Macht auf uns alle aus, bestimmt 
unser Handeln und unsere Identitäten und motiviert uns, gesund und 
 kräftig, fit und schön sein zu wollen. Umgekehrt werden alle  diejenigen 
abgewertet und ausgegrenzt, deren Körper nicht wie erwartet und vorge
geben funk  tioniert, deren Fähig  keiten als gesellschaft  lich nicht  relevant 
eingestuft werden, kurz, die als ›behindert‹ gelten. Somit ließe sich ableism 
womög  lich besser mit »Funk  tionismus« ins Deutsche übersetzen, um die 
Analogie zu Sexismus und Rassismus als gleichfalls dominante gesellschaft 
liche Machtmechanismen zu verdeut  lichen.

Abgesehen von diesem dreigegliederten, gesellschafts und rehabilita
tions  krit ischen wie auch konstruktivist ischen Grundkonsens bestehen 
in den Studien zu Behinderung durchaus beträcht  liche Unterschiede, 
die sich seit der Etablierung zu Beginn der 1980erJahre herausgebil
det haben. Im Laufe der Zeit sind die Disability Studies facettenreicher 
geworden; dass damit auch Konf likte und Kontroversen verbunden 
sind, versteht sich von selbst. Im Folgenden werden zwei wegweisende 
Konzepte der Disability Studies – das soziale und das kulturelle Modell 
von Behinderung (siehe dazu auch den Beitrag von Theresia Degener 
 S. 63 ff.) – näher beleuchtet, doch zuvor sei ein kurzer Überblick über 
den Forschungs  stand gegeben.

Forschungs  stand

Interna  tional

Betrachtet man die Entstehungs  situa  tion der Disability Studies, muss der 
gesellschaftspolit ische Hintergrund mit bedacht werden. Der sich in den 
1960er und 1970erJahren weltweit formierende Widerstand gegen über
kommene Exklusionspraktiken und eine an Fürsorge und Mildtätig  keit 
orientierte ›Behindertenhilfe‹ bewirkten nicht nur öffent  lichen Protest 
und die Entstehung der interna  tionalen Behindertenbewegung, sondern 
auch die Entwicklung einer neuen scientific community. Zumeist ergrif
fen Wissenschaftler_innen, die Behinderung als eigene Lebenserfahrung 
kannten, die Initiative. 

In den USA engagierten sich der Soziologe Irving Kenneth Zola 
(1935 – 1994) und der Historiker Paul K. Longmore (1946 – 2010) in der 
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Behindertenbewegung; sie wurden zu wissenschaft  lichen Vordenkern des 
Feldes. Von zentraler Bedeutung für die nordamerikan ischen Disability 
Studies war die Herausgabe des Handbook of Disability Studies (2001) und der 
fünfbändigen Encyclopedia of Disability (2006) durch den Soziologen Gary 
L. Albrecht3 – auch wenn viele der in diesen beiden Lehrbüchern versam
melten Beiträge noch dem medizin ischen Blick auf Behinderung verhaf
tet sind. Der kulturwissenschaft  lich ausgerichtete Disability Studies Reader, 
der seit 1997, mittlerweile in vierter Auf lage, von dem Literaturwissen
schaftler Lennard J. Davis herausgeben wird, hat ebenfalls das Forschungs 
feld  entscheidend geprägt.4 Die Vielfalt der nordamerika nischen Disability 
Studies zeigt sich exemplar isch im Blick auf Autor_innen wie die Kul
turwissenschaftlerin Rosemarie GarlandThomson5, die mit Arbeiten zu 
den Freakshows und der Interak  tion des Anstarrens bekannt geworden 
ist (siehe auch die Beiträge von Christian Mürner/Udo Sierck  S. 27 ff. 
und Rebecca Maskos  S. 313), und den Literaturwissenschaftler Tobin 
 Siebers, dessen Disability Theory kunst, kultur und körpertheoret ische 
Beiträge umfasst.6 Ebenfalls aus Sicht der Literaturwissenschaft machen 
David T. Mitchell und Sharon L. Snyder mit dem Begriff der narrative pros
thesis auf das Paradox aufmerksam, dass sich die soziale Exklusion behin
derter Menschen parallel zu einer vielfältigen Nutzung von Behinderung 
als Metapher und Motiv in Literatur und Kunst vollzieht.7 

Auch in Großbritannien ist die Entwicklung der Disability Studies 
eng mit Wissenschaftler_innen verbunden, die selbst behindert sind  – 
so etwa der Soziologe Michael Oliver, der erstmalig 1983 das bis heute 
 diskutierte soziale Modell von Behinderung in die Diskussion einbrachte.8 
Bereits in den 1970erJahren starteten die brit ischen Disability Studies an 
der Open University, einer na  tionalen Fernuniversität, an der Kurspro
gramme außerhalb des akadem ischen Mainstreams entwickelt werden 
konnten. 1990 wurde an der nordengl ischen Universität Leeds eine erste 
Forschungs  ein  heit gegründet, die ab 2000 zum interdisziplinären Cen
tre for Disability Studies (CDS) erweitert wurde. Gründungs  direktor war 
Colin Barnes, ein sehbehinderter Soziologe mit Bildungs  erfahrungen 
in Sonderschulen.9 Vic Finkelstein (1938 – 2011), Initiator der brit ischen 
Behindertenbewegung und einer der ersten Vertreter des sozialen Modells 
von Behinderung, arbeitete ebenfalls an dem Zentrum; als Aktivist der 
südafrikan ischen AntiApartheidBewegung hatte er 1968 polit isches Asyl 
im Vereinigten Königreich erhalten. Außerhalb von Leeds hat die 2004 
verstorbene Mairian ScottHill (alias Corker) mit ihren  Diskursanalysen 
insbesondere zu Taub  heit (d/ Deafness) und Behinderung Pionierarbeiten 
veröffent  licht.10 Der Soziologe Tom Shakespeare, ebenfalls ein prominen
ter Aktivist der brit ischen Behindertenbewegung, beschäftigt sich unter 
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anderem mit den Themen Körper, Bioethik und Behinderung.11 An ver
schiedenen Universitäten in Großbritannien sind in den letzten Jahren 
weitere Forschungs  einrichtungen entstanden, mit denen sich die Disabi
lity Studies theoret isch und inhalt  lich breiter aufgestellt haben. Medizin 
und techniksoziolo gische Fragestellungen wie auch die Gender Studies 
stehen ebenso im Fokus wie die Forschungs  bereiche Identität und Kör
per, Lebenslauf, Kind  heit und Elternschaft sowie selbstbestimmtes Leben, 
persön  liche Assistenz und behindertenpolit ische Fragen oder auch die 
Sozial und Kulturgeschichte von disability. 

Deutschsprachiger Raum

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Disability Studies nicht nur 
im angelsächs ischen Sprachraum, sondern in vielen anderen Ländern und 
Regionen etabliert; auch bestehen mittlerweile interna  tionale Fachge
sellschaften – beispielsweise die Society for Disability Studies – und europä i
sche Netzwerke wie etwa ANED – Academic Network of European Disability 
experts. Dagegen gibt es in den deutschsprachigen Ländern noch Nach
holbedarf. 

Zwar wurden auch im Umkreis der deutschen Behindertenbewegung 
bereits seit Beginn der 1980erJahre Versuche von Wissenschaftskritik 
unternommen. Gleichzeitig lässt sich eine Vielzahl von Veröffent  lichungen12 
ausmachen  – etwa zu den Themen Selbstbestimmung und persön  liche 
Assistenz, Bioethik, Eugenik und na tionalsozialist ische Rassenhygiene, 
zur Lebenssitua  tion behinderter Frauen und zur rechtswissenschaft  lichen 
Debatte um bürgerrecht  liche Gleichstellung –, die aufgrund der darin ver
folgten Perspektiven im Rückblick dem Forschungs  feld zugerechnet wer
den können. 

Dennoch ist der eigent  liche Startpunkt der deutschsprachigen Disabil
ity Studies erst auf den Beginn des neuen Jahrhunderts zu datieren. Die 
 beiden Tagungen »Der (im)perfekte Mensch« (2001) und »Phantom
Schmerz« (2002), die vom Deutschen HygieneMuseum, der »Ak  tion 
Mensch« und der HumboldtUniversität zu Berlin in Dresden und Ber
lin  veranstaltet  wurden, waren die entscheidenden Startsignale.13 Erstma
lig für den deutschsprachigen Raum fand in diesem Rahmen eine Begeg
nung zw ischen Sozial, Erziehungs    und Kulturwissenschaften sowie den 
interna  tionalen, vornehm  lich nordamerikan ischen Disability Studies statt. 
Anschließend konnte in Bremen im Rahmen des Europä ischen Jahres der 
Menschen mit Behinderungen 2003 eine Sommeruniversität unter dem 
Titel »Disability Studies in Deutschland – Behinderung neu denken!« ausge
richtet werden, bei der die brit ischen Disability Studies vorgestellt wurden.14 
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Nach dieser Gründungs  phase hat sich im letzten Jahrzehnt die  weitere 
Etablierung als schwierig herausgestellt. So existiert in Deutschland bis
lang nur an der Humanwissenschaft  lichen Fakultät der Universität zu 
Köln eine reguläre Universitätsprofessur Disability Studies mit einem 
sozialwissenschaft  lichen Fokus; seit 2004 gibt es dort auch eine interna 
tionale Forschungs  stelle für Disability Studies (iDiS). An der  Universität 
Hamburg wurde 2005 ein vornehm  lich lehrorientiertes Zentrum für 
Disability Studies (ZeDiS) gegründet, das seit 2014 an der Evange
lischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie angesiedelt ist. Wei
tere Professuren für Disability Studies existieren an der Evange lischen 
Fachhochschule Bochum, mit rechtswissenschaft  lichem Schwerpunkt im 
Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Diakonie, sowie an der Alice
SalomonHochschule für Soziale Arbeit in Berlin. Seit dem Wintersemes
ter 2013/14 gibt es eine Juniorprofessur für  Disability  Studies am  Institut 
für Rehabilita  tions  wissenschaften der HumboldtUniversität zu  Berlin.

Auch in Österreich, an der Universität Innsbruck, soll demnächst eine 
Professur für Disability Studies in den Erziehungs  wissenschaften besetzt 
werden. Zusätz  lich nennt eine ganze Reihe von Wissenschaftler_innen 
aus den unterschied  lichsten Disziplinen die Dis ability Studies als eige
nen Lehr und Forschungs  schwerpunkt. Dem Aufbau von  Netzwerken 
widmen sich in den deutschsprachigen Ländern die »Arbeitsgemein
schaft Disability Studies in Deutschland«, die Koopera  tions  plattform 
»DiStA –  Disability Studies Austria« und die »Schweize r ische Gesellschaft 
für  Disability Studies«. Was die Forschung angeht, weisen diverse Sam
melbände und Monografien, Fachzeitschriften mit Schwerpunktheften 
sowie die Buchreihe »Disability Studies: Körper – Macht –  Differenz«, 
die im Bielefelder transcript Verlag erscheint, vielfältige Aktivitäten 
aus.  Vergleicht man jedoch den Forschungs  stand der  Disability Studies 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der interna  tionalen 
Forschungs  landschaft, so muss man für den deutschsprachigen Raum 
immer noch eher von einem Entwicklungs  land sprechen. 

Während ein eigenständiges Profil der Disability Studies hierzulande 
noch kaum feststellbar ist, wird in der brit ischen Schule überwiegend die 
Bedeutung von Gesellschaftsstrukturen betont; dagegen kann man die 
Herangehensweise der nordamerikan ischen Disability Studies als stärker 
kulturwissenschaft  lich beschreiben. Diese grobe Trenn linie ref lektiert 
die beiden Modelle von Behinderung, mit denen die Disability  Studies 
arbeiten.
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Das soziale Modell von Behinderung

Das im brit ischen Diskurs zuerst ausformulierte soziale Modell von Behin
derung 15 geht von dem Kerngedanken aus, dass die Ebene der Beeinträch
tigung (impairment) im Sinne klin isch relevanter Auffällig  keit von derje
nigen der Behinderung (disability) unterschieden werden muss; letztere ist 
primär als eine Form sozialer Benachteiligung zu verstehen. Nach dieser – 
für die wissenschaft  liche Identität der Disability Studies zentralen – Sicht
weise entsteht disability, das heißt Behinderung, durch systemat ische Aus
grenzung und ist nicht einfach das Ergebnis medizin ischer  Diagnostik. 
Menschen werden nicht aufgrund gesundheit  licher Beeinträchtigungen 
behindert, sondern durch das soziale System, das ihnen  marginalisierte 
Posi  tionen zuweist und Barrieren gegen ihre Partizipa  tion errichtet. Ent
sprechend stellt das soziale Modell Behinderung in den Kontext von Unter
drückung und Diskriminierung und thematisiert sie als soziales Problem, 
das wohlfahrtsstaat  licher Unterstützung und gemeinschaft  licher (Selbst
hilfe)Ak  tion bedarf. 

Das soziale Behinderungs  modell hat sich nicht nur für die brit ischen 
Dis  ability Studies als entscheidender Impuls erwiesen. Gleichermaßen an 
schluss fähig an wissenschaft  liche Diskurse wie auch an polit ische Interessen
vertretung und persön  liche Lebenspraxis bietet es ein allgemeines Raster, 
das mit unterschied  lichen Theorieansätzen ebenso gefüllt werden kann wie 
mit polit ischer Programmatik und Identitätsstrategien. Ansätze, die mit dem 
sozialen Modell von Behinderung arbeiten, bedienen sich zumeist des Inst
rumentariums von Soziologie, Politikwissenschaft und empir ischer Sozial
forschung, aber auch in anderen Sozialwissenschaften (Recht, Ökonomie, 
Geschichte, Philosophie, Erziehungs  wissenschaft, Ethnologie etc.) findet 
das Modell Anwendung. Die Arbeiten zielen auf Gesellschaftskritik, nutzen 
zum Beispiel Ansätze der Lebenslaufforschung oder arbeiten im Bereich von 
Wohlfahrtsstaatanalyse, Menschenrechts und Diskriminierungs  forschung. 

Das kulturelle Modell von Behinderung

Parallel zum sozialen Behinderungs  modell und seiner Diskussion, teilweise 
auch unbeeinf lusst davon, hat sich in den Disability Studies ein zweiter 
Ansatz, eine eher geistes und kulturwissenschaft  lich ausgerichtete Ana
lyse von Behinderung entwickelt.16 Zwar gleicht das Feld der Cultural 
Disability Studies, verg  lichen mit dem des sozialen Modells, eher einem 
Flickenteppich, jedoch lässt sich aus der Vielzahl der vorhandenen Studien 
so etwas wie ein kulturelles Modell von Behinderung rekonstruieren.17 
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Aus Sicht der Kulturwissenschaften, zu denen unter anderem Anthro
pologie, Kunst, Film und Literaturwissenschaft wie auch Medienwissen
schaft, Linguistik, Religionswissenschaft etc. gehören, genügt es nicht, 
Menschen mit Behinderungen als diskriminierte Randgruppe zu  verstehen. 
Vielmehr muss es auch um ein vertieftes Verständnis der gesellschaft  lichen 
Kategorisierungs  prozesse gehen. Denn behinderte und nicht behinderte 
Menschen sind keine binären, strikt getrennten Gruppierungen, sondern 
einander bedingende, interaktiv hergestellte und strukturell verankerte 
Komplementaritäten. Die kulturwissenschaft  liche Sichtweise unterstellt 
nicht  – wie das soziale Modell  – die Universalität des Behinderungs 
problems, sondern lässt die Relativität und Historizität von Benachtei
ligung und Ausgrenzung zum Vorschein kommen. Der gesellschaft  liche 
Status Nichtbehinderung/Behinderung wird als heurist isches Moment 
benutzt, dessen Analyse allgemeine kulturelle Praktiken und gesellschaft 
liche Strukturen zum Vorschein bringt, die sonst unerkannt geblieben 
wären. Kritisiert wird eine Gesellschaft, die damit beschäftigt ist, homo
gene Gruppen zu bilden und diese auf der Basis normativer Bewertungen 
zu hierarchisieren, anstatt die Heterogenität anzuerkennen und wertzu
schätzen. Eine andere, tatsäch  lich inklusive Gesellschaft wird demzufolge 
erst dann mög  lich sein, wenn behinderte Menschen nicht als zu integrie
rende Minder  heit, sondern als integraler Bestandteil von Gesellschaft und 
Kultur verstanden werden. 

Soweit die beiden Modelle von Behinderung im Überblick.18 Bewusst 
wird in diesem Beitrag ihre Unterschiedlich  keit hervorgehoben. Dabei 
geht es nicht darum, Konkurrenz herzustellen. Einerseits gilt es zu 
bedenken, dass das System der Wissenschaften höchst vielfältig ist und 
man eigent  lich nur schemat isch zw ischen Sozial, Geistes und Kultur
wissenschaften unterscheiden kann, da in vielen Disziplinen sozial und 
kulturwissenschaft  liche Theorietradi  tionen nebeneinander existieren. 
Dennoch wäre es voreilig, ein kombiniertes, sogenanntes soziokulturelles 
Modell von Behinderung bilden zu wollen, da sich die beiden Perspektiven 
tatsäch  lich unterscheiden. Mit der Fokussierung auf die Verschieden  heit 
von sozialem und kulturellem Modell sollen die Disability Studies dazu 
angeregt werden, in der weiteren Forschung das Spannungs  verhältnis der 
beiden Denkansätze produktiv zu nutzen.19 Darüber hinaus sind sicher  lich 
auch von den Natur, Technik, Informa  tions      und Lebenswissenschaften 
zukunftsweisende Beiträge für die Disability Studies zu erwarten, wenn es 
etwa um die Verwirk  lichung von Barrierefrei  heit geht.
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Emanzipator ische und partizipator ische Herangehensweisen

Mit den beiden, hier beschriebenen Modellen von Behinderung ist das 
Profil der Disability Studies noch nicht vollständig beschrieben. Zusätz 
lich hat das Forschungs  feld mit der Idee der emanzipator ischpartizipativen 
Methodik eine eigene Herangehensweise entwickelt.20 Ausgangspunkt ist 
zum einen der Gedanke, dass wissenschaft  liche Praxis beitragen sollte 
zur Verbesserung der Lebenssitua  tion behinderter Menschen und zu 
ihrer Emanzipa  tion und der Befreiung aus bevormundenden Lebensla
gen. Die Fragestellungen der Disability Studies sind deshalb orientiert an 
den Grundgedanken Teilhabe, Gleichstellung und Inklusion; sie verfol
gen das Ziel des sozialen und kulturellen Wandels. Zum anderen gehen 
die Forschungs  projekte vorzugsweise partizipativ vor; sie beziehen Men
schen mit Behinderungen mög  lichst in allen Arbeitsphasen mit ein, und 
zwar als aktiv und gleichberechtigt Handelnde (siehe den Praxisbeitrag 
von Petra Flieger/Volker Schönwiese  S. 345 ff.). Statt der Verobjektivie
rung der Betroffenen, die in konven  tionellen Untersuchungen insbeson
dere bei Personen mit nicht akadem ischen Bildungs  karrieren und Lebens
erfahrungen in Institu  tionen oft geschieht, sollen die Sichtweisen  der 
› Expert_innen in eigener Sache‹ in den Mittelpunkt rücken. 

Ein zentrales Anliegen der Disability Studies ist es, behinderten Men
schen den Zugang zu Wissenschaft und Forschung zu ermög  lichen. Neben 
der emanzipator ischpartizipativen Herangehensweise werden deshalb 
auch gezielte Nachwuchsförderung und die Entwicklung von Forschungs 
netzwerken betrieben. Auch wenn es gegenwärtig der etablierten Wissen
schaft im deutschsprachigen Raum noch schwerfällt, die neuen Studien 
zu Behinderung als innovativen Ansatz anzuerkennen: Langfristig gese
hen haben die Disability Studies das Potenzial, die Forschungs  landschaft 
zu (Nicht)Behinderung entscheidend zu verändern.
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f Zusammenfassung

Die Disability Studies sind ein interdisziplinäres Forschungs  feld, das sich vorge
nommen hat, Behinderung und ihr Gegenteil, die Normalität, neu zu d enken. 
Die Studien zu Behinderung verdanken ihr Entstehen den interna t ionalen 
Behindertenbewegungen; sie distanzieren sich vom Rehabilita t ions a nsatz, der 
Behinderung vorrangig als persön l iches Schicksal ansieht. Als eigenen Ansatz 
haben die Disability Studies das soziale Modell von Behinderung entwickelt; 
danach entsteht Behinderung als Ergebnis von wirtschaftl  ichen Bedingungen, 
gesellschaft  lichen Barrieren und diskriminierenden Handlungen. Aber auch kul
turelle Zuschreibungen und Deutungsm  uster sind an der Benachteiligung von 
behinderten Menschen beteiligt. Die Disability Studies haben deshalb auch ein 
kulturelles Modell von Behinderung entworfen. Nicht zuletzt tragen die Studien 
zu Behinderung dazu bei, dass behinderte Menschen gleichberechtigt in Wissen
schaft und Forschung mit einbezogen werden. 

Anmerkungen

 1 Vgl. für eine ausführ  liche Darstellung Werner Schneider/Anne Waldschmidt, Disa
bility Studies. (Nicht)Behinderung anders denken, in: Stephan Moebius (Hrsg.), 
Kultur. Von den Cultural Studies bis zu den Visual Studies. Eine Einführung, 
 Bielefeld 2012, S. 128 – 150.

 2 Vgl. Anja Tervooren, Der verletz  liche Körper. Überlegungen zu einer Systematik 
der Disability Studies, in: Anne Waldschmidt (Hrsg.), Kulturwissenschaft  liche 
 Perspektiven der Disability Studies, Kassel 2003, S. 37 – 48.

 3 Vgl. Gary L. Albrecht/Katherine D. Seelman/Michael Bury (Hrsg.), Handbook of 
Disability Studies, Thousand Oaks 2001; Gary L. Albrecht (Hrsg.), Encyclopedia 
of Disability, Thousand Oaks (CA)/London/New Dehli 2006.

 4 Vgl. Lennard J. Davis (Hrsg.), The Disability Studies Reader, New York/London 2013.
 5 Vgl. Rosemarie GarlandThomson, Extraordinary Bodies. Figuring Physical Disa

bility in American Culture and Literature, New York 1997; dies., Staring. How We 
Look, New York 2009.

 6 Vgl. Tobin Siebers, Disability Theory, Ann Arbor 2008; ders., Zerbrochene 
Schön  heit. Essays über Kunst, Ästhetik und Behinderung, Bielefeld 2009.

 7 Vgl. David T. Mitchell/Sharon L. Snyder, Narrative Prosthesis. Disability and the 
Dependencies of Discourse, Ann Arbor 2000.

 8 Vgl. Michael Oliver, Understanding Disability. From Theory to Practice, London 2009.
 9 Vgl. Colin Barnes/Geof Mercer (Hrsg.), Exploring Disability. A Sociological In 

troduc  tion, Cambridge 2010.
10 Vgl. Mairian Corker, Deaf and Disabled, or Deafness Disabled, Buckingham/ 
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344344  –––––  Teil III  Anne Waldschmidt 

11 Vgl. Tom Shakespeare, Disability Rights and Wrongs, London/New York 2006.
12 Vgl. für Einzel  heiten Anne Waldschmidt, Disability Studies, in: Markus Dederich/

Wolfgang Jantzen (Hrsg.), Behinderung und Anerkennung. Behinderung,  Bildung, 
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�� Petra Flieger / Volker Schönwiese 

Disability Studies und Partizipa  tion in 
der Forschung – über ein Projekt zum 
Bildverständnis von Behinderung

Für die Forschung zu bzw. über Behinderung – Disability Studies – ist 
die Frage von zentraler Bedeutung, wie Behinderungen, im Sinne eines 
BehindertWerdens durch soziale Barrieren und kulturelle Zuschreibun
gen, entstehen bzw. sich verändern. Dazu zählt die Analyse der sozialen 
Situa  tion behinderter Menschen, die Zusammenhänge zw ischen Kultur, 
Ökonomie und Politik berücksichtigt,1 ebenso wie die Forschung zum 
BehindertWerden aus kulturwissenschaft  licher Perspektive. Letztere 
untersucht interdisziplinär den »Bestand an Werten und Normen, Sym
bolen und Sprache, Tradi  tionen und Institu  tionen, Wissen, Ritualen und 
Praktiken, Geschichte und Geschichten, die eine Gesellschaft entwickelt 
hat und in Erziehungs    und Bildungs  prozessen an die Gesellschaftsmitglie
der weiter gibt.«2 Behinderungs  forschung im Sinne der Disability Studies 
verlangt über diese inhalt  lichen Orientierungen hinaus aber auch eine Ver
änderung der wissenschaft  lichen Praxis selbst, denn Menschen mit Behin
derungen sollen darin eine entscheidende und aktive Rolle einnehmen. 
So soll gewährleistet werden, dass Forschung für behinderte Menschen 
bedeutsam ist und zu einer Reduzierung des BehindertWerdens führt. 

Partizipative Forschungs  strategien ermög  lichen behinderten Menschen 
mit unterschied  lichem sozioökonom ischem Hintergrund, unterschied 
lichen, vor allem auch nicht akadem ischen, Bildungs  karrieren sowie diver
gierenden Lebenserfahrungen, zum Beispiel in Institu  tionen der Behin
dertenhilfe, die aktive Teilhabe an wissenschaft  licher Forschung. Dies soll 
das folgende Beispiel zeigen. 
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Ausgangspunkte: Analyse histor ischer und aktueller 
 Blickweisen

Ein jahrhundertelang von der Wissenschaft nicht beachtetes Bildnis eines 
behinderten Mannes aus dem 16. Jahrhundert und die Neugier, mehr über 
dieses zu erfahren, waren der konkrete Ausgangspunkt für das partizipa
tive Forschungs  projekt »Das Bildnis eines behinderten Mannes«3. Koopera 
tions  partner bei dem Forschungs  projekt waren neben dem Kunsthisto
rischen Museum Wien, zu dessen Sammlung in Schloss Ambras das Bildnis 
gehört, das Institut für Erziehungs  wissenschaften der Universität Inns
bruck und die in Innsbruck angesiedelte Selbsthilfeorganisa  tion von Men
schen mit Behinderungen »Selbstbestimmt Leben«. 

Das Projekt fußte auf der Grundthese, dass alltagsförmige und institu 
tionelle Umgangsweisen mit behinderten Menschen entscheidend an 
gesellschaft  lichen Bildern und Vorstellungs  konven  tionen ausgerichtet sind. 
Anhand realer Bilder aus der frühen Neuzeit und der Gegenwart sollten 
histor ische und aktuelle Blickweisen auf behinderte Menschen analysiert 
werden, um Aspekte der Wissensproduk  tion über Behinderung nachzu
vollziehen. Vier Blicke standen dabei im Vordergrund: der neugierige, der 
medizin ische, der mitleidige und der emanzipierte Blick. 

Partizipatives Vorgehen

Die Partizipa  tion im Forschungs  projekt wurde durch zwei Strategien umge
setzt: Erstens arbeiteten zwei Wissenschaftler_innen mit Behinderung im 
Projekt mit, zweitens wurde eine sogenannte Referenzgruppe aus Frauen 
und Männern mit Behinderungen eingerichtet. Der  schul ische bzw. beruf 
liche Hintergrund der Mitglieder in der Referenzgruppe reichte von Son
derschul bis zu Universitätsabsolvent_innen, vom  Hilfsarbeiter über Maurer 
und Sozialarbeiter hin zum Kunsthistoriker, zur Juristin und Beraterin. Ihre 
Tätig  keit für das Forschungs  projekt erfolgte stundenweise, einerseits im Rah
men von Besprechungen, andererseits in Form von individuell erarbeiteten 
Beiträgen wie Texten oder Kunstwerken. Die Referenzgruppe kam regelmä
ßig zu Besprechungen zusammen. Diese gemeinsamen Sitzungen aller Pro
jektmitarbeiter_innen, also auch der projektverantwort  lichen Wissenschaft
ler_innen vonseiten der Universität und des Museums, stellten einerseits 
einen verbind  lichen Rahmen her, andererseits eröffneten sie Spielräume für 
individuelle Zugänge, zum Beispiel die künstler ische, wissenschaft  liche oder 
an Alltagserfahrungen orientierte Auseinandersetzung mit dem Forschungs 
thema. Wichtig für die Kontinuität der Referenzgruppe war die Bezah
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lung ihrer Mitglieder, die in partizipativen Projekten nicht selbstverständ  lich 
ist: In der Regel werden die wissenschaft  lichen Mitarbeiter_innen bezahlt, 
nicht wissenschaft  liche Mitarbeiter_innen jedoch nicht. Dies führt häufig 
dazu, dass nicht bezahlte Projektmitarbeiter_innen frühzeitig aussteigen. 

Inhalt  liche Schwerpunkte und Verschiebungen

Ursprüng  lich sollte der Referenzgruppe eine beratende Funk  tion zukom
men, doch relativ schnell zeigte sich, dass es für deren Mitglieder wich
tig war, sich mit eigenen, konkreten Aktivitäten am Forschungs  projekt zu 
beteiligen. Dazu zählten neben der Gestaltung der Ausstellung auf Schloss 
Ambras vor allem die Herstellung von Kunstwerken für diese Ausstellung 
sowie das Verfassen eines Wörterbuchs zu dem Bildnis eines behinderten 
Mannes. Gemeinsam wurden neben dem schon genannten Bildnis eines 
unbekannten behinderten Mannes aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun
derts zwei weitere wissenschaft  lich bis dahin nicht beachtete Darstellun
gen recherchiert und zur Bearbeitung ausgewählt: das um 1578 entstandene 
Bildnis der »Elisabet Stulta« (= einfältige Elisabeth), einer »natür  lichen« 
Närrin am Hof von Königin Anna in Prag4, sowie ein Flugblatt aus dem 
Jahr 1620, das Wolf[f ]gang Gschaidter abbildet und mit »Der kranck/oder 
krumme T ischler zu Ynßprugg« betitelt ist.5 

Alle drei Bildwerke stellen histor ische Zeugnisse der Entwicklung von 
Blicken auf Menschen mit Behinderungen dar, die bis heute wirksam 
sind: Das Bildnis des behinderten Mannes aus dem 16. Jahrhundert ist ein 
Dokument für die Entwicklung einer Sicht der Trennung von Körper und 
Geist sowie eines medizin ischen Blicks auf Personen mit Behinderungen.6 
Die »einfältige Elisabeth« wird über symbolträchtige Motive auf ihrem 
Gewand Trägerin des polit ischreligiösen Zeitgedächtnisses7, so können 
etwa der Esel und der Schwan als Verweise auf die Auseinandersetzung 
von Reforma  tion und Gegenreforma  tion gedeutet werden. Verena Ober
höller schreibt dazu: »Der aus Prag stammende ›Vorreformator‹ Jan Hus 
wurde 1415 während des Konzils von Konstanz als Ketzer hingerichtet. Er 
soll, bevor er am Sc  heiterhaufen verbrannt wurde, gesagt haben, dass sie 
heute zwar eine Gans braten, aber aus der Asche ein Schwan auferstehen 
würde. Im Tschech ischen bezeichnet ›Hus‹ die ›Gans‹, und Luther wird 
als der auferstandene Schwan bezeichnet.« 8 Das Bild der Elisabeth ist kei
nem der üb  lichen Blicke auf Menschen mit Behinderungen zuzuordnen, 
bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass eine »natür  liche Närrin« in 
solch einem bedeutsamen Zusammenhang porträtiert wurde. In dem Flug
blatt von 1620 wird die Darstellung des »siechen« T ischlers für Zwecke der 

Praxisbeitrag
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Gegenreforma  tion instrumentalisiert: So ermahnt der Text unterhalb der 
Illustra  tion die Betrachter_innen, beim Anblick des Mannes an die eigene 
Sterblich  keit zu denken, Geld zu spenden und zu beten.9 Dieses Flugblatt 
ist das 400 Jahre alte Zeugnis eines mitleidigen Blicks auf Menschen mit 
Beeinträchtigung, der bis heute noch weit verbreitet ist.

Alle wissenschaft  lichen Recherchen wurden in der gesamten Projekt
gruppe zur Diskussion gestellt, ausführ  lich besprochen, in den Zusam
menhang mit dem eigenen Wissen und den Erfahrungen aller Teilneh
mer_innen gestellt und schließ  lich verschrift  licht. Als Dokumenta  tion der 
Perspektivenvielfalt und im Sinne eines gemeinsamen Produkts entstand so 
eine Sammlung von über 80 Texten zum histor ischen Bildnis eines behin
derten Mannes aus dem 16. Jahrhundert, in denen sowohl Erfahrungs    als 
auch theoret isches Wissen aller Mitarbeiter_innen vielfältig gebündelt sind. 
Die Texte stellen das 400 Jahre alte Bildnis in komplexe histor ische und 
aktuelle Zusammenhänge und sind als Kleines Wörterbuch zum Bildnis eines 
behinderten Mannes veröffent  licht worden.10 

Im Lauf des Projekts verschob sich der inhalt  liche Schwerpunkt der 
Auseinandersetzung vor allem in eine Richtung: Weg von den durch 
Dritte hergestellten Bildern behinderter Menschen bzw. den Blicken Drit
ter auf behinderte Menschen hin zur Selbstdarstellung behinderter Frauen 
und Männer mit dem klaren Fokus auf einen emanzipierten Blick. In der 
Ausstellung wurden daher den histor ischen Werken Bilder und Objekte 
von behinderten Künstler_innen der Gegenwart als Kommentar gegen
übergestellt,11 darunter drei grüne, lebensgroße Puppen, die Frauen mit 
unterschied  lichen Formen von Beeinträchtigungen darstellten. Sie waren 
in weiße Unterwäsche gekleidet und behandelten das Thema Verletzlich 
keit.12 Der theoret ische Ansatz der Blicke erweiterte sich kontinuier  lich 
und dynam isch. Er umfasste schlussend  lich nicht nur die fremden und 
eigenen Blicke auf Menschen mit Behinderungen, sondern auch die Bli
cke von Menschen mit Behinderungen auf Menschen ohne Behinderun
gen. Das Bildnis des unbekannten behinderten Mannes aus dem 16. Jahr
hundert und dessen intensiver, an die Betrachter_innen gerichteter Blick 
symbolisiert diese Gegenseitig  keit auf eindring  liche Weise.

Ein Thema, das in der ursprüng  lichen Projektkonzep  tion nicht berück
sichtigt worden war, gewann durch die Partizipa  tion vieler Menschen 
mit Behinderungen zunehmend an Bedeutung: Barrierefrei  heit. Einer
seits konnten die beteiligten Rollstuhlfahrer_innen aufgrund der fehlen
den Barrierefrei  heit in Schloss Ambras das Bildnis des behinderten Mannes 
erst sehr spät im Original sehen, andererseits kristallisierte sich der Wunsch 
nach Barrierefrei  heit auch für die Ausstellung als wesent  liches Qualitäts
kriterium heraus.
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Alle inhalt  lichen Verschiebungen belegen sehr gut den starken Einf luss 
der Referenzgruppe, durch die für das besagte Bildnis ein völlig neuer und 
stark erweiterter Kontext hergestellt wurde.

Der partizipative Ansatz als Qualitätsmerkmal in der 
 Forschung

Die Ausstellung, und der dazu erschienene Katalog sowie der ergänzende 
Dokumentarfilm13 und der wissenschaft  liche Sammelband spiegeln die viel
fältigen und für ein Forschungs  projekt ungewöhn  lichen Perspektiven aller 
Beteiligten. Sie entsprechen eben nicht typ ischen Ergebnissen herkömm 
licher Wissensproduk  tion und belegen den Erfolg des partizipativen Ansat
zes, in den die Erfahrungen und das Wissen behinderter Menschen einf lie
ßen. Die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit für die Qualität der Produkte 
und die gewonnenen Ergebnisse kann kaum überbewertet werden.14 

Partizipative Forschungs  strategien in der wissenschaft  lichen Forschung 
zu bzw. über Behinderung sind im deutschsprachigen Raum keines
falls selbstverständ  lich. Eine positive Ausnahme stellt hier die Studie zur 
Lebenssitua  tion von Frauen mit Behinderungen in Deutschland dar.15 Diese 
Untersuchung zeigt ausgezeichnet, wie ein partizipativer Forschungs  ansatz 
auch bei großangelegten Studien in der Praxis berücksichtigt und realisiert 
werden kann. Expertinnen mit Behinderungen bzw. Selbstvertretungs 
organisa  tionen von Frauen mit Behinderungen standen dem Projekt
team sowohl im Vorfeld als auch während der Durchführung der Stu
die in beratender und begleitender Funk  tion zur Seite. Im Rahmen der 
Studie wurden nicht nur Frauen, die in Privathaushalten leben, sondern 
auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe lebende Frauen systemat isch 
befragt, ein absolutes Novum für den deutschsprachigen Raum. Im Sinne 
der UNKonven  tion über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
sollten partizipative Forschungs  strategien als Standard für die Forschung 
zum Thema Behinderung eingeführt werden.

Praxisbeitrag
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f Zusammenfassung

Die Möglich k eit der aktiven Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
in wissenschaft l ichen Forschungs p rojekten ist wichtig. So wird durch die 
wissenschaft l iche Praxis sichergestellt, dass die Forschung für Menschen mit 
Behinderungen bedeutsam ist. In einem Forschungs p rojekt über ein 400 Jahre 
altes Bild eines behinderten Mannes ist dies gelungen: Eine Gruppe von Frauen 
und Männern mit Behinderungen hat die Themen und die Ergebnisse des 
wissenschaft  lichen Projekts aktiv mitbestimmt und gestaltet. Es sollte mehr 
Forschungs  projekte zum Thema Behinderung geben, die eine Teilhabe behin
derter Menschen praktizieren.

Anmerkungen

 1 Vgl. Sascha Plangger/Volker Schönwiese, Bildungs  gerechtig  keit zw ischen Umver
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 keit und Behinderung. Heilpädagogik als Kulturpolitik, Gießen 2013, S. 55 – 76.

 2 Anne Waldschmidt, Kulturwissenschaft  liche Perspektiven der Disability Studies. 
Einführung in die Tagung, in: Dies. (Hrsg.), Kulturwissenschaft  liche Perspektiven 
der Disability Studies. Tagungs  dokumenta  tion, Kassel 2003, S. 11 – 22, hier S. 16. 

 3 Die Laufzeit des Projektes erstreckte sich von März 2005 bis Dezember 2006. Als 
Ergebnisprodukt waren neben einem wissenschaft  lichen Sammelband von Beginn 
an auch die Gestaltung einer Ausstellung auf Schloss Ambras vorgesehen. Am 
8.  Dezember 2006 wurde dann die Ausstellung »Das Bildnis eines behinderten 
Mannes. Blicke, Ansichten, Analysen. Bildkultur der Behinderung vom 16. bis 21. 
Jahrhundert« im Schloss Ambras bei Innsbruck eröffnet, die bis zum 30. Juni 2007 
dort zu sehen war.  – Das Bildnis eines behinderten Mannes stammt aus dem 
3. Viertel des 16. Jahrhunderts (Öl auf Leinwand, H. 110 cm, B. 135 cm). Es ist auf 
Schloss Ambras bei Innsbruck in der Kunst und Wunderkammer ausgestellt und 
Teil der Gemäldegalerie des Kunsthistor ischen Museums Wien, Inv.Nr. 8344. Die 
Herkunft des Bildes ist unbekannt.

 4 Menschen mit Behinderungen oder einer Lernschwäche wurden als »natür  liche« 
Narren bezeichnet und hatten als solche keine Funk  tion als Spaßmacher.

 5 Das um 1578 entstandene Frauenbildnis mit dem Titel »Elisabeth« (ELISABET 
STUL  TA = einfältige Elisabeth), eine 11,5 x 9,5 cm große Kopie eines älteren Ge 
mäldes, gehört zur Sammlung des Kunsthistor ischen Museums Wien; das  Flugblatt 
aus dem Jahr 1620 (Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck) zeigt den  Innsbrucker 
T ischler Wolfgang Gschaidter und ist übertitelt: »Der kranck/oder krumme T ischler 
zu Ynßprugg,/welcher über das fünffzehendt Jahr in unerhörter Schwachhait ligt/
und noch allhie lebendig zu sehen ist« (Kupferstich 47,3 x 29,1 cm von Andreas 
Spängler). Die Darstellungen sind online abrufbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/
projekte/bildnis/index.html (Aufruf am 18.04.2014).
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Die Europä ische Union als Vertragspartei 
der UN-Behindertenrechtskonven  tion

Die Umsetzung der UN-BRK durch die Europä ische Union

Am 23. Dezember 2010 ist die Europä ische Union (EU) als erste und 
bislang einzige zwischenstaat  liche Organisa  tion dem »Übereinkommen 
der Vereinten Na  tionen über die Rechte von Menschen mit Behinderun
gen«1, beigetreten. Mit Inkrafttreten dieses Beitritts am 22. Januar 2011 
hat die EU die UNBRK als geltendes und bindendes Völkerrecht aner
kannt und sich samt ihrer Organe verpf  lichtet, polit ische Maßnahmen und 
Programme mit den in der Konven  tion verankerten Rechten in Einklang 
zu bringen.2 Die in der UNBRK formulierten Leitprinzipien, wie zum 
Beispiel NichtDiskriminierung, Recht auf Selbstbestimmung, Inklusion, 
Partizipa  tion und Barrierefrei  heit, muss die EU im Rahmen ihrer Kompe
tenzen demgemäß beim Erlass von Rechtsvorschriften (etwa Richtlinien 
über das öffent  liche Vergabewesen), beim Verwaltungs  handeln – darun
ter fallen beispielsweise die Ausgestaltung von Förderprogrammen sowie 
die Bereitstellung von Informa  tionen – und schließ  lich auch in den ein
schlägigen Urteilen des Europä ischen Gerichtshofes beachten. Hier liegt 
also die Chance, aber auch die Herausforderung für die EU, im Rahmen 
ihrer Handlungs  felder, ihren Mitgliedsstaaten durch verbind  liche und/
oder empfehlende Instrumente und Maßnahmen entscheidende Impulse 
für die na  tionale Umsetzung der Konven  tion zu setzen. 

Der Verhaltenskodex zur internen Regelung der Umsetzung

Wie sich die Umsetzung der UNBRK auf EUEbene in ihren unterschied 
lichen Organen regelt, ist bereits seit Dezember 2010 in einem sogenannten 
Verhaltenskodex3 zw ischen der Europä ischen Kommission, dem Rat der EU 
und den Mitgliedsstaaten festgeschrieben. Punkt 11 des Kodex skizziert, dass 
der laut Artikel 33 Absatz 1 UNBRK geforderte focal point – die staat  liche 
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Anlaufstelle »für Angelegen  heiten im Zusammenhang mit der Durchfüh
rung« des Übereinkommens4 – bei der EUKommission5 angesiedelt ist. 
Damit koordiniert Letztere die Zusammenarbeit der verschiedenen Abtei
lungen, Institu  tionen sowie der Mitgliedsstaaten. So ist die Kommission 
besonders als strateg ische Akteurin hinsicht  lich der Umsetzung der UN
BRK zu verstehen. In Bezug auf die Pf  licht zur regelmäßigen Erstel
lung von Berichten6 seitens der Vertragsstaaten über die Implementierung 
der UNBRK stellt Punkt 12 des Verhaltenskodex die Komplementari
tät zw ischen der EU und den Mitgliedsstaaten fest: Das meint zum Bei
spiel die Koopera  tion zw ischen der EU und ihren Mitgliedern im Sinne 
der gegenseitigen Unterstützung und Übermittlung relevanter Informa 
tionen, bevor es zur Einreichung eines Berichts an den zuständigen prü
fenden UNFachausschuss zur Behindertenrechtskonven  tion kommt. 

Des Weiteren regelt der Verhaltenskodex, dass die EUKommission im 
Sinne von Artikel 33 Absatz 2 und 3 UNBRK einen Rahmen für »einen 
oder mehrere unabhängige Mechanismen« schafft und die Partizipa  tion der 
Zivilgesellschaft sicherstellt. Nach Konsulta  tionen von Betroffenen und ihren 
Organisa  tionen sowie einer gründ  lichen Analyse der  unterschied  lichen EU
Akteure in Bezug auf ihre behindertenpolit ische Ausrichtung bilden fol
gende Akteur_innen den Rahmen dieses unabhängigen Mechanismus der 
EU: das Peti  tions  komitee des Europaparlaments, der/die Europä ische Bür
gerbeauftragte, die Europä ische Grundrechteagentur (FRA), das Europä
ische Behindertenforum (EDF) sowie die EUKommission. Diese fünf 
Mit glieder kamen Anfang 2013 in der konstituierenden Sitzung zusam
men und tragen gemeinsam, äquivalent zu den unabhängigen Mechanis
men auf na  tionaler Ebene, die Verantwortung bezüg  lich der Förderung, des 
Schutzes und der Überwachung der Implementierung der UNBRK auf 
EUEbene. Ob die Teilnahme der Europä ischen Kommission an diesem 
unabhängigen MonitoringMechanismus gegen die Pariser Prinzipien der 
Vereinten Na  tionen von 1994 verstößt,7 wird vom UNFachausschuss zur 
Behindertenrechtskonven  tion im Rahmen der Überprüfung des ersten Staa
tenberichts der EU zu beurteilen sein; denn es ist frag  lich, ob die Europä
ische Kommission als Exekutivorgan der EU als unabhängig einzustufen ist.

Der Kodex regelt auch die genaue Aufgabenverteilung8 und benennt 
damit, welche Politikbereiche in den alleinigen Zuständig  keits  bereich der 
EU und ihrer Institu  tionen fallen (etwa der gemeinsame Zolltarif oder 
die eigene öffent  liche Verwaltung), in welchen Bereichen die EUMit
gliedsstaaten ausschließ  liche Handlungs  kompetenz besitzen und schließ 
lich jene Politikfelder, in denen eine geteilte Zuständig  keit zw ischen der 
EU und den einzelnen Mitgliedsstaaten besteht. Letztgenannte Konstella 
tion trifft auf viele der in der UNBRK genannten Handlungs  felder zu, so 
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die Beschäftigungs  politik, die Entwicklungs  zusammenarbeit, die Sozial 
oder auch die Bildungs  politik. In der Praxis fallen diese Themen damit 
unter das Subsidiaritätsprinzip. Danach steht die EU den Mitgliedsstaaten 
grundsätz  lich fördernd und ergänzend zur Seite und wird nur dann tätig, 
wenn die Maßnahmen auf der na  tionalen Ebene eines Mitgliedsstaates 
nicht befriedigend sind und daher besser auf der Ebene der Gemeinschaft 
erreicht werden können9.

Der Auftrag des unabhängigen Überwachungs  mechanismus schließt 
damit also allein die Bereiche der Rechtsvorschriften und Politiken in 
den Zuständig  keits  bereichen der EU sowie die Umsetzung der UNBRK 
in der internen Verwaltung der EUInstitu  tionen mit ein. In der Pra
xis gestaltet sich die Arbeitsweise10 des EUMonitoringMechanismus wie 
folgt: Als eine Plattform des Austausches lädt die Europä ische Kommis
sion jähr  lich Vertreter_innen der na  tionalen Überwachungs  mechanismen, 
der staat  lichen Anlaufstellen sowie der Zivilgesellschaft zu einer Konfe
renz ein, dem sogenannten Work Forum, um sich über Implementierungs 
praktiken auszutauschen. Zweimal jähr  lich treffen sich die fünf Akteur_
innen des EUMonitoringMechanismus, der sowohl seine Agenda als 
auch Entscheidungen nach dem Prinzip der Einstimmig  keit festsetzt. Sie 
alle nehmen im Wechsel von zwei Jahren unterschied  liche Aufgaben wahr, 
wie die des Vorsitzes oder der Sekretariatsleitung.

Die von der EUKommission ins Leben gerufene Disability High Level 
Group (DHLG) spielt eine besondere Rolle bei der Umsetzung der UN
BRK auf EUEbene. In regelmäßigen Abständen trifft sich diese Arbeits
gruppe, die aus Abgesandten der Europä ischen Kommission, Vertreter_
innen der Mitgliedsstaaten und ihrer staat  lichen Anlaufstellen sowie der 
Zivilgesellschaft besteht, um über die Implementierungs  prozesse zu bera
ten. Seit 2008 veröffent  licht die DHLG gemeinsam mit der EUKommis
sion jähr  lich einen Bericht11, in dem Stellung bezogen und resümiert wird, 
welche Fortschritte in Bezug auf die Umsetzung der UNBRK sowohl auf 
Ebene der EU wie auch der Mitgliedsstaaten erzielt wurden. 

Strategien und Instrumente der EU

Der rechtsbasierende Ansatz, der von der UNBRK ausgeht, hielt bereits 
1996 mit der »neuen Strategie der Europä ischen Gemeinschaft in der 
Behindertenthematik«12 Einzug und läutete einen Paradigmenwechsel der 
Behindertenpolitik auf EUEbene ein, der mit Gesetzesinitiativen und 
der Schaffung verschiedener Instrumente einherging, was den Weg berei
ten sollte für zukünftige Entwicklungen und Strategien im Handlungs 
feld Menschen mit Behinderungen.13 Die aktuelle, auch unter Zutun der 
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Zivilgesellschaft erarbeitete und dann von der Europä ischen Kommis
sion im November 2010 verabschiedete »Europä ische Strategie zuguns
ten von Menschen mit Behinderungen 2010 – 2020 – Erneuertes Enga
gement für ein barrierefreies Europa«14 ist zugleich eine Reak  tion auf 
die in der UNBRK verankerten Verpf  lichtungen und Instrumente zu 
deren Umsetzung. Diese Strategie zielt ab auf das Empowerment behin
derter Menschen, sodass diese ihre Rechte selbstbestimmt wahrnehmen 
und in allen Bereichen des gesellschaft  lichen Lebens partizipieren. Sie 
beschreibt den gezielten Abbau von Barrieren15 in acht Themenbereichen: 
Barrierefrei  heit, Teilhabe, Gleichstellung, Beschäftigung, Bildung, sozia
ler Schutz, Gesund  heit, Maßnahmen in der Außenpolitik. Für diese Berei
che sind jeweils spezif ische Vorhaben und Maßnahmen vorgesehen, die in 
einem bestimmten Zeitrahmen geplant16 und deren Implementierung mit 
bestimmten Instrumenten wie Bewusstseinsbildung, finanzielle Förde
rung, Forschung, Datensammlung und  Monitoring verbunden ist. Damit 
geht die Europä ische Kommission über das in der Vergangen  heit meistge
nutzte Instrument, die Gesetzgebung, zur Implementierung des rechtsba
sierenden Ansatzes hinaus. So sind Datensammlungen in allen Schlüssel
bereichen vorgesehen, etwa im Bereich  inklusiver Bildung bezüg  lich der 
Teilhabe am Bildungs  system von Menschen mit hohem Unterstützungs 
bedarf, wie desgleichen Auswertungen verschiedener Defini  tionen inklu
siver Bildung in den EUMitgliedsstaaten oder der Anwendung von ange
messenen Vorkehrungen17 im Bereich Bildung und Ausbildung (damit ist 
der Abbau von Barrieren im Einzelfall gemeint, wie etwa die Bereitstel
lung eines höhenverstellbaren Schreibt isches für einen Schüler, der zur 
Fortbewegung einen Elektrorollstuhl nutzt und der somit gleichberechtigt 
mit seinen Mitschüler_innen lernen kann).18

Fortschritte in der Implementierung der vorgesehenen Maßnahmen 
greift die DHLG in Form ihrer jähr  lichen Berichte auf. Gemeinsam mit dem 
Bericht der EU an den UNFachausschuss zur Behindertenrechtskonven 
tion in Genf bieten die Berichte eine angemessene Basis zur Überprüfung 
und Nachbesserung der Strategie samt ihrer Maßnahmen.

Innerhalb des Europä ischen Parlaments gibt es bereits seit 1980 eine eher 
informelle Arbeitsgruppe, die sogenannte Disability Intergroup. Sie setzt 
sich aus Parlamentsabgeordneten aller Na  tionen zusammen, die zum Teil 
selbst mit einer Beeinträchtigung leben, und bringt mittels ihres Main
streamingAnsatzes die Rechte und Belange behinderter Menschen in die 
diversen Schlüsselkomitees ein. Ebenso spiegelt sie die gesamte Arbeit des 
Parlaments und übt somit Einf luss dahingehend aus, dass sich die EUPoli
tik in die richtige Richtung bewegt.19
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Das Prinzip Partizipa  tion

Dem Leitsatz »Nichts über uns ohne uns!« folgend werden Menschen mit Behin
derungen als Expert_innen in eigener Sache samt ihrer Organisa  tionen in den 
Prozess des Monitorings nach Artikel 33 Absatz 3 UNBRK mit eingebun
den. Innerhalb des EUMonitoringMechanismus hat das Europäische Behin
dertenforum (EDF) als europaweite Selbstvertretungs  organisa  tion derzeit für 
die Dauer von zwei Jahren den Vorsitz inne, während die Europä ische Kom
mission das Sekretariat führt. Zudem ist das EDF auf europä ischer Ebene als 
Stimme der Zivilgesellschaft aktiv; so arbeitet es derzeit an einem sogenannten 
Schattenbericht, der dem UNFachausschuss zur Behindertenrechtskonven 
tion – neben dem von der EU eingereichten Bericht – zur Evaluierung der 
Implementierungs  prozesse auf EUEbene dienen wird.

Des Weiteren stellt die Europä ische Kommission – sowohl durch ihre 
Förderung europaweit tätiger Netzwerke als auch in ihrer Rolle als Initi
atorin der Gesetzgebung – die Partizipa  tion behinderter Menschen sicher, 
indem diese mit ihren Organisa  tionen über unterschied  liche Kanäle und 
mittels diverser Instrumente (wie Stellungnahmen, Anhörungen oder Mit
wirkung in Arbeitsgruppen) ihre Belange einbringen können. So macht 
sich das EDF beispielsweise stark dafür, dass die EU die Mittelvergabe aus 
dem Europä ischen Strukturfonds an das Kriterium der Barrierefrei  heit und 
das Leben in der Gemeinde bindet.20 

Durch den Beitritt zur UNBRK übt die EU – auch durch die »Europä ische 
Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010 – 2020« – zwei
felsohne Druck auf ihre Mitgliedsstaaten aus. Das Potenzial zur Transforma 
tion ist allerdings dadurch gedämpft, dass zahlreiche der in der UNBRK 
genannten Politikbereiche unter das Subsidiaritätsprinzip fallen und zugleich 
viele Mitgliedsstaaten dem von der Konven  tion ausgehenden Paradigmen
wechsel hin zu einem rechtsbasierenden Ansatz noch zögernd gegenüber
stehen. Nicht zuletzt zeugt der unterschied  liche Stand der Entwicklungen in 
den einzelnen EUMitgliedsstaaten von der Komplexität beim Prozess der 
Implementierung, wofür der Themenbereich Inklusion kennzeichnend ist.

Die Situa  tion von Menschen mit Behinderungen in einzelnen 
Mitgliedsstaaten – ein Vergleich

Bildungs  system

Auf der Basis einer Datenerhebung des Statist ischen Amts der Europä
ischen Union, kurz Eurostat21, geht die Europä ische Kommission von etwa 
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80 Millionen in der EU lebenden Bürger_innen mit einer Behinderung 
aus sowie einem Anteil von 10 Prozent behinderter Menschen an der EU
Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter. Dem aktuellen Bericht der Disa bility 
High Level Group 22 zufolge sind behinderte Menschen in der EU sozial 
und wirtschaft  lich benachteiligt: So führen die eingeschränkten Bildungs 
chancen unterschied  licher Ausprägung in den einzelnen  Mitgliedsstaaten 
zu erheb  lichen Entwicklungs  verzögerungen und störungen, und die 
mangelnde Teilhabe am Arbeitsleben birgt ein akutes Risiko der Isola 
tion und Vereinsamung. Bedingt durch solche Isola  tion, eine häufig sehr 
begrenzte Lebensumgebung und Kommunika  tions  hindernisse sind Men
schen mit Behinderungen auch im allgemeinen Lebensalltag einem bedrü
ckenden Mangel an Lebensqualität ausgesetzt.

Diese allgemeinen Feststellungen sind die Basis, von der ausgehend 
man den Versuch unternehmen kann, sich anhand von Beispielen ein Bild 
von der Situa  tion behinderter Bürger_innen in einzelnen EUMitglieds
staaten zu machen. Dabei ist länderübergreifend zu berücksichtigen, dass 
neben den erwähnten generellen Gegeben  heiten die jeweils individuellen 
Disposi  tionen, wie Art der Beeinträchtigung, familiäre Faktoren etc., eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung für die persön  lichen Möglich  keiten 
der Lebensgestaltung haben. 

Ein erster Schritt, die Lebensumstände so zu gestalten, dass auch Men
schen mit Behinderungen selbstverständ  lich am Leben in der Gemein
schaft teilhaben, ist ein auf dieses Ziel ausgerichtetes Bildungs  system. Nach 
einer Untersuchung von Andrea E. Ostheimer23 haben 58 Prozent der 
Jugend  lichen mit Behinderungen im Alter von 14 bis 18 Jahren in Europa 
keinen Schulabschluss, während es bei nicht behinderten Jugend  lichen 
41 Prozent sind. Die Wahrscheinlich  keit, dass Menschen mit Behinderun
gen einen Hochschulabschluss erlangen, ist – auch das spiegelt die Untersu
chung – um 50 Prozent geringer als bei nicht behinderten Menschen. Diese 
Erkenntnis ist von besonderer Tragweite, wenn man berücksichtigt, dass 
ein inklusives Bildungs  system im Vergleich zur segregierten Ausbildung 
einen besser qualifizierten Bildungs  abschluss, deut  lich mehr Gelegen  heit 
für soziale Bindungen und hilfreiche Vernetzungen sowie daraus folgend 
bessere Chancen für den Einstieg in das Berufsleben bietet.24

Artikel 24 UNBRK (Bildung) fordert von den Vertragsstaaten inklusive 
Er  zie hungs    und Bildungs  systeme auf Grundlage der  Chancengleich  heit ein. 
Beispielgebend für eine entsprechende Umsetzung innerhalb der EUMit
gliedsstaaten ist Schweden.25 Die Philosophie, wie sie in Artikel 24 UN
BRK zum Ausdruck kommt, ist dort bereits seit Langem  Grundlage der 
Bildungs  politik und hat demzufolge auch Eingang gefunden in den na 
tionalen Strategieplan zur Umsetzung der UNBRK. Gemeinsame Früh
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erziehung und gemeinsamer Schulunterricht von behinderten und nicht 
behinderten Kindern sind in Schweden selbstverständ  lich. Wird auf
grund der individuellen Bedarfslage personelle oder säch  liche Unterstüt
zung benötigt, um gemeinsam mit den Lernenden ohne Behinderung das 
Bildungs  ziel zu erreichen, stehen hierfür umfangreiche Unterstützungs 
systeme bereit, ohne dass die Betroffenen und/oder ihre Angehörigen 
langwierige Verwaltungs  verfahren durchlaufen müssen. Nur in Fällen von 
Beeinträchtigungen, in denen die Bedarfslage unabweisbar eine spezielle 
Unterstützung in einem Umfang erfordert, die nur in einer Sonderein
richtung gewährleistet werden kann, werden solche Unterstützungen nach 
einem strengen Prüfverfahren bewilligt.

Auch in Italien sind die Weichen seit Jahrzehnten auf eine gemein
same Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugend  lichen mit und 
ohne Behinderungen gestellt.26 Bereits seit 1992 fordert ein Gesetz für alle 
Schulen Barrierefrei  heit, und zwar sowohl hinsicht  lich der Gebäude selbst 
als auch ihrer Ausstattung. Die Schulen sind verpf  lichtet, alle geeigneten 
Hilfsmittel und Unterstützungs  leistungen für behinderte Schüler_innen 
bereitzuhalten. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang 
die sogenannten Klassenbeiräte, bestehend aus Lehrpersonen, unterstüt
zenden Fachkräften und Familienangehörigen. Diese Beiräte entwickeln 
Pläne für die Gestaltung der begleitenden Hilfen im Unterrichtsalltag.27 
Die Umsetzung dieser Vorgaben scheint in der Praxis allerdings – mög 
licherweise aus finanziellen Gründen – auf nicht geringe Schwierig  keiten 
zu stoßen.28 So kommt zum Teil heftige Kritik vonseiten der Betroffenen29 
im Hinblick auf die Chancengleich  heit beim Erreichen der Bildungs  ziele 
und die dafür nötige Unterstützung bei bestimmten Arten der Beeinträch
tigung.

In Großbritannien gibt es – ähn  lich wie in Deutschland –  tradi  tionell 
eine Fülle von Sondereinrichtungen mit speziellem Förderauftrag, die aus
gerichtet sind auf die unterschied  lichen Belange von  Behinderungen. 
Zwar haben Ausnahmeregelungen in der Vergangen  heit dazu geführt, 
dass die Förderung spezieller Bedürfnisse insbesondere für sogenannte 
Lernbehinderungen in Sondereinrichtungen verlagert wurde, die der zeit 
noch 40 Prozent der betroffenen Kinder und Jugend  lichen  besuchen,30 
die ge  setz  liche Vorgabe ist seit 1996 aber auch in Großbritannien eine 
gemeinsame Erziehung und Schulbildung. Jedes Kind  – ob mit oder 
ohne  Behinderung – hat demnach einen Anspruch auf Feststellung seines 
 speziellen Förderbedarfs bei der Schulbildung. Da das brit ische Bildungs 
system dezentral organisiert ist, bleibt es vor allem den lokalen Trägern 
überlassen, auf der Basis entsprechender Budgetzuweisungen für die 
Förder maßnahmen zu sorgen.31 Die behinderungs  spezif isch ausgerich
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teten Organisa  tionen und Einrichtungen bieten, je nach Kapazität, ein 
unterschied  lich breites Angebot an wohnort und familienzentrierten 
Förder pro grammen.

In der Tschech ischen Republik32 wurde erst mit Beginn des  Jahres 2004 
die gesetz  liche Grundlage für eine gemeinsame Schulbildung von Kin
dern und Jugend  lichen mit und ohne Behinderung geschaffen. Seit der 
Ratifizierung der UNBRK im Jahr 2009 besteht allerdings auch hier 
der polit ische Auftrag, das Schwergewicht mit steigender Tendenz auf die 
Umsetzung von Artikel 24 UNBRK zu legen. Das führt dazu, dass Son
dereinrichtungen zu RessourceZentren werden sollen, die zusätz  lich von 
der Möglich  keit Gebrauch machen, ihrerseits gemeinsame Erziehung und 
Schulbildung anzubieten. Nach wie vor fehlt es aber an einer gesetz  lich 
geregelten öffent  lichen Finanzierung entsprechender Fördermaßnahmen. 
So bleibt es vielfach den Eltern überlassen, die Förderung und Assistenz für 
ihr Kind zu organisieren, sodass es noch ein weiter Weg zu einer wirksa
men Umsetzung des Artikels 24 UNBRK zu sein scheint.33

Arbeitsleben

Ziel jeder Ausbildung ist es, einen Abschluss zu erreichen, der hinein
führt in einen Beruf als Grundlage für ein selbstbestimmtes und unabhän
giges Leben. Aber auch hier stellt sich in der EUweiten Gesamtschau die 
Situa  tion für behinderte Menschen als prekär dar. Vor allem die jüngere 
Genera  tion ist stark betroffen, obwohl man angesichts neuer kompensato
r ischer Technologien durchaus etwas anderes erwarten könnte. Nach der 
erwähnten Untersuchung von Andrea E. Ostheimer verfügen in Europa 
nur 38 Prozent der 16 bis 34Jährigen mit einer Behinderung über ein 
Erwerbseinkommen, während dies bei den gleichaltrigen nicht behin
derten Jugend  lichen 64 Prozent sind. Die Wahrscheinlich  keit erwerbs
los zu sein, ist bei behinderten Menschen zwei bis dreimal so hoch wie 
bei nicht behinderten Menschen.34 Je stärker der Grad der Behinderung, 
desto niedriger die Wahrscheinlich  keit ihrer Erwerbsbeteiligung. Behin
derte Frauen sind noch geringer am Erwerbsleben beteiligt als behinderte 
Männer.35 Viele Menschen mit Behinderungen sind entmutigt und haben 
es aufgegeben, eine Erwerbsarbeit zu suchen. Für Länder mit einem hohen 
Sozialleistungs  standard spricht man hier auch von der »Versorgungs 
falle«. Gerade in diesem Kontext wirkt Artikel 27 UNBRK (Arbeit und 
Beschäftigung) wegweisend, besonders in Verbindung mit den in Arti
kel 8 UNBRK (Bewusstseinsbildung) vorgesehenen bewusstseinsbilden
den Maßnahmen, die das Potenzial haben, bestehenden Vorurteilen und 
Unwissen  heit entgegenzutreten.
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So gibt es zum Beispiel in Schweden36 spezielle Fördermaßnahmen 
für Arbeitsuchende mit einer Behinderung, und Arbeitgeber_innen wird 
Unterstützung bei der Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer_innen 
geboten. Es besteht ein gesetz  liches Diskriminierungs  verbot sowohl im 
Zusammenhang mit der Arbeitssuche als auch für den Alltag im Betrieb. 
Dennoch zeigten die Ergebnisse einer Erhebung aus dem Jahr 2009, dass 
der Prozentsatz der von Arbeitslosig  keit betroffenen Menschen mit Behin
derung mit 8,7 Prozent doppelt so hoch lag wie bei nicht behinderten 
Menschen.37

In Italien38 sind Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten verpf  lichtet, 
7 Prozent der Arbeitsplätze mit behinderten Arbeitnehmer_innen zu be 
setzen. Allerdings reichen bereits wirtschaft  liche Gründe aus, dass Betriebe 
sich davon befreien lassen können oder sich, ähn  lich wie in Deutschland, 
durch Zahlung einer sogenannten Ausgleichsabgabe sozusagen frei zukaufen. 
Die Mittel aus dieser Ausgleichsabgabe f ließen in einen staat  lichen Fonds, 
aus dem Arbeitsplatzausstattungen, Arbeitsförderungs  programme etc. für 
Menschen mit Behinderungen finanziert werden. Die Beschäftigungs 
situa  tion ist von Region zu Region sehr unterschied  lich, mit einem deut 
lichen NordSüdGefälle, wobei Frauen mit Behinderungen besonders 
benachteiligt sind.

Ein solches Quotensystem hinsicht  lich der Bereitstellung von Arbeits
plätzen für behinderte Menschen findet sich zum Beispiel auch in Grie
chenland.39 Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2007 beschäftigten aber tat
sächlich nur 20 Prozent der aufgrund gesetz  licher Vorgaben verpf  lichteten 
Betriebe überhaupt Menschen mit Behinderung.40

Der Zugang zum Bildungs  system, zum allgemeinen Arbeitsmarkt, aber 
auch die Teilhabe am kulturellen und polit ischen Leben setzen die Besei
tigung vielfach noch bestehender Barrieren sowohl auf der EUEbene ins
gesamt wie auch auf der Ebene der einzelnen Mitgliedsstaaten voraus. 
In vielen EUStaaten sind gesetz  liche Vorgaben für die Chancengleich 
heit von behinderten und nicht behinderten Menschen geschaffen wor
den; inwieweit diese im Alltag prakt ische Umsetzung finden, wird davon 
abhängen, ob durch die EU auf der Grundlage der Vorgaben durch die 
UNBRK zukünftig verbind  liche Richtlinien mit nachhaltigem Einf luss 
auf die na  tionale Gesetzgebung geschaffen werden, und davon, ob die Mit
gliedsstaaten mehr als bisher dafür tun, dass in der allgemeinen Bevölke
rung ein Bewusstsein für den Wert einer »Gemeinschaft für alle« an die 
Stelle des noch immer verbreiteten Hangs zum Schubladendenken und zur 
Aussonderung tritt.
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f Zusammenfassung

Im Jahr 2011 ist die Europä ische Union (EU) der UNBehindertenrechtskonven 
tion beigetreten. Das bedeutet einerseits, dass die EU in ihren Kompetenzberei
chen mit ihren Maßnahmen und Instrumenten eine wichtige Chance hat, Ein
f luss auf ihre Mitgliedsstaaten auszuüben; andererseits bedeutet es, dass sich auch 
die Zivilgesellschaft auf EUEbene für die Rechte behinderter Menschen in der 
EU starkmachen kann. Heute leben in den 28 Staaten der EU etwa 80 Millionen 
Menschen mit Behinderungen. Davon ist eine Mehrzahl bei ihrer Ausbildung, 
im Beruf und auch in der Freizeit gegenüber nicht behinderten benachteiligt. 
Anhand der Beispiele zur Situa  tion behinderter Menschen in den Bereichen Bil
dung und Arbeit in verschiedenen EUStaaten zeigt sich der sehr unterschiedl  iche 
Stand der Entwicklung hinsicht l ich der Umsetzung der Inhalte der UNBRK.

Anmerkungen

 1 Die Menschenrechtskonven  tion wird auch unter der Kurzbezeichnung UNBehin
der ten rechtskonven  tion angeführt. In diesem Beitrag wird sie im Folgenden unter 
der Abkürzung UNBRK aufgeführt.

 2 Das zu der Konven  tion gehörige Fakultativprotokoll, das die individuelle (für Ein
zelpersonen oder Gruppen) Beschwerdemöglich  keit hinsicht  lich der Verletzung 
der Konven  tion durch einen Vertragsstaat vorsieht, hat die EU (noch) nicht unter
zeichnet. Zum Beschwerdeverfahren siehe den entsprechenden Abschnitt im Bei
trag von Theresia Degener in diesem Band  S. 68 f.

 3 Code of Conduct (2010/C 340/08), online abrufbar unter: http://eurlex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:340:0011:0015:EN:PDF (Aufruf 
am 14.05.2014).

 4 Zum Koordinierungs  mechanismus focal point siehe auch die Beiträge von Ulrike 
Knospe/Christian Papadopoulos und Sigrid Arnade in diesem Band  S. 77 ff. bzw 
S. 94 f.

 5 Im Folgenden werden die Begriffe EUKommission und Europä ische Kommission 
synonym verwendet.

 6 Diese Berichtspf  licht ist in Artikel 35 UNBRK festgelegt.
 7 Vgl. dazu den Beitrag von Valentin Aichele in diesem Band  S. 85 ff.
 8 Vgl. Lisa Waddington, Equal to the Task? ReExamining EU Equality Law in the 

Light of the United Na  tions      Conven  tions      on the Rights of Persons with Disabili
ties, in: Lisa Waddington/Gerard Quinn/Eilionoir Flynn (Hrsg.), European Year
book of Disability Law, Vol. 4, Cambridge 2013.

 9 Vgl. Anm. 3, Punkt 4 ff.
10 Vgl. die Präsenta  tion von Annelisa Cotone auf dem »Work Forum« der Europä

ischen Kommission am 25. Oktober 2013, online abrufbar unter: http://ec.europa.

http://ec.europa.eu/justice/events/work-forum-disabilities-2013/files/panel_5_annelisa_cotone_eu_framework_to_promote,_protect_and_monitor_crpd.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:340:0011:0015:EN:PDF
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eu/justice/events/workforumdisabilities2013/files/panel_5_annelisa_cotone_
eu_framework_to_promote,_protect_and_monitor_crpd.pdf (Aufruf am 
14.05.2014).

11 Sechster Bericht der DHLG vom September 2013, online abrufbar unter: http://
ec.europa.eu/justice/discrimina  tion/f iles/dhlg_6th_report_en.pdf (Aufruf am 
14.05.2014).

12 »A new European Community Disability Strategy«, online abrufbar unter: http://
ec.europa.eu/employment_social/socprot/disable/com406/index_en.htm (Aufruf 
am 18.05.2014).

13 Siehe dazu David L. Hosking, Staying the Course: The European Disability Stra
tegy 2010 – 2020, in: Lisa Waddington/Gerard Quinn/Eilionoir Flynn (Hrsg.), wie 
Anm. 8, S. 73 – 98.

14 European Disability Strategy 2010 – 2020, online abrufbar unter: http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF (Auf
ruf am 14.05.2014); vgl. auch den Beitrag von Gabriele Weigt in diesem Band 
 S. 365 ff. 

15 Siehe dazu The European Union, in: Lisa Waddington/Gerard Quinn/Eilionoir 
Flynn (Hrsg.), wie Anm. 8, S. 117 – 195.

16 Siehe Initial plan to implement the European Disability Strategy 2010 – 2020: List 
of Ac  tions      2010 – 2015 {COM (2010) 636 final} {SEC (2010) 1324 final}, online 
abrufbar unter: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =SEC: 
2010: 1324:FIN:en:PDF (Aufruf am 14.05.2014).

17 Siehe dazu Valentin Aichele, Barrieren im Einzelfall überwinden. Angemessene 
Vorkehrungen gesetz  lich verankern, Berlin 2012, online abrufbar unter: http://
www.institutfuermenschenrechte.de/uploads/tx_commerce/posi  tionen_nr_5_
barrieren_im_einzelfall_ueberwinden.pdf (Aufruf am 29.05.2014).

18 Siehe Anm. 16, S. 13.
19 Die Disability Intergroup hat sich ein Arbeitsprogramm für den Zeitraum 

2009 – 2014 auferlegt, indem die Prioritäten ihrer Ak  tionen gelistet und erläutert 
werden: Hier wird beispielsweise ihr Fokus auf die UNBRKkonforme EUMit
telvergabe genannt oder das Ziel, das Europaparlament für alle Menschen barrie
refrei zu machen. Das Arbeitsprogramm ist online abrufbar unter: http://www.
disabilityintergroup.eu/(Aufruf am 18.05.2014). In ihren regelmäßigen Sitzungen 
stellt sie die Partizipa  tion der Zivilgesellschaft sicher, indem sie eng mit dem Euro
päischen Behindertenforum und seinen Mitgliedsorganisa  tionen kooperiert.

20 Vgl. http://www.esf.de/portal/generator/20912/property=data/verordnung__1304__ 
2013.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

21 Siehe Statistik des Statistischen Amts der Europä ischen Union (Eurostat), online ab 
rufbar unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
(Aufruf am 14.05.2014).

22 Siehe Anm. 11.
23 Online abrufbar unter: http://www.kas.de/upload/dokumente/ verlagspublika  tionen/ 

Inklusion/Inklusion_eu.pdf (Aufruf am 14.04.2014).
24 Vgl. auch den Bericht von Serge Eberswold (mit Marie José Schmitt und Mark 

Priestley), Inclusive educa  tion for young disabled people in Europe: Trends, issues 

http://ec.europa.eu/justice/events/work-forum-disabilities-2013/files/panel_5_annelisa_cotone_eu_framework_to_promote,_protect_and_monitor_crpd.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_6th_report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/positionen_nr_5_barrieren_im_einzelfall_ueberwinden.pdf
http://www.kas.de/upload/dokumente/verlagspublikationen/Inklusion/Inklusion_eu.pdf
http://www.esf.de/portal/generator/20912/property=data/verordnung__1304__ 2013.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_6th_report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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and challenges, April 2011, online abrufbar unter: http://www.disabilityeurope.
net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%205%20Educa  tion%20 f inal 
%20report%20%20FINAL%20(2)_0.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

25 Umfassend dazu der ANED (Academic Network of European Disability experts)
Länderbericht zu Schweden von Kajsa Jerlinder/Berth Danermark, Mai 2010, 
online abrufbar unter: http://www.disabilityeurope.net/content/aned/media/
Report%20on%20equal ity%20of %20educa  t iona l%20and%20tra ining%20
 opportunities%20 for%20young%20disabled%20people%20%20Sweden.pdf (Auf
ruf am 14.05.2014).

26 Siehe den ANED (Academic Network of European Disability experts)Länderbe
richt zur Gesamtsitua  tion in Italien von Maura Benedetti/Andrea Micangeli, online 
abrufbar unter: http://www.disabilityeurope.net/content/aned/media/ANED%20
2010%20Task%205%20Italy%20Revised%20FP%20clean.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

27 Siehe ebd.
28 Siehe Maura Benedetti/Andrea Micangeli, wie Anm. 26.
29 Siehe dazu Dino Capovilla, So einfach funk  tioniert Inklusion nicht.  Stellungnahme 

zum Artikel »Inklusion – Gemeinsam anders«, erschienen in Die Zeit vom 31.05.2012, 
online abrufbar unter: http://www.fachportalpaedagogik.de/fis_ bildung/ suche/ fis_ 
set. html?FId=1007238&mstn=241&ckd=yes&mtz=1000&facets=y&maxg=5& 
ohne Synonyme=y&feldname1=Schlagw%F6rter&feldinhalt1=BEHINDERTER 
& bool1=or&next=1007297,1007323,1007737,1007750,1007755&prev=1007151, 1 0 0 
7 1 5 2 ,1007153,1007154,1007237&nHits=14193&marker=1 (Aufruf am 14.05.2014).

30 Siehe dazu den ANED (Academic Network of European Disability experts)Länderbe
richt zu Großbritannien von Mark Priestley u. a., Mai 2010, online abrufbar unter: 
http://www.disabilityeurope.net/content/aned/media/Report%20on%20equality%20
of%20educa  tional%20and%20training%20opportunities%20 for%20young%20
 disabled%20people%20%20United%20Kingdom.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

31 Siehe ebd.
32 Siehe den ANED (Academic Network of European Disability experts)Länderbe

richt zur Tschech ischen Republik von Jan Šiška/Libor Novosad, Mai 2010, online 
abrufbar unter: http://www.disabilityeurope.net/content/aned/media/Report 
% 2 0 on% 2 0 e q u a l i t y % 2 0 o f % 2 0 e d uc a   t i on a l % 2 0 a nd % 2 0 t r a i n i n g % 2 0
 opportunit ies%20 for%20young%20disabled%20people%20%20Czech%20 
 Republic.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

33 Siehe ebd.
34 Siehe Anm. 23.
35 Das belegen Zahlen für Deutschland von der Agentur für Gleichstellung im Eu  ro

pä ischen Sozialfonds (ESF), online abrufbar unter: http://www.esfgleichstellung.
de/fileadmin/data/Downloads/Aktuelles/factsheet_behinderung.pdf (Aufruf am 
14.05.2014).; Gendersensible Daten fehlen auf der EUEbene noch; zur Forderung 
einer gendersensiblen Datenerhebung siehe auch den Beitrag von Gisela Hermes in 
diesem Band  S. 261.

36 Vgl. dazu den Abschnitt zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in 
Schweden von Berth Danermark im ANED (Academic Network of European 
Disability experts)Länderbericht zu Schweden, online abrufbar unter: http://

http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%205%20Educa��tion%20final%20report%20-%20FINAL%20(2)_0.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/Report%20on%20equality%20of%20educational%20and%20training%20opportunities%20for%20young%20disabled%20people%20-%20Sweden.pdf
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=1007238&mstn=241&ckd=yes&mtz=1000&facets=y&maxg=5&ohneSynonyme=y&feldname1=Schlagw%F6rter&feldinhalt1=BEHINDERTER&bool1=or&next=1007297,1007323,1007737,1007750,1007755&prev=1007151,1007152,1007153,1007154,1007237&nHits=14193&marker=1
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/Report%20on%20equality%20of%20educational%20and%20training%20opportunities%20 for%20young%20disabled%20people%20-%20United%20Kingdom.pdf (
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/Report%20on%20equality%20of%20educational%20and%20training%20�opportunities%20for%20young%20disabled%20people%20-%20Czech%20Republic.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/SE%20-%20ANED%202009%20Employment%20Report%20Final.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202010%20Task%205%20Italy-%20Revised%20FP%20clean.pdf
http://www.esf-gleichstellung.de/fileadmin/data/Downloads/Aktuelles/factsheet_behinderung.pdf
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www.disabi l it yeurope.net/content/aned/media/SE%20%20ANED%20
2009%20Employment%20Report%20Final.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

37 Nähere Informa  tionen im ANED (Academic Network of European Disability 
experts)Länderprofil zu Schweden, April 2009, online abrufbar unter: http://
www.disabilityeurope.net/content/aned/media/Sweden%20%20ANED%20
country%20profile.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

38 Nähere Informa  tionen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in 
Italien siehe den ANED (Academic Network of European Disability experts)
Bericht von Andrea Micangeli/Angela Puglisi/Rosanna Vignola, online abrufbar 
unter: http://www.disabilityeurope.net/content/aned/media/IT%20Employment 
%20report.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

39 Ausführ  liche Untersuchung bei George N. Magoulios/Anna Trichopoulou, Employ
ment status for people with disabilities in Greece, in: SouthEastern Europe Journal 
of Economics 1, 2012, S. 25 – 40, online abrufbar unter: http://www.asecu.gr/Seeje/
issue18/magoulios.pdf (Aufruf am 14.05.2014).

40 Siehe dazu http://www.euroblind.org/conven  tion/article27workand employment/
nr/126#1 (Aufruf am 14.05.2014).
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Gabriele Weigt

Inklusive Strategien und interna  tionale 
Zusammenarbeit

Die globale Dimension der UN-BRK

Es kann als bezeichnend betrachtet werden, dass die Resolu  tion zur Erar
beitung einer UNMenschenrechtskonven  tion über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung (UNBRK) 2001 von Mexiko in die UN
Generalvollversammlung eingebracht wurde,1 obwohl die Situa  tion von 
Menschen mit Behinderung zu jenem Zeitpunkt bereits verstärkt in den 
Fokus der Vereinten Na  tionen gerückt war.

Mexiko zählt zu den typ ischen Schwellenländern, die Armut im Land 
ist heute immer noch in weiten Landesteilen dominierend: So leben gut 
45 Prozent der Bevölkerung in Armut, knapp 10 Prozent der Menschen 
gelten als extrem arm.2 Weltweit leben circa 80 Prozent der Menschen 
mit Behinderung in den sogenannten Entwicklungs    und Schwellenlän
dern, wo sie  vielfältigen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. 
Diese erstrecken sich auf alle gesellschaft  lichen Bereiche und führen auch 
dazu, dass Menschen nicht in der Lage sind, ihre grundlegenden Bedürf
nisse zu sichern.  Joshua Malinga aus Zimbabwe, ehemaliger Präsident der 
interna  tionalen Selbstvertretungs  organisa  tion von Menschen mit Behin
derung Disabled People’s Interna  tional (DPI), beschrieb die Lebenssitua 
tion im Rahmen einer interna  tionalen Tagung 1998 wie folgt: »Wäh
rend Menschen mit Behinderung in den Industriena  tionen für verbesserte 
Dienstleistungen und ein selbstbestimmtes Leben kämpfen, geht es uns 
ums Überleben«.3

Diese spezif ischen Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung 
in Entwicklungs    und Schwellenländern greift die UNBRK ausdrück  lich 
auf, indem sie in ihrer Präambel (Buchstabe t) darauf verweist, dass »die 
Mehrzahl der Menschen mit Behinderungen in einem Zustand der Armut 
lebt«, und auf die diesbezüg  liche »Erkenntnis« der Vertragsstaaten, dass die 
»nachteiligen Auswirkungen der Armut auf Menschen mit Behinderungen 
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dringend angegangen werden müssen«. Nach Schätzungen der Weltbank 
leben circa 20 Prozent der extrem Armen (2013 waren dies weltweit circa 
1,3 Milliarden Menschen, denen weniger als 1,25 USDollar pro Tag zur 
Verfügung stand) mit einer Behinderung.4 

Nach der Verabschiedung der UNBRK 2006 haben die Entwicklungs    
und Schwellenländer denn auch zu einem schnellen Inkrafttreten der 
Konven  tion beigetragen, so befanden sich unter den 20 ratifizierenden Län
dern 16 Entwicklungs    und Schwellenländer. Mit der Ratifizierung von 
Ecuador als 20. Land konnte die Konven  tion bereits am 3. Mai 2008 in 
Kraft treten. Im Prozess der Erarbeitung der Konven  tion (siehe dazu auch 
den Beitrag von Theresia Degener  S. 55 ff.) war aber schnell deut  lich 
geworden, dass es keine Konven  tion geben würde, die nicht die Disparitäten 
zw ischen den Industriena  tionen auf der einen und den Entwicklungs    und 
Schwellenländern auf der anderen Seite berücksichtigen würde. Gleicher
maßen herrschte in der Weltgemeinschaft eine Situa  tion vor, in der Men
schen mit Behinderung in wichtigen Entwicklungs  zielen und strategien 
kaum bis gar nicht einbezogen wurden. Obwohl sich diese an alle  Menschen 
richten sollten, blieben Menschen mit Behinderung als größte vulnerable 
Gruppe de facto ausgeschlossen. So wurden Menschen mit Behinderung 
beispielsweise noch in den von 189 Ländern der Vereinten Na  tionen im 
Jahr 2000 verabschiedeten sogenannten Millenniumsentwicklungs  zielen 
(MDGs)5 nicht erwähnt.

Die UNBRK setzte hier ein wichtiges Zeichen. So weist die Prä
ambel (Buchstabe g) nachdrück  lich darauf hin, »wie wichtig es ist, die 
Behinderungs  thematik zu einem festen Bestandteil der einschlägigen 
Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu machen«.

Gleichzeitig konnte erreicht werden, dass zwei »interna  tionale« Arti
kel in die Konven  tion aufgenommen wurden (Artikel 11 und Artikel 32). 
Besonders die Aufnahme des Artikels 32 zur Interna  tionalen Zusammen
arbeit gestaltete sich als ein schwieriger Prozess, da sich die Geberna  tionen 
im Feld der interna  tionalen Entwicklungs  zusammenarbeit diesem lange 
widersetzten. Letztend  lich gelang dies, da in der Konven  tion ebenfalls ver
ankert werden konnte, dass jeder Vertragsstaat seine Ver  pf lichtungen aus 
der Konven  tion zu erfüllen hat: Die Umsetzung der  »Allgemeinen Ver
pf lichtungen« (gemäß Artikel 4 UNBRK) ist die Aufgabe jedes Staates, 
der die Konven  tion ratifiziert hat, und darf nicht von finanziellen Leis
tungen abhängig gemacht werden, die im Rahmen der interna  tionalen 
Zusammenarbeit erbracht werden (Artikel 4 Absatz 2 UNBRK).
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Die »interna  tionalen« Artikel

Mit Artikel 11 und 32 beinhaltet die Konven  tion zwei »interna  tionale« 
Artikel, die für Menschen mit Behinderung in Entwicklungs    und Schwel
lenländern von besonderer Bedeutung sind. So verpf  lichtet Artikel 11 die 
Vertragsstaaten, »alle erforder  lichen Maßnahmen« zu ergreifen, »um in 
Gefahrensitua  tionen, einschließ  lich bewaffneter Konf likte, humanitärer 
Notlagen und Naturkatastrophen den Schutz und die Sicher  heit von Men
schen mit Behinderungen zu gewährleisten«.

Artikel 32 enthält die Verpf  lichtung, Menschen mit Behinderung in die 
interna  tionale Zusammenarbeit einzubeziehen. Dies betrifft unterschied 
liche Ebenen und Bereiche, einschließ  lich der Entwicklungs  zu sam men
arbeit. Für die in Entwicklungs    und Schwellenländern lebenden Men
schen mit Behinderung ist dieser Artikel von großer Tragweite, da er die 
Vertragsstaaten verpf  lichtet, mit ihren Maßnahmen sicherzustellen, dass 
»die interna  tionale Zusammenarbeit, einschließ  lich interna  tionaler Ent
wicklungs  programme, Menschen mit Behinderungen einbezieht und für 
sie zugäng  lich ist« (Absatz 1 Buchstabe a). Um die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung an der interna  tionalen Zusammenarbeit zu  verwirk  lichen, 
legt Artikel 32 Absatz 1 fest, dass die Vertragsstaaten »diesbezüg  lich geeig
nete und wirksame Maßnahmen [treffen], zwischenstaat  lich sowie, soweit 
angebracht, in Partnerschaft mit den einschlägigen interna  tionalen und 
regionalen Organisa  tionen und der Zivilgesellschaft, insbesondere Orga
ni sa  tionen von Menschen mit Behinderungen.« 

Bestandsaufnahme

Behinderung und Entwicklung

Der World Report on Disability, der 2011 von der World Health Organiza 
tion (WHO) und der Weltbank veröffent  licht worden ist, informiert als 
erster Bericht überhaupt über die Situa  tion von Menschen mit Behin
derung weltweit.6 Demnach ist die geschätzte Zahl der Menschen mit 
Behinderung im Vergleich zu früheren Schätzungen der WHO, die bei 
etwa 10 Prozent der Weltbevölkerung lagen, deut  lich nach oben korrigiert 
worden: Der Bericht spricht von weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen 
mit Behinderungen, was einem Anteil von etwa 15 Prozent der Welt
bevölkerung entspricht.7 Es ist anzunehmen, dass der prozentuale Anteil 
noch höher ausfällt, wenn auch die Menschen berücksichtigt werden, 
die noch nicht in die ausgewerteten Studien einbezogen sind. So beruht 
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der Bericht einerseits auf den besten, interna  tional verfügbaren Studien 
und Informa  tionen, sieht sich aber gleichzeitig der Problematik gegen
über, dass Menschen mit Behinderung in Entwicklungs    und Schwel
lenländern bislang in  off iziellen Statistiken nur bedingt erfasst werden. 
Um diesem Problem zu begegnen und gleichzeitig eine Vergleichbar  keit 
der Daten zu ermög  lichen, existieren verschiedene interna  tionale Initia
tiven. Als die umfassendste stellt sich das von WHO und Weltbank ini
tiierte Projekt Model Disability Survey dar, mit dem interna  tional ver
gleichbare Daten zur Situa  tion von Menschen mit Behinderung erhoben 
werden sollen.8

Zusammenhang zw ischen Armut und Behinderung

Auch wenn der World Report on Disability eine zuverlässige interna  tionale 
Vergleichbar  keit der Situa  tion von Menschen mit Behinderung nicht 
ermög  licht, so stellt er doch die derzeit am besten verfügbaren wissenschaft 
lichen Informa  tionen bereit. So bestätigt er zum einen den Zusammenhang 
zw ischen Armut und Behinderung, wonach die Prävalenz von Behinde
rung in Ländern mit geringeren Einkommen im Vergleich zu Ländern 
mit höheren Einkommen (durchschnitt  liches  ProKopfEinkommen 
der Bevölkerung) höher ist.9 Besonders gefährdet, eine Behinderung zu 
erwerben, sind Menschen aus den ärmsten Bevölkerungs  gruppen, Frauen 
und ältere Menschen. Risikofaktoren stellen unter anderem ein gerin
ges  Einkommen, Erwerbslosig  keit, ein geringes Bildungs  niveau oder die 
Zugehörig  keit zu einer ethn ischen Minder  heit dar. Des Weiteren sind nicht 
alle Menschen mit Behinderung gleich stark benachteiligt, so bestehen 
Unterschiede hinsicht  lich der Art der Behinderung. Deut  lich geworden 
ist aber auch, dass Frauen mit Behinderung doppelt benachteiligt werden10 
(vgl. hierzu auch den Beitrag von Gisela Hermes  S. 253 ff.). Insgesamt 
konstatiert der Bericht, dass Menschen mit Behinderung einen schlechte
ren Gesund  heits  zustand, einen geringeren Bildungs  stand, eine geringere 
ökonom ische Teilhabe, höhere Abhängig  keiten und beschränkte Teilhabe 
haben im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung. Außerdem ist die 
Armutsrate höher.11

Bereits in der 2004 von der Europä ischen Kommission veröffent  lichen 
Guidance Note on Disability and Development wird die Zahl der Menschen, 
die in Entwicklungs    und Schwellenländern unterhalb der Armutsgrenze 
lebt, auf 82 Prozent beziffert.12 Laut einem Bericht der UNESCO für die 
Interna  tional Conference on Educa  tion 200813 beträgt die Alphabetisierungs 
rate von Erwachsenen mit Behinderung 3 Prozent, die von Frauen mit 
Behinderung 1 Prozent. In Entwicklungs    und Schwellenländern haben 
80 – 90  Prozent der Menschen mit Behinderung keine Arbeit.14 Der 
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Zugang zu rehabilitativen Dienstleistungen und Hilfsmitteln ist in vielen 
dieser Länder sehr begrenzt.

Armut spielt auch bei der Entstehung von Behinderungen eine wich
tige Rolle. Schätzungen zufolge sind für 50 Prozent der erworbenen Be 
hinde run gen in Entwicklungs    und Schwellenländern Armutsfaktoren 
ver antwort  lich, etwa 20 Prozent gehen auf die Folgen von Unter und 
Mangelernährung zurück.15 Die bereits bestehende Armutssitua  tion in 
vielen dieser Länder verschärft sich zudem, wenn diese von kriege r ischen 
Auseinandersetzungen oder verheerenden Naturkatastrophen betroffen 
sind. Bei Letzteren spielt der Klimawandel eine immer größere Rolle. 
In diesen Ländern potenzieren sich die Risikofaktoren, da die Menschen 
einerseits durch die vorherrschenden  Armutsbedingungen eine Behin
derung erlangen können, andererseits durch die  direkten und indirek
ten Auswirkungen einer krieger ischen Auseinandersetzung (z. B. Land
minen, Streumuni  tion) oder einer Naturkatastrophe (ein Beispiel ist das 
schwere Erdbeben in Haiti im Jahr 2010). Diese Faktoren variieren je 
nach Land und dem spezif ischen na  tionalen Kontext und werden ergänzt 
durch andere landesspezif ische Faktoren wie Vorkommen von Krankhei
ten, Altersstruktur, Zahl der angeborenen Behinderungen und Unfälle 
(dazu zählen Verkehrs, aber auch Arbeitsunfälle aufgrund unsicherer 
Arbeitsbedingungen), die ebenfalls langfristige  Beeinträchtigungen zur 
Folge haben  können.

Humanitäre Notlagen

Menschen, die in Entwicklungs    und Schwellenländern leben, sind von 
Katastrophen weit häufiger und gravierender betroffen als beispielsweise 
Menschen in Europa.16 Circa 90 Prozent der Kriege und krieger ischen 
Auseinandersetzungen nach 1945 fanden in Entwicklungs  ländern (und in 
Ländern des ehemaligen Ostblocks) statt. Nach Angaben des World Health 
Organiza  tion Collaborating Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 
(CRED) waren im Jahr 2012 über 100 Millionen Menschen von ex tremen 
Naturereignissen betroffen. Knapp 10 000 Menschen verloren dabei ihr 
Leben.17 Neben Frauen, Kindern und alten Menschen sind Menschen mit 
Behinderungen in allen Katastrophensitua  tionen einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt. So kamen beispielsweise bei dem Erdbeben und Tsunami im 
März 2011 in Fukushima doppelt so viele Menschen mit Behinderung 
ums Leben wie Menschen ohne Behinderung. Auch werden die Belange 
von Menschen mit Behinderung noch äußerst unzureichend in der Kata
strophenvorsorge, der akuten Notsitua  tion sowie der Wiederaufbauphase 
berücksichtigt.18
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Menschen mit Behinderung in der Entwicklungs -
zusammenarbeit

UN-Ebene

Seit ihrer Gründung haben die Vereinten Na  tionen nicht nur eine Vielzahl 
völkerrecht  lich bindender Vereinbarungen und Verträge  verabschiedet, 
sondern sind in vielfältiger Weise auch entwicklungs  polit isch tätig. 

Nach einer Reihe von Konferenzen in den 1990erJahren, zum  Beispiel 
der Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro oder die  Weltsozialkonferenz 1995 
in Kopenhagen, fand im Jahr 2000 der sogenannte Millenniumsgipfel 
statt, die bis dahin größte Zusammenkunft von Staats und Regierungs 
chefs.19 Als Ergebnis wurde die »Millenniumserklärung« verabschiedet, 
aus der acht konkrete Entwicklungs  ziele abgeleitet wurden mit dem über
geordneten Ziel, die Armut bis zum Jahre 2015 zu halbieren. Obwohl in 
der interna  tionalen Zusammenarbeit bereits vorher Armutsbekämpfungs 
strategien existierten, beinhalteten die acht Millenniumsentwicklungs 
ziele (Millennium Development Goals/MDGs) einen konkreten Ziel und 
Zeithorizont.20 Damit sollten die Fortschritte im Bereich der Armuts
reduzierung besser überprüfbar gemacht werden. Zu diesem Zweck 
haben die Vereinten Na  tionen seitdem in regelmäßigen Abständen Kon
ferenzen durchgeführt, um den Stand der Umsetzung der MDGs zu 
 verfolgen (2005, 2010, 2013) und veröffent  lichen regelmäßig Berichte 
darüber. 

Interna  tionale Vereinbarungen, die auf der Ebene der Vereinten Na 
tio  nen erzielt werden, basieren auf Abstimmungen bzw. Entscheidungen 
ihrer Mitgliedsstaaten, diese wiederum beeinf lussen auch die Politik in 
den Mitgliedsstaaten selbst. Die MDGs haben nach ihrer Verabschiedung 
weltweite Anerkennung erfahren und sich zur wichtigsten Entwicklungs 
strategie der letzten Jahre entwickelt. Doch die Tatsache, dass Menschen 
mit Behinderung darin weder in den Zielen selbst explizit benannt werden 
noch in den Indikatoren zu deren Überprüfung, hatte zur Konsequenz, 
dass sie von vielen Entwicklungs  programmen und initiativen weitgehend 
ausgeschlossen blieben. Auch die UN Standard Rules on the Equaliza  tion of 
Opportunities for Persons with Disabilities von 1993, die in Regel 22 bereits 
die Forderung enthielten, Menschen mit Behinderung bei Entwicklungs 
programmen zu berücksichtigen, hatten keinen entscheidenden Einf luss, 
da sie kein völkerrecht  lich verbind  liches Dokument darstellen.21

In den Folgejahren bemühten sich die Vereinten Na  tionen, diesem 
Manko zu begegnen. So verabschiedete die UNGeneralvollversamm
lung in den Jahren 2003, 2005, 2007, 2008, 2010 und 2011 Resolu  tionen, 
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die die Aufforderung beinhalteten, Menschen mit Behinderung in die 
Anstrengungen zur Erreichung der MDGs einzubeziehen. Erst bei der 
Überprüfungs  konferenz zur Umsetzung der MDGs im Jahr 2010 wurden 
Menschen mit Behinderung in das Abschlussdokument aufgenommen22 
und mittels der 2011 verabschiedeten Resolu  tion23 wurde das erste hoch
rangige Treffen zum Thema Behinderung und Entwicklung im Rahmen 
der UNGeneralvollversammlung beschlossen. Auf dem dazu am 23. Sep
tember 2013 tagenden Spitzentreffen der Vereinten Na  tionen (High Level 
Meeting on Disability and Development) unter Vorsitz des UNGeneralsekre
tärs Ban Kimoon wurde die Notwendig  keit der Einbeziehung behinder
ter Menschen bei der Umsetzung der MDGs noch einmal unterstrichen wie 
auch, dass sie in eine Entwicklungs  agenda nach 2015 (Post2015Agenda) 
einbezogen werden müssen. Dies ist ein wichtiges Ergebnis dieses Treffens, 
da die Diskussionen um diese Nachfolgeagenda (Post2015Prozess) bereits 
begonnen haben. Inzwischen wird weltweit auch unter dem Begriff Beyond 
2015 über eine Neufassung der MDGs diskutiert.

Europä ische Union

In Ergänzung zur Entwicklungs  politik ihrer einzelnen Mitgliedsstaaten ist 
die Europä ische Union (EU), wie die Vereinten Na  tionen – selbst auch 
entwicklungs  polit isch tätig. Gemeinsam mit ihren Mitgliedsstaaten gilt 
die EU als weltweit größte Geldgeberin in der Entwicklungs  politik. Für 
die Arbeit der EU im Bereich Behinderung und Entwicklung stellen die 
Charta of Fundamental Rights of the European Union, der Treaty on the Func 
tioning of the European Union, der EU Disability Ac  tion Plan, die European 
Disability Strategy, die Resolu  tion on Disability and Development24 und die 
UNKonven  tion über die Rechte von Menschen mit Behinderungen die 
grundlegenden Dokumente dar.

Ab etwa Mitte der 1990erJahre setzte interna  tional eine  Bewegung ein, 
in der auch einige Länder der EU – so Schweden, Norwegen und Großbri
tannien – Leitlinien und Themenpapiere veröffent  lichten zur Integra  tion 
von Menschen mit Behinderung in die  Entwicklungs  zusammenarbeit. 
All diesen Dokumenten war gemeinsam, dass sie eine Berücksichtigung 
von Menschen mit Behinderung in allen Programmen der Entwicklungs 
zusammenarbeit forderten anstelle der bis dahin gängigen Förderung 
von Menschen mit Behinderung in gesonderten Projekten, die nicht 
sehr zahlreich waren und in ihrer Reichweite zudem sehr begrenzt. In 
Deutschland setzte diese Diskussion mit Anfang des neuen Jahrtausends 
ein, zu einem Zeitpunkt, als auch andere Geberna  tionen mit der Diskus
sion um eine inklusive Entwicklungs  zusammenarbeit begonnen hatten. 
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In diesem interna  tionalen Kontext veröffent  lichte die EU 2004 eine viel 
beachtete Guidance Note on Disability and Development for European Union 
Delega  tions and  Services25, die einen ganzheit  lichen und menschenrecht 
lichen Ansatz verfolgte und darauf gerichtet war, das Thema Behinderung 
und Entwicklung einem zweigleisigen Ansatz folgend nicht nur in allen 
relevanten Programmen und Projekten (Mainstreaming) zu berücksichtigen, 
sondern auch spezif ische Projekte für Menschen mit Behinderung zu ins
tallieren. Obwohl die EU damit ein fortschritt  liches Dokument veröffent 
lichte und eine große Zahl an spezif ischen Projekten unterstützte, wies 
eine von der Europä ischen Kommission beauftragte Studie aus dem Jahr 
2010 noch darauf hin, dass insgesamt zu wenig geschehen war hinsicht 
lich der Berücksichtigung des Themas Behinderung in relevanten Sek
torvorhaben und Programmen der EU.26 Zudem muss erwähnt werden, 
dass die meisten dieser Projekte in der Trägerschaft von Nichtregierungs 
organisa  tionen lagen. Auch hatte die EU bis dato noch kein Politikpapier 
zum Thema Behinderung und Entwicklung erstellt. Im Jahr 2010 ist sie 
als Region der UNBRK beigetreten (vgl. auch den Beitrag von Wiebke 
Schär und Wolfgang Angermann  S. 352 ff.) und hat zur Umsetzung der 
Konvention die European Disabilitiy Strategy 2010 – 202027 erstellt, in die 
auch das Thema Behinderung und Entwicklung aufgenommen worden ist. 
Darin soll mittels des zweigleisigen Ansatzes (der bereits in der Guidance 
Note on Disability and Development von 2004 enthalten ist) die Berücksich
tigung des Themas Behinderung in den entwicklungs  poli tischen sowie 
humanitären Programmen der EU sichergestellt werden. Infrastruktur
Maßnahmen, die mit EUMitteln finanziert werden, sollen zugäng  lich 
für Menschen mit Behinderung sein und das Thema Behinderung soll in 
den Menschenrechtsdialog mit Partnerländern aufgenommen werden. Zur 
prakt ischen Umsetzung der Strategie ist die Guidance Note on Disability and 
Development von 2004 überarbeitet und 2012 veröffent  licht worden.28

Menschen mit Behinderung in der deutschen Entwicklungs -
zusammenarbeit

In der deutschen Entwicklungs  zusammenarbeit sind Menschen mit Behin
derung lange ›unsichtbar‹ geblieben, obwohl es auch hier bereits spezi
fische Projekte für Menschen mit Behinderung gab. In den 1990erJahren 
war das Thema Behinderung beim Bundesministerium für wirtschaft  liche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und dort im Gesund  heits 
referat angesiedelt. Dennoch fanden Menschen mit Behinderung im 1994 
veröffent  lichten Sektorkonzept29 Gesund  heit keine Erwähnung, sondern 
wurden zum ersten Mal im 1999 aktualisierten Sektorkonzept Gesund  heit 
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berücksichtigt, gefolgt vom Posi  tions  papier »Förderung sozialer Sicher  heit 
und sozialer Sicherungs  systeme in Entwicklungs  ländern« (2002)30, aller
dings nur als Empfänger von Wohlfahrtsleistungen. 

Analog zur Entwicklung in anderen Industriena  tionen (alternativ: Geber
länder) setzten sich ab dem neuen Jahrtausend deutsche Nichtregierungs 
organisa  tionen für eine bessere Berücksichtigung von Menschen mit 
Behinderung in der deutschen Entwicklungs  zusammenarbeit ein. Diesem 
Engagement ist es zu verdanken, dass das BMZ 2006 ein erstes Politik
papier zum Thema »Behinderung und Entwicklung«31 veröffent  lichte, wel
ches zu diesem Zeitpunkt einen wichtigen Meilenstein darstellte: Das BMZ 
ver pf lichtete sich darin den Zielen eines menschenrecht  lich orientierten, 
inklusiven Entwicklungs  ansatzes und einem sozialen Modell von Behin
derung und leitete damit bereits einen Paradigmenwechsel ein. Im Folgen
den gab das BMZ nach Deutschlands Unterzeichnung der UNBRK im 
Jahr 2007 eine Studie in Auftrag, die die Konsequenzen der Konven  tion 
für die deutsche Entwicklungs  zusammenarbeit herausarbeiten sollte. Die 
Ergebnisse und Empfehlungen der Studie wurden 2009 veröffent  licht.32 
Als wichtigste Maßnahme wurde 2010 ein Sektorvorhaben bei der heuti
gen Gesellschaft für Interna  tionale Zusammenarbeit (GIZ) ins Leben geru
fen mit dem Ziel, die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der 
deutschen Entwicklungs  zusammenarbeit zu verbessern. Weiter hin wurde 
ein Runder T isch beim BMZ eingerichtet (der erste Runde T isch fand 
am 27.04.2010 statt), der alle wichtigen Akteur_innen, und besonders die 
Zivilgesellschaft, in den Prozess einbinden soll. Im BMZ ist das Thema 
Behinderung mittlerweile im Referat Armutsbekämpfung, Soziale Siche
rung, Sektorale und thematische Grundsätze angesiedelt.

Als ein weiterer Meilenstein kann die Erstellung des »Ak  tions  plans zur 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen 2013 – 2015« bezeichnet wer
den, der im Februar 2013 veröffent  licht wurde und das Ziel hat, die Inklu
sion von Menschen mit Behinderung nachhaltig in den Strukturen der 
deutschen Entwicklungs  zusammenarbeit zu verankern.33 

Inklusion ist noch nicht im Mainstream der Entwicklungs -
zusammenarbeit angekommen

Die UNBRK hat in den vergangenen Jahren deut  lich dazu beigetragen, 
Menschen mit Behinderung in der Entwicklungs  zusammenarbeit zu stär
ken. Dies ist auf allen beschriebenen Ebenen zu beobachten. Dennoch 
besteht nach wie vor die Herausforderung, die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung in der staat  lichen wie in der nicht staat  lichen Entwicklungs 
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zusammenarbeit (Nichtregierungs  organisa  tionen und kirch  liche Organisa 
tionen) systemat isch zu verankern und zu einem selbstverständ  lichen Teil 
von Projekten und Programmen werden zu lassen. Wenngleich sich die 
Situa  tion in den vergangenen Jahren deut  lich verbessert hat, sind  Menschen 
mit Behinderung noch nicht im Mainstream angekommen. Gleichzeitig 
gilt dabei zu bedenken, dass ihre Inklusion qualitativ angelegt sein muss, 
denn Inklusion allein nach dem Motto »Dabei sein ist alles« reicht nicht 
aus.

f Zusammenfassung

Mit den Artikeln 11 und 32 enthält die UNBehindertenrechtskonvention zwei 
Artikel, die für Ent  wicklungs    und Schwellenländer von großer Wichtig  keit 
sind, da Menschen mit Behinderung von Armut und humanitären Notsitua 
tionen in diesen Ländern besonders betroffen sind. Gleichzeitig wurden sie vor 
dem Inkrafttreten der UNBRK 2008 weder in Entwicklungs p rogrammen 
noch in humanitären Notsitua  tionen angemessen berücksichtigt. Daher ist 
die UNBRK besonders für diese Länder von Bedeutung, da Menschen mit 
Behinderung nun in allen Projekten und Programmen der Entwicklungs 
zusammenarbeit und humanitären Hilfe berücksichtigt werden müssen. So sind 
auf der Ebene der Vereinten Na  tionen, der Europä ischen Union und im Rah
men der deutschen Entwicklungs  zusammenarbeit Strategien entwickelt wor
den, um Menschen mit Behinderung besser in diese Programme einzubeziehen.
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Klaus Lachwitz

Exkurs: Das globale Zusammenwirken 
der Weltverbände von Menschen mit 
Behinderungen

Die UNBRK entstand unter breiter Mitwirkung der Zivilgesellschaft, 
zumeist Vertreter_innen von Behindertenorganisa  tionen (siehe dazu den 
Beitrag von Theresia Degener  S. 55 ff.). Dies stellt bis heute einen ein
maligen Vorgang in der Geschichte der Vereinten Na  tionen dar – und blieb 
nicht ohne Auswirkung auf die Arbeit und Organisa  tion der Behinderten
verbände weltweit. Auf interna  tionaler Ebene formte sich noch während 
der Verhandlungen zu der Konven  tion eine Allianz der Weltverbände von 
Menschen mit Behinderungen, die seitdem im Auftrag ihrer Mitglieder 
die Umsetzung der UNBRK in den Vertragsstaaten krit isch begleitet. 

Die Interna  tional Disability Alliance (IDA)

Die Weltverbände von Menschen mit Behinderungen standen bereits seit 
1999 in regelmäßigem Kontakt miteinander. Sie nahmen die  Anregungen 
der an den Verhandlungen zur UNBRK beteiligten Vertreter_innen 
der Zivilgesellschaft auf und vereinbarten, ihre bis dahin nur gelegent  lich 
zusammentretende Arbeitsgruppe als Interna  tional Disability Alliance (IDA) zu 
festigen. Aufgabe der Allianz war es zunächst, die Diskussionen im Adhoc
Komitee während der Verhandlungen krit isch zu verfolgen und die Mit
glieder des Komitees mit abgestimmten Initiativen und mög  lichst  konkreten 
Vorschlägen und Posi  tions  bestimmungen zu einzelnen Menschenrechten zu 
konfrontieren. Nach Fertigstellung des Konven  tions  entwurfs und der ein
stimmigen Verabschiedung der UNBRK in der Generalversammlung der 
Vereinten Na  tionen im Dezember 2006 wurde der Aufgabenbereich der 
IDA wesent  lich erweitert.

Die Allianz wurde zum einen beauftragt, den Umsetzungs  prozess der 
UNBRK in den Staaten zu befördern, die den Konven  tions  text  signiert 



378378  –––––  Teil III  Klaus Lachwitz

bzw. den Ratifika  tions  prozess eingeleitet oder bereits vollzogen hatten. 
Zum anderen sollte sie Kontakt zu den Mitgliedern des gemäß Artikel 
34 UNBRK von den Vereinten Na  tionen zu bildenden Ausschusses für 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen aufnehmen. Gleichzei
tig wurde ein Gremium (IDA Governing Body) geschaffen, das sich aus 
für die IDA benannten Vertreter_innen der Weltverbände von Men
schen mit Behinderungen zusammensetzt. Seit 2007 werden dort zwei
mal jähr  lich strateg ische Vorschläge zur Begleitung und Intensivierung des 
Umsetzungs  prozesses der UNBRK in den Vertragsstaaten erarbeitet. Das 
Gremium bringt zudem abgestimmte Posi  tions  papiere in den UNAus
schuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein.

Seit Juli 2013 ist die International Disability Alliance ein eingetragener Ver
ein nach dem Recht der Schweiz. Ihr gehören zahlreiche Weltverbände bzw. 
regional organisierte Verbände von Menschen mit Behinderungen an.

Kernaufgaben der IDA

Die an die Allianz erteilten Aufträge haben mittlerweile ein erheb  liches 
Ausmaß erreicht. So stehen die hauptamt  lichen Mitarbeiter_innen in 
ständigem Kontakt mit den Mitgliedern des UNAusschusses für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie fertigen Posi  tions  papiere 
und Gutachten an und organisieren Fachveranstaltungen (sogenannte Side 
Events), wenn sich der UNBRKAusschuss zweimal jähr  lich zu seinen 
Sitzungen in Genf trifft oder das United Na  tions      Department of  Economic 
and Social Affairs (UN DESA), unter dessen Aufsicht der Ausschuss steht, 
gemäß Artikel 40 UNBRK zur Konferenz der  Vertragsstaaten nach 
New York einlädt.

Im Fokus der IDAAktivitäten stehen jedoch die Berichte der Vertrags
staaten, die dem UNBRKAusschuss gemäß Artikel 35 Absatz 1 und 2 
UNBRK vorgelegt werden müssen. So informiert das IDA Sekretariat im 
Ausschuss regelmäßig über den Verhandlungs  stand der einzelnen Berichte 
und nimmt an allen öffent  lichen Ausschusssitzungen teil.

Wie die meisten Menschenrechtsausschüsse der Vereinten  Na  tionen stellt 
es auch der UNBRKAusschuss den nicht staat  lichen Behindertenorga
ni sa  tionen (Disabled People’s Organiza  tions     /DPOs) frei, sich krit isch zu den 
Staatenberichten zu äußern, die dem Ausschuss von den jeweiligen Regie
rungen vorgelegt werden. Es hat sich eingebürgert, dass sich DPOs auf na 
tionaler Ebene zusammenschließen1 und einen sogenannten Parallelbe
richt – auch »Schattenbericht« genannt (siehe dazu auch den Beitrag von 
Sigrid Arnade  S. 96 ff.) – anfertigen und dem Ausschuss zuleiten. Die 
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IDA hat deshalb beschlossen, vor allem in den Entwicklungs  ländern Trai
ningsseminare zu veranstalten, in denen unterschied  liche Gruppen von 
Menschen mit Behinderungen darauf vorbereitet werden sollen, sich auf 
na  tionaler Ebene zu organisieren, um sich den Herausforderungen der 
UNBRK stellen zu können und Parallelberichte anzufertigen. 

Wesent  liches Element der Globalisierung der menschenrecht  lichen 
Aktivitäten für Menschen mit Behinderung auf hohem Niveau ist die 
Sicherstellung eines zuverlässigen, umfassenden und aktuellen Informa 
tions  austauschs. Auch auf diesem Gebiet hat sich die IDA zu einer  weithin 
beachteten und anerkannten Anlaufstelle entwickelt. So veröffent  licht die 
Allianz monat  lich das »IDA Disability Rights Bulletin«2, das die wich
tigsten menschenrecht  lichen Aktivitäten der Vereinten Na  tionen und 
ihrer Sonderorganisa  tionen3 dokumentiert und auswertet. Darüber hin
aus hat sich der Vorstand der IDA vorgenommen, jeden einzelnen Arti
kel der UNBRK in einer eigenen Veröffent  lichungs  reihe zu analysie
ren und aus der Sicht der Weltverbände von Menschen mit Behinderung 
sowie der ihnen angeschlossenen regionalen und lokalen Mitgliedsver
bände darzustellen. Die erste, im März 2013 veröffent  lichte Ausgabe die
ser Publika  tions  reihe befasst sich mit dem Wahlrecht von Menschen mit 
Behinderungen gemäß Artikel 29 UNBRK (Teilhabe am polit ischen und 
öffent  lichen Leben)4. In Bearbeitung befindet sich eine Ausgabe zu Arti
kel 13 UNBRK (Zugang zur Justiz).

Einfluss auf die Vereinten Na  tionen

Nach den neuesten Schätzungen der Weltgesundheits  organisa  tion (WHO) 
leben etwa 1 Milliarde Menschen mit Behinderungen auf der Erde (dies 
entspricht einem Anteil von etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung). Es 
ist deshalb nicht damit getan, den Blick allein auf die UNBRK zu rich
ten. Alle menschenrecht  lichen Aktivitäten der Vereinten Na  tionen müssen 
die Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. Deshalb 
bezieht die IDA inzw ischen auch Stellung, wenn der Menschenrechtsrat 
der Vereinten Na  tionen (Human Rights Council) oder andere zum Schutz 
der Menschenrechte eingesetzte UNGremien (Treaty Bodies) zu Sitzungen 
einladen bzw. die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente des Men
schenrechtsschutzes nutzen.

Besonderes Augenmerk legt die IDA insbesondere auf die Fortschrei
bung der Millenniumsentwicklungs  ziele (Millennium Development Goals), 
die von den Vereinten Na  tionen im Jahr 2001 gemeinsam mit der Welt
bank postuliert worden sind und die bis zum Jahr 2015 verwirk  licht wer
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den sollen (vgl. ausführ  lich zu dieser Thematik den Beitrag von Gabriele 
Weigt  S. 370 f.).

Die Interna  tional Disability Alliance nimmt nicht für sich in Anspruch, 
die einzige interna  tionale Stimme von Menschen mit Behinderungen zu 
sein, die auf die Vereinten Na  tionen und ihre Sonderorganisa  tionen oder 
auf regionale Staatenvereinigungen (vgl. Artikel 44 UNBRK) wie die 
Europä ische Union Einf luss zu nehmen versucht. Es gibt überdies eine 
ganze Reihe anderer Nichtregierungs  organisa  tionen (NGOs), die sich im 
Bereich der Behindertenhilfe großes Renommee erworben haben und ins
besondere über ein Expertenwissen verfügen, das über viele Jahrzehnte 
gewachsen und in zahlreichen Mitgliedsstaaten der Vereinten Na  tionen 
verwurzelt ist.5 

Gemeinsam mit diesen Nichtregierungsorganisationen und Human 
Rights Watch (HRW) hat die IDA zum Auftakt der im Juli 2013 in New York 
abgehaltenen UNKonferenz der Vertragsstaaten (Artikel 40 UNBRK) 
ein sogenanntes Civil Society Forum (CSF) im Plenarsaal der Vereinten Na 
tionen organisiert und damit dazu beigetragen, dass die Zivilgesellschaft – 
wie in Artikel 33 Absatz 3 UNBRK vorgesehen – in den »Überwachungs 
prozess« bei der Umsetzung der UNBehindertenrechtskonven  tion 
einbezogen wird.

f Zusammenfassung

Die UNBehindertenrechtskonvention ist mit Behindertenverbänden aus aller 
Welt verhandelt worden. Die Weltverbände für Menschen mit Behinderungen 
haben sich im Verlauf dieses Prozesses miteinander vernetzt und die seit 1999 
bestehende Internat  ional Disability Alliance (IDA) zu einem Weltdachverband mit 
Niederlassungen in Genf und New York ausgebaut. Die IDA unterhält enge 
Kontakte zum UNAusschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderun
gen und berät ihre Mitgliedsverbände insbesondere bei der Abfassung von Par
allelberichten zu den Staatenberichten der UNBRKVertragsstaaten. 

Anmerkungen

 1 In Deutschland übernimmt diese Funk  tion die BRKAllianz. Weitere Informa 
tionen siehe unter: www.brkallianz.de. 

 2 Die ab Juli 2009 erschienenen Ausgaben des Bulletins sind online abrufbar unter: 
www.interna  tionaldisabilityalliance.org/(Aufruf am 28.04.2014).

 3 Darunter etwa die Weltgesundheits  organisa  tion (World Health Organiza  tion/WHO), 
die Interna  tionale Arbeitsorganisa  tion (Interna  tional Labour Organiza  tion/ILO) 

http://www.brk-allianz.de
http://www.internationaldisabilityalliance.org/
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sowie die Organisa  tion der Vereinten Na  tionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur (United Na  tions      Educa  tional Scientific and Cultural Organiza  tion/UNESCO).

 4 Die erste Ausgabe ist online abrufbar unter: http://www.interna  tionaldisabili ty  
alliance.org/en/idashumanrightspublica  tionseries (Aufruf am 28.04.2014).

 5 Dazu zählen u. a. – ohne Anspruch auf Vollständig  keit – Nichtregierungsorganisa
tionen wie der Disability Rights Fund (DRF), siehe unter: www.disabilityrightsfund.
org; die Initiative Global Partnership for Disability and Development (GPDD); das 
Interna  tional Disability and Development Consortium (IDDC), siehe unter: www.iddc 
consortium.net; das globale Netzwerk Rehabilita  tion Interna  tional (RI), siehe unter: 
www.riglobal.org (Aufruf aller Links am 28.04.2014).

http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/idas-human-rights-publication-series
www.iddcconsortium.net
http://www.disabilityrightsfund.org
http://www.riglobal.org
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Inklusive Armutsbekämpfung in Togo

Es ist schwülheiß, die Ventilatoren an der Decke surren. Obwohl die Ver
anstaltung schon vor einer Stunde hätte beginnen sollen, ist noch niemand 
da. In Afrika ticken die Uhren eben ein wenig anders als in Europa. Und 
dann geht es ganz schnell: Das Podium wird in  Windeseile besetzt, nach 
und nach treffen die Teilnehmer_innen ein. Die Presse und das  Fernsehen 
sind präsent – wir befinden uns bei einem  Workshop für Journalist_in nen 
in Lomé, der Hauptstadt von Togo, der sich mit der Frage beschäftigt: 
Wie sollen Menschen mit Behinderungen in den Medien dargestellt wer
den? Der Workshop ist Teil des Projekts »Inklusive Armutsbekämpfung 
in Togo« der ChristoffelBlindenmission (CBM) und der Fédéra  tion Togo
laise des Associa  tions      de Personnes Handicappées (FETAPH) und zielt darauf, 
den Journalist_innen die Bedürfnisse und Belange behinderter Menschen 
nahezubringen.

Ein Mitarbeiter des Regionalbüros der Christoffel Blindenmission führt 
engagiert und mit unterstreichenden Gesten in die  Thematik ein: In Ent
wick lungs  ländern bedingen sich Behinderung und Armut oft ge  genseitig.1 
Auch in Togo lebt der größte Teil der Menschen mit Be  hin derungen in 
Armutsverhältnissen und hat mit erschwertem Zugang zu  Schul bildung 
und Gesund  heits  versorgung, mit geringen Chancen auf eine  geeignete 
Erwerbstätig  keit und mit wenig Mitspracherecht an poli t ischen Ent schei
dungs   prozessen zu kämpfen. 

Die neue na  tionale Strategie zur Armutsminderung in Togo soll diesen 
Zustand ändern. In von dem Land selbst entwickelten Ar  muts reduzierungs 
strategien (Poverty Reduc  tion Strategy Papers/PRSP) wird dargelegt, wie es die 
Armut vermindern und die Lebenssitua  tion der Bevölkerung verbessern 
will. Die Strategien bilden den na  tionalen Rahmen für die Umsetzung in 
den verschiedensten Sektoren (Gesund  heit, Arbeit etc.) durch die Politik
vertreter_innen und sind  gleichzeitig Orientierung für die Geberländer im 
Rahmen der Entwicklungs  zusammenarbeit. In einem gemeinsamen Pro
jekt arbeiten der togo ische Dachverband zur Selbstvertretung von Men
schen mit Behinderungen, die Fédéra  tion Togolaise des Associa  tions      de Personnes 
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Handicappées (FETAPH) 2, die ChristoffelBlindenmission (CBM) und das 
Bundesministerium für wirtschaft  liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) daran, die neue Armutsbekämpfungs  strategie des Landes inklusiv 
für Menschen mit Behinderungen zu gestalten.3

Armut und Behinderung

Das westafrikan ische Land Togo ist eines der ärmsten Länder weltweit. 
Nach dem Human Development Index 2012 (HDI; dt. Index für mensch  liche 
Entwicklung) des Entwicklungs  programms der Vereinten Na  tionen belegt 
es Rang 159 von 186 Ländern. 40 Prozent der Menschen in Togo leben 
in extremer Armut, ihnen stehen weniger als 1,25 USDollar am Tag zur 
Verfügung. Auch behinderte Menschen trifft die Armut im Land stark – 
allerdings gibt es keine na  tionalen Statistiken über deren Lebenssitua  tion. 
Sie werden in vielerlei Hinsicht diskriminiert: So liegt beispielsweise die 
Einschulungs  rate von behinderten Kindern auf dem Land in den nörd 
lichen Regionen Togos bei nur 2 Prozent.4

Togo hat zwar die UNBehindertenrechtskonven  tion (UNBRK) im 
Jahr 2011 ratifiziert, dennoch ist das Bewusstsein, dass behinderte Men
schen das Recht auf umfassende gesellschaft  liche Teilhabe wie alle nicht 
behinderten Menschen auch realisieren möchten, sowohl in der Bevölke
rung als auch unter den Politikvertreter_innen kaum vorhanden.

Zu Beginn des Projekts zur inklusiven Armutsbekämpfung im Jahr 2010 
waren behinderte Menschen zwar teilweise in den Bereichen Gesund 
heit, Bildung und Arbeit der ersten Armutsreduzierungs  strategie (PRSP 
Complet, 2009 – 2012)5 berücksichtigt. Es mangelte jedoch an Mechanis
men und den notwendigen Strukturen zur prakt ischen Umsetzung dieser 
Strategie. So fehlte den für die Umsetzung vor Ort zuständigen lokalen 
Komitees beispielsweise grundlegendes Wissen zur Strategie an sich sowie 
die techn ische Expertise, etwa über erfolgversprechende Möglich  keiten 
der Inklusion behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt. Als die Strategie 
2012 auslief, wurde noch im gleichen Jahr von der togo ischen Regierung 
und interna  tionalen Gebern der Prozess zur Entwicklung einer zweiten 
Armutsreduzierungs  strategie eingeläutet, einer Strategie zur Beschleu
nigung des Wachstums und Förderung der Beschäftigung für den Zeit
raum 2012 – 2016 (Stratégie de Croissance Accélérée et de Promo  tion de l’Emploi/
SCAPE).6

Praxisbeitrag
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Entwicklungs  zusammenarbeit für eine inklusive Gesellschaft

Als Dachverband von rund 40 Organisa  tionen von und für behinderte 
Menschen war die FETAPH von Anfang an bei den Konsulta  tionen mit 
der Zivilgesellschaft auf na  tionaler Ebene beteiligt und hat ihre Anliegen 
in den Prozess zur Erarbeitung der Strategie eingebracht. Der Dachverband 
betreibt sowohl Lobbyarbeit bei polit ischen Entscheidungsträger_innen 
als auch Sensibilisierungs    und Aufklärungs  kampagnen in der breiten 
Öffentlich  keit, um über Menschen und Bürgerrechte zu informieren. 
Die FETAPH fördert den Dialog von Menschen mit Behinderungen mit 
den zuständigen Ministerien und Entscheidungs  träger_innen Togos. Die 
Betroffenen sollen auf diese Weise befähigt werden, ihre Rechte gegen
über den staat  lichen Interessensvertreter_innen einzufordern.

Ab 2010 organisierte der Dachverband in allen fünf Regionen des 
Landes Workshops mit lokalen Behindertenverbänden (FETAPHMit
gliedsorganisa  tionen) und Entscheidungs  träger_innen, die die Kompeten
zen in den Bereichen Behinderung, Armutsminderung und inklusive Ent
wicklung gestärkt sehen. »Die FETAPH hat in diesem Projekt oftmals die 
Rolle eines Vermittlers gespielt: Viele Akteure haben durch unsere Schu
lungen zum ersten Mal von der Armutsbekämpfungs  strategie erfahren«, so 
Marc Analene, ProjektKoordinator bei der FETAPH.7

Auch Entscheidungs  träger_innen in den Ministerien wurden auf na 
tio naler Ebene geschult. Zudem ergab sich Schulungs  bedarf insbesondere 
bei Journalist_innen und Architekt_innen, sodass für diese Berufsgrup
pen ebenfalls Workshops veranstaltet wurden, um sie für die Belange 
der behinderten Menschen zu sensibilisieren. Auch die Aufklä rung über 
Inklusion innerhalb der Gesellschaft wurde vorangetrieben. Dazu 
 ge    hörten Fernsehspots in der Amtssprache Französ isch und in vier Lokal
sprachen, die dazu aufforderten, »gemeinsam für eine bessere Welt« zu 
kämpfen. Auch zahlreiche Radiosendungen, Poster, Prospekte und Auf
kleber wurden produziert, um für die Rechte von Menschen mit Behin
derungen zu werben.

Die deutschen Geberorganisa  tionen stärken den togo ischen Dachver
band durch method ische Fortbildungen, Organisa  tions  beratung und Stra
tegieentwicklung, damit der Dachverband FETAPH sein menschenrecht 
liches Engagement und seine Interventions  möglich  keiten auf na  tionaler 
Ebene verbessern kann. Darüber hinaus wird die überregionale Vernetzung 
mit ähn  lichen Dachverbänden in westafrikan ischen Nachbarländern geför
dert. Durch die kontinuier  liche Beratung und finanzielle Unterstützung 
konnte sich die FETAPH organisator isch und fach  lich professionalisieren. 
Dadurch hat sie sich auf na  tionaler und lokaler Ebene als eine  kompetente 
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und  anerkannte Gesprächspartnerin und Mittlerin für die Belange von Men
schen mit Behinderungen posi  tioniert: »Wir sind Menschen mit Behinde
rungen, aber wir dürfen uns nicht länger als Personen betrachten, die nur 
Mitleid und Wohlfahrt benötigen. Wir haben Talente, um zur Entwicklung 
unseres Landes beizutragen«, so der Jurist Germain Komivi Ayassou, Prä
sident des Administrativrates von FETAPH und Generalsekretär des togo
ischen Blindenverbandes (ATA).8

Die Erfolge

Durch die Maßnahmen des von der ChristoffelBlindenmission und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
geförderten Projekts »Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinde
rungen durch die na  tionale Armutsbekämpfungs  strategie«  berücksichtigt 
die zweite Armutsbekämpfungs  strategie der Regierung Togos behinderte 
Menschen in weit größerem Maß als die erste Strategie – auch Regierungs 
vertreter_innen betonen nun offiziell, dass die neue  Strategie inklusiv ist. 
Dies ist beispielsweise in den Sektoren Gesund  heit, Arbeit, soziale Siche
rung, Gleichstellung der Geschlechter sowie Sport und Freizeit gelungen. 
Rund 15 öffent  liche Einrichtungen wurden so umgestaltet, dass sie für 
behinderte Menschen zugäng  lich sind. Eine Frau mit Behinderung wurde 
in einem Bürgermeisteramt eingestellt, drei gehbehinderte Bewerber_
innen wurden bei Stellenausschreibungen in lokalen Behörden berücksich
tigt. Fünf Menschen mit Behinderung haben eine beruf   liche Umschulung 
oder eine andere Unterstützung zur Aufnahme einer beruf   lichen Tätig 
keit erhalten. Im Bezirk Kara wurden zwei Personen mit Behinderung in 
das kommunale Planungs  komitee aufgenommen. Die FETAPH hat zudem 
erreicht, dass die öffent  lichen Busse eines Bezirkes Menschen mit Behin
derungen nun kostenlos befördern. In einer anderen Region wurde ein 
eigenes Budget für die Ausrichtung des Interna  tionalen Tags der Men
schen mit Behinderungen (3. Dezember) aufgestellt.9

Doch die Arbeit ist längst nicht getan. Immer noch herrschen Armut, Vor
urteile und Stigmatisierung in Togo vor. Weiter muss daran gearbeitet wer
den, die Strategie in allen Bereichen umzusetzen. Dabei spielen besonders 
die  lokalen Komitees der FETAPHMitgliederorganisa  tionen eine wichtige 
Rolle, die zur Überwachung der Umsetzung der Strategie in den einzelnen 
Regionen gegründet wurden und die immer noch großen Bedarf an Wis
sensvermittlung haben. Zudem bleibt es eine Herausforderung, die techni
sche Fachexpertise für die prakt ische Umsetzung der Strategie in Bereichen 
wie dem Arbeitsmarkt oder dem Transportwesen zu vermitteln. 

Praxisbeitrag
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»Wenn wir wirk  lich wollen, dass sich die Dinge ändern, dass sich 
unsere Gesellschaft weiterentwickelt, dass die Menschen eine neue Sicht
weise auf Behinderung haben, müssen wir beweisen, dass wir Träger 
von Rechten sind, dass wir etwas zu bieten haben und dass wir produk
tive Akteure sind«, so Germain Komivi Ayassou.10 Genau dies will die 
FETAPH zukünftig verstärkt anpacken. Auf der Grundlage von Wachs
tumsbeschleunigung und Beschäftigungs  förderung als Schwerpunkte der 
Armutsreduzierungs  strategie geht es der FETAPH darum, Menschen mit 
Behinderungen darin zu unterstützen, eine Ausbildung zu absolvieren, 
sich zu professionalisieren und Arbeit im privaten und öffent  lichen Sektor 
zu finden. So wird die Organisa  tion auch in Zukunft weiter dafür kämp
fen, dass Armut von Menschen mit Behinderungen in Togo nachhaltig 
reduziert wird.

f Zusammenfassung

Durch polit ische Interessenvertretung sowie na t ionale und lokale Sensi bi
lisierung und Öffentlichkeitsarbeit ist es gelungen, die nationale Armutsbe
kämpfungs s trategie in Togo inklusiv für Menschen mit Behinderungen zu 
gestalten. Armutsbekämpfungs  strategien werden von den Regierungen in 
Entwicklungsländern eigenverantwortlich erarbeitet, um die Situation der
Bevölkerung im eigenen Land zu verbessern. In Togo werden heute auch Men
schen mit Behinderungen in den Sektoren Bildung, Gesund  heit, Arbeit und 
Beschäftigung, Zugang zu sauberem Trinkwasser, soziale Sicherung, Gleich
stellung der Geschlechter sowie Sport und Freizeit berücksichtigt. Für die 
gesellschaft l iche Praxis bedeutet dies, dass etwa öffent l iche  Einrichtungen bar
rierefrei umgestaltet werden, inklusive Personalgewinnung in lokalen Behör
den betrieben wird oder öffent  liche Busse Menschen mit Behinderungen in 
einigen Bezirken kostenlos befördern. 

         

             

Anmerkungen

 1 Siehe ausführlich dazu auch den Beitrag von Gabriele Weigt in diesem Band 
 S. 365 ff.

 2 Die FETAPH vereinigt als na  tionaler Dachverband togo ischer Menschen mit Be 
hinderungen rund 40 Organisa  tionen. Siehe dazu http://fetaph.appsland.com/
(Aufruf am 29.04.2014).

 3 Für weitere Informa  tionen zu dem Modellprojekt siehe ChristoffelBlindenmission 
e. V. (CBM), Inklusive Entwicklung: Good Practice Beispiele der CBM, Inklusive 
Armutsbekämpfungs  strategie in Togo. Ein Modellprojekt der ChristoffelBlinden

http://fetaph.appsland.com/
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mission in Togo, online abrufbar unter: www.cbm.de/inklusion_in_togo (Aufruf 
am 29.04.2014).

 4 Siehe dazu den Beitrag »Politikern die Augen öffnen. In Togo spielt ein Dachverband 
von Menschen mit Behinderungen eine große Rolle bei der Umsetzung der na 
tionalen Strategie zur Armutsminderung«, in: Inklusive Entwicklung. Die Dimen
sion Behinderung in der Entwicklungs  zusammenarbeit mitdenken. Ein Dossier der 
ChristoffelBlindenmission Deutschland (CBM) in Zusammenarbeit mit der  Redak  tion 
weltsichten, 3 (2012), S. 12 – 13, online abrufbar unter: http://www.cbm.de/static/
medien/2012_Weltsichten_CBM_Inklusive_Entwicklung.pdf (Aufruf am 29.04.2014).

 5 Siehe die Fassung der Strategie in französ ischer Sprache unter http://www.dsrptogo.
tg/spip.php?rubrique15 (Aufruf am 29.04.2014).

 6 Siehe die Fassung der Strategie in französ ischer Sprache unter http://www.dsrptogo.
tg/IMG/pdf/SCAPE_20132017_version_finale.pdf (Aufruf am 29.04.2014).

 7 Marc Analene in einem nicht veröffent  lichten Gespräch zw ischen CBM und 
FETAPH, Übersetzung aus dem Französischen Rika Esser.

 8 Zitiert nach FETAPH Info, No. 024 (März 2012), online abrufbar unter: http://
fetaph.appsland.com/IMG/pdf/fetaph_info_no_24.pdf (Aufruf am 29.04.2014), 
Über setzung aus dem Französ ischen Johanna Kern.

 9 Siehe dazu »Politikern die Augen öffnen«, wie Anm. 4, S. 12.
10 Zitiert nach FETAPH Info, wie Anm. 8, Übersetzung aus dem Französischen 

Johanna Kern.
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Heinz Bude

Inklusion als sozialpolit ischer Leitbegriff
Ein Essay 

In der öffent  lichen Debatte wird der Begriff der Inklusion heute weitgehend 
mit der Frage der Einbeziehung von Schüler_innen mit Behinderungen in 
den allgemeinen schul ischen Unterricht assoziiert. Durch die Bezugnahme 
auf die einschlägige Konven  tion der Vereinten Na  tionen, die die Bundes
republik Deutschland unterzeichnet hat, hat der Inklusionsbegriff, wie es 
Gundrun Wansing in ihrem Beitrag ( S. 43 ff.) hervorhebt, »einen deut 
lich normativen, das heißt wertebasierten und richtungweisenden Charak
ter« erhalten. 

Damit sind allerdings auch die Zentrierungen dieser Begriffsverwendung 
in den Hintergrund geraten. Wenn der normative Gehalt des Inklusionsbe
griffs vor allem auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen abhebt, 
wird sofort eine Konkurrenz zw ischen den verschiedenen, unter sozialen 
Exklusionsbedrohungen stehenden Gruppen heraufbeschworen. Von den 
jeweiligen Advokaten werden die Teilhaberechte der Bürgerkriegsf lücht
linge ohne legalen Aufenthaltsstatus, der Deutschen mit Zuwanderungs 
geschichte, der Menschen mit erweiterten sexuellen Identitäten, der allein
erziehenden Frauen und Männer oder der Kinder aus armen Haushalten 
geltend gemacht. Gibt für alle diese Gruppen die Erklärung über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung, die UNBehindertenrechtskonven  tion, 
die Richtung vor?

Eine zweite Engführung der Debatte ergibt sich aus der Zentrierung auf 
das Schulsystem. Seit 2008 hat sich insofern eine Veränderung in der Dis
kussion über Bildungs  gerechtig  keit ergeben, als die unintendierten Folgen 
eines starren Blicks auf die schul ische Bildung und die damit verbundene 
Fixierung auf die Zertifikatsvergabe deut  licher ins öffent  liche Bewusstsein 
getreten sind. Gerade das System der dualen Bildung, das in den interna 
tionalen Vergleichsstudien über die Leistungs  fähig  keit der Bildungs 
systeme in der OECDWelt unterbe  lichtet geblieben war, erscheint 
ausweis  lich der erstaunten Berichte über das Produk  tions  modell der »f le
xiblen Spezialisierung« als einer der Vorzüge der deutschen Volkswirt
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schaft, die sich in der tiefsten und schwersten Wirtschafts und Finanz
krise nach 1945 als so außerordent  lich robust erwiesen hat. Natür  lich ist in 
der Debatte über die »Illusion der Chancengleich  heit«, die Pierre Bourdieu 
und JeanClaude Passeron schon 1964 angestoßen haben1, die Verfasst 
heit des Bildungs  systems ein wichtiger Bezugspunkt, aber die Reproduk 
tion sozialer Ungleich  heit muss umfassender begriffen werden, damit man 
die Möglich  keiten kompensator ischer Interven  tionen richtig einschätzen 
kann. Jedenfalls greift ein allein bildungs  polit isches Verständnis von sozi
aler Inklusion zu kurz.

In der weltweiten Debatte über soziale Teilhabe ist seit rund zwanzig 
Jahren ein folgenreiches Abrücken vom Begriff der Integra  tion zu dem der 
Inklusion zu konstatieren. Folgenreich ist dieser Begriffswechsel deshalb, 
weil damit eine Veränderung des normativen Bezugspunktes für die Stär
kung von sozialem Zusammenhalt in der »Gesellschaft der Individuen«, 
wie Norbert Elias es formuliert hat2, verbunden ist.3 Für den Begriff der 
Integra  tion ist die Unterstellung einer in ihren Grundfesten plausiblen 
Gesellschaft maßgebend. Die Zugewanderten sollen wie die Heranwach
senden in eine Gesellschaft integriert werden, so wie sie von den etablier
ten Kräften einer bestehenden Ordnung repräsentiert werden. Mit dem 
Begriff der Integra  tion geht zumeist die Vorstellung der soziokulturellen 
und sozioökonom ischen Hegemonie einer tragenden Mehr  heits  klasse ein
her, die Standards für legitimes Verhalten setzt und Forderungen für not
wendige Anpassungen aufstellt.4 In Deutschland geben die Deutschen, die 
hier geboren sind, die die Tradi  tionen des Landes verinner  licht haben, die 
die Regeln von Sitte und Anstand beherzigen und die mit ihren Anstren
gungen und ihrem Einsatz den Kern der ökonom ischen Wertschöpfung 
gewährleisten, den Takt für die unterschied  lich definierten Anderen vor, 
die sich als Heranwachsende, Zugewanderte oder Randgruppen dem anzu
passen haben, damit das Ganze nicht gefährdet wird.

Mit dem Begriff der Inklusion wird dieses Denken aufgegeben. Es geht 
nicht mehr darum, Gesellschaftsmitglieder in einen feststehenden Rahmen 
einzupassen, sondern diesen Rahmen selbst als einen Gegenstand von Aus
handlungen zw ischen prinzipiell Gleichberechtigten zu verstehen. Setzt 
der Begriff der Integra  tion eine normativ integrierte Gesellschaft voraus, 
rechnet der Begriff der Inklusion mit prinzipiell kompetenten Subjek
ten, die aufgrund kommunikativer Anstrengungen dazu in der Lage sind, 
mit anderen die Gesellschaftlich  keit herzustellen, die es ihnen erlaubt, auf 
Dauer in Differenz miteinander zu leben. Bei Integra  tion geht es um Nor
men und Werte, bei Inklusion um Kompetenzen und Prinzipien.

Der Begriff der Integra  tion bezog sich in einer langen Nachkriegszeit auf 
eine Arbeitnehmergesellschaft mit der Dominanz des männ  lichen Haus
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haltsvorstandes im ethn isch homogenen Milieu.5 In den »glorreichen« drei
ßig Jahren von der Mitte der 1950er bis zur Mitte der 1980erJahre herrschte 
in Deutschland als Effekt des Völkermordes im Na  tionalsozialismus ein Aus
maß ethn ischer Homogenität, wie es niemals vorher war und wie es nie
mals mehr sein wird. Dem entsprach die normative Dominanz ehe  licher 
Lebensgemeinschaften mit geringen Scheidungs  quoten und reproduk 
tions  sichernder Kinderzahl. Die materielle Grundlage dieser Lebens
form wurde durch ein »Normalarbeitsverhältnis«6 vollzeitiger, lebenslan
ger und qualifika  tions  adäquater Beschäftigung gewährleistet. Die war aber 
hauptsäch  lich auf die Männer zugeschnitten, die als »Breadwinner« für die 
materiellen Ressourcen eines Haushalts sorgten, in dem die Frauen mit 
unbezahlter Sorge und Reproduk  tions  arbeit das alltagsprakt ische Regi
ment führten.7 Von heute aus gesehen bildete dieses bevölkerungs  poli
tische Arrangement die normative Folie für den Integra  tions  prozess: Die 
Männer dominierten in den Bildungs  institu  tionen und auf den Arbeits
märkten, die Ehen wurden als komplementäre Partnerschaften begriffen, 
in denen jede Partei ihren Part spielte, und in der nivellierten Mittelstands
gesellschaft mit dem Arbeitnehmer als Lichtgestalt sozialer Rechte und fai
rer Entlohnung war ethn ische Heterogenität in Gestalt von »Fremd« und 
»Gastarbeitern« die Ausnahme.

Dies alles ist heute nicht mehr der Fall. Die Beschäftigungs  verhältnisse 
haben sich jenseits des Normalarbeitsverhältnisses pluralisiert. Zwar ist die 
absolute Mehr  heit nach wie vor in abhängigen Beschäftigungs  verhältnissen 
tätig, aber der Anteil an teilzeit  lichen und befristeten Beschäftigungen 
nimmt kontinuier  lich zu. Außerdem haben im Zuge der Projektförmig 
keit der Hochproduktivitätsökonomie8 im Werkzeugmaschinen oder im 
Anlagenbau Honorarkomponenten in der Lohnform eine größere Bedeu
tung erfahren und schließ  lich hat in erheb  lichem Ausmaß eine Monetari
sierung von Sorge und Sozialisa  tions  arbeit stattgefunden.

Ein zweiter großer Trend des gesellschaft  lichen Wandels ist dadurch cha
rakterisiert, dass die Frauen die Gewinnerinnen der Bildungs  reformen der 
1970er und 1980erJahre darstellen. So studieren seit 1999 mehr junge 
Frauen als junge Männer an deutschen Universitäten, und es gibt keiner
lei Anzeichen, dass dieser Trend gebrochen werden könnte. Auch gibt 
es beispielsweise mittlerweile Segmente in den hochwertigen unterneh
mensnahen Dienstleistungs  bereichen, die von Frauen dominiert sind. Die 
Verteilzeit  lichung der klass ischen Professionen von Ärzten, Rechtsanwälten 
und Seelsorgern durch den wachsenden Anteil weib  licher Beschäftigung 
ist unübersehbar. In diesen Zusammenhang gehört auch die weitgehende 
Selbstverständlich  keit von nicht ehe  lichen Lebensgemeinschaften und von 
EinElternFamilien.
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Der dritte große Trend, der unsere Gesellschaft nachhaltig verändert, 
ist die trotz gewisser staat  licher Stops und Gos ununterbrochen anhaltende 
Zuwanderung nach Deutschland. Die letzte große Zuwanderungs  welle bil
deten die Bürgerkriegsf lüchtlinge der 1990erJahre aus dem zerfallenden 
Jugoslawien, aus Palästina, Afghanistan und dem Libanon sowie die Deut
schen mit Staatsangehörig  keits  rechten aus Russland. Heute verändert vor 
allen Dingen die Binnenmigra  tion innerhalb der EU die ethn ische Zusam
mensetzung der deutschen Bevölkerung. Keine der etablierten polit ischen 
Parteien bestreitet mehr, dass Deutschland ein Einwanderungs  land ist und 
im Blick auf seine rückläufige Bevölkerungs  zahl auch sein soll.

Diese Sachlage macht deut  lich, dass ein auf einen festen normativen Rah
men bezogener Integra  tions  begriff den Realitäten der deutschen Gesell
schaft von heute nicht mehr angemessen ist. Denn was soll der Maßstab 
für Integra  tion sein, wenn die Vielfältig  keit in Bezug auf Beschäftigungs 
verhältnisse, Lebensformen und ethn ische Herkünfte regiert?

Inklusion lautet das Schlagwort der Stunde. Es stellt den Bezugsrah
men für ein neues staat  liches Regime der Förderung, Unterstützung und 
Animierung von Befähigungen und Bereitschaften für eine Gesellschaft 
der Heterogenitäten dar. Die wichtigen Prinzipien dieses Begriffs sind die 
Ersetzungen von Logiken der Unterordnung durch solche der Gleichstel
lung, solche der Trennung durch solche der Einbeziehung, solche der Defi
zite durch solche der Differenz und solche der Identität durch solche der 
Diversität.9 Ein institu  tionelles Curriculum der Inklusion will die Voraus
setzungen dafür schaffen, dass die Einzelnen dazu in die Lage versetzt wer
den, sich wechselseitig die Frei  heit zu ermög  lichen, ein eigenes Leben zu 
führen. Da der weltanschau  liche neutrale Staat dafür keine inhalt  lichen 
Präferenzen vorgeben kann, kann das nur in der method ischen Befähi
gung zu einer kommunikativen Identitätsbildung bestehen. In der Spra
che des deutschen Idealismus müssen wir uns darunter eine ref lexive Form 
des Identitätsbewusstseins vorstellen, die die Identität des Ich als eine Art 
schwebende Identität von Identität und Alterität versteht. Die Zumutung 
besteht darin, sich selbst im Anderen zu finden, ohne die andere Person 
als Ausdruck meiner selbst zu missbrauchen.10 Gesellschaft  liche Inklusion 
bedeutet dann nicht, Einheitlich  keit zu schaffen, sondern Vielfältig  keit zu 
ermög  lichen. 

Aber dieses eth isch zweifellos anspruchsvolle Ziel beruht auf der gestei
gerten Erwartung an die kommunikative IchLeistung der einzelnen Per
son. Man muss von sich selbst absehen können, um den anderen in den Blick 
zu bringen. Und das verlangt eine Einklammerung meiner eigenen Wün
sche und Bedürfnisse. Denn ich verfüge über die Kompetenz zur Identitäts
bildung nur in dem Maße, in dem es mir gelingt, die andere Person nicht als 
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Infragestellung meiner eigenen Person ansehen zu müssen, sondern sie als 
Bereicherung meiner eigenen Selbstinterpreta  tion begreifen zu können. So 
gesehen setzt der Leitbegriff der inklusiven Gesellschaft das zur Inklusion 
befähigte Subjekt voraus.

Das generelle Leitbild der inklusiven Gesellschaft beruht auf zwei wesent 
lichen Gedanken. Das ist zum einen der Wechsel von einem normativen 
zu einem interpretativen Verständnis des sozialen Zusammenhalts; und 
zum anderen die Ersetzung von Konzepten einer formativen IchEntwick
lung, bei der mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter die Würfel gefallen 
sind, durch Prozess und Interak  tions  modelle der Identitätsbildung, die die 
Offen  heit nach vorne wie nach hinten betonen11. Die Vorstellung der gelin
genden oder misslingenden Sozialisa  tion in die Gesellschaft wird von der 
Vorstellung einer lebenslangen, von »krit ischen Lebensereignissen« (Sigrun
Heide Filipp) markierten Entwicklung des sozialen Subjekts abgelöst.

In Abkehr von dem maßgeb  lich durch den amerikan ischen Soziolo
gen Talcott Parsons vertretenen Modell des »übersozialisierten Menschen« 
( Dennis H. Wrong12) hat sich in den Sozialwissenschaften seit den 1980er
Jahren eine gewisse Dekonstruk  tion des Gesellschaftsbegriffs durchgesetzt. 
Die Gesellschaft ist demnach kein Gehäuse, in dem die Einzelnen ihren Platz 
finden, sondern ein offenes Feld von Begegnungen und Beziehungen, die 
von den Subjekten untereinander immer neu und jeweils anders hergestellt 
und ausgehandelt werden. Niemand kann hier mehr darauf warten, dass ihr 
oder ihm gesagt wird, was zu tun und zu lassen ist. Man wird vielmehr zum 
Subjekt in Gesellschaft, indem man sich einbringt, in Szene setzt und mit 
den unterschied  lichsten Anderen einen »Arbeitskonsens« (Erving Goffman) 
in den Zwecken und Gegeben  heiten einer Situa  tion zustande bringt. Mit 
einem Wort: »Gesellschaft« wird den mensch  lichen »Mängelwesen« (Arnold 
Gehlen) nicht eingetrichtert, sondern von autonom handlungs  fähigen und 
erlebnisbereiten »Kommunika  tions  wesen« (Michael Tomasello) gemacht. 

Im »interpretativen Paradigma« (Thomas P. Wilson) erscheint das 
Gesellschaftsmitglied als kompetentes Subjekt, das aufgrund seiner inter
pretativen und kommunikativen Kapazitäten normative Vorgaben im 
Dienste der Aufrechterhaltung der »ongoing activity« des sozialen Lebens 
(George Herbert Mead) variiert und f lexibilisiert, ref lektiert und kriti
siert, inhibiert und modifiziert. Ein Verhalten, das gestern noch als abwei
chend angesehen wurde, wird heute als normal beurteilt, ein Buch, das 
vor zwanzig Jahren als Schund und Dreck rubriziert wurde, wird jetzt als 
Hochkultur behandelt, im Bizarren wird das Faszinierende, im Absto
ßenden das Anziehende, im Fremden das Eigene entdeckt. Die inklusive 
Gesellschaft relativiert die normativen Konf likte und prämiert die kogni
tiven Prozeduren.
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Die für die öffent  liche Debatte entscheidende Inspira  tion für den Leitbe
griff der gesellschaft  lichen Inklusivität kam allerdings von der Konvention 
der Vereinten Na  tionen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UNBRK), die von der Vollversammlung der Vereinten Na  tionen nach 
langen Verhandlungen am 13. Dezember 2006 verabschiedet wurde. Darin 
wird der Umgang mit behinderten Menschen zum Testfall für den Charak
ter der sozialen Teilhabe in einer modernen Gesellschaft. Das betrifft in erster 
Linie Selbstbestimmungs  rechte. Gerade an solchen Personen, denen man auf 
den ersten Blick Beeinträchtigungen körper  licher und geistiger Art zuschrei
ben kann, beweist sich, wie ernst und umfassend es eine staat  lich verfasste 
Gesellschaft mit der Zuerkennung von Selbstbestimmungs  rechten meint. 
Eine Gesellschaft, die Behinderte wegsperrt oder sich nicht darum kümmert, 
wie Menschen im Rollstuhl das öffent  liche Verkehrssystem benutzen kön
nen, wird es auch mit Schutzrechten am Arbeitsplatz oder mit der Lohnfort
zahlung im Krank  heits  fall nicht so genau nehmen. Die Gewährleistung von 
verhaltensrelevanten Verwirk  lichungs  bedingungen für ein selbstbestimm
tes Leben von Behinderten erfordert näm  lich eine bestimmte institu  tionelle 
Empathie, die für die materielle Kultur der Selbstbestimmung einer Gesell
schaft überhaupt kennzeichnend ist: Gebäudezugänge, Verkehrsregelung, 
Stadtmöblierung, Sozialraumgestaltung und Wohnungs  schnitte.

Inklusivität als sozialpolit ische Maxime bezieht sich daher nicht allein 
auf ein Set sozialer Rechte für die/den einzelne_n Staatsbürger_in, sie 
betrifft die gesamte Ökologie alltäg  licher Lebensführung. Das beinhaltet 
auch rehabilitative und präventive Strukturen, die nach dem Modell der 
Gemeindepsychiatrie oder dem der therapeut ischen Wohngemeinschaften 
in der Lebenswelt ihren Ort und ihre Bewandtnis haben. Die entsprechen
den Erfahrungen lehren, dass sich die inklusive institu  tionelle Maschine
rie nicht völlig spezialisieren und professionalisieren darf, sie muss ihre 
gesellschaft  liche Einbettung vielmehr als Voraussetzung ihrer Wirksam 
keit für die Betroffenen begreifen. Der Alltagsverstand muss verstehen 
können, was das soll und wohin das führt. Sonst entstehen nur Inklusi
onsoasen, die mit den Inklusionsbedürfnissen der sie umgebenden Gesell
schaft nichts mehr zu tun haben. 

Der Maßstab des Umgangs mit Behinderung lässt keinen Lebensbereich 
unberücksichtigt. Heute kann man auch die Handhabung von Alltagsge
genständen, die Bedienungs  anleitungen für elektron ische Geräte oder den 
Anschluss ans Internet nicht ausschließen. Aber weil die Relevanzbereiche 
von Inklusivität immer umfassender werden und die Herstellung von Inklu
sivität sich als ein prinzipiell unabschließbarer Prozess entpuppt, werden die 
kleinen, seinerzeit von Michel Foucault mit den Worten Samuel Becketts 
aufgeworfenen Fragen immer drängender: »Wen kümmert’s? Wer spricht?«13



394394  –––––  Teil III  Heinz Bude

Diese Fragen führen zu den Paradoxien des Inklusionsbegriffs. Wenn 
soziale Inklusion kompetente Subjekte voraussetzt, die ihre womög  lich 
unlösbaren normativen Konf likte in prinzipiell anregende kognitive Dif
ferenzen zu verwandeln vermögen und dabei auf die Unterstellung eines 
gesellschaft  lichen Ganzen mit Mitte und Spitze verzichten können, und 
wenn die Grundlage dieser komplexen Einigungen nach dem Geist der 
UNBehindertenrechtskonven  tion die wechselseitige Anerkennung der 
Schwächen, Unzulänglich  keiten und blinden Flecken der Beteiligten dar
stellt, weil bei uns allen, wie Erving Goffman so eindrück  lich dargelegt 
hat14, stigmatisierbare Eigenschaften zu finden sind, dann wird klar, wie 
anspruchsvoll und anstrengend dieses Unterfangen der Einbeziehung und 
Abgleichung ist. Wenn das der Maßstab ist, was ist dann mit jenen Mit
menschen und Mitbürger_innen, die diese Voraussetzungen nicht erfül
len? Weil sie nicht über die erforder  lichen kommunikativen Fähig  keiten 
verfügen, weil sie den Verlust des »guten Hirten« für den gesellschaft  lichen 
Zusammenhalt beklagen oder weil sie von der Notwendig  keit sozialer 
Kämpfe überzeugt sind oder weil sie einfach nicht mehr daran glauben, 
dass vorläufige, zerbrech  liche und punktuelle Einigungen etwas bringen. 
Die Problematik besteht in der verschwiegenen sozialen Exklusion durch 
propagierte gesellschaft  liche Inklusion.

Die Entwicklung auf den Arbeitsmärkten zeigt, was damit gemeint ist. 
Die von Arbeits und Industriesoziologen konstatierte »Kompetenzrevolu 
tion«15 der industriellen Facharbeit in der exportorientierten Hochpro
duk tivitätsökonomie, insbesondere im Automobilcluster oder in den 
Aus  rüsterbranchen, wird durch das gleichzeitige Entstehen eines »Dienst
leistungs  proletariats«16 erkauft. Während auf der einen Seite die Arbeit 
durch die Hereinnahme von Wissens und Dienstleistungs  elementen 
infolge von »total quality management« immer wertvoller, reichhaltiger 
und teurer wird, werden auf der anderen Seite die »einfachen Dienstleistun
gen« in der Gebäudereinigung, beim Zustellwesen, in der Objektsicherung 
und in der Pf lege trotz Tätig  keits  verdichtung und Zeitpressung im Preis 
gedrückt. 

Auf den Facharbeitsmärkten herrscht allein schon aus Gründen der 
Demografie ein Mangel an Angebot, die »Jedermannsarbeitsmärkte« wer
den nicht zuletzt durch migrant ische Zuwanderung unablässig aufgefüllt. 
Die Kompetenzvermutung entscheidet, wer sich begehrt fühlen kann und 
wer sich hinten anstellen muss. »Kompetenz« ist eben nicht nur Inklusions
bedingung, sondern zugleich Sortierungs  merkmal.

So droht eine inklusive Pädagogik, bei allen gut gemeinten Absichten, 
diese soziale Spaltung noch zu vertiefen. Das Lernen in heterogenen Grup
pen, die nach Alter, ethn ischer Abstammung, schul ischer Leistungs  fähig 
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keit, religiöser Selbstzurechnung und kategorieller Behinderung bunter 
gem ischt sind, setzt näm  lich genau besehen die zivilisator ischen Kompe
tenzen zumindest bei den Eltern voraus, die diese vorgeben einzuüben. 
Schulen werben in der Konkurrenz um eine nachwachsende Schülerschaft 
heute gerne damit, wie viele Herkunftsländer ihre Schüler_innen vertre
ten, ohne ein Wort darüber zu verlieren, welchen Bildungs  abschluss die 
Eltern besitzen, welchem Beruf sie nachgehen und wo sie wohnen. Dann 
würde womög  lich herauskommen, dass geförderte »biopolit ische« Diver
sität oft auf einer relativen sozialen Homogenität beruht.

Schlaue UnterklassenEltern17 wissen, dass man mit einem »I«18 für das 
Kind bessere Bedingungen fürs schul ische Lernen herausschlagen kann. 
Sie haben längst verstanden, dass es eines institu  tionellen Labels bedarf, um 
ihr Kind in einem sozialen Kreis zu platzieren, von dem sie als Familie für 
gewöhn  lich ausgeschlossen sind. So verwirk  licht sich ein Stück Inklusivi
tät durch die tradi  tionelle Cleverness der Unterklasse, die Gelegen  heiten 
nutzt, die sich unter hochtrabenden Überschriften ergeben. Das sind unin
tendierte, aber positive Effekte von Fall zu Fall, denen frei  lich, wie es Paul 
E. Willis in seinem Klassiker dargelegt hat19, eine strukturelle Logik ent
gegensteht, an der die meisten Eltern, denen man einen Mangel an Kom
petenzen zur Inklusion unterstellt, sc  heitern.

Ein anderes Beispiel für Exklusion durch Inklusion sind die öffent  lichen 
Aktivitäten. Die Beteiligung an Formen der Inklusion durch Partizipa  tion 
verlangt heute die Kompetenz, sich bemerkbar zu machen. Dafür reicht es 
nicht, einfach bei einer Demonstra  tion mitzulaufen und in Trillerpfeifen 
zu blasen. Die Beherrschung der Ironien des Ausdrucks stellt sich als eine 
Kompetenz eigener Art dar, die die Kenntnis der Protestkultur ebenso vor
aussetzt wie das Vertrautsein mit der Kunst des Happenings, der Assemblage 
oder des Trash. Selbst »Wutbürger« wissen sich zu artikulieren und kennen 
bei der Feststellung der Personalien durch die Polizei genau ihre Rechte. 
Wenn das »Volk« sich gegen den Neubau eines Bahnhofs oder gegen die 
»Gentrifizierung« eines Stadtteils erhebt, ist das nur ein bestimmter Teil, in 
dem die Gebildeten unter den Empörten die Mehr  heit bilden20. 

Polit ische Inklusion jenseits von Parteien ist gerade nicht direkter und 
spontaner, sondern bringt die Unterscheidung zw ischen Kompetenten und 
Inkompetenten mit sich. Es gibt Bilder und Berichte in den Medien, aber 
»die im Dunkeln« sieht man gerade wegen der offenen Foren auf dem Platz 
und der perfekten Kommunika  tion über soziale Netzwerke nicht. Je dich
ter die Inklusion, umso schärfer die Exklusion. 

Ein letzter Hinweis betrifft die Aufgabe des Ganz  heits  bezugs im Inklu
sionskonzept. Neuere Forschungen über die Wirkung des Exklusionsemp
findens für Verläufe sozialer Exklusion machen auf die Bedeutung des 
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»gedachten Ganzens« (Emerich K. Francis) für die Verarbeitung von Män
gellagen und Vulnerabilitätszuständen aufmerksam.21 In einer identifizier
ten Gruppe von Menschen mit einer belastenden Lebenslage, die sich aus 
kumulierten Benachteiligungen ergibt was Einkommen, Schuldenstand 
des Haushalts, Beschäftigungs  verhältnis betrifft, lassen sich in der Regel 
zwei Untergruppen bilden: Auf der einen Seite stehen diejenigen, die trotz 
ihrer miss  lichen Lebenssitua  tion überzeugt sind, einen Ort in der Gesell
schaft zu haben, auf der anderen Seite diejenigen, die sich als abgehängt 
und aussortiert empfinden. Die Ersten kommen irgendwie zurecht und 
rappeln sich wieder hoch; die Zweiten neigen zu deut  lichen Zeichen der 
Selbstverwahrlosung, was das Interesse an der Welt, die Pf lege des eigenen 
Körpers und den Zustand der häus  lichen Umgebung angeht. 

Man kann daraus schließen, dass selbst das kompetente Subjekt, das 
auf Einbeziehung des Anderen und Verhandlung der Regeln ausgerich
tet ist, durchaus auf eine gesellschaft  liche Einbettung angewiesen ist. Es ist 
jedenfalls wenig inklusiv gedacht, wenn man das Bestehen auf einem nor
mativen Rahmen und das Bewusstsein von tradi  tionellen Gehalten den 
»Modernisierungs  verlierern« und »Wandlungs  verweigerern« zuschiebt. 
Die Praktiken der Inklusion berufen sich auf eine Idee gleicher Frei  heiten. 
Aber wie die Einbeziehung des jeweils Anderen aussieht, kann man nicht 
vorwegnehmen.

Wir werden auf Dauer mit einer vielgestaltigen Arbeitswelt in einem 
ethn isch heterogenen Milieu leben, in dem das Geschlechterverhältnis nie
mals klar ist. Bei diesen vielfältigen, von wechselnden Parteien geführten 
und mit überraschenden Vorschlägen konfrontierten Verhandlungen ist 
damit zu rechnen, dass jede Streitfrage ein anderes Muster von Emo  tionen 
und Zuordnungen, von Brüchen und Anschlüssen, von Unstimmig  keiten 
und Übereinstimmungen hervorruft. Die heute zw ischen Wissenschaft
lern, professionellen Praktikern, polit ischen Advokaten, aktivierten Eltern 
und selbstorganisierten Gruppen leidenschaft  lich geführte Debatte über 
die Inklusion von Menschen mit Behinderungen belegt, dass Inklusion 
als gesellschaft  licher Prozess von verschiedenen Ausgangspunkten und 
mit wechselnden Interessiert  heiten vorangetrieben wird. Der Kampf um 
gesellschaft  liche Teilhabe ist dabei immer auch ein Kampf um das Recht. 
Es sind oft mächtig auftrumpfende, abwartend zuschauende und gef lissent 
lich ignorierte Akteure im Spiel. Das Erstellen eines Inklusivitätsindex, der 
recht  liche Bestimmungen umsetzt, aber die Paradoxien ihrer Anwendung 
vergisst, kann frei  lich in die Irre führen. Vielleicht sind wir in der Diver
sität des Alltags, wie der europä ische Pragmatist Bruno Latour meint22, 
überhaupt mehr durch die Sorgen verbunden, die uns beschäftigen, als 
durch die Werte und Prinzipien, die wir hochhalten sollen.
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f Zusammenfassung

Der vorliegende Essay zeichnet nach, welche normativen Konsequenzen 
sich aus der Umstellung vom Integra t ions      auf den Inklusionsbegriff erge
ben. Dahinter steht eine längere Diskursgeschichte, die von der Verabschie
dung von normativen Paradigma in den Sozialwissenschaften bis hin zur 
UNBehindertenrechtskonven t ion im Jahr 2006 reicht. Allerdings bringt diese 
Vergewisserung der Herkünfte und der Implika t ionen des Begriffs der Inklu
sion beziehungsweise Inklusivität auch die Paradoxien der Begriffsverwendun
gen in den institu  tionellen Praktiken an den Tag. Der Beitrag will die Prak
tiker_innen der Inklusion daran erinnern, dass gute Praxis nicht Anwendung 
von Vorgaben, sondern Verhandlungen in der Sache darstellt. 
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Text der UN-Behinderten rechtskonven  tion

Die amtliche gemeinsame Übersetzung von Deutschland, Österreich, Schweiz 
und Liechtenstein

Übereinkommen der Vereinten Na  tionen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen

Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,

a) unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Na  tionen verkündeten 
Grundsätze, denen zufolge die Anerkennung der Würde und des Wertes, die 
allen Mitgliedern der mensch  lichen Gesellschaft innewohnen, sowie ihrer glei-
chen und unveräußer  lichen Rechte die Grundlage von Frei  heit, Gerechtig  keit 
und Frieden in der Welt bildet,

b) in der Erkenntnis, dass die Vereinten Na  tionen in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und in den Interna  tionalen Menschenrechtspakten ver-
kündet haben und über eingekommen sind, dass jeder Mensch ohne Unterschied 
Anspruch auf alle darin aufgeführten Rechte und Frei  heiten hat,

c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte und Grundfrei  heiten allgemein gültig 
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass 
Men schen mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Frei  heiten 
ohne Diskriminierung garantiert werden muss,

d) unter Hinweis auf den Interna  tionalen Pakt über wirtschaft  liche,  soziale und 
kultu relle Rechte, den Interna  tionalen Pakt über bürger  liche und  polit ische 
Rechte, das Interna  tio nale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung, das Übereinkom men zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau, das Übereinkom men gegen Folter und andere  grausame, 
unmensch  liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, das Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes und das Interna  tionale Übereinkommen  zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehöri gen,
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e) in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiter-
entwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zw ischen Menschen 
mit Beeinträchtigungen und einstellungs   - und umweltbedingten Barrieren ent-
steht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern,

f ) in der Erkenntnis, dass die in dem Weltak  tions  programm für Behinderte 
und den Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleich  heit für 
Behinderte enthaltenen Grundsätze und Leitlinien einen wichtigen Einf luss auf 
die Förderung, Ausarbeitung und Be wertung von polit ischen Konzepten,  Plänen, 
Programmen und Maßnahmen auf einzelstaat  licher, regionaler und interna -
tionaler Ebene zur Verbesserung der Chancengleich   heit für Menschen mit Behin-
derungen haben,

g) nachdrück  lich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die Behinderungs  thematik 
zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Strategien der nachhaltigen Ent-
wicklung zu machen,

h) ebenso in der Erkenntnis, dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rung eine Verletzung der Würde und des Wertes darstellt, die jedem Menschen 
 innewohnen,

i) ferner in der Erkenntnis der Vielfalt der Menschen mit Behinderungen,

j) in Anerkennung der Notwendig  keit, die Menschenrechte aller Men schen mit 
Behinderungen, einschließ  lich derjenigen, die intensivere Unterstützung benöti-
gen, zu fördern und zu schützen,

k) besorgt darüber, dass sich Menschen mit Behinderungen trotz dieser verschie-
denen Dokumente und Verpf  lichtungen in allen Teilen der Welt nach wie vor 
Hindernissen für ihre Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft 
sowie Verletzungen ihrer Menschen rechte gegenübersehen,

l) in Anerkennung der Bedeutung der interna  tionalen Zusammenarbeit für die 
Verbes serung der Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen in allen 
Ländern, insbeson dere den Entwicklungs  ländern,

m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderun-
gen zum allgemei nen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und 
leisten können, und in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen Genusses 
der Menschenrechte und Grundfrei  heiten durch Menschen mit Behinderungen 
sowie ihrer uneingeschränkten Teilhabe ihr Zugehörig  keits  gefühl verstärken 
und zu erheb  lichen Fortschritten in der mensch  lichen, sozialen und wirtschaft -
lichen Entwicklung der Gesellschaft und bei der Beseitigung der Armut  führen 
wird,
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n) in der Erkenntnis, wie wichtig die individuelle Autonomie und Unabhängig -
keit für Menschen mit Behinderungen ist, einschließ  lich der Frei  heit, eigene Ent-
scheidungen zu treffen,

o) in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen die Möglich  keit haben 
sollen, aktiv an Entscheidungs  prozessen über polit ische Konzepte und über Pro-
gramme mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie  unmittelbar betreffen,

p) besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Behin-
derungen gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskri-
minierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der 
Religion, der polit ischen oder sonstigen Anschauung, der na  tionalen, eth nischen, 
indigenen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder 
des sonstigen Status ausgesetzt sind,

q) in der Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowohl 
innerhalb als auch außerhalb ihres häus  lichen Umfelds oft in stärkerem Maße 
durch Gewalt, Verletzung oder Missbrauch, Nichtbeachtung oder Vernachlässi-
gung, Misshandlung oder Ausbeutung gefährdet sind,

r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 
Kindern alle Menschenrechte und Grundfrei  heiten in vollem Umfang genießen 
sollen, und unter Hinweis auf die zu diesem Zweck von den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes eingegangenen Verpf  lichtungen,

s) nachdrück  lich darauf hinweisend, dass es notwendig ist, bei allen Anstrengun-
gen zur Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grundfrei  heiten 
durch Menschen mit Behinderungen die Geschlechterperspektive einzubeziehen,

t) unter besonderem Hinweis darauf, dass die Mehrzahl der Menschen mit Behin-
derungen in einem Zustand der Armut lebt, und diesbezüg  lich in der Erkenntnis, 
dass die nachteiligen Auswirkungen der Armut auf Menschen mit Behinderun-
gen dringend angegangen werden müssen,

u) in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicher  heit auf der Grundlage der unein-
geschränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Na  tionen enthaltenen 
Ziele und Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte auf 
dem Gebiet der Menschenrechte unabdingbar sind für den umfassenden Schutz 
von Menschen mit Behinderungen, insbesondere in bewaffneten Konf likten oder 
während ausländ ischer Besetzung,

v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen vol-
len Zugang zur phys ischen, sozialen, wirtschaft  lichen und kulturellen Umwelt, 
zu Gesund  heit und Bildung sowie zu Informa  tion und Kommunika  tion haben, 
damit sie alle Menschenrechte und Grundfrei  heiten voll genießen können,
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w) im Hinblick darauf, dass der Einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und 
der Gemeinschaft, der er angehört, Pf  lichten hat und gehalten ist, für die Förde-
rung und Achtung der in der Interna  tionalen Menschenrechtscharta anerkann-
ten Rechte einzutreten,

x) in der Überzeugung, dass die Familie die natür  liche Kernzelle der Gesellschaft 
ist und Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat hat und dass Menschen 
mit Behinderungen und ihre Familienangehörigen den erforder  lichen Schutz und 
die notwendige Unterstützung erhalten sollen, um es den Familien zu ermög -
lichen, zum vollen und gleichberechtigten Genuss der Rechte der Menschen mit 
Behinderungen beizutragen,

y) in der Überzeugung, dass ein umfassendes und in sich geschlossenes interna -
tionales Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der 
Würde von Menschen mit Behinderungen sowohl in den Entwicklungs  ländern 
als auch in den entwickelten Ländern einen maßgeb  lichen Beitrag zur Beseitigung 
der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen 
leisten und ihre Teilhabe am bürger  lichen, polit ischen, wirtschaft  lichen, sozialen 
und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancengleich  heit fördern wird,

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1

Zweck

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss 
aller Menschenrechte und Grundfrei  heiten durch alle Menschen mit Behinde-
rungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen 
innewohnenden Würde zu fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körper -
liche, seel ische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleich berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens

schließt »Kommunika  tion« Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile 
Kommunika  tion, Großdruck, leicht zugäng  liches Multimedia sowie schrift  liche, 
auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugäng  lich gemachte 
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sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunika -
tion, einschließ  lich leicht zugäng  licher Informa  tions     - und Kommunika  tions -
technologie, ein;

schließt »Sprache« gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere 
nicht gesprochene Sprachen ein;

bedeutet »Diskriminierung aufgrund von Behinderung« jede Unterscheidung, 
Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel 
oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegrün-
dete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfrei -
heiten im polit ischen, wirtschaft  lichen, sozialen, kulturellen, bürger  lichen oder 
jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen 
der Diskriminierung, einschließ  lich der Versagung angemessener Vorkehrungen;

bedeutet »angemessene Vorkehrungen« notwendige und geeignete Änderungen 
und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen 
und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforder  lich sind, vorgenommen wer-
den, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen alle Menschenrechte und Grundfrei  heiten genießen oder ausüben können;

bedeutet »universelles Design« ein Design von Produkten, Umfeldern, Program-
men und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen mög  lichst 
weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden kön-
nen. »Universelles Design« schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Men-
schen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus.

Artikel 3

Allgemeine Grundsätze

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen 
Autonomie, einschließ  lich der Frei  heit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie 
seiner Unabhängig  keit;

b) die Nichtdiskriminierung;

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 
Gesellschaft;

d) die Achtung vor der Unterschiedlich  keit von Menschen mit Behinderungen 
und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der mensch  lichen Vielfalt und der 
Mensch  heit;
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e) die Chancengleich  heit;

f ) die Zugänglich  keit;

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähig  keiten von Kindern mit Behin-
derungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

Artikel 4

Allgemeine Verpf ichtungen

(1) Die Vertragsstaaten verpf  lichten sich, die volle Verwirk  lichung aller Menschen-
rechte und Grundfrei  heiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede 
 Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. 
Zu diesem Zweck verpf  lichten sich die Vertragsstaaten:

a) alle geeigneten Gesetzgebungs   -, Verwaltungs   - und sonstigen Maßnahmen zur 
Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen;

b) alle geeigneten Maßnahmen einschließ  lich gesetzgeber ischer Maßnahmen zur 
Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepf logen -
heiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen darstellen;

c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinde-
rungen in allen polit ischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen;

d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unverein-
bar sind, zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass die staat  lichen Behörden und 
öffent  lichen Einrichtungen im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln;

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung durch Personen, Organisa  tionen oder private Unternehmen 
zu ergreifen;

f ) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Ein-
richtungen in universellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den beson-
deren Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen mit mög  lichst geringem 
Anpassungs   - und Kostenaufwand gerecht werden, zu betreiben oder zu fördern, 
ihre Verfügbar  keit und Nutzung zu fördern und sich bei der Entwicklung von 
Normen und Richtlinien für universelles Design einzusetzen;

g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit 
Behinderungen geeignet sind, einschließ  lich Informa  tions     - und Kommunika -
tions  technologien, Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien, 
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zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbar  keit und Nutzung zu fördern 
und dabei Technologien zu erschwing  lichen Kosten den Vorrang zu geben;

h) für Menschen mit Behinderungen zugäng  liche Informa  tionen über Mobilitäts-
hilfen, Geräte und unterstützende Technologien, einschließ  lich neuer Technolo-
gien, sowie andere Formen von Hilfe, Unterstützungs  diensten und Einrichtun-
gen zur Verfügung zu stellen;

i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen 
arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkann-
ten Rechte zu fördern, damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und 
Dienste besser geleistet werden können.

(2) Hinsicht  lich der wirtschaft  lichen, sozialen und kulturellen Rechte ver-
pf lichtet sich jeder Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel 
und erforder  lichenfalls im Rahmen der interna  tionalen Zusammenarbeit Maß-
nahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirk  lichung dieser Rechte zu 
erreichen, unbeschadet derjenigen Verpf  lichtungen aus diesem Übereinkommen, 
die nach dem Völkerrecht sofort anwendbar sind.

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und poli-
tischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 
Entscheidungs  prozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, 
führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließ -
lich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisa  tionen enge 
Konsulta  tionen und beziehen sie aktiv ein.

(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirk  lichung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Ver-
tragsstaats oder in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, 
unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verord-
nungen oder durch Gewohn  heits  recht anerkannten oder bestehenden Menschen-
rechte und Grundfrei  heiten dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder 
außer Kraft gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte oder 
Frei  heiten nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkenne.

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder 
Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats.

Artikel 5

Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich 
sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch 
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auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz 
haben.

(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rung und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen 
recht  lichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen.

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminie-
rung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstel-
lung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.

(4) Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der 
tatsäch  lichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforder -
lich sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens.

Artikel 6

Frauen mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderun-
gen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfrei -
heiten voll und gleichberechtigt genießen können.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Sicherung der vol-
len Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der Autonomie der Frauen, um 
zu garantieren, dass sie die in diesem Übereinkommen genannten Menschen-
rechte und Grundfrei  heiten ausüben und genießen können.

Artikel 7

Kinder mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforder  lichen Maßnahmen, um zu gewährleis-
ten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle 
Menschenrechte und Grundfrei  heiten genießen können.

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht 
haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegen  heiten gleichberechtigt 
mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und ent-
sprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungs -
gerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirk -
lichen können.
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Artikel 8

Bewusstseinsbildung

(1) Die Vertragsstaaten verpf  lichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um

a) in der gesamten Gesellschaft, einschließ  lich auf der Ebene der Familien, das 
Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer 
Rechte und ihrer Würde zu fördern;

b) Kl ischees, Vorurteile und schäd  liche Praktiken gegenüber Menschen mit 
Behinderungen, einschließ  lich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen 
Lebensbereichen zu bekämpfen;

c) das Bewusstsein für die Fähig  keiten und den Beitrag von Menschen mit Behin-
derungen zu fördern.

(2) Zu den diesbezüg  lichen Maßnahmen gehören:

a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung in der Öffentlich  keit mit dem Ziel,

i) die Aufgeschlossen  heit gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinde-
rungen zu erhöhen,

ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und ein grö-
ßeres gesellschaft  liches Bewusstsein ihnen gegenüber zu fördern,

iii) die Anerkennung der Fertig  keiten, Verdienste und Fähig  keiten von Men-
schen mit Behinderungen und ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeits-
markt zu fördern;

b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von 
Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungs  systems, auch bei 
allen Kindern von früher Kind  heit an;

c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in 
einer dem Zweck dieses Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen;

d) die Förderung von Schulungs  programmen zur Schärfung des Bewusstseins für 
Menschen mit Behinderungen und für deren Rechte.
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Artikel 9

Zugänglich  keit

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die 
volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermög  lichen, treffen die Vertrags-
staaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderun-
gen den gleichberechtigten Zugang zur phys ischen Umwelt, zu Transport-
mitteln, Informa  tion und Kommunika  tion, einschließ  lich Informa  tions     - und 
Kommunika  tions  technologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtun-
gen und Diensten, die der Öffentlich  keit in städt ischen und länd  lichen Gebie-
ten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maß-
nahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und 
-barrieren einschließen, gelten unter anderem für

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden 
und im Freien, einschließ  lich Schulen, Wohnhäusern, medizin ischer Einrichtun-
gen und Arbeitsstätten;

b) Informa  tions     -, Kommunika  tions     - und andere Dienste, einschließ  lich elektro-
n ischer Dienste und Notdienste.

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen,

a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglich  keit von Einrichtungen 
und Diensten, die der Öffentlich  keit offenstehen oder für sie bereitgestellt wer-
den, auszuarbeiten und zu erlassen und ihre Anwendung zu überwachen;

b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, 
die der Öffentlich  keit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle 
Aspekte der Zugänglich  keit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen;

c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglich  keit für Men-
schen mit Behinderungen anzubieten;

d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlich  keit offenste-
hen, Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständ  licher 
Form anzubringen;

e) um mensch  liche und tier ische Hilfe sowie Mittelspersonen, unter anderem Per-
sonen zum Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher 
und -dolmetscherinnen, zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang zu 
Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlich  keit offenstehen, zu 
erleichtern;

f ) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, damit ihr Zugang zu Informa  tionen gewährleistet wird;
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g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informa -
tions     - und Kommunika  tions  technologien und -systemen, einschließ  lich des In -
ternets, zu fördern;

h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb zugäng -
licher Informa  tions     - und Kommunika  tions  technologien und -systeme in einem 
frühen Stadium zu fördern, sodass deren Zugänglich  keit mit mög  lichst geringem 
Kostenaufwand erreicht wird.

Artikel 10

Recht auf Leben

Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch ein angeborenes Recht auf 
Leben hat, und treffen alle erforder  lichen Maßnahmen, um den wirksamen und 
gleichberechtigten Genuss dieses Rechts durch Menschen mit Behinderungen zu 
gewährleisten.

Artikel 11

Gefahrensitua  tionen und humanitäre Notlagen

Die Vertragsstaaten ergreifen im Einklang mit ihren Verpf  lichtungen nach dem Völ-
kerrecht, einschließ  lich des humanitären Völkerrechts und der interna  tionalen Men-
schenrechtsnormen, alle erforder  lichen Maßnahmen, um in Gefahrensitua  tionen, 
einschließ  lich bewaffneter Konf likte, humanitärer Notlagen und Naturkatastrophen, 
den Schutz und die Sicher  heit von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten.

Artikel 12

Gleiche Anerkennung vor dem Recht

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht 
haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungs  fähig  keit 
genießen.

(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung 
ihrer Rechts- und Handlungs  fähig  keit gegebenenfalls benötigen.

(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die Ausübung der Rechts- 
und Handlungs  fähig  keit betreffenden Maßnahmen im Einklang mit den interna -
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tionalen Menschenrechtsnormen geeignete und wirksame Sicherungen vor-
gesehen werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese Sicherungen müssen 
gewährleisten, dass bei den Maßnahmen betreffend die Ausübung der Rechts- 
und Handlungs  fähig  keit die Rechte, der Wille und die Präferenzen der betref-
fenden Person geachtet werden, es nicht zu Interessenkonf likten und missbräuch -
licher Einf lussnahme kommt, dass die Maßnahmen verhältnismäßig und auf die 
Umstände der Person zugeschnitten sind, dass sie von mög  lichst kurzer Dauer 
sind und dass sie einer regelmäßigen Überprüfung durch eine zuständige, unab-
hängige und unpartei ische Behörde oder gericht  liche Stelle unterliegen. Die 
Sicherungen müssen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem diese Maßnahmen die 
Rechte und Interessen der Person berühren, verhältnismäßig sein.

(5) Vorbehalt  lich dieses Artikels treffen die Vertragsstaaten alle geeigneten und 
wirksamen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderun-
gen das gleiche Recht wie andere haben, Eigentum zu besitzen oder zu erben, 
ihre finanziellen Angelegen  heiten selbst zu regeln und gleichen Zugang zu Bank-
darlehen, Hypotheken und anderen Finanzkrediten zu haben, und gewährleis-
ten, dass Menschen mit Behinderungen nicht willkür  lich ihr Eigentum entzo-
gen wird.

Artikel 13

Zugang zur Justiz

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten Menschen mit Behinderungen gleichbe-
rechtigt mit anderen wirksamen Zugang zur Justiz, unter anderem durch verfah-
rensbezogene und altersgemäße Vorkehrungen, um ihre wirksame unmittelbare 
und mittelbare Teilnahme, einschließ  lich als Zeugen und Zeuginnen, an allen 
Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungs  phase und in anderen Vorverfahrens-
phasen, zu erleichtern.

(2) Um zur Gewährleistung des wirksamen Zugangs von Menschen mit Behinde-
rungen zur Justiz beizutragen, fördern die Vertragsstaaten geeignete Schulungen 
für die im Justizwesen tätigen Personen, einschließ  lich des Personals von Polizei 
und Strafvollzug.

Artikel 14

Frei  heit und Sicher  heit der Person

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten,

a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das Recht auf 
persön  liche Frei  heit und Sicher  heit genießen;
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b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Frei  heit 
nicht rechtswidrig oder willkür  lich entzogen wird, dass jede Frei  heits  entziehung 
im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer Behinderung in 
keinem Fall eine Frei  heits  entziehung rechtfertigt.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen, 
denen aufgrund eines Verfahrens ihre Frei  heit entzogen wird, gleichberechtigten 
Anspruch auf die in den interna  tionalen Menschenrechtsnormen vorgesehenen 
Garantien haben und im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen dieses Über-
einkommens behandelt werden, einschließ  lich durch die Bereitstellung angemes-
sener Vorkehrungen.

Artikel 15
Frei  heit von Folter oder grausamer, unmensch  licher oder   

erniedrigender  Behandlung oder Strafe

(1) Niemand darf der Folter oder grausamer, unmensch  licher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne 
seine freiwillige Zustimmung medizin ischen oder wissenschaft  lichen Versuchen 
unterworfen werden.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen gesetzgeber ischen, verwaltungs -
mäßigen, gericht  lichen oder sonstigen Maßnahmen, um auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung zu verhindern, dass Menschen mit Behinderungen der Fol-
ter oder grausamer, unmensch  licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden.

Artikel 16
Frei  heit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs   -, Verwaltungs   -, 
Sozial-, Bildungs   - und sonstigen Maßnahmen, um Menschen mit Behinderun-
gen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung vor jeder Form von Aus-
beutung, Gewalt und Missbrauch, einschließ  lich ihrer geschlechtsspezif ischen 
Aspekte, zu schützen.

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem alle geeigneten Maßnahmen, um jede 
Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu verhindern, indem sie unter 
anderem geeignete Formen von das Geschlecht und das Alter berücksichtigender 
Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien 
und Betreuungs  personen gewährleisten, einschließ  lich durch die Bereitstellung 
von Informa  tionen und Aufklärung darüber, wie Fälle von Ausbeutung, Gewalt 
und Missbrauch verhindert, erkannt und angezeigt werden können. Die Vertrags-
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staaten sorgen dafür, dass Schutzdienste das Alter, das Geschlecht und die Behin-
derung der betroffenen Personen berücksichtigen.

(3) Zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch 
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass alle Einrichtungen und Programme, die 
für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, wirksam von unabhängigen 
Behörden überwacht werden.

(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die körper  liche, 
kognitive und psych ische Genesung, die Rehabilita  tion und die soziale Wieder-
eingliederung von Menschen mit Behinderungen, die Opfer irgendeiner Form 
von Ausbeutung, Gewalt oder Missbrauch werden, zu fördern, auch durch die 
Bereitstellung von Schutzeinrichtungen. Genesung und Wiedereingliederung 
müssen in einer Umgebung stattfinden, die der Gesund  heit, dem Wohlergehen, 
der Selbstachtung, der Würde und der Autonomie des Menschen förder  lich ist 
und geschlechts- und altersspezif ischen Bedürfnissen Rechnung trägt.

(5) Die Vertragsstaaten schaffen wirksame Rechtsvorschriften und polit ische 
Konzepte, einschließ  lich solcher, die auf Frauen und Kinder ausgerichtet sind, um 
sicherzustellen, dass Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch gegenüber 
Menschen mit Behinderungen erkannt, untersucht und gegebenenfalls strafrecht -
lich verfolgt werden.

Artikel 17

Schutz der Unversehrt  heit der Person

Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf 
Achtung seiner körper  lichen und seel ischen Unversehrt  heit.

Artikel 18

Freizügig  keit und Staatsangehörig  keit

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behin-
derungen auf Freizügig  keit, auf freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und auf eine 
Staatsangehörig  keit, indem sie unter anderem gewährleisten, dass

a) Menschen mit Behinderungen das Recht haben, eine Staatsangehörig  keit zu 
erwerben und ihre Staatsangehörig  keit zu wechseln, und dass ihnen diese nicht 
willkür  lich oder aufgrund von Behinderung entzogen wird;

b) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung die Möglich -
keit versagt wird, Dokumente zum Nachweis ihrer Staatsangehörig  keit oder andere 
Identitätsdokumente zu erhalten, zu besitzen und zu verwenden oder einschlägige 
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Verfahren wie Einwanderungs  verfahren in Anspruch zu nehmen, die gegebenen-
falls erforder  lich sind, um die Ausübung des Rechts auf Freizügig  keit zu erleichtern;

c) Menschen mit Behinderungen die Frei  heit haben, jedes Land einschließ  lich 
ihres eigenen zu verlassen;

d) Menschen mit Behinderungen nicht willkür  lich oder aufgrund von Behinde-
rung das Recht entzogen wird, in ihr eigenes Land einzureisen.

(2) Kinder mit Behinderungen sind unverzüg  lich nach ihrer Geburt in ein Regis-
ter einzutragen und haben das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, 
eine Staatsangehörig  keit zu erwerben, und soweit mög  lich das Recht, ihre Eltern 
zu kennen und von ihnen betreut zu werden.

Artikel 19

Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller 
Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglich  keiten wie andere 
Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete 
Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts 
und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemein-
schaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglich  keit haben, ihren 
Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und 
nicht verpf  lichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen 
Unterstützungs  diensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemein-
denahen Unterstützungs  diensten haben, einschließ  lich der persön  lichen Assistenz, 
die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in 
die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isola  tion und Absonderung von der 
Gemeinschaft notwendig ist;

c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemein  heit 
Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur 
Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen.
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Artikel 20

Persön  liche Mobilität

Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit Behin-
derungen persön  liche Mobilität mit größtmög  licher Unabhängig  keit sicherzustel-
len, indem sie unter anderem

a) die persön  liche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und 
Weise und zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwing  lichen Kosten erleichtern;

b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitäts-
hilfen, Geräten, unterstützenden Technologien und mensch  licher und tie rischer 
Hilfe sowie Mittelspersonen erleichtern, auch durch deren Bereitstellung zu 
erschwing  lichen Kosten;

c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit Behin-
derungen arbeiten, Schulungen in Mobilitätsfertig  keiten anbieten;

d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien 
ermutigen, alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behinderungen zu 
berücksichtigen.

Artikel 21
Recht der freien Meinungs  äußerung, Meinungs  frei  heit und  

Zugang zu Informa  tionen

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungs  äußerung und 
Meinungs  frei  heit, einschließ  lich der Frei  heit, Informa  tionen und Gedankengut 
sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, gleichberechtigt mit ande-
ren und durch alle von ihnen gewählten Formen der Kommunika  tion im Sinne 
des Artikels 2 ausüben können, unter anderem indem sie

a) Menschen mit Behinderungen für die Allgemein  heit bestimmte Informa  tionen 
rechtzeitig und ohne zusätz  liche Kosten in zugäng  lichen Formaten und Techno-
logien, die für unterschied  liche Arten der Behinderung geeignet sind, zur Ver-
fügung stellen;

b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen, Braille-
schrift, ergänzenden und alternativen Kommunika  tions  formen und allen sonstigen 
selbst gewählten zugäng  lichen Mitteln, Formen und Formaten der Kommunika -
tion durch Menschen mit Behinderungen akzeptieren und erleichtern;

c) private Rechtsträger, die, einschließ  lich durch das Internet, Dienste für die 
Allgemein  heit anbieten, dringend dazu auffordern, Informa  tionen und Dienst-
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leistungen in Formaten zur Verfügung zu stellen, die für Menschen mit Behin-
derungen zugäng  lich und nutzbar sind;

d) die Massenmedien, einschließ  lich der Anbieter von Informa  tionen über das 
Internet, dazu auffordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderun-
gen zugäng  lich zu gestalten;

e) die Verwendung von Gebärdensprachen anerkennen und fördern.

Artikel 22
Achtung der Privatsphäre

(1) Menschen mit Behinderungen dürfen unabhängig von ihrem Aufenthalts-
ort oder der Wohnform, in der sie leben, keinen willkür  lichen oder rechts-
widrigen Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren 
 Schriftverkehr oder andere Arten der Kommunika  tion oder rechtswidrigen 
Beeinträchtigungen ihrer Ehre oder ihres Rufes ausgesetzt werden. Menschen 
mit Behinderungen haben Anspruch auf recht  lichen Schutz gegen solche Ein-
griffe oder Be einträchtigungen.

(2) Die Vertragsstaaten schützen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit 
anderen die Vertraulich  keit von Informa  tionen über die Person, die Gesund  heit 
und die Rehabilita  tion von Menschen mit Behinderungen.

Artikel 23
Achtung der Wohnung und der Familie

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Eltern-
schaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der 
Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine 
Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird;

b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungs -
bewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände 
sowie auf Zugang zu altersgemäßer Informa  tion sowie Aufklärung über Fort-
pf lanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen 
Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt werden;

c) Menschen mit Behinderungen, einschließ  lich Kindern, gleichberechtigt mit 
anderen ihre Fruchtbar  keit behalten.
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(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pf  lichten von Menschen 
mit Behinderungen in Fragen der Vormundschaft, Pf legschaft1, Personen- 
und Vermögenssorge, Adop  tion von Kindern oder ähn  lichen Rechtsinstituten, 
soweit das innerstaat  liche Recht solche kennt; in allen Fällen ist das Wohl des 
Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten unterstützen Menschen mit Behin-
derungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elter  lichen Ver-
antwortung.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleiche 
Rechte in Bezug auf das Familienleben haben. Zur Verwirk  lichung dieser Rechte 
und mit dem Ziel, das Verbergen, das Aussetzen, die Vernachlässigung und die 
Absonderung von Kindern mit Behinderungen zu verhindern, verpf  lichten sich 
die Vertragsstaaten, Kindern mit Behinderungen und ihren Familien frühzeitig 
umfassende Informa  tionen, Dienste und Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen sei-
ner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behör-
den in einer gericht  lich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden 
Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl 
des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf das Kind aufgrund einer Behin-
derung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile von den Eltern 
getrennt werden.

(5) Die Vertragsstaaten verpf  lichten sich, in Fällen, in denen die nächsten Famili-
enangehörigen nicht in der Lage sind, für ein Kind mit Behinderungen zu sorgen, 
alle Anstrengungen zu unternehmen, um andere Formen der Betreuung inner-
halb der weiteren Familie und, falls dies nicht mög  lich ist, innerhalb der Gemein-
schaft in einem familienähn  lichen Umfeld zu gewährleisten.

Artikel 24

Bildung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen 
auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der 
Chancengleich  heit zu verwirk  lichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inte-
gratives Bildungs  system auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,

a) die mensch  lichen Möglich  keiten sowie das Bewusstsein der Würde und das 
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung 
vor den Menschenrechten, den Grundfrei  heiten und der mensch  lichen Vielfalt 
zu stärken;

1 Schweiz: Beistandschaft
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b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlich  keit, ihre Begabungen und ihre 
Kreativität sowie ihre geistigen und körper  lichen Fähig  keiten voll zur Entfaltung 
bringen zu lassen;

c) Menschen mit Behinderungen zur wirk  lichen Teilhabe an einer freien Gesell-
schaft zu befähigen.

(2) Bei der Verwirk  lichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemei-
nen Bildungs  system ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung vom unentgelt  lichen und obligator ischen Grund-
schulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemein-
schaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und un -
entgelt  lichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungs  systems 
die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu 
erleichtern;

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integra  tion wirksame 
individuell angepasste Unterstützungs  maßnahmen in einem Umfeld, das die 
bestmög  liche schul ische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.

(3) Die Vertragsstaaten ermög  lichen Menschen mit Behinderungen, lebensprak-
t ische Fertig  keiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und 
gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft 
zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen; unter anderem

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzen-
den und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunika  tion, den 
Erwerb von Orientierungs   - und Mobilitätsfertig  keiten sowie die Unterstützung 
durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprach -
lichen Identität der Gehörlosen;

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, ins-
besondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunika  tions  formen und 
mit den Kommunika  tions  mitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, 
sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmög  liche schul ische und sozi-
ale Entwicklung gestattet.
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(4) Um zur Verwirk  lichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaa-
ten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließ  lich sol-
cher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet 
sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen auf allen Ebenen des Bildungs  wesens. Diese Schulung schließt die Schärfung 
des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzen-
der und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunika  tion sowie 
pädagog ische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen ein.

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hoch-
schulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen 
haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit 
Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.

Artikel 25

Gesund  heit

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
das erreichbare Höchstmaß an Gesund  heit ohne Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu 
 gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezif-
ischen Gesund  heits  diensten, einschließ  lich gesundheit  licher Rehabilita  tion, 
haben. Insbesondere

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgelt  liche 
oder erschwing  liche Gesund  heits  versorgung in derselben Bandbreite, von dersel-
ben Qualität und auf demselben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, 
einschließ  lich sexual- und fortpf lanzungs  medizin ischer Gesund  heits  leistungen 
und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender Programme des öffent -
lichen Gesund  heits  wesens;

b) bieten die Vertragsstaaten die Gesund  heits  leistungen an, die von Menschen 
mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit 
angebracht, einschließ  lich Früherkennung und Frühinterven  tion, sowie Leistun-
gen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere Behinderungen 
mög  lichst gering gehalten oder vermieden werden sollen;

c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesund  heits  leistungen so gemeindenah wie 
mög  lich an, auch in länd  lichen Gebieten;
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d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesund  heits  berufe die 
Ver pf lichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von glei-
cher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, nament  lich auf der 
Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter 
anderem durch Schulungen und den Erlass eth ischer Normen für die staat  liche 
und private Gesund  heits  versorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die 
Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit  Behinderungen 
schärfen;

e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinde-
rungen in der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine 
solche Versicherung nach innerstaat  lichem Recht zulässig ist; solche Versicherun-
gen sind zu fairen und angemessenen Bedingungen anzubieten;

f ) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Gesund -
heits  versorgung oder -leistungen oder von Nahrungs  mitteln und Flüssig  keiten auf-
grund von Behinderung.

Artikel 26

Habilita  tion und Rehabilita  tion

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließ -
lich durch die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um 
Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an 
Unabhängig  keit, umfassende körper  liche, geistige, soziale und beruf   liche Fähig -
keiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle 
Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu die-
sem Zweck organisieren, stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende 
Habilita  tions     - und Rehabilita  tions  dienste und -programme, insbesondere auf 
dem Gebiet der Gesund  heit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozial-
dienste, und zwar so, dass diese Leistungen und Programme

a) im frühestmög  lichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären 
Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen;

b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren 
Aspekten sowie die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen 
mit Behinderungen so gemeindenah wie mög  lich zur Verfügung stehen, auch in 
länd  lichen Gebieten.

(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung 
für Fachkräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilita  tions     - und 
Rehabilita  tions  diensten.
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(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbar  keit, die Kenntnis und die Verwen-
dung unterstützender Geräte und Technologien, die für Menschen mit Behinde-
rungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilita  tion und Rehabilita  tion.

Artikel 27

Arbeit und Beschäftigung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behin-
derungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglich  keit, den Lebens-
unterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für 
Menschen mit Behinderungen zugäng  lichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei 
gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die 
Verwirk  lichung des Rechts auf Arbeit, einschließ  lich für Menschen, die wäh-
rend der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, 
einschließ  lich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegen  heiten im 
Zusammenhang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließ  lich der Aus-
wahl-, Einstellungs   - und Beschäftigungs  bedingungen, der  Weiterbeschäftigung, 
des beruf   lichen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu 
verbieten;

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige 
Arbeitsbedingungen, einschließ  lich Chancengleich  heit und gleichen Entgelts für 
gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließ  lich 
Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu schützen;

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können;

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fach  lichen 
und beruf   lichen Beratungs  programmen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbil-
dung und Weiterbildung zu ermög  lichen;

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungs  möglich  keiten und beruf   lichen 
Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim 
Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruf   lichen Wieder-
einstieg zu fördern;

f ) Möglich  keiten für Selbständig  keit, Unternehmertum, die Bildung von Genos-
senschaften und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern;

g) Menschen mit Behinderungen im öffent  lichen Sektor zu beschäftigen;
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h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch 
geeignete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für 
positive Maßnahmen, Anreize und andere Maßnahmen gehören können;

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen 
mit Behinderungen getroffen werden;

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch 
Menschen mit Behinderungen zu fördern;

k) Programme für die beruf   liche Rehabilita  tion, den Erhalt des Arbeitsplatzes und 
den beruf   lichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern.

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in 
Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit 
anderen vor Zwangs- oder Pf  lichtarbeit geschützt werden.

Artikel 28

Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderun-
gen auf einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien, 
einschließ  lich angemessener Ernährung, Bekleidung und Wohnung, sowie auf 
eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen und unternehmen geeignete 
Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirk  lichung dieses Rechts ohne 
Diskriminierung aufgrund von Behinderung.

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderun-
gen auf sozialen Schutz und den Genuss dieses Rechts ohne Diskriminierung auf-
grund von Behinderung und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und 
zur Förderung der Verwirk  lichung dieses Rechts, einschließ  lich Maßnahmen, um

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung mit 
sauberem Wasser und den Zugang zu geeigneten und erschwing  lichen Dienst-
leistungen, Geräten und anderen Hilfen für Bedürfnisse im Zusammenhang mit 
ihrer Behinderung zu sichern;

b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen sowie älte-
ren Menschen mit Behinderungen, den Zugang zu Programmen für sozialen 
Schutz und Programmen zur Armutsbekämpfung zu sichern;

c) in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien den 
Zugang zu staat  licher Hilfe bei behinderungs  bedingten Aufwendungen, 
einschließ  lich ausreichender Schulung, Beratung, f inanzieller Unterstützung 
sowie Kurzzeitbetreuung, zu sichern;
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d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen 
Wohnungs  baus zu sichern;

e) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen und 
Programmen der Altersversorgung zu sichern.

Artikel 29

Teilhabe am polit ischen und öffent  lichen Leben

(1) Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die polit ischen 
Rechte sowie die Möglich  keit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen, 
und verpf  lichten sich,

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit ande-
ren wirksam und umfassend am polit ischen und öffent  lichen Leben teilhaben 
können, sei es unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter oder Vertreterin-
nen, was auch das Recht und die Möglich  keit einschließt, zu wählen und gewählt 
zu werden; unter anderem

i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien 
geeignet, zugäng  lich und leicht zu verstehen und zu handhaben sind;

ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei Wahlen und 
Volksabstimmungen in geheimer Abstimmung ohne Einschüchterung ihre 
Stimme abzugeben, bei Wahlen zu kandidieren, ein Amt wirksam innezuhaben 
und alle öffent  lichen Aufgaben auf allen Ebenen staat  licher Tätig  keit wahrzuneh-
men, indem sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer Techno-
logien erleichtern;

iii) garantieren sie die freie Willensäußerung von Menschen mit Behinderungen 
als Wähler und Wählerinnen und erlauben zu diesem Zweck im Bedarfsfall auf 
Wunsch, dass sie sich bei der Stimmabgabe durch eine Person ihrer Wahl unter-
stützen lassen;

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend 
an der Gestaltung der öffent  lichen Angelegen  heiten mitwirken können, und 
ihre Mitwirkung an den öffent  lichen Angelegen  heiten zu begünstigen, unter 
 anderem

i) die Mitarbeit in nichtstaat  lichen Organisa  tionen und Vereinigungen, die sich 
mit dem öffent  lichen und polit ischen Leben ihres Landes befassen, und an den 
Tätig  keiten und der Verwaltung polit ischer Parteien;
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ii) die Bildung von Organisa  tionen von Menschen mit Behinderungen, die sie auf 
interna  tionaler, na  tionaler, regionaler und lokaler Ebene vertreten, und den Bei-
tritt zu solchen Organisa  tionen.

Artikel 30

Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, 
gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle 
geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen

a) Zugang zu kulturellem Material in zugäng  lichen Formaten haben;

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen 
kulturellen Aktivitäten in zugäng  lichen Formaten haben;

c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Thea-
tern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie 
mög  lich, zu Denkmälern und Stätten von na  tionaler kultureller Bedeutung haben.

(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen die Möglich  keit zu geben, ihr kreatives, künstler isches und intellektu-
elles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch 
zur Bereicherung der Gesellschaft.

(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang mit dem 
Völkerrecht, um sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geis-
tigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den 
Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem Material darstellen.

(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch 
auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezif ischen kulturellen und sprach -
lichen Identität, einschließ  lich der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur.

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme 
an Erholungs   -, Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermög  lichen, treffen die Ver-
tragsstaaten geeignete Maßnahmen,

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie mög  lich 
an breitensport  lichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teil-
nahme zu fördern;

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglich  keit haben, 
behinderungs  spezif ische Sport- und Erholungs  aktivitäten zu organisieren, zu 
entwickeln und an solchen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstel-
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lung eines geeigneten Angebots an Anleitung, Training und Ressourcen auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu fördern;

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport-, 
Erholungs   - und Tourismusstätten haben;

d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit ande-
ren Kindern an Spiel-, Erholungs   -, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen 
können, einschließ  lich im schul ischen Bereich;

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleis-
tungen der Organisatoren von Erholungs   -, Tourismus-, Freizeit- und Sportakti-
vitäten haben. 

Artikel 31

Statistik und Datensammlung

(1) Die Vertragsstaaten verpf  lichten sich zur Sammlung geeigneter Informa  tionen, 
einschließ  lich statist ischer Angaben und Forschungs  daten, die ihnen  ermög  lichen, 
polit ische Konzepte zur Durchführung dieses Übereinkommens auszuarbei-
ten und umzusetzen. Das Verfahren zur Sammlung und Aufbewahrung dieser 
Informa  tionen muss

a) mit den gesetz  lichen Schutzvorschriften, einschließ  lich der Rechtsvorschriften 
über den Datenschutz, zur Sicherung der Vertraulich  keit und der Achtung der 
Privatsphäre von Menschen mit Behinderungen im Einklang stehen;

b) mit den interna  tional anerkannten Normen zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfrei  heiten und den eth ischen Grundsätzen für die Sammlung und Nut-
zung statist ischer Daten im Einklang stehen.

(2) Die im Einklang mit diesem Artikel gesammelten Informa  tionen werden, 
soweit angebracht, aufgeschlüsselt und dazu verwendet, die Umsetzung der 
Verpf  lichtungen aus diesem Übereinkommen durch die Vertragsstaaten zu beur-
teilen und die Hindernisse, denen sich Menschen mit Behinderungen bei der Aus-
übung ihrer Rechte gegenübersehen, zu ermitteln und anzugehen.

(3) Die Vertragsstaaten übernehmen die Verantwortung für die Verbreitung die-
ser Statistiken und sorgen dafür, dass sie für Menschen mit Behinderungen und 
andere zugäng  lich sind.
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Artikel 32

Interna  tionale Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen die Bedeutung der interna  tionalen Zusam-
menarbeit und deren Förderung zur Unterstützung der einzelstaat  lichen Anstren-
gungen für die Verwirk  lichung des Zwecks und der Ziele dieses Übereinkommens 
und treffen diesbezüg  lich geeignete und wirksame Maßnahmen, zwischenstaat -
lich sowie, soweit angebracht, in Partnerschaft mit den einschlägigen interna -
tionalen und regionalen Organisa  tionen und der Zivilgesellschaft, insbesondere 
Organisa  tionen von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem können sie 
Maßnahmen ergreifen, um

a) sicherzustellen, dass die interna  tionale Zusammenarbeit, einschließ  lich interna -
tionaler Entwicklungs  programme, Menschen mit Behinderungen einbezieht und 
für sie zugäng  lich ist;

b) den Aufbau von Kapazitäten zu erleichtern und zu unterstützen, unter ande-
rem durch den Austausch und die Weitergabe von Informa  tionen, Erfahrungen, 
Ausbildungs  programmen und vorbild  lichen Praktiken;

c) die Forschungs  zusammenarbeit und den Zugang zu wissenschaft  lichen und 
techn ischen Kenntnissen zu erleichtern;

d) soweit angebracht, techn ische und wirtschaft  liche Hilfe zu leisten, unter ande-
rem durch Erleichterung des Zugangs zu zugäng  lichen und unterstützenden 
Technologien und ihres Austauschs sowie durch Weitergabe von Technologien.

(2) Dieser Artikel berührt nicht die Pf  licht jedes Vertragsstaats, seine Verpf lich-
tungen aus diesem Übereinkommen zu erfüllen.

Artikel 33

Innerstaat  liche Durchführung und Überwachung

(1) Die Vertragsstaaten bestimmen nach Maßgabe ihrer staat  lichen Organisa  tion 
eine oder mehrere staat  liche Anlaufstellen für Angelegen  heiten im Zusammen-
hang mit der Durchführung dieses Übereinkommens und prüfen sorgfältig die 
Schaffung oder Bestimmung eines staat  lichen Koordinierungs  mechanismus, der 
die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen in verschiedenen Bereichen 
und auf verschiedenen Ebenen erleichtern soll.

(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bestimmen oder schaffen nach Maß-
gabe ihres Rechts- und Verwaltungs  systems auf einzelstaat  licher Ebene für die 
Förderung, den Schutz und die Überwachung der Durchführung dieses Überein-
kommens eine Struktur, die, je nachdem, was angebracht ist, einen oder mehrere 
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unabhängige Mechanismen einschließt. Bei der Bestimmung oder Schaffung eines 
solchen Mechanismus berücksichtigen die Vertragsstaaten die Grundsätze betref-
fend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaat  lichen Institu  tionen 
zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte.

(3) Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie 
vertretenden Organisa  tionen, wird in den Überwachungs  prozess einbezogen und 
nimmt in vollem Umfang daran teil.

Artikel 34

Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

(1) Es wird ein Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (im 
Folgenden als »Ausschuss« bezeichnet) eingesetzt, der die nachstehend festgeleg-
ten Aufgaben wahrnimmt.

(2) Der Ausschuss besteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkom-
mens aus zwölf Sachverständigen. Nach sechzig weiteren Ratifika  tionen oder 
Beitritten zu dem Übereinkommen erhöht sich die Zahl der Ausschussmitglieder 
um sechs auf die Höchstzahl von achtzehn.

(3) Die Ausschussmitglieder sind in persön  licher Eigenschaft tätig und müssen 
Persönlich  keiten von hohem sitt  lichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis 
und Erfahrung auf dem von diesem Übereinkommen erfassten Gebiet sein. Die 
Vertragsstaaten sind aufgefordert, bei der Benennung ihrer Kandidaten oder Kan-
didatinnen Artikel 4 Absatz 3 gebührend zu berücksichtigen.

(4) Die Ausschussmitglieder werden von den Vertragsstaaten gewählt, wobei auf 
eine gerechte geograf ische Verteilung, die Vertretung der verschiedenen Kul-
turkreise und der hauptsäch  lichen Rechtssysteme, die ausgewogene Vertretung 
der Geschlechter und die Beteiligung von Sachverständigen mit Behinderun-
gen zu achten ist.

(5) Die Ausschussmitglieder werden auf Sitzungen der Konferenz der Vertrags-
staaten in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen gewählt, die von den Ver-
tragsstaaten aus dem Kreis ihrer Staatsangehörigen benannt worden sind. Auf 
diesen Sitzungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten 
vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten oder Kandidatinnen als in den Aus-
schuss gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehr -
heit der anwesenden und abstimmenden Vertreter beziehungs  weise Vertreterin-
nen der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.

(6) Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Über-
einkommens statt. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl fordert der General-
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sekretär der Vereinten Na  tionen die Vertragsstaaten schrift  lich auf, innerhalb 
von zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Der Generalsekretär fer-
tigt sodann eine alphabet ische Liste aller auf diese Weise benannten Personen an, 
unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie benannt haben, und übermittelt sie den 
Vertragsstaaten.

(7) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Ihre einmalige Wie-
derwahl ist zulässig. Die Amtszeit von sechs der bei der ersten Wahl gewählten 
Mitglieder läuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl 
werden die Namen dieser sechs Mitglieder von dem oder der Vorsitzenden der in 
Absatz 5 genannten Sitzung durch das Los bestimmt.

(8) Die Wahl der sechs zusätz  lichen Ausschussmitglieder findet bei den ordent  lichen 
Wahlen im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses Artikels statt.

(9) Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurücktritt oder erklärt, dass es aus ande-
ren Gründen seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, ernennt der Vertrags-
staat, der das Mitglied benannt hat, für die verbleibende Amtszeit eine andere sach-
verständige Person, die über die Befähigungen verfügt und die Voraussetzungen 
erfüllt, die in den einschlägigen Bestimmungen dieses Artikels beschrieben sind.

(10) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(11) Der Generalsekretär der Vereinten Na  tionen stellt dem Ausschuss das Perso-
nal und die Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nach diesem Übereinkommen benötigt, und beruft seine 
erste Sitzung ein.

(12) Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen eingesetzten Ausschus-
ses erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten Na  tionen 
Bezüge aus Mitteln der Vereinten Na  tionen zu den von der Generalversammlung 
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgaben des Ausschusses zu beschlie-
ßenden Bedingungen.

(13) Die Ausschussmitglieder haben Anspruch auf die Erleichterungen, Vorrechte 
und Immunitäten der Sachverständigen im Auftrag der Vereinten Na  tionen, die 
in den einschlägigen Abschnitten des Übereinkommens über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Na  tionen vorgesehen sind.

Artikel 35

Berichte der Vertragsstaaten

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss über den Generalsekretär der Vereinten 
Na  tionen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
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für den betreffenden Vertragsstaat einen umfassenden Bericht über die Maß-
nahmen, die er zur Erfüllung seiner Verpf  lichtungen aus dem Übereinkommen 
getroffen hat, und über die dabei erzielten Fortschritte vor.

(2) Danach legen die Vertragsstaaten mindestens alle vier Jahre und darüber hin-
aus jeweils auf Anforderung des Ausschusses Folgeberichte vor.

(3) Der Ausschuss beschließt gegebenenfalls Leitlinien für den Inhalt der Berichte.

(4) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfassenden Bericht vorge-
legt hat, braucht in seinen Folgeberichten die früher mitgeteilten Angaben nicht 
zu wiederholen. Die Vertragsstaaten sind gebeten, ihre Berichte an den Ausschuss 
in einem offenen und transparenten Verfahren zu erstellen und dabei Artikel 4 
Absatz 3 gebührend zu berücksichtigen.

(5) In den Berichten kann auf Faktoren und Schwierig  keiten hingewiesen wer-
den, die das Ausmaß der Erfüllung der Verpf  lichtungen aus diesem Übereinkom-
men beeinf lussen.

Artikel 36

Prüfung der Berichte

(1) Der Ausschuss prüft jeden Bericht; er kann ihn mit den ihm geeignet erschei-
nenden Vorschlägen und allgemeinen Empfehlungen versehen und leitet diese 
dem betreffenden Vertragsstaat zu. Dieser kann dem Ausschuss hierauf jede 
Informa  tion übermitteln, die er zu geben wünscht. Der Ausschuss kann die Ver-
tragsstaaten um weitere Angaben über die Durchführung dieses Übereinkom-
mens ersuchen.

(2) Liegt ein Vertragsstaat mit der Vorlage eines Berichts in erheb  lichem Rück-
stand, so kann der Ausschuss dem betreffenden Vertragsstaat notifizieren, dass 
die Durchführung dieses Übereinkommens im betreffenden Vertragsstaat auf der 
Grundlage der dem Ausschuss zur Verfügung stehenden zuverlässigen Informa -
tionen geprüft werden muss, falls der Bericht nicht innerhalb von drei Monaten 
nach dieser Notifika  tion vorgelegt wird. Der Ausschuss fordert den betreffenden 
Vertragsstaat auf, bei dieser Prüfung mitzuwirken. Falls der Vertragsstaat darauf-
hin den Bericht vorlegt, findet Absatz 1 Anwendung.

(3) Der Generalsekretär der Vereinten Na  tionen stellt die Berichte allen Vertrags-
staaten zur Verfügung.

(4) Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ihrer Berichte im eige-
nen Land und erleichtern den Zugang zu den Vorschlägen und allgemeinen Emp-
fehlungen zu diesen Berichten.
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(5) Der Ausschuss übermittelt, wenn er dies für angebracht hält, den Sonderorga-
ni sa  tionen, Fonds und Programmen der Vereinten Na  tionen und anderen zustän-
digen Stellen Berichte der Vertragsstaaten, damit ein darin enthaltenes Ersuchen 
um fach  liche Beratung oder Unterstützung oder ein darin enthaltener Hinweis, 
dass ein diesbezüg  liches Bedürfnis besteht, aufgegriffen werden kann; etwaige 
Bemerkungen und Empfehlungen des Ausschusses zu diesen Ersuchen oder Hin-
weisen werden beigefügt.

Artikel 37

Zusammenarbeit zw ischen den Vertragsstaaten und dem Ausschuss

(1) Jeder Vertragsstaat arbeitet mit dem Ausschuss zusammen und ist seinen Mit-
gliedern bei der Erfüllung ihres Mandats behilf   lich.

(2) In seinen Beziehungen zu den Vertragsstaaten prüft der Ausschuss gebüh-
rend Möglich  keiten zur Stärkung der einzelstaat  lichen Fähig  keiten zur Durch-
führung dieses Übereinkommens, einschließ  lich durch interna  tionale Zusam-
menarbeit.

Artikel 38

Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen

Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die interna  tionale 
Zusammenarbeit auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet zu fördern,

a) haben die Sonderorganisa  tionen und andere Organe der Vereinten Na  tionen 
das Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen Bestimmungen des 
Übereinkommens, die in ihren Aufgabenbereich fallen, vertreten zu sein. Der 
Ausschuss kann, wenn er dies für angebracht hält, Sonderorganisa  tionen und 
andere zuständige Stellen einladen, sachkundige Stellungnahmen zur Durch-
führung des Übereinkommens auf Gebieten abzugeben, die in ihren jeweiligen 
Aufgabenbereich  fallen. Der Ausschuss kann Sonderorganisa  tionen und andere 
Organe der Vereinten Na  tionen einladen, ihm Berichte über die Durchfüh-
rung des Übereinkommens auf den Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätig  keits -
bereich fallen;

b) konsultiert der Ausschuss bei der Wahrnehmung seines Mandats, soweit an -
ge  bracht, andere einschlägige Organe, die durch interna  tionale Menschen-
rechtsverträge geschaffen wurden, mit dem Ziel, die Kohärenz ihrer  jeweiligen 
Berichterstattungs  leitlinien, Vorschläge und allgemeinen Empfehlungen zu 
gewährleisten sowie Doppelungen und Überschneidungen bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben zu vermeiden.
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Artikel 39

Bericht des Ausschusses

Der Ausschuss berichtet der Generalversammlung und dem Wirtschafts- und Sozi-
alrat alle zwei Jahre über seine Tätig  keit und kann aufgrund der Prüfung der von 
den Vertragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vorschläge machen 
und allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese werden zusammen mit etwaigen 
Stellungnahmen der Vertragsstaaten in den Ausschussbericht aufgenommen.

Artikel 40

Konferenz der Vertragsstaaten

(1) Die Vertragsstaaten treten regelmäßig in einer Konferenz der Vertragsstaaten 
zusammen, um jede Angelegen  heit im Zusammenhang mit der Durchführung 
dieses Übereinkommens zu behandeln.

(2) Die Konferenz der Vertragsstaaten wird vom Generalsekretär der Vereinten 
Na  tionen spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
einberufen. Die folgenden Treffen werden vom Generalsekretär alle zwei Jahre 
oder auf Beschluss der Konferenz der Vertragsstaaten einberufen.

Artikel 41

Verwahrer2

Der Generalsekretär der Vereinten Na  tionen ist Verwahrer3 dieses Übereinkommens.

Artikel 42

Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und für Organisa  tionen der regio-
nalen Integra  tion ab dem 30. März 2007 am Sitz der Vereinten Na  tionen in New 
York zur Unterzeichnung auf.

Artikel 43

Zustimmung, gebunden zu sein

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifika  tion durch die Unterzeichnerstaa-
ten und der förm  lichen Bestätigung durch die unterzeichnenden Organisa  tionen 

2 Österreich, Schweiz: Depositar
3 Österreich, Schweiz: Depositar
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der regionalen Integra  tion. Es steht allen Staaten oder Organisa  tionen der regio-
nalen Integra  tion, die das Übereinkommen nicht unterzeichnet haben, zum Bei-
tritt offen.

Artikel 44

Organisa  tionen der regionalen Integra  tion

(1) Der Ausdruck »Organisa  tion der regionalen Integra  tion« bezeichnet eine 
von souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisa  tion, der 
ihre Mitgliedstaaten die Zuständig  keit für von diesem Übereinkommen erfasste 
Angelegen  heiten übertragen haben. In ihren Urkunden der förm  lichen Bestä-
tigung oder Beitrittsurkunden erklären diese Organisa  tionen den Umfang 
ihrer Zuständig  keiten in Bezug auf die durch dieses Übereinkommen erfassten 
Angelegen  heiten. Danach teilen sie dem Verwahrer4 jede erheb  liche Änderung 
des Umfangs ihrer Zuständig  keiten mit.

(2) Bezugnahmen auf »Vertragsstaaten« in diesem Übereinkommen finden auf 
solche Organisa  tionen im Rahmen ihrer Zuständig  keit Anwendung.

(3) Für die Zwecke des Artikels 45 Absatz 1 und des Artikels 47 Absätze 2 und 3 
wird eine von einer Organisa  tion der regionalen Integra  tion hinterlegte Urkunde 
nicht mitgezählt.

(4) Organisa  tionen der regionalen Integra  tion können in Angelegen  heiten ihrer 
Zuständig  keit ihr Stimmrecht in der Konferenz der Vertragsstaaten mit der Anzahl 
von Stimmen ausüben, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Ver-
tragsparteien dieses Übereinkommens sind. Diese Organisa  tionen üben ihr Stimm-
recht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein Stimmrecht ausübt, und 
umgekehrt.

Artikel 45

Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwan-
zigsten Ratifika  tions     - oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat und jede Organisa  tion der regionalen Integra  tion, der be ziehungs -
weise die dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zwanzigsten  entsprechenden 
Urkunde ratifiziert, förm  lich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen 
am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der eigenen Urkunde in Kraft.

4 Österreich, Schweiz: Depositar
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Artikel 46

Vorbehalte

(1) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar 
sind, sind nicht zulässig.

(2) Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden.

Artikel 47

Änderungen

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Übereinkommens vorschlagen 
und beim Generalsekretär der Vereinten Na  tionen einreichen. Der Generalsekre-
tär übermittelt jeden Änderungs  vorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforde-
rung, ihm zu notifizieren, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Bera-
tung und Entscheidung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb 
von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der 
Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konfe-
renz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na  tionen ein. Jede Änderung, die 
von einer Mehr  heit von zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden Ver-
tragsstaaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretär der Generalversamm-
lung der Vereinten Na  tionen zur Genehmigung und danach allen Vertragsstaa-
ten zur Annahme vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung tritt am drei-
ßigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten 
Annahmeurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung über die Änderung erreicht. Danach tritt die Änderung für 
jeden Vertragsstaat am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Annah-
meurkunde in Kraft. Eine Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, die sie ange-
nommen haben, verbind  lich.

(3) Wenn die Konferenz der Vertragsstaaten dies im Konsens beschließt, tritt eine 
nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung, die ausschließ  lich die Arti-
kel 34, 38, 39 und 40 betrifft, für alle Vertragsstaaten am dreißigsten Tag nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten Annahmeurkunden zwei 
Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
die Änderung erreicht.
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Artikel 48

Kündigung

Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekre-
tär der Vereinten Na  tionen gerichtete schrift  liche Notifika  tion kündigen. Die 
Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifika  tion beim Generalsekretär 
wirksam.

Artikel 49

Zugäng  liches Format

Der Wortlaut dieses Übereinkommens wird in zugäng  lichen Formaten zur Ver-
fügung gestellt.

Artikel 50

Verbind  liche Wortlaute

Der arab ische, der chines ische, der engl ische, der französ ische, der russ ische und 
der span ische Wortlaut dieses Übereinkommens sind gleichermaßen verbind  lich.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu 
gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
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Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1
(1) Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls (»Vertragsstaat«) anerkennt die Zuständig -
keit des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (»Aus-
schuss«) für die Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen, die von oder im 
Namen von seiner Ho  heits  gewalt unterstehenden Einzelpersonen oder Personen-
gruppen eingereicht werden, die behaupten, Opfer einer Verletzung des Überein-
kommens durch den betreffenden Vertragsstaat zu sein. 

(2) Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat des 
Über einkommens betrifft, der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist.

Artikel 2
Der Ausschuss erklärt eine Mitteilung für unzulässig,

a) wenn sie anonym ist;

b) wenn sie einen Missbrauch des Rechts auf Einreichung solcher Mitteilungen 
darstellt oder mit den Bestimmungen des Übereinkommens unvereinbar ist;

c) wenn dieselbe Sache bereits vom Ausschuss untersucht worden ist oder in einem 
anderen interna  tionalen Untersuchungs   - oder Streitregelungs  verfahren geprüft 
worden ist oder geprüft wird;

d) wenn nicht alle zur Verfügung stehenden innerstaat  lichen Rechtsbehelfe erschöpft 
worden sind. Dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung solcher Rechts-
behelfe unangemessen lange dauert oder keine wirksame Abhilfe erwarten lässt;

e) wenn sie offensicht  lich unbegründet ist oder nicht hinreichend begründet wird oder

f ) wenn die der Mitteilung zugrunde liegenden Tatsachen vor dem Inkrafttreten 
dieses Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat eingetreten sind, es sei denn, 
dass sie auch nach diesem Zeitpunkt weiterbestehen.

Artikel 3
Vorbehalt  lich des Artikels 2 bringt der Ausschuss jede ihm zugegangene Mittei-
lung dem Vertragsstaat vertrau  lich zur Kenntnis. Der betreffende Vertragsstaat 
übermittelt dem Ausschuss innerhalb von sechs Monaten schrift  liche Erklärungen 
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oder Darlegungen zur Klärung der Sache und der gegebenenfalls von ihm getrof-
fenen Abhilfemaßnahmen.

Artikel 4
(1) Der Ausschuss kann jederzeit nach Eingang einer Mitteilung und bevor eine 
Entscheidung in der Sache selbst getroffen worden ist, dem betreffenden Vertrags-
staat ein Gesuch zur sofortigen Prüfung übermitteln, in dem er aufgefordert wird, 
die vorläufigen Maßnahmen zu treffen, die gegebenenfalls erforder  lich sind, um 
einen mög  lichen nicht wieder gutzumachenden Schaden für das oder die Opfer 
der behaupteten Verletzung abzuwenden.

(2) Übt der Ausschuss sein Ermessen nach Absatz 1 aus, so bedeutet das keine Ent-
scheidung über die Zulässig  keit der Mitteilung oder in der Sache selbst.

Artikel 5
Der Ausschuss berät über Mitteilungen aufgrund dieses Protokolls in nichtöffent -
licher Sitzung. Nach Prüfung einer Mitteilung übermittelt der Ausschuss dem 
betreffenden Vertragsstaat und dem Beschwerdeführer gegebenenfalls seine Vor-
schläge und Empfehlungen.

Artikel 6
(1) Erhält der Ausschuss zuverlässige Angaben, die auf schwerwiegende oder systema-
tische Verletzungen der in dem Übereinkommen niedergelegten Rechte durch 
einen Vertragsstaat hinweisen, so fordert der Ausschuss diesen Vertragsstaat auf, 
bei der Prüfung der Angaben mitzuwirken und zu diesen Angaben Stellung zu 
nehmen.

(2) Der Ausschuss kann unter Berücksichtigung der von dem betreffenden Vertrags-
staat abgegebenen Stellungnahmen sowie aller sonstigen ihm zur Verfügung ste-
henden zuverlässigen Angaben eines oder mehrere seiner Mitglieder beauftragen, 
eine Untersuchung durchzuführen und ihm sofort zu berichten. Sofern geboten, 
kann die Untersuchung mit Zustimmung des Vertragsstaats einen Besuch in seinem 
Ho  heits  gebiet einschließen.

(3) Nachdem der Ausschuss die Ergebnisse einer solchen Untersuchung geprüft 
hat, übermittelt er sie zusammen mit etwaigen Bemerkungen und Empfehlungen 
dem betreffenden Vertragsstaat.

(4) Der Vertragsstaat unterbreitet innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der 
vom Ausschuss übermittelten Ergebnisse, Bemerkungen und Empfehlungen dem 
Ausschuss seine Stellungnahmen.
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(5) Eine solche Untersuchung ist vertrau  lich durchzuführen; die Mitwirkung des 
Vertragsstaats ist auf allen Verfahrensstufen anzustreben.

Artikel 7
(1) Der Ausschuss kann den betreffenden Vertragsstaat auffordern, in seinen 
Bericht nach Artikel 35 des Übereinkommens Einzel  heiten über Maßnahmen 
aufzunehmen, die als Reak  tion auf eine nach Artikel 6 dieses Protokolls durch-
geführte Untersuchung getroffen wurden.

(2) Sofern erforder  lich, kann der Ausschuss nach Ablauf des in Artikel 6 Absatz 4 
genannten Zeitraums von sechs Monaten den betreffenden Vertragsstaat auffor-
dern, ihn über die als Reak  tion auf eine solche Untersuchung getroffenen Maß-
nahmen zu unterrichten.

Artikel 8
Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifika  tion 
dieses Protokolls oder seines Beitritts dazu erklären, dass er die in den Artikeln 6 
und 7 vorgesehene Zuständig  keit des Ausschusses nicht anerkennt.

Artikel 9
Der Generalsekretär der Vereinten Na  tionen ist Verwahrer5 dieses Protokolls.

Artikel 10
Dieses Protokoll liegt für die Staaten und die Organisa  tionen der regionalen 
Integra  tion, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, ab dem 30. März 2007 
am Sitz der Vereinten Na  tionen in New York zur Unterzeichnung auf.

Artikel 11
Dieses Protokoll bedarf der Ratif ika  tion durch die Unterzeichnerstaaten des 
Protokolls, die das Übereinkommen ratif iziert haben oder ihm beigetreten 
sind. Es bedarf der förm  lichen Bestätigung durch die Organisa  tionen der regi-
onalen Integra  tion, die das Protokoll unterzeichnet haben und das Überein-
kommen förm  lich bestätigt haben oder ihm beigetreten sind. Das Protokoll 
steht allen Staaten oder Organisa  tionen der regionalen Integra  tion zum Bei-
tritt offen, die das Übereinkommen ratif iziert beziehungs  weise förm  lich bestä-

5 Österreich, Schweiz: Depositar 
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tigt haben oder ihm beigetreten sind und die das Protokoll nicht  unterzeichnet 
haben.

Artikel 12
(1) Der Ausdruck »Organisa  tion der regionalen Integra  tion« bezeichnet eine von 
souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisa  tion, der ihre 
Mitgliedstaaten die Zuständig  keit für von dem Übereinkommen und diesem Pro-
tokoll erfasste Angelegen  heiten übertragen haben. In ihren Urkunden der förm -
lichen Bestätigung oder Beitrittsurkunden erklären diese Organisa  tionen den 
Umfang ihrer Zuständig  keiten in Bezug auf die durch das Übereinkommen und 
dieses Protokoll erfassten Angelegen  heiten. Danach teilen sie dem Verwahrer6 
jede maßgeb  liche Änderung des Umfangs ihrer Zuständig  keiten mit.

(2) Bezugnahmen auf »Vertragsstaaten« in diesem Protokoll finden auf solche Orga-
nisa  tionen im Rahmen ihrer Zuständig  keit Anwendung. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 und des Artikels 15 Absatz 2 wird eine von 
einer Organisa  tion der regionalen Integra  tion hinterlegte Urkunde nicht mitgezählt. 

(4) Organisa  tionen der regionalen Integra  tion können in Angelegen  heiten ihrer 
Zuständig  keit ihr Stimmrecht bei dem Treffen der Vertragsstaaten mit der Anzahl 
von Stimmen ausüben, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertrags-
parteien dieses Protokolls sind. Diese Organisa  tionen üben ihr Stimmrecht nicht aus, 
wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein Stimmrecht ausübt, und umgekehrt.

Artikel 13
(1) Vorbehalt  lich des Inkrafttretens des Übereinkommens tritt dieses Protokoll 
am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zehnten Ratifika  tions     - oder Beitritts-
urkunde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat und jede Organisa  tion der regionalen Integra  tion, der 
beziehungs  weise die dieses Protokoll nach Hinterlegung der zehnten entspre-
chenden Urkunde ratifiziert, förm  lich bestätigt oder ihm beitritt, tritt das Proto-
koll am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der eigenen Urkunde in Kraft.

Artikel 14
(1) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Protokolls unvereinbar sind, sind 
nicht zulässig. 

(2) Vorbehalte können jederzeit zurückgenommen werden.

6 Österreich, Schweiz: Depositar
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Artikel 15
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Protokolls vorschlagen und 
beim Generalsekretär der Vereinten Na  tionen einreichen. Der Generalsekretär 
übermittelt jeden Änderungs  vorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, 
ihm zu notifizieren, ob sie die Einberufung eines Treffens der Vertragsstaaten 
zur Beratung und Entscheidung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet 
innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein 
Drittel der Vertragsstaaten die Einberufung eines solchen Treffens, so beruft der 
Generalsekretär das Treffen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na  tionen 
ein. Jede Änderung, die von einer Mehr  heit von zwei Dritteln der anwesenden 
und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretär 
der Generalversammlung der Vereinten Na  tionen zur Genehmigung und danach 
allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene und genehmigte Änderung tritt am dreißigs-
ten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Anzahl der hinterlegten Annah-
meurkunden zwei Drittel der Anzahl der Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Änderung erreicht. Danach tritt die Änderung für jeden 
Vertragsstaat am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Annahme-
urkunde in Kraft. Eine Änderung ist nur für die Vertragsstaaten, die sie angenom-
men haben, verbind  lich.

Artikel 16
Ein Vertragsstaat kann dieses Protokoll durch eine an den Generalsekretär der 
Vereinten Na  tionen gerichtete schrift  liche Notifika  tion kündigen. Die Kündi-
gung wird ein Jahr nach Eingang der Notifika  tion beim Generalsekretär wirksam.

Artikel 17
Der Wortlaut dieses Protokolls wird in zugäng  lichen Formaten zur Verfügung 
gestellt.

Artikel 18
Der arab ische, der chines ische, der engl ische, der französ ische, der russ ische und 
der span ische Wortlaut dieses Protokolls sind gleichermaßen verbind  lich.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren jeweiligen Regierun-
gen hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Protokoll unterschrieben.
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Versionen der UN-BRK im Internet

Auf der Homepage der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behin-
derter Menschen findet sich neben der amt  lichen, gemeinsamen Übersetzung von 
Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein

– die Schattenübersetzung der UN-BRK;

– das Originaldokument in engl ischer Sprache:
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publika  tionen/
DE/ Broschuere_UNKonven  tion_KK.pdf?__blob=publica  tionFile

Auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) fin-
det sich die 

– UN-BRK in Leichter Sprache:
http://www.bmas.de/DE/Service/Publika  tionen/a729L-un- konvention-
leichte-sprache.html       
Auf der Webseite des BMAS kann die Version in Leichter Sprache als Printaus-
gabe bestellt werden und steht als PDF zum Download bereit.

– UN-BRK in Gebärdensprache (DGS):
http://www.bmas.de/DE/Service/Publika  tionen/d729-un-konven  tion-
dgs-dvd.html      
Auf der Webseite des BMAS kann die kostenlose DVD mit einem Gebärden-
sprachfilm, der die UN-BRK übersetzt, bestellt werden.

https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publika��tionen/DE/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a729L-un-konvention-leichte-sprache.html
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/d729-un-konvention-dgs-dvd.html
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Zeittafel

Sta  tionen der Menschenrechts- und Behindertenpolitik

Übersicht (in Auswahl) zu Menschenrechtsverträgen und Erklärungen auf UN-
Ebene sowie wichtigen Gesetzen und Ak  tionen der polit ischen Behindertenbe-
wegung auf europä ischer und na  tionaler Ebene ab dem Jahr 1948 (bis 1990 alte 
Bundesrepublik).

10. Dezember 1948 Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
(AEMR) durch die UN-Vollversammlung in Paris. Seitdem 
wird der 10. Dezember alljähr  lich als »Tag der Menschen-
rechte« begangen.

16. Juni 1953 Inkrafttreten des Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschä
digter (Schwerbeschädigtengesetz). Eine Beschäftigungs   pf  licht 
und eine Ausgleichsabgabe von 50 DM pro nicht besetztem 
Pf  lichtarbeitsplatz und Monat werden festgelegt. Im Sozi-
algesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) ist die Ausgleichsab-
gabe aktuell zw ischen 105 und 260 Euro gestaffelt.

3. September 1953 Inkrafttreten der Konven  tion zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfrei  heiten des Europarates (Europä ische Menschen
rechtskonven  tion, EMRK) in der Bundesrepublik. 

28. Februar 1957 Inkrafttreten des Gesetzes über die Fürsorge für Körperbehinderte 
und von einer Körperbehinderung bedrohte Personen (Körperbehin
dertengesetz). Die Eingliederung in das Erwerbsleben steht 
im Vordergrund. 

18. Oktober 1961 Verabschiedung der Europä ischen Sozialcharta (European Social 
Charta, ESC) des Europarats. In Kraft seit dem 26. Februar 
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1965, zum gleichen Datum in der Bundesrepublik. Artikel 15 
befasst sich mit der beruf   lichen und sozialen Eingliederung 
behinderter Menschen. 

1. Juni 1962 Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG), das unter 
anderem die Eingliederungs  hilfe für »behinderte Menschen« 
regelt. Damit wird der Begriff »Krüppel« aus der Gesetzesspra-
che (Preuß isches Krüp pel fürsorgegesetz von 1920) entfernt. 
Das BSHG ist seit 1. Januar 2005 Bestandteil des Sozialge-
setzbuches Zwölftes Buch (SGB XII).

9. Oktober 1964 Erstausstrahlung der Sendung »Ak  tion Sorgenkind« im 
ZDF. Im gleichen Monat Gründung der »Ak  tion Sorgen-
kind« als Verein. Die Ak  tion ruft zu Spenden und Loskäufen 
auf, um die Lebenssitua  tion von Menschen mit Behinde-
rungen zu verbessern. Aus den Lotterieerlösen  werden Ein-
richtungen und Projekte der Behindertenhilfe finanziert. 

21. Dezember 1965 Verabschiedung der UNAntiRassismusKonven  tion (Interna 
tionales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassis
tischer Diskriminierung/Interna  tional Conven  tion on the Elimina 
tion of All Forms of Racial Discrimina  tion, ICERD). In Kraft 
seit dem 4. Januar 1969, in der Bundesrepublik seit dem 15. 
Juni 1969.   
In Artikel 5 Absatz e) wird das »Recht auf öffentliche Ge -
sundheitsfürsorge, ärztliche Betreuung, soziale Sicherheit 
und soziale Dienstleistungen« gewährleistet  – »Behinde-
rung« wird allerdings nicht direkt benannt.

16. Dezember 1966 Verabschiedung des UNZivilpakts (Interna  tionaler Pakt über 
bürger  liche und polit ische Rechte, IPbpR/Interna  tional Covenant on 
Civil and Political Rights, ICCPR). In Kraft seit dem 23. März 
1976, zum gleichen Datum in der Bundesrepublik.  
Verabschiedung des UNSozialpakts (Interna  tionaler Pakt über 
wirtschaft  liche, soziale und kulturelle Rechte, IPwskR/Interna  tional 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR). In 
Kraft seit dem 3. Januar 1976, zum gleichen Datum in der 
Bundesrepublik. Das Fakultativprotokoll wurde von Deutsch-
land noch nicht unterzeichnet.   
Der UNZivilpakt (IPbpR) und der UNSozial pakt (IPwskR) 
bilden gemeinsam die Interna  tional Bill of Rights  und 
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 be    schreiben damit im Bereich der Menschenrechte den 
Grundkodex der interna  tionalen Völkergemeinschaft.

5. Oktober 1967 Gründung der »Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behin-
derte«, heutiger Name »BAG SELBSTHILFE«. Der Dach-
verband vereint 116 Selbsthilfeorganisa  tionen behinder-
ter und chron isch kranker Menschen auf Bundesebene, 
in der Regel diagnosespezif isch arbeitend. Ihm gehören 
unter anderem die »Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.«, 
die »Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V.« sowie 
der »Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V.« 
(DBSV) an.

20. Dezember 1971 Verabschiedung der Erklärung der Rechte der geistig behinderten 
Menschen (Declara  tion on the Rights of Mentally Retarded Persons) 
durch die UN-Generalversammlung. 

April 1972 Gründung des weltweit ersten Centers for Independent Living 
(CIL) im kaliforn ischen Berkeley durch behinderte Akti-
vist_innen. Es steht für die »Selbstbestimmt-Leben-Idee« 
behinderter Frauen und Männer und ist Vorbild für die 
Gründung von vielen weiteren Zentren in den USA, die 
von behinderten Menschen selbst geleitet werden. Ab Mitte 
1986 auch Zentren in der Bundesrepublik.

Oktober 1973 Beginn des Kurses »Bewältigung der Umwelt« an der 
Volks hochschule in Frankfurt am Main, angeboten von 
dem (nicht behinderten) Publizisten Ernst Klee und dem 
(behinderten) Sozialarbeiter Gusti Steiner.  Thematisierung 
der gesellschaft  lichen Ausgrenzung behinderter  Menschen 
und Blockade der unzugäng  lichen Straßenbahn im Mai 
1974 durch Teilnehmende des VHS-Kurses. In  Anlehnung 
an den Kampfbegriff »Black is beautiful« der schwarzen 
US-Amerikaner_innen wird der Slogan »Behindert sein 
ist schön« kreiert, um neues Selbstbewusstsein herauszu-
stellen. Der Kurs und die Ak  tion werden als Beginn der 
emanzipator ischen Behindertenbewegung betrachtet.

1. Mai 1974  Inkrafttreten des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG). Behin-
derung wird auf das Final-Prinzip (Betrachtung der Aus-
wirkungen) umgestellt. Die Gewährung von sozialen 
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Leistungen wird damit nicht mehr von der Ursache (Kriegs-
beschädigung, zivile Ursache etc.) der Behinderung abhän-
gig gemacht.

9. Dezember 1975 Verabschiedung der Erklärung über die Rechte von behinderten 
Menschen (Declara  tion on the Rights of Disabled Persons) durch 
die UN-Generalversammlung. 

1977 Gründung der ersten »Krüppelgruppe« in Bremen, danach 
auch in anderen Städten. Ab Anfang der 1980er-Jahre Entste-
hen von Frauenkrüppelgruppen. Die Krüppelbewegung ent-
wickelt sich zu einer aktiven polit ischen Protestbewegung. Der 
bewusst provozierend gebrauchte Begriff »Krüppel« soll die 
gesellschaft  lichen Verhältnisse der Aussonderung behinderter 
Menschen in Heimen, Sonderschulen etc. zum Ausdruck brin-
gen. Die Zusammenarbeit mit Nichtbehinderten wird abge-
lehnt, um Bevormundung zu vermeiden. Die Krüppelgruppen 
geben von 1979 bis 1985 die »Krüppelzeitung« heraus, die als 
erstes Sprachrohr der Behindertenbewegung gilt. 

18. Dezember 1979 Verabschiedung der UNFrauenrechtskonven  tion (Über ein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau/Conven  tion on the Elimina  tion of All Forms of Discrimina 
tion against Women, CEDAW). In Kraft seit dem 3. Septem-
ber 1981, in der Bundesrepublik seit dem 9. August 1985.

8. Mai 1980 Demonstra  tion von rund 5 000 Menschen in Frankfurt am 
Main gegen das sogenannte Frankfurter Urteil. Am 25. Fe -
bruar 1980 hatte die 24. Zivilkammer des  Landgerichts Frank-
furt eine Entscheidung des Amtsgerichtes bestätigt, der zu -
folge die Anwesen  heit einer Gruppe körper  lich und geistig 
Behinderter im Vertragshotel dem Reiseveranstalter als 
»Reisemangel« zugerechnet werden könne. Einer klagenden 
Touristin stehe deshalb eine Entschädigung zu.

1981 »Interna  tionales Jahr der Behinderten« auf Beschluss der 
UN-Generalversammlung vom 16. Dezember 1976. In der 
Bundesrepublik steht es unter dem Motto »Einander verste-
hen – miteinander leben!«. Das UN-Jahr stößt auf die Kri-
tik der Krüppelbewegung, da es vom Geist der Sonderein-
richtungen und der Fremdbestimmung gekennzeichnet sei. 
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24. Januar 1981 Bühnenbesetzung bei der Eröffnungs  veranstaltung zum 
UN-Jahr der Behinderten in der Dortmunder Westfalen-
halle durch Aktivist_innen der Krüppelbewegung. 

18. Juni 1981 »Krüppelschläge« von Franz Christoph. Der Mitbegründer 
der Krüppelbewegung, schlägt während der REHA-Messe 
in Düsseldorf mit seiner Krücke auf den Bundespräsidenten 
Karl Carstens ein. Christoph kann erfolgreich demonstrie-
ren, dass er als »Behinderter« nicht ernst genommen wird, 
seine Tat hat keine recht  lichen Folgen.

30. September – Auf dem zweiten »Gesund  heits  tag Hamburg« berichten
4. Oktober 1981 erstmals auch Frauen mit Behinderungen über ihre Dis kri-

minierungs  erfahrungen. 

12. / 13. Dezember Auf dem »Krüppeltribunal« in Dortmund prangern rund
1981 400 behinderte Aktivist_innen die Menschenrechtsverlet-

zungen im Sozialstaat an Menschen mit Behinderungen an.

3. Dezember 1982 Verabschiedung des »Weltak  tions  programms für  Behinderte« 
der Vereinten Na  tionen (»World Programme of Ac  tion con-
cerning Disabled Persons«). Neben den bisherigen Zielen der 
Präven  tion und Rehabilita  tion wird auch die Herstellung der 
Chancengleich  heit behinderter Menschen festgeschrieben.

1983 – 1992 Die Generalversammlung der Vereinten Na  tionen ruft die 
»Dekade der Menschen mit Behinderungen« (»United Na -
tions      Decade of Disabled Persons«) aus. Die UN-Mitglieds-
staaten sind aufgerufen, das UN-Weltak  tions  programm in 
diesem Zeitraum umzusetzen. In Deutschland wird diese 
Dekade kaum öffent  lich wahrgenommen.

10. Dezember 1984 Verabschiedung der UNAntiFolter Konven  tion (Übereinkom
men gegen Folter und andere grausame, unmensch  liche oder ernied
rigende Behandlung oder Strafe/Conven  tion against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment, 
CAT). In Kraft seit dem 26. Juni 1987, in Deutschland seit 
dem 3. Oktober 1990. Erstmals werden in Bezug auf Behin-
derung die Bereiche Zwangspsychiatrie, Zwangsmedika -
tion, Zwangsfixierung und Gewalt in der Pf lege einer 
UN-Menschenrechtskonven  tion zugeordnet.
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15. Oktober 1986 Gründung des ersten Zentrums für Selbstbestimmtes Leben 
(ZSL) in Bremen. Mit der Methode des Peer-Counseling 
(Gleichbetroffene beraten Gleichbetroffene) unterstützen 
sich Menschen mit Behinderungen. Zentren in Hamburg 
und Köln sowie in weiteren Städten folgen. 

20. November 1989 Verabschiedung der UNKinderrechtskonven  tion (Überein
kommen über die Rechte des Kindes/Conven  tion on the Rights 
of the Child, CRC). In Kraft seit dem 2. September 1990, 
in Deutschland seit dem 5. April 1992. »Behinderung« fin-
det in der Kinderrechtskonven  tion erstmals menschenrecht -
liche Erwähnung: in Artikel 2 (Diskriminierungs  verbot, 
unter anderem aufgrund von Behinderung) und Artikel 23 
(Rechte behinderter Kinder).

12. April 1990 Gründung des »Allgemeinen Behindertenverbandes der 
DDR«, der sich am 31. August in »Allgemeiner Behinder-
tenverband in Deutschland e. V.« (ABiD) umbenennt. Der 
ABiD ist jedoch nur im Osten Deutschlands aktiv.

19. Oktober 1990  Gründung der »Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
in Deutschland e. V.« (ISL) in Erlangen. Die ISL ist der Dach-
verband der Zentren für Selbstbestimmtes Leben und der 
deutsche Zweig der weltweiten Selbstvertretungs  organisa -
tion »Disabled Peoples’ Interna  tional« (DPI). Die Selbstbe-
stimmt-Leben-Philosophie erhält damit eine organisato-
rische Grundlage auf Bundesebene.

18. Dezember 1990 Verabschiedung der UNWanderarbeiterkonven  tion (Überein
kommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen/Interna  tional Conven  tion on the Protec 
tion of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families, ICRMW). In Kraft seit dem 1. Juli 2003. Deutsch-
land hat dieses Übereinkommen weder unterzeichnet 
noch ratifiziert, da illegale Zuwanderung befürchtet wird. 
Themat isch ist der Bereich »Behinderung und Migra  tions -
hintergrund« berührt, auch wenn der Begriff »Behinde-
rung« im Dokument nicht vorkommt.

23. Oktober 1991 Veröffent  lichung des »Düsseldorfer Appells« auf der Düssel-
dorfer REHA-Messe durch das verbandsüber greifende Per-
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sonenbündnis »Initiativkreis Gleichstel lung Behinderter«. 
Kernforderungen sind eine Er gänzung für Menschen mit 
Behinderun gen in Artikel 3 des Grundgesetzes und ein 
Behin der tengleichstellungs  gesetz nach dem Vorbild der 
USA. Der Appell begründet eine gleichstellungs  po lit ische 
Kampagne von Behindertenverbänden, die 1994 bzw. 2002 
Erfolg hat.

5. Mai 1992 Erster europaweiter Protesttag für die Gleichstellung behin-
derter Menschen, organisiert vom »European Network on 
Independent Living« (ENIL) und der europä ischen Sek  tion 
von »Disabled Peoples’ Interna  tional« (DPI). In über 100 
europä ischen Städten wird für ein Gleichstellungs  gesetz 
demonstriert. In Deutschland finden unter anderem große 
Demonstra  tionen in Berlin, Nürnberg und Kassel statt, auf 
denen auch die Ergänzung des Grundgesetzes gefordert 
wird.

11. August 1992 »Flensburger Urteil« des Amtsgerichts Flensburg. Das Urteil 
spricht einem Ehepaar eine zehnprozentige Reisekosten-
rückerstattung zu, da sich im Speisesaal des Hotels auch 
behinderte Urlauber befanden, deren Anblick bei den Mahl-
zeiten als für das Ehepaar nicht zumutbar gewertet wird.

3. Dezember 1993 Weltweit erster »Interna  tionaler Tag der behinderten Men-
schen« aufgrund eines Beschlusses der UN-Generalver-
sammlung vom 14. Oktober 1992, ab 1993 alljähr  lich den 
3. Dezember als Ak  tions  tag zu begehen. 

20. Dezember 1993  Verabschiedung der Rahmenbestimmungen zur Herstellung der 
Chancengleich  heit für Behinderte (Standard Rules on the Equaliza 
tion of Opportunities for Persons with Disabilities) von den Ver-
einten Na  tionen im Anschluss an die »Dekade der Menschen 
mit Behinderungen«. Recht  lich unverbind  licher Vorläufer 
der UNBehindertenrechtskonven  tion mit Empfehlungen, die 
auf die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderung in 
der Gesellschaft zielen. Die Institu  tion eines/einer Sonderbe-
richterstatter_in zur Beobachtung der Umsetzung der Rah-
menbestimmungen in den UN-Mitgliedsstaaten ist im Text 
festgeschrieben.
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7.–10. Juni 1994 Beschluss der »Salamanca Erklärung« mit einem Aktions-
rahmen zur Inklusion behinderter Schüler_innen auf der 
UNESCO-Weltkonferenz »Pädagogik für besondere Be -
dürfnisse: Zugang und Qualität« im span ischen  Salamanca. 
Der Originaltext der Erklärung spricht vom Prinzip der 
»Inclusion« – die deutsche Übersetzung überträgt den Begriff 
mit »Integra  tion«. 

15. November 1994  Inkrafttreten des neuen Satzes 2 im Grundgesetz Arti-
kel 3 Absatz 3: »Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.« 

3. Mai 1996 Verabschiedung der revidierten Europä ischen Sozialcharta 
(European Social Charta, ESC) des Europarates, die die Fas-
sung aus dem Jahr 1961 ersetzt. In Kraft seit dem 1. Juli 1999. 
Deutschland hat diese überarbeitete Fassung unterzeich-
net, jedoch bislang nicht ratifiziert. Artikel 15 beschreibt das 
Recht behinderter Menschen auf Eigenständig  keit, soziale 
Eingliederung und Teilhabe am Leben der Gemeinschaft. 
Der Aspekt der Arbeitswelt (Fassung von 1961) wird in der 
revidierten Charta mit Aussagen zur Teilhabe behinderter 
Menschen in der Gesellschaft deut  lich erweitert.

15.–18. August 1996 Erste europä ische Konferenz behinderter Frauen in Mün-
chen. Am Rande der Tagung schließen sich die deutschen 
Teilnehmerinnen zu einem Bundesnetzwerk zusammen. 
Daraus entsteht 1998 »Weibernetz e. V. – Bundesnetzwerk 
von FrauenLesben und Mädchen mit Beeinträchtigung«.

4. April 1997 Verabschiedung der Bioethik bzw. Biomedizinkonven  tion (Über
einkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde 
im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin/Conven 
tion on Human Rights and Biomedicine) des Europarates. In Kraft 
seit dem 1. Dezember 1999. Deutschland hat die Konven -
tion aufgrund von Protesten der Zivilgesellschaft bisher weder 
unterzeichnet noch ratifiziert. In der Konven  tion sind unter 
anderem die Voraussetzungen für fremdnützige Forschung an 
nicht einwilligungs  fähigen Menschen geregelt.

29. September 1997 Start der »Ak  tion Grundgesetz«. Mit Zeitungs  an  zeigen und 
einer Pressekampagne beginnt die »Ak  tion  Sorgenkind« eine 
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Medien- und Anti dis kri minierungs  kampagne. Ziel ist  es, 
das Benach tei ligungs  verbot gemäß Artikel 3 des Grund ge-
setzes durch ein Gleichstellungs  gesetz mit Leben zu  füllen. 
Dazu erscheint das Buch Die Gesell  schaft der Behinderer. Über 
100 Verbände der Behindertenhilfe- und -selbsthilfe betei-
ligen sich an der Kampagne.

2. Oktober 1997 Verabschiedung des Vertrags von Amsterdam zur Er  wei-
terung der Befugnisse der Europä ischen Union durch die 
Staats- und Regierungs  chefs der EU. In Kraft seit dem 
1. Mai 1999. Erstmals werden Menschen mit Behinderungen 
in einem EU-Vertrag erwähnt. In Artikel 13 (Nicht-Diskri-
minierung) ist das Merkmal »Behinderung« festgeschrieben. 
In einer Zusatzerklärung wird festgelegt, dass EU-Maßnah-
men den Bedürfnissen behinderter Menschen Rechnung 
tragen müssen.

8. Oktober 1997 Ablehnender Beschluss des Bundesverfassungs  gerichts zur 
Beschulung einer körperbehinderten Schülerin an einer 
Regelschule. Die Schulbehörden können »organisator ische, 
personelle oder finanzielle« Gründe angeben, um Schüler_
innen mit Behinderung nicht aufzunehmen. Sie verstoßen 
nach Ansicht des Gerichts dann nicht gegen Artikel 3 des 
Grundgesetzes.

1. Dezember 1997 Beginn des Projektes »Wir vertreten uns selbst!«: Erstmaliger 
Zusammenschluss von Menschen mit Lernschwierig  keiten in 
Deutschland zu ihrer polit ischen Selbstvertretung, um sich für 
das Recht auf Leichte Sprache einzusetzen. Am 3. Februar 
2001 gründet sich zum Ende des Projekts der Verein »Netz-
werk People First Deutschland e. V.«. Auf der Mitglieder-
versammlung vom 1. Oktober 2005 stellt der Verein seinem 
Namen den Zusatz »Mensch zuerst« voran.

17. Mai 1999 Inkrafttreten des ersten Gleichstellungs  gesetzes für behin-
derte Menschen – inklusive eines Frauenfördergrundsatzes – 
auf Länder-Ebene mit dem Gesetz über die Gleichberechtigung 
von Menschen mit und ohne Behinderung (LGBG) im Bundesland 
Berlin.   
Mittlerweile gibt es in allen 16 Bundesländern Gleichstellungs -
gesetze für Menschen mit Behinderungen.
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3. Dezember 1999 Gründung des »Deutschen Behindertenrates« (DBR) in Ber-
lin als Ak  tions  bündnis durch die Sozialverbände, die »Bun-
desarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe« sowie durch unabhängige 
Behindertenverbände. Der DBR repräsentiert über seine 
Verbände rund 2,5 Millionen Menschen mit Behinderungen.

1. März 2000 Umbenennung der »Ak  tion Sorgenkind«, deren Name viel-
fältig als diskriminierend bezeichnet und von behinderten 
Menschen kritisiert wurde, in »Ak  tion Mensch«.

11. Dezember 2000 Verabschiedung der Charta der Grundrechte der Europä ischen 
Union durch die Staats- und Regierungs  chefs der EU in 
Nizza. Rechtsverbind  lich wird die Charta am 1. Dezember 
2009 mit dem Vertrag von Lissabon. »Behinderung« wird 
in dieser Grundrechte-Charta in den Artikeln 21 (Nicht-
diskriminierung) und 26 (Integra  tion von Menschen mit 
Behinderung) thematisiert. 

22. Mai 2001 Verabschiedung der Interna  tionalen Klassifika  tion der Funk
tions   fähig  keit, Behinderung und Gesund  heit (Interna  tional 
Classi fica  tion of Func  tioning, Disability and Health, ICF) auf 
der 45. Weltgesund  heits  versammlung der WHO.  Wechsel 
vom medizin ischen zum bio-psycho-sozialen Modell: 
Be  hinderung wird als Ergebnis einer Wechselwirkung 
zw ischen persön  lichen Faktoren und Umweltfaktoren ver-
standen.

1. Juli 2001 Das Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch 
(SGB IX) gilt als Beginn eines »Perspektivenwechsels« in 
der Behindertenpolitik, da »Selbstbestimmung und die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft« für »behinderte 
oder von Behinderung bedrohte Menschen« erstmals nor-
miert werden. 

13. April 2002 Gründung der »Arbeitsgemeinschaft Disability Studies 
Deutschland – Wir forschen selbst« an der Universität Dort-
mund mit 24 Gründungs  mitgliedern. Entstanden in Großbri-
tannien und den USA, verstehen sich die Disability Studies 
(DS) als interdisziplinär ausgerichtete Wissenschaft, die Behin-
derung nicht unter einem medizin ischen Aspekt betrachtet, 
sondern vor allem als soziales und gesellschaft  liches Geschehen 
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versteht. Die maßgeb  lichen Akteur_innen der DS leben in der 
Regel selbst mit Behinderung.

1. Mai 2002 Inkrafttreten des  Behindertengleichstellungs  ge set zes (BGG) des 
Bundes. Das BGG regelt die Herstellung von Barrierefrei  heit 
im öffent  lich-recht  lichen Bereich sowie Zielvereinbarungen 
von Be hindertenverbänden mit privaten Unternehmen zur 
Herstellung von Barrierefrei  heit und ein Verbandsklagerecht. 
Das BGG ist weltweit das erste Behindertengleichstellungs -
gesetz auf Bundesebene, das die Belange von behinderten 
Frauen  thematisiert.

2003 »Europä isches Jahr der Menschen mit Behinderung« (EJMB) 
in allen Mitgliedsstaaten der EU. Ziel ist eine Sensibilisie-
rung der Öffentlich  keit für das Recht der  Menschen mit 
Behinderungen auf Nichtdiskriminierung. Das Motto des 
EJMB, vom Rat der Europä ischen Union am 3. De  zem-
ber 2001 beschlossen, lautet »Nichts über uns ohne uns!« 
Es verdeut  licht die zentrale Rolle der Mitbe stim mung von 
Menschen mit Behinderungen in allen Poli tik be reichen.

18. August 2006  Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungs  gesetzes (AGG). 
Das AGG ist Bestandteil des Gesetzes zur  Umsetzung euro
päischer Richtlinien zur Verwirk  lichung des Grundsatzes der Gleich
behandlung. Es enthält ein arbeitsrecht  liches und ein allgemei-
nes zivilrecht  liches Benachteiligungs  verbot, das mehrere 
Merkmale umfasst, unter anderem das einer Behinde rung. 

13. Dezember 2006 Verabschiedung der UNBehindertenrechtskonven  tion (Über
einkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
UNBRK/Conven  tion on the Rights of Persons with Disabilities, 
CRPD) sowie des zugehörigen Fakultativprotokolls, das die 
Arbeitsweise des Überwachungs  ausschusses (vgl. dazu § 34 
UN-BRK) in der Frage von Individualbeschwerden regelt. 
In Kraft seit dem 3. Mai 2008, in Deutschland seit dem 26. 
März 2009.

20. Dezember 2006 Verabschiedung der UNKonvention gegen das Verschwinden
lassen (Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Ver
schwindenlassen / Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance, CPED). In Kraft seit dem 23. Dezem-



453Zeittafel  –––––  453

ber 2010, zum gleichen Zeitpunkt auch in  Deutschland. Bei 
dieser Konvention handelt es sich um den neunten und vor-
erst letzten Kernmenschenrechtsvertrag.   
In Artikel 7 wird geregelt, dass die Straftat des Verschwin-
denlassens mit angemessenen Strafen geahndet werden soll, 
»welche die außerordentliche Schwere der Straftat berück-
sichtigen«. Dabei kann ein Vertragsstaat laut Absatz 2 b) die-
ses Artikels für das Strafmaß insbesondere dann »erschwe-
rende Umstände vorsehen«, wenn es sich im Fall des 
Ver  schwindenlassens um Personen mit Behinderungen oder 
andere besonders verletzliche Personen handelt.

3. Mai 2008 Inkrafttreten der UN-BRK auf interna  tionaler Ebene. 
20 Staa ten müssen ratif iziert haben.

26. März 2009 Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland mit dem Rang 
eines Bundesgesetzes.

22. Januar 2011  Inkrafttreten der UN-BRK in der Europä ischen Union 
durch Beitritt nach Artikel 44 (Organisa  tionen der regiona-
len Integra  tion) der Konven  tion. 

9. Juni 2011 Vorstellung des ersten »Weltbehindertenberich tes« (»World 
report on disability«) durch die Weltgesund heits  organisa  tion 
(WHO) und die Weltbank. Infor ma  tionen zur  weltweiten 
Situa  tion behinderter Menschen mit Kapiteln zur Gesund -
heit, Rehabilita  tion, Bildung und Beschäftigung. Laut Be -
richt leben 1 Milliarde, rund 15 Prozent aller Menschen auf 
der Welt, mit einer Behinderung. Der Großteil von ihnen 
in Entwicklungs  ländern. Kinder und Frauen sind am stärks-
ten betroffen. 

15. Juni 2011 Beschluss des »Na  tionalen Ak  tions  plans« (NAP) der Bundesre-
gierung zur Umsetzung der UN-Be hin dertenrechtskonven -
tion – Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft« durch das 
Bundeskabinett. Der Plan wird von den Behindertenverbän-
den als nicht weitgehend genug kritisiert.

3. August 2011 Beschluss des knapp 80-seitigen Ersten Staatenberichts der 
Bun desrepublik Deutschland zur Umsetzung der UNBehin
der ten rechtskonven  tion in Deutschland durch das Bundeskabinett. 
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19. Januar 2012 Gründungs  versammlung der BRK-Allianz als zivil g  e  sell-
schaft  liches Bündnis von knapp 80 deutschen Nicht re gie-
rungs  organisa  tionen zur Begleitung der Staatenberichtsprü-
fung für Deutschland.

21./22. März 2013 Übergabe des ersten Parallelberichts der BRK- Allianz mit 
dem Titel »Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, Ba  rri-
erefrei  heit, Inklusion!« an den seinerzeitigen Vorsitzen den 
des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages 
Tom Koenigs und die damalige Bundesarbeits- und Sozial-
ministerin Ursula von der Leyen. Der Bericht  versteht sich 
als Parallelbericht zum Staatenbericht der Bundes re gie-
rung.

13. Juli 2013 In Berlin findet erstmals die »Mad & Disability Pride Parade« 
statt, bei der behinderte Aktivist_innen unter dem Motto 
»Küsst den Wahnsinn wach, liebt Krummbeine und Spasmus, 
begehrt Krücken und Katheter!« ihre Behinderung zelebrie-
ren. Das Konzept der Provoka  tion im Sinne von »Disability 
Pride« hat sein Vorbild den USA. 1990 fand dort in Boston die 
erste »Pride Parade« statt. 

14. April 2014 Beschluss der »Frageliste« (»List of Issues«) für Deutschland 
durch den UN-Fachausschuss in Genf. 25 Fragen müssen von 
der Bundesregierung in Vorbereitung der ersten Staatenbe-
richtsprüfung zur Um setzung der UN-BRK im April 2015 
beantwortet werden.

30. Juni 2014 Weltweit ist die UN-BRK von 159 Staaten unterzeichnet 
und von 151 Staaten ratifiziert worden. Das Fakultativpro-
tokoll haben 92 Staaten unterzeichnet und 84 ratif iziert. 
(Stand: 30. September 2014). 
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Auswahl weiterführender Literatur

Ahrbeck, Bernd: Inklusion: Eine Kritik, Stuttgart 2014

 Der Autor vertritt die Ansicht, dass viele der in der Inklusionsdebatte anste-
henden Fragen ungeklärt sind, darunter auch grundsätz  liche, was die kon-
krete Umsetzung wie auch die Fernziele der Inklusion anbelangt.

Aichele, Valentin/Deutsches Institut für Menschenrechte: Die UN-Behin der-
tenrechtskonven  tion und ihr Fakultativprotokoll. Ein Beitrag zur Ratifika -
tions  debatte, Policy Paper No. 9, Berlin 2008

 Ein Policy-Paper zu Fragen der Umsetzung der UN-BRK mit konkreten 
Empfehlungen aus der Perspektive des seinerzeitigen Ratifika  tions  prozesses.

Ak  tion Grundgesetz (Hrsg.): Die Gesellschaft der Behinderer. Das Buch zur Ak -
tion Grundgesetz, Reinbek 1997

 Begleitbuch zur bundesweiten Kampagne »Ak  tion Grundgesetz«, mit der 
die »Ak  tion Sorgenkind«, heute »Ak  tion Mensch«, die Situa  tion behin-
derter Menschen darstellt und gesellschaft  liche Veränderungen einfordert; 
einschließ  lich Darstellung der Kampagnenmaterialien.

Arnade, Sigrid: Weder Küsse noch Karriere. Erfahrungen behinderter Frauen, 
Frankfurt am Main 1992 

 Zwölf Porträts von behinderten Frauen, in denen die mehrfache Diskrimi-
nierung aufgrund des Frauseins und des Behindertseins deut  lich wird.

Bertelsmann Stiftung/Beauftragter für die Belange behinderter Menschen/Deut-
sche Unesco-Kommission/Sinn-Stiftung (Hrsg.): Gemeinsam lernen – Auf 
dem Weg zu einer inklusiven Schule, Gütersloh 2012

 Die mit dem »Jakob Muth-Preis für inklusive Schule« ausgezeichneten Schu-
len sowie interna  tionale Beispiele zeigen, wie gemeinsames Lernen konkret 
aussehen und wie Deutschland sich zu einem inklusiven Bildungs  standort 
entwickeln kann.
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Bielefeldt, Heiner/Deutsches Institut für Menschenrechte: Zum Innova  tions -
potenzial der UN-Behindertenrechtskonven  tion, 3. aktualisierte und er-
weiterte Auf lage, Essay No. 5, Berlin 2009

 Grundlegender Essay aus menschenrecht  licher Sicht zur Bedeutung der UN-
BRK.

Bösl, Elsbeth/Klein, Anne/Waldtschmidt, Anne (Hrsg.): Disability History: 
Konstruk  tionen von Behinderung in der Geschichte. Eine Einführung, 
 Bielefeld 2010

 Erster deutschsprachiger Sammelband zur histor ischen Analyse von ›Behin-
derung‹ im Anschluss an die Disability Studies. Grundlagentexte zu Konzep -
tion und Methoden der Disability History sowie exemplar ische Fallstudien 
zu Wissenschaftsgeschichte und subjektiven Erfahrungen, Institu  tionen und 
Politiken, Körper, Kunst und Kultur stellen das Forschungs  feld vor.

Bosse, Ingo (Hrsg.): Medienbildung im Zeitalter der Inklusion, Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), Düsseldorf 2013

 Die Dokumenta  tion eröffnet einen ebenso prakt ischen wie theoret ischen 
Zugang zur inklusiven Medienbildung und enthält eine kommentierte Link-
liste sowie eine Aufstellung von Projekten und Initiativen.

BRK-Allianz – Allianz der deutschen Nichtregierungs  organisa  tionen zur UN-
Behindertenrechtskonven  tion (Hrsg.): »Für Selbstbestimmung, gleiche  Rechte, 
Barrierefrei  heit, Inklusion!« Erster Bericht der Zivilgesellschaft zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonven  tion in Deutschland, Berlin 2013. 
Online abrufbar unter: http://www.brk-allianz.de/attachments/ article/ 87/
beschlossene_fassung_final_endg-logo.pdf (Stand: 01.05.2014)

 Parallelbericht der Zivilgesellschaft zum Ersten Staatenbericht der Bun-
desregierung. Analog der Artikel der UN-BRK wird zur Vorlage beim 
UN-Fachausschuss die Lebensrealität der Menschen mit Behinderungen in 
Deutschland beschrieben einschließ  lich Forderungen zur Veränderung im 
Sinne der UN-BRK. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Teilhabebericht der Bundes-
regierung über die Lebenslagen von Menschen mit  Beeinträchtigungen. Teil-
habe – Beeinträchtigung – Behinderung, Bonn 2013. Online ab  rufbar un-
ter: http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter- Menschen/
Meldungen/teilhabebericht-2013.html (Stand: 11.07.2014)

 Der Teilhabebericht stellt eine Weiterentwicklung des Behindertenberichts 
dar. Er nimmt erstmals auch die Lebenslagen von Menschen mit Beein-

http://www.brk-allianz.de/attachments/article/87/beschlossene_fassung_final_endg-logo.pdf
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/Meldungen/teilhabebericht-2013.html
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trächtigungen in den Blick und umfasst auch die Menschen, die zwar mit 
gesundheit  lichen Beeinträchtigungen leben, aber nicht als behindert oder 
schwerbehindert anerkannt sind.

– Zusammenarbeiten. Inklusion in Unternehmen und Institu  tionen. Ein Leit-
faden für die Praxis, Bonn 2013. Online abrufbar unter: http://www.bmas.
de/DE/Service/Publika  tionen/a755-leitfaden-ak  tions  plaene.html (Stand: 
11.07.2014)

 Leitfaden zur Erstellung von Ak  tions  plänen mit guten Beispielen aus der 
Praxis zur Unterstützung von Unternehmen und Institu  tionen bei der Er-
stellung eigener Ak  tions  pläne. 

– Übereinkommen der Vereinten Na  tionen vom 13.12.2006 über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 
13.12.2006 zum Übereinkommen der Vereinten Na  tionen über die  Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, Bonn 2011. Online abrufbar unter: http:// 
www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publika  tionen/a729- un- 
konven  tion.html (Stand: 11.07.2014)

 Text der UN-BRK in deutscher, engl ischer und französ ischer Sprache.

– Übereinkommen der Vereinten Na  tionen über Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. Erster Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland. Vom 
Bundeskabinett beschlossen am 3. August 2011 [o. O.]. Online  abrufbar unter: 
http://www.gemeinsam-einfach-machen.de/Shared Docs/ Downloads/DE/
StdS/UN_BRK/2011_08_03_staatenbericht.html?nn=1008758 (Stand: 
07.08.2014)

  Bericht der Bundesregierung an den UN-Fachausschuss über den Stand der 
Umsetzung der UN-BRK in Deutschland.

– Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft. Der Na  tionale Ak  tions  plan der 
Bundesregierung zur Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention, 
Berlin 2011. Online abrufbar unter: http://www.gemeinsam-einfach-machen. 
de/ BRK/ DE/ StdS/ Vorreiter/bund/bund_node.html (Stand: 11.07.2014)

 Ak  tions  plan der Bundesregierung, der sich nicht als abgeschlossenes Doku-
ment versteht, sondern evaluiert und weiterentwickelt werden soll.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Die wirtschaft  liche und so-
ziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2012. 20. So-
zialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch das HIS-
Institut für Hochschulforschung, Bonn/Berlin 2013. Online abrufbar unter:

 http://www.bmbf.de/de/22497.php (Stand: 13.07.2014)

http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a755-leitfaden-aktionsplaene.html
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a729-un-konvention.html
http://www.gemeinsam-einfach-machen.de/Shared Docs/Downloads/DE/StdS/UN_BRK/2011_08_03_staatenbericht.html?nn=1008758
http://www.gemeinsam-einfach-machen.de/BRK/DE/StdS/Vorreiter/bund/bund_node.html
http://www.bmbf.de/de/22497.php


458458  –––––  Anhang

 Empir ische Untersuchung zur wirtschaft  lichen und sozialen Lage der Stu-
dierenden in Deutschland. Mit ausführ  lichen Darstellungen zu Studierenden 
mit gesundheit  lichen Beeinträchtigungen.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Ein mi-
schen Mitm ischen. Informa  tions  broschüre für behinderte Mädchen und 
Frauen. Neuauf lage 2007. Auch in Leichter Sprache verfügbar. Online abruf-
bar unter: http://www.bmfsf j.de/Redak  tionBMFSFJ/ Broschuerenstelle/ 
Pdf-Anlagen/Einm ischen-Mitm ischen,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache 
=de,rwb=true.pdf%3C/link (Stand: 13.07.2014)

 In 14 Kapiteln werden jeweils einzelne Lebensbereiche von Mädchen und Frau-
en mit Behinderungen aufgegriffen. Darunter sind Themen der beruf   lichen 
Ausbildung und der Erwerbssitua  tion behinderter Frauen ebenso wie Themen 
zu Sexualität, Mutterschaft und Familie, Leben mit Pf lege und Assistenz oder 
die Bedeutung der bioeth ischen Diskussion für behinderte Frauen.

Bundesministerium für wirtschaft  liche Zusammenarbeit und  Entwicklung (Hrsg.): 
Ak  tions  plan zur Inklusion von Menschen mit  Behinderungen. BMZ Strategie-
papier 1 – 2013. Online abrufbar unter: http://www.bmz.de/de/ mediathek/
publika  tionen/reihen/strategiepapiere/ Strategiepapier325_01_2013.pdf (Stand: 
13.07.2014)

 Ziel des Ak  tions  planes ist es, durch geeignete Maßnahmen die Belange von 
Menschen mit Behinderungen in der Entwicklungs  zusammenarbeit syste-
matisch zu berücksichtigen.

Daniels, Susanne von (Hrsg.): Krüppel-Tribunal. Menschenrechtsverletzungen im 
Sozialstaat, Köln 1983

 Das Buch basiert auf Materialien, die auf dem »Krüppel-Tribunal« im De-
zember 1981 in Dortmund anläss  lich des »Interna  tionalen Jahres der Behin-
derten« zusammengetragen wurden. 

Degener, Theresia: Welche legislativen Herausforderungen bestehen in Bezug 
auf die na  tionale Implementierung der UN-Behindertenrechtskonven  tion 
in Bund und Ländern?, in: Behindertenrecht 02/2009, S. 34 – 52

 Basisartikel; Übersicht für die Politik über acht Themenfelder, die im Licht 
der UN-BRK vordring  lich bearbeitet werden müssen.

Deutsches Institut für medizin ische Dokumenta  tion und Informa  tion (Hrsg.): 
Interna  tionale Klassifika  tion der Funktions  fähig  keit,  Behinderung und Ge-
sund  heit (ICF), Genf [2005]. PDF-Fassung unter: http://www.  dimdi.de/ static/
de/klassi/icf/index.htm (Stand: 30.10.2014)

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Einmischen-Mitmischen,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf%3C/link
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier325_01_2013.pdf
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm


459Literaturhinweise  –––––  459

 Deutsche Übersetzung der Interna  tional Classifica  tion of Func  tioning, Disability 
and Health (ICF) der Weltgesundheits  organisa  tion (WHO), die einen neuen 
Begriff von Behinderung entwickelt.

Deutsches Institut für Menschenrechte – Monitoring-Stelle zur UN-Behinder-
tenrechtskonven  tion (Hrsg.): Posi  tionen; Nr. 1 – 8 (2010 – 2013). Online ab-
rufbar unter: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring- 
stelle/publika  tionen.html (Stand: 21.08.2014)

 Schriftenreihe der Monitoring-Stelle in Standardsprache und Leichter Spra-
che zu wichtigen Themen der UN-BRK, etwa Partizipa  tion, Ak  tions  pläne, 
Bewusstseinsbildung. Laufend fortgeführt ab 2010. 

European Commission: Report on the implementa  tion of the UN Conven  tion 
on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Uni-
on, Brüssel 05.06.2014 SWD (2014) 182 final. Online abrufbar unter: http://
ec.europa.eu/justice/discrimina  tion/files/swd_2014_182_en.pdf (Stand: 
21.08.2014)

 Erster Bericht der Europä ischen Kommission über die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonven  tion auf Ebene der Europä ischen Union.

Ewinkel, Carola/Hermes, Gisela u. a. (Hrsg.): Geschlecht behindert. Besonderes 
Merkmal Frau, München 1985

 Der Klassiker zum Thema behinderte Frauen. Der Schwerpunkt dieses von 
behinderten Frauen verfassten Buches ist die Auseinandersetzung mit der 
Situa  tion, einerseits eine Frau, andererseits behindert zu sein. Viele der be-
nannten Probleme sind auch heute, nach fast 30 Jahren, noch aktuell.

Föhl, Patrick S./Erdrich, Stefanie/John, Hartmut/Maass, Karin (Hrsg.): Das 
barriere freie Museum. Theorie und Praxis einer besseren Zugänglich  keit. 
Ein Handbuch, Bielefeld 2007

 Das Buch stellt die unterschied  lichen Bedürfnisse von Menschen mit Be-
hinderungen als Museumsbesucher_innen dar und präsentiert na  tionale und 
interna  tionale Beispiele, in denen große und kleine Museen erfolgreiche 
Wege zur barrierefreien Gestaltung beschritten haben.

Frehe, Horst/Welti, Felix: Behindertengleichstellungs  recht. Textsammlung mit 
Ein  führungen, 2. Auf lage, Baden-Baden 2013

 Erste systemat ische Zusammenstellung des Rechts der Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen. Vom Völkerrecht über europä isches Recht 
bis zu den Gleichstellungs  gesetzen von Bund und Ländern und Auszügen aus 
dem Sozialrecht.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle/publikationen.html
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
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Fuchs, Peter/Buhrow, Dietrich/Krüger, Michael: Die Widerständig  keit der Be-
hinderten, Zu Problemen der Inklusion/Exklusion von Behinderten in der 
ehemaligen DDR, in: Fuchs, Peter/Göbel, Andreas (Hrsg.): Der Mensch – 
das Medium der Gesellschaft?, Frankfurt am Main 1994, S. 239 – 263

 Der Sammelband-Beitrag liefert eine Analyse mittels des Instrumentariums 
der funk  tionalen Systemtheorie, insbesondere des Begriffspaares Inklusion 
und Exklusion.

Grüber, Katrin/Ackermann, Stephanie/Spörke, Michael: Disability  Mainstreaming 
in Berlin – Das Thema Behinderung geht alle an. Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft (IMEW), Berlin 2011. Online abrufbar unter: http://www.
imew.de/fileadmin/Dokumente/Volltexte/Projekt-DM-in-Berlin-web.pdf 
(Stand: 11.07.2014)

 Im Zentrum dieser Studie steht die Frage, inwieweit das Prinzip des Disa-
bility Mainstreaming Eingang in das Verwaltungs  handeln der Berliner Be-
hörden gefunden hat. Mit konkreten Handlungs  empfehlungen. 

Heiden, H.-Günter (Hrsg.): »Niemand darf wegen seiner Behinderung benachtei-
ligt werden«. Grundrecht und Alltag – eine Bestandsaufnahme, Reinbek 1996

 In das Grundgesetz der Bundesrepublik wurde 1994 das Benachteiligungs -
verbot behinderter Menschen aufgenommen. Zwei Jahre danach wird in die-
sem Sammelband die Lebenswirklich  keit behinderter Menschen beschrieben.

– »Nichts über uns ohne uns!« – Von der Alibi-Beteiligung zur Mitentschei-
dung! Eine Handreichung zur Umsetzung des Gebotes der »Partizipa  tion« 
der UN-Behindertenrechtskonven  tion, hrsg. von NETZWERK ARTI-
KEL 3 – Verein für Gleichstellung und Menschenrechte e. V., Berlin [ Juni] 
2014. Online abrufbar unter: http://www.nw3.de/ attachments/article/115/
Nichts%20%C3%BCber%20uns%20ohne%20uns%20-%20Von %20der%20
Alibi-Beteiligung%20zur%20Mitentscheidung!.pdf (Stand: 09.07.2014)

 Der Autor schlägt ein Paket von insgesamt 10 Maßnahmen für eine verbesserte 
Partizipa  tion für Menschen mit Behinderungen und ihre Selbstvertretungs  -
Organisa  tionen vor. 

Hermes, Gisela (Hrsg.): Krücken, Babys und Barrieren: Zur Situa  tion behinder-
ter Eltern in der Bundesrepublik, 2. Auf lage, Kassel 2001

 Gisela Hermes, selbst behinderte Mutter, beschreibt ausgehend von ihren Er-
fahrungen die Lebensrealität behinderter Eltern in der Bundesrepublik. In 
vielen Interviews hat sie behinderte Eltern zu ihrer Lebenssitua  tion befragt 
und die Ergebnisse in diesem Band zusammengestellt.

http://www.nw3.de/�attachments/article/115/Nichts%20%C3%BCber%20uns%20ohne%20uns%20-%20Von%20der%20Alibi-Beteiligung%20zur%20Mitentscheidung!.pdf
http://www.imew.de/fileadmin/Dokumente/Volltexte/Projekt-DM-in-Berlin-web.pdf
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Hermes, Gisela/Rohrmann, Eckhard: Nichts über uns ohne uns! Disability 
 Studies als neuer Ansatz emanzipator ischer und interdisziplinärer Forschung 
über Behinderung, Neu-Ulm 2006

 Der Sammelband vereint Beiträge von Autor_innen mit unterschied  lichen 
disziplinären und biograf ischen Hintergründen, die aus ihrer jeweiligen Pers-
pektive die Disability Studies vorstellen.

Integra  tion: Österreich/Firlinger, Beate (Hrsg.): Das Buch der Begriffe.  Sprache, Be-
hinderung, Integra  tion, Wien 2003. Online abrufbar unter: http://info. tuwien. 
ac.at/ uniability/documents/Buch_der_Begriffe.pdf (Stand: 13.07.2014)

 Ein ungewöhn  liches Wörterbuch mit allen Begriffen rund um Sprache, Be-
hinderung und Integra  tion. 

Jacob, Jutta/Köbsell, Swantje/Wollrad, Eske (Hrsg.): Gendering Disability. In  ter-
sek  tionale Aspekte von Behinderung und Geschlecht, Bielefeld 2010

 Verschiedene Autor_innen diskutieren die zahlreichen Verf lechtungen von 
Behinderung und Geschlecht aus intersek  tionaler Perspektive. Die Beiträge 
führen u. a. Erkenntnisse aus der Migra  tions     - und Demografieforschung mit 
Diskussionen aus den Gender und Disability Studies zusammen.

Jantzen, Wolfgang: »…die da dürstet nach Gerechtig  keit«. Deinstitu  tio nalisierung 
in einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe, Berlin 2003

 Der Band berichtet von der mehrjährigen intensiven Begleitung und Gestal-
tung eines derartigen Reformprozesses in einer Großeinrichtung mit etwa 
270 Bewohner_innen.

Kiuppis, Florian/Kurzke-Maasmeier, Stefan (Hrsg.): Sport im Spiegel der UN-
Behindertenrechtskonven  tion. Interdisziplinäre Zugänge und polit ische 
Posi  tionen, Stuttgart 2012

 Die Beiträge des Bandes untersuchen das Thema aus dem Blickwinkel der 
Soziologie, Theologie und Politikwissenschaften. Neben theoret ischen 
Grundlagen sowie recht  lichen und polit ischen Rahmenbedingungen wer-
den Handlungs  räume in Politik, Kirche und Öffentlich  keit diskutiert.

Klee, Ernst: Behinderten-Report, Frankfurt am Main 1974

 Standardwerk und erster umfassender Bericht über die Situa  tion von Men-
schen mit Behinderungen in Deutschland. 1976 erschien vom Autor der Fol-
geband »Behinderten-Report II – Wir lassen uns nicht abschieben«, in dem 
die emanzipator ische Behindertenarbeit am Beispiel des Frankfurter VHS-
Kurses »Bewältigung der Umwelt« beschrieben wird.

http://info.tuwien.ac.at/uniability/documents/Buch_der_Begriffe.pdf
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Köbsell, Swantje: Wegweiser Behindertenbewegung. Neues (Selbst-) Verständnis 
von Behinderung, Neu-Ulm 2012

 Die Autorin zeichnet im ersten Teil die Entwicklung der  emanzipator ischen 
(west-)deutschen Behindertenbewegung nach. Im zweiten Teil werden 
wichtige Projekte und Organisa  tionen aufgeführt, die aus dieser polit ischen 
Bewegung heraus entstanden sind.

Kreutz, Markus/Lachwitz, Klaus/Trenk-Hinterberger, Peter: Die UN-Behin-
dertenrechtskonven  tion in der Praxis. Erläuterung der Regelung und An -
wendungs  gebiete, Köln 2013

 Der Band vermittelt Grundkenntnisse über die Inhalte der einzelnen Arti-
kel der UN-BRK. Neben einer Analyse ihrer Auswirkungen und des damit 
verbundenen Änderungs  bedarfs wird auf zentrale Fragestellungen wie etwa 
das Prinzip der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung eingegangen. 

Lutz, Petra/Macho, Thomas/Staupe, Gisela/Zirden, Heike (Hrsg.): Der (im-)per-
fekte Mensch. Metamorphosen von Normalität und Abweichung, Köln/
Weimar 2003

 Sammelband mit kulturwissenschaft  lichem Fokus und erste deutschspra-
chige Publika  tion zu den Disability Studies. Behandelt werden Geschichte 
und Gegenwart von Abweichung und Normalität. Das inhalt  liche Spektrum 
reicht von den Freakshows des 19. Jahrhunderts über die Prothetik des Ers-
ten Weltkriegs bis zu den Biowissenschaften und genet ischen Experimenten 
des 21. Jahrhunderts.

Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hrsg.): Inklusion vor Ort. Der kom-
munale Index für Inklusion – ein Praxishandbuch, Bonn 2011

 Der »Index« ist ein umfangreicher Fragenkatalog, der es ermög  licht, über In-
klusion auf kommunaler Ebene nachzudenken und selbst aktiv zu werden.

Mürner, Christian/Sierck, Udo: Behinderung. Chronik eines Jahrhunderts, 
Wein heim 2012

 Anhand markanter Daten und Ereignisse zeichnen die Autoren den  Wandel 
im Umgang mit Behinderung nach und erläutern Begriffe wie Eugenik, 
Stellvertretung, Selbstbestimmung, Würde oder Inklusion.

–  Krüppelzeitung. Brisanz der Behindertenbewegung, Neu-Ulm 2009

 Analyse aller 14 Ausgaben der »Krüppelzeitung«, die in den Jahren von 1979 
bis 1985 erschien und das erste Organ der Krüppelbewegung war. Beleuchtet 
werden sowohl die handelnden Personen als auch die Themen der Zeitschrift.
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NETZWERK ARTIKEL 3 – Verein für Gleichstellung und Menschenrechte 
Behinderter e. V. (Hrsg.): Schattenübersetzung. Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2. überarbeitete Auf lage 2010. 
Online abrufbar unter: http://www.nw3.de/index.php/vereinte-na  tionen 
(Stand: 11.07.2014)

 Da in der offiziellen deutschen Übersetzung der UN-BRK, die zw ischen 
Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein abgestimmt wurde, 
nach Ansicht der Zivilgesellschaft Kernbegriffe falsch übersetzt sind, wurde 
diese weit verbreitete Übersetzung erstellt.

– Interpreta  tions  standard der UN-Konven  tion über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (CRPD) aus Frauensicht; erstellt von Sigrid Arnade und 
Sabine Häfner, Berlin 2009. Online abrufbar unter: http://www.nw3.de/ 
attachments/article/91/091_i-standard-lang09s.pdf (Stand: 11.07.2014)

 Arbeits- und Argumenta  tions  papier zur Bedeutung der Frauen- und Gen-
der referenzen in der Behindertenrechtskonven  tion. Auch in deutscher Kurz-
fassung und in Engl isch verfügbar.

Quinn, Gerard/Degener, Theresia: Human rights and disability. The current 
use and future potential of United Na  tions      human rights instruments in the 
 context of disability, New York/Genf 2002

 Im Auftrag der Vereinten Na  tionen (Hoher Kommissar der VN für Men-
schenrechte) erstellte Hintergrundstudie zur Erarbeitung der UN-BRK. 

Quinn, Gerard/Waddington, Lisa/Flynn, Elionóir (Hrsg.): European Yearbook 
of Disability Law, Vol. 1, Cambridge 2009

 Das weltweit erste Jahrbuch zum Behindertenrecht mit Fokus auf der UN-
BRK. Inzw ischen liegen 4 Bände vor (Band 1: 2009, Band 2: 2011, Band 3: 
2012, Band 4: 2013). Die Jahrbücher analysieren in regelmäßigen Abständen 
die wesent  lichen Entwicklungen von Behindertenpolitik auf EU-Ebene und 
bieten damit krit ische Einsicht u. a. in aktuelle Herausforderungen.

Reich, Kersten (Hrsg.): Inklusion und Bildungs  gerechtig  keit. Standards und Re-
geln zur Umsetzung einer inklusiven Schule, Weinheim 2012

 Die Einführung in interna  tionale Standards und theoret ische Grundlagen 
vermittelt vielfältige Informa  tionen und prakt ische Hilfsmittel, um Inklusi-
on und Bildungs  gerechtig  keit in Deutschland zu Realität werden zu lassen.

Schär, Wiebke: »Wir sind bunt und frech – mutig und laut!« – Ein Geschichts- Lese-
Buch über Scham, Aussonderung, Stolz und  Emanzipation, Berlin 2014. 
Online abrufbar unter: http://www.isl-ev.de/index.php?option= com_content 

http://www.nw3.de/index.php/vereinte-nationen
http://www.isl-ev.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:broschuere-wir-sind-bunt-frech-mutig-und-laut-ein-geschichts-lese-buch-ueber-scham-aussonderung-stolz-und-emanzipation&catid=140&Itemid=406&lang=de
http://www.nw3.de/attachments/article/91/091_i-standard-lang09s.pdf
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&view=article&id=1075:broschuere-wir-sind-bunt-frech-mutig-und-laut-
ein-geschichts-lese-buch-ueber-scham-aussonderung-stolz-und-emanzipa 
tion&catid=140&Itemid=406&lang=de (Stand: 11.07.2014)

 Die Broschüre zeigt, wie sich das Verständnis von Behinderung im  Laufe 
der Geschichte verändert hat. Sie hält inne an verschiedenen Sta  tionen in der 
Geschichte, um darzustellen, welche Rolle Behinderung oder Krank  heit in 
der Gesellschaft spielten, wie behinderte Menschen den Aufbruch wagten 
und der Aussonderung trotzten.

Tervooren, Anja/Weber, Jürgen (Hrsg.): Wege zur Kultur. Barrieren und Barriere-
frei  heit in Kultur- und Bildungs  einrichtungen, Wien/Köln/Weimar 2012

 Der Band präsentiert zum einen Wissen über gesetz  liche Rahmenbedingun-
gen sowie über bau  liche und informa tions  techn ische Standards zur Verbesse-
rung der Zugänglich  keit von Museen, Bibliotheken und Hochschulen zum 
anderen auch über Präsenta  tions  weisen von Kultur und Wissen, beispiels-
weise in Ausstellungen und Bibliothekskatalogen.

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VdV)/VDV-Förderkreis e. V. 
(Hrsg.): Barrierefreier ÖPNV in Deutschland, 2. vollständig  überarbeitete 
und erweiterte Auf lage, Düsseldorf 2012

 Deutsch-Engl isches Standardwerk über Grundlagen, recht  liche Rahmenbe-
dingungen, Finanzierung sowie Fahrzeug- und Haltestellengestaltung für 
einen barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr.

Waldschmidt, Anne/Schneider, Werner (Hrsg.), Disability Studies, Kulturso-
ziologie und Soziologie der Behinderung. Erkundungen in einem neuen 
Forschungs  feld, Bielefeld 2007

 Interdisziplinärer Sammelband mit sozialwissenschaft  lichem Schwerpunkt. 
Grundlegende Beiträge aus der Kultursoziologie, der Soziologie der Behin-
derung und den Disability Studies ermög  lichen neue Sichtweisen auf Gesell-
schaft und Kultur. Das Buch regt dazu an, soziolog ische Schlüsselbegriffe wie 
Wissen, Körper, Macht, soziale Ungleich  heit, Inklusion, Geschlecht, Interak -
tion und Biografie im Anschluss an die Disability Studies neu zu entdecken.

Wansing, Gudrun/Westphal, Manuela (Hrsg.): Behinderung und Migra  tion. In-
klusion, Diversität, Intersek  tionalität, Wiesbaden 2014

 Sammelband zur bislang wenig beachteten Schnittstelle von Behinderung 
und Migra  tion. Interdisziplinäre Betrachtung aus den Perspektiven der 
Erziehungs   - und Sozialwissenschaft, Sozialen Arbeit sowie der Gesund  heits     - 
und der Rechtswissenschaft.

http://www.isl-ev.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:broschuere-wir-sind-bunt-frech-mutig-und-laut-ein-geschichts-lese-buch-ueber-scham-aussonderung-stolz-und-emanzipation&catid=140&Itemid=406&lang=de
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Welke, Antje (Hrsg.): UN-Behindertenrechtskonven  tion mit recht  lichen Erläu-
terungen, Berlin 2012

 Kommentar ausgewählter Artikel der UN-BRK. Daneben werden Kennt-
nisse über Begriffe vermittelt, die für das Verständnis der Konven  tion von 
zentraler Bedeutung sind.

WHO/Weltbank: Weltbericht Behinderung 2011 (deutsche  Übersetzung). Engl-
ischsprachiges Original: World Report on Disability.  Beide  Fassungen 
sind online abrufbar unter: http://www.bar- frankfurt.de/ 68.html?&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=110&cHash=4b879113e67175902f55537ad288fc88 
(Stand: 11.07.2014)

 Der Weltbericht liefert umfassende Informa  tionen zur Situa  tion behinderter 
Menschen weltweit, u. a. in den Bereichen Gesund  heit, Rehabilita  tion, Bil-
dung und Beschäftigung. Der Bericht umfasst auch die kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Armutsrisiko von Menschen mit Behinderungen.

http://www.bar-frankfurt.de/68.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=110&cHash=4b879113e67175902f55537ad288fc88
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Webseiten

Auswahl von Webseiten zu den Themen des vorliegenden Bandes

Weitere Webseiten sind im Adressenverzeichnis (¦ S. 476 ff.) aufgeführt sowie im 
»Medienüberblick zum Thema Behinderung« (¦ S. 470 ff.). 
Links zu Behindertenverbänden sind zu finden unter: 
– http://www.deutscher-behindertenrat.de/ID25209 
 (Rubrik »Wir über uns« ¦ »Mitglieder«) 
–  http://www.brk-allianz.de/index.php/m-beteilgtengos.html 
 (Rubrik »Über die Allianz« ¦ »Beteiligte NGOs«).

AGSVB – Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen des 
Bundes
http://www.agsvb.de/
Zusammenschluss der Vertrauenspersonen und Hauptvertrauenspersonen bei 
den obersten Dienstbehörden des Bundes, die dort zuständig sind bei allen Fra-
gen zur Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Aufga-
be der Arbeitsgemeinschaft ist auch die Prüfung der Regelungen im Schwerbe-
hindertenrecht sowie die Erarbeitung von Anregungen zur Weiterentwicklung 
des Rechts.

ANED – Academic Network of European Disability Experts
http://www.disability-europe.net/de
ANED trägt als europaweites akadem isches Netz zur Unterstützung der Entwick-
lung von behindertenpolit ischen Strategien der EU bei. Expertin für Deutsch-
land ist Prof. Dr. Anne Waldschmidt, Universität zu Köln, iDiS – Interna  tionale 
Forschungs  stelle Disability Studies.

Arbeitsgemeinschaft Disability Studies in Deutschland
http://www.disabilitystudies.de
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind behinderte Wissenschaftler_innen 
und interessierte Aktivist_innen aus der Behindertenbewegung. Die Arbeitsge-
meinschaft soll allen Interessierten einen Ort der Vernetzung bieten. 

http://www.deutscher-behindertenrat.de/ID25209
http://www.brk-allianz.de/index.php/m-beteilgtengos.html
http://www.agsvb.de/
http://www.disability-europe.net/de
http://www.disabilitystudies.de
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barrierefrei behindertengerecht planen – bauen – wohnen
http://nullbarriere.de/
Detailreiche Zusammenstellung der HyperJoint GmbH rund um barrierefreies Bau-
en: DIN-Normen, Bauordnungen der Länder, Hersteller- und Produktdatenbank etc.

Behinderung und Medien
http://www.ingobosse.de/cms/index.php?menuid=24
In der Rubrik »Behinderung und Medien« hält der Rehabilita  tions     - und Medien-
wissenschaftler Ingo Bosse eine umfangreiche Datenbank mit Filmen zum The-
ma Behinderung bereit.

Bericht aus Genf
http://www.efh-bochum.de/homepages/degener/
Newsletter von Prof. Dr. Theresia Degener über die Arbeit des Genfer UN-Aus-
schusses zur UN-BRK.

BITV-Lotse 
http://www.bitv-lotse.de/
Der Online-Leitfaden erläutert die Hintergründe der BITV (Barrierefreie-
Informa  tions  technik-Verordnung) 2.0 und zeigt anhand von Beispielen, Tipps 
und Tools, wie Barrierefrei  heit im Internetangebot umgesetzt werden kann.

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integra  tions  ämter und Hauptfürsorge-
stellen (BIH) 
https://www.integra  tions  aemter.de
Die Integra  tions  ämter sind zuständig für Leistungen an schwerbehinderte Men-
schen und ihre Arbeitgeber, die sogenannte Begleitende Hilfe im Arbeitsleben.

Deutsches Studentenwerk
http://www.studentenwerke.de/de/behinderung
Wissenswertes für Studieninteressierte und Studierende mit Behinderungen und 
chron ischen Krank  heiten; Handbuch »Studium und Behinderung«; Informa -
tions     - und Beratungs  stelle Studium und Behinderung (IBS)

Digital informiert – im Job integriert (Di-Ji)
http://www.di-ji.de/bzw. http://www.meldestelle.di-ji.de/
Die Webseite des Projekts »Digital informiert – im Job integriert« bietet eine um-
fangreiche Sammlung von Informa  tions  material zum Thema Inklusives Design di-
gitaler Medien. Bei der Di-Ji-Meldestelle für digitale Barrieren können  Barrieren 
in Webangeboten, Software, Apps, Dokumenten oder bei der Automatennutzung 
gemeldet werden. 

http://www.di-ji.de/
http://nullbarriere.de/
http://www.ingobosse.de/cms/index.php?menuid=24
http://www.efh-bochum.de/homepages/degener/
http://www.bitv-lotse.de/
https://www.integrationsaemter.de
http://www.studentenwerke.de/de/behinderung
http://www.meldestelle.di-ji.de/
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Einfach für alle
http://www.einfach-fuer-alle.de/
Das Angebot der »Ak  tion Mensch« für ein barrierefreies Internet.

Europä isches Behindertenforum – European Disability Forum (EDF)
http://www.edf-feph.org/
Das EDF ist eine unabhängige Nichtregierungs  organisa  tion, die die Interessen 
von rund 80 Millionen Europäer_innen mit Behinderungen vertritt. 

Inklusion in Unternehmen
http://www.bmas.de/DE/Service/Publika  tionen/a755-leitfaden- ak tions 
plaene.html 
In der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) herausgegebe-
nen Broschüre (auch zum Herunterladen) mit dem Titel »Zusammenarbeiten – 
Inklusion in Unternehmen und Institu  tionen« finden sich auf den Seiten 189 bis 
192 hilfreiche »Recherchetipps«. 

Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit NRW e. V. (LAG LM). 
http://www.medienarbeit-nrw.de/cms-arbeitsschwerpunkte/inklusion/
Überblick über inklusive Projekte insbesondere zum Thema Inklusives Bildungs -
system.

NatKo – Tourismus für alle Deutschland
http://www.natko.de
Die NatKo (früher »Na  tionale Koordina  tions  stelle Tourismus für alle e. V.«) ist 
eine gemeinsame Einrichtung von zehn Behindertenverbänden und versteht sich 
als zentrale Anlaufstelle bei Fragen rund um die Themen Barrierefreies Reisen 
und Tourismus für Alle.

Netzwerk Leichte Sprache
www.leichtesprache.org/
Das Netzwerk Leichte Sprache ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern (Grup-
pen und Vereinen), die Texte in Leichte Sprache übersetzen und sich für die Ver-
breitung von Leichter Sprache einsetzen. 

REHADAT – Informa  tions  system zur beruf   lichen Teilhabe
http://www.rehadat.info/
Umfangreiches Informa  tions  angebot des Instituts der deutschen Wirtschaft zu 
verschiedenen Aspekten der beruf   lichen Rehabilita  tion und Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung.

http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a755-leitfaden-�aktionsplaene.html
http://www.einfach-fuer-alle.de/
http://www.edf-feph.org/
http://www.medienarbeit-nrw.de/cms-arbeitsschwerpunkte/inklusion/
http://www.natko.de
http://www.leichtesprache.org/
http://www.rehadat.info/
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Reha-Recht – Die Onlineplattform für Rehabilita  tions  – und Teilhabe-
recht
http://www.reha-recht.de
Diskussionsforum zum Thema Rehabilita  tions  recht der Deutschen Vereinigung 
für Rehabilita  tion (DVfR), gegliedert in vier inhalt  liche Rechtsbereiche.

Techn ische Jugendfreizeit- und Bildungs  gesellschaft (tjfbg)
http://www.barrierefrei-kommunizieren.de
Informationen rund um die barrierefreie Arbeit mit dem Computer.

TESS-RELAY-Dienste GmbH
http://www.tess-relay-dienste.de
Telefondolmetschdienste in Gebärdensprache und Schriftsprache für den priva-
ten und beruf   lichen Bereich.

United Na  tions      Enable 
http://www.un.org/disabilities/
Webseite der UN-Abteilung für Menschen mit Behinderungen. Hier ist alles zur 
UN-BRK im Original zu finden: Stand der Ratifika  tionen, Dokumenta  tion der 
Staatenkonferenzen, Dokumente der Verhandlungen zur UN-BRK.

Urheberrecht und kreatives Schaffen in der digitalen Welt
http://irights.info/was-bringt-der-wipo-blindenvertrag
Der im Juni 2013 in Marrakesch geschlossene internationale Vertrag der Welt-
organisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization 
WIPO) erlaubt es, Bücher in für Blinde und Sehbehinderte lesbare Varianten zu 
überführen. Kaya Köklü analysiert den Vertrag im Detail und seine Folgen.

Wheelmap 
http://wheelmap.org
Online-Karte zum Suchen, Finden und Markieren rollstuhlgerechter Orte.

http://www.reha-recht.de
http://www.barrierefrei-kommunizieren.de
http://www.tess-relay-dienste.de
http://www.un.org/disabilities/
http://irights.info/was-bringt-der-wipo-blindenvertrag
http://wheelmap.org
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Online-Zeitschriften, -Datenbanken und -Nachrichtenportale

http://www.archiv-behindertenbewegung.org/
Online-Datenbank der Archive der eingestellten und aktuellen Zeitschriften der 
Behindertenbewegung »Krüppel-Zeitung«, »Luftpumpe«, »Die Randschau« und 
»Mondkalb« (im Entstehen; Stand 13.07.2014)

http://autismus-kultur.de/
Netzwerk von Personen, die sich wissenschaft  lich und polit isch mit Autismus be-
fassen. Das Netzwerk bietet fundierte Informa  tionen über Autismus und setzt 
sich für ein barrierefreies und selbstbestimmtes Leben von Menschen im Autis-
mus-Spektrum ein.

http://bidok.uibk.ac.at/
Digitale Volltextbibliothek der Universität Innsbruck mit Texten und Materia-
lien zum Thema Integra  tion und Inklusion von Menschen mit Behinderungen

http://www.bioskop-forum.de/publika  tionen/newsletter-behinderten 
politik.html 
Online-Ausgabe des Newsletter Behindertenpolitik 

http://www.bizeps.or.at/
BIZEPSINFO-Nachrichten und Informa  tionen aus Österreich zum Thema Be-
hinderung 

http://das-organisierte-gebrechen.de 
Online-Ausgabe des Magazins »Mondkalb – Zeitschrift für das Organisierte Ge-
brechen«

http://www.deafread.de/
Nachrichten und Blogs für gehörlose Menschen

http://www.bioskop-forum.de/publika��tionen/newsletter-behindertenpolitik.html
http://www.archiv-behindertenbewegung.org/
http://www.bizeps.or.at/
http://www.deafread.de/
http://autismus-kultur.de/
http://bidok.uibk.ac.at/
http://das-organisierte-gebrechen.de
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http://www.kobinet-nachrichten.org/
Nachrichtenagentur behinderter Menschen im Internet

http://leidmedien.de/
Online-Ratgeber über Sprache und Behinderung

http://www.myhandicap.de/
Forum, Infos und Adressen für Menschen mit Behinderung

http://www.nachrichtenleicht.de/
Nachrichten in Leichter Sprache vom Deutschlandfunk

http://www.rehatreff.de/
RehaTreff online, Magazin für Menschen mit Mobilitätsbehinderung 

http://rollingplanet.net/
Online-Magazin für Menschen mit Behinderung, Senioren und andere Sensa -
tionen

http://www.seh-netz.info/
Infoportal für Blinde und Sehbehinderte

http://www.startrampe.net/
Informa  tions  plattform für Rollstuhlfahrer_innen und Querschnittgelähmte

http://www.taubenschlag.de/
Portal für gehörlose und schwerhörige Menschen

Fernsehen

http://www.abm-medien.de/
Neben der Fernseharbeit auf Kabel eins, 3sat, Sport1 und münchen.tv produziert 
die ›arbeitsgemeinschaft behinderung und medien e. V.‹ (abm) Imagefilme und 
Auftragsarbeiten.

http://www.3sat.de/page/?source=/ausanderersicht/144274/index.html
»Aus anderer Sicht«, Sendereihe, jeden 1. Freitag im Monat, 11.30 Uhr, 3sat

http://www.kabeleins.de/tv/challenge 
»Challenge«, Aktiv im Leben, jeden ersten Sonnabend im Monat, 10 Uhr, Kabel eins

http://www.kobinet-nachrichten.org/
http://www.myhandicap.de/
http://www.nachrichtenleicht.de/
http://www.rehatreff.de/
http://www.seh-netz.info/
http://www.startrampe.net/
http://www.taubenschlag.de/
http://www.abm-medien.de/
http://www.3sat.de/page/?source=/ausanderersicht/144274/index.html
http://www.kabeleins.de/tv/challenge
http://leidmedien.de/
http://rollingplanet.net/
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http://www.abm-medien.de/index.php?/mediathek/fernsehen/dinner-
for-everyone/&menue=64 
»dinner for everyone«  – Inklusive Kochsendung, alle 2 Monate am jeweils 3. 
Sonnabend, 9.30 Uhr, Sport1

http://www.fernsehmagazin-grenzenlos.de/grenzenlos/
»Grenzenlos«, Reisemagazin für behinderte und ältere Menschen, alle 2  Monate 
am jeweils 3. Sonnabend, 9.30 Uhr, Sport1

http://menschen.zdf.de/
»Menschen – das Magazin«, sonnabends, 17.45 Uhr, ZDF 

http://www.abm-medien.de/index.php?/fernsehen/sendereihen/
normal/&menue=17
Die 30-minütige Wochensendung »Normal« gibt über alle Bereiche der »Behin-
dertenszene« Auskunft in Form von Berichten, Reportagen, Diskussionen etc., 
sonnabends, 9.30 Uhr, Sport1

http://www.br.de/fernsehen/bayer isches-fernsehen/sendungen/sehen-
statt-hoeren/index.html 
»Sehen statt Hören. Wochenmagazin für Hörgeschädigte«, sonnabends, 10 – 10.30 
Uhr, Bayer isches Fernsehen

www.mdr.de/selbstbestimmt/
Magazin »Selbstbestimmt«, sonntags, 9.45 Uhr, MDR Fernsehen

http://www.br.de/fernsehen/bayer isches-fernsehen/sendungen/stolper 
stein/index.html 
»Stolperstein« Bayer ischer Rundfunk (BR); unregelmäßig an Feiertagen im 
Bayer ischen Fernsehen

Hörfunk

http://handicap.radio-z.net/de/
»Radio Handicap« auf Radio Z Nürnberg, jeden 2. Donnerstag, 18 – 19 Uhr, 95,8 MHZ

http://www.ohrfunk.de/
»Das Radio, das Brücken baut.« Ein Programm der Medieninitiative blinder und 
sehbehinderter Menschen in Deutschland e. V. (MIBS) Ohrfunk ist auch sonntags, 
12 – 14 Uhr auf UKW 88,4 & 90,7 MHz mit der Sendung »Audiogramm« zu hören. 

http://www.br.de/fernsehen/bayer�isches-fernsehen/sendungen/stolperstein/index.html
http://www.abm-medien.de/index.php?/mediathek/fernsehen/dinner-for-everyone/&menue=64
http://www.fernsehmagazin-grenzenlos.de/grenzenlos/
http://www.abm-medien.de/index.php?/fernsehen/sendereihen/normal/&menue=17
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/sehen-statt-hoeren/index.html
http://www.mdr.de/selbstbestimmt/
http://www.ohrfunk.de/
http://menschen.zdf.de/
http://handicap.radio-z.net/de/
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http://www.r4h.de/;
Livestream http://www.r4h.de/radioprogramm/r4h-einschalten.html
»R4H – das Radio für barrierefreie Köpfe«; Internetradio, das täg  lich 24  Stunden sendet.

http://www.slangradio.de/mmppage/webradio/DEU/index.html; 
Livestream http://www.slangradio.de/
»Slang Radio – das Radio für ein barrierefreies Leben« sendet ausschließ  lich im 
Internet. Wer kein Internet hat, kann das Programm kann auch über Telefon hö-
ren unter der Telefonnummer: 0931 66399 3845.

Print (ohne Verbandszeitschriften)

Handicap – das Magazin für Lebensqualität 
Info und Bestellung unter: http://www.handicap.de

Inklusiv! Das Gesellschaftsmagazin für alle 
Zeitschrift zum Thema Inklusion von Margit Glasow 
Info und Bestellung unter: http://www.inklusiv-online.de/

Menschen – das Magazin 
Vierteljähr  liche Zeitschrift der »Ak  tion Mensch« 
Info und Bestellung unter: https://www.ak  tion-mensch.de/magazin/

Mondkalb – Zeitschrift für das Organisierte Gebrechen 
Vierteljähr  liche Gratiszeitung, die in Berlin in Kneipen, Volkshochschulen und 
Bibliotheken ausliegt
Info und Bestellung unter: www.das-organisierte-gebrechen.de 

Newsletter Behindertenpolitik 
Behindertenpolit ische Beilage der Zeitschrift »BioSkop«
Info und Bestellung unter: http://www.bioskop-forum.de/publika  tionen/
zeitschrift-bioskop.html

Ohrenkuss – Da rein da raus 
Zeitschrift von Menschen mit Trisomie 21
Info und Bestellung unter: http://ohrenkuss.de/

RehaTreff – Magazin für Menschen mit Mobilitätsbehinderung
Info und Bestellung unter: info@rehatreff.de oder http://www.rehatreff.
de/aboservice/

http://www.bioskop-forum.de/publikationen/zeitschrift-bioskop.html
http://www.rehatreff.de/aboservice/
http://www.r4h.de/
http://www.r4h.de/radioprogramm/r4h-einschalten.html
http://www.slangradio.de/mmppage/webradio/DEU/index.html
http://www.slangradio.de/
http://www.handicap.de
http://www.inklusiv-online.de/
https://www.aktion-mensch.de/magazin/
http://www.das-organisierte-gebrechen.de
http://ohrenkuss.de/
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Rollstuhlkurier – Zeitschrift für Rollstuhlfahrer und mobilitätsbehin-
derte Menschen 
Info und Bestellung unter: http://www.escales-verlag.de/rollstuhl-kurier/

ZB Zeitschrift Behinderte Menschen im Beruf
Info und Bestellung unter: http://www.integra  tions  aemter.de/ZB/258c62/
index.html 

Blogs

http://www.ak  tion-mensch.de/blog/
Blog der »Ak  tion Mensch«

http://aufgerollt.com/
Medienwatchblog zur Berichterstattung über behinderte Menschen

http://www.behindertenparkplatz.de/
Blog der rollstuhlnutzenden Journalistin Christiane Link zur Behindertenpoli-
tik. Für ZEIT-ONLINE schreibt Link gerade einen neuen Blog: http://blog.
zeit.de/stufenlos/

http://www.bloggerbund.de/
Bund behinderter Blogger  – Direktlinks zu verschiedenen Blogs behinderter 
Menschen

http://blogs.faz.net/biopolitik/
Blog des Journalisten Oliver Tolmein zum Thema Biopolitik

http://fraugehlhaar:wordpress.com/
Blog von Laura Gehlhaar über das Leben in der Großstadt und das Rollstuhl-
fahren.

http://jule-stinkesocke.blogspot.de/
Prämierter Blog einer jungen Frau mit Behinderung

http://www.keinwiderspruch.de/
Blog über Projektemacher_innen mit Behinderung

http://meinaugenschmaus.blogspot.de 
Blog der gehörlosen Aktivistin Julia Probst

http://www.integrationsaemter.de/ZB/258c62/index.html
http://www.escales-verlag.de/rollstuhl-kurier/
http://www.aktion-mensch.de/blog/
http://www.behindertenparkplatz.de/
http://www.bloggerbund.de/
http://www.keinwiderspruch.de/
http://aufgerollt.com/
http://blog.zeit.de/stufenlos/
http://blogs.faz.net/biopolitik/
http://fraugehlhaar:wordpress.com/
http://jule-stinkesocke.blogspot.de/
http://meinaugenschmaus.blogspot.de
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http://notquitelikebeethoven.wordpress.com/
Blog des schwerhörigen Autors Alexander Görsdorf

http://quergedachtes.wordpress.com 
Blog über Autismus von Aleksander Knauerhase 

http://raul.de/
Blog des Vorstandes der »Sozialhelden« und Projektemachers Raúl Krauthausen

Barrierefreie Angebote im öffent  lich-recht  lichen Programm  
von ARD und ZDF

http://www.daserste.de/specials/service/untertitel-das-erste-mediathek- 
102.html
ARD-Mediathek mit Untertitelungen und Audiodeskrip  tion

http://www.daserste.de/specials/service/untertitelte-sendungen-im-
ersten-100.html 
Untertitelte Angebote der ARD 

https://www.ndr.de/fernsehen/service/Barrierefreie-Angebote-im-NDR, 
barrierefrei141.html
Barrierefreie Angebote des NDR

http://www1.wdr.de/themen/hilfe/sp_barrierefrei  heit/barrierefrei  heit 
108.html 
Barrierefreie Angebote des WDR

http://www.zdf.de/Barrierefrei  heit-26740882.html
Barrierefreie Angebote des ZDF 

Zusammenstellung: Rebecca Maskos

http://www1.wdr.de/themen/hilfe/sp_barrierefreiheit/barrierefreiheit108.html
https://www.ndr.de/fernsehen/service/Barrierefreie-Angebote-im-NDR,barrierefrei141.html
http://www.daserste.de/specials/service/untertitel-das-erste-mediathek- 102.html
http://www.daserste.de/specials/service/untertitelte-sendungen-im-ersten-100.html
http://www.zdf.de/Barrierefreiheit-26740882.html
http://notquitelikebeethoven.wordpress.com/
http://quergedachtes.wordpress.com
http://raul.de/
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Adressen

Adressenauswahl im Zusammenhang mit der Durchführung der  
UN-BRK auf Bundes- und UN-Ebene

Ak  tion Mensch e. V.
Heinemannstr. 36
53175 Bonn
Telefon: 0228 2092300
E-Mail: info@ak  tion-mensch.de
http://www.ak  tion-mensch.de

Die Ak  tion Mensch e. V. ist die größte private Förderorganisa  tion im sozialen 
Bereich in Deutschland. Ihr Ziel ist es, den Inklusionsgedanken der UN-BRK in 
der Gesellschaft zu fördern und die Lebensbedingungen von Menschen mit Behin-
derungen, Kindern und Jugend  lichen zu verbessern. Seit der Gründung im Jahr 
1964 (als Ak  tion Sorgenkind e. V.) wurden rund 3,5 Milliarden Euro in Förder-
projekte investiert. Mitglieder sind die sechs Wohlfahrtsverbände und das ZDF.

Antidiskriminierungs  stelle des Bundes (ADS)
Glinkastraße 24
10117 Berlin
Telefon: 030 18555-1855
E-Mail: poststelle@ads.bund.de
http://www.antidiskriminierungs  stelle.de

Die unabhängige Antidiskriminierungs  stelle des Bundes (ADS) unterstützt Per-
sonen, die Benachteiligungen erfahren haben u. a. aufgrund ethn ischer Herkunft, 
Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller 
Identität. Die ADS kann insbesondere über Ansprüche informieren, Möglich -
keiten des recht  lichen Vorgehens im Rahmen gesetz  licher Regelungen zum 
Schutz vor Benachteiligungen aufzeigen, Beratungen durch andere Stellen ver-
mitteln und eine güt  liche Einigung zw ischen den Beteiligten anstreben. Ihre 
gesetz  liche Grundlage ist im Allgemeinen Gleichbehandlungs  gesetz (AGG) von 
2006 (Abschnitt 6, §§ 25 – 30) geregelt.

http://www.aktion-mensch.de
http://www.antidiskriminierungsstelle.de
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Die Antidiskriminierungs  stelle bietet auch eine telefon ische sowie E-Mail-
Beratung an. Eine Beratung ist auch in Gebärdensprache mög  lich. Informa  tionen 
und Kontakte siehe die angegebene Webseite.

Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 
Verena Bentele
Mauerstr. 53 (Kleisthaus)
10117 Berlin
Telefon: 030 18527-2944
E-Mail: buero@behindertenbeauftragte.de
http://www.behindertenbeauftragte.de

Die bzw. der Behindertenbeauftragte wird vom Bundeskabinett jeweils für die 
Dauer einer Legislaturperiode bestellt. Ernennung und Aufgaben sind seit dem 
1. Mai 2002 durch das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (§ 15 
Behindertengleichstellungs  gesetz BGG) geregelt. Die oder der Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen soll darauf hinwirken, 
gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen 
in allen Bereichen des gesellschaft  lichen Lebens zu schaffen. Dort ist zugleich die 
Koordinierungs  stelle (staat  licher Koordinierungs  mechanismus nach Artikel 33 
UN-Behindertenrechtskonven  tion) angesiedelt.

Die Webseite www.inklusionslandkarte.de bietet gute Beispiele der Inklusion 
in Deutschland, und unter http://www.behindertenbeauftragte.de/DE/Wissens 
wertes/Links/links_node.html sind die Kontakte der Behindertenbeauftragten 
der Bundesländer zu finden. 

Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen 
und Patienten sowie Bevollmächtigter für Pf lege 
Karl-Josef Laumann
Friedrichstraße 108 
10117 Berlin
Telefon: 030 18441-3420
E-Mail: patientenbeauftragter@bmg.bund.de
http://www.patientenbeauftragter.de

Der oder die Patientenbeauftragte der Bundesregierung ist bundesweit Ansprech-
partner_in für alle Patient_innen, besonders für diejenigen, die in einem Bundes-
land ohne eine_n eigene_n Landesbeauftragte_n leben. Er/sie vertritt die Anlie-
gen der Patient_innen im polit ischen Raum, in Gremien, auf Veranstaltungen 
und in der Öffentlich  keit. Vorrangig soll das Amt dazu beitragen, deren Rechte 
zu stärken und diese im Gesund  heits  system weiterzuentwickeln. 

http://www.behindertenbeauftragte.de
http://www.inklusionslandkarte.de
http://www.behindertenbeauftragte.de/DE/Wissens wertes/Links/links_node.html
http://www.patientenbeauftragter.de
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Beauftragter für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe 
Christoph Strässer
Werderscher Markt 1
10117 Berlin 
Telefon: 030 5000-4765
E-Mail: mrhh-b-vz@diplo.de
http://www.auswaertiges-amt.de

Der oder die Beauftragte ist Ansprechpartner_in für Fragen der Menschenrechts-
politik und der Humanitären Hilfe. Zu den Aufgaben gehört es, die polit ischen 
Entwicklungen zu verfolgen und dem Bundesaußenminister Vorschläge zur 
Gestaltung der deutschen Politik in diesen Bereichen zu machen. Dies umfasst 
auch die Gewährleistung der Menschenrechte für Menschen mit Behinderun-
gen.

BRK-Allianz
c/o NETZWERK ARTIKEL 3 
Verein für Gleichstellung und Menschenrechte Behinderter e. V.
Krantorweg 1
13503 Berlin
Telefon: 030 4364441
E-Mail: brk.allianz@googlemail.com
http://www.brk-allianz.de

Zivilgesellschaft  licher Zusammenschluss im Jahr 2012 von knapp 80 Organisati-
onen in Deutschland. Ziel der BRK-Allianz ist es, das erste Staatenberichtsprü-
fungs  verfahren hinsicht  lich der Umsetzung der UN-BRK in Deutschland vor 
dem UN-Fachausschuss in Genf zu begleiten, insbesondere durch die Erstel-
lung eines koordinierten Parallelberichts. Die Allianz repräsentiert das gesamte 
Spektrum der behindertenpolit isch arbeitenden Verbände in Deutschland 
(Selbstvertretungs  verbände, Behindertenselbsthilfe-, Sozial- und Wohlfahrts-
verbände, Fachverbände der Behindertenhilfe und der Psychiatrie, Berufs- und 
Fach  verbände aus dem Bereich der allgemeinen Schule sowie  Elternverbände und 
Ge  werkschaften). 

Bundeskompetenzzentrum Barrierefrei  heit e. V. (BKB)
Marienstraße 30
10117 Berlin
Telefon: 030 3002310-10
E-Mail: info@barrierefrei  heit.de
http://www.barrierefrei  heit.de

http://www.barrierefreiheit.de
http://www.auswaertiges-amt.de
http://www.brk-allianz.de
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Zweckverband von derzeit 15 bundesweit tätigen Sozial- und Behindertenver-
bänden. Ziel ist die Umsetzung des Behindertengleichstellungs  gesetzes (BGG), 
insbesondere die Herstellung von Barrierefrei  heit.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
Referat V a 5, Focal Point, Umsetzung UN-Behindertenrechtskonven  tion 
(UN-BRK), Na  tionaler Ak  tions  plan
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
Bürgertelefon: 030 221911006 (Infos für Menschen mit Behinderungen)
E-Mail-Adressen für Gehörlose: info.deaf@bmas.bund.de und info.gehoerlos@
bmas.bund.de
E-Mail: info@bmas.bund.de; http://www.bmas.bund.de

Der Focal Point beim BMAS ist die na  tionale Umsetzungs  stelle der Bundesregie-
rung für die UN-Behindertenrechtskonven  tion nach Artikel 33. Weitere Focal 
Points gibt es in jedem Bundesministerium sowie auf Ebene der  Bundesländer. 

Das BMAS bietet vielf ältige Informa  tions  materialien zum Bereich Behin-
derung an: http://www.bmas.de/DE/Service/Publika  tionen/inhalt.html; Hilf-
reich sind auch die Webseiten http://www.einfach-teilhaben.de (Behinderung 
allgemein) und http://www.gemeinsam-einfach-machen.de (Ak  tions  pläne zur 
UN-BRK).

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
Human Rights Treaties Division (HRTD)
Office of the United Na  tions      High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson – 52, rue des Pâquis
CH-1201 Geneva (Switzerland)
Telefon: + 41 22 9179703
E-Mail: crpd@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen gemäß Arti-
kel 34 UN-BRK setzt sich aus 18 Mitgliedern zusammen und hat seinen Sitz in 
Genf. Er besteht aus einem Gremium unabhängiger Expert_innen und über-
wacht die Umsetzung der Konven  tion. Der Ausschuss ist zuständig für die Prü-
fung der Staatenberichte nach Artikel 35 UN-BRK – bewertet durch sogenannte 
Concluding Observa  tions (Abschließende Bemerkungen) – und verfasst sogenannte 
General Comments (Allgemeine Bemerkungen), die für die Auslegung der Inhalte 
der Konven  tion von Bedeutung sind. Der Ausschuss nimmt zudem Individual-
beschwerden nach dem Fakultativprotokoll zur UN-BRK entgegen.

http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/inhalt.html
http://www.bmas.bund.de
http://www.einfach-teilhaben.de
http://www.gemeinsam-einfach-machen.de
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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Deutsche UNESCO-Kommission e. V.
Colmantstraße 15
53115 Bonn
Telefon: 0228 60497-0 
E-Mail: info-bibliothek@unesco.de
www.unesco.de

Deutschland ist seit dem 11. Juli 1951 Mitglied der UNESCO. Die Deutsche 
UNESCO-Kommission (DUK) wurde bereits ein Jahr zuvor am 12. Mai 1950 
gegründet. Neben anderen Tätig  keits  bereichen im Rahmen ihrer Funk  tion als na -
tionale Schnittstelle zw ischen Staat, Zivilgesellschaft und der UNESCO setzt sich 
die Deutsche UNESCO-Kommission aktuell für die Verwirk  lichung inklusiver 
Bildung ein.

Deutscher Behindertenrat (DBR)
c/o Sozialverband Deutschland e. V. (Sekretariat 2014)
Stralauer Str. 63
10179 Berlin
Telefon: 030 726222-0
E-Mail: info@deutscher-behindertenrat.de
http://www.deutscher-behindertenrat.de

Der 1999 gegründete DBR vereint als Aktionsbündnis über 140 Organisa  tionen 
behinderter und chron isch kranker Menschen und repräsentiert mehr als 2,5 Mil-
lionen Betroffene in Deutschland. 
Der DBR ist kein Dachverband und besitzt damit kein generelles Vertretungs -
mandat. Die Mitgliedsorganisa  tionen sind eigenständig und vertreten sich in 
aller Regel selbst. Der DBR vertritt die Interessen behinderter Menschen auch 
auf interna  tionaler Ebene und ist Mitglied im Europä ischen Behindertenforum 
(EDF). Laut der Statuten des Deutschen Behindertenrates wechseln turnusmäßig 
jedes Jahr der Vorsitzende und das Sekretariat des Sprecherrates. 

Deutscher Bundestag – Ausschuss für Arbeit und Soziales
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: 030 227-32487
E-Mail: arbeitundsoziales@bundestag.de
http://www.bundestag.de

Der »klass ische« Ausschuss des Bundestages, in dem behindertenpolit ische The-
men in der Regel federführend beraten werden. 

www.unesco.de
http://www.deutscher-behindertenrat.de
http://www.bundestag.de
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Deutscher Bundestag – Ausschuss für Menschenrechte und 
 humanitäre Hilfe
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon: 030 227-33550 
E-Mail: menschenrechtsausschuss@bundestag.de
http://www.bundestag.de

Aufgabe des Ausschusses ist die Weiterentwicklung der na  tionalen, europä ischen 
und interna  tionalen Instrumente des Menschenrechtsschutzes sowie der juris-
tischen und polit ischen Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen. Dem 
Ausschussvorsitzenden wurde im Jahr 2013, stellvertretend für den gesamten 
Bundestag, der Parallelbericht der BRK-Allianz zur Umsetzung der UN-BRK 
übergeben. Damit hat die Zivilgesellschaft deut  lich gemacht, dass Behinderung 
aus einem menschenrecht  lichen Blickwinkel zu sehen ist. 

Deutscher Bundestag – behindertenpolit ische Sprecher_innen 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

CDU/CSU: Uwe Schummer MdB 
Telefon: 030 227-73794
E-Mail: uwe.schummer@bundestag.de

SPD: Kerstin Tack MdB
Telefon: 030 227-73194
E-Mail: kerstin.tack@bundestag.de

DIE LINKE: Katrin Werner MdB
Telefon: 030 227-74337
E-Mail: katrin.werner@bundestag.de

Bündnis90/Die Grünen: Corinna Rüffer MdB
Telefon: 030 227-72040
E-Mail: corinna.rueffer@bundestag.de

Alle vier Bundestagsfrak  tionen haben eine_n behindertenpolit ische_n Sprecher_ in 
für die Dauer der Legislaturperiode benannt. Sie sind einerseits  erste An sprech-
part ner_innen für die Zivilgesellschaft, wenn es um das Einbringen von be  hin-
dertenpolit ischen Anliegen in den Bundestag geht. Andererseits sind sie innerhalb 
des Parlaments die Fachpolitiker_innen zu allen Fragen rund um »Behinderung« 
und tragen behindertenpolit ische Themen in ihre  jeweilige Frak  tion.

http://www.bundestag.de
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Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR)
Monitoring-Stelle 
Leitung: Dr. Valentin Aichele
Zimmerstr. 26/27
10969 Berlin
Telefon: 030 259 359-450
E-Mail: monitoring-stelle@institut-fuer-menschenrechte.de
www.institut-fuer-menschenrechte.de

Unabhängige Stelle, die die Einhaltung der Rechte von Menschen mit Behin-
derungen fördert und die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland überwacht 
gemäß Artikel 33 Absatz 2 der UN-Konven  tion. Die Monitoring-Stelle wurde 
im Mai 2009 von der Bundesregierung am Deutschen Institut für Menschen-
rechte (DIMR) eingerichtet. 
Das DIMR bietet u. a. das online-Handbuch www.inklusion-als-menschenrecht.
de an sowie eine Webseite zur UN-BRK in Leichter Sprache für Menschen mit 
Lernschwierig  keiten: www.ich-kenne-meine-rechte.de

Interna  tional Disability Alliance (IDA)
150 route de Ferney, PO Box 2100 
CH-1211 Geneva 2 
Telefon: +41 22 7884273 
E-Mail: info@ida-secretariat.org
www.interna  tionaldisabilityalliance.org (engl ischsprachige Website)

Zivilgesellschaft  licher Zusammenschluss auf UN-Ebene aus acht weltweit arbei-
tenden Organisa  tionen sowie vier regionalen Netzwerken behinderter Menschen. 
Ziel ist die vollständige Umsetzung der UN-BRK weltweit und die Verankerung 
der UN-BRK im UN-System.

Zusammenstellung: H.-Günter Heiden

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de
http://www.ich-kenne-meine-rechte.de
http://www.internationaldisabilityalliance.org
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AEMR  Allgemeine Erklärung der Menschenrechte siehe ¦ UDHR
AGG Allgemeines Gleichbehandlungs  gesetz
ANED  Academic Network of European Disability experts
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGG Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behinder ten-

gleichstellungs  gesetz)
BGH Bundesgerichtshof
BITV Barrierefreie-Informa  tions  technik-Verordnung
BRK  siehe ¦ UN-BRK 
BT-DS Bundestagsdrucksache
BVerfG Bundesverfassungs  gericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungs  gerichts
BWG Bundeswahlgesetz 
BWO Bundeswahlordnung
CEDAW Conven  tion on the Elimina  tion of All Forms of Discrimina -

tion Against Women/Übereinkommen zur  Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (Kurztitel: UN-Frauen-
rechtskonven  tion)

CRC Conven  tion on the Rights of the Child/Übereinkom  men über 
die Rechte des Kindes (Kurztitel: UN-Kinder rechts kon ven -
tion)

CRPD Conven  tion on the Rights of Persons with Disabilities siehe 
¦ UN-BRK 
auch: Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
(UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen) 

DGS Deutsche Gebärdensprache
DHLG Disability High Level Group der EU/EU-Gruppe »Behinde-

rungsfragen«
DiM Diversity Management
DIMR Deutsches Institut für Menschenrechte
DUK Deutsche UNESCO-Kommission
EDF  European Disability Forum/Europäisches Behindertenforum
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EGovG  E-Government-Gesetz des Bundes 
EGVP Elektron isches Gerichts- und Verwaltungs  postfach
ESF Europä ischer Sozialfonds
EU Europä ische Union
EuGH Gerichtshof der Europä ischen Union (Europä ischer Gerichtshof )
Eurostat Statistik der Europä ischen Kommission 
EuWG  Europawahlgesetz 
FFG Filmförderungs  gesetz
FRA European Union Agency for Fundamental Rights/Agentur der 

Europä ischen Union für Grundrechte
GER Gemeinsamer Europä ischer Referenzrahmen für Sprachen 
GewSchG Gewaltschutzgesetz 
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GKG Gerichtskostengesetz
GVG Gerichtsverfassungs  gesetz
HDI Human Development Index/Index für mensch  liche Entwicklung
HRC Human Rights Council siehe ¦ UNHRC
HRG Hochschulrahmengesetz
HRK Hochschulrektorenkonferenz
IAO Interna  tionale Arbeitsorganisa  tion siehe ¦ ILO
ICCPR Interna  tional Covenant on Civil and Political Rights siehe 

¦ IPbpR
ICESCR Interna  tional Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights siehe ¦ IPwskR
IDA Interna  tional Disability Alliance
ILO Interna  tional Labour Organiza  tion siehe ¦ IAO
IPbpR Interna  tionaler Pakt über bürger  liche und polit ische Rechte 

(Kurztitel: UN-Zivilpakt) siehe ¦ ICCPR
IPwskR Interna  tionaler Pakt über wirtschaft  liche, soziale und kultu-

relle Rechte (Kurztitel: UN-Sozialpakt) siehe ¦ ICESCR
KMK Kultusministerkonferenz
LGBG Landesgleichberechtigungs  gesetz 
MDGs Millennium Development Goals/Millenniumsentwicklungs  ziele 
MRR Menschenrechtsrat der Vereinten Na  tionen siehe ¦ UNHRC
NAP Na  tionaler Ak  tions  plan
NGO Non-Governmental Organiza  tion/Nichtregierungs  organisa -

tion siehe ¦ NRO
NHRI Na  tional Human Rights Institu  tion siehe ¦ NMRI
NMRI Na  tionale Menschenrechtsinstitu  tion siehe ¦ NHRI
NRO Nichtregierungs  organisa  tion siehe ¦ NGO 
OECD Organisa  tion for Economic Co-opera  tion and Development/Or -
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ga nisa  tion für wirtschaft  liche Zusammenarbeit und Entwicklung
OGS Offene Ganztagsschule
OHCHR Office of the United Na  tions      High Commissioner for Human 

Rights/Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Na  tionen 
für Menschenrechte

PBefG Personenbeförderungs  gesetz
PDA Personal Digital Assistant
PRSP Poverty Reduc  tion Strategy Papers/Strategiepapiere zur 

Armutsreduzierung
SGB Sozialgesetzbuch
UDHR Universal Declara  tion of Human Rights siehe ¦ AEMR
UK Unterstützte Kommunika  tion
UN United Na  tions      siehe ¦ VN
UN-BRK UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (Kurztitel: UN-Behindertenrechtskonven  tion) 
siehe ¦ CRPD

UNCRPD United Na  tions      Conven  tion on the Rights of Persons with 
Disabilities siehe ¦ UN-BRK 

UN DESA United Na  tions      Department of Economic and Social Affairs/
Hauptabteilung Wirtschaft  liche und Soziale Angelegen  heiten 
des UN-Sekretariats

UNESCO United Na  tions      Educa  tional, Scientific and Cultural Organi-
za  tion/Organisa  tion der Vereinten Na  tionen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur

UNICEF (ursprünglich: United Nations International Children’s Emer-
gency Fund, seit 1953:) United Na  tions      Children’s Fund/
Kinderhilfswerk der Vereinten Na  tionen

UNHRC United Na  tions      Human Rights Council/Menschenrechtsrat 
der Vereinten Na  tionen siehe ¦ MRR

UN-FRK UN-Frauenrechtskonven  tion siehe ¦ CEDAW
UN-KRK  UN-Kinderrechtskonven  tion siehe ¦ CRC
UN-Sozialpakt siehe ¦ IPwskR
UN-Zivilpakt siehe ¦ IPbpR
VN Vereinte Na  tionen siehe ¦ UN
WfbM Werkstätten für behinderte Menschen 
WHO World Health Organiza  tion/Weltgesundheits  organisa  tion 
WVO Werkstättenverordnung
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Sachregister

Das vorliegende Register beschränkt sich auf die Texte der Beiträge in Teil I bis 
III des Handbuchs. Unberücksichtigt sind demnach alle Begleit- und Zusatztexte 
sowie die Endnoten.

Die Registereinträge sind im Wesentlichen Stichworte, das heißt, sie sind so an -
gegeben wie in den Texten verwendet. Die Begriffe »behindert« und »Behinde-
rung« werden nur im Zusammenhang mit ausgewählten Stichworten angeführt, 
da es sich hier um eine einschlägige Publikation handelt. Stichworte, die sich auf 
bestimmte Personengruppen beziehen wie beispielsweise »Frauen« oder »Wissen-
schaftler_innen« meinen demnach »behinderte Frauen« respektive »behinderte 
Wissenschaftler_innen«.

A
ableism  335 – 336
Abschließende Bemerkungen  67
Abweichung  39, 255
accessibilité, accessibility  170
Achtung der Wohnung und Familie  60
Adaption von Studienmaterial  166
Ad-hoc-Ausschuss  55 – 56
AEMR  59, 106, 130
Aktion T4  30
Aktionsplan  78, 121 – 122, 233, 261
 - Rheinland-Pfalz 119
 -  unternehmensspezifischer A.  118 – 119, 
206

Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte (s. AEMR) 

Allgemeine Kommentare  69
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG)  34, 171, 180
Allianz der Weltverbände von Menschen 

mit Behinderungen  377

Alter (ältere Menschen)  50, 171, 180, 
191, 205, 211, 230, 232 – 233, 368

Alternativbericht (s. Parallelbericht)
ambulante Versorgung  229, 234
Analphabetismus, funktionaler (s. gehör-

lose Menschen)
Anbieter von Hilfen  227
angemessene Vorkehrungen  60, 113, 

136, 171
Ängste, Anspielung auf Ä. in Medienbei-

trägen  312 – 313
Anlaufstellen der Bundesländer  79
Anstalten  32
Antidiskriminierungsgesetz  34, 62
Antike  25
Apartheid  63
Arbeitgebermodell  223, 242
Arbeitsassistenz  125
Arbeitslosigkeit  98, 360
Arbeitsmarkt, erster  60
Arbeitsplatzanpassung  121
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Arbeitsplätze, adaptierte  165
Architektur  156
Archive  179
Armut  135, 365, 368
 - Risikofaktoren  368 – 369

Armutsbekämpfung, inklusive  382 – 386
Armutsgefährdung  260
Armutsrisiko  206, 229
Assistenz  229, 234 – 235
Assistenzgenossenschaften  34, 241
Assistenznehmer_innen  234
assistive Technologie  166, 167
Ästhetik  281
Audiodeskription  279 – 280, 302
Aufklärungsarbeit  316
Augensteuerung  222
Ausbildung  28, 259
 - akademische A.  126
 - beruf liche A.  110, 122, 310
 - der Lehrkräfte  132
 - duale A.  127

Ausgleichsabgabe  113, 360
Ausgrenzung  105, 131
Auslegungshilfen  68 – 69
Auslese  25
Ausschuss zur Überwachung der Umset-

zung der UN-BRK (s. UN-BRK-Aus-
schuss)

Aussonderung  134
Ausstellung  280, 302
 - barrierefreie A.  40

Autismus und Schule  150
Autonomie  48 – 49, 58, 232

B
barrierefrei
 - Arbeitsplätze  113, 125
 - Begriff  171
 - Bürgerbeteiligung  278
 - Denkweisen  107
 - Didaktik  138
 - Hochschuldidaktik  167
 - Informationstechnik   197 – 201
 - Stadt  289 – 292
 - Umwelt  107

 - Verhalten  107
 - Wohnungen  229

Barrierefreiheit 
 - allgemein  40 – 41, 58 – 59, 68, 97, 156 
 - Beförderungsmittel  176 – 177
 - Definition  170
 - Gesundheitsversorgung  205 – 206, 257
 - im Museum  296 – 300
 - Information  178, 280
 - Kommunikation  178, 280, 327
 - Maßnahmen  172 – 173
 - öffentliche (Wohn-)Gebäude  173 – 175
 - Schwangerenversorgung  257
 - Tourismus  281
 -  von (Massen-)Gütern und Dienstleis-
tungen  180

Barrieren 
 - Abbau von B.  164
 - durch Sprache  308
 - physische B.  128
 - umweltbedingte B.  171

Bauförderung  234
Baurecht  234
Beauftragte/-r der Bundesregierung für 

die Belange von Menschen mit Behin-
derungen  78, 94

Beeinträchtigung versus Behinderung  
340

Beförderungsrecht  176
Begriffswechsel von Integration zu 

Inklusion 389
Behindertenbewegung  33, 38, 55, 241
 - internationale  B. 55, 336

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)  
77, 171, 180

Behindertengleichstellungsgesetze der 
Länder  171

Behindertenorganisationen  34, 56, 63
Behindertenpolitik  57, 63
 -  geschlechter- und alterssensible B.  58, 
261

 - internationale B.  55, 61
Behindertenrechtskonvention (s. UN-

BRK)
Behindertenverbände  61, 99, 378
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Behinderung
 - Begriff  255, 309, 340
 - bio-psychosoziales Modell  81
 - gesellschaftliche Konstruktion  255, 335
 - ICF-Definition  81
 - Identität  255, 311, 332
 - in der Geschichte der Vereinten Natio-
nen  61

 - in der Sprache  255, 308 – 317
 - individuelles Modell  335
 - Konzept  25, 27, 55 – 68, 310, 334
 - kulturelles Modell  38, 340 – 341
 - mediales Bild  28, 310, 314 – 317, 323
 -  medizinisches Modell  38, 63 – 66, 228, 
232, 255, 312 

 -  menschenrechtliches Modell  55, 
63 – 66

 - soziales Modell  38, 63 – 66, 255, 335, 
337, 340 – 341, 373

 - Synonyme  309
Behinderung als Lebensform  311
behinderungsbedingter Mehrbedarf  126
Benachteiligung
 - Abbau von B.  164
 - Faktoren  50
 - soziale B.  49

Benachteiligungsverbot  180
Berichte der Zivilgesellschaft (s. Parallel-

bericht)
Berichtsprüfungsverfahren, international  

88
beruf liche Selbstverwirklichung  260
Beschäftigung, unterstützte  109
Beschwerdeverfahren  68
Bestandsbauten  174 – 175
Beteiligung 
 - der Behindertenverbände (s. Expert_
innen in eigener Sache)

 - der Zivilgesellschaft  80, 93, 99
Betreutes Wohnen  228
Betriebliches Eingliederungsmanagement  

113, 122
Bevormundung  49
Bewusstseinsbildung  59, 78, 94, 120, 

194, 359, 362, 384

Bibliotheken  179
Bildung, frühkindliche  46
Bildung, inklusive  45 – 46, 52, 60, 97, 

130 – 141
Bildungsgemeinschaft  140
Bildungsgerechtigkeit  388
Bildungssystem (s. inklusiv)
Bioethik  338
Blinde Kunst  302 – 306
blinde und sehbehinderte Menschen
 - Barrierefreiheit  41, 68, 163, 165 – 166, 
171, 179, 189 – 190, 194, 197, 201, 291

 - Bildung  57, 65, 165 – 167
 -  Kunst und Kultur  40, 280, 296 – 300, 
302 – 306

 - s. auch Menschenrecht auf Sonderschule
Blogger_innen  316
Braille-Schrift  68, 96
BRK-Allianz  96
Bundesministerium für Arbeit und 

Sozia les (BMAS)  77
Bürgerinitiative  278
Busverkehr  191

C
Chancengleichheit  47, 58, 62
Charta of Fundamental Rights of the 

European Union  371
Clin d’Œil  281
Coaching  157
concluding observations  67
Crip Culture  280

D
Dämonisierung  26
DDR  31 – 32
Deaf Poetry Slam  281
Deaf lympics  282
Defizit  255, 311
Deinstitutionalisierung  107, 226, 

232 – 233, 236
Delta-Talker  220
Deutsche Gebärdensprache (DGS)  

178 – 179, 199 – 200, s. auch Gebärden-
sprache
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Deutsches Gebärdensprachfestival  281
Deutsches Institut für Menschenrechte 

(DIMR)  78, 85, 232
disability  39, 340
Disability History  38 – 39
Disability Mainstreaming  66, 79, 

291 – 292
Disability Pride  280
Disability Studies  38, 312, 334 – 342, 

345
 - britische Disability Studies  337
 - deutschsprachige Disability Studies  
338 – 339

 - Entstehung  336 – 337
 - Grundannahmen  335 – 336
 -  nordamerikanische Disability Studies  
337

Disabled People’s Organization (DPO)  
(s. Behindertenverbände)

Diskriminierung  57, 60, 63, 111, 
171 – 172

 - mehrdimensionale  253 – 264, 269
 - mehrfache  60
 - offene  34
 - sprachliche  310
 - versteckte  34

Diskriminierungsmerkmale  253
Diskriminierungsverbot  34, 60, 106
Distanzierung  312
Diversität  (s. Vielfalt)
Diversity Management  139, 163
Dortmunder Arbeitsansatz  164

E
eGovernment-Angebote  200
Ehe  258
Ehrenamt  292
Einfache Sprache versus Leichte Sprache  

329
Eingliederungshilfe  210, 211, 227 – 228, 

230, 233, 235
Einkommen  210, 228
Einzelbeschwerde  68
Einzelfall-Akkomodation  164
elektronischer Zugang

 - zu Gerichten  179
 - zur Verwaltung des Bundes  179

Elementarbereich  131 – 132
Elementarpädagogik  140
Eltern mit Behinderungen  98
Elternassistenz  98, 258
Elternschaft  258
Empfehlung der Hochschulrektorenkon-

ferenz  162
Entmündigungen  68
Entscheidungsfindung
 - assistierte  56, 59, 236
 - ersetzende/stellvertretende  59, 236

Entwicklung  367
Entwicklungs- und Schwellenländer  

365 – 367
Entwicklungsagenda nach 2015  371
Entwicklungspolitik  55
 - Deutschland  372 – 373
 - Europäische Union  371 – 372
 - Vereinte Nationen  370 – 371

Entwicklungsstrategien  366
Entwicklungsziele  366
Entwicklungszusammenarbeit  367, 370
 - inklusive  371, 384

ePartizipation  200
Erforschung inklusiver Bildungsprozesse  

140
ERIC (Efficient Reduced Input Com-

munication)  221
Erster Weltkrieg  28, 30
Erwachsene  28, 32
Erwerbstätigkeit  98
eugenisches Denken  257
Europäische Union  380
 - Bericht  353
 - Disability High Level Group (DHLG)  
354 – 355, 357

 - focal point  352
 - inklusive Arbeit im Vergleich:

 -  Griechenland  360
 -  Italien  360
 -  Schweden  360

 - -inklusive Bildung im Vergleich:
 -  Deutschland  358
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 -  Großbritannien  358
 -  Italien  358
 -  Schweden  358
 -  Tschechische Republik  359

- Monitoring  353, 356
European Disability Strategy  371
European Union Disability Action Plan 

371
Euthanasie  27, 29 – 30
EX-IN (Experienced-Involvement)  251
Existenzrecht  34
Existenzsicherung  34, 107
Exklusion  31
 - am Arbeitsmarkt  108, 113
 - durch Inklusion  394 – 395
 - Prozesse, Auswahlkriterien  50 – 51
 - soziale E.  395

Expert_innen in eigener Sache  61, 
87 – 88, 93 – 99, 193, 269 – 273, 
289 – 292, 297, 310, 324, 332, 342, 345, 
356, 385 

F
Fahrkartenautomaten  189
Fakultativprotokoll  57 – 58, 68, 69
Familie  258
Familienplanung  60
Fernsehen  322
Film  28, 313
finanzielle Unabhängigkeit  260
f lexible Arbeitszeitmodelle  128
f lexible Dienste  234
Flugzeug  176
Focal point  61, 77, 94
Folientastbücher 297 – 298
Folterverbot  57, 60
Förderquote  137
Förderung
 - individuelle  136
 - schulische  132
 - UK-Förderung  223

Forschung  334
 - Geschlechterforschung  254
 - Inklusionsforschung  140
 - inklusionspädagogische F.  139

 - Kritische Männerforschung  256
 - partizipative F.  342, 345 – 349

Fortbildung  154 – 155, 157
Frauen  256, 261, 269 – 273, 359, 368
 - Gewalt  97, 259

Frauen und Mädchen  60, 95, 253
Freak  27
Freakshow  28, 313
Freiheit des Einzelnen  49
Freiheitsentziehung  97
Freiheitsentzug  249
Fremdbestimmung  32, 49
Frühe Neuzeit  38
Früherkennung  205
Frühförderung  132
Frühintervention  205
Funktionismus  336
Fürsorge  55, 77, 210, 336

G
Ganztagsbildung  140
Gebärdendolmetschung  178, 205, 279, 

323
Gebärdensprachdolmetscher_innen  95
Gebärdensprache  96, 178 – 179, 281, 

320 – 325
Gebärdensprache als Erstsprache  320
Gebärdenvideos  178 – 179, 280
Gebäude
 - öffentliche Träger  175
 - private Träger  175

Gebäudeumbauten  124
gehörlose Menschen
 - Barrierefreiheit  121, 199, 200, 297
 - Bildung  57, 321
 - Familie  258
 - funktionaler Analphabetismus  321
 - Identität  281, 320
 - Kommunikation  324 – 325
 - Kultur  281
 - Lautsprache  321
 - Mediennutzung  317, 321, 324
 - Schriftsprache  321
 - Sprach- und Kulturgemeinschaft  
320 – 321
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 - s. auch Menschenrecht auf Sonder-
schule

gemeindenahe Unterstützungsdienste  
227

gemeindenahes Wohnen  212
gemeinsames Lernen  132, 156
gemeinsames Spielen  156
gender  254
Gender Mainstreaming  261
Gender Studies  254
general comments  69
Geschlecht
 - biologisches G.  269
 - kulturelles G.  254
 - soziale Konstruktion  254
 - soziales G.  269
 - und Beeinträchtigung  254
 - und Behinderung  255 – 256

geschlechtersensible Formulierung  272
Geschlechtsrolle  254, 256
geschützte Arbeit  32
Gesellschaft, diskriminierungsfreie  131
Gesundheit  60, 98, 204
Gesundheitspolitik  65 – 66
Gesundheitsversorgung  205
Gesundheitswesen  98
Gewalt  97, 230
Ghettoisierung  236
Gleichberechtigung von Mann und Frau  

58
Großschrift  328
Grundgesetz  34
Gymnasium  221 – 222

H
Habilitation und Rehabilitation  44, 

207 – 213
Haltungsänderung  154
Heil- und Pf legeanstalten  27, 31
Heime  32, 57
Heiratsverbot  57
Heterogenität  390 – 391
Hilfe zur Pf lege  227, 233
Hilfen
 - ambulante H.  228

 - stationäre H.  228
 - technische H.  211

Hilfsmittel  136, 276
Hilfsmittelversorgung  211
Hochschuldidaktik  138, 140, 167
Hochschule  137, 139
Hochschule für Alle  162, 165
Hohes Kommissariat für Menschenrechte 

(s. OHCHR)
Homogenität  390
humanitäre Notlagen  369
Hybrid-Fernsehen  325

I
ICESCR (s. UN-Sozialpakt)
ICF (International Classif ication of 

Functioning, Disability and Health)  
81

ICF-Faktoren  81
IDA (International Disability Alliance) 
  377 – 380
Identität  65, 335 – 336, 391
 - beeinträchtigungsbezogene I.  65
 - intersektionale I.  65
 - kulturelle I.  57, 282

Identitätspolitik  65
impairment  340
inclusion  45 – 46, 94, 133
inclusive  45
independent living  226
Index für Inklusion  140, 148
individuelle Lösungsmodelle  164
individuelle Teilhabeplanung  235
Informationssysteme  189
Inklusion
 - als pädagogisches Prinzip  45
 - als Prinzip  49, 52
 - als Prozess  46
 - als sozialpolitischer Leitbegriff  
388 – 396

 - als universelles Prinzip  46
 - beruf liche I.  118, 212
 - freiheitliche I.  48
 - im Sport  281
 - mehrdimensionale I.  47
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 - politische I.  395
 - soziale I.  394
 - Voraussetzungen  51
 - versus Segregation  57, 60

Inklusionsbegriff  43 – 52, 133
 - kritisches Potenzial  49, 51
 - Innovationspotenzial  51, 52
 - Paradoxien  394, 396
 - Verwendung  388

Inklusionsbeirat  94 – 95
inklusionsfördernde Technologie  211
Inklusionslandkarte  95
inklusionsorientierte Dienste  234
Inklusionsquote  136 – 137
Inklusionsteam  120
inklusiv
 - Arbeitsmarkt  52, 105, 111, 112
 - Arbeitsplätze  213
 - Bildungssystem  87, 110, 135, 357

 -  Adaptierbarkeit  136
 -  Akzeptierbarkeit  136
 -  Verfügbarkeit  135
 - 4-A-Schema  135
 -  Zugänglichkeit  135

 - Gemeinschaftsgrundschule  (s. Kettler-
Schule) 

 - Gemeinwesen  233, 278
 - Gesellschaft  80, 392
 - globale Armutspolitik  66
 - Hochschule  162 – 165
 - Kulturen  137, 139 – 140
 - Pädagogik  140
 - Schule  45, 133, 156
 - Schulentwicklung  154 – 158
 - Schulkultur  155
 - Sozialräume  233
 - Strategien  365

Institutionalisierung  56 – 57, 59, 68
Integration  45, 122, 389
 - Begriff  133, 391

Integrationshelfer  221
Integrationsklassen  133
Integrationsvereinbarungen  113
integrativ  45
 - Kindertageseinrichtung  132

 - Schule  132
Integrität, körperliche und psychische  60
Interessenvertretung  207, 269, s. auch 

Behindertenverbände
International Disability Alliance (s. IDA)
Internationale Klassifikation von Funkti-

onsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (s. ICF)

internationale Zusammenarbeit  365 – 374
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte (s. UN-
Sozialpakt)

Internet  324
Interpretation (s. Auslegungshilfen)
Intersektionalität  262
Isolierung  236

J
Journalismus  309
Jugendliche  28, 127, 130 – 131, 135, 158
Jungen und Männer  256

K
Kettler-Schule  147 – 152
Kinder  30 – 31, 58, 130 – 131, 135, 158
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 

(s. UNICEF)
kommunale Planung  229
Kompetenz- und Förderzentren  135
Koordinationsstellen  61
Koordinierungsmechanismus  78
 - staatlicher K.  93 – 99

Krankenversicherung  206, 211
Krankheit  204, 311
Krisendienst  229
Kritik
 - feministische K.  64
 - Gesellschaftskritik  336, 340
 - Rehabilitationskritik  336

Krüppel, Begriff  28
Krüppelfürsorgegesetz  28
Krüppelgruppe  33
Krüppelszene  34
Krüppel-Tribunal  34
Krüppel-Zeitung  33
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Kultur (s. Teilhabe am kulturellen Leben)
Kunst für Blinde  302 – 306
Künstler_innen  348
Kunstproduktion  302

L
Lautsprache  217, 321
Lebenslagen  81, 136, 229, 256
Lebensqualität  65
Lebensrecht  65
Lebensstandard  47
 - angemessener L.  63, 98, 106

Lehrer_innenbildung  138, s. auch Aus-
bildung der Lehrkräfte

Leichte Sprache 
 - allgemein  52, 87, 327 – 332
 - Anwendung  200, 274, 281, 328 – 331
 - Bedeutung  327 – 328, 331
 - Einfache Sprache versus Leichte 
 Sprache  329

 - Fachbücher  329
 - in den Medien  327, 329
 - Internet  178, 199, 280, 329
 - Merkmale  322, 330 – 331
 - Nachrichten  329

Leistungsfähigkeit  51
Leistungsprinzip  336
Leitfaden des Deutschen Museumsbundes  

299 – 300
Leitsystem  163

M
Macht  335 – 336
Machtmechanismus  335 – 336
Mad & Pride Parade (s. Pride Parade)
Mainstreaming  66, 79, 164, 355, 372
Massenmedien  279
materielle Sicherheit  229
Medien (s. Behinderung in der Sprache)
Mehrfachdiskriminierung behinderter 

Frauen  256
Mehrkostenvorbehalt  228, 234
Menschen mit körperlicher Beeinträchti-

gung
 - Arbeit  125, 310

 - Barrierefreiheit  48, 52, 171, 175 – 176, 
180, 190, 193, 257, 279, 291, 297

 - Bildung  166
Menschen mit Lernschwierigkeiten
 - Barrierefreiheit  48, 199 – 200, 297
 - Identität  29, 282
 - selbstbestimmt leben  231
 - s. Leichte Sprache

Menschenrecht auf Sonderschule  57
Menschenrechte
 - allgemein  57, 62 – 63
 - politische, bürgerliche M.  63
 - soziale, kulturelle, wirtschaftliche M.  
63

 - subjektive M.  59
Menschenrechtsbildung  86
Menschenrechtsfähigkeit  64
Menschenrechtsinstitution, nationale  56, 

87
Menschenrechtsobjekte  62
Menschenrechtsschutz  85 – 86
Menschenrechtssubjekte  35, 63
Menschenrechtsverletzungen  68 – 69, 96, 

168
Menschenwürde  58
Metaphern  308, 314, s. auch Sprache
Migration  135, 262
Mildtätigkeit  336
Millenniumsentwicklungsziele  366, 370, 

379
Minderheiten  389
Missbrauch  97, 230
Mitbestimmungsrechte  111
Mittelalter  26, 38
Mitwirkungsrecht, politisches  276
Mobilität  189 – 194
Mobilitätszuschüsse  109
Monitoring  88
 - nationales M.  85

Monitoring-Stelle  61, 78, 85 – 91, 
134 – 135

 - Arbeitsweise  89
 - Aufgaben  86 – 89

multimodale Kommunikation  220
multiprofessionelle Kooperation  136
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Museum  280, 302
Mutterschaft  257

N
Nachkriegszeit  389
Nachteilsausgleich  98, 126, 135 – 136, 

138, 163, 165, 167, 222 – 223, 233
NAP-Ausschuss  80
Nationaler Aktionsplan (NAP)  79 – 80, 

82, 206
Nationalsozialismus  29 – 30, 390
Neubauten  174
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch  

(s. Sozial gesetzbuch Neuntes Buch)
Nichtbehinderung versus Behinderung  

39
Nichtdiskriminierung  58, 60
Nichtregierungsorganisationen (NRO)  56
Norm  255, 256 – 257, 313, 341, 389 – 392
Normalität  39, 315, 334 – 335
Notrufsysteme  179
Nutzerbeteiligung  165
Nutzerorientierung  165

O
Objekte
 - der Fürsorge  29
 - der Rehabilitation  61
 - der Wissenschaft  28 – 29

öffentliche Infrastruktur  227, 229
öffentlicher Arbeitgeber  124 
öffentlicher Personenverkehr  176, 189, 

229
OHCHR (Office of the United Nations 

High Commissioner for Human 
Rights)  56

Ombudsfunktion  89
Online-Ratgeber für Journalist_innen  

316
Opfer versus Held_in 312 – 313
Orientierungssystem  191

P
pädagogische Studiengänge  138
Paradigmenwechsel  57, 61, 63, 77

Parallelbericht  67, 88, 93 – 99, 231, 356, 378
Paralympics  282
Paralympische Spiele  282
Pariser Prinzipien  86
Partizipation (s. Teilhabe)
Partnerschaft  258
Patientenrechte  207
PeerSupport  207
Personalauswahl  121
persönliche Assistenz  227, 241 – 246, 258
 - Anleitungskompetenz  245
 - Geschichte  241 – 242
 - Leistungskomplex 32 (LK 32)  242
 - Orts- und Zeitkompetenz  245
 - Personalkompetenz  243

Persönliches Budget  109, 223, 234, 242, 
332

Pf lege  98
Pf lichtquote  113
Piktogramme  281
Prävention  65
 - primäre P.  65 – 66
 - sekundäre P.  65

Pride Parade  34, 280
Primarbereich  131
Primarstufev155 – 156
Printmedien  279, 321
Privatsphäre  230
Privatwirtschaft  180
Promotion  139
Prüfverfahren  96
Psychiatrie  32, 236, 248 – 252
Psychiatrieerfahrene  236, 251
 - Gewalterfahrungen  259
 - selbstbestimmt leben  231
 - Selbsthilfe  251

R
Randgruppe  389
Rasse- und Sozialhygiene  30
Recht auf 
 - Arbeit  32, 44, 60
 - Bildung  44, 130 – 141
 - Gesundheit  204 – 206

präventive Strukturen  393
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 - Information  178, 328
 - selbstbestimmtes Leben  44
 - freie Meinungsäußerung 178

rechtliche Betreuung  68
rechtliche Handlungsfähigkeit  56, 59, 

63, 236
rechtliche Unterstützung  230
Rechtsprechung der Vertragsausschüsse  

67 – 68
Rechtssubjekt  65
Regelschule  45, 60, 132
Rehabilitation  28
 - beruf liche R.  31, 107, 210, 260
 - medizinische R.  31, 210, 212
 - mobile, aufsuchende R.  210 – 211
 - neurologische R.  212
 - soziale R.  210

Rehabilitationsträger  209, 227
rehabilitative Strukturen  393
Rentenversicherung  109
Resolution on Disability and Develop-

ment  371
Rodewischer Thesen  32

S
Salamanca Erklärung  45, 130, 137
Schattenbericht (s. Parallelbericht)
Schattenübersetzung (s. Übersetzung)
Schienenpersonenverkehr  176, 193
Schriftsprache  218, 221, 321 – 322
Schulgründung  157
Schulungsbedarf  384
Schutz 
 -  der Menschenrechte (s. Menschen-
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Wie kaum eine andere Menschenrechtsquelle hat die UN-Behindertenrechts-
konvention den öffentlichen Diskurs über die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen an der Gesellschaft geprägt und ihm neue Impulse verliehen. 
Gleichwohl sind noch viele Fragen offen: Worin besteht das neue Verständnis 
von Behinderung? Was sind die wesentlichen Inhalte der Konvention? Was 
b edeutet der in diesem Zusammenhang oft genannte Begriff Inklusion? Bei 
diesen und zahlreichen anderen Fragen soll das Handbuch Wegweiser sein, 
zur Aufklärung beitragen und die weitere Diskussion bereichern. 

Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen werden die Instanzen der inner-
 staatlichen Durchsetzung der Konvention vorgestellt und zentrale Themenfelder 

beleuchtet, wobei sich Fach- und Praxisbeiträge gegenseitig ergänzen. Damit 
 möchte das Handbuch einen Beitrag dazu leisten, Vorurteile abzubauen, Vielfalt 

 zu ermöglichen und die Inhalte der Konvention in der Mitte der Gesellschaft an-
kommen zu lassen.
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